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Themenbereich Einwendung/TÖB Sachargument Stellungnahme Vorhabenträgerin Stellungnahme Behörde 

1 Formelle Einwen-
dungen 

    

1.1 Antragsunterla-
gen 

1 Unvollständige 
Antragsunterlagen 

E476, E494, E628, 
E689, E789, T20, 
T23, T3, T4, T5 

Die Prüfung des Antrags ergab, dass Unterlagen 
nachgereicht oder ergänzt werden müssen. 

Es wird kritisiert, dass die Antragsunterlagen teil-
weise sehr lückenhaft und nicht ausreichend sind, um 
sich umfassend zum Vorhaben äußern zu können. 
Der Detaillierungsgrad der Antragsunterlagen weist 
nicht die hinreichende Tiefe auf, um Bedenken be-
züglich möglicher Gefährdungen zu entkräften. 

In diesem Zusammenhang werden auch die vielen 
Ausschmückungen der Antragsunterlagen (u. a. Vor-
harzradweg) und der fehlende Beleg von Daten mit 
Statistiken kritisiert. 

Der Antrag auf Planfeststellung erhält alle er-
forderlichen Unterlagen und Fachgutachten. 
Ohne konkrete Angaben, an welchen Stellen 
ggf. Unterlagen fehlen oder Aussagen vertieft 
werden sollten, ist eine konkrete Stellung-
nahme nicht möglich. 

Die Unterlagen wurden geprüft, notwendige Unterlagen und Infor-
mationen wurden nach Prüfung der Einwendungen und Stellung-
nahmen auch der Fachbehörden im Rahmen der Beteiligung be-
reits vom Vorhabenträger nachgefordert. 

Sollte im Rahmen der weiteren Prüfung festgestellt werden, dass 
Gutachten, Unterlagen, etc. nicht ausreichen oder fehlerhaft sind, 
werden diese bei Notwendigkeit nachgefordert. Eine erneute Öf-
fentlichkeitsbeteiligung wird dann geprüft.  

1.1 Antragsunterla-
gen 

2 Ergänzungen An-
tragsunterlagen 

T13 Die nachfolgenden Ergänzungen sind in den An-
tragsunterlagen vorzunehmen: 

Auf Seite 29, Abschnitt 6.13 Wasserrechtliche Aus-
weisung: „Wasserschutzgebiete sind in den Plänen 
D19 und D20 nicht dargestellt, da sie außerhalb des 
Betrachtungsgebietes mit einem Radius von 10 km 
liegen.“ 

Auf Seite 89, Abschnitt 11.6 Schutzgut Wasser, 
Grundwasser, 1. Absatz, Anstrich 3: ca. 10 km nord-
westlich nördlich, Vorbehaltsgebiet für die Wasserge-
winnung Groß Börnecke und… 

Zu Erläuterungsbericht B1, Kapitel 6.13.2 
Wasserschutzgebiete: Das Kapitel wird um 
den Satz: „Wasserschutzgebiete sind in den 
Plänen D19 und D20 nicht dargestellt, da sie 
außerhalb des Betrachtungsgebietes mit ei-
nem Radius von 10 km liegen.“ ergänzt. 

Zu Erläuterungsbericht B1, Kapitel 11.6 
Schutzgut Wasser: Bei dem “und” im 3. An-
strich handelt es sich um ein Bindewort zwi-
schen den einzelnen Anstrichen. Das WSG im 
3. Anstrich ist ausschließlich Vorbehaltsgebiet 
für die Wassergewinnung Groß Börnecke. 

In den aktuellen Unterlagen B 1, ist der vom LAU geforderte Satz 
„Wasserschutzgebiete sind in den Plänen D19 und D20 nicht dar-
gestellt, da sie außerhalb des Betrachtungsgebietes mit einem 
Radius von 10 km liegen.“ enthalten.  

Bei dem fehlenden Wörtchen “nicht” handelt es sich dem Kontext 
nach jedoch offenbar um einen Schreibfehler, welcher für die Aus-
legung des Satzes zwar maßgeblich wäre, für das Verfahren je-
doch unbeachtlich erscheint.  

Die Ausführungen des Vorhabenträgers in seiner Erwiderung zur 
Stellungnahme des LAU hinsichtlich S. 89, Abschnitt 11.6 wird ge-
folgt, das “und” bezieht sich auf die 4 Aufzählungen.   

1.1 Antragsunterla-
gen 

3 Widersprüchliche 
Angaben in den 
Antragsunterlagen 

E596, E607, E628, 
T14, T5 

In den Antragsunterlagen finden sich an einigen Stel-
len widersprüchliche Angaben (beispielsweise An-
zahl an LKW/Tag (25 und 40) oder einzubringende 
Menge (2,2 und 4 Mio. m³). Diese ungenaue Darstel-
lung führt zu Täuschung der Bürger. Die Angaben / 
Aussagen in den Antragsunterlagen müssen entspre-
chend aufeinander abgestimmt werden. 

Die in der Planrechtfertigung/Bedarfsermitt-
lung C14 ermittelte Ablagerungsmasse beträgt 
150.000 t pro Jahr. Bei einer durchschnittli-
chen Betriebsdauer von 240 Tagen pro Jahr 
errechnet sich eine mittlere Tagesmasse von 
625 t mineralischer Abfälle zur Ablagerung. 
Ausgehend von der durchschnittlichen Bela-
dungsmasse von 26 t pro LKW ergibt sich 
eine mittlere LKW-Menge von 24 Stck. pro 
Tag. Als Spitzenbelastung wurde eine 

Die Einwendungen und Hinweise diesbezüglich werden zur Kennt-
nis genommen und in der weiteren Prüfung berücksichtigt.  
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maximale Anzahl von 40 LKW pro Tag ange-
nommen. Da die maximale Ablagerungs-
masse von 150.000 pro Jahr aber nicht über-
schritten werden soll, ist dafür an anderen Ta-
gen das LKW-Aufkommen geringer. 

Auf Grundlage der o. a. Berechnung wurde in 
allen Antragsunterlagen der 2. Auslegung das 
mittlere LKW-Aufkommen auf 24 Stck. pro 
Tag angepasst. 

Für die Berechnung der Stickstoffemissionen 
(Erläuterungsbericht B1, Kapitel 10.5) wird 
ebenfalls von der mittleren Anzahl von 24 
LKW pro Tag ausgegangen, bei der die Emis-
sionen deutlich unterhalb des Bagatellmas-
senstroms der TA Luft liegen. Selbst bei Be-
rücksichtigung der Spiteznbelastung von 40 
LKW pro Tag läge der Stickoxidausstoß weit 
unterhalb des Bagatellmassenstroms. 

In der Schallimmissionsprognose C7 wird als 
Worst-case-Betrachtung von der Spitzenbe-
lastung von 40 LKW pro Tag ausgegangen. 

Das zur Verfügung stehende Ablagerungsvo-
lumen beträgt nach Reduzierung der Grund-
fläche auf 10,7 ha. insgesamt 1,52 Mio m³. 
Das Volumen wurde in allen Berichten und 
Fachgutachten der 2. Auslegung einheitlich 
angepasst. 

1.1 Antragsunterla-
gen 

4 Fehlende Unter-
lagen / Informatio-
nen / Untersuchun-
gen 

E596, E607, E685, 
E688, E695, E795, 
E796, E864, E871, 
E971 

Es wird angemerkt, dass die folgenden Unterlagen / 
Informationen / Untersuchungen in den Antragsunter-
lagen fehlen: 

 Antragsaktualisierung zum hydrogeologi-
schen Modell nach 2004, 

 Ausführungen des Punktes 9.9.3 (Verweis 
auf Seite 50 des Erläuterungsberichtes) 
und 

Zu Punkt 1: Die Grundwasserverhältnisse am 
Standort sind durch die Daten des aktuellen 
hydrogeologischen Modells der LMBV (BWHM 
2008), ergänzt durch eigene Messungen und 
Modellierungen ausreichend belegt. Nach 
Rücksprache mit der LMBV wurde das ältere 
Modell "NACH2004" durch das aktuelle Modell 
BHWM2008 vollständig ersetzt und entspricht 
daher dem aktuellen Kenntnisstand. Eine 

 zu Ausführungen des im Erläuterungsberichts fehlen-
den Punktes 9.9.3: 

 Dieser Hinweis bezieht sich auf die im Jahr 2019 eingereichten 
Antragsunterlagen, welche im Juli/August 2019 zur Einsichtnahme 
auslagen. Mit Einreichung der geänderten Antragsunterlagen, hier 
1. Tektur, hat sich die Einwendung erledigt, der fehlerhafte Ver-
weis ist unter dem neuen Abschnitt 9.4.2 – Abfallregistrierung im 
Betriebstagebuch, Seite 58 des Erläuterungsberichtes, nicht mehr 
zu finden.  
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 Untersuchung der hydrologischen und 
hydrogeologischen Gegebenheiten durch 
ein Fachbüro. 

Aktualisierung mit einem veralteten Modell 
wäre aus wissenschaftlicher Sicht unverant-
wortlich. 

Zu Punkt 2: Der Punkt 9.9.3 (Bewertung der 
Messungen und Kontrollen sowie Darstellung 
der Ergebnisse) des Erläuterungsberichtes 
enthält keine Verweise auf Seite 50. 

Zu Punkt 3: Die durchgeführten Untersuchun-
gen entsprechen dem aktuellen Stand der 
Technik. Das Kapitel Geologie / Hydrogeolo-
gie wurde durch einen Fachgutachter (Diplom-
Geologe) erarbeitet.  

Ansonsten werden diesbezüglichen Einwendungen auch zu den 
anderen fehlendend bzw. nachzureichenden Unterlagen/Informati-
onen selbstverständlich zur Kenntnis genommen und im weiteren 
Verfahren berücksichtigt werden.  

1.1 Antragsunterla-
gen 

5 Verwendung von 
fremdsprachlichen 
Dokumenten 

E789, T23 Es wird kritisiert, dass die Unterlagen C11 (Wasser-
haushaltsberechnung mittel HELP- Modell) nicht ver-
wertbar bzw. aussagekräftig sind, da die Ausführun-
gen in einer Fremdsprache erfolgten. Eine allgemein-
verständliche Zusammenfassung der Ergebnisse in 
deutscher Sprache konnte in den ausgelegten Unter-
lagen nicht gefunden werden. 

Die Wasserhaushaltsberechnung mit dem US-
Amerikanischen HELP-Modell enspricht dem 
Stand der Technik. Die für die Berechnung 
verwendeten Wetterdaten entstammen der 
DWD-Wetterstation Aschersleben-Mehringen 
des Messzeitraums 2010-2019. 

Erläuterung Berechnungsmodell HELP: 

Das "Hydrologic Evaluation of Landfill Perfor-
mance" (HELP) Modell wurde seit 1982 in den 
USA unter Federführung von Paul Schroeder 
und gefördert von der Umweltbehörde der 
USA (EPA) entwickelt. HELP Version 1 er-
schien 1984, Version 2 1988 und Version 3 
1994 (Schroeder et al. 1994a,b). Aktuelle Ver-
sion ist HELP 3.95 D vom 20. August 2013. 

Das HELP-Modell ist ein "quasi-zweidimensio-
nales" Schichtmodell für die Abschätzung des 
Wasserhaushalts von offenen und geschlos-
senen Deponien und insbesondere von Ab-
dichtungssystemen. Hauptzweck ist der Ver-
gleich des Wasserhaushalts von alternativen 
Aufbauten unter dem Klima des jeweiligen 
Standorts. HELP modelliert mit einem eintägi-
gen Zeitschritt eine Reihe von hydrologischen 
Prozessen, wobei vertikale und laterale 

Grundsätzlich ist das HELP Modell ein in Deutschland durchaus 
zulässiges Berechnungsmodell, welches für die Abschätzung des 
Wasserhaushalts von offenen und geschlossenen Deponien und 
insbesondere Abdichtungssystemen genutzt wird.  

Die vom Vorhabenträger genutzte Version 3.95 D wurde mithilfe 
von Validierungsstudien von Vorgängervarianten den deutschen 
Klimaverhältnissen angepasst. Die in der Einwendung / Stellung-
nahme geforderte Zusammenfassung kann dem allgemeinen Er-
läuterungsbericht B 1, Punkt 6.8.5 der aktuellen Unterlagen (1. 
Tektur), entnommen werden.  

Grundsätzlich wird jedoch auch diese Einwendung bzw. Stellung-
nahme zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren be-
rücksichtigt werden.  
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Prozesse gekoppelt werden, ein zweidimensi-
onaler Fluss jedoch nicht berechnet wird 
(quasi-zweidimensional). Als Eingabedaten 
benötigt HELP Tageswerte von Niederschlag 
(Precipitation), Lufttemperatur (Air Tempera-
ture) und Globalstrahlung für 1 bis 100 voll-
ständige Kalenderjahre, Parameter für die 
Verdunstung (Evapotranspiration), Daten zu 
Boden- und Materialeigenschaften sowie zum 
Profilaufbau und zum Standort. Als Vegetation 
ist Grasbewuchs vorgesehen, höherer Be-
wuchs kann jedoch ebenfalls simuliert werden; 
alternativ kann der Boden unbewachsen sein. 
Der Profilaufbau ist während eines Simulati-
onslaufs konstant; ab HELP 3.80 D können je-
doch Boden- und Vegetationseigenschaften 
geändert und dadurch eine Alterung des Pro-
fils auf elementare Weise simuliert werden. 

Die Berechnung ist als Anlage C11 in den An-
tragsunterlagen dargestellt. Mit den Modellie-
rungen wird die jährliche Durchsickerung der 
Rekultivierungsschicht der abgeschlossenen 
Deponie auf der Grundlage der Wetterdaten 
im Zeitraum 2010-2019 berechnet. Sie beträgt 
44,93 mm/a. Der Rest des in diesem Zeitraum 
berechneten Niederschlags von 495,97 mm/a 
fließt oberirdisch ab bzw. verdunstet oder wird 
durch den Bewuchs aufgenommen. 

  

1.1 Antragsunterla-
gen 

6 Unterschiedliche 
Dokumente in digi-
taler und ausge-
druckter Fassung 
der Antragsunterla-
gen 

E795 Im Inhaltsverzeichnis der digitalen Fassung der An-
tragsunterlagen fehlen die Anlagen CA, C5, C6 und 
D22, die in der Papierfassung enthalten sind. Die bei-
den Fassungen unterscheiden sich somit. Die Nut-
zung der digitalen Version wird erschwert.  

In der uns vorliegenden digitalen Version der 
Antragsunterlagen der 2. Auslegung (Stand: 
23.07.2021; Größe: 157 MB) sind alle Unterla-
gen analog zur Papierversion vollständig und 
übereinstimmend vorhanden. Sollte verse-
hentlich eine der digitalen Versionen fehlerhaft 
sein, so wird diese auf Anforderung umge-
hend ersetzt. 

Die Einwendung bezieht sich auf die 1. Auslegung. Es erfolgte je-
doch danach noch die Auslegung der 1. Tektur (23.08.2021 - 
22.09.2021) in Papierform sowie online auf dem UVP Portal. 

Wir haben diese Einwendung dennoch zum Anlass genommen, 
um etwaigen Versäumnissen nachzugehen. Im Ergebnis war fest-
zustellen, dass alle Unterlagen, welche in Papierform vorgelegen 
haben, auch digital der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wur-
den. Das UVP-Portal der Länder (uvp-verbund.de) eröffnet leider 
nur die Möglichkeit, einzelne Schriftstücke in digitaler Form zu 
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hinterlegen. Eventuelle Ordnerstrukturen können in diesem Sys-
tem nicht dargestellt werden. Daher kann es vorkommen, dass die 
Übersichtlichkeit im Vergleich zum Papierexemplar mit Deckblät-
tern und Trennseiten etwas geringer ausfällt. Dies hat hier aber 
technisch bedingte Ursachen und es wurde daher darauf geach-
tet, dass zumindest die Reihenfolge der einzelnen Dateien den 
vorgegebenen Themen und dem Inhaltsverzeichnis entspricht. Im 
Übrigen ist dem Inhaltsverzeichnis die Benennung des jeweiligen 
Schriftstücks zu entnehmen, z.B. C5 = FFH-Vorprüfung. Im UVP-
Portal ist das Dokument als “FFH-Vorprü-
fung_DK_0_Reinstedt_2020-11-24” aufgeführt und kann dort auch 
eingesehen werden. 

Ein inhaltlicher Unterschied beider Fassungen liegt somit nicht 
vor. Eine Täuschung liegt ebenso nicht vor. 

1.1 Antragsunterla-
gen 

7 Verständlichkeit 
der Antragsunterla-
gen 

E628 Es wird kritisiert, dass die Antragsunterlagen für ei-
nen Normalbürger nur schwer verständlich sind (Auf-
listung von Sachverhalten, Gutachten, diversen Be-
rechnungen). 

Die Antragsunterlagen für den Bau und den 
Betrieb einer Deponie entsprechen dem aktu-
ellen Stand der Technik. Die Anforderungen 
an Umfang und Inhalt der Antragsunterlagen 
werden in den entsprechenden Gesetzen, 
Verordnungen und Technischen Richtlinien 
eindeutig beschrieben. Der Antragsteller erfüllt 
diese Anforderungen nach bestem Wissen 
und Gewissen mit der höchstmöglichen Präzi-
sion. 

Die Komplexität der Gutachten und wissen-
schaftlichen Berechnungen ist den komplexen 
Anforderungen geschuldet. 

Der Einwand wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Ver-
fahren berücksichtigt werden.  

Hinweislich möchte ich erwähnen, dass die Bürgerinnen und Bür-
ger – anders als die Behörde(n) – durch die Beteiligung nicht dazu 
berufen und verpflichtet sind, das Vorhaben umfassend auf seine 
Genehmigungsfähigkeit hin zu prüfen. Für die recht komplexen 
Fachgutachten, die tatsächlich für Bürger ohne entsprechende 
Fachausbildung nur schwer oder gar nicht zu verstehen sind, wer-
den insbesondere die Träger öffentlicher Belange als dazu ver-
sierte Fachbehörden einbezogen. Die Beteiligung der Öffentlich-
keit dient vielmehr und insbesondere dazu, eigene vorhabenbe-
dingte Betroffenheiten zu erkennen, um diese gegenüber der zur 
Entscheidung über den Genehmigungsantrag berufenen Behörde 
frühzeitig geltend machen zu können.  

Trotzdessen werden selbstverständlich die Einwendungen der Öf-
fentlichkeit im Verfahren soweit notwendig und möglich zur Kennt-
nis genommen und berücksichtigt.   

1.1 Antragsunterla-
gen 

T1 Die von der Unteren Abfallbehörde des Landkreises 
Harz im Schreiben vom 31.05.2018 übergebenen 
Hinweise und Stellungnahmen zu den mit Postein-
gang vom 15.12.2017 vorgelegten Antragsunterla-
gen (Stand 12/2017) sind zu einem großen Teil nicht 
beachtet worden. Dementsprechend weisen die mit 

Die überarbeiteten Antragsunterlagen (2. Aus-
legung) vom Juni 2021 enthalten alle gefor-
derten Änderungen. Somit sind die inhaltli-
chen Fehler der Unterlagen von 05/2019 nicht 
mehr existent. 

Mit Einreichung der 1. Tektur wurden die hier benannten Unterla-
gen vervollständigt und berichtigt.   
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8 Fehlende Berück-
sichtigung von In-
halten 

Datum vom 06.05.2019 bzw. 13.05.2019 eingereich-
ten Unterlagen inhaltliche Fehler auf. 

1.2 Anhörungsver-
fahren 

9 Information der 
Bürger 

E454, E479, E506, 
E507, E515, E612, 
E625, E626, E755, 
E940, E941 

Es wird kritisiert, dass die Bürger im Vorfeld nicht 
(ausreichend) über das Vorhaben informiert und ge-
fragt wurden. Eine alleinige Bekanntmachung einer 
Infoveranstaltungen an einem „schwarzes Brett" im 
Ort, welches kaum von den Bürgern wahrgenommen 
wird, wird als nicht ausreichend empfunden. Es wird 
eine Veröffentlichung beispielsweise im lokalen 
Amtsblatt gefordert.  

Es wird angenommen, dass bei der stattgefundenen 
Bürgerversammlung die zukünftigen Betreiber nur 
von den Vorurteilen gesprochen haben. 

Weiterhin wird in diesem Zusammenhang angege-
ben, dass man nur durch Zufall aus der Presse über 
das Planfeststellungsverfahren erfahren hat. 

Grundsätzlich besteht bei einem Planfeststel-
lungsverfahren für den Antragsteller keine 
Pflicht, die von der Maßnahme möglicher-
weise betroffenen Bürger im Vorfeld zu befra-
gen oder zu informieren. 

Gemäß Verwaltungsverfahrensgesetz ist der 
Ablauf des Anhörungsverfahrens genau fest-
gelegt. Innerhalb eines Monats nach Zugang 
des vollständigen Plans fordert die Anhö-
rungsbehörde die Behörden, deren Aufgaben-
bereich durch das Vorhaben berührt wird, zur 
Stellungnahme auf und veranlasst, dass der 
Plan in den Gemeinden, in denen sich das 
Vorhaben voraussichtlich auswirken wird, aus-
gelegt wird. Die Unterlagen werden einen Mo-
nat lang zur allgemeinen Einsichtnahme aus-
gelegt. Diese Auslegung wird zuvor ortsüblich 
(d. h. je nach Hauptsatzung der jeweiligen Ge-
meinde am "Schwarzen Brett", oder auch in 
der Zeitung) bekannt gemacht. Ggf. nicht orts-
ansässige Betroffene werden durch die Ge-
meinden über die Planauslegung benachrich-
tigt. Weiterhin erhalten die Behörden, deren 
Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt 
wird, Gelegenheit zur Stellungnahme (sog. 
Träger öffentlicher Belange). 

Der Vorhabensträger hat sich freiwillig ent-
schlossen, am 10.07.2019 eine Bürgerveran-
staltung im Gemeindesaal in Reinstedt durch-
zuführen, um das Vorhaben zu erläutern und 
Fragen dazu zu beantworten. Im Rahmen der 
Bürgerveranstaltung wurde das gesamte Vor-
haben detailliert dargestellt, der Bedarf der 
Deponie sowie die geplante Errichtung am 

Die notwendige Beteiligungsmodalitäten sind gesetzlich festge-
legt.  

Die Einwendungen hierzu werden zur Kenntnis genommen und in 
der weiteren Prüfung berücksichtigt.  
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Standort in Reinstedt erläutert und alle Fragen 
der Teilnehmenden objektiv beantwortet.  

1.2 Anhörungsver-
fahren 

10 Information / 
Beteiligung Träger 
öffentlicher Be-
lange 

E515, E685, E688, 
T20, T21, T22 

Es wird gefragt, warum die Stadt Falkenstein nicht 
über das geplante Vorhaben informiert worden ist, 
obwohl dieses bereits 2017 im Stadtrat abgelehnt 
worden ist.  

Es soll auch das Amt für Flurneuordnung und Forsten 
Mitte, Große Ringstraße 52, 38820 Halberstadt betei-
ligt werden. 

Es wird angemerkt, dass der Salzlandkreis nicht be-
teiligt wurde. 

Über die Beteiligung der Behörden, deren Auf-
gabenbereich durch das Vorhaben berührt 
wird, entscheidet die Anhörungsbehörde. 

Die Stadt Falkenstein wurde durch den Landkreis Harz als Anhö-
rungsbehörde über das geplante Vorhaben informiert. Das Amt für 
Landwirtschaft und Flurneuordnung wurde beteiligt.  

Die Beteiligung des Salzlandkreises wurde nachgeholt, die abge-
gebene Stellungnahme wird in der weiteren Prüfung berücksich-
tigt. 

1.2 Anhörungsver-
fahren 

11 Auslegungszeit-
raum der Unterla-
gen 

E515, E625, E626, 
E629 

Es wird kritisiert, dass die Auslegung der Antragsun-
terlagen während der Urlaubszeit / Wahlperiode er-
folgt ist. Es wird in diesem Zusammenhang ange-
nommen, dass die Errichtung der Deponie ohne gro-
ßen Widerstand beschlossen werden sollte.  

Die Antragsunterlagen wurden bei der 1. Aus-
legung Anfang Mai 2019 der Behörde überge-
ben. Auf den konkreten Auslegungszeitraum 
hat der Vorhabenträger keinen Einfluss. 

Für die 2. Auslegung erfolgte die Übergabe 
der Antragsunterlagen durch den Vorhaben-
träger Ende Juni 2021. 

Für die Auslegung der Antragsunterlagen sind Zeitraum und Fris-
ten gesetzlich geregelt und vor allem im § 73 Abs. 2 und Abs. 3 
VwVfG zu entnehmen. Zeitraum und Fristen sind dem Grunde 
nach abhängig vom Eingang der vollständigen Antragsunterlagen.  

Die hierzu ergangenen Einwendungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und bei der zukünftigen Prüfung berücksichtigt.  

1.2 Anhörungsver-
fahren 

12 Auslegungs- 
und Einwendungs-
frist 

E596, E607, E629 Es wird kritisiert, dass die Auslegungs- und Einwen-
dungsfrist zu kurz ist, um eine genaue Durchsicht der 
Unterlagen zu ermöglichen. Die Komplexität der ge-
planten Technik erschwert ebenfalls die Durchsicht. 
Der erhöhte Aufwand zur Überprüfung der Schlüssig-
keit einzelner Abschnitte erfordert weitere Analysen. 

Die Auslegungs- und Einwendungsfristen sind 
im Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
konkret geregelt. Die Auslegungsfrist beträgt 
einen Monat. 

Die Behörden haben ihre Stellungnahme in-
nerhalb einer von der Anhörungsbehörde zu 
setzenden Frist abzugeben, die drei Monate 
nicht überschreiten darf. 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben 
berührt werden, kann bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Anhörungsbehörde oder 
bei der Gemeinde Einwendungen gegen den 
Plan erheben.  

Erläuterungen zu den Fristen: Die Fristen und Zeiträume der Aus-
legungen und Einwendungen werden für diese Art von Verfahren 
im VwVfG geregelt. Gem. § 73 Abs. 2 VwVfG hat der Landkreis 
hier als Anhörungsbehörde innerhalb eines Monats nach Zugang 
der vollständigen Unterlagen die Auslegung in den entsprechen-
den Gemeinden zu veranlassen.  

Die Gemeinden wiederum haben diese Unterlagen innerhalb von 
3 Wochen nach Zugang für die Dauer eines Monats auszulegen (§ 
73 Abs. 3 VwVfG). Auch die Frist für die Abgabe der Einwendung 
wird geregelt: Gem. § 73 Abs. 4 VwVfG können Einwendungen bis 
2 Wochen nach Ende der Auslegungsfrist abgegeben werden.  

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt.   
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1.2 Anhörungsver-
fahren 

13 Auslegungsort 
der Antragsunterla-
gen 

E789 Es wird kritisiert, dass die Auslegung der Antragsun-
terlagen im Rathaus Nachterstedt (Lindenstraße 01, 
06469 Seeland) im 2. Obergeschoss, Zimmer 17 des 
Rathauses erfolgte. Das Rathaus bzw. die Ausle-
gungs-Räumlichkeit sind nur durch die Nutzung von 
Treppen zu erreichen. Einen Aufzug gibt es nicht. 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität war deshalb 
aus eigener Kraft keine Einsicht bzw. nur mit einem 
erheblichen Aufwand eine Einsicht möglich. 

Über den Ort der Auslegung entscheiden die 
jeweiligen Gemeinden, nicht die Anhörungs-
behörde. 

Die Unterlagen sind in den Gemeinden auszulegen, in denen sich 
das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird. Dabei entscheiden 
die Gemeinden im Rahmen Ihrer Organisationsgewalt nach 
pflichtgemäßem Ermessen, zu welchen Zeiten, in welchen Räum-
lichkeiten und zu welchen Bedingungen den Betroffenen die Mög-
lichkeit der Einsichtnahme in die Unterlagen eröffnet wird. Auch 
wenn es insoweit durchaus wünschenswert wäre und für die Zu-
kunft auch Beachtung finden sollte, ist eine Barrierefreiheit der 
Räume, in denen die Unterlagen ausgelegt werden, nicht grund-
sätzlich erforderlich (so auch Urteil des BVerwG v. 09.02.2017, 4 
C 4/16).  

Es erfolgte im vorliegenden Verfahren eine zusätzliche Inter-
netveröffentlichung der kompletten auszulegenden Unterlagen.  

Die Einwendung bezüglich des Auslegungsortes, auch unter Be-
rücksichtigung einer möglichen Barrierefreiheit, wird zur Kenntnis 
genommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt.   

  

1.2 Anhörungsver-
fahren 

14 Einbeziehung 
Bevölkerung 

E625, E626 Es wird eine weitere gründliche Prüfung des Vorha-
bens unter Einbeziehung der Bevölkerung gefordert. 

Die von dem Vorhaben Betroffenen können 
Ihre Belange schriftlich vorbringen. Diese wer-
den im Rahmen des Anhörungsverfahrens be-
rücksichtigt. Somit ist eine Beteiligung der Be-
völkerung (sofern Sie vom Vorhaben betroffen 
ist) gegeben. 

Die Einwendungen und Hinweise diesbezüglich werden zur Kennt-
nis genommen und in der weiteren Prüfung berücksichtigt.  

1.2 Anhörungsver-
fahren 

15 Niederschrift 
des Erörterungster-
mins 

E488, E489, E494, 
E596, E607, E629, 
E630, E789 

Es wird die Zusendung der Niederschrift des geplan-
ten Erörterungstermins gefordert. 

Betrifft nicht den Vorhabensträger. Hinweis: Hierbei handelt es sich um keine Einwendung im Sinne 
des § 73 VwVfG, so dass eine Erörterung unterbleibt.  

1.2 Anhörungsver-
fahren 

16 Eingangsbestä-
tigung 

E625, E626, E664, 
E669, E670, E785, 
E786, E787, E800, 
E801 

Es wird die schriftliche Bestätigung der Kenntnis-
nahme / eine Eingangsbestätigung der eigenen Stel-
lungnahme (und eine Information zum Ausgang des 
Raumordnungsverfahren) gefordert. 

Betrifft nicht den Vorhabensträger. Eine schriftliche Bestätigung des Eingangs einer Einwendung im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens sowie der Umweltver-
träglichkeitsprüfung ist auf Grund der Vielzahl der Einwendungen 
(ca. 1.000 Stück) nicht möglich. Dies ist gesetzlich auch nicht vor-
gesehen. Die Beteiligung eines Einwenders am 
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Erörterungsverfahren kann diesbezüglich aber als Bestätigung der 
Erfassung der Einwendung angesehen werden. 

Der Ausgang des Verfahrens wird selbstverständlich ortsüblich 
bekannt gemacht und auch auf der Seite uvp-verbund.de aus-
führlich dargstellt. 

1.2 Anhörungsver-
fahren 

17 Vorbehalt weite-
rer Einwendungen 

E494, E596, E607, 
E629, E630, E789 

Einige Einwender halten sich weitere Einwendungen 
vor. 

Nach §73, Abs 4 VwVfG sind mit Ablauf der 
Einwendungsfrist alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen. 

Einwendungen die auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen, sind solche, die 
sich beispielsweise auf privatrechtliche Ver-
träge, letztwillige Verfügungen, Dienstbarkei-
ten, Grundpfandrechte, Nießbrauch oder auf 
das Eigentum an dem Grundstück, auf dem 
die Anlage errichtet werden soll, stützen. Sie 
werden von der Präklusion nicht berührt. Ein-
wendungen, die auf öffentlichem Recht oder 
auf dem allgemeinen privaten Nachbarrecht 
oder Besitzschutzrecht beruhen oder allge-
meiner Art sind, müssen dagegen innerhalb 
der Einwendungsfrist ordnungsgemäß vorge-
bracht werden, um die Rechtsfolge des Aus-
schlusses zu vermeiden. 

Ein Vorbehalt weiterer Einwendungen bzw. der Abgabe weiterer 
Stellungnahme ist keine Einwendung und muss daher an dieser 
Stelle nicht weiter erörtert werden.  

1.3 Verfahrensfüh-
rung 

18 Unabhängige 
Gutachten 

E515, E845 Es wird gefordert, dass das Umweltamt / der Land-
kreis die vom Betreiber erstellten Gutachten durch 
unabhängigen Gutachter und Fachleute, die durch 
den Landkreis beauftragt wurden, überprüfen lässt. 

Betrifft nicht den Vorhabensträger. Es wurde nicht dargelegt, welche Punkte in welchem Gutachten 
angezweifelt werden. Die Bedenken werden aber zur Kenntnis ge-
nommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt. Es wird allge-
mein darauf verwiesen, dass die vorgelegten Gutachten bzw. Dar-
legungen des Vorhabenträgers durch die entsprechenden Fach-
behörden auf inhaltliche Richtigkeit bzw. Plausibilität geprüft und 
bewertet werden. 

Dazu werden insbesondere auch die Träger öffentlicher Belange 
entsprechend § 73 VwVfG ebenfalls zur Stellungnahme aufgefor-
dert.  
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1.3 Verfahrensfüh-
rung 

19 Machenschaften 

E506, E507, E512, 
E513, E514 

Es wird angenommen, dass es zu Machenschaften 
hinter verschlossenen Türen bei diesem Vorhaben 
kommt. In diesem Zusammenhang wird auch ange-
nommen, dass dieses Vorhaben von der Landesre-
gierung geplant worden ist und nur die Interessen des 
Baugewerbes berücksichtigt werden.  

Außerdem wird gefragt, warum Herr Finck Rücken-
deckung aus der Politik hat. Sein Unternehmen 
(RST) profitiert aus dem geplanten Vorhaben, sodass 
hier eine Vorteilsnahme im Amt gesehen wird. 

Der Vorhabensträger hat die Notwendigkeit 
und den Bedarf der Anlage nachgewiesen. 

Die Beantragung der Errichtung einer Deponie gemäß § 35 KrWG 
ist grundsätzlich jedem möglich. Über den Antrag wird nach Abwä-
gung aller bekannten Tatsachen entschieden. Die Einwendungen 
werden jedoch zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfah-
ren berücksichtigt werden.  

  

1.3 Verfahrensfüh-
rung 

20 Wohl der Bürger 

E733, E790, E798, 
E824, E855, E915 

Es wird angenommen, dass bei diesem Vorhaben die 
privaten Interessen vor dem Wohl der Bürger stehen. 
Weiterhin wird angenommen, dass es (nur) um Geld 
geht. 

Der Vorhabensträger hat die Notwendigkeit 
und den Bedarf der Anlage nachgewiesen. 

Das Wohl der Bürger wird sowohl bei der Planung des Vorhabens 
hinsichtlich der vorzulegenden Dokumente und Nachweise als 
auch bei der abschließenden Abwägung und Entscheidung ange-
messen berücksichtigt. Auf die Berücksichtigung der Interessen 
der Allgemeinheit und der Bürger und die Abwägung mit den Inte-
ressen des Vorhabenträgers ist ein Planfeststellungsverfahren mit 
Umweltverträglichkeitsprüfung vom Gesetzgeber ausgelegt wor-
den. Dabei sind sämtliche Interessen in einem ersten Schritt zu er-
mitteln. Dazu dient insbesondere die Öffentlichkeitsbeteiligung 
und die Auswertung aller Einwendungen und Stellungnahmen. In 
diesem Stadium, dem sogenannten Anhörungsstadium, befinden 
wir uns hier aktuell. In weiteren Schritten wird die grundsätzliche 
Genehmigungsfähigkeit geprüft und letztlich werden alle Interes-
sen, auch und vor allem die betroffener Bürger, miteinander abge-
wogen.  

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt werden.  

1.3 Verfahrensfüh-
rung 

21 Ordnungsgemä-
ßes Genehmi-
gungsverfahren 

E671, E755, E790 Es werden Zweifel bzgl. eines ordnungsgemäßen 
Genehmigungsverfahren geäußert.  

Es besteht der Wunsch nach fähigen gewissenhaften 
Politikern und Mitarbeitern im Landkreis, die um die 
Daseinsvorsorge wissen und danach handeln.  

Betrifft nicht den Vorhabensträger. Es wurden allgemein Zweifel an einem ordnungsgemäßen (Plan-
feststellungs-)Verfahren geäußert, ohne dies jedoch weiter zu de-
finieren. Insofern kann hier nur allgemein die Aussage getroffen 
werden, dass seitens der zuständigen Behörde das Verfahren ord-
nungsgemäß entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen 
durchgeführt wird. Dabei werden die Belange von Antragsteller 
und Antragsgegner neutral bewertet und nach Abwägung aller 
vorliegenden Informationen eine abschließende Entscheidung ge-
fällt. 
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1.3 Verfahrensfüh-
rung 

22 Aufrichtigkeit 

E822 Es wird an der Aufrichtigkeit der Entsorgungsbetrei-
ber und der Behörden sowie der Versprechungen der 
Betreiber gezweifelt. 

Die Antragstellerin weist den Vorwurf der Un-
aufrichtigkeit zurück. 

Inwieweit es sich tatsächlich um eine Einwendung i.S. des konkre-
ten Vorbringens hinsichtlich möglicher Betroffenheiten des Vorha-
bens auf geschützte (Dritt-)Rechte und/oder Umweltschutzgüter 
handelt, sei an dieser Stelle noch nicht abschließend bewertet. 

Es wird jedoch zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfah-
ren berücksichtigt werden.   

1.4 Sonstige Ver-
fahrensfehler 

23 Raumordnungs-
verfahren 

E596, E607, E629, 
T21 

Es wird ein Raumordnungsverfahren gefordert, da 
das Planvorhaben die Region überregional tangiert 
und mit weitreichenden Eingriffen in die Schutzgüter 
des Naturhaushaltes und vor allem Eingriffen des 
Landschaftsbildes sowie mit Auswirkungen auf den 
Menschen, das Klima und das Schutzgut Luft zu 
rechnen ist. 

Mit Schreiben vom 12.01.2018 wurde durch 
die für die Raumordnung zuständige Landes-
behörde (Ministerium für Landesentwicklung 
und Verkehr Sachsen-Anhalt, Referat 24) mit-
geteilt, dass die landesplanerische Abstim-
mung in Form einer landesplanerischen Stel-
lungnahme im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens erfolgt. 

Mit Stellungnahme der Landesbehörde vom 
20.08.2019 wurde festgestellt, dass die vorge-
sehene raumbedeutsame Planung/Maßnahme 
mit den Erfordernissen der Raumordnung ver-
einbar ist. 

Erläuterung der Anhörungsbehörde: Zuständig für Prüfung und 
Entscheidung, ob die Durchführung eines Raumordnungsverfah-
rens oder eine landesplanerische Stellungnahme geboten ist (§ 13 
Abs. 2 LEntwG LSA), ist das Ministerium für Landesentwicklung 
und Verkehr Sachsen-Anhalt, Referat 24. Die Behörde wurde als 
Träger öffentlicher Belange daher auch am Verfahren betei-
ligt. Entsprechend der Bewertung durch diese Behörde wurde eine 
landesplanerische Stellungnahme abgegeben. Diese ergab, dass 
die vorgesehene raumbedeutsame Planung/Maßnahme mit den 
Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist.  

Die Bewertung der in den Einwendungen hervorgetragenen 
Schutzgüter wird jedoch auch an anderen Stellen im Planfeststel-
lungsverfahren berücksichtigt.  

Die Einwendungen und Forderungen nach der Durchführung ei-
nes Raumordnungsverfahrens werden im weiteren Verfahren be-
rücksichtigt werden.  

1.4 Sonstige Ver-
fahrensfehler 

24 Wasserrechtli-
cher Erlaubnisan-
trag 

E596, E607, E629 Der wasserrechtliche Erlaubnisantrag ist nicht unter-
zeichnet. 

Das im wasserrechtlichen Erlaubnisantrag benannte 
Grundstück 319/5 ist keiner Katasterkarte zu entneh-
men. 

In den überarbeiteten Antragsunterlagen (Juni 
2021) wurden die Anmerkungen berücksichtigt 
und die Mängel behoben. 

Es wird auf die Erwiderung des Vorhabenträgers verwiesen und 
ergänzend vorgetragen Im Zuge der ersten Tektur (Überarbeitung 
der Antragsunterlagen) wurde diese Einwendung aufgenommen 
und entsprechend korrigiert. Der Antrag auf wasserrechtliche Er-
laubnis ist nunmehr unterschrieben und das Flurstück 319/5 ist 
nicht mehr Bestandteil dieses Antrags. Die Unterlagen der 1. Tek-
tur lagen im Juli/August 2021 zur Einsichtnahme aus.  

1.4 Sonstige Ver-
fahrensfehler 

25 Vorzeitiger Bau-
beginn 

E479, E596, E607, 
E629 

Es wird bereits zum Zeitpunkt der Erstellung der Ein-
wendungen ein sehr hohes Niveau an Basis-Verfül-
lungen beobachtet. In diesem Zusammenhang wird 
eine Überprüfung (Dokumentation und Ahndung) sei-
tens der Behörden gefordert, ob nicht bereits ein vor-
zeitiger Baubeginn vorliegt. 

Die Rückverfüllung der Kiesgrube der RKW 
GmbH erfolgt auf der Grundlage des gelten-
den Sonderbetriebsplanes. Die vollständige 
Verfüllung des Tagebaus ist Voraussetzung 
für die Entlassung aus der Bergaufsicht und 
die Entlassung aus der Bergaufsicht die 

Erläuterungen der Anhörungsbehörde: Die Deponie soll auf einer 
bergrechtlich verfüllten Kiesgrube errichtet werden. Bis zum jetzi-
gen Zeitpunkt, werden auf Teilbereichen des für die Deponieer-
richtung vorgesehenen Geländes noch Verfülltätigkeiten vorge-
nommen. Diese Verfüllung der Kiesgrube erfolgt auf Grundlage ei-
nes gültigen Sonderbetriebsplans des Landesbergamts Sachsen-
Anhalt. Die Einhaltung der in der Genehmigung festgelegten 
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Es wird angenommen, dass schon Materialien für 
den Aufbau der Deponie auf die geplante Fläche an-
geliefert werden. Hierdurch würden Aktivitäten vor 
dem Maßnahmenbeginn erfolgen. 

Voraussetzung für die Genehmigung der De-
ponie.  

Die von den Einwendern / Einwenderinnen ge-
forderte Überprüfung findet im Rahmen der 
Entlassung aus der Bergaufsicht statt.  

Parameter wird sowohl durch das Landesbergamt als auch durch 
die Untere Abfallbehörde des Landkreises Harz überwacht. Der 
Abschluss der Verfüllmaßnahme wird durch einen Abschlussbe-
triebsplan durch das Landesbergamt festgestellt.  

Anhaltspunkte, dass bereits mit der Errichtung einer Deponie auf 
diesen Flächen begonnen wurde, liegen der Behörde zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht vor.  

1.4 Sonstige Ver-
fahrensfehler 

26 Umweltverträg-
lichkeitsprüfung 

E494, E627, E789, 
T23 

Für eine Deponie der Klasse 0 (Deponie zur Ablage-
rung von Inertabfällen) ist gemäß Anlage 1 Nr. 12.3 
UVPG eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls 
nach § 3c UVPG erforderlich, wenn das Vorhaben er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben 
kann. Auf die Vorprüfung wurde für dieses Antrags-
verfahren verzichtet und eine freiwillige Umweltver-
träglichkeitsuntersuchung durchgeführt. Es wird die 
Durchführung einer „freiwilligen“ Umweltverträglich-
keitsprüfung als nicht ausreichend betrachtet (da die 
Gesamtimmissionsbelastung nur unzureichend im 
Verfahren berücksichtigt wurde). 

Gemäß § 7, Abs. 1 UVPG führt bei einem 
Neuvorhaben, das in Anlage 1 Spalte 2 mit 
dem Buchstaben „A“ gekennzeichnet ist, die 
zuständige Behörde eine allgemeine Vorprü-
fung zur Feststellung der UVP-Pflicht durch. 
Die allgemeine Vorprüfung wird als überschlä-
gige Prüfung unter Berücksichtigung der in 
Anlage 3 aufgeführten Kriterien durchgeführt. 
Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Neuvorha-
ben nach Einschätzung der zuständigen Be-
hörde erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 
bei der Zulassungsentscheidung zu berück-
sichtigen wären. 

Die Vorhabensträgerin hat sich bereits im Vor-
feld freiwillig dazu entschlossen, nicht erst die 
Entscheidung der zuständigen Behörde abzu-
warten, sondern bereits frühzeitig eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVU) durchzufüh-
ren. 

Die Freiwilligkeit bezog sich ausschließlich auf 
den Entschluss, eine UVU durchzuführen. 
Nachdem dieser Entschluss von der Vorha-
bensträgerin gefasst war, waren alle Anforde-
rungen Umweltverträglichkeitsprüfung zu er-
füllen, wurden vollumfänglich erfüllt und die 
Ergebnisse der UVU in den Antragsunterlagen 
dokumentiert. 

Mit der Prognose der zu erwartenden Immissi-
onen wurde ein hierfür qualifiziertes Fachun-
ternehmen beauftragt. Für Bewertung der 

Wie durch den Vorhabenträger erwidernd dargelegt, handelt es 
sich bei der Freiwilligkeit lediglich um eine Vorwegnahme der Prü-
fung durch die Behörde, ob eine Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht oder nicht. Die inhaltlichen 
Anforderungen aus dem UVPG für eine Umweltverträglichkeits-
prüfung sind dann ohne Einschränkungen einzuhalten und nicht 
“erleichternd” oder “vereinfachend”. Insofern besteht kein Unter-
schied zwischen einer freiwillig durchgeführten Umweltverträglich-
keitsprüfung und einer Verpflichtung zur Durchführung im Sinne 
des § 5 UVPG. 

Die durch Errichtung und Betrieb der Deponie zu erwartenden 
Lärm-, Staub-, Stickstoffoxid-, Geruchs- und CO2-Immissionen 
wurden anhand vorgelegter Berechnungen durch die Untere Im-
missionsschutzbehörde des Landkreises Harz geprüft und bewer-
tet. Hierbei wurden auch Unterlagen zur Überarbeitung zurückge-
wiesen bzw. nachgefordert. 

Im Rahmen der weiteren Prüfung der grundsätzlichen Genehmi-
gungsfähigkeit , der Umweltverträglichkeit des Vorhabens und der 
Abwägung wird auch die Gesamtimmissionsbelastung sowie wei-
tere Auswirkungen durch Errichtung und Betrieb der Deponie be-
rücksichtigt werden. 

Die Einwendungen und Stellungnahme werden zur Kenntnis ge-
nommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  
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Immissionen im Einzelnen oder ihrer Gesamt-
heit ist die Untere Immissionsschutzbehörde 
des Landkreises Harz zuständig.  

1.4 Sonstige Ver-
fahrensfehler 

27 Natura2000-
Verträglichkeitsprü-
fung 

E627, E789 Es wird gefragt, ob nicht eine Natura2000-Verträg-
lichkeitsprüfung bei diesem Vorhaben zwingend er-
forderlich wäre. 

Im Rahmen der Beantragung der Planfeststel-
lung für die Deponie wurde eine FFH-Vorprü-
fung durchgeführt, in deren Ergebnis festge-
stellt wurde, dass es aufgrund der Entfernung 
zu den FFH-Gebieten zu keine erheblichen 
Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebie-
tes kommen kann. Sind erhebliche Beein-
trächtigungen nachweislich auszuschließen, 
so ist eine vertiefende FFH-Verträglichkeits-
prüfung nicht erforderlich. 

Erläuterungen auf die Fragestellung durch die Untere Natur-
schutzbehörde:  

Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung ist erforderlich, wenn zu be-
fürchten ist, dass ein FFH-Gebiet/ein Europäisches Vogelschutz-
gebiet (zusammengefasst unter dem Begriff NATURA 2000-Ge-
biet) durch ein Vorhaben erheblich beeinträchtigt werden könnte. 
Die Rechtsgrundlage für eine derartige Prüfung bildet § 34 Abs. 1 
BNatSchG. 

Eine Verträglichkeitsprüfung bezieht sich immer auf die Erhal-
tungsziele des jeweiligen Gebiets. Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass auch außerhalb des jeweiligen Gebiets anzutreffende Arten 
mitzubetrachten sind, wenn Individuen dieser Art im betroffenen 
Gebiet vorkommen und für dieses Gebiet schutzrelevant sind. Sie 
zählen dann zum Gebiet i.S. des § 34 Abs. 1 BNatSchG. 

Im vorliegenden Fall wurde eine FFH-Verträglichkeitsprüfung vor-
genommen, da sich in einer Entfernung von etwas mehr als 1 km 
das FFH-Gebiet „Bode und Selke im Harzvorland“ befindet. Diese 
Prüfung entspricht den Vorgaben des § 34 Abs. 1 BNatSchG und 
ist plausibel und vollständig.  

1.4 Sonstige Ver-
fahrensfehler 

28 Bergrechtliche 
Nutzung 

E789, T16, T21, T23 Derzeit besteht eine unklare inhaltliche, räumliche 
und verfahrensrechtliche Trennung des bisherigen 
Kiesabbaus, der Verfüllung und der landwirtschaftli-
chen Nachnutzung nach Bergrecht von der geplanten 
Deponie nach Abfallrecht. 

Bevor die vom Vorhaben betroffene Fläche einer 
neuen Nutzung zugeordnet wird, muss die Fläche 
aus der bergrechtlichen Nutzung entlassen werden. 
Es wird angenommen, dass die gleichzeitige Nut-
zung beider Nutzungsvarianten auf ein und dersel-
ben Fläche nicht möglich ist. Im Vorfeld des Vorha-
bens müssen rechtlich eindeutige Verhältnisse ge-
schaffen werden. Der Deponiebetrieb auf der 

Im Erläuterungsbericht zum Antrag auf Plan-
feststellung für die Deponie ist im Kapitel 5.6 
eindeutig beschrieben, dass die derzeit noch 
der Bergaufsicht unterliegenden Flächen des 
Kiesabbaus erst aus der Bergaufsicht entlas-
sen werden müssen, bevor die Arbeiten zur 
Errichtung einer Deponie beginnen können. 
Eine Entlassung aus der Bergaufsicht erfor-
dert die Einhaltung der in den Betriebsplänen 
festgelegten Ziele, die im Rahmen einer förm-
lichen Abnahme durch die Genehmigungsbe-
hörde (LAGB) geprüft werden. Erst nach er-
folgter Abnahme kann die Entlassung aus der 
Bergaufsicht durch den Betreiber beantragt 

Entsprechend der zugrundeliegenden Rechtsgrundlagen ist – wie 
auch in den Antragsunterlagen ausgeführt – vor Errichtung der 
Deponie die dafür vorgesehene Fläche aus der Bergaufsicht zu 
entlassen. Da die Deponie im Falle einer positiven Planfeststel-
lung abschnittsweise errichtet werden würde und sich die Errich-
tung der einzelnen Abschnitte über einen längeren Zeitraum er-
strecken würde, wäre es nicht erforderlich, dass alle für die Depo-
nie vorgesehenen Flächen mit eventueller Erteilung einer Geneh-
migung (Planfeststellung) bereits aus der Bergaufsicht entlassen 
sind. Entsprechend der Antragstellung ist aber vor Errichtung des 
jeweiligen Bauabschnittes das entsprechende Gebiet aus der 
Bergaufsicht zu entlassen, wobei diese Fläche dann entsprechend 
des Landschaftspflegerischen Begleitplans nach Bergrecht als 
Landwirtschaftliche Nutzfläche herzustellen und zu nutzen ist.  
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betroffenen Fläche stellt eine Folgenutzung dar, die 
nicht mehr der Bergaufsicht unterliegt. 

Mit der Erteilung der Genehmigung für die Errichtung 
und den Betrieb der DK 0 Deponie endet die Berg-
aufsicht auf den gegenständlichen Vorhabenflächen. 
Hinsichtlich der in Kapitel 5.6 auf Seite 14 vorgese-
henen schrittweisen „Entlassung aus der Bergauf-
sicht“ ist in der Entscheidung über das Deponievor-
haben eine entsprechende Bedingung vorzusehen, 
dass mit der abschnittsweisen Errichtung der Depo-
nie erst begonnen werden darf, nachdem durch das 
LAGB die Feststellung erfolgt ist, dass die Bergauf-
sicht für die jeweilige Fläche geendet hat.  

Eine Zwischenlagerung von Deponiematerial auf den 
der Bergaufsicht unterliegenden Flächen des 
Kiessandtagebaus Reinstedt ist nicht zulässig. In der 
Örtlichkeit hat eine klare Abtrennung der beiden Vor-
haben und damit der jeweiligen Zuständigkeiten, 
deutlich sichtbar und dauerhaft in der Örtlichkeit zu 
erfolgen. Zur Vermeidung von innerbetrieblichen Be-
einträchtigungen des Kiessandtagebaus wird die 
Schaffung einer eigenen separaten Zufahrt für die 
Deponie ohne Nutzung des Kiessandtagebaus 
Reinstedt empfohlen. 

werden. Die Bergaufsicht endet nicht mit der 
Erteilung der Planfeststellung. 

Mit der Entlassung aus der Bergaufsicht endet 
die Zuständigkeit des LAGB. Für die Nachnut-
zung der Flächen ist dann als zuständige Ge-
nehmigungsbehörde der LK Harz zuständig. 
Dies gilt sowohl für die Flächen der Bauab-
schnitte 1 und 2, auf denen zunächst die Infra-
struktur der Deponie errichtet wird, als auch 
für die Flächen der Bauabschnitte 3 bis 5, die 
bis zum Baubeginn weiter landwirtschaftlich 
genutzt werden. 

Diese Bedingungen würden in einem ggf. erteilten Planfeststel-
lungsbeschluss auch entsprechend normiert werden. 

Darüber hinaus wäre der bergbauliche Betrieb getrennt von einem 
eventuellen Deponiebetrieb zu betreiben. Es wird zwischen den 
beiden Betriebsarten keine Verknüpfungen geben, beide Betriebs-
arten werden ausweislich der Antragsunterlagen über eine eigene 
Zufahrt und Peripherie verfügen. 

Entsprechende Forderungen könnten mittels Nebenbestimmun-
gen festgelegt werden.  

Die Bedenken / Einwendungen werden aber zur Kenntnis genom-
men und im weiteren Verfahren entsprechend berücksichtigt wer-
den. 

2 Materielle Ein-
wendungen 

    

2.1 Notwendigkeit 
des Vorha-
bens/Verkehrsbe-
darf 

29 Planrechtferti-
gung 

E119, E174, E308, 
E332, E349, E466, 
E476, E479, E484, 
E488, E489, E494, 
E512, E560, E595, 
E596, E607, E621, 
E622, E627, E629, 
E640, E666, E672, 
E682, E685, E688, 
E694, E695, E712, 
E743, E761, E769, 
E780, E789, E791, 

Der Planrechtfertigung der REG ist eigentlich nur 
eine Aussage zu entnehmen, dass die Firma RST die 
Entsorgung der Abfälle aus ihrer Behandlungsanlage 
sicherzustellen hat. (Eine quantitative Untergliede-
rung der Abfallarten ist jedoch nicht Bestandteil der 
Planunterlagen, jedoch erforderlich, um evtl. Im-
portabsichten bestimmter Abfallarten (Schlacken) ab-
schätzen zu können, wodurch die unternehmensei-
gene Entsorgungssicherheit und die Regionalität der 
Abfälle begründet werden könnten.)  

Zu Abs. 1:) Die Planrechtfertigung enthält eine 
detaillierte Aufteilung der mineralischen Ab-
fälle in die Abfallarten 170102 (Ziegel), 
170107 (Gemische) und 170504 (Boden und 
Steine), die mit prozentualer Verteilung und 
Massenangaben hinterlegt ist. 

Zu Abs. 2): Das öffentliche Interesse besteht 
darin, dass die im Rahmen jeder Baumaß-
nahme anfallenden mineralischen Abfälle auf 
der öffentlich zugänglichen Deponie ortsnah 
entsorgt werden können und die stetig 

Die Einwendungen und Stellungnahmen werden zur Kenntnis ge-
nommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt.  
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E795, E796, E816, 
E817, E824, E841, 
E842, E845, E939, 
E941, E943, E953, 
E972, E973, T1, T11, 
T14, T20, T21, T22, 
T23 

Ein öffentliches Interesse an der Genehmigung einer 
Deponie in Reinstedt besteht nicht. Es werden keine 
Vorteile für die Gemeinden und Anwohner durch die 
Genehmigung des geplanten Vorhabens gesehen. 
Es scheinen ausschließlich privatwirtschaftliche An-
liegen des Unternehmens das Antragsverfahren zu 
beeinflussen. 

Der Landkreis Harz befindet sich unmittelbar an der 
Landesgrenze zu Thüringen und Niedersachsen, so 
dass eine Einlagerung von Abfällen aus anderen 
Bundesländern den Vorgaben des Abfallwirtschafts-
planes des Landes Sachsen-Anhalt entgegensteht. 
Eine Entsorgung aus anderen Bundesländern ent-
spricht keiner regionalen Entsorgung. In den Unterla-
gen kann keine nachvollziehbare Begründung zum 
Nachweis erkannt werden, nach dem ein Bedarf für 
die Entsorgungssicherheit der Region durch den An-
lagenbau gerechtfertigt wäre. 

Es wird angenommen, dass es im Harzvorland si-
cherlich viele andere, deutlich besser geeignete, von 
bewohnten Gebäuden weiter entferntere Örtlichkei-
ten für eine Klasse 0-Deponie gibt bzw. genügend 
Deponiekapazität (Nutzung anderer Deponien im 
Umfeld) vorhanden ist. Im Abfallwirtschaftsplan des 
Landes Sachsen-Anhalt ist nirgends die Notwendig-
keit von Deponieerrichtungen oder die geplante De-
ponie in Reinstedt beschrieben.  

Es wird auf die Antwort der Landesregierung auf die 
Große Anfrage "Abfallentsorgung in Sachsen-Anhalt" 
(Große Anfrage Fraktion SPD - Drs. 7/2178 v. 
08.03.2018) hingewiesen. Auf Seite 4 wird dort aus-
geführt: "Wie bereits der Abfallwirtschaftsplan 2011 
enthält auch der Abfallwirtschaftsplan 2017 den Hin-
weis, dass die Planaussage „kein Deponiebedarf“ der 
Schaffung weiteren Deponievolumens nicht grund-
sätzlich entgegensteht. Im Falle der Beantragung ei-
ner neuen Deponie sind fundierte Darlegungen zum 
Nachweis des Bedarfes im Einzelfall erforderlich. Die 
Deponiezulassung bleibt damit eine auf die Gege-
benheiten des jeweiligen Einzelfalls ausgerichtete 

steigenden Transportkosten, durch geringe 
Transportwege kompensiert werden. Gleich-
zeitig führt der verringerte CO2-Ausstoss der 
Transportfahrzeuge zu einer Reduzierung der 
Umweltbelastungen. Generell besteht ein öf-
fentliches Interesse, dass mineralische Bau- 
und Abbruchabfälle gemeinwohlverträglich be-
seitigt werden und nicht illegal, in nicht dafür 
genehmigten Anlagen oder unkontrolliert in 
der Umwelt abgelagert werden. 

Zu Abs. 3): Mit Ausnahme des Salzlandkrei-
ses und der kreisfreien Städte grenzt jeder 
Landkreis in Sachsen-Anhalt an mindestens 
ein benachbartes Bundesland. Einige Depo-
nien befinden sich sogar unmittelbar an der 
Landesgrenze. Eine regionale Entsorgung 
wird nicht durch eventuelle Landesgrenzen 
bestimmt, sondern durch die lokale Entfer-
nung zum Entsorgungsstandort. Sofern eine 
Deponie nur in einem Landkreis errichtet wer-
den darf, der keine Nähe zu einem benach-
barten Bundesland aufweist, dürften in Sach-
sen-Anhalt quasi keine Deponien errichtet 
werden. De facto besteht aber gerade im Süd-
westen von Sachsen-Anhalt ein deutliches 
Defizit an Deponien der Klasse DK0 und DKI. 

Zu Abs. 4): Für die Suche eines geeigneten 
Deponiestandortes erfolgte im Vorfeld eine 
Variantenprüfung, in der mehrere potenziell 
geeignete Standorte geprüft wurden. Im Er-
gebnis der Prüfung hat sich der Standort 
Reinstedt als Vorzugsvariante herausgestellt. 
Der Abfallwirtschaftsplan des Landes Sach-
sen-Anhalt (Stand: 2017) stellt sich der Schaf-
fung weiteren Deponievolumens nicht grund-
sätzlich entgegen. Im Falle der Beantragung 
der Neuerrichtung von Entsorgungsanlagen 
sind dabei in der Planrechtfertigung fundierte 
Darlegungen zum Bedarf erforderlich. Der Ab-
fallwirtschaftsplan weist dabei besonders da-
raufhin, dass eine möglichst entstehungsnahe 
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Abwägungsentscheidung der zuständigen Behörde." 
Auch auf der Landtagssitzung zur Beantwortung der 
Kleinen Anfrage zur geplanten Deponie in Großörner 
am 23.11.2016 wurde kein Bedarf gesehen. 

Der Bedarf einer solchen Deponie in der Region für 
die nächsten Jahre wird bezweifelt. Es werden rück-
läufige Abfallmengen erwartet. Es wird angenom-
men, dass sich der Trend der Vorjahre fortsetzen 
wird.  

Ein Bedarf für die beantragten Abfallarten 10 10 06, 
10 10 08, 17 05 08, 10 09 03, 10 10 03 und 10 02 02 
wurde nicht nachgewiesen. Damit könnte die Dimen-
sionierung der Deponie verringert werden.  

Es ist davon auszugehen, dass die über die Baustoff-
aufbereitungs-Anlage der RST Gruppe zusammen-
geführten Stoffströme der AS 17 05 04 und AS 17 01 
02 bisher nahezu vollständig im Kiessandtagebau 
Reinstedt verwertet werden. Zukünftig sollen diese 
Abfälle einer Beseitigung zugeführt werden. Da sich 
die Behandlungsanlagen der RST GmbH im Zustän-
digkeitsbereich des Landkreises befinden, liegen der 
Oberen Abfallbehörde keine aktuellen Zahlen zu In-
put/Output bzw. den Anteilen Verwertung/Beseiti-
gung vor. Diese sollten jedoch bei der Bedarfsbe-
gründung berücksichtigt werden. 

Die Aussage, dass die Deponie „für die Entwicklung 
eines bedeutsamen Vorrangstandortes für Industrie 
und Gewerbe notwendig“ (Seite 24, Erläuterungsbe-
richt) ist, ist falsch. Es ist zu bezweifeln, dass ein Pa-
ketverteilzentrum, Landwirte, eine Firma, die Strahl-
technik vertreibt, und eine Metallbaufirma von diesem 
Standort so profitieren, dass sich die Deponie positiv 
auf den Industrie- und Gewerbestandort (kurze 
Transportwege und geringe Entsorgungskosten) 
auswirken wird. Lediglich eine ortsansässige Recyc-
lingfirma könnte in den Genuss der Vorzüge einer 
Deponie vor Ort gelangen. Allerdings dürfte der Vor-
teil auf Grund des Portfolios der Firma als gering ein-
zuschätzen sein. Es wird anscheinend 

Beseitigung der Abfälle anzustreben ist. Daher 
sind bei der Planung die innerhalb der Region 
zur Ablagerung anfallenden Abfallmengen 
maßgeblich zu berücksichtigen und, mit Blick 
auf die mit langen Transportwegen verbunde-
nen ökologischen Folgen (Klimaschutz), ist 
eine ausgewogene räumliche Verteilung der 
Entsorgungskapazitäten anzustreben. Die der-
zeit einzige, frei zugängliche DK0-Deponie 
“Am Warberg” bei Groß Santersleben befindet 
sich in einer Entfernung von 81 km von den 
Anlagen der RST GmbH und 76 km vom 
Standort Reinstedt entfernt. Mit dem Deponie-
standort Reinstedt würde sich die Trans-
portentfernung der bei der RST GmbH in 
Thale anfallenden Abfälle auf 29 km verrin-
gern. Auch die Transportwege der weiteren, 
bisher in Reinstedt entsorgten Abfälle würden 
sich deutlich reduzieren. 

Zu Abs. 6): Es gibt keinen rückläufigen Trend 
bei den mineralischen Abfallmengen. Aus den 
vom UBA veröffentlichten Zahlen ergibt sich 
nach einem Hoch von 260,7 Mio. t im Jahr 
2000 für den Zeitraum von 2005 bis 2020 ein 
Anstieg der Mengen für Bau- und Abbruchab-
fälle von 184,9 Mio. t auf 229,4 Mio. t bei ei-
nem Mittelwert für des Zeitraum 2005 bis 2020 
von 207,8 Mio. t. Im Ergebnis des Planspiels 
zu Mantelverordnung waren sich die Bundes-
regierung und die Wirtschaftsverbände einig, 
dass es nach Inkrafttreten der Mantelverord-
nung zu Massenverschiebungen aus der Ver-
wertung hin zur Beseitigung auf Deponien ge-
ben wird. Die Mantelverordnung wurde am 
09.07.2021 verabschiedet und tritt am 
01.08.2023 in Kraft. Für die bevorstehenden 
Mengenverschiebungen werden geeignete 
Deponien benötigt. 

Zu Abs. 7): Die Bedarfsermittlung erfolgte aus-
schließlich unter Berücksichtigung der Abfall-
arten 170102 und 170504. Unter 
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vorausgesetzt, dass sich Firmen ansiedeln werden, 
die von der Nähe zur Deponie profitieren können.  

Im Salzlandkreis sind derzeit zwei Deponien in Pla-
nung, welche bei der Bedarfsermittlung Beachtung 
finden sollen.  

Zum einen handelt es sich um ein Planfeststellungs-
verfahren für eine Deponie Klasse I in Schönebeck 
am „Froser Berg“, unmittelbar neben einer stillgeleg-
ten Hausmülldeponie. Die Firma Wesling Mineral-
stoffdeponiebetriebe GmbH & Co. KG, Förderstedter 
Straße 6 c, 39418 Staßfurt, hat die Planfeststellung 
zu Errichtung und Betrieb einer Deponie Klasse I in 
der Gemarkung Schönebeck-Frose, Flur 1, Flurstü-
cke 13, 18, 25, 73/17, 74/17, 1003, 1001, 
10024,10042 zur Ablagerung von mineralischen und 
mechanisch-biologisch behandelten Abfällen mit ei-
ner Fläche von ca. 18 ha und einem Gesamtvolumen 
von ca. 2 Mio. m³ beantragt. Es kann von einer Ge-
nehmigung im Jahr 2019 ausgegangen werden. Bau-
beginn ist für 2020 anvisiert.  

Für die Errichtung und den Betrieb einer weiteren De-
ponie der Klasse 0 hat die Peißener Tonprodukte 
GmbH & Co KG, OT Peißen, Hauptstraße 78, 06406 
Bernburg (Saale), die Planfeststellung beantragt. 
Diese soll in der Gemarkung Bernburg, Flur 90, Flur-
stücke 15/10, 1012, 15/3, 1016, 1014 und Gemar-
kung Poley, Flur 5, Flurstücke 20/3, 1003, 1005, 20/7, 
20/9 errichtet werden. Es ist die Ablagerung von mi-
neralischen Abfällen auf einer Fläche von ca. 18 ha 
und einem Gesamtvolumen von ca. 1,66 Mio. m³ ge-
plant. Im Rahmen des Verfahrens ist die Erörterung 
abgeschlossen. Eine Entscheidung ist im Jahr 2020 
zu erwarten. Zum jetzigen Zeitpunkt kann von einer 
Genehmigung ausgegangen werden.  

Mit den beiden Anlagen stehen in Sachsen-Anhalt 
3,66 Mio. m³ Deponievolumen zur Verfügung, die bis-
her im Abfallwirtschaftsplan noch nicht berücksichtigt 
wurden. 

Berücksichtigung der nur in sehr gering anfal-
lenden Mengen der Abfallarten 100202, 
100903 und 101003 würde sich der Bedarf so-
gar erhöhen, wenn auch nur marginal. Die Ab-
fallarten 101006 und 101008 werden in den 
aktuellen Antragsunterlagen nicht mehr bean-
tragt. 

Zu Abs. 10-13): Die zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung im Genehmigungsverfahren befindli-
chen Deponien in Bernburg-Peißen (DK 0) 
und Schönebeck (DK I) wurden in der Varian-
tenprüfung (Anlage C16, Variante 0 berück-
sichtigt). 

Der in den Abschnitten 12 und 13 hergestellte 
Bezug zu dem in Sachsen-Anhalt verfügbaren 
Restvolumen aller Deponien ist in mindestens 
dreifacher Hinsicht unkorrekt. Die bereits im 
aktuellen Abfallwirtschaftsplan verwendet Be-
zugsgröße des verfügbaren Restvolumens al-
ler Deponien lässt unberücksichtigt, dass für 
die Restvolumina der einzelnen Deponien ein 
Nutzungszeitraum von 25 – 30 Jahren geplant 
und genehmigt worden ist. Der Prognosezeit-
raum des Abfallwirtschaftsplans betrug jedoch 
nur 10 Jahre. Die verfügbaren Deponiekapazi-
täten wurde damit im Abfallwirtschaftsplan um 
den Faktor 2.5 bis 3 überschätzt. 

Dazu wurden die Kapazitäten der Deponie-
klassen 0 und I gemeinsam betrachtet. Für 
den Beseitigungsbedarf, der sich vorrangig 
aus dem Wegfall von Kapazitäten in der Tage-
bauverfüllung ergibt, werden Kapazitäten der 
Deponieklasse 0 benötigt. Die Beseitigung 
von Inertabfällen (DK 0-Abfälle) auf deponien 
der Klasse I ist nicht gemeinwohlverträglich, 
da mit der Errichtung, dem Betrieb und der 
Nachsorge einer DK I ein wesentlich höherer 
Rohstoff- und Energieverbrauch verbunden 
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Die Tatsache, dass die Deponie Profen-Nord noch 
nicht in Betrieb gegangen ist, führt derzeit nicht zu ei-
nem zusätzlichen Deponiebedarf und damit nicht zu 
einer vorzeitigen Anpassung und Fortschreibung der 
aktuellen Abfallwirtschaftsplanung. Das bestehende 
Deponievolumen im Land Sachsen-Anhalt ist bis zum 
Ende des Prognosezeitraumes ausreichend. Im Ab-
fallwirtschaftsplan wird darauf verwiesen, dass im 
Falle der Beantragung der Neuerrichtung von Depo-
nien in der Planrechtfertigung fundierte Darlegungen 
zum regionalen Bedarf erforderlich sind (siehe Ab-
schnitt II.). 

Es fehlt an einer aussagekräftigen Begründung und 
Nachweise der Notwendigkeit des Vorhabens. Eine 
Neuausweisung (Genehmigung) einer Deponie soll 
mit einem konkreten, dem Abfallschlüssel entspre-
chenden Mengenbedarf unter Angabe der Herkunft 
belegt werden. 

ist, als für Errichtung, Betrieb und Nachsorge 
einer DK 0. 

Der dritte unkorrekte Aspekt ist der aus-
schließliche Bezug auf die Volumina, ohne 
Berücksichtigung der Lage der Deponien. Ei-
nige wenige Großdeponien haben führen not-
wendigerweise zu längeren Transportwegen 
und damit zu einem höheren Treibstoffver-
brauch und damit höheren Treibhausgasemis-
sionen, als eine größere Anzahl über das 
Land verteilter Deponien.  

Zu den in den Absätzen 10 bis 13 vorgetrage-
nen Sachargumenten verweisen wir auf die 
entsprechenden Darstellungen im Erläute-
rungsbericht (B1), in der Planrechtfertigung 
(C14) und in der Variantenprüfung (C16).  

Zu Abs. 15): Der Mengenbedarf wurde klar 
und eindeutig in der Planrechtferigung/Be-
darfsermitlung (C14), bezogen auf die Abfall-
arten 170102, 170107 und 170504 dargelegt. 

2.1 Notwendigkeit 
des Vorha-
bens/Verkehrsbe-
darf 

30 Recyclingbau-
stoffe 

E596, E607, T14 Der Aussage in den Antragsunterlagen, „dass durch 
die Vergabepraxis der öffentlichen Hand der Einsatz 
von Recyclingbaustoffen entgegen den Annahmen 
im Abfallwirtschaftsplan nicht gefördert, sondern ten-
denziell eingeschränkt wird“, muss widersprochen 
werden. Aktuell laufen intensive, gemeinsame Bemü-
hungen von Politik und Wirtschaft zur Stärkung des 
Einsatzes von Recyclingbaustoffen. Das Ministerium 
für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes 
Sachsen-Anhalt hat unter fachlicher Beteiligung der 
betroffenen Bereiche zusammen mit den Industrie- 
und Handelskammern Sachsen-Anhalt und dem 
Kompetenznetzwerk Mitteldeutsche Entsorgungs-
wirtschaft Anfang des Jahres 2019 eine gemeinsame 
Erklärung zur Stärkung des Einsatzes von Recycling-
baustoffen in Sachsen-Anhalt abgegeben sowie den 
gemeinsam erarbeiteten „Leitfaden zur Wiederver-
wendung und Verwertung von mineralischen Abfällen 

Bis dato wird in vielen öffentlichen Ausschrei-
bungen der Einsatz von RC-Materialien nicht 
nur nicht bevorzugt (bei vergleichbarer Eig-
nung), sondern größtenteils sogar ausge-
schlossen. 

Die intensiven gemeinsamen Bemühungen 
von Politik und Wirtschaft werden von der An-
tragstellerin begrüßt und unterstützt, u.a. 
dadurch, dass ein Mitarbeiter der RST GmbH, 
die Gesellschafterin der REG GmbH ist, an 
der Erarbeitung des Leitfadens beteiligt war 
und an der weiteren Bearbeitung des Leitfa-
dens beteiligt ist. 

Auch die gemeinsame Erklärung zur Stärkung 
des Einsatzes von RC-Baustoffen in Sachsen-

Die Einwendungen und Stellungnahmen diesbezüglich werden im 
weiteren Verfahren Berücksichtigung finden.  
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in Sachsen-Anhalt" veröffentlicht (https://mule.sach-
senanhalt.de/umwelt/abfall/abfallarten/). 

Anhalt wird von der Antragstellerin begrüßt 
und unterstützt.  

Trotz des Leitfadens und der Erklärung wer-
den bei verschiedenen Ausschreibungen nach 
wie vor Ersatzbaustoffe ausgeschlossen. 

2.1 Notwendigkeit 
des Vorha-
bens/Verkehrsbe-
darf 

31 Alternativen 
zum geplanten Vor-
haben 

E119, E476, E51, 
E512, E514, E596, 
E607, E627, E666, 
E689, E694, E7, 
E780, E795, E796, 
E972, E973, E975, 
T21, T22, T7 

Es wird angenommen, dass es bessere Verwer-
tungsmöglichkeiten für die schwach belasteten mine-
ralischen Abfälle gibt als die Deponierung. Eine Ab-
lagerung des Bauschutts wird als rückständige Idee 
empfunden, insbesondere im Zeitalter des Umwelt-
schutzes. 

Es wird das Recyclen und Wiederverwerten des an-
fallenden Bauschutts als Alternative zur Deponierung 
vorgeschlagen (Nachhaltigkeit). Durch die Schaffung 
von großen, kostengünstigen Deponiekapazitäten 
wird der Anreiz zur Nutzung von in der Herstellung 
teureren Recyclingmaterialien zukünftig weiterhin 
keine wirtschaftliche Option sein. Die Ausführungen 
zu den Entsorgungswegen mineralischer Abfälle zei-
gen, dass das Potential zur Direktverwertung noch 
nicht ausreichend genutzt und gefördert wird. 

Nach Reinigung des „angeblich“ unbelastetem Mate-
rial könnte dieses wieder zum Verursacher zurückge-
bracht werden. 

Es sei auch angemerkt, dass in den Alternativen nicht 
eine Verfüllung in dem bereits geplanten Abbaufeld 
des Kieswerkes geprüft wurde. Es fehlen somit text-
liche und kartografische Darstellungen zum aktuellen 
Verfüllungsstand des bisherigen Kiesabbaus. Der an-
gezeigte, kurzfristige Bedarf zur Errichtung der Depo-
nie ist unter diesem Blickwinkel nicht abschätzbar 
oder eher fraglich. 

Alternativ wäre auch eine Erweiterung der beabsich-
tigten Verfüllung in Richtung Hoym möglich, um somit 
die geplanten Verfüllmassen über OK Gelände in die 
ausgeschöpften Kiessandlagerflächen unter OK 

Zu Abschn. 1 und 2:) 

In den Antragsunterlagen wurde ausführlich 
dargelegt, dass Deponien ein unverzichtbarer 
Bestandteil der Abfallhierarchie nach § 6 
KrWG sind. Abfälle, die nicht vermieden, zur 
Wiederverwendung vorbereitet, recycelt oder 
z.B. zur Tagebauverfüllung verwertet werden, 
müssen zwingend auf Deponien beseitigt wer-
den.  

Um eine möglichst hohen Anteil von Abfällen 
möglichst hochwertig verwerten zu können, 
müssen alle enthaltenen Bestandteile, die als 
Stör-, Fremd- und Schadstoffe eine Verwer-
tung behindern oder erschweren, von den be-
treffenden Abfällen getrennt werden. Diese 
abgetrennten Anteile sind auf Deponien zu be-
seitigen. Ebenso sind die mineralischen Ab-
fälle auf Deponien zu beseitigen, für die auf-
grund ihrer materialartspezifischen Eigen-
schaften keine Verwertungswege zur Verfü-
gung stehen. 

Insbesondere im Zeitalter des Umweltschut-
zes sind Deponien zur gemeinwohlverträgli-
chen Beseitigung nicht verwerteter Abfälle un-
verzichtbar.  

Die Annahme, die Beseitigung von Abfällen 
auf Deponien sei kostengünstiger, als die Her-
stellung und Verwendung von Recyclingbau-
stoffen ist unzutreffend. Der Aufwand für Ge-
nehmigungsverfahren, die Errichtung, den Be-
trieb und die Nachsorge von Deponien verur-
sacht Kosten, die durch die Annahmepreise 

Die geäußerten Bedenken und Vorschläge bzw. Einwendungen 
und Stellungnahmen wurden seitens der Genehmigungsbehörde 
zur Kenntnis genommen und werden im weiteren Verfahren be-
rücksichtigt.  
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Gelände einzubauen. Ein Deponieberg könnte hier-
durch verhindert werden. 

Die Standortwahl Reinstedt wird u. a. damit begrün-
det, dass die angeblich geringe Entfernung von Thale 
nach Reinstedt eine Rolle spielen würde, um Kraft-
stoff zu sparen. Damit wird suggeriert, dass der Abfall 
vorwiegend aus Thale nach Reinstedt gefahren wer-
den soll. Das entspricht jedoch schon jetzt nicht den 
Tatsachen. Als Einzugsgebiete wurden die umgren-
zenden Landkreise und Bundesländer angegeben, 
so dass eine Beurteilung des zusätzlichen Trans-
portaufwandes mit dem zusätzlichen LKW-Fahrten, 
Dieselverbrauch und CO2-Ausstoß so nicht gewertet 
werden kann. Anwohner des Kieswerkes können be-
zeugen, dass beispielsweise Schwerlastfahrzeuge 
mit Berliner, Bremer und Goslarer Kennzeichen das 
Kieswerk anfahren. Einem Einwender sind am 23. 
August 2019 gegen 11.30 Uhr z.B. zwei Schwerlast-
fahrzeuge mit Goslarer Kennzeichen auf einem Ne-
benweg von Reinstedt nach Ermsleben, der soge-
nannten Schnelle, begegnet. Dieser Weg ist für den 
Lkw-Verkehr gesperrt. Die Fahrzeuge schleichen 
sich auf allen Ausfallstraßen und Wegen aus 
Reinstedt heraus und herein, um die Bürger zu täu-
schen.  

In der Variantenbetrachtung darf die Entsorgung von 
Abfall aus anderen Bundesländern nicht mit betrach-
tet werden.  

Es ist zu prüfen, ob alternative, realistische und wirt-
schaftlich zumutbare Deponiemöglichkeiten in be-
nachbarten Landkreisen bestehen, die die Einrich-
tung einer neuen Deponie am Standort Reinstedt er-
übrigen. Beispielsweise wird bei Hoym, Ortsteil der 
benachbarten Gemeinde Stadt Seeland, Ortsaus-
gang in Fahrtrichtung Aschersleben an der alten B6, 
ein weiteres Sand- bzw. Kieswerk betrieben. Am glei-
chen Standort befindet sich eine Recyclinganlage. 
Die Firmennamen sind Schimmel Kies- und Sandge-
winnung, Kiessandtagebau Hoym und Heiko 
Neumann, Bauschuttrecyclinganlage Hoym mit 

amortisiert werden müssen. Die Herstellung 
von Recyclingbaustoffen verursacht nicht nur 
geringere Kosten, beim Verkauf der Recyc-
lingbaustoffe wird darüber hinaus ein Erlös er-
zielt. Deponien sind, wie bereits oben erläu-
tert, der teure aber unverzichtbare Entsor-
gungsweg für nicht recyclingfähige und auch 
anderweitig nicht verwertbare Abfälle.  

Zu 3): Wenn ein Abfall unbelastet ist, muss er 
nicht gereinigt werden. Der Abfallerzeuger 
möchte sich eines Abfalls i. d. R. entledigen, 
weil er keine Verwendung (mehr) dafür hat. 

Zu 4): In dem Erweiterungsfeld des Kiesab-
baus ist nur noch eine Verwertung von Boden-
material bis zum Zuordnungswert Z0* der 
LAGA TR Boden möglich. Damit sind Böden 
mit geringfügig höheren Belastungen sowie 
Bauschuttmaterialien (Beton Ziegel, Gemi-
sche) nicht mehr ablagerungsfähig.  

Der aktuelle Verfüllungsstand des Kiesabbaus 
steht in keinem Zusammenhang mit dem De-
ponievorhaben. 

Zu 5): Hier wird eine bergrechtliche Verfüllung 
eines Kiestagebaus (Verwertung) mit einer 
Deponierung (Beseitigung) auf einer Deponie 
der Klasse 0 verwechselt. 

Zu 6): In der Planrechtfertigung werden der 
Bedarf der RST GmbH Thale für die im Rah-
men der Abfallaufbereitung anfallenden, nicht 
verwertbaren Stoffe sowie weiterer Abfaller-
zeuger, dargestellt. Die RST ist Zweiterzeuger 
von Abfällen am Standort Thale. Das Einzugs-
gebiet der Ersterzeuger, die ihre Abfälle zur 
Behandlung zu RST bringen, ist größer. Von 
den, der RST angedienten Abfällen wird aber 
nur ein Teil in der Bedarfsrechtfertigung be-
trachtet und zwar nur der Teil, der bisher im 
Rahmen der Verfüllung des Tagebaus 
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gleicher Anschrift und gleicher Telefonnummer. Die 
Entfernung der beiden Standorte Hoym und 
Reinstedt ist auf Sichtweite und beträgt nur wenige 
Kilometer. Ob der Standort ebenfalls als klassifizierte 
Deponie genutzt wird, konnte bei einem Vororttermin 
nicht festgestellt werden.  

Es wird angenommen, dass der Standort Thale für 
die Deponierung besser geeignet ist.  

Auch wird nach der Scoring Methode gefragt, nach-
dem die Deponie für diesen Standort bewertet wurde. 

Es wird angenommen, dass die Punktevergabe bei 
der Standortwahl rein subjektiv ist und in den Wertig-
keiten in keinem Fall den Maßstäben zum Umwelt-
schutz entspricht. Die Angaben zur Gesundheit (Die 
Gesundheit der Mitarbeiter der ansässigen Firmen in 
der Froser Straße in Reinstedt und die der Familie, 
die dort ihren Wohnsitz hat, ist sehr stark betroffen.) 
und zum Trinkwasserschutz (Gefährdung) sind nicht 
korrekt bewertet worden. 

Es wird eine Verwechslung der Variante der Ver-
gleichsstandorte angenommen. 

Es erschließt sich nicht, warum nur der Ist-Zustand 
und die Rekultivierungsplanung / Deponieplanung 
miteinander verglichen werden. In dem Vergleich 
fehlt das Ergebnis einer Rekultivierung ohne Depo-
nie. 

Reinstedt verwertet wurde, aufgrund geänder-
ter Genehmigungen aber zukünftig nicht mehr 
verwertet werden kann, sondern beseitigt wer-
den muss. Der Transportaufwand ist dabei un-
verändert. Ebenso verhält es sich bei den Ab-
fällen anderer Entsorger, die bisher direkt im 
Tagebau verfüllt werden konnten. Da die Mög-
lichkeit der Verfüllung von Boden >Z 0* und 
Bauschutt künftig nicht mehr besteht, be-
steht ein Entsorgungsdefizit für gering belas-
tete mineralische Bauschuttabfälle im näheren 
Umfeld um den Tagebau Reinstedt. 

Bezüglich der dem Einwender aufgefallenen 
KFZ-Kennzeichen ist anzumerken, dass grö-
ßere Speditionsunternehmen ihre Fahrzeug-
flotte zentral (i. d. R. am Stammsitz des Unter-
nehmens) zulassen. Das KFZ-Kennzeichen 
gibt daher weder Aufschluss über den Stand-
ort des Fahrzeugs, noch über die Herkunft der 
mit dem Fahrzeug transportierten Ladung. Bei 
Großbaustellen (z. B. A14, A36 und Zubrin-
gerstraßen) werden darüber hinaus auch 
überregional agierende Unternehmen, die den 
Zuschlag für die Baumaßnahme bekommen 
haben, ihre Abfälle, der jeweils nächstgelege-
nen Verwertungsstelle bringen und i. d. R. 
auch Füllmaterialien (Kiessand) auf dem 
Rückweg wieder mitnehmen. Bauuntreneh-
men aus Berlin, Bremen oder Niedersachsen, 
die ihre eigenen Fahrzeuge auf den Baustel-
len einsetzen, werden diese nicht für die 
Dauer der Maßnahme im Landkreis Harz zu-
lassen. 

Zu 7): Zunächst ist festzustellen, dass kein 
Verbot der Berücksichtigung von Abfällen aus 
anderen Bundesländern existiert. Dies wäre 
auch in keiner Weise sinnvoll. Als Beispiel 
können dabei die Deponien Profen (DK I) in 
Sachsen-Anhalt und die Deponie in Schönin-
gen (DK II) in Niedersachsen dienen. Die De-
ponie Profen liegt unmittelbar an der Grenze 
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zum Freistaat Sachsen und wird, wenn sie in 
Betrieb gehen sollte, selbstverständlich auch 
Abfälle aus Sachsen zur Beseitigung anneh-
men. Auf der DK II in Schöningen werden re-
gelmäßig Abfälle aus Sachsen-Anhalt, u.a. 
von der RST GmbH, entsorgt. Leider ist aus 
dem in Abs. 7 vorgetragenen Sachargument 
nicht erkennbar, auf welche Stelle in der Vari-
antenbetrachtung Bezug genommen wird, so 
dass auf die implizierte Behauptung einer Be-
darfsrechtfertigung durch Abfallmengen aus 
anderen Bundesländern leider nicht eingegan-
gen werden kann.  

Zu 8): In der Variantendiskussion wurden ver-
schiedene, potenziell mögliche Deponiestand-
orte geprüft, von denen sich Reinstedt als Vor-
zugsvariante herausgestellt hat. In die Voraus-
wahl potenzieller Deponiestandorte wurden 
auch die Nachbarlandkreise einbezogen. Au-
ßerhalb des Landkreises Harz fand sich kein 
Standort, der unter Berücksichtigung der 
Standortbedingungen und der Transportent-
fernungen als geeignet zur weiteren Prüfung 
eingeschätzt worden ist. In der Variantenprü-
fung wurden alle Standorte berücksichtigt, für 
die eine weitere Berückichtigung sinnvoll und 
vernünftigerweise geboten war. 

Anmerkung: Der Standort des Kiessandtage-
baus Hoym (Neumann-Gruppe) ist als poten-
zieller Deponiestandort aufgrund des flurnah 
anstehenden Grundwassers und der Nähe zu 
Selke nicht geeignet. 

Zu 9): Im Ergebnis der Variantenprüfung 
(C16) ergibt sich der Standort Reinstedt als 
Vorzugsvariante. 

Zu 10): Die verwendete Methode wurde in der 
Variantenbetrachtung vorgestellt und wird hier 
erneut in Kurzform erläutert:  
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Zur Bewertung der betrachteten Varianten 
wurde für jedes Kriterium ein einheitliches 5-
stufiges Punktesystem verwendet, welches 
Punkte zwischen -2 (ungeeignet bzw. hohes 
Konflikpotenzial) und +2 (sehr gut geeignet 
bzw. geringes Konfliktpotential) verwendet. 

In der Variantendiskussion erfolgt lediglich ein 
Vergleich zwischen den betrachteten Varian-
ten. Für die daraus hervorgehende Vorzugs-
variante (Reinstedt) wurden umfangreiche 
Einzel-Betrachtungen der Schutzgüter in den 
Fachgutachten (Artenschutzrechtlicher Fach-
beitrag, FFH-Vorprüfung, Landschaftspflegeri-
scher Begleitplan, Lärm- und Staubprognose, 
Bodengutachten) getroffen und im Rahmen ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung im Erläute-
rungsbericht bewertet. 

Zu 11): Es liegt keine Verwechselung der Ver-
gleichsstandorte vor. 

Zu 12): Der Landespflegerische Begleitplan 
vergleicht den Ist-Zustand am Standort nach 
vollständiger Verfüllung und Rekultivierung 
der Kiesgrube (ohne Deponie) mit dem Zu-
stand nach Beendigung des Deponievorha-
bens (rekultivierte Deponie). 

2.1 Notwendigkeit 
des Vorha-
bens/Verkehrsbe-
darf 

32 Ackerflächen 

E135, E149, E307, 
E31, E395, E454, 
E464, E465, E479, 
E484, E487, E495, 
E5, E509, E51, E510, 
E512, E514, E515, 
E589, E596, E600, 
E607, E689, E69, 
E691, E769, E779, 
E795, E82, E83, 
E857, T11 

Es wird kritisiert, dass keine Rückführung der Kiesab-
bauflächen zu landwirtschaftlich genutzten Flächen 
stattfindet, wie es 2005 festgelegt wurde. Dem Be-
trieb des Kieswerkes liegt ein Planfeststellungsbe-
schluss zu Grunde. Die Behörden werden ersucht, 
die Einhaltung der Festlegungen, die für den Betrieb 
des Kieswerkes getroffen wurden, genauestens zu 
prüfen. Es wird gefragt, warum die Festlegung der 
Rückführung nicht mehr bindend ist. Durch die Er-
richtung der Deponie gehen ca. 22 ha landwirtschaft-
lich zu rekultivierende Ackerfläche unwiederbringlich 
verloren. 

Zu Abs. 1): Im Rahmen der Rückverfüllung 
und Rekultivierung des Kieswerks erfolgt die 
vollständige Wiederherstellung der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche, wie im Planfeststel-
lungsbeschluss festgelegt. Dies ist Grundvo-
raussetzung für die Entlassung der Fläche aus 
der Bergaufsicht. Diese Fläche geht dann bei 
Errichtung der Deponie allerdings wieder ver-
loren. Der ökologische Verlust wird aber durch 
die Anlage von mesophilem Grünland auf der 
rekultivierten Deponieoberfläche mehr als 
ausgeglichen, die ökologische Wertigkeit der 
Fläche dadurch deutlich erhöht. 

Die geäußerten Bedenken werden im Sinne der Einwendungen 
zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren berücksich-
tigt.  
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In dem Vertrag des Flächeneigentümers mit dem 
Reinstedter Kieswerk (RKW) von 2004 über die Ver-
pachtung von Ackerland zur Entnahme sowie zur Re-
kultivierung dieses Ackerlandes ist unter §10, (2, e) 
festgelegt, die Rekultivierung der Pachtfläche ist mit 
unbelastetem Boden vorzunehmen, so dass eine 
landwirtschaftliche Nutzung nach dem Abbau wieder 
erfolgen kann.  

Das betroffene Areal ist neben dem Vorranggebiet für 
Rohstoffgewinnung auch ein Vorranggebiet für land-
wirtschaftliche Nutzung, deshalb wurde die Schlie-
ßung des Kiestagebaues zwingend vorgeschrieben. 
Die Rekultivierung soll zügig unmittelbar nach der 
Verfüllung erfolgen, um Umweltbelastungen wie 
Staub u. a. zu vermeiden.  

Im Rahmenbetriebsplan für das bergrechtliche Plan-
feststellungsverfahren des Kiesabbaus Reinstedt 
sind Teile der Bergbaufolgelandschaft für die land-
wirtschaftliche Nutzung vorgesehen. Eine vorge-
schlagene Veränderung der Fläche (Erweiterung in 
Richtung Süden) und der Höhe (Reduzierung auf 
eine Höhe von 15 m) der Deponie könnte eine spä-
tere Nutzung für die Landwirtschaft möglich machen 
und somit zur Umsetzung des Rahmenbetriebspla-
nes beitragen. Gemäß Umweltbericht des REPHarz, 
Pkt. 3.2.2. c) Vorranggebiet Kiessandlagerstätte 
Reinstedt-Hoym, S. 36 wird festgestellt, dass der 
Raum Aschersleben-Hoym-Reinstedt bereits mehr-
fach durch Flächenverluste mit Bodenabtrag (Stra-
ßenbau und Konzentration von mehreren Rohstoff-
abbaugebieten) besonders stark betroffen war. Folg-
lich sollte im Rahmen der Nachfolgenutzung der As-
pekt der landwirtschaftlichen Folgenutzung verstärkt 
geprüft werden. 

Bei immer geringer werdenden Flächen, die der 
Landwirtschaft zur Verfügung stehen, muss eine Re-
naturierung der Flächen erfolgen.  

Fakt ist, dass durch den Deponiebau landwirt-
schaftliche Nutzfläche dauerhaft verloren geht. 
Durch die vollständige Zerstörung der natürli-
chen Bodenfunktionen im Rahmen des Kie-
sabbaus, die auch nach der Rekultivierung nur 
eingeschränkt wiederhergestellt werden, wür-
den sich die landwirtschaftlichen Erträge deut-
lich reduzieren. 

Der Verlust an landwirtschaftlicher Nutzfläche 
beträgt aber nicht 22 ha, sondern 14,6 ha. 

Zu Abs. 2): Die Errichtung der Deponie erfolgt 
ausschließlich auf Flächen, die sich im Eigen-
tum der RKW GmbH bzw. dessen Gesell-
schaftern befinden. Die Flächen, die sich in 
Fremdeigentum befinden werden nicht betrof-
fen und können weiterhin landwirtschaftlich 
genutzt werden. 

Zu Abs. 3): Das Ministerium für Landesent-
wicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Refe-
rat 24 hat als oberste Landesentwicklungsbe-
hörde festgestellt, dass die geplante Errich-
tung und Betrieb einer Deponie der Deponie-
klasse DK 0 im OT Reinstedt der Stadt Fal-
kenstein / Harz nicht im Widerspruch zu den 
Erfordernissen der Raumordnung steht. 

Zu Abs. 4): Alle Flächen des Kieswerks, die 
nicht von der Deponie (Fläche: 14,6 ha) belegt 
werden, können nach der Verfüllung und Re-
kultivierung wieder landwirtschaftlich genutzt 
werden. Eine landwirtschaftliche Nutzung des 
Deponiekörpers selber ist nicht möglich, da 
die Rekultivierungsschicht einer DK0-Deponie 
die Aufgabe hat, das Eindringen von Nieder-
schlagswasser in den Deponiekörper so weit 
wie möglich zu verhindern. Dazu ist eine ge-
schlossene Vegetationsdecke dauerhaft erfor-
derlich. Bei einer landwirtschaftlichen Folge-
nutzung wäre dieses nur partiell der Fall. 
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Zu Abs. 5): Der größte Teil des Kiestagebaus 
wird nach der Verfüllung und Rekultivierung 
wieder für eine landwirtschaftliche Folgenut-
zung zur Verfügung gestellt. Lediglich der Teil 
der Deponie (14,6 h) geht dauerhaft für eine 
landwirtschaftliche Nutzung verloren. 

2.1 Notwendigkeit 
des Vorha-
bens/Verkehrsbe-
darf 

33 Kein Deponie-
berg 

E160, E395, E479, 
E484, E798, E903, 
E904, E905, T21 

Es wird eine Verfüllung des Kiesabbaugebietes bis 
zur Oberkante des derzeitigen Geländes zugestimmt 
und einer Errichtung eines Deponieberges wider-
sprochen. Eine niveaugleiche Verfüllung würde sich 
in das Landschaftsbild einpassen. 

Im Planfeststellungsbeschluss für das Kieswerk 
Reinstedt ist die niveaugleiche Schließung des Tage-
baus festgeschrieben worden. 

Gemäß Planfeststellungsbeschluss für das 
Kieswerk Reinstedt erfolgt die vollständige 
Rückverfüllung und Rekultivierung bis zur 
ehemaligen Geländeoberkante. Dies ist die 
Voraussetzung für die Entlassung aus der 
Bergaufsicht. Im Anschluss daran erfolgt die 
Errichtung der Deponie. 

Die Errichtung der Deponie innerhalb der 
Kiesgrube ist schon deswegen nicht mehr 
möglich, weil die geplante Aufstandsfläche be-
reits verfüllt ist. 

Zum Planfeststellungsbeschluss des “Kiessandtagebaus 
Reinstedt”: 

Die Einwendungen werden dahingehend verstanden, dass die 
Einwender einerseits einen Widerspruch sehen mit den bisherigen 
bergrechtlichen “Genehmigungen”, die ausschließlich nur eine ni-
veaugleiche Verfüllung bis zur Oberkante des derzeitigen Gelän-
des erlauben. Zuständig für das Gesamtvorhaben “Kiessandtage-
bau Reinstedt” ist das Landesamt für Geologie und Bergwesen 
Sachsen-Anhalt. Auch dieses wurde im Rahmen der Anhörung 
beteiligt und zur Stellungnahme aufgefordert.  

Dementsprechend liegt der Bereich der geplanten Deponie inner-
halb der Bergbauberechtigung “Froser Berg”, die bis zum 
20.10.2027 gültig ist. Die für die Errichtung der Deponie zu bean-
spruchenden Flurstücke befinden sich im räumlichen Geltungsbe-
reich des zugelassenen Hauptbetriebsplanes für den Kiessandta-
gebau Reinstedt. Auf den bereits ausgekiesten Flächen werden 
zur Zeit auf der Grundlage eines Sonderbetriebsplanes zum Zwe-
cke der Wiedernutzbarmachung mineralische Abfälle in mehreren 
Kippscheiben eingelagert. Gem. dem planfestgestellten Begleit-
plan für das bergbauliche Gewinnungsvorhaben ist im Bereich der 
geplanten Deponiefläche im Anschluss an die bergbauliche Roh-
stoffgewinnung die Wiederherstellung von Ackerfläche vorgese-
hen. 

Für einen Teil der Flächen wurde Acker bereits wieder hergestellt. 
Wenn die Wiederherstellung des Ackers endgültig abgeschlossen 
ist, endet mit der Entlassung aus dem Bergrecht die Zuständigkeit 
des Bergamtes.  

Im Anschluss daran wird das neue Verfahren, hier die nunmehr 
geplante Deponie, zu bewerten sein. Es gibt daher formell nach 
Entlassung aus dem Bergrecht keine Widersprüche zum bislang 
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genehmigten Sonderbetriebsplan Verfüllung bzw. dem land-
schaftspflegerischen Begleitplan.   

Darüber hinaus werden die Einwendungen auch auf die Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes verstanden. Den Antragsunter-
lagen beigefügt ist eine gutachterliche Landschaftsbildbewertung.  

Das Landschaftsbild ist bei der Zulassung solcher Anträge im 
Rahmen der Planfeststellung zu beachten. Gem. § 36 Abs,. 2 
DepV i.V.m. § 15 KrWG darf das Wohl der Allgemeinheit nicht be-
einträchtigt werden. Eine Beeinträchtigung würde unter anderem 
vorliegen, wenn Belange der Raumordnung nicht beachtet werden 
und Belange des Städtebaus unberücksichtigt bleiben. Daher das 
Landschaftsbild Teil der behördlichen Zulassungsprüfung und wird 
entsprechend berücksichtigt.   

Darüber hinaus findet das Landschaftsbild auch im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung, welche als unselbständiger Teil 
des Planfeststellungsverfahrens durchzuführen ist, Berücksichti-
gung.  

Im Rahmen der Einzelargumente wurde weiterhin eingewandt, 
statt einer Hochdeponie eine geleerte Grube wie einen Steinbruch 
zu nutzen.  

Alle diesbezüglich hier genannten Einwendungen werden zur 
Kenntnis genommen und finden über die Erläuterungen hinaus 
weiterhin Berücksichtigung im Verfahren.   

2.1 Notwendigkeit 
des Vorha-
bens/Verkehrsbe-
darf 

34 Kein Abfall aus 
der gesamten Re-
publik 

E10, E148, E171, 
E26, E303, E356, 
E467, E479, E484, 
E508, E510, E512, 
E513, E514, E560, 
E575, E595, E596, 
E607, E689, E691, 
E694, E742, E782, 
E790, E793, E796, 
E799, E816, E845, 
E933, E936, E953, 
E974 

Der Abfall aus der gesamten Republik soll nicht in 
Reinstedt abgelagert werden. Es wird ein Mülltouris-
mus erwartet. Abfälle sollen in der Nähe des Entste-
hungsortes deponiert werden. 

Falls der Abfall aus weiterer Entfernung (Deutsch-
land, Magdeburg nach Verfüllung der dortigen Depo-
nie etc.) angeliefert wird, wird sich der LKW-Verkehr 
noch weiter erhöhen und die behauptete Reduzie-
rung der CO2-Emissionen widerlegen. 

Aus den Antragsunterlagen wird nicht deutlich, was 
unter „standortnah“ zu verstehen ist und ob die 

Zu Abs. 1-3): Die geplante Deponie dient in 
erster Linie der Entsorgungssicherheit für die 
bei der RST GmbH in Thale anfallenden Ab-
fälle aus der Behandlung bzw. dem Recycling 
mineralischer Bau- und Abbruchabfälle und 
den regional anfallenden mineralischen Bau- 
und Abbruchabfällen, die zu beseitigen sind. 
Dies ist in der Planrechtfertigung / Bedarfser-
mittlung eindeutig beschrieben. Da die Depo-
nie öffentlich ist, kann sie selbstverständlich 
von jedem genutzt werden, der mineralische 
Bau- und Abbruchabfälle entsorgen möchte. 

Erläuterung der Anhörungsbehörde: Derzeit gibt es in Sachsen 
Anhalt keine Regelungen, die die Annahme und Deponierung von 
mineralischen Abfällen aus anderen Bundesländern verbieten 
oder einschränken.  

Trotzdessen werden die diesbezüglichen Einwendungen zur 
Kenntnis genommen und im Anschluss des Anhörungsverfahrens 
im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  
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Herkunft der Abfälle mit Angabe der Entfernung zur 
Deponie dokumentiert wird.  

Im Gutachten „Aktuelle und künftige Entsorgung re-
levanter mineralischer Abfälle des Landes Sachsen-
Anhalt im Fokus der Anforderungen des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes“ vom 8. Oktober 2013 erschei-
nen Schlacken nicht in den untersuchten Abfallarten. 
Hiermit wird somit die Aussage der Regionalität und 
Entsorgungssicherheit im Antrag in Frage gestellt. 
Vielmehr sind Abfallimporte aus anderen Bundeslän-
dern nach Sachsen-Anhalt, speziell auf die bean-
tragte Deponie, zu befürchten (Autarkieverletzung). 

Ein sog. “Mülltourismus” kann schon allein 
deswegen ausgeschlossen werden, weil ab ei-
ner Entfernung von ca. 50-60 km die reinen 
Transportkosten so hoch wären, dass dadurch 
ein marktüblicher Entsorgungspreis für Abfälle 
der Klasse DK0 nicht mehr erreicht werden 
kann. Die Herkunft der Abfälle wird daher 
überwiegend aus dem unmittelbaren Umfeld 
der Deponie stammen. Ohne Deponien wie 
die am Standort Reinstedt geplante DK 0 
müssten die in deren Umfeld anfallenden Ab-
fälle auf entfernten Deponien entsorgt werden. 
Auch das wäre “Mülltourismus”. 

Zu Abs. 4): Die in den Antragsunterlagen auf-
geführten Abfallarten: 

10 02 02  Unbearbeitete Schlacke (aus Abfäl-
len der Eisen- und Stahlindustrie) 
10 09 03  Ofenschlacke (aus Abfällen vom 
Gießen von Eisen und Stahl) 
10 10 03  Ofenschlacke (aus Abfällen vom 
Gießen von Nichteisenmetallen) 

fallen in unregelmäßigen Abständen bei der 
RST GmbH im Rahmen der Aufbereitung mi-
neralischer Abfallgemische an. Insbesondere 
bei Bauarbeiten in näheren Umfeld des ehe-
maligen Eisenhüttenwerkes Thale oder der 
Kupferhütte Ilsenburg, wo in der Vergangen-
heit Schlacken im Rahmen von Baumaßnah-
men eingesetzt oder zur Auffüllung von Flä-
chen verwendet wurden, fallen immer wieder 
Schlacken bzw. Gemische aus Boden / Bau-
schutt und Schlacke an, die im Rahmen der 
Aufbereitung getrennt werden. Da die Schla-
cken nur in Ausnahmefällen wiederverwertet 
werden können (z. B. als Deponieersatzbau-
stoff), muss der Großteil dieser Abfälle nach 
der Aufbereitung einer Beseitigung zugeführt 
werden. Da die Schlacken nur unregelmäßig 
anfallen und somit keine belastbaren Jahres-
mengen beziffert werden können, tauchen sie 
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in der Bedarfsrechtfertigung nicht auf, stellen 
aber für die RST eine, wenn auch kleine 
Menge an zu beseitigenden Abfällen aus un-
seren Anlagen dar. 

In dem vom Einwender erwähnten Bericht 
“Aktuelle und künftige Entsorgung relevanter 
mineralischer Abfälle des Landes Sachsen-
Anhalt im Fokus der Anforderungen des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes“ vom 8. Oktober 2013 
tauchen die Schlacken deswegen nicht auf, da 
in der Tabelle 2-1 lediglich mineralische Ab-
fälle mit einer jährlichen Mindestmenge von 
10.000 t aufgeführt sind, die aus aktuellen 
Produktionen stammen. Altablagerungen und 
Altlasten werden dabei nicht berücksichtigt. 
Dort liegt aber aktuell die größte Menge an 
Schlacken.  

2.1 Notwendigkeit 
des Vorha-
bens/Verkehrsbe-
darf 

35 Bedenken ge-
gen das Vorhaben 

E156, E413, E476, 
E477, E64, E671, 
E769, E82, E83, 
E854, E958, E96, 
E963 

 Es wird angemerkt, dass die heute noch 
als unbedenklich eingestufte Baumateria-
len, zukünftig vielleicht hoch gesundheit-
lich bedenklich sein könnten. 

 Reinstedt hat nach der Verfüllung des der-
zeitigen Kiestagebaus mit Inertabfällen 
der Deponieklasse 0 einen großen und 
ausreichenden Beitrag zur Lagerung von 
Abfällen für die Region geleistet und sollte 
spätestens danach seine angestrebte tou-
ristische Entwicklung im Harzvorland zu-
sammen mit den Nachbarkommunen wei-
terverfolgen können. 

 Die Aussage im Punkt 7.1.1.2.2, dass die 
Deponie für die Entwicklung eines bedeut-
samen Vorrangstandortes für Industrie 
und Gewerbe notwendig ist, wird wider-
sprochen. 

 Der Abbau von salpeterhaltigem Sand 
und die damit verbundenen 

Zu Abs. 1): Dieser Einwand gilt grundsätzlich 
für alles im Leben. Auch Lebensmittel, die wir 
heute konsumieren, werden in 50 Jahren viel-
leicht als gesundheitsbedenklich angesehen. 
Die im Rahmen der Deponieplanung zur Abla-
gerung vorgesehenen Inertstoffe entsprechen 
den heute gültigen gesetzlichen Vorgaben. Bis 
vor wenigen Jahrzehnten wurden diese Ab-
fälle noch in Tagebauen und im Rahmen von 
Baugrubenverfüllungen, ohne jegliche Schutz-
mechanismen gegen eine potenzielle Schad-
stoffverfrachtung in die Umwelt verwendet. 
Gerade durch die gestiegenen Anforderungen 
im Bereich des Umweltschutzes ist dies heute 
nicht mehr zulässig und für die Ablagerung 
gering belasteter Boden- und Bauschuttabfälle 
werden Deponien der Klasse 0 benötigt. 

Zu Abs. 2): Im Tagebau wurden und werden 
keine Abfälle der Deponieklasse 0 abgelagert. 
Der Tagebau besitzt eine Genehmigung Zu-
ordnungswerteten Z1.1 nach LAGA. Zukünftig 
darf nur noch Bodenmaterial bis zum 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und in der 
weiteren Prüfung berücksichtigt.  

Weitergehende Erläuterungen zu den aufgeworfenen Proble-
men: zu Punkt 1: Die behördliche Beurteilung des Antrages in die-
sem Verfahren und damit auch der betroffenen mineralischen Ab-
fälle richtet sich nach dem geltenden Rechts- und Kenntnisstand 
zum Zeitpunkt der Prüfung der Entscheidung.  

zu Punkt 2: Bei der Verfüllung des derzeitigen Kiestagebaus mit 
mineralischen Abfällen handelt es sich um eine Verwertung von 
Abfällen. Dabei wird vor allem das Volumen der mineralischen Ab-
fälle genutzt, um die jetzige Grube durch den Kiesabbau zu verfül-
len. Diese Abfälle wurden bislang nicht nach Deponieklassen be-
wertet, sondern nach den Zulassungskriterien des Sonderbe-
triebsplanes des Bergamtes, der für die Abfallverwertung die Zu-
ordnungswerte der LAGA M 20 Mitteilungen der Länderarbeitsge-
meinschaft festlegt.  
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Erdbewegungen lassen andere Absichten 
vermuten. Die Absicht eine Deponie zu er-
richten, wie es jetzt beantragt ist, bestäti-
gen diese Vermutung. Eine umweltschäd-
liche Abfallentsorgung soll erfolgen. 

 Die Gefahren, die für die Umwelt von ei-
ner solchen Mülldeponie ausgehen, sind 
nicht beherrschbar. 

 Eine Deponie ist derzeit nicht planbar und 
nicht umsetzbar. Eine sachgerechte Er-
richtung einer Deponie ist nicht möglich. 

Zuordnungswert Z0* eingebaut werden. Höher 
belastete Bodenmaterialien und andere Abfall-
arten (z. B. Ziegel oder Beton) dürfen, auch 
wenn sie die Zuordnungswerte Z0* einhalten, 
nicht mehr für die Verfüllung verwendet wer-
den. 

Zu Abs. 4): In der Kiesgrube der RKW GmbH 
werden keine salpeterhaltigen Sande abge-
baut! Es gibt keine bekannten Vorkommen in 
Deutschland. Salpeter wird entweder impor-
tiert oder chemisch hergestellt. Eine geord-
nete Abfallentsorgung auf einer nach Depo-
nieverordnung errichteten Deponie ist keine 
umweltschädliche Abfallentsorgung, sondern 
verhindert eine solche, in dem derartige Ab-
fälle nicht illegal entsorgt werden. 

Zu Abs. 5+6): Laut statistischem Bundesamt 
gab es im Jahr 2020 in Deutschland 1.005 
oberirdische Deponien der Klassen DK0 bis 
DKIII. Alle dieser Deponien werden in regel-
mäßigen Abständen überwacht. Die Sicherheit 
dieser Deponien ist also gegeben. Die Neuer-
richtung einer Deponie folgt den Anforderun-
gen der Deponieverordnung unter Verwen-
dung der aktuellen Empfehlungen der Deut-
schen Gesellschaft für Geotechnik e. V. Diese 
werden in regelmäßigen Abständen überarbei-
tet und stellen den jeweiligen Stand der Tech-
nik dar. 

2.1 Notwendigkeit 
des Vorha-
bens/Verkehrsbe-
darf 

36 Deponieklasse 
0 

E627, E789, E790, 
T14, T23 

Die Vorhabenträgerin bezieht sich in ihren Ausfüh-
rungen, zu den derzeitig zu entsorgenden Abfallmen-
gen, auf die für eine ordnungsgemäße und schadlose 
Verwertung anzuwendenden abfallrechtlichen Vor-
gaben der LAGA M20 (Einbauklassen ZO/0* - Z1.2). 
Eine direkte Vergleichbarkeit zu den Anforderungen 
der Deponieverordnung (DepV) ist nicht gegeben, da 
die herangezogen Materialwerte der LAGA M20 nicht 
mit den Zuordnungswerten nach Anhang 3 Nr. 2 Ta-
belle 2 DepV entsprechend harmonisiert bzw. 

Zu Abs. 1): Durch die Deponieverordnung sind 
Errichtung, Betrieb, Stilllegung und Nachsorge 
von Deponien deutschlandweit einheitlich und 
streng geregelt. Die jeweiligen Zuordnungs-
werte gewährleisten eine schadlose Ablage-
rung von Abfällen, in Abhängigkeit des techni-
schen Aufbaus der Deponie. Der zu untersu-
chende Parameterumfang beträgt bei einer 
Deponie der Klasse DK0 in Sachsen-Anhalt 
insgesamt 29 (9 Feststoffwerte und 20 

 Durch einen Einwender wird auf den Erläuterungsbe-
richt Seite 55, 10.9.2 “Stammdaten” und den dort ge-
nannten Bezug auf “Deponie der Klasse I”  verwiesen 
und hier eine Überschneidung unterschiedlicher Abfälle 
befürchtet. Seitens der Anhörungsbehörde wird darauf 
hingewiesen, dass es sich um einen offensichtlichen 
Schreibfehler gehandelt haben dürfte, welcher in den 
Unterlagen der 1. Tektur, welche im Juli/August zur Ein-
sichtnahme ausgelegen hat, berichtigt wurde (siehe 
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vereinheitlicht sind. Vielmehr sind die entsprechen-
den Parameter gemäß LAGA M20 nicht zu analysie-
ren (z. B. insbesondere Eluatwerte), sie weichen z. T. 
in hohem Maße voneinander ab bzw. sind insbeson-
dere bei den Feststoffparametern in der DepV keine 
Zuordnungswerte festgelegt. So ist bei Materialien > 
Z1.2 davon auszugehen, dass die Zuordnungswerte 
einer Deponie der Deponieklasse 0 nicht eingehalten 
werden. Selbst bei Materialien der Zuordnungsklasse 
kleiner gleich Z1.2 sind Überschreitungen der Zuord-
nungswerte einer DK 0 nicht auszuschließen. An-
hand der Zusammenstellungen von Abfällen der RST 
GmbH, die potentiell zu beseitigen wären, lässt sich 
nicht nachvollziehen, inwieweit die Zuordnungskrite-
rien einer Deponie der Klasse 0 eingehalten würden. 

Es ist geplant, dass hauptsächlich inerte Abfälle wie 
z. B. Bauschutt, Erdaushub und ähnliche Abfälle ab-
gelagert werden. Weiterhin wird ausgeführt, dass das 
resultierende Gefährdungspotenzial der Abfälle da-
her als gering einzustufen ist. Es werden Abfälle zur 
Deponierung beantragt, die den Zuordnungswerten 
der DepV Anhang 3 Tabelle 2 Spalte 5 (DK O) ent-
sprechen. In dieser Tabelle sind u.a. Benzol, Toluol, 
Mineralölkohlenwasserstoffe, Arsen, Blei, Cadmium, 
Quecksilber, Chlorid, Sulfat, Cyanid aufgeführt. In 
diesem Zusammenhang wird auch auf die Aussagen 
im Erläuterungsbericht B1, Seite 36 verwiesen. Der 
Unterschied zwischen Deponieklasse 0 und 1 ist sehr 
gering und es wird angenommen, dass die Zuord-
nung reine Auslegungssache ist.  

Eluatwerte). Der Untersuchungsumfang nach 
LAGA / RsVminA beträgt bei Bodenmateria-
lien im 31 (17 Feststoffparameter und 14 
Eluatparameter), bei Bauschutt dagegen nur 
25 Parameter (12 Feststoffparameter und 13 
Eluatwerte). 

Der Deponiebetreiber ist nicht für die Festle-
gung des Parameterumfangs oder der Höhe 
der Zuordnungswerte verantwortlich. Ihm ob-
liegt nur sicherzustellen, dass die Zuordungs-
werte der DK 0 eingehalten werden. 

Zu Abs. 2): Jeder auf einer Deponie angela-
gerte Abfall wird bereits im Vorfeld durch den 
Erzeuger des Abfalls einer Deklarationsanaly-
tik unterzogen, bei der alle in der DepV festge-
legten Parameter vollständig untersucht wer-
den. Im Ergebnis der Analytik erfolgt die Zu-
ordnung des Abfalls zur jeweiligen Deponie-
klasse. Der Deponiebetreiber führt zur Verifi-
zierung der Deklarationsanalytik eine weitere 
Überprüfung im Rahmen der Eigenkontrolle 
durch. Hält auch diese zweite Analytik die Zu-
ordnungswerte ein, darf der Abfall abgelagert 
werden. Werden die Zuordnunbgswerte über-
schritten, muss der Abfall vom Erzeuger wie-
der abgeholt werden. 

Geringfügige Überschreitungen einzelner Zu-
ordnungsparameter sind nur in wenigen Aus-
nahmefällen und nur in Abstimmung mit der 
jeweiligen Genehmigungsbehörde zulässig. 
Eine Überschreitung der Zuordnungswerte der 
Deponie stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, 
die entsprechend geahndet wird. Die Ablage-
rung gefährlicher Abfälle stellt nach §326 
StGB einen Straftatbestand dar, der mit bis zu 
fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe ge-
ahndet werden kann. 

Anmerkung: Die benannten Unterschiede zwi-
schen den Zuordnungswerten einer DK0 und 

dort: B 1, Erläuterungsbericht, Punkt 9.9.2, Seite Seite 
62 f)  

 Die Annahmekriterien zur Annahme von Abfällen und 
deren Unterscheidung zu den einzelnen Deponieklas-
sen richten sich grundsätzlich nach der DepV. Dort sind 
unter anderem die zu untersuchenden chemischen Pa-
rameter und die sich daraus ergebenden Zuordnungs-
werte zu den Deponieklassen genau festgelegt, so dass 
es sich nicht um eine reine “Auslegungssache” handelt. 
Wenn Zuordnungswerte nicht eingehalten werden er-
folgt grundsätzlich eine Zuordnung in die dementspre-
chend (höhere) Deponieklasse.  

 Die in den Unterlagen aufgeführten Abfallarten können 
unterschiedlich, je nach Anlieferungscharge, belastet 
sein. Daher müssen laut den Regelungen der DepV be-
reits VOR jeder Anlieferung der Abfälle Analysen vorlie-
gen, welche die jeweiligen zulässigen Annahmekriterien 
bestätigen. Auch der Deponiebetreiber hat trotz der bei 
der Annahme bereits vorliegenden Analyse ein eben-
falls in der DepV geregeltes Annahmeregime mit weite-
ren Kontrollen durchzuführen.     

 Durch die zuständige Abfallbehörde wird selbstver-
ständlich bereits im Zulassungsverfahren darauf geach-
tet, dass die Antragsunterlagen grundsätzlich im Rah-
men der geltenden abfallrechtlichen Regelungen, hier 
insbesondere der DepV, aufgestellt wurden. Darüber 
hinaus würde durch die zuständige Abfallbehörde in ei-
nem eventuellen Betriebszeitraum die Einhaltung der 
“Genehmigung” als auch der grundsätzlich geltenden 
abfallrechtlichen Regelungen, zum Bsp. DepV, KrWG, 
u.A. regelmäßig kontrolliert werden. Dazu würde unter 
anderem auch eine Kontrolle der zu dokumentierenden 
Unterlagen zu den angenommenen Abfällen gehö-
ren. So könnte ausgeschlossen werden, dass Abfälle, 
welche nicht der Deponieklasse 0 zugeordnet werden, 
auf der Deponie beseitigt werden.    
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einer DKI sind nicht “sehr gering”. Mit Aus-
nahme der drei Parameter Glühverlust, TOC 
und DOC liegen die Zuordnungswerte der DKI 
um 200% – 1.900% über denen der DK0. Im 
Mittel liegen die Werte um den Faktor 5-6 hö-
her als bei einer DK0. Damit sind die Unter-
schiede zwischen den Deponieklassen 0 und I 
wesentlich höher als zwischen den anderen 
Klassen. 

Trotz dieser als Erläuterung dienenden Hinweise werden die Ein-
wendungen und Stellungnahmen diesbezüglich auch im weiteren 
Verfahren zur Kenntnis genommen und berücksichtigt werden.  

2.1 Notwendigkeit 
des Vorha-
bens/Verkehrsbe-
darf 

37 Abfälle 

E484, E494, E596, 
E598, E607, E628, 
E666, E789, T14, T7 

Genaue Datenerhebungen über die Herkunft der zu 
erwarteten Abfälle nach Wegen, Zeiträumen und 
Mengen aus anderen Bundesländern sind unzu-
reichend, gleiches gilt für die Herkunft der belasteten, 
unbearbeiteten Abfälle vor der Weiterbearbeitung. Es 
ist zu prüfen, ob die beseitigenden Abfälle aus-
schließlich aus Sachsen- Anhalt stammen und es 
sich nicht um umgeladene oder direktangelieferte, 
überregionale Abfälle handelt.  

Den Grundsätzen der Entsorgungsautarkie und der 
Nähe folgend, ist eine möglichst entstehungsnahe 
Beseitigung der Abfälle anzustreben, insoweit sind 
bei der Planung einer Deponie die innerhalb der Re-
gion zur Ablagerung anfallenden Abfallmengen maß-
geblich zu berücksichtigen. 

Die Herkunft der Materialien (von RST) ist überregio-
nal und stammt aus deren Bauvorhaben, wo immer 
sie sich auch befinden. Der Abfall wird in Thale so 
lange behandelt, bis er der Kategorie Z1 entspricht 
und mit Prüfzeugnis in Reinstedt abgelagert werden 
kann. Es soll zweifelsfrei sichergestellt werden, wo-
her die Materialien stammen und auf welchen Wegen 
sie schlussendlich nach Reinstedt gelangt sind (Stoff-
kreisläufe, Wirtschafts- und Transportkreisläufe). 

Die Mengenanteile der einzelnen Abfallarten am Ge-
samtvolumen sind ein entscheidendes Kriterium für 
die Abschätzung des Eintrags der Art und Mengen 
einzelner Schadstoffe gemäß Deponieverordnung 
und der damit verbundenen möglichen 

Zu Abs. 1+2): In der Planrechtfertigung wer-
den ausschließlich Abfälle berücksichtigt, die 
bei der RST GmbH in Thale anfallen und An-
fälle, die in der Vergangenheit im Tagebau 
Reinstedt zur Verfüllung verwertet wurden, zu-
künftig aber nicht mehr für Tagebauverfüllun-
gen zulässig sind. 

Eine Beschränkung, dass auf Deponien 
in Sachsen-Anhalt nur Abfälle aus Sachsen-
Anhalt beseitigt werden dürfen, wäre weder le-
gal noch sinnvoll. Die würde im Umkehr-
schluss bedeuten, dass Abfälle aus Sachsen-
Anhalt nicht mehr auf Deponien in anderen 
Bundesländern entsorgt werden dürften. Die 
RST GmbH entsorgt aktuell u.a. Abfälle auf 
Deponien in Niedersachsen (DK II, Schönin-
gen) und in Mecklenburg-Vorpommern (DK III, 
Ihlenberg).  

Abfälle, die die Zuordnungswerte der DK 0 
einhalten, werden allein aus Kostengründen 
nicht über größere Entfernungen transportiert. 

Ein Verzicht auf Deponien der Klasse 0 in 
ausreichender Anzahl und Verteilung würde 
zwangsläufig zu größeren Transportentfernun-
gen führen. Dies hätte u.a. einen “Mülltouris-
mus” aus der Region um Reinstedt in andere 
Regionen zur Folge.  

Zu Abs. 3): Die RST GmbH nimmt Abfälle und 
Produktionsrückstände aus regionalen und 

Die hier getätigten Einwendungen und Stellungnahmen betreffen 
die Planrechtfertigung und im speziellen die Bedarfsermittlung. 
Die Planrechtfertigung ist ein Erfordernis jeder Fachplanung und 
wird als solche mit den angegebenen Informationen des Vorha-
benträgers im Rahmen der weiteren Prüfung umfangreich bewer-
tet und ist unter anderem nicht nur bei der Abwägung zu berück-
sichtigen, sondern bereits Bestandteil der Planungsleitsätze und 
unterliegt sogar der materiell rechtlichen Bewertung. Die hier vor-
getragenen Einwendungen und Stellungnahmen werden daher im 
weiteren Verfahren mehrfach berücksichtigt werden.  

Die Fragestellung, warum Mitarbeiter einen Mundschutz tragen 
sollen, ist formell keine Einwendung und muss daher an dieser 
Stelle nicht weiter erörtert werden.   
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Schadstoffkonzentrationen und -belastungen für 
Mensch, Tier- und Pflanzenwelt. Eine mengenmä-
ßige Aufschlüsselung der Abfallarten einschließlich 
ihrer Herkunftsangabe ist zwingend erforderlich.  

Absichtserklärungen von Abfallerzeugern (mit Art des 
Abfalls, Erzeuger/Herkunft, Mengenanfall in be-
stimmten Zeiteinheiten, Vorbehandlungen u.a.) sind 
nicht Bestandteil der vorgelegten Pläne, jedoch ge-
nehmigungsrelevant.  

In den Antragsunterlagen werden für die Bedarfser-
mittlung (Kap. 2, C 14) die in den Jahren 2014-2018 
in den Anlagen der RST GmbH angefallenen, poten-
tiell zu beseitigenden Abfallmengen aufgelistet. Die 
Ermittlungsmethode für die Menge an Abfällen zur 
Beseitigung für den Einzugsbereich des Deponie-
standortes Reinstedt ist anhand der vorliegenden Da-
ten nicht nachvollziehbar. Betrachtet man beispiel-
haft die Anteile aus den Anlagen der RST GmbH für 
das Jahr 2018 (Tabellen 2-2 und 2-3), fielen ca. 
70.000 t potentiell zu beseitigender Abfälle (AS 17 
0102: 5.000 t; AS 17 05 04: 65.000 t) an. In Tabelle 
2-4 wird dann aus den durchschnittlich in den Jahren 
2014-2018 im Kiessandtagebau Reinstedt entsorg-
ten Gesamtmengen der zukünftige Bedarf für die ge-
plante Deponie abgeleitet. Konkrete Angaben zur 
Herkunft bzw. zu den Erzeugern der derzeitigen Jah-
resmengen von ca. 500.000 t sind nicht aufgeführt. 
Auch nehmen die Abfälle des AS 17 01 07 gemäß 
Tabelle 2-1 einen relativ hohen Anteil an der Gesamt-
menge der jährlich im RKW Reinstedt entsorgten Ab-
fälle ein. Dabei wurden „von der RST GmbH keine 
Abfälle des AS 17 0107 zur Verfüllung entsorgt." (C 
14, S. 25). Da dieser Abfallstrom auch in der Abschät-
zung des Bedarfs der geplanten Deponie (Tab. 2- 4) 
berücksichtigt wurde, ist hier zu hinterfragen, wo 
diese Abfälle bisher angefallen sind bzw. von wel-
chen Erzeugern diese angeliefert werden. 

überregionalen Maßnahmen an. Im Rahmen 
der Behandlung der Abfälle wird ein Großteil 
als RC-Material wieder verwertet. Gering be-
lastete Abfälle werden im Rahmen von Tage-
bauverfüllungen oder im eingeschränkten Ein-
bau in technischen Bauwerken verwertet. Ab-
fälle, die nicht verwertet werden können, müs-
sen einer Beseitigung zugeführt werden. Je 
nach Belastungsgrad erfolgt das auf einer 
oberirdischen Deponie der Klassen 0-III bzw. 
unter Tage. Für die gering belasteten Materia-
lien ist die Ablagerung auf der geplanten De-
ponie der DK0 in Reinstedt vorgesehen. 

Zu Abs. 4): Der Mengenanteil und die Abfallart 
ist für eine Schadstoffbilanz unerheblich. Rele-
vant ist der tatsächliche Schadstoffgehalt des 
Abfalls. Dieser korreliert nicht mit der Abfallart, 
sondern kann in einem Bodenmaterial ge-
nauso hoch sein, wie in einem Bauschutt. 
Eine Abschätzung des Schadstoffinventars für 
Abfälle, die derzeit noch gar nicht existieren, 
sondern erst zukünftig anfallen, ist nicht mög-
lich. Alternativ muss daher im Rahmen der 
Bedarfsrechtfertigung auf vorliegende Daten 
zurückgegriffen werden. Dort wurden die bei 
der RST GmbH in den Jahren 2014 bis 2018 
anfallenden Abfallarten 170102, 170107 und 
170504 eindeutig mit den entsprechenden 
Massen beschrieben. 

Zu Abs. 5): Genehmigungsrelevant sind die in 
der Bedarfsrechtfertigung genannten Massen, 
die aufgrund geänderter rechtlicher Rahmen-
bedingungen die zukünftige Ablagerung auf 
einer Deponie der Klasse 0 erfordern. 

Zu Abs. 6): In Kapitel 2 der Planrechtfertigung 
(C14), der Bedarfsermittlung, wird erläutert, 
welche Daten zu Grunde gelegt worden sind, 
wie die Daten für die Prognose aufbereitet 
wurden und welche Rahmenbedingungen für 
die zukünftige Entwicklung der 
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Es stellt sich auch die Frage, warum die Mitarbeiter 
Mundschutz mit P2-Filter tragen sollen, wenn es sich 
um nicht belastetes Material handelt. 

Entsorgungswege angenommen worden sind. 
Es wurden die potenziell zukünftig zu beseiti-
genden Anteile an den Gesamtmassen, an-
hand der von RST entsorgten Mengen ermit-
telt, da hierfür ausreichend auswertbare Daten 
verfügbar waren. Ermittelt wurden dabei die 
potenziell zu beseitigenden Anteile für die Ab-
fallarten 17 01 02 Ziegel und 17 05 04 Boden 
und Steine. Bauschuttgemische (17 01 07) 
wurden im Betrachtungszeitraum von der RST 
GmbH nicht im Tagebau Reinstedt entsorgt. 
Die ermittelten Anteile von 58,8 % Ziegel zur 
Beseitigung und 23,9 % Boden zur Beseiti-
gung wurden auf die Gesamtmengen der be-
treffenden Abfallarten übertragen, die im Ta-
gebau Reinstedt im Betrachtungszeitraum ver-
wertet worden sind, da angenommen wird, 
dass der Anteil der nicht verwertbaren Abfälle 
bei anderen Entsorgern vergleichbar ist. Für 
die ebenfalls in signifikanten Mengen im Tage-
bau verwertete Abfallart 17 01 07 Gemische 
standen keine RST-Daten zur Auswertung zur 
Verfügung. Da diese Abfallart aber ebenso 
wie Ziegel zukünftig nicht mehr verfüllt werden 
darf, das Stoffinverntar aber weitestgehend 
durch die Bauschuttanteile im Gemisch be-
stimmt wird, wurde die für die Abfallart 170102 
ermittelte Beseitigungsquote von 58,8% auch 
auf die Gemische übertragen. 

Die vom Einwender aufgeworfene Frage, von 
welchen Erzeugern die im Tagebau Reinstedt 
verwerteten Abfälle stammen, ist für die Be-
darfsermittlung irrelevant und berührt in keiner 
Weise irgendwelche Rechte oder Ansprüche 
des Einwenders. 

zu Abs. 7): Der Mundschutz ist eine Präventi-
onsmaßnahme gegen die Inhalation von 
Staub, dessen Entstehung im unmittelbaren 
Ablagerungsbereich bei bei trockener Witte-
rung nicht vollständig vermieden werden kann. 
Daher sollen alle im unmittelbaren 
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Abladebereich befindlichen Personen bei er-
kennbarer Staubbildung einen einfachen 
Staubschutz (FFP-2) tragen, um die Inhalation 
der Staubpartikel zu verhindern. Für alle Im-
missionsorte außerhalb der Ablagerungsflä-
che wurde anhand der Staubprognose (C8) 
nachgewiesen, dass die zulässigen Immissi-
onswerte für alle Staubfraktionen sicher unter-
schritten werden. 

2.1 Notwendigkeit 
des Vorha-
bens/Verkehrsbe-
darf 

38 Potentielle Fol-
gegenehmigungen 

E596, E607, E691, 
E764, E799, E903, 
E904, E905 

Im Bereich des in die Lagepläne eingearbeiteten Kie-
sabbaugebietes westlich der geplanten Deponie be-
stehen ausreichend große weitere Kapazitäten zur 
Deponierung. Die Ausführungen zu den Plänen las-
sen zudem den Schluss zu, dass weitere Deponien 
auf dem Gelände der Reinstedter Kieswerke ange-
dacht bzw. geplant sein könnten. Eine Genehmigung 
würde die Blaupause für weitere Anträge zur Erwei-
terung des Hochdeponiebetriebs bedeuten und dem-
entsprechend schwerlich zu versagen sein. Auch vor 
diesem Hintergrund ist die Genehmigung zu versa-
gen. 

Außerdem ist absehbar, dass die benachbarte Kies-
grube, vor ihrem Abbauende ähnliche Anträge stellen 
würde, die mit der Bewilligung der vorliegenden Plan-
feststeilung kaum abzuwehren währen. Schon jetzt 
ist bekannt, dass es eine Anfrage für eine neue De-
ponie in Ballenstedt gibt. 

Der von der RKW GmbH betriebene Kiesab-
bau erstreckt sich ausschließlich im Bereich 
des Froser Berges. Das Bewilligungsfeld en-
det westlich in Höhe der Biogasanlage. Der 
weiter westlich gelegene Kiesabbau erfolgt 
durch einen anderen Betreiber. 

Die auf dem Gelände der RKW GmbH ge-
plante Deponie soll in dem bereits ausgekies-
ten und wiederverfüllten Bereich an der K1368 
mit der angegebenen Fläche von 14,6 ha (da-
von 10,7 ha Ablagerungsbereich für Abfälle) 
errichtet werden. Da das gesamte Gebiet 
nach dem regionalen Entwicklungsplan des 
LK Harz als Vorranggebiet für die Rohstoffge-
winnung vorgesehen eingestuft ist, ist die Er-
richtung der Deponie nur in bereits vollständig 
ausgekiesten Bereichen möglich, da es sonst 
zu einem raumordnerischen Konflikt kommen 
würde. 

Eine zweite Deponie in der von der Fa. 
Neumann betriebenen Kiesgrube östlich von 
Hoym ist aus zwei Gründen auszuschließen. 
Zum einen ist die Errichtung einer Deponie in 
diesem Bereich aufgrund des hohen Grund-
wasserstandes nicht zulässig und zum ande-
ren ist eine Planrechtfertigung einer weiteren 
Deponie in unmittelbarer Sichtweite einer be-
reits bestehenden Deponie nicht begündbar. 

Die vorgebrachten Einwendungen werden zur Kenntnis genom-
men und im weiteren Verfahren berücksichtigt werden. 
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2.1 Notwendigkeit 
des Vorha-
bens/Verkehrsbe-
darf 

39 Abfallmengen-
angaben 

E789, T23 Die Abfallmengenangaben in den Planantragsunter-
lagen unterscheiden sich von denen im Jahresab-
schluss der RST Recycling und Sanierung Thale 
GmbH zum Geschäftsjahr 2017. Die Angaben müs-
sen überprüft und die Planrechtfertigung (Bedarfser-
mittlung) abgeglichen werden.  

Im Bericht über die “Prüfung des Jahresab-
schlusses zum 31. Dezember 2017 und des 
Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017 der 
RST Recycling und Sanierung Thale GmbH” 
(Jahresabschlussbericht 2017) finden sich nur 
in Anlage 4, Nr. 2.1 Angaben zu Abfallmen-
gen. Diese betreffen die externen Zugänge zu 
den Behandlungsanlagen: Bodenwaschanlage 
26.217 t, LgA 194.728 t, BAA 77.834 t, ge-
samt 298.779 t. Diese Angaben können nicht 
mit den in den Tagebau Reinstedt entsorgten 
Massen verglichen werden, da die in 
Reinstedt entsorgte Geasamtmenge eine Teil-
menge der Gesamtmenge darstellt, die in den 
Anlagen der RST GmbH behandelten Abfälle 
wurden. 

Die tatsächlich im Jahr 2017 zur Verwertung 
in den Tagebau Reinstedt abgegebenen Ab-
fallmengen und -arten, die auch für die Be-
darfsrechtfertigung verwendet worden sind, 
können der “Jahresübersicht 2017 Anlage zur 
Lagerung und Behandlung von Bauabfällen“ 
entnommen werden. 

Die Hinweise bzw. Einwendungen und Stellungnahmen für die 
Planrechtfertigung werden zur Kenntnis genommen und im Rah-
men der weiteren Prüfung berücksichtigt werden.  

2.1 Notwendigkeit 
des Vorha-
bens/Verkehrsbe-
darf 

40 Einfluss auf för-
dermittelgestützte 
Recyclingbetriebs-
stätten 

E596, E607, T7 Es fehlt die Analyse, ob eventuell fördermittelge-
stützte Recyclingbetriebsstätten durch die Schaffung 
zusätzlicher Deponiekapazitäten in ihrer Wirtschaft-
lichkeit geschädigt werden und damit eine Ungewiss-
heit für die nachhaltige Verwendung von Steuermit-
teln heraufbeschworen wird. Dies ist auch vor dem 
Hintergrund der Aussage, „unzureichender Zugriff 
auf externe Beseitigungsmöglichkeiten“ (Quelle: 
C14, S.5) zu prüfen. 

Es gibt in Sachsen-Anhalt keine Fördermittel 
für die Herstellung von Recyclingbaustoffen. 

Auch die RST GmbH stellt Recyclingbaustoffe 
her und vermarktet diese. 

Deponien stehen allein aufgrund der Kosten 
für Genehmigungsverfahren, Errichtung, Be-
trieb und Nachsorge nicht in wirtschaftlicher 
Konkurrenz zu Herstellern von RC-Baustoffen. 

Deponien sind zwingender und unverzichtba-
rer Bestandteil der Abfallhierarchie und dienen 
u.a. dazu, die bei der Herstellung anfallenden 
Reststoffe, die z.B. nicht die bauphysikali-
schen Anforderungen erfüllen, ordnungsge-
mäß entsorgen zu können. 

Die Einwendungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und im weiteren Verfahren geprüft werden.  
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Mangelnde Kapazitäten geeigneter Deponien 
in geeigneter Entfernung zu Anlagen, in denen 
RC-Baustoffe hergestellt werden, würden sich 
die Kosten für die Rückstände aus der Her-
stellung von RC-Baustoffen erhöhen und da-
mit unmittelbar zu Preissteigerungen für RC-
Baustoffe führen. Höhere Kosten für RC-Bau-
stoffe beeinträchtigen deren Akzeptanz zu-
gunsten von Baustoffen aus Primärrohstoffen 
(Naturstein). 

Zusammengefasst führen zusätzliche Depo-
niekapazitäten zur Senkung der Kosten für 
RC-Baustoffe und damit zur Steigerung des 
Recyclings von Bau- und Abbruchabfällen.  

2.1 Notwendigkeit 
des Vorha-
bens/Verkehrsbe-
darf 

41 Vorhabengröße 

T2, T7 Einer Flächenerweiterung von 19,0 ha auf 20,8 ha 
wird nicht zugestimmt. Die Gesamtfläche von 19 ha 
sollte ausreichend sein. 

Der Verkleinerung der Ablagerungsfläche von 18,3 
ha auf ca. 10,7 ha einschließlich der Verringerung 
des Ablagerungsvolumen wird begrüßt. 

Die im Rahmen der Planfeststellung bean-
tragte Gesamtfläche beträgt 14,6 ha. Die reine 
Aufstandsfläche der Deponie (Ablagerungsbe-
reich der Abfälle) beträgt 10,7 ha. 

In den derzeitig zu beurteilenden Antragsunterlagen (1. Tektur), 
welche im Juli/August 2021 zur Einsichtnahme ausgelegen haben, 
beträgt die planfestzustellende Gesamtfläche (Betriebsgelände) 
14,6 ha. Der Ablagerungsbereich der Deponie umfasst eine Flä-
che von 10,7 ha.   

2.2 Technische 
Planung 

42 Geologische 
Eignung 

E116, E117 Es wird bezweifelt, dass der Untergrund (Sandgrube) 
geologisch für die Errichtung einer Deponie geeignet 
ist. Es wird ein große Bodendurchlässigkeit in diesem 
Bereich angenommen.  

Die Basisabdichtung der geplanten Deponie 
erfolgt durch den Einbau einer geologischen 
Barriere mit einer Mächtigkeit von mindestens 
1,0 m und einem Durchlässigkeitsbeiwert von 
1*10-7 m/s. Oberhalb der geologischen Barri-
ere wird eine mineralische Entwässerungs-
schicht eingebaut, die das in der Deponie an-
fallende Sickerwasser in die Basisdrainage 
der Deponie ableitet. Das in der Drainage ge-
sammelte Sickerwasser wird dem Gefälle fol-
gend in das nordöstlich der Deponie befindli-
che, vollständig gedichtete Sickerwasserbe-
cken abgeleitet. Die Versickerung von Sicker-
wasser aus dem Deponiekörper in den Unter-
grund wird somit vollständig unterbunden. 

Bei dem Standort handelt es sich um einen ehemaligen bzw. tlw. 
noch in Betrieb befindlichen Kiestagebau, welcher aber mit Boden 
und Bauschutt wieder verfüllt wurde. Für den Betrieb einer DK 0 
Deponie ist eine geologische Barriere erforderlich, welche entwe-
der natürlich am Errichtungsort ansteht oder – wie in diesem Fall 
laut Unterlagen geplant – künstlich geschaffen werden soll (Siehe 
Anhang 1, Nr. 1.2 DepV). 

Die Aufgabe einer technisch hergestellten geologischen Barriere 
soll sein, alles den Abfall durchsickernde Regenwasser aufzufan-
gen und abzuleiten. Das Sickerwasser würde dann gefasst wer-
den und könnte nach entsprechender Bewertung der Inhaltsstoffe 
einer geeigneten Entsorgung zugeführt werden. 

Die Einwendung wird aber dennoch zur Kenntnis genommen und 
sowohl in der Zulassungsprüfung als auch in der Abwägung be-
rücksichtigt. 
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2.2 Technische 
Planung 

43 Deponieabde-
ckung / Oberflä-
chenversiegelung 

E466, E513, E596, 
E607, E689, E791, 
E793, T1, T2, T21 

Ein Verzicht auf die Herstellung der Rekultivierungs-
schicht ist nicht nachvollziehbar. 

Für die geplante Abdeckung der Hochdeponie ist ein 
Oberflächenabdichtungssystem aufzubringen. Bei 
DK 0-Deponien besteht dieses aus einer Rekultivie-
rungsschicht in einer Mächtigkeit von mindestens 1 
m bzw. einer technischen Funktionsschicht. Eine Re-
kultivierungsschicht muss aus geeignetem Boden-
material errichtet werden. Der Aufbau der Rekultivie-
rungsschicht soll gemäß der BQS erfolgen. 

Der Einbau von Rottematerial als Rekultivierungs-
schicht ist nicht zulässig, da diese Stoffe in der Regel 
noch ausgasen und für die Umgebung eine zusätzli-
che Geruchsbelästigung darstellen. 

Die geplante Art und Weise der Versiegelung und 
Kultivierung ist völlig unzureichend, da auf wenigen 
Zentimetern aufgeschütteter Erde sich Flora und 
Fauna nicht naturnah entwickeln können. Die ge-
plante Rekultivierungsschicht ist angesichts der sich 
deutlich erkennbar in Veränderung befindlichen kli-
matischen Verhältnisse als nicht geeignet anzuse-
hen. Insbesondere längere Trockenperioden, die in 
letzter Zeit häufig zu beobachten sind (Gebiet liegt im 
Regenschatten des Harzes), führen zu verstärkter 
Erosion durch Wind aber auch bei Starkregenereig-
nissen durch Wasser.  

Das Abdecken der Böschung kann während der Be-
füllung der Deponie nur an der äußeren Seite vorge-
nommen werden. Da diese Fläche bis zur endgülti-
gen Befüllung der Deponie nicht begrünt werden 
kann, ist die gesamte Deponiefläche einer teilweise 
starken Bodenerosion ausgesetzt. 

Die standorttypischen Pflanzen sind definitiv kein Ma-
gerrasen, wie in der offiziellen Vorstellung des Pro-
jektes ausgeführt würde. Es werden Renaturierungs-
maßnahmen (Bäume, Büsche, Wiesen) und die Ent-
stehung eines Naturreservats gefordert.  

Zu Abs. 1+2): Es ist nicht vorgesehen, auf die 
Rekultivierungsschicht der Deponie zu ver-
zichten. Sie ist elementarer Bestandteil des 
Oberflächenabdichtungssystems einer Depo-
nie und im Rahmen der Deponieverordnung 
als Systemkomponente zwingend zu erforder-
lich. 

Zu Abs. 2): Als Oberflächenabdichtungssys-
tem einer DK0-Deponie ist lediglich eine Re-
kultivierungsschicht einzubauen. Diese kann, 
wenn es die angestrebte und zulässige Folge-
nutzung erfordert durch eine auf die entspre-
chende Nutzung abgestimmte technische 
Funktionsschicht ersetzt werden, was bei der 
geplanten Deponie jedoch nicht erforderlich 
ist. Die Mindestdicke der Rekultivierungs-
schicht beträgt nach DepV 1,0 m. Dies ist im 
Erläuterungsbericht (B1) im Kapitel 6.8.5 ein-
deutig und detailliert beschrieben. 

Zu Abs. 3): Die Ablagerung oder der Einbau 
von “Rottematerial” ist weder im Ablagerungs-
bereich noch in der Oberflächenabdichtung 
beantragt noch vorgesehen. 

Zu Abs. 4): Die Deponie wird nicht versiegelt, 
sondern mit einer mindestens 1,0 m mächti-
gen Rekultivierungsschicht aus natürlichen 
Materialien (Sand, Lehm, Schluff) abgedeckt, 
die eine nutzbare Feldkapazität von mindes-
tens 140 mm bezogen auf die Gesamtdicke 
der Schicht aufweisen. Der obere Bereich (ca. 
0,3 m) besitzt zusätzlich einen erhöhten Hu-
musgehalt. Damit wird sichergestellt, dass 
durch die erhöhte Feldkapazität der Boden 
ausreichend Niederschlagswasser speichert, 
damit die sich darauf ansiedelnden Pflanzen 
ausreichend mit Wasser versorgt werden kön-
nen. Der erhöhte Humusgehalt im oberen Be-
reich fördert zusätzlich das Wachstum der 
Pflanzen. 

Erläuterungen durch die Anhörungsbehörde:  

zu Absatz 1: Dieser Absatz bzw. die dazu ergangenen Einwen-
dungen/Erklärungen sollte sich tatsächlich erledigt haben , die 
dazu abgegebene Stellungnahme bezog sich auf die Beschrei-
bung der “gegenwärtigen” Nutzung der bergrechtlich zugelasse-
nen Kiesgrubenverfüllung unter “eventuellem” Verzicht auf eine 
vollständige Wiederherstellung der Ackerfläche.  

Allgemein: 

Um Umweltauswirkungen zu vermeiden, sind die Errichtung und 
der Betrieb einer Deponie umfassend durch die hierfür geltenden 
bundesrechtlichen Regelungen reglementiert. Für die Ausführung 
der Oberflächenabdichtung ist insbesondere Anhang 1 der DepV 
zu beachten. Abhängig von den zulässigen Schadstoffgehalten 
der Abfälle, die abgelagert werden dürfen, werden die Deponie-
klassen unterschieden. An die verschiedenen Deponieklassen 
werden unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich der techni-
schen Sicherungssysteme gestellt. Die rechtlich vorgeschriebenen 
Sicherungssysteme und sonstigen Vorkehrungen sind darauf aus-
gerichtet, angepasst an die Deponieklasse die jeweilig zugelas-
sene Schadstofffracht sicher und dauerhaft abzulagern. Für Depo-
nien der Deponieklasse 0 genügt eine Rekultivierungsschicht, de-
ren Mindestanforderungen unter Punkt 2.3.1 des Anhangs 1 be-
nannt sind. Eine vollständige Versiegelung ist demnach nicht vor-
gesehen.  

Im Zulassungsverfahren werden die hierfür vorgegebenen fach-
technischen Anforderungen geprüft. Sollte vdas Verfahren dem 
Grunde nach genehmigungsfähig sein, könnten weitere Festle-
gungen/Anordnungen mit möglichen Nebenbestimmungen im 
Planfeststellungsbeschluss festgelegt werden, die dann zusätzlich 
zu den beantragten Maßnahmen verbindlich einzuhalten wären. 

Im Rahmen der Errichtung und des Betriebs würde eine Deponie 
durch die zuständige Überwachungsbehörde regelmäßig und 
auch anlassbezogen auf die Einhaltung der umweltrechtlichen An-
forderungen und der im Planfeststellungsbeschluss fixierten Be-
dingungen kontrolliert werden. Dabei gehören auch die in der 
Planfeststellung und den abfallrechtlichen Gesetzen und Verord-
nungen fixierten Festlegungen.  
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In Punkt 10.5 wird die Abdeckung offener Bereiche 
während der Einbauphase angeführt. Auch in diesem 
Punkt bleibt der Antrag vage. Maßnahmen sind nicht 
ausgewiesen. Es wird gefragt, um welche Technolo-
gien es sich hierbei handelt. 

Es wird angemerkt, dass die Deponie wesentlich auf-
wendiger versiegelt werden muss, da eine Haltbar-
keit der Oberflächenabdichtung für viele Generatio-
nen garantiert werden muss. Es wird bezweifelt, dass 
die geplante Konstruktion, welche aus Kunststoffen 
besteht, ihre Aufgabe zuverlässig erfüllt. Die Aufla-
gen zur Versiegelung müssen drastisch erhöht wer-
den und bereits mit Inbetriebnahme der Deponie grei-
fen. 

Die Rekultivierungsschicht wird so bepflanzt, 
dass ein ausreichender Schutz gegen Wind- 
und Wassererosion besteht und die Infiltration 
von Niederschlagswasser in das Entwässe-
rungssystem minimiert wird (s. C6). Die An-
lage eines mesophilen Grünlandes mit 
Strauch-Hecken wird als ausreichend trocken-
resistent eingestuft. 

Zu Abs. 5): Bodenerosion, insbesondere 
durch Wasser, tritt vorwiegend an stark expo-
nierten und geneigten Stellen, bevorzugt den 
Außenbereichen der Deponie auf. Die Ablage-
rungsbereiche sind aufgrund der nahezu ebe-
nen Fläche nicht durch Erosion gefährdet. Be-
reiche, an denen durch Niederschlagswasser-
ereignisse eine verstärkte Bodenerosion fest-
gestellt wird, müssen umgehend wieder in-
standgesetzt werden, um zu verhindern, dass 
der abgespülte Boden sich im umlaufenden 
Entwässerungsgraben sammelt und damit die 
Entwässerung behindert. Die Außenböschun-
gen können nach Fertigstellung der Rekultivie-
rungsschicht sukzessive begrünt werden, um 
Erosion vorzubeugen. Dies ist jeweils nach 
Beginn einer neuen Berme (alle 10 m) mög-
lich. 

Zu Abs. 6): Gemäß §15 BNatSchG ist der Ver-
ursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeid-
bare Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft zu unterlassen. Unvermeidbare Beein-
trächtigungen sind durch Maßnahmen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege auszu-
gleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu er-
setzen (Ersatzmaßnahmen). 

Die Ausgleichsmaßnahmen (Anlage eines me-
sophilen Grünlandes und Anlage von Strauch-
hecken) haben einerseits eine funktionelle 
Aufgabe (Wiederherstellung einer dauerhaften 
Vegetationsdecke, Erosionsschutz und Ver-
minderung der Sickerwasserrate). Zum 

Über diese dem Verständnis dienenden Erläuterungen werden die 
diesbezüglichen Einwendungen selbstverständlich zur Kenntnis 
genommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  
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anderen werden durch die Ausgleichsmaß-
nahmen Lebensräume für Tiere und Pflanzen 
geschaffen und eine Verbesserung des Land-
schaftsbildes erreicht. Damit werden die For-
derungen des BNatSchG erfüllt und der Ein-
griff vollständig kompensiert. Im Vergleich zu 
einer intensiv genutzten landwirschaftlichen 
Fläche führen die Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen zu einer deutlichen Verbesserung der 
ökologischen Funktionen. 

Zu Abs. 7): Die Abdeckung offener Einbaube-
reiche dient primär der Minimierung von Stau-
bemissionen. Zur Verringerung von Nieder-
schlagswassereintritten werden die Abfälle di-
rekt nach dem Einbau verdichtet. 

Zu Abs. 8): Die Oberflächenabdichtung erfolgt 
nach den Anforderungen der Deponieverord-
nung und dem Stand der Technik. 

2.2 Technische 
Planung 

44 Deponieabde-
ckung / Oberflä-
chenversiegelung 
(1. Tektur) 

T13, T2 Aus fachtechnischer Sicht bestehen gegen die Er-
richtung einer Deponie der Klasse DK 0 am vorgese-
henen Standort Reinstedt auf Basis der überarbeite-
ten Planunterlagen keine grundsätzlichen Einwen-
dungen. Das geplante Oberflächenabdichtungssys-
tem erfüllt die Mindestanforderungen der DepV. 

Eine Rekultivierungsschicht einer Oberflächenabde-
ckung gemäß DepV ist jeweils für den konkreten 
Standort u. a. hinsichtlich Dicke, bodenkundlicher Pa-
rameter und Auswahl des Bewuchses zu bemessen. 
Den Unterlagen ist diese Bemessung nicht vollstän-
dig zu entnehmen. Es werden zwar auf Seite 21/22 
des Erläuterungsberichtes B1 und im Anhang D-14 
die allgemeinen Mindestvoraussetzungen nach 
DepV und des BQS 7-1 für die Rekultivierungsschicht 
beschrieben und dass die Bepflanzung so erfolgen 
soll, dass ein ausreichender Schutz gegen Wind- und 
Wassererosion besteht sowie die Infiltration von Nie-
derschlagswasser in das Entwässerungssystem da-
mit minimiert werden soll. Allerdings ist die 

Zu 2): Die Bemessung der Oberflächenab-
dichtung erfolgte über eine Wasserhaushalts-
berechnung mit dem HELP-Modell (C11). Die 
mit dem HELP-Modell berechnete mittlere 
jährliche Durchsickerung beträgt 44,93 mm 
und liegt damit unter der zulässigen Versicke-
rungsmenge nach DepV von 10% des Jahres-
niederschlags am Standort (mittlerer Jahres-
niederschlag der Station Aschersleben im 
Zeitraum 2010-2019: 495,97 mm; 10% davon 
= 49,58 mm) bzw. unterhalb der max. zulässi-
gen Versickerungsmenge der DepV von 60 
mm/a. Daraus, dass der Versicherungsanteil 
niedriger liegt, als in der DepV gefordert, 
ergibt sich, dass der gespeicherte Anteil des 
Niederschlagswassers höher ist, als nach 
DepV erforderlich. 

Zu 3): Auch eine Rekultivierungsschicht muss 
sicherstellen, dass darin genügend Nieder-
schlagswasser gespeichert wird, um die 

Entsprechend er vorgelegten Planung soll der Aufbau der DK 0 
Deponie entsprechend den Mindestanforderungen der DepV für 
eine DK 0 erfolgen (siehe Anhang 1, Tabelle 2 DepV). Insofern 
soll eine Rekultivierungsschicht mit einer Mächtigkeit von 1 Meter 
aufgebracht werden. Die Aufbringung einer Wasserhaushalts-
schicht, welche entsprechend Fußnote 5 der Tabelle 2 aus Anlage 
1 der DepV anstelle einer Abdichtungskomponente, Entwässe-
rungsschicht und Rekultivierungsschicht bei DK I Deponie zuge-
lassen werden kann, ist nicht beantragt worden. Entsprechend der 
Ausführungen in 2.3.1 sowie 2.3.1.1 des Anhangs 1 der 
DepV werden an eine Wasserhaushaltsschicht höhere Anforde-
rungen an Feldkapazität und Durchsickerung gestellt. Der Vorha-
benträger hat unter Berücksichtigung der Niederschlagsdaten mit-
tels HELP-Modell errechnet, dass die Durchsickerung der Rekulti-
vierungsschicht sogar die Vorgaben (hinsichtlich Durchsickerung) 
für eine Wasserhaushaltsschicht einhält. Dennoch handelt es sich 
um eine Rekultivierungsschicht entsprechend der DepV, eine Ent-
wässerungsschicht ist ebenfalls vorgesehen, eine Abdichtungs-
komponente bei einer DK0 nicht erforderlich. 
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tatsächliche Bemessung anhand der Standortpara-
meter nicht erkennbar. Beispielsweise wird im An-
hang D-6 (Landschaftspflegerischer Begleitplan) an-
geführt, dass als Bewuchs für die Rekultivierungs-
schicht mesophiles Grünland mit Gebüschen vorge-
sehen ist. Hier stellt sich bspw. die Frage, ob sicher-
gestellt ist, dass eine 1,0 m mächtige Rekultivie-
rungsschicht ausreichend (z. B. anhand der Wurzel-
tiefen) für diesen Bewuchs ist (vgl. Kapitel 4.2.4 BQS 
7-1). 

Weiterhin wird in den letzten beiden Absätzen des 
Kapitels 6.8.5 Rekultivierungsschicht (Erläuterungs-
bericht B1) thematisiert, dass gemäß einer Wasser-
haushaltsberechnung mittels des HELP-Modell (An-
lage C 11) die maximale Durchsickerung die Anfor-
derung des Anhangs 1 DepV Nr. 2.3.1.1 Nr. 3 (Durch-
sickerung max. 10 % vom Niederschlag bzw. max. 60 
mm/Jahr) erfüllt. Dies ist eine Anforderung an eine 
Rekultivierungsschicht, die als Wasserhaushalts-
schicht ausgeführt werden soll (siehe Anhang 1 
DepV Nr. 2.3.1.1). Wenn dem so ist, sind auch die 
entsprechenden weiteren Anforderungen gemäß An-
hang 1 DepV Nr. 2.3.1.1 und des BQS 7-2 zu erfüllen 
(z. B. Mächtigkeit der Rekultivierungsschicht mind. 
1,50 m). Es fehlt eine eindeutige Klarstellung, ob die 
Rekultivierungsschicht der beantragten Deponie 
auch als Wasserhaushaltsschicht fungieren soll. 

Entstehung und den Erhalt der notwendigen 
Begrünung zu gewährleisten. Durch Speiche-
rung, Evapotranspiration und Interzeption 
sorgt die Rekultivierungsschicht in Verbindung 
mit dem Bewuchs dafür, dass die Sickerwas-
sermenge reduziert wird und wirkt daher im 
technischen Sinn wie eine Wasserhaushalts-
schicht. Diese notwendige technische Was-
serhaushaltsfunktion der Rekultivierungs-
schicht führt nicht dazu, dass die geplante Re-
kultivierungsschicht nach Nr. 2.3.1, Anhang 1, 
DepV zu einer Wasserhaushaltsschicht im 
Sinne der Nr. 2.3.1.1, Anhang 1, DepV wird. 

Die geplante Rekultivierungsschicht erfüllt alle 
Anforderungen nach Nr. 2.3.1, Anhang 1, 
DepV.  

Auf Grund der Planungsunterlagen und des dort hinterlegten Re-
gelaufbaus der Deponieabdeckung soll die Rekultivierungsschicht 
nicht als Wasserhaushaltsschicht im Sinne der DepV (Anhang 1, 
Nr. 2.3.1.1) errichtet werden.  

Die Fragestellung, inwieweit die Rekultivierungsschicht mit einer 
Stärke von 1 m für den geplanten Bewuchs mit mesophilem Grün-
land und Gebüschen ausreichend ist, wird im weiteren Verfahren 
Berücksichtigung finden, notwendige Festlegungen bzw. Änderun-
gen könnten bei grundsätzlicher Genehmigungsfähigkeit auch 
durch Nebenbestimmungen festgelegt werden.  

Diesbezügliche Prüfungen werden im Anschluss an die Anhö-
rungsphase durchgeführt.  

  

  

  

2.2 Technische 
Planung 

45 Basisabdichtung 

E466, E509, E575, 
E591, E596, E607, 
E629, E791, T2 

Es wird eine Basisabdichtung der Deponie gefordert. 

Falls die geologische Barriere den Anforderungen 
nicht entspricht, muss diese nachgebessert werden.  

Die Auflagen zur Versiegelung müssen drastisch er-
höht werden und bereits mit Inbetriebnahme der De-
ponie greifen. 

Es wird unterstellt, dass der Betreiber die Versiege-
lung des Untergrundes der Deponie mit geringem 
Aufwand sicherstellen will. 

Gemäß DepV ist bei Inertabfalldeponien 
(DK0) keine Basisabdichtung erforderlich. Es 
gibt lediglich Anforderungen an die geologi-
sche Barriere, um einen dauerhaften Schutz 
des Grundwassers zu gewährleisten. Die geo-
logische Barriere ist bei einer DK0 mit einer 
Mindestmächtigkeit von 1,0 m auszuführen 
und muss einen Durchlässigkeitsbeiwert von 
kf ≤1*10-7 m/s aufweisen. 

Die Einhaltung der definierten Mindestanfor-
derungen an die geologische Barriere wird 
durch geeignete geotechnische 

Erläuterungen durch die Anhörungsbehörde: Die Deponieverord-
nung (DepV) gibt die Anforderungen an eine Deponie der Klasse 0 
(DK0) vor. Dementsprechend ist eine geologische Barriere vorzu-
halten oder technisch herzustellen. Laut Planunterlagen soll diese 
geologische Barriere technisch hergestellt werden. Hierzu sollen 
mineralische Baustoffe verwendet werden. Die Geeignetheit die-
ser Baustoffe in Bezug zu den technischen Anforderungen sind 
entsprechend nachzuweisen.  

Die geologische Barriere wäre vor Beginn der Ablagerung herzu-
stellen, dies wäre auch abschnittsweise möglich.  
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Es wird gefragt, mit welchen Begründungen von der 
Vorgehensweise abgewichen werden darf, nach Fer-
tigstellung der Basisabdichtung von BA1 mit der Her-
stellung des BA2 zu beginnen. 

Es ist unklar, welche Analysen zur Sicherstellung der 
ordnungsgemäßen Untergrundverfüllung von den 
Behörden vorgenommen werden. 

Untersuchungen nachgewiesen. Die Überwa-
chung / Qualitätskontrolle erfolgt durch die 
Bauüberwachung bzw. die Bauoberleitung.  

Die Verfüllung des Untergrunds (Verfüllung der bergbaulichen Ab-
grabung) richtet sich nach bergrechtlichen Vorgaben (Sonderbe-
triebsplan) und hat mit diesem Verfahren nichts zu tun. Die Errich-
tung der Deponie erfolgt auf einer nach Bergrecht fertig verfüllten 
Kiesgrube, auf welche dann die technisch hergestellte Barriere 
aufgebracht werden soll.  

Die hierzu getätigten Einwendungen und die Stellungnahme wird 
selbstverständlich im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  

2.2 Technische 
Planung 

46 Basisabdichtung 
(1. Tektur) 

T13 Aus fachtechnischer Sicht bestehen gegen die Er-
richtung einer Deponie der Klasse DK 0 am vorgese-
henen Standort Reinstedt auf Basis der überarbeite-
ten Planunterlagen keine grundsätzlichen Einwen-
dungen. Die geplante Basisabdichtung erfüllt die Min-
destanforderungen der DepV. 

Kein Kommentar. Hierbei handelt es sich um keine Einwendung.  

2.2 Technische 
Planung 

47 Betriebsorgani-
sation 

E596, E607 Es wird nicht auf die Organisation von Anliefer- und 
Ablagerungsbereich im letzten Bauabschnitt einge-
gangen. Es wird gefragt, welche organisatorischen 
Handlungsweisen auf Grund der finalen räumlichen 
Beschränkungen geplant sind. 

Es werden immer 2 Bauabschnitte gleichzeitig 
betrieben. Die Herstellung des 5. BA (Herstel-
lung geologische Barriere und mineralische 
Entwässerungsschicht) erfolgt bereits nach 
Beginn des Verfüllregimes im BA 4. Der Be-
ginn der Abfallablagerung im 5. BA erfolgt so, 
dass die Höhenunterschiede zum BA 4 nicht 
zu groß sind und mit der eingesetzten Technik 
bewältigt werden können.   

Im letzten Abschnitt der Ablagerungen führen 
die räumlichen Beschränkungen dazu, dass 
auf dem Deponiekörper keine Bereitstellung 
von Abfällen für Kontrollanalysen oder zur 
Sammlung von Kleinmengen für eine Deklara-
tions- bzw. Kontrollanalytik mehr möglich sein 
wird. Aus diesem Grund werden im betreffen-
den Zeitraum nur noch Abfälle zur Ablagerung 
angenommen, bei denen die Kontrollanalytik 
von der REG noch am Ort der Entstehung der 
Abfälle vor der Anlieferung durchgeführt oder 
veranlasst wird. Diese Vorgehensweise, die 
auf das unbedingt notwendige Maß am Ende 
der Ablagerungsphase beschränkt wird, ge-
stattet, dass die angelieferten Abfälle sicher 

Auf Grund der räumlichen Beschränkungen im letzten Bauab-
schnitt ist das Vorhalten einer Bereitstellungsfläche, welche im Be-
reich der Deponierungsfläche geplant ist, ab einem gewissen Ein-
lagerungsgrad nicht mehr möglich. Die vom VT vorgeschlagene 
Handlungsweise stellt in diesem Zusammenhang eine eventuell 
mögliche Lösung dar, welche im Falle einer grundsätzlichen Ge-
nehmigungsfähigkeit in den Nebenbestimmungen verankert wer-
den könnte.  

Dementsprechend würde die Einhaltung von Nebenbestimmungen 
beim Erreichen der finalen Ablagerungsphase auch durch die 
Überwachungsbehörde kontrolliert werden können.  

Die weitere Prüfung erfolgt selbstverständlich nach Abschluss der 
Anhörungsphase, die diesbezüglichen Einwendungen werden da-
her weiter berücksichtigt werden.  
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und ohne Risiko von Fehldeklarationen / Fehl-
anlieferungen direkt und ohne Zwischenlage-
rung eingebaut werden können.  

2.2 Technische 
Planung 

48 Sickerwasser 

E596, E607, E785 Sickerwässer sollen gemäß den Ausführungen unter 
6.7.7 nach Beprobung in umliegenden Kläranlagen 
entsorgt werden. In den Antragsunterlagen fehlen 
Aussagen dazu, welche Maßnahmen umgesetzt wer-
den, wenn die Beprobung ergibt, dass die Grenz-
werte nicht eingehalten werden können. 

Weiterhin wird lediglich beschrieben, dass eine 
Warneinrichtung den Ausfall einer Pumpe signali-
siert. Havarie- bzw. Gegenmaßnahme-Pläne werden 
nicht erörtert, falls der Wasserstand überschritten 
wird. 

Es wird angenommen, dass das abgepumpte Was-
ser, welcher Art auch immer, erst in einem Absatzbe-
cken behandelt und dann irgendwo in der Deponie 
laufen gelassen wird. Es fehlt die Angabe zu den ent-
sprechenden Sicherheitsvorkehrungen hierfür. 

Zu Abs. 1): Sickerwässer von Inertabfalldepo-
nien enthalten i. d. R. nur sehr geringe Schad-
stoffbelastungen, mit denen die Entsorgung 
über eine kommunale Kläranlage problemlos 
möglich ist. Sollten wider Erwarten temporär 
Belastungen auftreten, die den jeweiligen 
Grenzwert der Kläranlage überschreiten, kann 
das Sickerwasser vor der Entsorgung über ein 
mobiles Aktivkohlefiltersystem gereinigt wer-
den. 

Zu Abs. 2): Die Warneinrichtung signalisiert ei-
nen eventuellen Pumpenausfall in einem der 
Sickerwasserschächte unterhalb des Deponie-
körpers. Die Deponie verfügt über insgesamt 
14 Sickerwasserschächte, die sich jeweils an 
den Tiefpunkten der Sickerwassersammellei-
tungen befinden. Beim temporären Ausfall ei-
nes Schachtes staut sich das Wasser zu-
nächst innerhalb der Sammelleitung zurück. 
Die Sickerwasserableitung erfolgt dann über 
die benachbarten Schächte, solange bis die 
Pumpe repariert ist. 

Zu Abs. 3): Das gesamte Sickerwasser der 
Deponie wird im Sickerwassersammelbecken 
aufgefangen. Im Ergebnis der chemischen 
Analytik des Wassers erfolgt die Festlegung 
des zulässigen Entsorgungsweges.  

Erläuterungen der Anhörungsbehörde: Sollte der Abwasserver-
band die Einleitung des Deponiesickerwassers z.B. auf Basis von 
überschrittenen Überwachungswerten ablehnen, so hat der An-
tragsteller/Anlagenbetreiber das Deponiesickerwasser auf geeig-
netem alternativen Wege als Abfall zu entsorgen. Die Verfügbar-
keit dieses alternativen Entsorgungsweges hat der Antragsteller 
nachzuweisen. Im Ergebnis der Auswertungen von Einwendungen 
und Stellungnahmen wurden seitens der Vorhabenträgerin bereits 
andere Entsorgungswege vorgeschlagen, welche im weiteren Ver-
fahren geprüft werden.  

In Ergänzung der Erwiderung des Vorhabenträgers zu möglichem 
Ausfall der Pumpe zum Verständnis/zur Erläuterung: Die Warnein-
richtung soll den Ausfall der Pumpe signalisieren. Durch die Ein-
wender wurde befürchtet, dass der Wasserstand überschritten 
werden könnte. Die Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) ver-
pflichtet jeden Anlagenbetreiber zu einer täglichen Sichtkontrolle 
der Abwasseranlagen sowie deren Dokumentation in einem Be-
triebstagebuch. Sollte in diesem Rahmen ein Wasserstand festge-
stellt werden, der eine “Abholung “, “Abfuhr” notwendig macht, so 
würde über den “rollenden Kanal”, also per Tankwagen, eine Ab-
holung des Abwassers veranlasst werden können.  

Die grundsätzlichen Bedenken, die hier geäußert werden zum 
sachgemäßen Umgang mit Abwasser, werden selbstverständlich 
in der weiteren Bearbeitung Berücksichtigung finden.  

  

2.2 Technische 
Planung 

49 Niederschlags-
wasser 

E596, E607 In den Antragsunterlagen wird nicht dargestellt, wer 
und in welchem Abstand das Niederschlagswasser, 
das über die Entwässerungsrinne der Versickerung 
zugeführt wird, beprobt wird, um den Nachweis der 
Nichtbelastung zu führen. 

Das Niederschlagswasser fließt ausschließlich 
oberirdisch an den rekultivierten Böschungen 
der fertigen Deponie ab. Da es den Abfallkör-
per nicht durchsickert, ist es schadstofffrei. 
Eine Beprobung des Niederschlagswassers 
findet nicht statt. Es wird in ein Versickerungs-
becken mit gedichtetem Brauchwasserbereich 
geleitet. Nicht benötigtes 

Erläuterungen der Anhörungsbehörde zu den Unterscheidungen 
verschiedener “Niederschlagswässer” im allgemeinen Deponie-
recht: 

Nähere Erläuterungen zum Anfall des Niederschlagswassers, wel-
ches den Deponiekörper durchströmt und somit verunreinigt sein 
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Niederschlagswasser wird an Ort und Stelle 
versickert und trägt so zur Grundwasserneu-
bildung bei. 

Das Niederschlagswasser, welches während 
des Deponiebetriebs den Ablagerungskörper 
durchsickert, wird an der Basis der Deponie 
durch die Entwässerung aufgefangen und in 
das gedichtete Sickerwasserbecken geleitet. 
Da das Sickerwasser Schadstoffbelastungen 
aufweisen kann, muss es chemisch analysiert 
werden. Im Ergebnis der Analytik wird ein zu-
lässiger Entsorgungsweg festgelegt. 

könnte (“Sickerwasser”), werden im aktuellen Erläuterungsbericht 
B1, 6.7.4 ff. getätigt und können dort nachgelesen werden.  

Bei dem Niederschlagswasser, welches einen Deponiekörper 
durchströmt, handelt es sich um sogenanntes “Sickerwasser”. Die-
ses wird während eines Deponiebetriebes unterhalb des Abfallkör-
pers durch eine technische Barriere aufgefangen und kann dem-
nach nicht in das Grundwasser durchsickern. Die auf einer techni-
schen Barriere befindliche Entwässerungsschicht fasst das aus ei-
nem Abfallkörper kommende Sickerwasser und leitet dieses über 
die Sickerrohre in den am Tiefpunkt befindlichen Schacht. Von 
hier aus wird dann das aufgefangene Sickerwasser über die Si-
ckerwassersammelleitung in das Sickerwassersammelbecken ab-
geführt. Dieses wird baulich so ausgeführt, dass es auch hier nicht 
zu einer Versickerung und somit einer Verunreinigung des Grund-
wassers kommen kann.  

Das darin gesammelte “Sickerwasser” muss im Anschluss ord-
nungsgemäß und schadlos entsorgt werden. Vor den jeweils mög-
lichen Entsorgungen wird eine Beprobung dieser Wässer stattfin-
den. Der Beprobungsumfang richtet sich nach dem beabsichtigten 
Entsorgungsweg und der Sickerwassermenge und wird gemäß 
der gesetzlichen Vorgaben in einem eventuellen Planfeststel-
lungsbeschluss in einer wasserrechtlichen Erlaubnis bzw. Indirek-
teinleitergenehmigung festgeschrieben. Die Beprobung würde sich 
grundsätzlich durch 2 unterschiedliche Instanzen durchgeführt 
werden, die behördliche Überwachung und die Selbstüberwa-
chung. 

Ein Mindestumfang der zu analysierenden Parameter sowie deren 
Grenz- bzw. Überwachungswerte für behördliche Überwachung 
wie auch für die Selbstüberwachung ergibt sich aus der Abwas-
serverordnung (AbwV) hier speziell dem Anhang 51 „Oberirdische 
Ablagerung von Abfällen“. Sind weitere Parameter zu erwarten, so 
könnten diese auch diese Seitens der zuständigen Wasserbe-
hörde für die behördliche Überwachung und die Selbstüberwa-
chung auferlegt werden.  

Darüber hinaus werden zusätzlich zu den behördlichen Vorgaben 
vom zuständigen Abwasserzweckverband gemäß deren Abwass-
ersatzung ggf. weitere Parameter zur Selbstüberwachung aufer-
legt. Die Häufigkeit der Selbstüberwachung ergibt sich üblicher-
weise aus der Anlage 2 der Selbstüberwachungsverordnung 
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(SÜVO) basierend auf der Deponiesickerwasser- bzw. Abwasser-
menge. Die Selbstüberwachung wird i.d.R. im Auftrag der Anla-
genbetreiber durch unabhängige zertifizierte externe Labore aus-
geführt. Die Häufigkeit der behördlichen Überwachung ist im 
Runderlass 23.31-62407 des MLU vom 26.10.2011 geregelt.  

Nach derzeitigen Zuständigkeitsregelungen im Land Sachsen-An-
halt übernimmt der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und 
Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) die Probenahme und -
analyse der behördlichen Überwachung in anderen Vorhaben. 

Sollte der zuständige Abwasserverband die geplante Einleitung 
von Deponiesickerwassers z.B. auf Basis von überschrittenen 
Überwachungswerten ablehnen, so hat der Antragsteller/Anlagen-
betreiber das Deponiesickerwasser auf geeignetem alternativen 
Wege als Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen.  

Zusätzlich zu dem Niederschlagswasser, welches durch den De-
poniekörper sickert und durch bauliche Maßnahmen vollständig 
aufgefangen wird, kann es auch Niederschlagswasser geben, wel-
ches nach vollständiger Abdeckung der Deponie von der Deponie-
oberfläche über eine Entwässerungsrinne gefasst wird und in ein 
Versickerungsbecken geleitet wird. Dazu nähere Erläuterungen 
sind dem Erläuterungsbericht B1 6.8.45 und den dort genannten 
Anlagen (insbesondere D22) zu entnehmen.  

Diese Niederschlagswässer werden nicht durch die Abfälle gelei-
tet und deshalb in deren (chemischen) Eigenschaften nicht verän-
dert. Dieses Niederschlagswasser trifft auf die Abdeckung, auf die 
sogenannte Rekultivierungsschicht. Die Materialien der Rekultivie-
rungsschicht müssen die strengen Vorsorgewerte der BBodSchV 
einhalten und werden vor der Aufbringung beprobt, daher wäre 
das darauf abströmende Niederschlagswasser schadstofffrei. Eine 
Beprobung ist damit nicht notwendig.  

Für diese Niederschlagswasser wird nach dem geltenden (Ab-
)Wasserrecht trotzdem eine Wasserrechtliche Erlaubnis zur Versi-
ckerung erforderlich. Somit bleibt eine Überwachung durch die zu-
ständige Wasserbehörde möglich.  

Die diesbezüglichen Einwendungen werden über die Erläuterun-
gen hinaus selbstverständlich auch weiterhin zur Kenntnis genom-
men und im Verfahren berücksichtigt werden.    
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2.2 Technische 
Planung 

50 Emissionsmin-
dernde Maßnah-
men 

E596, E607, E627, 
E793, T1, T3 

Es wird in den Antragsunterlagen dargelegt, dass das 
Sickerwasser für emissionsmindernde Maßnahmen 
zur Befeuchtung der Abfälle eingesetzt werden soll. 
Sofern auf Grund Regenmangelsituationen kein Si-
ckerwasser zur Verfügung steht, muss resultierend 
davon ausgegangen werden, dass keine emissions-
mindernden Maßnahmen ergriffen werden können. 
Eine alternative Beschaffungsmöglichkeit von ausrei-
chend Wasser ist nicht vorgesehen bzw. Vorkehrun-
gen hierfür aus den Unterlagen zu entnehmen, außer 
dass mit Wasserwagen befeuchtet werden soll (S. 
87, B1). Dies ist bei einer solch großen Fläche und 
dem ständigen Überfahren durch Fahrzeuge (LKW, 
Radlader) kaum mehr als ein Versprechen und keine 
adäquate Lösung. Die Befeuchtung von Fahrwegen 
und des Abkippluftraums ist zur Einhaltung der TA 
Luft unerlässlich. 

In den Unterlagen (UVP-Bericht, Staubprognose) 
wird die Befeuchtung der Fahrwege innerhalb der An-
lage zur Staubniederhaltung dargestellt. Es wird je-
doch nicht beschrieben, wie bei/nach Verlassen des 
Geländes Verschmutzungen der öffentlichen Ver-
kehrswege durch Anhaftungen an den Reifen der 
Fahrzeuge vermieden werden sollen. Ablagerungen 
auf den Verkehrswegen können sich nach dem 
Trocknen als Staubverwehungen ebenfalls auf die 
Schutzgüter auswirken. 

Wie bereits in der Unterrichtung nach § 5 UVPG so-
wie in der Auswertung der Antragsunterlagen in der 
Version 12/2017 von der Unteren Abfallbehörde des 
Landkreises Harz mitgeteilt, darf das gesammelte Si-
ckerwasser während der Betriebsphase nicht für die 
Befeuchtung der Einbaubereiche als Staubminde-
rungsmaßnahme genutzt werden. Das gesammelte 
Sickerwasser darf gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 und An-
hang 5 Nr. 6 DepV nicht wiederverwendet werden. 
Das Sickerwasser ist ordnungsgemäß unter Beach-
tung des Anhangs 51 der Abwasserverordnung zu 
entsorgen. 

Zu Abs. 1): Im Rahmen des Deponiebetriebs 
werden verschiedene emissionsmindernde 
Maßnahmen eingesetzt. Die Befeuchtung 
stark staubender Abfälle bzw. die Benetzung 
von Fahrwegen stellt dabei nur eine Maß-
nahme dar. Befeuchtungsmaßnahmen sind 
nur bei längeren Trockenperioden bzw. stark 
staubenden Abfällen (z. B. trockener Ziegel- 
oder Betonbruch) erforderlich. Bei feuchter 
Witterung bzw. bei erdfeuchtem Material ist 
keine erhöhte Staubfreisetzung zu erwarten. 

Das Versickerungsbecken für das Nieder-
schlagswasser verfügt über einen gedichteten 
Bereich, aus dem bei Bedarf Wasser für die 
emissionsmindernden Maßnahmen entnom-
men werden kann. Sofern bei längeren Tro-
ckenperioden auch der gedichtete Bereich des 
Versickerungsbeckens trockenfällt, wird Was-
ser mittels Tankwagen antransportiert und für 
die emissionsmindernden Maßnahmen ver-
wendet. 

Zu Abs. 2): Alle Fahrzeuge, die die Deponie 
wieder verlassen und relevante Verunreini-
gungen der Reifen aufweisen, müssen vor 
dem Verlassen des Geländes über eine Rei-
fenwaschanlage fahren. 

Zu Abs. 3): Es ist nicht vorgesehen, Deponie-
sickerwasser für emissionsmindernde Maß-
nahmen zu verwenden. 

Zu Abs. 4): Festlegung und Kontrolle von Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen im Ablage-
rungsbereich unterliegen einzig und allein 
dem Anlagenbetreiber. 

allgemeine Erläuterungen zum allgemeinen Deponierecht: In ei-
nem möglichen Planfeststellungsbeschluss würde ein Deponiebe-
treiber auch mittels Nebenbestimmungen verpflichtet werden kön-
nen, emissionsmindernde Maßnahmen umzusetzen, solange 
diese nicht bereits Bestandteil der Planunterlagen selber waren. 
Sollte bspw. das im abgedichteten Bereich des Versickerungsbe-
cken gesammelte Niederschlagswasser nicht ausreichen, um der 
Befeuchtung zwecks Staubminimierung zu dienen, so wäre Was-
ser anderweitig zu diesem Zweck zu beschaffen.  

Zur Minimierung von Verschmutzungen der öffentlichen Verkehrs-
wege durch Anhaftungen an den Reifen der Fahrzeuge ist in die-
sem speziellen Fall durch den Vorhabenträger geplant, eine Rei-
fenwaschanlage zu betreiben. Ob diese die im Rahmen der Ein-
wendungen beschriebenen zusätzliche Straßenverschmutzung 
durch Lkw wirksam verhindern kann, wird im weiteren Verfahren 
geprüft.  

Auch die von Einwendern hier gestellte Frage zur Umsetzung der 
Schrittgeschwindigkeit von Radladern und LKW auf dem Betriebs-
gelände könnte zur Minimierung der Auswirkungen als Nebenbe-
stimmung aufgenommen werden, wie andere emissionsmindern-
den Maßnahmen auch.  

Die entsprechenden Einwendungen und Stellungnahmen werden 
zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt 
werden.   
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Ein ständiger Fahrbetrieb in der Deponie mit ca. 6 
km/h für LKW + Radlader als Staubminderungsmaß-
nahme ist aus ökonomischen Gründen nicht realisier-
bar. Es fehlt hierzu die Angabe, wie dies durchzuset-
zen und zu kontrollieren ist.  

2.2 Technische 
Planung 

51 Brauchwasser 

E789, T23 Es fehlt die Angabe in den Unterlagen wie die Mög-
lichkeiten zur Vorratshaltung von Brauchwasser aus-
gestaltet werden soll. 

Innerhalb des Versickerungsbeckens befindet 
sich ein gedichteter Bereich, der als Brauch-
wasserspeicher dient. Das Volumen beträgt 
ca. 150 m³. Über den Brauchwasserbereich 
wird auch der separate Löschwassertank (100 
m³) für die Bereitstellung von Löschwasser für 
den Brandfall befüllt. 

Zusätzlich soll die Deponie an das öffentliche 
Trinkwassernetz angeschlossen werden. 

Die hierzu getätigten Einwendungen wurden auf die Antragsunter-
lagen Stand 03/2019 aus der 1. dazu erfolgten Öffentlichkeitsbe-
teiligung abgegeben. Nähere Erläuterungen dazu werden durch 
den Vorhabenträger nach Auswertung der Einwendungen und 
Stellungnahmen nunmehr in den geänderten Antragsunterlagen 
der 1. Tektur, zur Einsichtnahme ausgelegen im Juli/August 2021, 
gegeben:  

Erläuterungsbericht B1, S. 20, 6.8.4 Entwässerungsschicht und 
Oberflächenentwässerung 

“Das von der Deponieoberfläche über die Entwässerungsgerinne 
gefasste unbelastete Niederschlagswasser wird einem Versicke-
rungsbecken zugeführt. Dieses besteht aus einem Versickerungs-
bereich mit einem Volumen von ca. 2.500 m³ und einem gedichte-
ten Bereich (Dauerstaubereich) mit einem Volumen von da. 150 m 
welcher als Brauchwasserspeicher dient (vgl. D22).”  

Das Versickerungsbecken mit entsprechendem Dauerstaubereich 
wird zeichnerisch dargestellt in der Anlage D 22.  

Darüber hinaus wird auch unter Punkt 8.3 des o.g. Erläuterungs-
berichtes auf die Versorgung mit Trink-, Brauch-, und Löschwas-
ser nochmals eingegangen.:  

“Ein Anschluss des Tagebaus an das öffentliche Trinkwassernetz 
der Ortslage Reinstedt ist vorhanden. Der Anschluss soll bis in 
den Deponiebereich erweitert werden. Alternativ kann die Wasser-
bereitstellung durch geeignete Transport- und Lagerbehälter erfol-
gen. 
Im Versickerungsbecken (s. D13, D22) ist der Tiefpunkt gedichtet, 
als Brauchwasserbereich, ausgebildet. Infolge von Niederschlä-
gen wird zunächst der Brauchwasserbereich gespeist und nach 
Vollfüllung der Versickerungsbereich genutzt. 
Zur Sicherstellung des Brandschutzes wird ein Löschwassertank 
mit einer Gesamtkapazität von 100 m³ zwischen dem Sickerwas-
serbecken und dem Versickerungsbecken errichtet. Damit werden 
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die brandschutzrechtlichen Anforderungen der Vorhaltung von 48 
m³ Löschwasser pro Stunde über einen Zeitraum von 2 Stunden 
erfüllt (s. D13).”  

2.2 Technische 
Planung 

52 Lage der ge-
planten Deponie 

E11, E12, E165, E3, 
E4, E495, E591, 
E627, E935 

Es wird angenommen, dass die Deponie zu nah an 
den Ortschaften geplant ist / den Mindestabstand zur 
nächsten Wohnbebauung / zum nächsten Gewerbe-
gebiet / zum nächsten Hotel nicht einhält. Auch die 
Entfernung zu den Windkraftanlagen und zum Solar-
park ist zu gering, da diese durch die Auswirkungen 
der Deponie in Mitleidenschaft gezogen werden kön-
nen.  

Zur Ermittlung von erheblichen Auswirkungen 
des Vorhabens auf die Umwelt wurde gemäß 
UVPG eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt. Diese hat ergeben, dass für die 
relevanten Schutzgüter Mensch, Flora und 
Fauna, Luft, Klima, Wasser, Boden, Land-
schaftsbild und Kultur- / Sachgüter keine er-
heblichen Beeinträchtigungen zu erwarten 
sind bzw. diese durch Kompensationsmaß-
nahmen, Vermeidungsmaßnahmen und vor-
gezogene Ausgleichsmaß-nahmen ausgegli-
chen werden können. 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt werden.  

2.2 Technische 
Planung 

53 Mischnutzung 
Gelände 

E596, E607 Es ist aufgrund der Aussage im Erläuterungsbericht 
(S. 11 unter Punkt 5.3.2) zu befürchten, dass die De-
ponie schneller als dargestellt mit allen dazugehöri-
gen Begleiterscheinungen errichtet wird. Eine Kon-
trolle ist wegen der Mischnutzung des Geländes 
kaum zu realisieren. Dies wird durch die Aussage auf 
Seite 12 untermauert, die lediglich im Konjunktiv Aus-
sagen zur Laufzeit der Ablagerungsphase macht. 

Es wird gefordert, dass durch den angrenzenden 
Kiestagebau mit verknüpfter Verkippung organisato-
rische Maßnahmen zu treffen sind, um Fehlanfahrten 
zu verhindern.  

Die Deponie soll auf einem bereits vollständig 
rekultivierten und aus der Bergaufsicht entlas-
senen Tagebau entstehen. Eine Mischnutzung 
des Betriebsgeländes existiert nicht. Baube-
ginn sowie die maximale jährliche Ablage-
rungsmenge werden im Planfeststellungsbe-
schluss durch die entsprechende Genehmi-
gungsbehörde festgelegt. 

  

Hinweisliche Erläuterungen zum Verfahren unter Berücksichtigung 
der Stellungnahme des für den Kiessandtagebau zuständigen 
LAGB: Die Errichtung und der Betrieb der Deponie darf erst reali-
siert werden, wenn der jeweilige Deponieabschnitt bergrechtlich 
fertig verfüllt ist und das Gelände aus der Bergaufsicht entlassen 
wurde. Der Betrieb des Kiestagebaus einschließlich dessen Ver-
füllung sowie der Betrieb der Deponie wären sowohl organisato-
risch als auch örtlich zu trennen. Für die Deponie würde –wie aus 
den Antragsunterlagen ersichtlich– eine gesonderte Zufahrt errich-
tet sowie eine eigene Waage mit entsprechendem Personal einge-
richtet werden.  

Darüber hinaus werden die Bedenken und Einwendungen jedoch 
zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt 
werden.  

2.2 Technische 
Planung 

54 Druckberech-
nung 

E510 Es wird gefragt, wer den Druck von 3,3 Mio. t auf das 
zu entstehende Bauwerk bezüglich des Untergrun-
des berechnet hat. 

Die Standsicherheit des Bauwerks wurde in 
Anlage C2 berechnet und nachgewiesen. An-
lage C1 enthält eine zusätzliche Setzungsbe-
rechnung, mit denen die Setzungen der ein-
zelnen Schichten im Untergrund der Deponie 
berechnet wurden. 

Die Frage sollte durch die Erwiderung der Vorhabenträgern beant-
wortet sein.  
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Die Dokumente C1 und C2 (2. Tektur) wurden 
von der upi UmweltProjekt Ingenieurgesell-
schaft mbH, Stendal, federführend von Herrn 
Lesch, bearbeitet. 

2.2 Technische 
Planung 

55 Zeitplan 

E796 Bei einer lukrativen Auftragslage könnte der Zeitplan 
der Einlagerung wesentlich unterschritten werden. Es 
wird gefragt, wie das Abfallaufkommen begrenzt wer-
den und wer dieses kontrollieren kann. 

Die max. jährliche Ablagerungsmenge wird 
durch die zuständige Genehmigungsbehörde 
im Planfeststellungsbeschluss festgelegt und 
auch kontrolliert. 

Die Jahresannahmemengen würden im Falle einer Zulassung ge-
trennt für Deponiebaustoffe und Abfalleinlagerungen festgelegt 
werden. Die Einhaltung dieser Reglementierungen würde auch 
durch die zuständige Behörde – den Landkreis Harz – kontrolliert 
werden. Der Betreiber müsste alle Annahmen erfassen und proto-
kollieren. Diese Daten wären der Behörde auf Verlangen zur Ver-
fügung zu stellen.  

2.2 Technische 
Planung 

56 Setzungsanga-
ben 

T1 Die Setzung des Untergrunds wird mit 0,6 m angege-
ben (Anlage B 1 – Nr. 6.11.1). In Anlage C 1 wird als 
Ergebnis der Setzungsberechnung eine Überhöhung 
von mindestens 0,7 m gefordert. Die Angaben stim-
men somit nicht überein. 

Die aktuelle Setzungsberechnung (Anlage C1) 
weist für den Untergrund der Deponie einen 
maximalen Setzungsbetrag von 71,1 cm im 
Deponiezentrum aus. Bei der Herstellung der 
Basisabdichtung (geologische Barriere) soll 
daher im Zentrum der Deponie eine Überhö-
hung von mindestans 80 cm realisiert werden, 
um nach dem Abklingen der Setzungen noch 
ein ausreichendes Gefälle in der Entwässe-
rungsschicht zu bekommen, damit dass Si-
ckerwasser dem Gefälle folgend zu den Rän-
dern abfließen kann.  

keine Kommentierung 

2.2 Technische 
Planung 

57 Nutzung Infra-
struktur des Tage-
baus 

T1 Es wird der Hinweis gegeben, dass die temporäre 
Nutzung der Zufahrt sowie weiterer Infrastruktur des 
Tagebaus, unter Berücksichtigung der Aussage des 
Vertreters des LAGB beim Scopingtermin, ausge-
schlossen ist (Anlage B1 –Nr. 9.2 (auch 9.6)). 

Kein Kommentar. Es handelt sich lediglich um einen Hinweis. In den Unterlagen zur 
1. Tektur wurde dieser Hinweis (aus der 1. Auslegung) bereits be-
rücksichtigt. 

2.2 Technische 
Planung 

58 Sperrlager 

T1 Eine Darstellung der Kapazität und der Lage des 
„Sperrlagers“ (Anlage B 1 – Nr. 10.5) fehlt in den Un-
terlagen. Eventuell ist diese Umladefläche in der 
Staubimmissionsprognose und/oder Lärmimmissi-
onsprognose zu berücksichtigen. 

Das Sachargument bezieht auf den Erläute-
rungsbericht der 1. Tektur.  

Im überarbeiteten Erläuterungsbericht (Anlage 
B1, Stand Juni 2021) wird in Kap. 9.5 be-
schrieben, dass Fehlanlieferungen auf Rück-
stellflächen verbracht werden. Diese Rück-
stellflächen werden auf der jeweils aktuellen 

Das Sachargument stammt aus der Stellungnahme zur 1. Ausle-
gung. Nach Überarbeitung der Unterlagen im Zuge der 1. Tektur 
(2. Auslegung) wurde eine Umplanung vorgenommen, nunmehr 
soll diese Fläche temporär im Bereich der Ablagerungsfläche er-
richtet werden soll.  
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Oberfläche des Ablagerungskörpers als tem-
poräre Einrichtungen angelegt, versiegelt und 
für die Dauer ihres Bestands in das Sicker-
wassersammelbecken entwässert. Wenn die 
reguläre Abfalleinlagerung den Ort der jeweili-
gen Rückstellfläche erreicht, wird diese aufge-
geben und an anderer Stelle neu errichtet.  

Die Angabe der Anlage D04-05 in Kap. 9.5 
des Erläuterungsberichts ist leider missver-
ständlich, da diese Anlage die Lage des Si-
ckerwassersammelbeckens zeigt und nicht, 
wie vermutet werden könnte, die Lage der 
temporär betriebenen Rückstellflächen. Auf 
eine zeichnerische Darstellung der Lage der 
Rückstellflächen wurde aufgrund ihres tempo-
rären Charakters und der wechselnden Positi-
onen verzichtet. 

Eine weitere Prüfung erfolgt nach Beendigung der Anhörungs-
phase.  

2.2 Technische 
Planung 

59 Technische Bar-
riere 

E466, E791, T1, T16 Da der Untergrund im Bereich der geplanten Deponie 
aus rolligem Material aufgebaut ist, fehlt die geologi-
sche Barriere zum Liegenden. Die Deponieverord-
nung (DepV) schreibt vor, dass der dauerhafte 
Schutz des Grundwassers durch eine geologische 
Barriere oder gleichwertigen technischen Ersatz er-
folgen soll. Auf Grund des Fehlens einer geologi-
schen Barriere soll dieses Schutzsystem durch tech-
nische Maßnahmen künstlich geschaffen werden. 
Die zum Ansatz gebrachten Planungen entsprechen 
den Anforderungen der DepV Anhang 1, Tabelle 1, 
Anmerkung 1.  

Der nach Anhang 1.1 Nr. 1 der Deponieverordnung 
geforderte, permanent zu gewährleistende Mindest-
abstand zwischen der Oberkante der geologischen 
(hier technischen) Barriere vom höchsten zu erwar-
tenden freien Grundwasserspiegel von mindestens 1 
m wird eingehalten. Die Forderung wird erfüllt, da das 
Planum der Barriere bei ca. 140 m NN liegt. Der 
Grundwasserflurabstand beträgt 10 - 15 m.  

Die geologische Barriere wird gemäß den An-
forderungen der DepV mit einer Mindestmäch-
tigkeit von 1,0 m und einem Durchlässigkeits-
beiwert von kf ≤1*10-7 m/s hergestellt. 

Der hier gegebene Hinweis zu Nr. 01.04.04.001 (Anlage C 13) ist 
lediglich Bestandteil der LV-Kostenschätzung. Eine solche wird im 
Rahmen des weiteren Verfahrensablaufes einerseits für die Be-
rechnung der Sicherheitsleistung andererseits für die Berechnung 
der Verwaltungsgebühren aktualisiert nachgefordert.  

Unter Einhaltung der Anforderungen der DepV ergehen keine wei-
teren Kommentierungen zur Erörterung. 

Selbstverständlich erfolgt eine Berücksichtigung im weiteren Ver-
fahren.  
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Unter Nr. 01.04.04.001 (Anlage C 13) wird die Min-
destdicke der einzubauenden technischen Barriere 
mit d>= 0,50m angegeben. Laut Vorgabe der DepV 
und anderen Aussagen in den Antragsunterlagen be-
trägt die Mindestdicke jedoch >=1,0 m. 

2.2 Technische 
Planung 

60 Schutz- und 
Trennvlies 

T1 Das Schutzvlies wird mit 4.800 m² berechnet (Anlage 
C 13 Nr. 01.04.06.001). Dies erscheint in Anbetracht 
der Grundfläche von 18,3 ha unzureichend. Darüber 
hinaus wurde kein Trennvlies berechnet. Das Trenn-
geotextil (Anlage C 13 Nr. 01.04.08.001) wurde nicht 
in die Berechnung einbezogen.  

Die Fläche für das Schutzvlies oberhalb der 
technischen Barriere wurde in der überarbeite-
ten Fassung der Unterlagen (C13.1; Pos. 
01.05.04.002) auf 120.000 m² korrigiert. 

Das Trenngeotextil oberhalb der minerali-
schen Entwässerungsschicht wurde in der 
überarbeiteten Fassung (C13.1, Pos. 
01.05.08.001) in der Kostenschätzung aufge-
führt. 

Diese Kritiken stammen aus der 1. Auslegung der Antragsunterla-
gen. 

In der 1. Tektur des Antrags (2. Auslegung) wurde der Ablage-
rungsbereich der Deponie mit 10,7 ha ausgewiesen. Nach ent-
sprechender Überarbeitung der Unterlagen wurde in der Anlage C 
13.1 unter Position 01.05.04 .002 nunmehr das Schutzvlies ober-
halb der technisch hergestellten geologischen Barriere für eine 
Fläche von 120.000 m² mit einem Gesamtpreis von 660.000 Euro 
zzgl. MwST. ausgewiesen. Ebenso wurde in der überarbeiteten 
Version der 1. Tektur das Trenngeotextil oberhalb der minerali-
schen Entwässerungsschicht für 120.000 m² (Gesamtpreis 
540.000 Euro zzgl. MwST.) berücksichtigt.  

Diese Angaben werden hinsichtlich der Kostenschätzung als 
nachvollziehbar angesehen. Mithin wurden somit die Fehler aus 
der 1. Auslegung mit der 1. Tektur zum Antrag korrigiert.  

2.2 Technische 
Planung 

61 Errichtungskos-
ten 

T1 Eine Berechnung der Errichtungskosten und somit 
auch der Sicherheitsleistungen ist nicht möglich, da 
die Angaben unvollständig sind. Beispielsweise feh-
len folgende Angaben: 

 Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen, Be-
pflanzung 

 Zaun/Tor, Zufahrt 

 Wasser, Strom und Telefonanschluss sind 
entgegen den Aussagen in den Unterla-
gen nicht vorhanden 

Zu den tatsächlichen Kosten wird geschätzt, dass 
diese, auch bezüglich der Maschinenstunden, Perso-
nalkosten etc. nachzubessern sind. 

In der überarbeiteten Fassung der Antragsun-
terlagen wurden die fehlenden Leistungen er-
gänzt: 

 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
(C13.1 – Pos. 01.09) 

 Zaun/Tor, Zufahrt (C13.1 – Pos. 
01.04) 

Die Sicherheitsleistung dient der Verhinderung 
oder Beseitigung von Allgemeinwohlbeein-
trächtigungen und gilt für die Ablagerungs-, 
Stillegungs- und Nachsorgephase (10a bei ei-
ner DK0). Die Kosten für die Errichtung der 
Infrastruktur sind somit nicht relevant für die 
Berechnung einer Sicherheitsleistung. Ebenso 
sind die Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen 

Die Aufschlüsselung der Errichtungskosten ist nicht ausschließlich 
für die Berechnung Sicherheitsleistungen notwendig, sondern 
auch für die korrekte Berechnung der Verwaltungsgebühren. Die 
Errichtungskosten werden bei Bedarf im weiteren Verfahrensab-
lauf aktualisiert nachgefordert.   
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nicht für die Sicherheitsleistung heranzuzie-
hen, da sie Allgemienwohlbeeinträchtigungen 
nicht verhindern oder Beseitigen. 

Die Maschinen- u. Lohnstunden entsprechen 
den ortsüblichen Stundensätzen. 

2.2 Technische 
Planung 

62 Abstandsflä-
chen 

T1 In den eingereichten Unterlagen sind bislang keine 
Aussagen zu Abstandsflächen enthalten. Insbeson-
dere aufgrund der vorgesehenen Planung des weite-
ren Kiesabbaus in unmittelbarer Nachbarschaft der 
Deponie sind statische Berechnungen zu Mindestab-
ständen zwischen den einzelnen Vorhaben notwen-
dig. Das beinhaltet auch die rechtliche Sicherung die-
ser Baulasten auf den betroffenen Grundstücken. 
Raumordnerische und bergrechtliche Belange sind 
zu beachten. Diesen Belangen ist zur Sicherung des 
Kiesabbaus Vorrang zu gewähren. 

In den überarbeiteten Antragsunterlagen wur-
den wurde die Standsicherheit an der Grund-
stücksgrenze zum Nachbargrundstück unter 
Berücksichtigung der benachbarten bergbauli-
chen Tätigkeiten betrachtet. 

Der Böschungsfuß der geplanten DK 0-Depo-
nie weist zu allen Seiten einen Mindestab-
stand von 10m zum geplanten Tagebau auf. 
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Standsicherheitsberechnungen (C2) ergeben 
sich keine Beeinträchtigungen. 

keine Kommentierung, Stellungnahme bezog sich ausschließlich 
auf die erste Auslegung 

2.3 Betriebssicher-
heit 

63 Kontrolle Depo-
niegut 

E148, E31, E423, 
E456, E462, E474, 
E504, E505, E510, 
E513, E514, E556, 
E557, E558, E559, 
E560, E566, E596, 
E607, E645, E682, 
E689, E698, E700, 
E701, E712, E72, 
E721, E722, E731, 
E733, E761, E780, 
E788, E790, E793, 
E797, E872, E940, 
E941, E943, T21, T7 

Es wird gefordert, dass über die Umsetzung des be-
trieblichen Kontroll- und Dokumentationsmanage-
ments sicherzustellen ist, dass andere als die zur De-
ponierung zugelassenen Stoffe nicht verbaut werden. 
Eine lückenlose Dokumentation der angelieferten 
Einbaustoffe sowie die jederzeitige Nachvollziehbar-
keit des konkreten Einbaustandortes in der Deponie 
sind zwingend erforderlich. 

Es wird bezweifelt, dass kontrolliert werden kann, 
was abgelagert wird. Es wird befürchtet, dass auch 
kontaminiertes Material abgelagert wird. In diesem 
Zusammenhang wird auch gefordert, dass das LAGB 
regelmäßig unangemeldet prüfen soll.  

Es wird gefragt, wie sichergestellt wird, dass sich 
keine Porenbetonsteine, Asbest, Gips oder chemisch 
imprägniertes Holz unter den mineralischen Abfällen 
befinden oder organisches Material abgelagert wird. 

Es wird auch gefragt, was mit den Materialien pas-
siert, welches nicht der Deponieklasse 0 entspricht.  

Zu Abs. 1): Die Deponieverordnung (DepV) 
regelt in den §§8 und 13 sowie in Anhang 5 
eindeutig das Annahmeverfahren für Abfälle 
zur Ablagerung sowie den entsprechenden 
Dokumentationsumfang. Anwendung und Um-
setzung sind für den Betreiber verpflichtend. 

Zu Abs. 2): Auch hier sind die Regelungen der 
DepV eindeutig. Jede Annahme von Abfällen 
ist durch eine grundlegende Charakterisie-
rung, die ebenfalls eine chemische Analytik 
auf die Zuordnungskriterien nach Anhang 3, 
Nummer 2 DepV beinhaltet. Die zuständige 
Genehmigungsbehörde ist nicht das LAGB, 
sondern der Landkreis Harz. 

Zu Abs. 3): Von den genannten Abfällen ent-
spricht keiner den beantragten Abfallschlüs-
seln. Die Annahme und Ablagerung ist daher 
auf der beantragten Deponie nicht zulässig. 

Allgemeine Informationen der Anhörungsbehörde zum geltenden 
Abfall- und Deponierecht: 

Zu Abs.1 und 2) Die entsprechenden Kontroll- und Dokumentati-
onspflichten für den Betreiber einer Deponie ergeben sich aus den 
§§ 8 ff der Deponieverordnung. Diese Vorschriften stellen sicher, 
dass jeder angenommene Abfall dokumentiert wird und dass die 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben entsprechend der jeweili-
gen Deponieklasse nachgewiesen wird.  

Darüber hinaus werden Deponien während ihrer gesamten Le-
bensdauer regelmäßig und auch anlassbezogen auf die Einhal-
tung der umweltrechtlichen Anforderungen kontrolliert. Das ge-
schieht sowohl durch Vor-Ort-Überwachungen als auch im Rah-
men der Prüfung vielfältiger Unterlagen und Nachweise, die der 
Deponiebetreiber zu führen hat. Zuständig für diese Überwachun-
gen ist hier der Landkreis Harz. Die Überwachungen durch den 
Landkreis Harz werden mit dem entsprechenden Überwachungs-
ergebnis auf der Homepage des Landkreis Harz veröffentlicht.  

Zu Abs. 3) Vor der Annahme eines Abfalls ist der Abfall entspre-
chend der enthaltenen Stoffe zu klassifizieren und einem 
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Abgesehen davon, dass Baggergut entstehungsbe-
dingt mit unterschiedlichsten Schadstoffen versetzt 
sein kann und dies nur bedingt bei der Warenan-
nahme kontrolliert werden kann, ist es in der Praxis 
äußerst fragwürdig, ob auch eine Abgrenzung von 
Bodenaushub u. ä. (Gruppe 0104) gegenüber Abfäl-
len der Gruppe 17 01 vor Ort möglich ist, da sie eine 
durchaus ähnliche Zusammensetzung aufweisen 
können. Es wird gefragt, welche Verfahren zur Ab-
grenzung der Abfälle vom Antragsteller angewendet 
werden. 

Zu Abs. 4): Abfälle, die nach Art des Abfalls 
nicht zur Ablagerung zugelassen sind oder die 
Zuordnungsklasse DK0 überschreiten dürfen 
nicht angenommen werden. Die Einhaltung 
der Zuordnungswerte der DK0 ist durch den 
Abfallerzeuger vor der Annahme durch die 
Übergabe von Unterlagen (Probenahmeproto-
kolle, Fotos, Analysenbericht) eindeutig zu be-
legen. Im Rahmen der Annahmekontrolle auf 
der Deponie erfolgt eine Überprüfung der an-
gelieferten Abfälle mit den zugehörigen Unter-
lagen. Sofern dabei Abweichungen hinsicht-
lich der Beschaffenheit festgestellt werden 
oder es begründete Zweifel an der Einhaltung 
der Zuordnungswerte gibt, kann das Material 
direkt zurückgewiesen werden. Bei Zweifeln 
erfolgt zunächst eine Lagerung des Abfalls im 
Zwischenlager der Deponie. Dort erfolgt eine 
Kontrolluntersuchung / -Analyse auf Einhal-
tung der genehmigten Zuordnungswerte. So-
fern sich diese bestätigen, darf das Material 
abgelagert werden. Sofern die Werte über-
schritten werden, wird der Abfall wieder durch 
den Erzeuger abgeholt. 

Zu Abs. 5): Gemäß Abfallverzeichnisverord-
nung (AVV) ist jeder Abfall durch den Erzeu-
ger mit einem sechsstelligen Abfallschlüssel 
und der Abfallbezeichnung gekennzeichneten 
Abfallart der in der AVV genannten Abfälle 
eindeutig zuzuordnen. Bei der Gruppe 01 04 
handelt es sich um “Abfälle aus der physikali-
schen und chemischen Weiterverarbeitung 
von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen”. 
Diese entstehen während des Rohstoffab-
baus, sind i. d. R. unbelastet und können da-
her meist in den Tagebauen, in denen sie an-
fallen auch wieder verfüllt werden. Bei der 
Gruppe 17 01 “Beton, Ziegel, Fliesen und Ke-
ramik” handelt es sich um Bau- u. Abbruchab-
fälle, also klassischer Weise um Bauschutt 
aus dem Rückbau / Abbruch eines Bauwerks. 

Abfallschlüssel zuzuweisen. Asbestabfälle, gipshaltige Abfälle und 
Altholz jeglicher Art sind nicht Bestandteil des Annahmekatalogs 
und dürfen auf der Deponie nicht angenommen werden. Diese Ab-
fälle sind zudem optisch leicht zu erfassen und daher sowohl im 
Zuge der Annahmekontrolle als auch bei Vorortkontrollen durch 
die Überwachungsbehörde feststellbar. Porenbetonsteine gehören 
zu Betonabfällen (AVV 170101) und können auch in Gemischen 
(AVV 170107) enthalten sein. Porenbetonsteine weichen zwar in 
ihren physikalischen Eigenschaften von “normalem” Beton ab, 
was seine Verwertungsmöglichkeiten reduziert, ist jedoch von den 
Inhaltsstoffen mit Beton vergleichbar (lt. Informationsportal Abfall-
bewertung – IPA). 

Zu Abs. 4) Bei Abweichungen der Abfälle zu den genehmigten Ab-
fallarten sind diese Abfälle zurückzuweisen. Die exakte Vorge-
hensweise bei der Annahme sowie bei der Feststellung von Un-
stimmigkeiten sind in § 8 DepV eindeutig beschrieben und ver-
bindlich durch den Betreiber einzuhalten. Die Überwachungsbe-
hörde wird die Einhaltung dieser Vorgehensweise im Zuge der 
Kontrolltätigkeiten mit überwachen. 

Zu Abs. 5) Die Einstufung eines Abfalls entsprechend seiner Zu-
sammensetzung und Herkunft erfolgt primär durch den Abfaller-
zeuger. Dieser vergibt auch den entsprechenden Abfallschlüssel. 
Im Zuge des Annahmeverfahrens ist der Deponiebetreiber ver-
pflichtet, diese Einstufung zu überprüfen. Darüber hinaus ist die 
Einhaltung der Zuordnungswerte für die DK0 entsprechend der 
Vorgaben der DepV nachzuweisen. Dies kann entweder durch 
den Erzeuger erfolgen oder muss nach Zwischenlagerung der Ab-
fälle auf einer Sicherstellungs- bzw. Bereitstellungsfläche durch 
den Deponiebetreiber erfolgen. 

Die geäußerten Zweifel und Bedenken im Sinne der eingereichten 
Einwendungen und Stellungnahmen werden im Entscheidungs-
prozess weiterhin berücksichtigt werden.  
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Baggergut dagegen hat den Abfallschlüssel 
170506. Dabei handelt es sich um Aushubma-
terial, das bei Arbeiten im und am Gewässer 
anfällt. Dies kann sowohl Sediment als auch 
Bodenmaterial sein. Alle drei Abfallarten wei-
sen grundsätzlich andere Zusammensetzun-
gen auf und lassen sich bereits optisch sehr 
gut auseinanderhalten. Was die Annahme auf 
der geplanten Deponie angeht, so werden nur 
Abfallschlüssel der Kapitel 10, 17 und 19 be-
antragt. Der Schadstoffgehalt ist dabei i. d. R. 
unabhängig von der Abfallschlüsselnummer. 
Ein Bauschuttgemisch kann genauso hohe 
Schadstoffbelastungen enthalten wie ein Bo-
den oder ein Gemisch aus beiden Abfällen. 
Die Schadstoffgehalte werden in jedem zur 
Ablagerung vorgesehenen Abfall einmal durch 
den Erzeuger analytisch bestimmt (Deklarati-
onsanalyse) und zum zweiten Mal durch den 
Deponiebetreiber auf der Deponie (Kon-
trollanalytik). Nur, wenn beide Analysen die 
genehmigten Zuordnungswerte einhalten, darf 
der Abfall abgelagert werden. 

2.3 Betriebssicher-
heit 

64 Schlammaus-
trag und Staubab-
trag 

E689, E795, E969 Es wird gefragt, wie die Deponie zum Umland gegen 
Schlammaustrag und Staubabtrag gesichert wird. 
Umliegende Ackerflächen könnten durch den 
Schlammeintrag für eine lange Zeit unbrauchbar wer-
den. 

Tornados und Starkwinde können zu Abtragungen 
des deponierten Gutes während der Errichtungs- und 
Nachsorgephase führen. 

Zu Abs. 1): Auf der Deponie werden aus-
schließlich feste, mineralische Abfälle abgela-
gert. Die Ablagerung von Schlämmen ist nicht 
zulässig. Insofern ist eine potenzielle Gefähr-
dung durch Schlämme für die umgebenden 
Flächen nicht gegeben. Gegen Staubabwe-
hungen werden geeignete Maßnahmen ergrif-
fen, um diese auf ein Minimum zu begrenzen. 
Darüber hinaus werden regelmäßig Staub-
messungen durchgeführt, um die Einhaltung 
der Immissionswerte zu überprüfen. 

Zu Abs. 2:): Während der Errichtung der De-
ponie und in der Nachsorgephase werden gar 
keine Abfälle abgelagert. Dies findet aus-
schließlich in der Betriebsphase statt. Da auf 
der Deponie ausschließlich mineralische Ab-
fälle abgelagert werden, ist nicht davon 

Die Bedenken und Einwendungen werden zur Kenntnis genom-
men und im Zuge der Abwägung und Entscheidungsfindung be-
rücksichtigt. 
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auszugehen, dass in unseren Breiten auftre-
tende Stürme in der Lage sind, tonnen-
schwere Haufwerke aus Boden- und Bau-
schutt, die noch nicht einplaniert sind, abzutra-
gen. Im Eingebauten Zustand ist dies noch 
unwahrscheinlicher. 

2.3 Betriebssicher-
heit 

65 Standsicherheit 
/ Gefahr eines Erd-
rutsches 

E459, E471, E510, 
E511, E596, E607, 
E625, E626, E627, 
E628, E689, E695, 
E732, E733, E760, 
E776, E781, E788, 
E794, E795, E796, 
E864, E871, E969, 
E971, T1, T2 

Die Standsicherheit des Deponieaufbaus wurde 
rechnerisch nachgewiesen. Einige Einwender be-
zweifeln die Standsicherheit der Deponie.  

Die Gestaltung des Böschungsfußes mit einer Nei-
gung von 1:1,5 weicht erheblich von den Mindestan-
forderungen für Böschungen im Deponiebau ab (An-
lage B1 – Nr.6.8.5). Die Gewährleistung der Standsi-
cherheit ist hierfür gesondert zu belegen. 

Es besteht die Befürchtung, dass ein Abrutschen des 
Deponiebergs nach einem Starkregen- oder Hoch-
wasserereignis erfolgen kann. Hierdurch könnten 
auch Menschen in Gefahr geraten. In diesem Zusam-
menhang wird auch gefragt, welche Maßnahmen ge-
gen dieses Abrutschen ergriffen werden. 

Auch könnte die Standsicherheit der Deponie auf-
grund der in Zukunft veränderten Grundwassersitua-
tion gefährdet sein. Die Möglichkeit der Beeinflus-
sung der Deponie auf Erdrutsche in umliegenden Or-
ten durch Anomalien des Grundwassers ist zu be-
trachten. 

Es ist nachzuweisen, dass die Flutung der umliegen-
den Tagebaue, welche voraussichtlich erst ca. 2025 
beendet sein wird, keine Auswirkungen auf die 
Standsicherheit der Deponie haben wird (einzubezie-
hende Unterlagen: Endhöhe Grundwasserstand, 
Verfüllhistorie der betroffene Verfüllbereiche aus 
Bergrecht, Abstandsflächen zu nachfolgendem Kie-
sabbau unter Berücksichtigung der Deponieauflast 
etc.). 

Zu Abs.1): Die Standsicherheitsberechnungen 
wurden nach dem Stand der Technik durch ei-
nen Fachgutachter durchgeführt. Es bleibt den 
Einwendern überlassen, eigene Standsicher-
heitsberechnungen durchführen zu lassen, um 
ihre Zweifel zu belegen. 

Zu Abs. 2): Nicht der Böschungsfuß der Depo-
nie wird mit einer Neigung von 1:1,5 herge-
stellt, sondern der Fahrweg, der um die Depo-
nie herumführt. Die generelle Böschungsnei-
gung ist 1:3 bzw. 1:12 und 1:16 im Plateaube-
reich. 

Zu Abs. 3): Die Deponie ist generell standsi-
cher. Dies ist mit dem Standsicherheitsnach-
weis belegt. Ein Gefährdung durch Hochwas-
serereignisse ist ausgeschlossen. Die Hoch-
wasserkarte eines Hochwasserereignisses mit 
niedriger Wahrscheinlichkeit (HQ200) ist in 
C17.6 dargestellt. Aufgrund der Höhenlage 
der Deponiebasis (ca. 10-12 Höhenmeter 
oberhalb der Selkeaue) befindet sich die De-
ponie weit außerhalb der gefährdeten Ge-
biete. 

Grundsätzlich kann es durch Starkregenereig-
nisse an den Böschungsflanken zu kleineren 
Ausspülungen kommen, wie man sie häufiger 
auch an Böschungen von Straßeneinschnitten 
oder Lärmschutzwällen beobachten kann. 
Diese lokalen Abspülungen werden durch den 
Randgraben der Deponie zurückgehalten. 
Erosionsschäden werden umgehend instand-
gesetzt. 

Die Einwendungen und Stellungnahmen werden zur Kenntnis ge-
nommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt.  
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Da die Deponie auf einem verfüllten Kiestagebau er-
richtet werden soll, kann es zu Setzungen oder Un-
terspülungen kommen.  

Die unterschiedlichen Dichten und Mengenanteile 
der Abfallarten haben einen entscheidenden Einfluss 
auf die Standsicherheit. Eine differenzierte Betrach-
tung ist aus den Planunterlagen nicht zu entnehmen. 

Die erfolgten Verkippungen einschließlich der einge-
brachten Spülschlämme aus dem Kies-Waschpro-
zessen erzeugen chemische Reaktionen und können 
die Standsicherheit der Deponie negativ beeinflus-
sen. 

Es wird nicht benannt, wie der umwelt-, zulassungs- 
und standsicherheitstechnische Nachweis der Ein-
bauten von Abfällen für die Tagebaudeponie nachge-
wiesen wird. 

In diesem Zusammenhang wird auch an die Flutkata-
strophe an Erft und Ahr in 2021 erinnert.  

Zu Abs. 4): Es gibt keine Grundwasseranoma-
lien am Standort Reinstedt. Die Aufragung 
mesozoischer Schichten (Buntsandstein-, 
Keuper- u. Juraablagerungen) im Bereich des 
Froser Berges führt zu einem Fließhindernis 
im oberen Grundwasserleiter. Aufgrund des 
hohen Schluff- und Tonanteils in den Schich-
ten selber bzw. dessen Verwitterungshorizont 
bilden sie innerhalb des gut durchlässigen 
oberen Grundwasserleiters ein Strömungshin-
dernis, welches durch das von Südsüdosten 
anströmende Grundwasser umströmen muss. 
Nördlich dieses Hindernisses strömt das 
Grundwasser wieder ungestört in nordnord-
westlicher Richtung Richtung ab. 

Zu Abs. 5): Die Flutung des Tagebaus König-
saue wurde bereits im Jahr 2010 abgeschlos-
sen, der Endwasserstand von 103 mNHN er-
reicht. Im Bereich des Concordiasees beträgt 
der aktuelle Wasserstand momentan noch 
etwa 84,4 mNHN (Stand: 12/2022). Gemäß 
LMBV wird die Erreichung des Endwasser-
standes, in Abhängigkeit der Rahmenbedin-
gungen nicht vor 2036 erreicht werden. Infolge 
der langsamen Flutung des Concordiasees 
wird sich das hydraulische Gefälle im Grund-
wasser sukzessive verringern, infolge der ver-
ringerten GW-Fließgeschwindigkeit wird sich 
nach dem hydrogeologischen Modell der 
LMBV im Bereich des Kiestagebaus bzw. des 
Deponiestandortes ein stationärer Grundwas-
serspiegel zwischen 127 mNHN und 130 
mNHN einstellen. Damit würde der Wasser-
stand um ca. 2-4 m ansteigen. Das Planum 
der Deponie liegt mit ca. 140 mNHN ca. 10 m 
oberhalb des höchsten prognostizierten GW-
Standes. 

Zu Abs. 6): Die Setzungen im Verfüllbereich 
des ehemaligen Kiestagebaus wurden in der 
Setzungsberechnung (C1) berücksichtigt. Die 
maximalen Setzungsbeträge unter Auflast 
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betragen 71,3 cm in der Deponiemitte und ca. 
0,2 cm in den Randbereichen. Sie stellen 
keine Gefährdung der Standsicherheit der De-
ponie dar, wirken sich aber auf die Entwässe-
rung aus. Deswegen erfolgt die Herstellung 
der geologischen Barriere mit einer Minde-
stüberhöhung von 80 cm im Bereich der De-
poniemitte, um auch nach dem vollständigen 
Abklingen der Setzungen ein ausreichendes 
Gefälle für den gravitativen Abfluss des Si-
ckerwassers zu gewährleisten. 

Zu Abs. 7): Die im Kiestagebau verfüllten Ma-
terialien (ausschließlich Boden- und Bau-
schutt) haben vergleichbare Dichten zwischen 
1,8 und max. 2,2 t/m³. Relevante Einflüsse auf 
die Standsicherheit sind daraus nicht abzulei-
ten. 

Zu Abs. 8): In den bei der Kieswäsche anfal-
lenden Spülschlämmen finden keine chemi-
schen Reaktionen statt. Bei der Kieswäsche 
wird unter dem Einsatz von Grundwasser das 
am Kies anhaftende Feinkorn (Ton- und 
Schluffbestandteile) abgespült. Der Feinanteil 
wird nach der Entwässerung gemeinsam mit 
anderen mineralischen Abfällen wieder im Be-
reich des Tagebaus eingebracht. 

Zu Abs. 9): Am Standort Reinstedt wird keine 
Tagebaudeponie betrieben. Die Antragstelle-
rin geht davon aus, dass der Einwand auf die 
Verwertung mineralischer Abfälle zur Verfül-
lung des Tagebaus Reinstedt auf den vom 
Deponiervorhaben betroffenen Flächen be-
zieht. Hierzu wird festgestellt, dass die Kon-
trolle der verwerteten Materialien durch die 
RKW GmbH erfolgt ist, die ihrerseits vom Lan-
desamt für Geologie und Bergwesen (LAGB), 
gemeinsam mit der Unteren Abfallbehörde 
des Landkreises Harz, überwacht wurde.  
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Zu Abs.10): Bei den angesprochenen Flutka-
tastrophen aus dem Jahr 2021 handelt es sich 
um Beschädigungen der Infrastruktur im un-
mittelbaren Nahbereich der beiden Flüsse, 
ausgelöst durch extreme Starkregenereig-
nisse, fehlende Retentionsräume und Bebau-
ungen im unmittelbaren Hochwassergefähr-
dungsbereich mittlerer Wahrscheinlichkeit 
[HQ100]. Im Vergleich mit der Selke (Einzugs-
bereich: 468 km²) ist das Einzugsgebiet der 
Ahr mit 897,5 km² doppelt, das der Erft mit 
1.837,9 km² sogar mehr als dreimal so groß. 
Die Durchflussmengen der Ahr sind im Mittel 
etwa 4 mal so hoch, wie die der Selke, die der 
Erft sogar knapp 17 mal so hoch. Ein Ver-
gleich ist somit also nicht gegeben. Darüber 
hinaus liegt die Deponie weit außerhalb der 
Hochwassergefährdung eines Hochwasserer-
eignisses mit niedriger Wahrscheinlichkeit 
(HQ200). Siehe Anlage C17.6. 

2.3 Betriebssicher-
heit 

66 Nachsetzungen 

T4 Der GW-Spiegel im Bereich der geplanten Deponie-
körper liegt zwischen +128 m NN und +118 m NN. 
Der prognostizierte GW-Spiegel lt. des hydrologi-
schen Modells der LMBV (BWHM 2008) im Gebiet 
der Deponie wird zwischen +128m NN bis +130m NN 
liegen. Die GW-Führung im Bereich der Deponie hat 
eine hydraulische Verbindung bis in den Tagebau 
Nachterstedt hinein. Der ausgekieste Bereich wird im 
Rahmen des Sonderbetriebsplanes (SBP) „Verfül-
lung“ mit einer Mächtigkeit von 10 m mit Bodenmas-
sen verfüllt. Das Verfüllmaterial wird als Sand schluf-
fig oder Schluff angegeben. In der Vergangenheit 
wurden eiszeitliche Kiese bis zum Erreichen des lo-
kalen Grundwasserspiegels tagebaumäßig abge-
baut. Auf diesen Kiesrestschichten wurden Boden-
massen unterschiedlicher Herkunft und Zusammen-
setzung bis zu einer HN-Höhe von +140 mNN m ein-
gebaut. Sowohl der Kiesabbau als auch die nachfol-
gende Bodenverkippung erfolgten nach einem ge-
nehmigten Betriebsplan nach BBergG. Die liegenden 
Restkiesschichten befinden sich größtenteils ständig 

Im Bereich der geplanten Deponie wurde in 
der Vergangenheit der obere Kieshorizont 
(Mittel- / Hauptterrasse) nahezu vollständig 
abgebaut und mit Boden- und Bauschuttabla-
gerungen wieder verfüllt. Die Mächtigkeit der 
Verfüllungen beträgt im Mittel ca. 10 m. Die 
Unterkante der Verfüllung liegt damit zwischen 
130,5 mNHN und 131,5 mNHN. Die Ober-
kante der grundwasserstauenden Schichten 
liegt im Bereich der geplanten Deponiefläche 
zwischen 128 mNHN und 131 mNHN. 

Gemäß hydraulischem Modell der LMBV wird 
sich nach der vollständigen Flutung des Tage-
baus Concordia langfristig ein stationärer 
Grundwasserstand zwischen 127 mNHN und 
130 mNHN einstellen. Die Verfüllbereiche 
würden danach immer noch oberhab des 
Grundwasserspiegels liegen. 

Keine weitere Kommentierung. 
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im Grundwasserbereich. Aufgrund ihrer Kornzusam-
mensetzung treten in ihnen bei Wassersättigung 
keine Veränderungen ein. In den darüber lagernden 
Bodenauffüllungen können jedoch bei einem ent-
sprechenden Grundwasserspiegelanstieg partielle 
Aufweichungen in stark tonig-schluffigen Bodenmas-
sen eintreten, die an der Oberfläche der Auffüllmas-
sen als lokale Setzungen in Erscheinung treten kön-
nen. Falls sich bauliche Anlagen in diesen Bereichen 
befinden, könnten diese durch derartige Nachsetzun-
gen beeinflusst werden, ggf. könnte auch die techni-
sche Barriere dadurch beeinflusst werden. Diese 
Prozesse könnten insbesondere bei der geplanten 
Vollflutung des Tagebaus Nachterstedt an Umfang 
zunehmen und sollten schon heute bei der Gesamt-
betrachtung mitberücksichtigt werden. Die nun beab-
sichtigte weitere Verkippung von Bodenmassen im 
Rahmen einer Deponie DK 0 würde aufgrund der hö-
heren Auflast derartige Nachsetzungsprozesse sti-
mulieren. Diese möglichen Folgen müssten in dem 
Betriebsplan der Bodendeponie mit angegeben wer-
den und die Verantwortung für Auswirkungen eindeu-
tig festgelegt werden.  

Aufgrund der starken Verdichtung der Verfüll-
materialien ergibt sich daraus bezüglich der 
Standsicherheit keine Gefährdung. Tonige 
Gesteine können bei Druckentlastung Wasser 
aufnehmen. Dabei können zwei verschiedene 
Mechanismen unterschieden werden: Wasser-
adsorption in den Poren des Tons bzw. an 
den Oberflächen der Tonminerale infolge Ent-
lastungsdeformation sowie Einbau eines Teils 
des Wassers in den Zwischenschichträumen 
der quellfähigen Tonminerale. Die Größe der 
Quellerscheinungen ist abhängig von der Art, 
dem Anteil und der Orientierung der quellfähi-
gen Tonminerale, liegt aber bei maximal 5-
10%. Bei den im Tagebau verfüllten Materia-
lien handelt es sich jedoch nicht um reine Ton-
gesteine, sondern um Bodenmaterialien unter-
schiedlicher Zusammensetzung und Bau-
schutt unterschiedlicher Zusammensetzung 
(Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik). Mögliche 
Quellprozesse treten aber nur bei reinen Ton-
gesteinen bzw. Tonmineralen auf. Bei Boden-
materialien mit einem erhöhten Tonanteil (z. 
B. Geschiebelehme oder Geschiebemergel) 
ist die Quellzunahme deutlich geringer (klei-
ner1%). Eine sich daraus eventuell ergebende 
Volumenvergrößerung würde nur zu sehr ge-
ringen Hebungen (im Millimeterbereich) füh-
ren. Im Vergleich zu den sich ergebenden Set-
zungen durch die hohe Auflast der Deponie 
(berechnet in C2) sind diese Vorgänge ver-
nachlässigbar. 

2.3 Betriebssicher-
heit 

67 Unbefugter Zu-
tritt 

E951 Es wird gefragt, wie die Deponie vor unbefugtem Zu-
tritt gesichert werden kann. Kinder könnten es als 
Mutprobe ansehen, den Deponieberg zu besteigen. 

Das Deponiegelände wird vollständig einge-
zäunt und ist somit vor unbefugtem Zutritt ge-
sichert. 

Dazu wird in den aktuellen Antragsunterlagen der 1.Tektur, die zur 
Einsichtnahme im Juli/August 2021 auslagen, wie folgt beschrie-
ben: 

“Das im Eingangsbereich befindliche verschließbare Tor sowie der 
umlaufende Zaun sichert die Deponie so, dass ein unbefugter Zu-
gang zur Anlage verhindert wird.” (Erläuterungsbericht B1, 5.3.1)  
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2.3 Betriebssicher-
heit 

68 Belastetes 
Oberflächenwasser 

E596, E607 Es wird im Antrag nicht dargelegt, welche Vorkehrun-
gen greifen, wenn entgegen den Antragsausführun-
gen dennoch belastetes Oberflächenwasser anfällt 
und sicher gefasst werden muss. 

Bei dem anfallenden Wasser ist grundsätzlich 
in Deponiesickerwasser und Oberflächenwas-
ser zu unterscheiden. Beim Deponiesicker-
wasser handelt es sich um Niederschlagswas-
ser, welches innerhalb des Deponiekörpers 
versickert und somit potenziell Stoffe aus den 
mineralischen Abfällen lösen kann. Dieses 
wird über die Basisdrainage aufgefangen und 
in das gedichtete Sickerwasserbecken gelei-
tet. 

Als Oberflächenwasser wird das Nieder-
schlagswasser bezeichnet, welches an den 
Böschungen der rekultivierten Deponieteile 
abströmt. Dieses wird im umlaufenden Rand-
graben der Deponie aufgefangen und in das 
Versickerungsbecken geleitet. Da das Ober-
flächenwasser keinen Kontakt zu den abgela-
gerten Abfällen hat, kann es auch keine Be-
lastungen aufweisen. Das Oberflächenwasser 
wird auf der Deponie als Brauchwasser bzw. 
zur Löschwasserbevorratung verwendet. 

Nähere Erläuterungen zum Anfall des Niederschlagswassers, wel-
ches den Deponiekörper durchströmt und somit verunreinigt sein 
könnte (“Sickerwasser”), werden im aktuellen Erläuterungsbericht 
der 1. Tektur B1, 6.7.4 ff. getätigt.  

Dem Grunde nach können während des Deponiebetriebes 2 un-
terschiedliche Wässer anfallen: 

Bei dem Niederschlagswasser, welches den Deponiekörper 
durchströmt, handelt es sich um sogenanntes “Sickerwasser”. Die-
ses wird unterhalb des Abfallkörpers durch die technische Barriere 
aufgefangen und kann demnach nicht in das Grundwasser durch-
sickern. Die auf der technischen Barriere befindliche Entwässe-
rungsschicht fasst das aus dem Abfallkörper kommende Sicker-
wasser und leitet dieses über die Sickerrohre in den am Tiefpunkt 
befindlichen Schacht. Von hier aus wird das Sickerwasser über 
die Sickerwassersammelleitung in das Sickerwassersammelbe-
cken abgeführt.  

Dieses wird baulich so ausgeführt, dass es auch hier nicht zu ei-
ner Versickerung und somit einer Verunreinigung des Grundwas-
sers kommen kann.  

Das darin gesammelte “Sickerwasser” muss im Anschluss ord-
nungsgemäß und schadlos entsorgt werden. Vor den jeweils mög-
lichen Entsorgungen wird eine Beprobung dieser Wässer stattfin-
den. Der Beprobungsumfang richtet sich nach dem beabsichtigten 
Entsorgungsweg.  

Zusätzlich zu dem Niederschlagswasser, welches durch den De-
poniekörper sickert und durch bauliche Maßnahmen vollständig 
aufgefangen wird, kann es auch Niederschlagswasser geben, wel-
ches nach vollständiger Abdeckung der Deponie von der Deponie-
oberfläche über eine Entwässerungsrinne gefasst wird und in ein 
Versickerungsbecken geleitet wird. Dazu nähere Erläuterungen 
sind dem Erläuterungsbericht B1 6.8.45 und den dort genannten 
Anlagen (insbesondere D22) zu entnehmen.  
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Diese Niederschlagswässer, im Rahmen dieser Einwendung 
eventuell als “Oberflächenwasser” zu verstehen, werden nicht 
durch die Abfälle bzw. den Abfallkörper der Deponie geleitet und 
dadurch in deren (chemischen) Eigenschaften auch nicht verän-
dert. Dieses Niederschlagswasser trifft auf die Abdeckung, auf die 
sogenannte Rekultivierungsschicht. Die Materialien der Rekultivie-
rungsschicht müssen die strengen Vorsorgewerte der BBodSchV 
einhalten, daher ist das darauf abströmende Niederschlagswasser 
schadstofffrei. Eine Beprobung ist damit nicht notwendig.  

Für diese Niederschlagswasser wird nach dem geltenden (Ab-
)Wasserrecht trotzdem eine Wasserrechtliche Erlaubnis zur Versi-
ckerung erforderlich. Somit bleibt eine Überwachung durch die zu-
ständige Wasserbehörde möglich.  

Eine Berücksichtigung der Einwendung im weiteren Verfahren 
wird erfolgen.  

2.3 Betriebssicher-
heit 

69 Brand, Havarie 
oder andere Gefah-
rensituationen 

E511, E627, E669, 
E785, E789, T1, T23 

Es wird gefragt, was im Fall einer Havarie oder einem 
Brandfall passiert. Die örtlichen Feuerwehren sind für 
solche Vorkommnisse auf einer Deponie nicht aus-
gerüstet.  

In den Unterlagen fehlt eine Betrachtung von extre-
men Störfällen. Es wird im Erläuterungsbericht B1 
ausgeführt: „Eine Vorhaltung von Löschwasser ist auf 
Grund der inerten Eigenschaften der Abfallmateria-
lien nicht erforderlich.“ Im Gegensatz dazu wird auf 
Seite 85 in der Tabelle 12-7: Lärmemissionen beim 
nicht bestimmungsgemäßen Betrieb aller vorhande-
nen Anlagen auch von „Löschwasser auf den Brand-
herd" ausgegangen. Hier liegt ein Widerspruch vor. 

Die Aussage, dass Löschwasser aufgrund der iner-
ten Abfälle nicht erforderlich ist, kann aus brand-
schutzrechtlicher Sicht nicht nachvollzogen werden, 
da neben der eigentlichen Deponie auch Gebäude, 
Sozialgebäude, etc. errichtet werden. 

Es wird auch gefragt, wie im Fall eines Hydrauli-
kölaustritts bei einem Bagger, einem LKW oder einer 
Maschine verfahren wird. 

Die im Rahmen des Deponiebetriebs abgela-
gerten mineralischen Abfälle sind nicht brenn-
bar. Ein Brandfall kann lediglich ein auf der 
Deponie eingesetztes Fahrzeug (LKW, Walze, 
Radlader) oder das im Zufahrtsbereich befind-
liche Betriebsgebäude umfassen. Dafür sind 
die örtlichen Feuerwehren selbstverständlich 
ausgerüstet. Zur Sicherstellung des Brand-
schutzes wird vor Ort ein Löschwassertank mit 
einer Gesamtkapazität von 100 m³ vorgehal-
ten. 

Für den Fall des Austritts von Hydrauliköl an 
einem Fahrzeug bzw. technischen Gerät steht 
vor Ort eine ausreichende Menge an Ölbinde-
mittel zur Verfügung. 

  

In den aktuell eingereichten Unterlagen der 1. Tektur wird darge-
legt, dass ein Löschwassertank mit einer Gesamtkapazität von 
100 m³ errichtet werden soll. Diese Angaben fehlten in den Unter-
lagen der 1. Auslegung und wurden nunmehr in Auswertung der 
Einwendungen nachgeholt.  

Für den Fall “anderer” in diesem Rahmen genannter Störfallereig-
nisse, wie zum Bsp. Hydraulikaustritt bei einem Bagger, LKW oder 
ähnlichem gelten die gleichen gesetzlichen Umweltanforderungen 
wie an entsprechende Fahrzeuge und Maschinen außerhalb des 
Deponiegeländes (Bsp: Waldarbeiten, Feldarbeiten, Straßenbau-
arbeiten, etc.). Dem Grunde nach hat der Verursacher oder der 
Grundstücksbesitzer für solche Störfälle die entsprechenden Maß-
nahmen zu ergreifen. 
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2.3 Betriebssicher-
heit 

70 Haftung 

E504, E509, E596, 
E607, E629, E974 

Es wird gefragt wer haftet, wenn im Extremfall wegen 
mangelhafter Beprobung des Untergrundes beide 
Deponiekörper zurückgebaut werden müssen oder 
ein Deponieunfall entsteht.  

Es wird angenommen, dass die Gefahren, welche 
sich nach dem Auslaufen der Betreiberhaftung erge-
ben, vergesellschaftet werden und von zukünftigen 
Generationen vor Ort zu tragen sind. 

Gemäß §18 Deponieverordnung (DepV) hat 
der Deponiebetreiber vor Beginn der Ablage-
rungsphase der zuständigen Behörde eine Si-
cherheitsleistung zu hinterlegen. Die zustän-
dige Behörde setzt Art und Umfang der Si-
cherheit fest. 

Gemäß §11 der DepV hat der Deponiebetrei-
ber in der Nachsorgephase alle Maßnahmen, 
insbesondere die Kontroll- und Überwa-
chungsmaßnahmen, nach §12 DepV durchzu-
führen, die zur Verhinderung von Beeinträchti-
gungen des Wohles 
der Allgemeinheit erforderlich sind. Kommt die 
zuständige Behörde unter Berücksichtigung 
der Prüfkriterien nach Anhang 5 Nummer 10 
DepV zu dem Schluss, dass aus dem Verhal-
ten einer Deponie der Klasse 0, I, II oder III 
zukünftig keine Beeinträchtigungen des Woh-
les der Allgemeinheit zu erwarten sind, kann 
sie auf Antrag des Deponiebetreibers die Kon-
troll- und Überwachungsmaßnahmen nach 
§12 DepV aufheben und nach §40, Absatz 5 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes den Ab-
schluss der Nachsorgephase feststellen. 

Grundsätzlich hat dafür der Verantwortliche entsprechend den Re-
gelungen des Umweltschadensgesetz die Kosten zu tragen, dem-
nach wäre dies der Deponiebetreiber.  

Zwecks Absicherung, dass Schäden zum Bsp. in einem Insolvenz-
fall auftreten, könnte die sogenannte Sicherheitsleitung eine Rolle 
spielen.  

Diese wird in einem möglichen Planfeststellungsbeschluss festge-
setzt und ist noch vor Errichtung und Betrieb einer Deponie zu er-
bringen und bei der zuständigen Behörde zu hinterlegen. Gem. § 
18 DepV hat ein Deponiebetreiber vor Beginn der zuständigen Be-
hörde die Sicherheit für die Erfüllung von Inhaltsbestimmungen, 
Auflagen und Bedingungen zu leisten, die mit dem Planfeststel-
lungsbeschluss für die Ablagerungs-, Stilllegungs- oder Nachsor-
gephase zur Verhinderung oder Beseitigung von Beeinträchtigun-
gen des Wohls der Allgemeinheit angeordnet wird. Die Sicher-
heitsleistung dient demnach dazu, sämtliche rechtliche Verpflich-
tungen, die sich aus einer möglichen Zulassung ergeben, erfüllen 
zu können, wenn ein Betreiber dazu selbst, zum Bsp. aus Insol-
venzgründen, nicht in der Lage ist.  

Die Einwendungen werden im weiteren Verfahren berücksichtigt 
werden.  

2.3 Betriebssicher-
heit 

71 Sicherheitsleis-
tungen 

E596, E607, E780 Die Angabe bzw. der Vorschlag zur Höhe der Sicher-
heitsleistung in Höhe von 1,05 x 106 € ist in Anbe-
tracht der Unkalkulierbarkeit der Ablagerungsge-
schwindigkeit und dem Aspekt, dass die Deponie auf 
einer zurzeit in rasanter Geschwindigkeit entstehen-
den Bestandsdeponie errichtet werden soll, als we-
sentlich zu niedrig angesetzt. Hier wird den Risiken 
in keiner Weise Rechnung getragen, falls eine Um-
weltgefährdung nachträgliche Sanierungsanstren-
gungen gebietet. Das Risiko darf nicht dem Steuer-
zahler aufgebürdet werden. Planvorkehrungen für 
den Fall, dass die Tagebaudeponie saniert werden 
muss, sind zudem nicht Bestandteil der Planunterla-
gen. 

Gemäß §18 Deponieverordnung (DepV) hat 
der Deponiebetreiber vor Beginn der Ablage-
rungsphase der zuständigen Behörde eine Si-
cherheitsleistung zu hinterlegen. Die zustän-
dige Behörde setzt Art und Umfang der Si-
cherheit fest. 

Die Hinweise zur Höhe der Sicherheitsleistung werden zur Kennt-
nis genommen.  
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2.3 Betriebssicher-
heit 

72 Maßnahmen zur 
Kontrolle, Vermin-
derung und Ver-
meidung von Emis-
sionen, Immissio-
nen, Belästigungen 
und Gefährdungen 

E596, E607 Die Maßnahmen des Betreibers gemäß §12 Absatz 
4 DepV (Maßnahmen zur Kontrolle, Verminderung 
und Vermeidung von Emissionen, Immissionen, Be-
lästigungen und Gefährdungen) beim Überschreiten 
der Auslöseschwelle werden nicht benannt. 

Die Auslöseschwelle ist ein Grundwasserüber-
wachungswert, bei deren Überschreitung 
Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers 
eingeleitet werden müssen. 

Die Auslöseschwellen werden von der zustän-
digen Behörde vor Beginn der Ablagerungs-
phase, unter Berücksichtigung der jeweiligen 
hydrologischen Gegebenheiten am Standort 
der Deponie und der Grundwasserqualität 
festgelegt. Bevor keine Auslöseschwellen fest-
gelegt sind, können durch den Betreiber auch 
keine Maßnahmen beschrieben werden. 

Auf Antrag des Deponiebetreibers kann die 
zuständige Behörde bei Deponien der Klasse 
0 Ausnahmen von den Anforderungen nach 
Satz 1 zur Festlegung von Auslöseschwellen 
zulassen.  

Maßnahmepläne müssen durch den Betreiber der zuständigen 
Behörde zur Zustimmung vorgelegt werden. Die Vorlage solcher 
Maßnahmepläne würde über Nebenbestimmungen geregelt wer-
den.  

Die Einwendungen werden insoweit zur Kenntnis genommen und 
im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  

  

  

2.3 Betriebssicher-
heit 

73 Eigenerklärung 
gemäß Anhang 5 
der DepV Nr. 2.2 

E596, E607 Es sind behördliche Maßnahmen zu treffen, die si-
cherstellen, dass der Deponiebetreiber die Eigener-
klärung gemäß Anhang 5 der DepV Nr. 2.2 korrekt 
ausweist. Es wird weiterhin gefragt, wie und in wel-
chen Zeiträumen dies gegenkontrolliert wird. 

Der Punkt 2.2, Anhang 5, DepV gilt aus-
schließlich für Deponiebetreiber der Klassen I 
bis III, nicht für die Klasse 0! Betreiber einer 
Deponie der Klasse 0 haben lediglich die 
Grundwasserbeschaffenheit zu überwachen 
und die Auslöseschwellen einzuhalten. 

Die Einwendung verweist auf den entsprechend Anhang 5 Nr. 2 
DepV zu verfassenden Jahresbericht. Ausweislich der hier ge-
nannten Nr. 2.2 ist durch den Betreiber einer DK 0 (hier vorlie-
gend) lediglich Punkt 3 “Grundwasserbeschaffenheit – Einhaltung 
der Auslöseschwellen” verpflichtend in den Jahresbericht aufzu-
nehmen. Die hierfür vorgegebenen Methoden sowie Häufigkeit der 
entsprechenden Datenerhebungen sind unter Nr. 3.2 des An-
hangs sowie mit Verweis auf weitere Vorschriften (z. B. LAGA 
M28) gesetzlich festgelegt. Die Einhaltung der gesetzlichen Fest-
legungen würden durch die Überwachungsbehörde, in diesem Fall 
der Landkreis Harz, kontrolliert.  

Da der in der Einwendung genannte Punkt unter Punkt 2 “Jahres-
bericht” fällt, findet eine Kontrolle der ermittelten Werte zumindest 
einmal im Jahr (im Zuge der Vorlage dieses Berichts) statt. Bei 
Überschreitung der Auslöseschwellen hat der Deponiebetreiber 
aber die Behörde umgehend zu informieren (§ 12 Abs. 4 Nr. 1 
DepV). 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt werden.  
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2.3 Betriebssicher-
heit 

74 Nachsorge 

E599, E601 Es wird gefragt, wer für die Nachsorge der Deponie 
verantwortlich ist.  

Gemäß §11 der DepV hat der Deponiebetrei-
ber in der Nachsorgephase alle Maßnahmen, 
insbesondere die Kontroll- und Überwa-
chungsmaßnahmen, nach §12 DepV durchzu-
führen, die zur Verhinderung von Beeinträchti-
gungen des Wohles 
der Allgemeinheit erforderlich sind. Kommt die 
zuständige Behörde unter Berücksichtigung 
der Prüfkriterien nach Anhang 5 Nummer 10 
DepV zu dem Schluss, dass aus dem Verhal-
ten einer Deponie der Klasse 0, I, II oder III 
zukünftig keine Beeinträchtigungen des Woh-
les der Allgemeinheit zu erwarten sind, kann 
sie auf Antrag des Deponiebetreibers die Kon-
troll- und Überwachungsmaßnahmen nach 
§12 DepV aufheben und nach §40, Absatz 5 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes den Ab-
schluss der Nachsorgephase feststellen. 

Erläuternde Hinweise der Anhörungsbehörde zum aktuellen Ab-
fall- und Deponierecht: Die Erwiderungen des Antragstellers ent-
sprechen den rechtlichen Gegebenheiten. In einem ggf. erfolgen-
den Planfeststellungsbeschluss würde die Pflicht zur Rekultivie-
rung der Deponie und Maßnahmen der Nachsorge festgeschrie-
ben gegenüber dem Betreiber werden. Analog bestehen bereits 
aus § 40 KrWG und § 11 DepV entsprechende Verpflichtungen für 
den Betreiber. Zur Absicherung dieser Verpflichtungen sind dar-
über hinaus entsprechende Sicherheitsleistungen zu hinterlegen. 
Eine Entlassung einer Deponie aus der abfallrechtlichen Nach-
sorge ist nur möglich, wenn die Bedingungen des Anhangs 5 Nr. 
10 DepV eingehalten sind und damit eine Gefährdung der Umwelt 
durch die Deponie ausgeschlossen werden könnte. 

  

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt.   

2.3 Betriebssicher-
heit 

75 Auswirkungen 
auf weitere Vorha-
ben im Umfeld der 
geplanten Deponie 

T16 Zur Sicherung des Kieswerkstandorts ist nach den 
Angaben der Betreiberin des Kiessandtage-baus 
Reinstedt zukünftig die Erweiterung des bestehen-
den Tagebaus in westlicher Richtung um eine Fläche 
von ca. 60 ha vorgesehen. Entsprechend der vorlie-
genden Unterlagen zum Scopingtermin ist eine De-
poniehöhe von ca. 25 m über Geländeoberkante (ü. 
GOK) geplant. Aufgrund der unmittelbaren räumli-
chen Nähe der beiden Vorhaben ist ein ausreichend 
dimensionierter Sicherheitsabstand zwischen den 
Vorhaben vorzusehen und die Standsicherheit der 
Böschungen zu gewährleisten. 

Entsprechend des hydrogeologischen Gutachtens 
zum Rahmenbetriebsplan Reinstedt vom 29.04.1997 
ist die Grundwasserfließrichtung im Vorhabengebiet 
nach Norden gerichtet. Nördlich der Vorhabenfläche 
der geplanten Deponie befinden sich in ca. 220 m 
Entfernung die Abbaufelder des ebenfalls bergrecht-
lich planfestgestellten Vorhabens Kiessandtagebau 
Frose/Aschersleben. Eine negative Beeinträchtigung 
des bergbaulichen Vorhabens durch die Errichtung 

Zu Abs.1): Der Böschungsfuß der geplanten 
DK 0-Deponie weist zu allen Seiten einen Min-
destabstand von 10m zum geplanten Tagebau 
auf. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der Standsicherheitsberechnungen (C2) erge-
ben sich keine Beeinträchtigungen. 

Zu Abs. 2): Bezüglich der hydrodynamischen 
Situation am Standort wird auf die detaillierten 
Ausführungen des Kapitels 7.2.2 im Erläute-
rungsbericht (B1) verwiesen. Im Rahmen des 
Deponiebetriebes erfolgt eine regelmäßige 
Überwachung der Grundwasserbeschaffen-
heit. 

Keine weitere Kommentierung.  

Sollte durch das LAGB eine negative Beeinträchtigung des berg-
baulichen Vorhabens durch die Errichtung und den Betrieb der 
Deponie erkannt werden, bitte ich diese im Rahmen der Erörte-
rung nochmals vertiefend darzustellen.  
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und den Betrieb der geplanten Deponie ist auszu-
schließen. 

2.4 Umweltfachgut-
achten 

    

2.4.1 Umweltver-
träglichkeit/Qualität 
des UVP-Berichts 

76 UVP / UVS All-
gemein 

E105, E107, E119, 
E135, E174, E181, 
E182, E183, E185, 
E186, E187, E189, 
E190, E191, E192, 
E193, E194, E223, 
E24, E29, E298, E30, 
E344, E346, E347, 
E377, E380, E394, 
E399, E4, E413, 
E414, E418, E423, 
E429, E435, E437, 
E449, E451, E455, 
E476, E477, E488, 
E490, E494, E508, 
E511, E526, E538, 
E547, E569, E571, 
E573, E574, E578, 
E592, E593, E610, 
E627, E660, E661, 
E663, E665, E674, 
E7, E721, E725, 
E729, E752, E755, 
E779, E783, E784, 
E789, E811, E817, 
E829, E83, E837, 
E846, E876, E877, 
E912, E918, E920, 
E923, E927, E931, 
E932, E933, E934, 
E939, E958, E962, 
E972, E973, T2, T23, 
T3 

Mit Bau und Betrieb der Deponie werden unmittel-
bare und mittelbare Auswirkungen des Vorhabens 
und erhebliche Beeinträchtigungen für Mensch, Flora 
und Fauna, Luft, Klima, Wasser, Boden und das 
Landschaftsbild sowie ein eine Umweltbelastung er-
wartet. Auch werden sich Wechselwirkungen mit be-
reits vorhandenen Beeinträchtigungen von Schutzgü-
tern ergeben. Der mit dem Vorhaben verbundene 
Eingriff in Natur um Umwelt wird erheblich sein. 

Es wird die Zerstörung des ökologischen Gleichge-
wichtes und der Biodiversität befürchtet. 

In den vorgelegten Antragsunterlagen / UVS werden 
keine zusammenfassenden Aussagen zu jedem ein-
zelnen Schutzgut gemacht, dies führt dazu, dass die 
UVS unverständlich und unvollständig ist. Der UVP-
Bericht an sich verweist lediglich auf die vorgelegten 
Prognosen und bezieht die Ergebnisse nicht mit ein. 
Im Sinne der Übersichtlichkeit und Nachvollziehbar-
keit für Außenstehende etc. sollte der Bericht ergänzt 
werden. 

In den Unterlagen (Erläuterungsbericht B1, Seite 27) 
wird auf FFH-Gebiete, hier insbesondere 
FFH0172LSA Bode und Selke im Harzvorland hinge-
wiesen, welches sich in ca. 2 km Entfernung zum 
Umfeld der geplanten Deponie befindet. Die Seelän-
dereien Frose gelten nach §30 BNatSchG sowie 
nach §22 NatSchG LSA als „besonders geschütztes 
Biotop“. Die „Seeländereinen bei Frose“ sind nicht in 
der Karte der Schutzgebiete im 10 km Radius einge-
tragen. Diese wurde auf FFH-Flächen eingeschränkt, 
wobei eine Natura-2000- Verträglichkeits(vor)prü-
fung nicht erfolgt ist. 

Zu Abs. 1+2): Im Ergebnis der durchgeführten 
UVS wurde festgestellt, dass für die relevan-
ten Schutzgüter wie 
Mensch, Flora und Fauna, Luft, Klima, Was-
ser, Boden, Landschaftsbild und Kultur-/Sach-
güter keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten sind bzw. diese durch Kompensati-
onsmaßnahmen, Vermeidungsmaßnahmen 
und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
ausgeglichen werden können. 

Zu Abs. 3): In den überarbeiteten Antragsun-
terlagen vom Juni 2021 erfolgt im Rahmen der 
UVS im Erläuterungsbericht B1, Kapitel 11 
eine detaillierte Beschreibung der vorhaben-
bezogenen Auswirkungen auf die relevanten 
betroffenen Schutzgüter unter Bezug auf die 
jeweiligen Fachgutachten. 

Zu Abs. 4): Nach Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtli-
nie bzw. §34 des Bundesnaturschutzgesetzes 
ist bei Vorhaben, die einzeln oder im Zusam-
menwirken mit anderen Plänen oder Projekten 
ein Gebiet des Netzes "Natura 2000" (FFH-
Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete) erheb-
lich beeinträchtigen können, die Prüfung der 
Verträglichkeit dieses Projektes oder Planes 
mit den festgelegten Erhaltungszielen des be-
treffenden Gebietes zu überprüfen. Die See-
ländereien Frose gelten nach §30 BNatSchG 
sowie nach §22 NatSchG LSA als „besonders 
geschütztes Biotop“ und fallen damit nicht un-
ter die Regelungen des Art. 6 Abs. 3 der FFH-
RL bzw. des §34 BNatSchG. 

Im Rahmen der Auswertung der Einwendungen und Stellungnah-
men der 1. Auslegung wurden Ergänzungen, Aktualisierungen der 
Umweltverträglichkeitsstudie gefordert.   

Die dazu eingereichten Unterlagen der 1. Tektur enthalten dazu 
bereits Ergänzungen. Für die Bewertung der einzelnen Schutzgü-
ter wurden durch verschiedene Fachbehörden im Rahmen der Be-
teiligung der Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen abgege-
ben. Diese schätzten in diesem Verfahrensschritt der Anhörung 
die aktualisierten Unterlagen als plausibel und vollständig ein. 
Da die Unterlagen jedoch der Prüfung der Umweltverträglichkeit 
dienen, werden die hier gegebenen Einwendungen, Hinweise und 
Stellungnahmen selbstverständlich auch noch in der weiteren Be-
arbeitung berücksichtigt und unterliegen der Abwägung.   
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2.4.1 Umweltver-
träglichkeit/Qualität 
des UVP-Berichts 

77 UVS entspricht 
nicht den gesetzli-
chen Vorgaben 

T5 Die vorgelegte Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) 
entspricht weder allein noch im Zusammenhang mit 
allen anderen eingereichten Unterlagen den gesetz-
lichen Vorgaben. Sie ist nicht geeignet, eine ermes-
sensfehlerfreie Entscheidung seitens der Planfest-
stellungsbehörde zu ermöglichen. 

Die UVS ist unvollständig, d. h. es sind nicht alle 
Schutzgüter nach § 2 UVPG a.F. betrachtet worden, 
z. B. fehlen Tiere und Pflanzen sowie die biologische 
Vielfalt. So genügt es z. B. nicht, in der Prüfung des 
Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
(Kap. 12.4) darauf hinzuwiesen, dass keine nach 
BNatSchG §§ 20-29 geschützten Bereiche betroffen 
sind. Die im Kap. 12 niedergeschriebene Beschrei-
bung der erheblichen Auswirkungen des Vorhabens 
auf die Umwelt ist mit Querverweisen auf andere 
Teile der Unterlagen versehen und zerstückelt. Es 
gibt keine Gesamtbetrachtung. Dies ist nachzuarbei-
ten. In der Fachliteratur ist dargestellt, wie eine Um-
weltverträglichkeitsstudie aufgebaut ist und welche 
Inhalte abzuarbeiten sind. Es ist rechtlich fehlerhaft, 
stattdessen auf den Speziellen Artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrag (SAP als Anlage C 4) und den 
Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP als An-
lage C 6) zu verweisen. Denn UVS, SAP und LBP 
haben unterschiedliche Aufgaben, Zielstellungen, 
Untersuchungsinhalte und -tiefen und basieren auf 
anderen Rechtsgrundlagen.  

Die UVS dient der umfassenden und systematischen 
Gesamtbewertung von betroffenen Umweltbelangen 
und ihren ökologischen Wechselwirkungen mit einem 
völlig anderen Prüfgegenstand als der spezielle ar-
tenschutzrechtliche Fachbeitrag. Der SAP prüft, ob 
für Arten der FFH-RL Anhang IV oder für Europäi-
sche Vogelarten (VS-RL) Verbotstatbestände eintre-
ten können. Der LBP dient der Bewältigung der Ein-
griffsregelung zur Prüfung, ob die Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes er-
heblich beeinträchtigt wird. Dabei sind nicht alle 
Schutzgüter einer Umweltverträglichkeitsprüfung Ge-
genstand der Betrachtung. Der SAP ist nicht 

Die Einwände beziehen sich alle auf die An-
tragsunterlagen der ersten Auslegung. Die An-
tragsunterlagen der 2. Auslegung (Juni 2021) 
wurden insbesondere im Bezug auf die UVS 
vollständig überarbeitet und ergänzt. 

Mit Einreichung der 1. Tektur wurden die Unterlagen ergänzt. Die 
weitere Prüfung erfolgt im Anschluss an die Anhörungsphase.  
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ausreichend, um die fehlenden Schutzgüter Tiere 
und Pflanzen sowie die biologische Vielfalt im Kap. 
12 (UVS) zu ersetzen. Der SAP betrachtet nur beson-
ders und streng geschützte Arten, nicht aber die „nor-
malen“, teilweise aber auch seltenen Arten. Zum Bei-
spiel werden die vorkommenden Pflanzenarten und 
Biotoptypen und die Umweltauswirkungen des ge-
planten Vorhabens auf diese weder im SAP noch ir-
gendwo anders in den Unterlagen dargestellt. 

Zudem fehlt neben der Umweltprognose die Bewer-
tung der Auswirkungen und die Auseinandersetzung 
mit den rechtlichen und fachlichen Vorgaben (Land-
schaftsprogramm LSA, Landschaftsrahmenplan des 
Landkreises, kommunaler Landschaftsplan, Ziele 
und Grundsätze des BNatSchG, ökologisches Ver-
bundsystem, VBG für den Aufbau des ökologischen 
Verbundsystems Bode und Selkeaue), die zu erfüllen 
sind.  

Das gilt auch für das Schutzgut Landschaft (Land-
schaftsbild), welches in der Betrachtung von UVS 
und Anlage C 3 zu kurz kommt. Es reicht nicht, auf 
Fernwirkungen einzugehen und Fotomontagen mit 
Kilometer-Entfernung zu erstellen, wenn man die 
Vorgaben weglässt und auf Nahwirkungen nicht ein-
geht. Es reicht nicht, dass im LBP der REP Harz und 
der FNP der Stadt Falkenstein erwähnt werden und 
dort auf das Landschaftsbild eingegangen wird. Es 
fehlen die Gesamtbetrachtung und die Auseinander-
setzung der vorhabenbezogenen Umweltauswirkun-
gen mit den naturschutzrechtlichen und -fachlichen 
Vorgaben sowie die Darstellung der Wirkpfade, der 
Umweltprognose und der Bewertung. 

Des Weiteren fehlen die beiden Naturdenkmäler in 
Reinstedt (Lindenallee, Eiche vor dem Haus Unter-
dorf Nr. 50) sowie Angaben zu gesetzlich geschütz-
ten Biotopen (Kap 7.3) und die Auswirkungen, Prog-
nosen und Bewertungen auf naturschutzrechtliche 
Schutzgebiete aller Art. 
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Auch der LBP ist nicht ausreichend, um die Lücken 
der Umweltverträglichkeitsstudie zu schließen. Zwar 
gibt es in Tabelle 13, S. 43 LBP eine Betrachtung der 
Erheblichkeit des Eingriffes auf verschiedene Schutz-
güter und in Kap. 7 LBP erfolgt eine Kompensations-
bewertung des Eingriffs. Doch beschränkt sich der 
LBP systembedingt auf die Eingriffsbewertungs-
grundlage, also auf eine rein biotoptypenbasierte Be-
wältigung eines Spezialbereichs des Umweltschut-
zes. Eine umfassende und systematische Gesamtbe-
wertung von betroffenen Umweltbelangen und ihren 
ökologischen Wechselwirkungen kann er nicht leis-
ten, da er einen völlig anderen Prüfgegenstand hat. 

Im Kap. 8 erfolgt nur eine Beschreibung der abioti-
schen Umwelt-Schutzgüter. In Kap 8.1. wird auf die 
Lage der künftigen Deponie auf nicht-naturgewach-
senem Boden, d. h. auf einer noch zu verfüllenden 
Kiesgrube, verwiesen. Es erfolgt keine Auseinander-
setzung mit der rechtlichen Zulässigkeit im Vorrang-
gebiet Rohstoffgewinnung und den Bedingungen ei-
ner Entlassung aus der Bergaufsicht (S. 31). Die 
Rechtslage ist aber Gegenstand der Anfangskapitel 
einer UVS. 

Es fehlen Aussagen zu Stickstoffemissionen und wel-
che Immissionen wo zu erwarten sind, sowie welche 
Auswirkungen dies auf die Schutzgüter Tiere, Pflan-
zen, biologische Vielfalt in der Nähe und auch im wei-
teren Umfeld (Schutzgebiete, FFH-Gebiete, Gewäs-
ser) hat. Der Wirkungspfad über die Luft in diese ent-
fernteren Bereiche wird im Kap. 11 nicht betrachtet. 
Das führt dazu, dass die allg. verständliche Zusam-
menfassung (Kap. 14) unvollständig und nicht ver-
wendbar ist, weil keine zusammenfassenden Aussa-
gen zu jedem einzelnen Schutzgut gemacht werden. 

Die Umweltverträglichkeit dient vor allem auch der Al-
ternativenprüfung und dann zwingend der Auswahl 
der umweltverträglichsten (zumutbaren) Variante. 
Dazu gehört insbesondere die Darstellung aller Um-
weltauswirkungen auf jede einzelne Alternative. Dies 
ist nicht erfolgt. Der in Anlage C 16 vorgenommene 
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Variantenvergleich erfüllt diese Vorgaben nicht: Es 
werden nicht alle Schutzgüter des § 2 UVPG in der-
selben Untersuchungstiefe geprüft, sondern nur bei 
der Vorzugsvariante (mit den o. g. Abstrichen). Es 
reicht auch nicht, einen ökologischen Flächenwert 
mathematisch festzulegen und den Abstand zu 
Schutzgebieten zugrunde zu legen sowie das Land-
schaftsbild generell mit -2 zu benoten. Das Schutzgut 
Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt und das 
Schutzgut Landschaft fehlen für die Alternativvarian-
ten, der besondere Artenschutz und die FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung für jede einzelne Alternative fehlt 
ebenfalls. 

2.4.1 Umweltver-
träglichkeit/Qualität 
des UVP-Berichts 

78 Bewertung UVP 
aus immissions-
schutzfachlicher 
Sicht 

T3, T5 Die vorgelegte Umweltverträglichkeitsprüfung be-
trachtet die aus immissionsschutzfachlicher Sicht 
möglichen Umwelteinwirkungen des Deponiebe-
triebs abschließend und auch ausreichend. Die Be-
wertung baut auf den vorgelegten gutachterlichen 
Prognosen auf und wird durch die separate Bewer-
tung der Staubinhaltsstoffe ergänzt. Daneben wird 
durch den Ausschluss zur Geruchsbildung neigender 
Abfälle auch der Schutz vor möglichen Gerüchen ge-
währleistet. Schädliche Umwelteinwirkungen im 
Sinne des § 3 Abs. 1 BImSchG durch den Deponie-
betrieb sind bei Einhaltung der in den Antragsunter-
lagen formulierten Minderungsmaßnahmen (Punkt 
12.1 des Erläuterungsberichts) sowie der formulier-
ten Nebenbestimmungen nicht zu besorgen. 

Kein Kommentar. Keine weitere Kommentierung.  

2.4.1 Umweltver-
träglichkeit/Qualität 
des UVP-Berichts 

79 Tiere 

E148, E149, E156, 
E202, E204, E220, 
E221, E243, E348, 
E363, E449, E48, 
E486, E491, E494, 
E512, E529, E555, 
E60, E610, E627, 
E630, E669, E690, 
E698, E732, E758, 
E772, E774, E780, 
E789, E836, E847, 

Eine grundlegende faunistische Untersuchung ist 
nicht erfolgt. Beobachtungen und Datenerhebungen 
über einen längeren Zeitraum (mindestens 1 Jahr 
bzw. 2 Vegetationsperioden) sind nicht nachgewie-
sen. Außerdem fehlt eine ausreichende Kartierung 
der Beobachtungsräume und Zeitabläufe. 

Die Auswirkungen der Errichtung und des Betriebs 
der geplanten Deponie auf (bestimmte) Tiere (u. a. 
(Zug- und Rast-)Vögel) werden nicht hinreichend be-
trachtet und bewertet. Die Daten / Untersuchungen 
und Bewertungen zu Mopsfledermaus, 

Zu Abs.1): Die für die Deponie vorgesehene 
Fläche wird zum Teil noch bergbaulich genutzt 
und ist völlig bewuchsfrei. Auf der bereits ver-
füllten Fläche erfolgt eine intensive landwirt-
schaftliche Nutzung. Eine Datenerhebung un-
ter Berücksichtigung von Vegetationsperioden 
ist daher nicht zielführend. Als Grundlage für 
den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wur-
den eigene Kartierungen in den Jahren 2017 
und 2018 durchgeführt, bei denen alle rele-
vanten Arten erfasst wurden (s. C4, Kapitel 

Nach Auswertung der im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 
eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen wurde er-
sichtlich, dass für die Umweltverträglichkeitsstudie Unterlagen 
nachgefordert werden mussten. Diese Nachforderungen und Aktu-
alisierungen wurden mit Einreichung der 1. Tektur übergeben.   

Selbstverständlich wurden auch hier Fachbehörden als Träger öf-
fentlicher Belange zur Abgabe von Stellungnahmen einbezogen. 
Seitens der Naturschutzbehörde, der Wasserbehörde und der Bo-
denschutzbehörde wurde in diesem Rahmen der Anhörungsphase 
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E848, E849, E861, 
E870, E901, E936, 
E938, E942, E966 

Bienenfressern, Kraniche, Knoblauchkröte, Zau-
neidechse, Neuntöter, Rebhuhn, Turmfalken, Stein-
schmätzer und Uferschwalbe wurden nicht erfasst. 

Des Weiteren wurden keine Untersuchungen zur Be-
deutung des Planungsgebietes als Rast-, Zug- und 
Überwinterungsgebiet getätigt. In diesem Zusam-
menhang soll auch untersucht werden, ob der ge-
plante Deponieberg einen Einfluss auf die Route der 
Zugvögel haben könnte. 

Die Tierwelt wird durch Verunreinigung der Gewäs-
ser unterschiedlich betroffen. Die von der Gefähr-
dung zu erwartende Wirkungen reicht von der Schä-
digung einzelner Arten bis zum Aussterben wichtiger 
Gruppen. Schadwirkungen gehen nicht nur direkt von 
Giftstoffen aus, sondern auch von der indirekten Wir-
kung der Nährstoffe, wenn diese eine bestimmte 
Menge übersteigen und zur Eutrophierung führen. 
Schadstoffe werden von Land- und Wassertieren un-
terschiedlich aufgenommen. Fische nehmen z. B. 
Schadstoffe im Wesentlichen über die Kiemen auf, 
nicht aber wie Landtiere über die Nahrung. Auftre-
tende Belastungen können fast nie auf nur eine Tier-
art beschränkt werden, da stets viele Arten über Nah-
rungsketten und Lebensgemeinschaften miteinander 
verbunden sind. 

Wanderkorridore der Fauna gehen verloren. In der 
Kiesgrube entsteht ein Biotop mit Zuzug von Ufersee-
schwalben und Nistplätze für weitere auf Kiessteil-
wände spezialisierte Vogelarten. Bei der Rekultivie-
rung als Ackerfläche könnten sich wieder heimische 
Tierarten (Fasane, Rehe, Füchse und Hasen bzw. 
Wildkaninchen) ansiedeln. 

Geschützte Arten nach EU-Richtlinie wurden nicht 
beachtet. 

2.3.1). Zusätzlich wurden externe Daten für 
den AFB ausgewertet. 

Zu Abs. 2): Im Artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag (C4) wurden sowohl Mopsfledermaus, 
Bienenfresser, Turmfalke, Uferschwalbe, 
Knoblauchkröte und Zauneidechse betrachtet 
und bewertet. Die anderen Arten wurden im 
Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen. 

Zu Abs. 3): Die Deponie stellt aufgrund ihrer 
geringen Höhe keinerlei Hindernis für Zugvö-
gel dar. 

Zu Abs. 4): Infolge des Deponiebetriebs wer-
den weder Grund- noch Oberflächengewässer 
verunreinigt. Dazu dient das begleitende Mo-
nitoring. Auf der geplanten Deponie werden 
nur mineralische Abfälle mit geringen Schad-
stoffbelastungen abgelagert. Die Ablagerun-
gen führen weder zur Eutrophierung von Ge-
wässern noch werden diese Abfälle durch 
Tiere als Nahrung aufgenommen. 

Zu Abs. 5): Der vom Deponievorhaben bean-
spruchte Teil des Kiessandtagebaus Reinstedt 
ist bereits vollständig verfüllt und damit als 
Nistplatz für auf Kiesteilwände spezialisierte 
Vogelarten mit oder ohne Deponie nicht mehr 
nutzbar. 

Den genannten heimischen Tierarten bietet 
die renaturierte Deponie, bereits bei teilweiser 
Begrünung, einen deutlich hochwertigeren Le-
bensraum als eine landwirtschaftliche Nutzflä-
che. 

Zu Abs. 6): Im AFB wurden sowohl die ge-
schützten Arten nach der Richtlinie 
92/43/EWG (FFH-Richtlinie) als auch nach der 
Richtlinie 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie 
(VSchRL)) betrachtet. 

die Plausibilität und Vollständigkeit der Umweltverträglichkeitsun-
tersuchung als gegeben eingeschätzt.  

Die eingereichte Umweltverträglichkeitsstudie gilt jedoch als 
Grundlage in der weiteren Bearbeitung für die durch die Genehmi-
gungsbehörde durchzuführende in die Tiefe gehende Umweltver-
träglichkeitsprüfung. Daher werden diese Einwendungen und Hin-
weise selbstverständlich in der weiteren Prüfung berücksichtigt 
und auch der Abwägung unterzogen.   
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2.4.1 Umweltver-
träglichkeit/Qualität 
des UVP-Berichts 

80 Pflanzen 

E123, E494, E627, 
E789 

Die Auswirkungen der Errichtung und des Betriebs 
der geplanten Deponie auf (bestimmte) Pflanzen 
werden nicht hinreichend betrachtet und bewertet.  

Die geschützten Linden „Am Witteanger“ werden ge-
fährdet. 

Zu Abs.1): Eine ausführliche Betrachtung rele-
vanter Pflanzenarten erfolgt im AFB (C4, Kapi-
tel 3.1). 

Zu Abs. 2): Warum die geschützten Linden an 
der Straße am Witteanger durch die Errich-
tung und den Betrieb der Deponie gefährdet 
werden sollten, ist unklar. Bezüglich des Lie-
ferverkehrs zur Deponie ist keine relevante 
Steigerung zu erwarten. Die Anfahrt zur Depo-
nie soll außerdem von Norden, über die L85 
erfolgen, so dass sich perspektivisch die An-
zahl der Ortsdurchfahrten durch Reinstedt 
merklich reduzieren wird. 

Nach Auswertung der im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 
eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen wurde er-
sichtlich, dass für die Umweltverträglichkeitsstudie Unterlagen 
nachgefordert werden mussten. Diese Nachforderungen und Aktu-
alisierungen wurden mit Einreichung der 1. Tektur übergeben.   

Selbstverständlich wurden auch hier Fachbehörden als Träger öf-
fentlicher Belange zur Abgabe von Stellungnahmen einbezogen. 
Seitens der Naturschutzbehörde, der Wasserbehörde und der Bo-
denschutzbehörde wurde in diesem Rahmen der Anhörungsphase 
die Plausibilität und Vollständigkeit der Umweltverträglichkeitsun-
tersuchung als gegeben eingeschätzt.  

Die eingereichte Umweltverträglichkeitsstudie gilt jedoch als 
Grundlage in der weiteren Bearbeitung für die durch die Genehmi-
gungsbehörde durchzuführende in die Tiefe gehende Umweltver-
träglichkeitsprüfung. Daher werden diese Einwendungen und Hin-
weise selbstverständlich in der weiteren Prüfung berücksichtigt 
und auch der Abwägung unterzogen.   

2.4.1 Umweltver-
träglichkeit/Qualität 
des UVP-Berichts 

81 Wasser-Vor-
sorge-Gebiet 

E627 Gemäß Entwurf des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Falkenstein/Harz liegt die Vorhabenfläche in-
nerhalb eines Wasser-Vorsorge-Gebietes (FNP Fal-
kenstein/Harz 2010). Es ist unklar, ob dieses Gebiet 
betrachtet worden ist. 

Gemäß Raumordnungskataster Sachsen-An-
halt (ARIS) liegt die geplante Deponie weder 
in einem Wasserschutz- Wasservorrang- oder 
Wasservorbehaltsgebiet. Es konnte auch 
kein genehmigter, rechtskräftiger oder im Auf-
stellungsverfahren befindlicher Flächennut-
zungsplan ermittelt werden, der Planungen für 
die vom Deponievorhaben beanspruchte Flä-
che aufweist. 

  

Nach Mitteilung der Stadt Falkenstein/Harz verfügt die Stadt der-
zeit nicht über einen flächendeckenden Flächennutzungsplan. 
Dieser befindet sich zurzeit in Aufstellung.  

Der Begriff des Wasser-Vorsorge-Gebietes ist als solcher nicht 
bekannt.  

Die Vorhabenfläche liegt auch nicht innerhalb eines festgesetzten 
Wasserschutzgebietes oder raumordnerisch festgelegter Wasser-
vorrang- oder Wasservorbehaltsgebiete.  

Das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt mit Sitz in 
Halle/Saale wurde als Fachbehörde hierzu ebenfalls einbezogen 
und stellte wie folgt fest: “Wasserschutzgebiete, Heilquellen-
schutzgebiete sowie Vorranggebiete für die Wassergewinnung 
sind von der geplanten Errichtung einer Deponie in der Gemar-
kung Reinstedt nicht betroffen.” 

Die Hinweise werden jedoch in der weiteren Abwägung und Prü-
fung berücksichtigt werden.    
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2.4.1 Umweltver-
träglichkeit/Qualität 
des UVP-Berichts 

82 Schutzgut Was-
ser 

T13, T2, T4 Mit der Versiegelung der Deponiefläche werden eine 
Basisabdichtung und eine Oberflächenentwässerung 
als technische Bauwerke errichtet. Dies trägt zum 
Schutz des Grundwassers über den Wirkpfad Boden-
Grundwasser bei. Das anfallende Sickerwasser wird 
nach entsprechender Beprobung fachgerecht ent-
sorgt, während das unbelastete Oberflächenwasser 
kontrolliert abgeleitet und versickert werden kann. 
Derzeit kann das Wasser über den Bodentransfer 
Frachten aus dem bergrechtlich genehmigten Verfül-
lungen / Massendefizitausgleich in das Grundwasser 
transportieren. 

Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete so-
wie Vorranggebiete für die Wassergewinnung sind 
von der geplanten Errichtung einer Deponie in der 
Gemarkung Reinstedt nicht betroffen. 

Aus Sicht des SG Wasser sind die Auswirkungen auf 
das Schutzgut Wasser in der UVS ausreichend dar-
gestellt. 

Es kann festgestellt werden, dass weder eine men-
genmäßige noch eine chemische Verschlechterung 
des Grundwasserkörpers oder eines Oberflächenge-
wässers während oder nach Fertigstellung der Depo-
nie zu erwarten ist, wenn diese antragsgemäß errich-
tet wird. 

Im Punkt 12.6 der UVS werden mit Bezug auf Punkt 
8.2.2 des Erläuterungsberichts des Planfeststel-
lungsantrags umfassend die hydrogeologischen Ver-
hältnisse des Standorts der Deponie beschrieben. 
Die dort enthaltenen Angaben werden seitens des 
SG Wasser als plausibel bewertet. 

Kein Kommentar. keine Kommentierung  

2.4.1 Umweltver-
träglichkeit/Qualität 
des UVP-Berichts 

83 Amphibien und 
Reptilien 

E476, E596, E607, 
E758 

Die Kategorisierung der untersuchten Arten nach 
Reptilien und Amphibien ist der gutachterlichen Ge-
sellschaft „Stadt und Land Planungsgesellschaft 
mbFI" fachlich nicht gelungen. Dieser Fehler lässt da-
rauf schließen, dass die Kartierung und fachliche 
Auswertung der betroffenen Fauna nicht korrekt er-
folgte und damit angezweifelt werden muss. Bei der 

Zu Abs. 1): In der 1. Auslegung der Planunter-
lagen wurde versehentlich die Numerierung 
der Anlagen A2 und A3 vertauscht. Dies 
wurde in der 2. Auslegung der Unterlagen kor-
rigiert. Eine fehlerhafte Kartierung ist daraus 
keinesfalls abzuleiten. 

Die Einwendungen und Hinweise zu den fehlerhaften Antragsun-
terlagen A2 und A3 wurden nach Auswertung der Einwendungen 
aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung mit Einreichen der 1. Tektur 
bereits berichtigt, die Anlagen wurden nun korrekt benannt.  

Die Beobachtungen und Erfahrungen aus dem Betrieb der Kies-
grube, können in diesem Verfahren für die Errichtung und den 
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Reptilien- und Amphibienkartierung sind Fehler auf-
getreten. Die Anlage A2 soll die Ergebnisse der Rep-
tilienkartierung zeigen, wie dem Titel der Anlage so-
wie dem Titel der Karte zu entnehmen ist. Sie zeigt 
aber laut Legende das Vorkommen verschiedener 
Amphibien, z.B. Kröten und Lurche im Untersu-
chungsgebiet. Die gekennzeichnete Karte der Am-
phibienkartierung A3 zeigt fälschlicherweise das Vor-
kommen von Reptilien, hier das der Zauneidechse. 
Kröten und Molche sind keine Reptilien und Eidech-
sen keine Amphibien.  

Bislang konnten auf dem Gelände des Reinstedter 
Kieswerkes keine temporären Sperreinrichtungen für 
Reptilien und Amphibien gesichtet werden. Wie dies 
bei der Umsetzung der Deponiepläne aussehen soll, 
kann nicht nachvollzogen werden. Insbesondere die 
Ausführungen in V04 aus C6 erscheinen nach den 
bisherigen Beobachtungen auf dem bestehenden 
Deponiegelände nicht mehr als nur ein Wunsch zu 
sein. Es wird bezweifelt, dass der Antragsteller alle in 
C6 aufgeführten Maßnahmen in eigener Routine um-
setzt. Es wird gefragt, wer die Mahd, die Pflege und 
Wässerung des Bewuchses und das Einsammeln 
von Kröten usw. veranlasst und kontrolliert. Bisherige 
Beobachtungen lassen den Schluss zu, dass hierzu 
bislang keine Erfahrungen beim Betreiber vorliegen. 

Zu Abs. 2): Bei dieser Einwendung werden 
Kiestagebau und Deponie verwechselt. Die 
Maßnahme VAFB04 (Abfangen und Umset-
zen von Amphibien) kann erst nach vorliegen-
dem Planfeststellungsbeschluss und nach 
dem vollständigen Errichten eines Schutzzau-
nes erfolgen. Derzeit wird die Fläche noch 
bergbaulich bzw. landwirtschaftlich genutzt. 

Zeitpunkt und Umsetzung der Maßnahme er-
folgt in Abstimmung mit der ökologischen Bau-
begleitung. 

Mahd, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege 
des Bewuchses erfolgen durch den Betreiber 
in den jeweiligen Intervallen des LBP. 

  

Betrieb einer möglichen Deponie nicht maßgeblich herangezogen 
werden.  

Die Einwender bezweifeln hier die Einhaltung der Maßgaben des 
landschaftspflegerischen Begleitplanes. Hierbei handelt es sich 
formell um keine Einwendung, trotzdem sei erläuternd darauf hin-
gewiesen, dass mit einem eventuell möglichen Planfeststellungs-
beschluss der Landschaftspflegerische Begleitplan als Bestandteil 
der Planunterlagen rechtsverbindlich werden würde. Die Einhal-
tung und die Kontrolle der Einhaltung obliegt dabei in Eigenverant-
wortung natürlich in erster Linie dem Vorhabenträger, die diesbe-
zügliche Kontrollfunktion unterliegt letztlich der zuständigen Be-
hörde.  

Eine abschließende Prüfung und Abwägung, die insbesondere 
dem Amphibien- und Reptilienschutz dient, erfolgt selbstverständ-
lich in der weiteren Prüfung.    

  

  

2.4.1 Umweltver-
träglichkeit/Qualität 
des UVP-Berichts 

84 Fledermäuse 

E596, E607, E630 In Abschnitt C6 wird fälschlicherweise behauptet, 
dass Fledermäuse ausgeschlossen werden können. 
Es befinden sich am Gelände Froser Str. 5 mehrere 
Fledermausquartiere, direkt gegenüber der Fläche, 
auf dem die Deponie entstehen soll. Es wurde die 
Zwergfledermaus und die Mopsfledermaus gesichtet 
und auch per Video (Mopsfledermaus) festgehalten. 
Es ist ein reges Flugverhalten zu erkennen. Durch 
den Deponiebetrieb werden die Fledermäuse gestört 
werden. 

In C6 wird behauptet, dass der Deponiebetrieb nur 
bis 20 Uhr stattfindet, an anderer Stelle jedoch sind 
Arbeitszeiten bis 22 Uhr angekündigt, sodass für die 

Zu Abs. 1): Im AFB (C4) wurden insgesamt 6 
Fledermausarten und eine Gattung nachge-
wiesen. Das Vorhabengebiet wird ledig-
lich, und auch in eher geringem Maße, als 
(Teil-)Nahrungshabitat genutzt, und zum Teil 
nur überflogen. Die ggf. als Leitstrukturen die-
nenden Gehölze entlang der Straßen sowie 
auf dem Acker westlich der geplanten Depo-
nie bleiben erhalten. Das Eintreten von Ver-
botstatbeständen des § 44 (1) Nr. 1 
BNatSchG, also die Verletzung oder Tötung 
von Individuen sowie Nr.3, die Entnahme, Be-
schädigung oder Zerstörung von Fortpflan-
zungsstätten, kann somit ausgeschlossen 

Im Rahmen der Auswertung der Einwendungen und Stellungnah-
men der 1. Auslegung wurden Ergänzungen, Aktualisierungen der 
Umweltverträglichkeitsstudie gefordert.   

Die dazu eingereichten Unterlagen der 1. Tektur enthalten dazu 
bereits Ergänzungen. Für die Bewertung der einzelnen Schutzgü-
ter wurden durch verschiedene Fachbehörden im Rahmen der Be-
teiligung der Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen abgege-
ben. Diese schätzten in diesem Verfahrensschritt der Anhörung 
die aktualisierten Unterlagen als plausibel und vollständig ein. 
Da die Unterlagen jedoch der Prüfung der Umweltverträglichkeit 
dienen, werden die hier gegebenen Einwendungen, Hinweise und 
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Fledermäuse ein Konflikt entsteht. Da das Deponie-
gelände zur beschriebenen ordnungsgemäßen Sor-
tierung und Analyse des angelieferten Materials ent-
sprechend auszuleuchten wäre, werden die Fleder-
mäuse insbesondere während der Winterzeit außer-
ordentlich in ihrem Lebensraum negativen und schä-
digenden Einflüssen ausgesetzt. 

werden. Da sowohl der Bau als auch der Be-
trieb der Deponie nur tagsüber erfolgt, also 
längstens bis 18 Uhr, kann auch eine Störung 
(Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG) dieser nachtaktiven Artengruppe 
ausgeschlossen werden. 

Zu Abs. 2): Die Arbeitszeiten der Deponie sind 
von Montag bis Freitag, jeweils von 06:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr vorgesehen. 

Alle in Deutschland vorkommenden Fleder-
mausarten suchen gegen Ende Oktober ihre 
Winterquartiere auf und halten Winterschlaf. 
Die Winterquartiere werden erst gegen Anfang 
April wieder verlassen. 

Stellungnahmen selbstverständlich auch noch in der weiteren Be-
arbeitung berücksichtigt und unterliegen der Abwägung.   

   

2.4.1 Umweltver-
träglichkeit/Qualität 
des UVP-Berichts 

85 Artenhotspots 

E494 Nicht ausreichend bzw. fehlerhaft sind die Untersu-
chungen zu Wasseransammlungen in Kiesgruben, 
die sich in ausgeräumten Landschaften zu so ge-
nannten Artenhotspots entwickeln und in kurzer Zeit 
von einer ungewöhnlich hohen Artenvielfalt besiedelt 
werden. 

Die Deponie befindet sich nicht in der Kies-
grube, sondern auf dem wiederverfüllten Teil, 
der zuvor aus der Bergaufsicht entlassen wird. 

Die in der Einwendung erwähnten Untersuchungen zu Wasseran-
sammlungen in Kiesgruben erscheinen nach erster Einschätzung 
der Naturschutzbehörde als Fachbehörde nicht notwendig.  

Die Deponie wird errichtet, nachdem die Kiesgrube nach der Ver-
füllung und der Rekultivierung aus der Bergaufsicht entlassen 
wird. Vorrausetzung der bergrechtlichen Genehmigung ist eine 
Herstellung eines Ackerbodens. Damit gibt es bei der Errichtung 
der Deponie keine “Kiesgrube” und keine Wasseransammlungen 
mehr, welche durch verschiedene Arten besiedelt werden könn-
ten.   

Eine abschließende Bewertung erfolgt jedoch erst nach Abschluss 
der Anhörungsphase, so dass die Einwendung im weiteren Ver-
fahren Berücksichtigung finden wird.  

2.4.1 Umweltver-
träglichkeit/Qualität 
des UVP-Berichts 

86 Alternativenprü-
fung 

T1, T5 Gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 5 UVPG (alt) ist Bestandteil der 
UVS auch eine Übersicht über die wichtigsten vom 
Träger des Vorhabens geprüften anderweitigen Lö-
sungsmöglichkeiten und Angabe der wesentlichen 
Auswahlgründe im Hinblick auf die Umweltauswir-
kungen des Vorhabens. Hinsichtlich der Umweltaus-
wirkungen ist die vorgelegte UVS als nicht ausrei-
chend einzustufen. 

Zu Abs. 1): Die Planungsunterlagen enthalten 
eine Variantenprüfung (C16), in der insgesamt 
fünf verschiedene Standorte betrachtet wur-
den und in deren Ergebnis sich der Standort 
Reinstedt als Vorzugsvariante herausgestellt 
hat. Die Variantenprüfung erfolgte nach ein-
heitlichen Bewertungskriterien, die im 

Keine weitere Kommentierung.  
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Der Unterlage C16 S. 3 Nr. 2.1 ist zu entnehmen, 
dass die Variante „Kiessandtagebau Warnstedt“ aus 
dort dargestellten Gründen nicht weiter verfolgt wird. 
Inzwischen beabsichtigt der Betreiber des o. g. 
Kiessandtagebaus ebenfalls das Errichten und Be-
treiben einer DK 0. 

Einzelnen detailliert erläutert werden. Die UVS 
erfolgte anschließend für die Vorzugsvariante. 

Zu Abs. 2): Zum Zeitpunkt der Variantendis-
kussion beabsichtigte der Betreiber keine De-
ponieplanung und keinen möglichen Verkauf 
der Flächen an Dritte. Der Betreiber hat zwi-
schenzeitlich eine Vorprüfung der Errichtung 
einer Deponie am Standort Badeborn sowie 
am Standort Warnstedt eingereicht. Ergeb-
nisse darüber sind der Antragstellerin nicht 
bekannt. Die REG GmbH hat einen unmittel-
baren Bedarf an der Schaffung von Deponie-
raum für regional anfallende Inertabfälle nach-
gewiesen. Der Bedarf ergibt sich zu einem 
wesentlichen Teil auch aus Abfällen der RST 
GmbH, für die die RST GmbH als Gesell-
schafterin der REG mbH (Antragstellerin) die 
ordnungsgemäße Entsorgung sicherstellen 
muss. Planungsverfahren anderer Antragstel-
lerinnen, die sich in einer frühen Planungs-
phase befinden und für die nicht eingeschätzt 
werden kann, ob und wann diese Deponien 
verfügbar sind, sind keine geeignete Grund-
lage für die langfristige Gewährleistung der 
Entsorgungssicherhei. 

Aufgrund des in der Planrechtfertigung (C14) 
dargelegten Bedarfs der REG GmbH ist die 
mögliche Errichtung einer DK0-Deponie an 
den Standorten Badeborn oder Warnstedt 
keine Alternative zum aktuellen Vorhaben in 
Reinstedt.  

2.4.1 Umweltver-
träglichkeit/Qualität 
des UVP-Berichts 

87 Schutzgut Bo-
den 

T2 Der Untersuchungsraum für das Schutzgut Boden 
wurde beim Scopingtermin, wie für die anderen 
Schutzgüter auch, auf 1 km im Umkreis der geplan-
ten Deponie DK 0 festgelegt. Der Untersuchungs-
raum entspricht damit dem Bereich, in dem Eingriffe 
in das Schutzgut Boden erfolgen. 

Im Rahmen der Überarbeitung der Planunter-
lagen wurde auch die Gesamtfläche des Be-
triebsgeländes der geplanten Deponie redu-
ziert. Der aktuelle Flächenbedarf der Deponie 
beträgt 14,6 ha, der reine Ablagerungsbereich 
(vollversiegelte Fläche) umfasst 10,7 ha. 

keine Kommentierung 
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Im Bereich der geplanten DK 0 (und teilweise darüber 
hinaus) weicht der tatsächliche Schichtenaufbau sehr 
stark von den allgemeinen geologischen Bedingun-
gen auf Grund des Abbaus / der Verfüllung im Zuge 
der Kiessandgewinnung ab. Nach erfolgter Aus-
kiesung (bis 1 m über den höchsten zu erwartenden 
Grundwasserstand) erfolgte hier im Rahmen der 
bergrechtlich (Sonderbetriebsplan) vorgeschriebe-
nen Wiedernutzbarmachung eine mineralische Auf-
füllung zum Volumenausgleich und darauf eine ca. 2 
m mächtige Unterbodenschicht. Darüber wurde eine 
Schicht von 0,5 m humosen Oberbodens aufgebracht 
und einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung zu-
geführt. Hieraus begründet sich das stark anthropo-
gen veränderte Schichtenprofil nach der Wiederver-
füllung der Kiesgrube in Bereich der DK 0. Das Ur-
sprungsrelief am Standort der DK 0 ist nach erfolgter 
Rekultivierung wieder erkennbar hergestellt. 

Die natürlichen Bodenfunktionen im Umfeld der DK 0 
(hier unbeeinflusst durch Kiessandabbau bzw. Ver-
füllung) weisen für die Teilfunktion Ertragsfähigkeit 
auf Grund der natürlichen Bodenfruchtbarkeit einen 
hohen Grad, bei den (Teil-)Funktionen Naturnähe 
und Wasserhaushaltspotential einen mittleren Grad 
der Funktionserfüllung auf. Anhand des vom Boden-
gutachter fachlich korrekt angewendeten Bodenfunk-
tionsbewertungsverfahren, des Landesamtes für Um-
weltschutz Sachsen – Anhalt (BFBV-LAU), wird zu-
sammenfassend am Standort der geplanten DK 0 ein 
hoher Grad der Bodenfunktionserfüllung ermittelt. In 
der Realität ist allerdings aufgrund der abschnitts-
weise ausgeführten Rekultivierungsmaßnahmen mit 
dem Ziel einer landwirtschaftlichen Nachnutzung von 
erheblich anthropogen veränderten, d. h. von den ur-
sprünglichen Bodenfunktionen abweichenden Be-
wertungsergebnissen auszugehen. Im Zuge des 
Kiessandabbaus gehen die funktionalen Schutz-
guteigenschaften der Böden durch die Abgrabung 
verloren und werden durch Verdichtung, Massenbe-
wegung und Lagerung beeinträchtigt. Böden bilden 
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sich über einen sehr langen Zeitraum, der hier anste-
hende Löss entstand nach der letzten Eiszeit. 

Trotz der temporären Zwischenlagerung der abge-
nommenen Oberbodenschichten, welche als gleich-
artige Bodenschichten nach der Auskiesung/Verfül-
lung zur Rekultivierung wieder als obere Boden-
schicht aufgebracht werden sollen, ist von erhebli-
chen bodenphysikalischen, bodenchemischen und 
bodenbiologischen Veränderungen auszugehen. Si-
cherlich ist nach einigen Jahren der intensiven land-
wirtschaftlichen Nutzung auf diesen Flächen ein au-
genscheinlicher Unterschied zu den natürlich ge-
wachsenen Böden im Umfeld bei gleicher landwirt-
schaftlicher Nutzung nicht feststellbar. Aufgrund der 
Veränderungen in den Bodenfunktionen kann dieser 
aber als gegeben angesehen werden. Dahingehend 
ist für die Bodenfunktionen im rekultivierten 
Kiessandabbau / geplanten Deponiegelände - DK 0 
von einem geminderten Grad der Funktionserfüllung 
auszugehen. Weitere Belastungen des Bodens erge-
ben sich aus der intensiven landwirtschaftlichen Nut-
zung und dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
und Düngemitteln. Eine landwirtschaftliche Nutzung 
der beanspruchten Flächen ist nach Abschluss des 
Deponiebetriebes nicht mehr vorgesehen. 

Schädliche Bodenveränderungen können durch Bo-
deninanspruchnahme entstehen. Sowohl die Entfer-
nung anstehenden Bodens als auch die oberflächige 
Versiegelung des Bodens zerstören bzw. beeinträch-
tigen die Bodenstruktur. Unterhalb einer Flächenver-
siegelung findet kein Bodenleben mehr statt. Es ver-
sickert kein Niederschlagswasser und der Boden-
Luft-Austausch ist unterbunden. Die Emissionen 
durch Baufahrzeuge und Maschinen wirken auch auf 
den Boden ein. Mögliche Störfälle können für zusätz-
liche Belastungen sorgen. Die Errichtung der Depo-
nie DK 0 führt in deutlichem Maße zu den vorstehend 
beschriebenen Auswirkungen. Der größte Teil der 
Fläche wird derzeit als Kiesabbau genutzt oder es fin-
den Verfüllungen statt. Die Bodenverhältnisse sind 
dadurch überwiegend gestört. Die Versiegelung 
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durch die geologische Barriere bzw. die Rekultivie-
rungsschicht für die Errichtung der DK 0 führt zu einer 
Störung der Bodenverhältnisse entsprechend des 
Ausbaufortschrittes auf der gesamten Fläche. Für die 
geplante DK 0 werden im Rahmen der Bau-, Be-
triebs- und Anlagephase insgesamt mit Nebenanla-
gen / Betriebseinrichtungen etwa 21,5 ha Fläche un-
wiederbringlich versiegelt. Aufgrund der für die Depo-
nie DK 0 vorgesehenen technologischen Barriere ge-
gen Austritte von Deponiesickerwasser, erfolgt somit 
eine vollständige Versiegelung der Aufstandsfläche. 
Allerdings ist die Abdichtung notwendig, um schädli-
che Auswirkungen auf den Boden unterhalb der De-
ponie (Auffüllung nach Auskiesung) und das Grund-
wasser sicher auszuschließen. 

Die Basis der Deponie der Klasse 0 besteht aus einer 
geologischen Barriere entsprechend der Deponiever-
ordnung mit Entwässerungsschicht über der Auffül-
lung des Kiessandabbaus. Diese Abdichtung sorgt 
dafür, dass der unterhalb der DK 0 befindliche Boden 
(hier: Auffüllung Kiessandtagebau und darunter lie-
gende Schichten) durch das Deponat nicht beein-
trächtigt wird. Schädliche Bodenveränderungen 
durch das Deponat sind daher nicht anzunehmen. 
Die Basis- und Oberflächenabdichtung der Deponie 
ist mit einer Flächenversiegelung gleichzusetzen. 
Unterhalb der Deponie findet kein Bodenleben mehr 
statt. 

Für Staub und andere Schwebstoffimmissionen 
(Bau- und Betriebsphase) sowie die Stickstof-
foxidimmissionen durch den Transportverkehr und 
den Einsatz von Maschinen und Geräten werden die 
Irrelevanzkriterien der TA Luft nicht überschritten, so 
dass hierdurch keine negativen Auswirkungen auf 
das Schutzgut Boden zu erwarten sind. (Aussagen 
zu den Stickstoffemissionen/-immissionen durch den 
baubedingten Verkehr und in der Betriebsphase und 
deren Auswirkungen auf die Schutzgüter und insbe-
sondere den Boden wurden nachgereicht.)  
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Für das Schutzgut Boden führt die Betrachtung mög-
licher kumulativer Wirkungen zu keiner anderen Ein-
schätzung. Der Boden innerhalb der Vorhabenfläche 
war bereits vor Beginn der Errichtung einer DK 0 
durch den Kiessandabbau beeinträchtigt. Die rekulti-
vierte und der landwirtschaftlichen Nutzung zurück-
gegebene Fläche hatte vor dem Beginn des Deponie-
baus bereits dem Kiessandabbau unterlegen. Der 
Eingriff in den geologischen Aufbau war also bereits 
abgeschlossen. Der Bau der DK 0 hat auf die Geolo-
gie keinen zusätzlichen Einfluss. 

Bodenschutzbezogene Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen während der Betriebsphase, wie 
Festlegungen zur Anlage von Fahrwegen und Stra-
ßen, technologische Abläufe und Maschineneinsatz 
unter Beachtung von jahreszeitlichen und Witte-
rungsbedingungen sind darzulegen. 

2.4.2 FFH / Biotope 
/ Artenschutz 

88 Biotop 

E596, E607, E628, 
E629 

Es ist zu prüfen, ob die Nutzung der Grundstückflä-
che für das geplante Biotop rechtens ist bzw. Eigen-
tümerrechte verletzt werden oder ob durch Eigentü-
merrechte die Langzeitnutzung als Biotop ausge-
schlossen ist. Gleiches gilt für die vorgezogenen Aus-
gleichsmaßnahmen in 4.2 und 4.3. 

Es ist zu befürchten, dass sich durch die Art der 
Vornutzung des vorhandenen Gewässers durch zu 
besorgende Vorschäden an Boden und Wasser die 
Nutzung als Ausgleichsgewässer ausschließt. 

Es ist unklar, welche Maßnahmen von behördlicher 
Seite zur Vorsorge und dem Ausschluss späterer Ge-
wässer- und Bodengefährdungen für die Ausgleichs-
maßnahmen A02 und A03 angestrengt werden. 

Die Einrichtung von meosphilen Wiesen und 500 
Sträuchern widersprechen den Aussagen der Antrag-
stellerin. Pflegerische Maßnahmen sind nicht vorge-
sehen und stehen nicht im Fokus des Betreibers bzw. 
Antragstellers. Es ist unklar, welche Maßnahmen von 
behördlicher Seite zur Vorsorge und dem Ausschluss 

Zu 1-3): In den überarbeiteten Antragsunterla-
gen wurdendie Ausgleichsmaßnahmen 
ACEF02 und ACEF03 gestrichen. 

Zu 4): Im LBP (C6) sind die Ersatz- und Aus-
gleichsmaßnahmen detailliert dargestellt und 
beschrieben, inkl. der erforderlichen pflegeri-
schen Maßnahmen. 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt.   
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späterer Probleme bei der Planumsetzung ange-
strengt werden. 

Die Biotope, die entstehen sollen, sind in üblichen 
Verfahren aus dem Gelände ausgelagert. 

2.4.2 FFH / Biotope 
/ Artenschutz 

89 Gesetzlich ge-
schützte Biotope 

T5 Es gibt widersprüchliche Angaben zu den gesetzlich 
geschützten Biotopen. Auf S. 27 der Anlage B1 (Ab-
fallrechtliches Planfeststellungsverfahren für die Er-
richtung und den Betrieb einer Deponie DK0, Stand-
ort Reinstedt) wird auf gesetzlich geschützte Biotope 
verwiesen; zu diesen existieren allerdings keine wei-
teren Erhebungen. Entweder befinden sich innerhalb 
des Untersuchungsraumes keine gesetzlich ge-
schützten Biotope, dann sollte dies entsprechend 
vermerkt werden oder es sind gesetzlich geschützte 
Biotope vorhanden; dann wären diese in einer zu-
sätzlichen Tabelle aufzuführen. 

Innerhalb des Untersuchungsraumes gibt es 
keine gesetzlich geschützten Biotope. Diese 
Anmerkung fehlt im Erläuterungsbericht. 

Keine weitere Kommentierung.  

2.4.2 FFH / Biotope 
/ Artenschutz 

90 gesetzlich ge-
schützte Biotope im 
Bereich „Seelände-
reien Frose“ 

T5 Im Argument 80 wird darauf hingewiesen, dass ge-
setzlich geschützte Biotope im Bereich „Seelände-
reien Frose“ im Verfahren nicht berücksichtigt wur-
den, obwohl sie sich im 10 km-Radius der Karte 
„Schutzgebiete“ befinden. Die Bezeichnung der Karte 
„Schutzgebiete“ kann suggerieren, dass dort alle na-
turschutzrechtlich relevanten Flächen eingetragen 
werden. Entgegen der Praxis, dass die FFH-Gebiete 
im 10 km-Radius erfasst, dargestellt und untersucht 
wurden, erfolgte die Erfassung und Bewertung der 
gesetzlich geschützten Biotope innerhalb eines deut-
lich kleineren Untersuchungsrahmens. Dies ist wie 
folgt zu begründen: Der Radius für die Berücksichti-
gung der auf Europarecht gegründeten FFH-Gebiete 
ist zur Sicherheit erheblich weiter gefasst als für an-
dere Schutzgüter. Dies ergibt sich aus der Rechts-
norm der §§ 33 und 34 BNatSchG. Bei FFH-Gebieten 
ist zwingend vor Zulassung eines Projektes zu prü-
fen, ob die Möglichkeit besteht, dass diese durch das 
Projekt erheblich beeinträchtigt werden könnten. Der 
Untersuchungsrahmen für die FFH-Gebiete hätte 
durchaus deutlich kleiner gefasst werden können, zur 
Absicherung wurde der 10 km-Radius gewählt, um 

Kein Kommentar. kein Kommentar 
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jegliche Möglichkeit eines Verfahrensfehlers auszu-
schließen. 

Handlungen, welche zu einer erheblichen Beein-
trächtigung von gesetzlich geschützten Biotopen füh-
ren können, sind nach dem Naturschutzrecht (§ 33 
Abs. 1 und 2 BNatSchG) verboten. Die Genehmi-
gungsbehörde muss ebenfalls, wie bei den FFH-Ge-
bieten, eine mögliche Betroffenheit prüfen. Im Sco-
ping-Termin wurde u. a. für die gesetzlich geschütz-
ten Biotope ein Untersuchungsrahmen gewählt, wel-
cher ebenfalls ausschließt, dass außerhalb des Rah-
mens befindliche gesetzlich geschützte Biotope er-
heblich beeinträchtigt werden können. Mögliche 
Wirkpfade, welche zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung der gesetzlich geschützten Biotope „Seelände-
reien Frose“ führen könnten, wären eine negative 
Grundwasserbeeinflussung sowie Stoffeinträge aus 
der offenen Deponie in das o. g. Gebiet. Beide Wirk-
pfade können mit Sicherheit ausgeschlossen wer-
den. Eine Grundwasserbeeinflussung ist nicht mög-
lich, da die DK 0 mit einer Trennschicht versehen 
wird, welche eine Beeinträchtigung des Grundwas-
sers ausschließt. Weiterhin gehen vom Inhalt der DK 
0 aufgrund der dort abzulagernden Stoffe keine rele-
vanten Beeinträchtigungen aus, welcher zu einer er-
heblichen Beeinträchtigung der mehr als 2 km ent-
fernten „Seeländereien Frose“ führen könnten. Der 
Grundwasseranstieg durch die Flutung des ehemali-
gen Tagebaubereiches um Frose erreicht nicht das 
Niveau, welches die DK 0 berührt. Stoffeinträge 
(durch Verwehungen) aus der DK 0 bis zum vollstän-
digen Abdecken der Deponie sind so gering, dass sie 
ebenfalls nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
der aufgeführten gesetzlich geschützten Biotope füh-
ren könnten. 

Die Genehmigungsbehörde hat sich im Zuge der Prü-
fung der Antragsunterlagen bewusst dafür entschie-
den, den Untersuchungsrahmen für die Bewertung 
der gesetzlich geschützten Biotope wie vorliegend zu 
wählen. Der Radius für die Bewertung der FFH-Ge-
biete hätte wesentlich kleiner ausfallen können, 
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akzeptiert wurde aus vorgenannten Gründen der Ra-
dius der größtmöglichen Absicherung.  

2.4.2 FFH / Biotope 
/ Artenschutz 

91 FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung 
(Stand 2019) 

T5 Die FFH-Verträglichkeits-Vorprüfung (Anlage C5) be-
trachtet ausschließlich nur das benachbarte FFH-Ge-
biet „Bode und Selke im Harzvorland“. Es gibt keine 
Aussage zu anderen FFH-Gebieten, die in der Karte 
(Anlage 20) eingezeichnet sind. Es fehlen zudem die 
anderen FFH-Gebiete im 10 km Umkreis (FFH-Ge-
biet Gegensteine, FFH-Gebiet Selke und Bergwiesen 
bei Stiege, SPA Nordöstlicher Unterharz sowie SPA 
Hakel) mit einer Darlegung, ob bzw. warum keine Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele der FFH-Le-
bensraumtypen oder der darin lebenden charakteris-
tischen Arten entstehen können.  

Bezüglich der Fischotter und Biber im FFH-Gebiet 
„Bode und Selke im Harzvorland“ ist bekannt, dass 
sie in Ausbreitung sind und demnächst die benach-
barten Flussbereiche besiedeln werden und zu den 
nördlich gelegenen Seen wandern könnten. Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass dann Individuen dieser 
beiden Arten durch den zu erwartenden Deponie-
Transportverkehr von in Spitzenzeiten 10 LKW/h ge-
fährdet sein könnten. Es muss aber nachgewiesen 
werden, dass eine solche Möglichkeit tatsächlich 
ausgeschlossen ist.  

Die vorgelegten Unterlagen sind nicht geeignet, eine 
ermessensfehlerfreie Entscheidung seitens der Plan-
feststellungsbehörde bzgl. der FFH-Verträglichkeit zu 
ermöglichen. 

Die bemängelten Punkte wurden in der über-
arbeiteten Fassung der FFH-Vorprüfung (C5) 
entsprechend aufgegriffen und geändert bzw. 
ergänzt. 

Keine weitere Kommentierung. 

2.4.2 FFH / Biotope 
/ Artenschutz 

92 FFH-Vorprüfung 
aus naturschutz-
rechtlicher und -
fachlicher Sicht 
(Stand 2020) 

T5 Die vorgelegte FFH-Vorprüfung prüft die Auswirkun-
gen des beantragten Vorhabens auf das FFH-Gebiet 
„Bode und Selke im Harzvorland“ in ca. 1.090 m Ent-
fernung vom Vorhabengebiet. Weiterhin werden alle 
sich im 10 km-Radius befindlichen Natura-2000 Ge-
biete gegenübergestellt und hinsichtlich der Beein-
trächtigungen durch das beantragte Vorhaben beur-
teilt. Die FFH-VP beschreibt die Wirkfaktoren des be-
antragten Vorhabens sowie die Schutzgüter und 

Kein Kommentar. Keine Kommentierung. 
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Schutzziele des FFH-Gebietes und prüft die Auswir-
kungen des beantragten Vorhabens auf Schutzgüter 
und Schutzziele des FFH-Gebietes. Die FFH-VP 
kommt zu dem Schluss, dass von dem beantragten 
Vorhaben keine Beeinträchtigungen der Lebens-
raumtypen des Anhangs I oder von Arten des An-
hangs II der FFH-RL im FFH-Gebiet „Bode und Selke 
im Harzvorland“ zu erwarten sind. Die FFH-VP ent-
hält aus naturschutzrechtlicher und -fachlicher Sicht 
alle Angaben, die zur Prüfung des Vorhabens erfor-
derlich sind. 

2.4.2 FFH / Biotope 
/ Artenschutz 

93 FFH-Vorprüfung 
– weitere Stellung-
nahme 

T26 Die Unterlagen zur FFH-Vorprüfung sind unvollstän-
dig, lediglich die Beziehungen zu FFH-Gebieten wer-
den untersucht und beschrieben. Auf vorkommende 
Arten der FFH-Richtlinie wird nicht ausreichend ein-
gegangen und auch die Lebensraumtypen werden 
nur kurz thematisiert. Obwohl es im Gebiet allein von 
den Amphibien/Reptilien eine Art des Anhangs II der 
FFH-RL gibt (Kammmolch, vorkommend, aber nicht 
nachgewiesen durch die Prüfer) sowie fünf Arten des 
Anhangs IV der FFH-RL (Kreuzkröte, Wechselkröte, 
Knoblauchkröte, Zauneidechse, Kammmolch) und 
Grünfrösche als Art des Anhangs V der FFH-RL 
nachgewiesen wurden, ist in den Planungsunterla-
gen festgestellt: „Eine weitergehende FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung ist demzufolge nicht erforderlich.“ 
„Demzufolge“ bezieht sich auf die Prüfung der Ge-
biete, nicht der Arten. Die Betrachtung des Artenvor-
kommens ist jedoch unerlässlich und muss im Detail 
geprüft und berücksichtigt werden. 

Darum wird zum Schutz der im Untersuchungsgebiet 
lebenden Arten nach Anhang II, IV und V der FFH-
RL eine FFH – Verträglichkeitsprüfung gefordert. 
Dies wird für erforderlich gehalten, um die Einlage-
rungsmodalitäten anzupassen (Abschnitte, tempo-
räre Ausgleichgewässer, Verkippungsrichtungen 
etc.) und um einen entsprechenden Ausgleich und 
passende Ersatzmaßnahmen mit in die Planungen 
aufzunehmen, die dem hohen Grad an FFH-

Es wird auf die Stellungnahme der Unteren 
Naturschutzbehörde (Sachargument 94) ver-
wiesen. 

Erläuterung durch UNB:  

Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung ist erforderlich, wenn zu be-
fürchten ist, dass ein FFH-Gebiet/ein Europäisches Vogelschutz-
gebiet (zusammengefasst unter dem Begriff NATURA 2000-Ge-
biet) durch ein Vorhaben erheblich beeinträchtigt werden könnte. 
Die Rechtsgrundlage für eine derartige Prüfung bildet § 34 Abs. 1 
BNatSchG. 

Eine Verträglichkeitsprüfung bezieht sich immer auf die Erhal-
tungsziele des jeweiligen Gebiets. Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass auch außerhalb des jeweiligen Gebiets anzutreffende Arten 
mitzubetrachten sind, wenn Individuen dieser Art im betroffenen 
Gebiet vorkommen und für dieses Gebiet schutzrelevant sind. Sie 
zählen dann zum Gebiet i.S. des § 34 Abs. 1 BNatSchG. 

Im vorliegenden Fall wurde eine FFH-Verträglichkeitsprüfung vor-
genommen, da sich in einer Entfernung von etwas mehr als 1 km 
das FFH-Gebiet „Bode und Selke im Harzvorland“ befindet. Dieser 
Prüfung ist nachvollziehbar zu entnehmen, dass das Schutzgebiet 
durch das Errichten und den Betrieb der Deponie DK 0 nicht er-
heblich beeinträchtigt werden kann. Diese Prüfung entspricht den 
Vorgaben des § 34 Abs. 1 BNatSchG. 

Vollkommen richtig ist die Forderung des NABU, dass die mög-
licherweise im Beurteilungsgebiet des Vorhabens vorkommenden 
geschützten Arten, mögliche Konflikte mit dem Vorhaben sowie 
deren Lösung zu prüfen sind. Zu den geschützten Arten können 
durchaus auch nach der FFH-Richtlinie geschützte Arten gehören. 
Die vom NABU Sachsen-Anhalt angeführten Amphibien- und Rep-
tilienarten sind im Übrigen keine Schutzgüter des FFH-Gebietes 



Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb einer Deponie DK 0 in der Gemarkung Reinstedt, „Froser Berg“ 

 

Seite 93 von 291 

Themenbereich Einwendung/TÖB Sachargument Stellungnahme Vorhabenträgerin Stellungnahme Behörde 

Schutzwürdigkeit durch reiche Vorkommen brisanter 
Arten der Anhänge II, IV und V der FFH-RL entspre-
chen. 

„Bode und Selke im Harzvorland“ und daher auch nicht Gegen-
stand der FFH-Vorprüfung oder ggf. einer FFH-Verträglichkeits-
prüfung. 

Alle heimischen Amphibien- und Reptilienarten sind nach dem 
BNatSchG besonders geschützt, die Arten Kreuzkröte, Wechsel-
kröte, Knoblauchkröte, Kammmolch und Zauneidechse sind als 
Arten des Anhang IV der FFH-RL zusätzlich besonders geschützt. 
Für diese Arten des Anh. IV der FFH-RL gilt ein flächendeckendes 
strenges Schutzregime, unabhängig von Schutzgebieten. 

Zur Untersuchung möglicher Betroffenheiten der geschützten Ar-
ten ist ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag vorgesehen, keine 
FFH-Verträglichkeitsprüfung. Im Rahmen des Fachbeitrags ist 
festzustellen, wie geschützte Arten durch das Vorhaben betroffen 
sein können und welche Lösungen bei möglicher Betroffenheit in 
Frage kommen. Ziel ist immer eine Vermeidung von Beeinträchti-
gungen der geschützten Arten. Ein anderer Fall würde vorliegen, 
wenn im FFH-Gebiet „Bode und Selke im Harzvorland“ beheima-
tete und geschützte Arten ihren Lebensraum bis in das Vorhaben-
gebiet hinein ausgeweitet hätten. In diesem Fall wäre tatsächlich 
im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung die Betroffenheit zu 
prüfen. Dies ergibt sich daraus, dass der § 34 Abs. 1 BNatSchG 
fordert, dass die Erhaltungsziele eines NATURA 2000-Gebiets zu 
überprüfen sind. Da der Schutz der im FFH-Gebiet „Bode und 
Selke im Harzvorland“ vorkommenden Arten (welche nach der 
FFH-Richtlinie sowie dem Standard-Datenbogen des Gebietes zu 
schützen sind) selbstverständlich zu den Erhaltungszielen gehört, 
wäre die FFH-Verträglichkeitsprüfung auch im Hinblick auf diese 
Arten durchzuführen. Die bisherigen Untersuchungen im Zuge des 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrags haben nicht ergeben, dass 
beispielsweise der Kammmolch im Untersuchungsraum vor-
kommt. Die vorgefundenen Arten wurden im Rahmen des genann-
ten Fachbeitrags untersucht, ihre Betroffenheit ermittelt sowie Lö-
sungen für die Vermeidung von Beeinträchtigungen vorgeschla-
gen. 

Der Hinweis des NABU, dass der Kammmolch innerhalb des FFH-
Gebietes „Bode und Selke im Harzvorland“ vorkommt, lässt sich 
zumindest nicht auf die Auswertung des gebietsbezogenen Stan-
dard-Datenbogens stützen. In diesem ist diese Art nicht aufge-
führt. Der Kammmolch kommt tatsächlich im westlich angrenzen-
den FFH-Gebiet „Selketal und Bergwiesen bei Stiege“ vor. Dort ist 
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er auch zweifelsfrei nachgewiesen. Die Tatsache, dass der 
Kammmolch nicht im Standard-Datenbogen des FFH-Gebiets 
„Bode und Selke im Harzvorland“ aufgeführt ist, bedeutet nicht 
zwangsläufig, dass er dort nicht vorkommen kann. Bisher ist der 
UNB kein entsprechendes Vorkommen bekannt, weiterhin ist der 
Vorhabenbereich (DK 0) von seiner Ausstattung her für diese Art 
nicht geeignet. Lediglich die im angrenzenden Tagebau vorkom-
menden Kleingewässer könnten Lebensraum des Kammmolchs 
sein, dort wurde diese Art allerdings nicht nachgewiesen. Insofern 
liegt keine Betroffenheit dieser Art vor. Die anderen aufgeführten 
Arten wie Kreuzkröte, Wechselkröte, Knoblauchkröte, Zau-
neidechse und Grünfrösche wurden im Rahmen des artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrags nur betrachtet, sofern sie im Untersu-
chungsraum auch nachgewiesen wurden. Einer zusätzlichen FFH-
Verträglichkeitsprüfung bedarf es aus den vorgenannten Gründen 
nicht. Hinweis: Erfasst wurden die Arten Erdkröte, Knoblauch-
kröte, Teichmolch, Grünfrösche, Wechselkröte und Zauneidechse. 
Die Kreuzkröte konnte nicht nachgewiesen werden. 

Fazit: Wenn alle vorhabenrelevanten Arten ordnungsgemäß ge-
prüft sowie mögliche Konflikte einschließlich deren Lösung abge-
arbeitet wurden, entsprechen die Unterlagen den Vorgaben des 
Naturschutzrechts. Letztlich wird dies jedoch erst nach Abschluss 
der Anhörungsphase weiter geprüft werden. Diesbezüglich wird 
die Stellungnahme in diesem Verfahren weiter berücksichtigt.  

  

2.4.2 FFH / Biotope 
/ Artenschutz 

94 FFH-Vorprüfung 
– weitere Stellung-
nahme (Stellung-
nahme der Unteren 
Naturschutzbe-
hörde des Land-
kreises Harz) 

T5 In dem Argument 93 wird aufgrund des Vorkommens 
bestimmter Arten, welche nach der FFH-Richtlinie 
geschützt sind, gefordert, dass die durchgeführte 
FFH-Verträglichkeitsprüfung um diese Arten zu er-
weitern ist. 

Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung ist erforderlich, 
wenn zu befürchten ist, dass ein FFH-Gebiet/ein Eu-
ropäisches Vogelschutzgebiet (zusammengefasst 
unter dem Begriff NATURA 2000-Gebiet) durch ein 
Vorhaben erheblich beeinträchtigt werden könnte. 
Die Rechtsgrundlage für eine derartige Prüfung bildet 
§ 34 Abs. 1 BNatSchG. 

Kein Kommentar. keine weitere Kommentierung  
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Eine Verträglichkeitsprüfung bezieht sich immer auf 
die Erhaltungsziele des jeweiligen Gebiets. Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass auch außerhalb des je-
weiligen Gebiets anzutreffende Arten mitzubetrach-
ten sind, wenn Individuen dieser Art im betroffenen 
Gebiet vorkommen und für dieses Gebiet schutzrele-
vant sind. Sie zählen dann zum Gebiet i.S. des § 34 
Abs. 1 BNatSchG. 

Im vorliegenden Fall wurde eine FFH-Verträglich-
keitsprüfung vorgenommen, da sich in einer Entfer-
nung von etwas mehr als 1 km das FFH-Gebiet „Bode 
und Selke im Harzvorland“ befindet. Dieser Prüfung 
ist nachvollziehbar zu entnehmen, dass das Schutz-
gebiet durch das Errichten und den Betrieb der De-
ponie DK 0 nicht erheblich beeinträchtigt werden 
kann. Diese Prüfung entspricht den Vorgaben des § 
34 Abs. 1 BNatSchG. 

Vollkommen richtig ist die Forderung des NABU, 
dass die möglicherweise im Beurteilungsgebiet des 
Vorhabens vorkommenden geschützten Arten, mög-
liche Konflikte mit dem Vorhaben sowie deren Lö-
sung zu prüfen sind. Zu den geschützten Arten kön-
nen durchaus auch nach der FFH-Richtlinie ge-
schützte Arten gehören. Die vom NABU Sachsen-An-
halt angeführten Amphibien- und Reptilienarten sind 
im Übrigen keine Schutzgüter des FFH-Gebietes 
„Bode und Selke im Harzvorland“ und daher auch 
nicht Gegenstand der FFH-Vorprüfung oder ggf. ei-
ner FFH-Verträglichkeitsprüfung. 

Alle heimischen Amphibien- und Reptilienarten sind 
nach dem BNatSchG besonders geschützt, die Arten 
Kreuzkröte, Wechselkröte, Knoblauchkröte, Kamm-
molch und Zauneidechse sind als Arten des Anhang 
IV der FFH-RL zusätzlich besonders geschützt. Für 
diese Arten des Anh. IV der FFH-RL gilt ein flächen-
deckendes strenges Schutzregime, unabhängig von 
Schutzgebieten. 

Zur Untersuchung möglicher Betroffenheiten der ge-
schützten Arten ist ein artenschutzrechtlicher 
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Fachbeitrag vorgesehen, keine FFH-Verträglichkeits-
prüfung. Im Rahmen des Fachbeitrags ist festzustel-
len, wie geschützte Arten durch das Vorhaben betrof-
fen sein können und welche Lösungen bei möglicher 
Betroffenheit in Frage kommen. Ziel ist immer eine 
Vermeidung von Beeinträchtigungen der geschützten 
Arten. Ein anderer Fall würde vorliegen, wenn im 
FFH-Gebiet „Bode und Selke im Harzvorland“ behei-
matete und geschützte Arten ihren Lebensraum bis 
in das Vorhabengebiet hinein ausgeweitet hätten. In 
diesem Fall wäre tatsächlich im Rahmen einer FFH-
Verträglichkeitsprüfung die Betroffenheit zu prüfen. 
Dies ergibt sich daraus, dass der § 34 Abs. 1 
BNatSchG fordert, dass die Erhaltungsziele eines 
NATURA 2000-Gebiets zu überprüfen sind. Da der 
Schutz der im FFH-Gebiet „Bode und Selke im Harz-
vorland“ vorkommenden Arten (welche nach der 
FFH-Richtlinie sowie dem Standard-Datenbogen des 
Gebietes zu schützen sind) selbstverständlich zu den 
Erhaltungszielen gehört, wäre die FFH-Verträglich-
keitsprüfung auch im Hinblick auf diese Arten durch-
zuführen. Die bisherigen Untersuchungen im Zuge 
des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags haben nicht 
ergeben, dass beispielsweise der Kammmolch im 
Untersuchungsraum vorkommt. Die vorgefundenen 
Arten wurden im Rahmen des genannten Fachbei-
trags untersucht, ihre Betroffenheit ermittelt sowie 
Lösungen für die Vermeidung von Beeinträchtigun-
gen vorgeschlagen.  

Der Hinweis des NABU, dass der Kammmolch inner-
halb des FFH-Gebietes „Bode und Selke im Harzvor-
land“ vorkommt, lässt sich zumindest nicht auf die 
Auswertung des gebietsbezogenen Standard-Daten-
bogens stützen. In diesem ist diese Art nicht aufge-
führt. Der Kammmolch kommt tatsächlich im westlich 
angrenzenden FFH-Gebiet „Selketal und Bergwiesen 
bei Stiege“ vor. Dort ist er auch zweifelsfrei nachge-
wiesen. Die Tatsache, dass der Kammmolch nicht im 
Standard-Datenbogen des FFH-Gebiets „Bode und 
Selke im Harzvorland“ aufgeführt ist, bedeutet nicht 
zwangsläufig, dass er dort nicht vorkommen kann. 
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Bisher ist der UNB kein entsprechendes Vorkommen 
bekannt, weiterhin ist der Vorhabenbereich (DK 0) 
von seiner Ausstattung her für diese Art nicht geeig-
net. Lediglich die im angrenzenden Tagebau vorkom-
menden Kleingewässer könnten Lebensraum des 
Kammmolchs sein, dort wurde diese Art allerdings 
nicht nachgewiesen. Insofern liegt keine Betroffen-
heit dieser Art vor. Die anderen aufgeführten Arten 
wie Kreuzkröte, Wechselkröte, Knoblauchkröte, Zau-
neidechse und Grünfrösche wurden im Rahmen des 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrags nur betrachtet, 
sofern sie im Untersuchungsraum auch nachgewie-
sen wurden. Einer zusätzlichen FFH-Verträglichkeits-
prüfung bedarf es aus den vorgenannten Gründen 
nicht. Hinweis: Erfasst wurden die Arten Erdkröte, 
Knoblauchkröte, Teichmolch, Grünfrösche, Wechsel-
kröte und Zauneidechse. Die Kreuzkröte konnte nicht 
nachgewiesen werden. 

Fazit: Wenn alle vorhabenrelevanten Arten ord-
nungsgemäß geprüft sowie mögliche Konflikte ein-
schließlich deren Lösung abgearbeitet wurden, ent-
sprechen die Unterlagen den Vorgaben des Natur-
schutzrechts. 

2.4.2 FFH / Biotope 
/ Artenschutz 

95 Naturschutzge-
biete 

T20 Die Naturschutzgebiete „Wilslebener See und 
„Schierstedter Busch liegen ca. 5 km bzw. 10 km, das 
Vogelschutzgebiet „Hakel“ ca. 8 km sowie die Flä-
chennaturdenkmale „Hanglage an der Alten Burg 
Aschersleben ca. 6 km, „Steinkuhlen bei Friedrich-
saue“ ca. 9 km und das flächenhafte Naturdenkmal 
„Trockenrasen im Wassertal Friedrichsaue“ ca. 10 
km entfernt. Der geschützte Park „Aschersleben-
Landschaftspark“ befindet sich in etwa 6 km Entfer-
nung. Aufgrund der angegebenen Entfernungen 
ergibt sich keine direkte Betroffenheit zu bestehen-
den Schutzgebieten im Umkreis von 10 km im Salz-
landkreis. 

Kein Kommentar. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

2.4.3 LBP / Ein-
griffsregelungen / 

E758, T21 Bei den Ausgleichsmaßnahmen wurden die Auswir-
kungen auf die Avifauna nicht berücksichtigt. 

Zu 1): Die im LBP (C6) als von der Maßnahme 
betroffenen Arten Feldlerche, Feldsperling und 
Grauammer wurde kein Konflikt festgestellt. 

Der vorgelegte artenschutzrechtliche Fachbeitrag umfasst nach 
Einschätzung der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Harz alle relevanten und vom Vorhaben tatsächlich und auch 
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Ausgleichsmaß-
nahmen 

96 Ausgleichsmaß-
nahmen 

Das geplante Ausweichgewässer ist an dem ange-
dachten Ort nicht notwendig, da bereits mehrere Tei-
che bestehen. In Abstimmung mit der unteren Natur-
schutzbehörde soll nach einem Alternativstandort au-
ßerhalb des Betriebsgeländes gesucht werden.  

Die Größe der Ausgleichsmaßnahmen Accf 02 und 
0t 3 stehen in keinem Verhältnis zur Größe der De-
ponie. Hier sind entschieden größere Bereiche des 
verbleibenden Kiestagebaus einer ausschließlich 
dem Natur- und Artenschutz dienenden Nachnutzung 
auszuweisen. 

Es wird angenommen, dass die Errichtung der Depo-
nie kaum mit Ausgleichsmaßnahmen aufzuwiegen 
ist. 

Die Arten können auf andere Flächen auswei-
chen. Ausgleichsmaßnahmen sind daher bzgl. 
der Avifauna nicht erforderlich. 

Zu 3): Die Stellungnahmen betreffen die Un-
terlagen der ersten Auslegung. Die aktuellen 
Antragsunterlagen wurden entsprechend korri-
giert und überarbeitet, die Ausgleichsmaßnah-
men ACEF02 und ACEF03 gestrichen. 

potentiell betroffenen Artengruppen und wäre, vorbehaltlich einer 
abschließenden Prüfung, vollständig.  

Die Einwendungen stammen aus der 1. Auslegung und bezie-
hen sich auf die Antragsunterlagen in der Version von 2019. Im 
Zuge der Überarbeitung der Antragsunterlagen und erneuten Ein-
reichung sowie Auslegung als 1. Tektur wurden die genannten 
Ausgleichsmaßnahmen entfernt und sind somit nicht mehr Be-
standteil des Verfahrens. 

Entsprechend der durchgeführten Eingriffs-Bilanzierung (12.3.2 
des Erläuterungsbericht, LBP (C6), AFB (C4)) wurde festgestellt, 
dass hinsichtlich der Biotoppunktwerteberechnung keine Aus-
gleichsmaßnahmen erforderlich sind. Es wurden lediglich Vermei-
dungsmaßnahmen sowie Kompensationsmaßnahmen geplant. 

Dazu ergeht seitens der Unteren Naturschutzbehörde des Land-
kreises Harz folgende Stellungnahme: 

Die den Antragsunterlagen zu entnehmende Bilanzierung und Be-
wertung des Eingriffs entspricht den naturschutzrechtlichen Vorga-
ben, ist nachvollziehbar und wird seitens der unteren Naturschutz-
behörde, bis auf die Bewertung der Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild, bestätigt. 

Die abschließende Prüfung erfolgt jedoch erst nach Abschluss der 
Anhörungsphase.  

Die Einwendungen werden dennoch im Zuge der Abwägung und 
Entscheidungsfindung Berücksichtigung finden. 

2.4.3 LBP / Ein-
griffsregelungen / 
Ausgleichsmaß-
nahmen 

97 Biotopwertver-
fahren – Schutzgut 
Boden (Stellung-
nahme 2019) 

T13, T2 Durch das Biotopwertverfahren wird das Schutzgut 
Boden in seiner Stellung im Naturhaushalt nicht an-
gemessen berücksichtigt. Da jedoch der Boden das 
am stärksten von allen Schutzgütern in Anspruch ge-
nommene Umweltkompartiment ist, ist es aus Sicht 
der Unteren Bodenschutzbehörde erforderlich, dass 
der Verlust der Bodenfunktionen auch durch entspre-
chende bodenbezogene Maßnahmen ausgeglichen 
wird. Eine Versiegelung des Bodens kann aus Bo-
denschutzsicht nur durch Entsiegelung bzw. Teilent-
siegelung an anderer Stelle kompensiert werden. Die 
wirksamste Möglichkeit bei der Wiederherstellung 

Die Stellungnahmen beziehen sich alle auf die 
Antragsunterlagen der 1. Auslegung. Diese 
wurden im Rahmen der 2. Auslegung vollstän-
dig überarbeitet. 

Die Hinweise zu den Kompensationsmaßnahmen werden zur 
Kenntnis genommen und bei den Betrachtungen zum Schutzgut 
Boden weiter betrachtet werden. Gleichwohl haben sich einige der 
Hinweise bereits mit der Auslegung der 1. Tektur erledigt.  
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der Bodenfunktionen ist die Entsiegelung mit an-
schließender Herstellung einer durchwurzelbaren 
Bodenschicht. Die Möglichkeiten für die Realisierung 
wirksamer Kompensationsmaßnahmen von Eingrif-
fen in den Boden, vorzugsweise Entsiegelungs-, Re-
kultivierungs- und Agrarstrukturierungsmaßnahmen, 
sollen geprüft werden, wobei bei der Suche nach zu 
entsiegelnden Standorten Gemarkungsgrenzen 
keine Rolle spielen sollen. 

Der Biotopwertverlust wird für die zu errichtende De-
ponie DK 0 mit minus 1.075000 BWP angegeben. Al-
lerdings wird hierbei der zeit- bzw. ausbaubedingte 
Verlust an Bodenfunktionen nicht berücksichtigt. Da-
neben werden die bereits gesetzlich vorgeschriebe-
nen Maßnahmen zur Gestaltung der Deponieoberflä-
che gem. Deponieverordnung (Anhang 1) - Anforde-
rungen an eine Rekultivierungsschicht und deren ge-
eigneter Bewuchs in die Bilanzierung eingerechnet. 
Anlage, Betrieb und Stilllegung bzw. Nachsorge der 
geplanten Deponie müssen die gesetzlichen Anfor-
derungen der Deponieverordnung (DepV) erfüllen. 
Der Gesetzgeber definiert in § 10 dieser Verordnung 
u. a. genaue Anforderungen an die Stilllegung einer 
Deponie der DK 0, wonach …in der Stilllegungs-
phase unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen 
zur Errichtung eines Oberflächenabdichtungssys-
tems gemäß Anhang 1 Nr. 2 dieser Verordnung 
durchzuführen sind. In Anhang 1 werden Anforderun-
gen an eine Rekultivierungsschicht definiert, die 
durch „…Auswahl eines geeigneten Bewuchses“ u. 
a. für den Erosionsschutz sowie zur Regulierung des 
Wasserhaushaltes von Bedeutung ist. Daraus folgt, 
dass die Abdeckung und Rekultivierung einer Depo-
nie gesetzlich geforderte Aufgaben darstellen und so-
mit nicht vollumfänglich als naturschutzrechtliche 
Kompensationsmaßnahme anerkannt werden soll-
ten. 

Auch die Aussage, dass im Zuge der Rekultivierung 
der DK 0 zu einer mesohpilen Grünlandfläche alle 
vom Eingriff betroffenen Bodenfunktionen weitge-
hend wiederhergestellt werden, kann nicht 
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nachvollzogen werden. Dieses betrifft insbesondere 
die Aussage zum Wasserhaushaltspotential.  

Der rein rechnerisch ermittelte Überschuss an Bio-
topwertpunkten nach Abschluss der Rekultivierungs-
maßnahmen bezieht sich nur auf naturschutzfachli-
che Aspekte. Allerdings können sich diese Maßnah-
men positiv auf die Boden- Teilfunktion Naturnähe 
auswirken. Aus Sicht der Unteren Bodenschutzbe-
hörde reicht die Bilanzierung und verbal-argumenta-
tive Beschreibung für das Schutzgut Boden unter 
dem Aspekt der langen Betriebszeit von ca. 22 Jah-
ren nicht aus und sollte anhand der Bodenfunktions-
bewertung für die einzelnen Bauabschnitte (ein-
schließlich Nebenanlagen) tiefgründiger untersetzt 
werden. 

Die vorgesehenen Maßnahmen unter Pkt. 6 des 
Landschaftspflegerischen Begleitplanes bewirken 
keine Kompensation des Verlustes der Bodeneigen-
schaften. Bodenbezogene Kompensationsmaßnah-
men, welche in Abstimmung mit den naturschutz-
fachlichen Vorgaben zum Ausgleich des Eingriffes 
erfolgen sollen, müssen konkret benannt und in die 
Bilanzierung aufgenommen werden. 

Aus Sicht des Fachgebietes Bodenschutz wird positiv 
bewertet, dass die geplante Deponie DK 0 auf einer 
bereits erheblich anthropogen vorbelasteten Fläche 
mit deutlichen Einschränkungen der natürlichen Bo-
denfunktionen errichtet werden soll. Dies dient dem 
Erhalt natürlicher Bodenfunktionen an bisher unbe-
lasteten Standorten insbesondere der Wasserhaus-
halts- und Ertragsfunktion. 

Trotz der Versiegelung von etwa 21,5 ha kann fest-
gestellt werden, dass die Beeinträchtigungen für das 
Schutzgut Boden an sich umweltverträglich durch 
Maßnahmen zum Erhalt der Bodenstruktur und ins-
besondere der Ertragsfähigkeit und des Wasser-
haushaltsvermögens ausgeglichen werden können. 
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Als gezielte bodenbezogene Kompensationsmaß-
nahmen werden vom Landesamt für Umweltschutz 
vor dem Hintergrund der Zustandsbeschreibung der 
angrenzenden Ackerflächen die gezielten Erosions-
schutzpflanzungen begrüßt. Darüber hinaus kommen 
für eine bodenbezogene Kompensation Agrarstruktu-
rierungsmaßnahmen sowie ggf. die Auflocke-
rung/Tiefenlockerung verdichteter Böden in Betracht. 

Die Anlage einer Gewässerfläche auf Ackerstandor-
ten kann dagegen nicht als Ausgleich für die Inan-
spruchnahme von Boden anerkannt werden. Auch 
aus naturschutzfachlicher Sicht ist es nicht sinnvoll, 
einen Eingriff in Landflächen durch die künstliche An-
lage von Gewässerflächen zu kompensieren. 

2.4.3 LBP / Ein-
griffsregelungen / 
Ausgleichsmaß-
nahmen 

98 Biotopwertver-
fahren – Schutzgut 
Boden (Stellung-
nahme 2021, 1. 
Tektur) 

T13, T2 Durch die Errichtung der Deponie inkl. Nebenanlagen 
kommt es als Folge von Versiegelung/Teilversiege-
lung zu einem Defizit von -729.890 Biotopwertpunk-
ten nach dem sachsen-anhaltinischem Biotopwert-
verfahren. Als Ausgleichsmaßnahmen gehen die Re-
kultivierung der Deponie zu mesophilem Grünland 
(16 Biotopwertpunkte/m²) auf Ackerflächen sowie die 
Anlage von Strauch-Hecken (auf Ackerflächen) in die 
Bilanz ein. Gegen diese Bilanzierung bestehen er-
hebliche Bedenken: Im Rahmen des vorangegange-
nen Kiesabbauvorhabens kam es auf den überplan-
ten Flächen zu Eingriffen in das Schutzgut Boden und 
zur Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunktio-
nen, wofür die im Rahmenbetriebsplan festgelegte 
Rekultivierung und Rückführung von Flächen in land-
wirtschaftliche Nutzung einen räumlichen und funkti-
onalen Ausgleich bieten sollten. 

Von dem Eingriff (Kiesabbau) betroffen waren 
Schwarzerde betonte Lößböden, die unter den heuti-
gen klimatischen Bedingungen nicht mehr entstehen 
und daher von hoher ökologischer Bedeutung sind. 
Böden mit Bodenzahlen zwischen 84 und 95 und 
sehr hoher Ertragsfunktion finden sich in unmittelba-
rer Umgebung der geplanten Deponiefläche. Die Bö-
den der überplanten Fläche werden naturgemäß 

Zu Abs. 1+2): Der Antragsteller der Deponie 
ist weder für den zuvor erfolgten Kiesabbau 
noch für die im Rahmenbetriebsplan festge-
legten Rekultivierungsmaßnahmen verant-
wortlich. Fakt ist, dass durch den vollständi-
gen Rückbau der hochwertigen Schwarzerde-
böden die hohe Ertragsfähigkeit des Bodens 
verloren gegangen ist. Diese lässt sich auch 
im Rahmen der durchgeführen Rekultivie-
rungsmaßnahmen wieder herstellen. 

Die Bewertung der Biotoptypen und die Ermitt-
lung der notwendigen Kompensationsflächen 
erfolgte anhand der „Richtlinie zur Bewertung 
und Bilanzierung von Eingriffen im Land Sach-
sen-Anhalt“ (Mbl. LSA Nr. 53, 2004; zuletzt 
geändert am 13.09.2009). Das Bewertungs-
modell Sachsen-Anhalt stellt ein standardisier-
tes Verfahren zur einheitlichen naturschutz-
fachlichen Bewertung der Eingriffe und der für 
die Kompensation durchgeführten oder durch-
zuführenden Maßnahmen dar. Mit dem Be-
wertungsmodell wird jedem Biotoptyp ein Bio-
topwert zugeordnet. Dieser beträgt für intensiv 
genutzte Ackerflächen (unabhängig von der 

Die Stellungnahmen werden im weiteren Verfahren berücksichtigt 
werden.  



Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb einer Deponie DK 0 in der Gemarkung Reinstedt, „Froser Berg“ 

 

Seite 102 von 291 

Themenbereich Einwendung/TÖB Sachargument Stellungnahme Vorhabenträgerin Stellungnahme Behörde 

nach einer Rekultivierung nicht die gleiche Funktions-
erfüllung und damit „Wertigkeit“ besitzen wie vor dem 
Kiesabbau. Geht man von ordnungsgemäßer Lage-
rung und Wiedereinbau des abgetragenen Bodenma-
terials aus, ist jedoch nicht gerechtfertigt, diese Bö-
den pauschal mit „geringer Wertigkeit“ einzustufen. 

Der Gesetzgeber definiert in § 10 der Deponie-Ver-
ordnung u. a. genaue Anforderungen an die Stillle-
gung einer Deponie der DK 0, wonach in der Stillle-
gungsphase unverzüglich alle erforderlichen Maß-
nahmen zur Errichtung eines Oberflächenabdich-
tungssystems gemäß Anhang 1 Nr. 2 dieser Verord-
nung durchzuführen sind. Nach abschließender Ver-
füllung einer Deponie ist dabei stets ein Oberflächen-
abdichtungssystem aufzubringen. Bei DK-0-Depo-
nien besteht dieses aus einer Rekultivierungsschicht 
in einer Mächtigkeit von mindestens 1 m bzw. einer 
technischen Funktionsschicht. Eine Rekultivierungs-
schicht muss aus geeignetem Bodenmaterial errich-
tet werden. Durch Anlegen eines standortgerechten 
Bewuchses wird die Oberfläche vor Wind- und Was-
sererosion geschützt und die Verdunstung von Was-
ser optimiert. In Anhang 1 werden Anforderungen an 
eine Rekultivierungsschicht definiert, die durch „Aus-
wahl eines geeigneten Bewuchses“ u. a. für den Ero-
sionsschutz sowie zur Regulierung des Wasserhaus-
haltes von Bedeutung ist. Daraus folgt, dass die Ab-
deckung und Rekultivierung einer Deponie gesetzlich 
geforderte Aufgaben darstellen und somit nicht als 
naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme an-
erkannt werden können. Somit ergibt sich weiterer 
Kompensationsbedarf. Als gezielte bodenbezogene 
Kompensationsmaßnahme wird vor dem Hintergrund 
der Zustandsbeschreibung der angrenzenden Acker-
flächen die Anlage von Strauch-Hecken als Erosions-
schutzmaßnahme begrüßt. Darüber hinaus sollten je-
doch weitere bodenbezogene Kompensationsmaß-
nahmen für einen vollständigen Ausgleich der Ein-
griffe in das Schutzgut Boden festgelegt werden. 

jeweiligen Bodengüte) einheitlich 5 Bio-
topwertpunkte pro Quadratmeter Fläche. 

Zu Abs. 3): Die DepV schreibt bei allen Depo-
nieklassen die Errichtung einer Rekultivie-
rungs- oder technischen Funktionsschicht vor. 
Die Wahl der Variante ist von der geplanten 
Folgenutzung abhängig und bleibt dem Betrei-
ber vorbehalten. 

Zur Kompensation des Eingriffs hat sich der 
Antragsteller dazu entschlossen keine techni-
sche Funktionsschicht einzubauen, sondern 
eine Rekultivierungsschicht. Diese ist gemäß 
Punkt 2.3.1, Anhang 1 DepV durch die Aus-
wahl eines geeigneten Bewuchses vor Wind- 
und Wassererosion zu schützen. Der Be-
wuchs soll weiterhin eine hohe Evapotranspi-
ration ermöglichen, um die Versickerungsra-
ten von Niederschlagswasser zu minimieren. 
Diese Anforderungen lassen sich mit einer 
einfachen Rasenanssat (Ansaatgrünland; 
GSA nach Bewertungsmodell Sachsen-An-
halt) erreichen. Für Ansaatgrünland ist im Be-
wertungsmodell ein Planwert von 7 Bio-
topwertpunkten pro Quadratmeter festgelegt. 
Damit wären die gesetzlich geforderten Aufga-
ben erfüllt. 

Zur Erhöhung des Biotopwertes ist als Kom-
pensationsmaßnahme aber die Anlage eines 
mesophilen Grünlandes mit eingestreuten Ge-
büschen auf der Rekultivierungsschicht der 
Deponie vorgesehen. Mesophiles Grünland 
(GMA) besitzt nach dem Bewertungsmodell 
Sachsen-Anhalt einen Planwert von 16 Bio-
topwertpunkten. Die Differenz aus den 7 Bio-
topwertpunkten / m², für die nach den Vorga-
ben der DepV mindestens zu erfüllenden tech-
nischen Eigenschaften und den 16 Bio-
topwertpunkten für die zusätzliche ökologi-
sche Aufwertung der Rekultivierungsfläche 
beträgt 9 Biotopwertpunkte / m². Trotz der 
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geringeren Flächengröße, auf der das meso-
phile Grünland vorgesehen ist (115.792 m²) im 
Vergleich zur ursprünglichen Ackerfläche 
(145.978 m²) ergibt sich immer noch ein deut-
lich höherer Flächenwert von 1.042.128 Bio-
topwertpunkten im Vergleich zur Ackerfläche 
von 729.890 m². 

  

2.4.3 LBP / Ein-
griffsregelungen / 
Ausgleichsmaß-
nahmen 

99 LBP 

T5 Die LBP-Anlage 3 (vorhandene Biotope) ist in den 
Unterlagen nicht zu finden. 

Rein rechnerisch stimmt die ermittelte Kompensation 
im LBP (ab S.45): Ausgangsbiotop Acker (5 Punkte) 
x 215.000 m² = 1.075.000 Punkte Verlust. Jedoch 
liegt hier ein Widerspruch zum Ausgangszustand bei 
Baubeginn vor: Die Punkte werden auf Basis von 
Acker ermittelt, wobei hier zurzeit andere Lebens-
räume (Kiesgrube, Rohböden, Ruderalflächen, Ge-
hölze u. a.). vorliegen. 

Auf S. 58 des LBP wird im obersten Absatz auf Kapi-
tel 5.3.5.1 verwiesen. Im dort dargestellten Zusam-
menhang ist dieser Verweis falsch. Vermutlich ist 
Kap. 5.3.5 oder konkreter 5.3.5.2 gemeint. 

Zu Abs. 1): In den Antragsunterlagen 2019 (1. 
Auslegung: Stand März 2019) gab es keine 
Karte der vorhandenen Biotope. Diese wurden 
erst in der überarbeiteten Fassung (2. Ausle-
gung: Stand November 2020) erarbeetet. Da-
bei handelt es sich um die Anlagen A2.1: Bio-
toptypenkarte Stand 2019 (Kieswerk im Be-
triebszustand) und A2.2: Biotoptypenkarte bei 
Errichtung (rekultivierte und landwirtschaftlich 
genutzte Fläche des ehemaligen Kiestage-
baus). 

Zu Abs. 2): Hier liegt kein Widerspruch vor. 
Der Kompensationsbedarf muss von dem Zu-
stand ausgehen, der sich unmittelbar vor dem 
Maßnahmeeingriff darstellt. Dies ist die land-
wirtschaftlich genutzte Fläche auf dem voll-
ständig rekultiviertem Tagebau. Die Rekulti-
vierungspflicht des Tagebaubetreibers ergibt 
sich aus dem Rahmenbetriebsplan des Kies-
werks. 

Zu Abs. 3): Die Anmerkung ist korrekt. Der 
Verweis im LBP bezieht sich in der at auf das 
Kapitel 5.3.5.2. Der fehlerhafte Verweis befin-
det sich jedoch auf Seite 50, 2. Absatz, Zeile 4 
des LBP, nicht auf Seite 58.  

Die Stellungnahme bezog sich auf die Antragsunterlagen 2019 (1. 
Auslegung). In der überarbeiteten Fassung (1. Tektur) wurden die 
Unterlagen überarbeitet. Biotopkarten sind in diesen Unterlagen 
vorhanden.  

Entsprechend des weiterhin gültigen LBP zum bergrechtlichen 
Kiestagebau ist nach vollendeter Verfüllung die Fläche derart her-
zurichten, dass diese ackerbaulich genutzt werden kann. Als 
Nachnutzung für den verfüllten Kiestagebau ist die landwirtschaft-
liche Nutzung festgelegt. Dieser LBP wird gegenüber dem Lan-
desbergamt auch vollumfänglich erfüllt. Im Anschluss an eine 
landwirtschaftliche Nachnutzung soll dann auf dem ackerbaulich 
genutzten Gelände die Deponie errichtet werden. Insofern ist das 
Ausgangsbiotop vor Errichtung der Deponie als Acker einzustufen. 

Bezüglich des fehlerhaften Verweises im LBP (5.3.5.1 statt 
5.3.5.2) liegt ein Fehler vor.  

Gleichwohl wird dies bei der Abwägung und Entscheidungsfin-
dung Berücksichtigung finden. 

2.4.3 LBP / Ein-
griffsregelungen / 

T5 Die vorgesehene Eingriffskompensation kann aus 
Sicht der Unteren Naturschutzbehörde des Landkrei-
ses Harz rechtlich nicht akzeptiert werden. 

Zu Abs. 2): Der Einwand der Kompensation 
nach frühestens 22 Jahren ist falsch. Infolge 
der Verkleinerung der Deponiefläche auf nur 
noch 10,7 ha und der damit verbundenen 

Diese Stellungnahme hat sich nach Aussagen der UNB mit Einrei-
chung der 1. Tektur erledigt.  
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Ausgleichsmaß-
nahmen 

100 Eingriffskom-
pensation (Stel-
lungnahme 2019) 

Eine Kompensation in frühestens 22 Jahren wider-
spricht den Vorgaben des § 17 BNatSchG, der eine 
zeitnahe Wiederherstellung verlorengehender Funk-
tionen und Werte des Naturhaushalts fordert. Die 
Planung, die künftige Deponiebegrünung als einzige 
und vollständige Eingriffskompensation zu verwen-
den ist daher nicht zulässig. 

Zudem ist die Abdeckung der Deponie bereits durch 
anderes Fachrecht vorgeschrieben (Ansaatgrünland, 
7 Punkte) und damit nicht als Eingriffskompensation 
anrechenbar. 

Die Umgestaltung dieses Ansaatgrünlandes in ein 
nach Bilanzierungsmodell höherwertiges mesophiles 
Grünland (16 Punkte) könnte zwar fachlich tatsäch-
lich einen gewissen Teilbeitrag zur Kompensation 
des Eingriffs leisten allerdings sind Aussagen zu ei-
ner andersartigen naturschutzbezogenen Gestaltung 
der Ansaat nicht im LBP enthalten (z. B. Ansaatmi-
schung, Arten, Herkunft des Saatgutes). In den Kos-
tenschätzungen (C3, Kostenberechnung S. 22) wird 
von einer Schwingel-dominierten, kräuterfreien, ar-
tenarmen Regelsaatgutmischung ausgegangen, die 
kaum zu einem mesophilen Grünland führen wird, 
sondern höchsten zu einer naturschutzfachlich weni-
ger wertvollen gräserdominierten, artenarmen 
Schwingelansaat. Damit sind die Erfolgsaussichten 
für die Maßnahme äußerst gering, die Maßnahme 
könnte nicht anerkannt werden.  

Die geplante Gehölzpflanzung, die laut SAP bereits 
vor Baubeginn umgesetzt sein soll, da sie außerdem 
als CEF-Maßnahme im Artenschutz dienen soll, ist 
unkonkret, z. B. fehlen Aussagen zur konkreten Voll-
endung der Anpflanzung, zu den verwendeten Ge-
hölzen sowie zu Details wie einem Pflanzplan. Es ist 
auch zu prüfen, ob diese Pflanzung sogar zu Beein-
trächtigungen der dadurch angelockten Avifauna 
(Rotmilan) in Wechselwirkung mit dem geplanten 
Repowering des benachbarten Windparks führt.  

Reduzierung des Verfüllvolumens auf 1,52 
Mio m³ ergibt sich bei der beantragten jährli-
chen Ablagerungsmenge von 100.000 m³ eine 
Gesamtlaufzeit von 15,2 Jahren. Infolge des 
Betriebs der Deponie in Bauabschnitten be-
trägt die durchschnittliche Verfüllzeit pro Bau-
abschnitt etwa 3 Jahre, so dass im BA1 be-
reits etwa 4 Jahre nach Beginn der Baumaß-
nahme Rekultivierungsmaßnahmen beginnen, 
3 Jahre später bereits im BA2. 

Zu Abs. 3+4): Das vorgetragene Sachargu-
ment, die durch anderes Fachrecht vorge-
schriebene Mindestbegrünung sei nicht auf 
die Kompensation anrechenbar, ist falsch. 
Dies ergibt sich weder auf dem Kreislaufwirt-
schaftsrecht noch aus dem Naturschutzrecht 
und insbesondere nicht aus dem einschlägi-
gen Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt. Die 
einzigen zu betrachtenden Sachverhalte sind 
der Biotopwert vor dem Eingriff und der Bio-
topwert nach erfolgter Renaturierung / Rekulti-
vierung. 

Die Deponieverordnung schreibt für eine DK0 
lediglich vor, dass entweder eine Rekultivie-
rungsschicht oder eine technische Funktions-
schicht eingebaut werden muss. Die Wahl ob-
liegt dem Betreiber. Für die Deponie Reinstedt 
wurde als Kompensationsmaßnahme des Ein-
griffs eine Rekultivierungsschicht vorgesehen. 
Zur Erfüllung der Mindestanforderungen 
(Schutz vor Wind- und Wassererosion; Ge-
währleistung einer hohen Evapotranspiration) 
reicht eine einfache Rasenanssat (Ansaat-
grünland; GSA nach Bewertungsmodell Sach-
sen-Anhalt; 7 Biotopwertpunkte). 

Zur Erhöhung des Biotopwertes ist als Kom-
pensationsmaßnahme aber die Anlage eines 
mesophilen Grünlandes mit eingestreuten Ge-
büschen auf der Rekultivierungsschicht der 
Deponie vorgesehen. Mesophiles Grünland 
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Generell fehlen konkrete Aussagen zur Umsetzung 
und Ausführung der Ausgleichsmaßnahmen sowie 
zur Verfügbarkeit/Eigentum der Kompensationsflä-
chen und deren rechtlichen Sicherung.   

Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch 
die 27 m hohe Deponie-Halde wird völlig verkannt. 
Ausreichende Kompensationsmaßnahmen sind hier-
für nicht geplant.  

Durch das Errichten und Betreiben der beantragten 
Deponie ist ein Eingriff in Natur und Landschaft i.S. 
des § 14 BNatSchG zu erwarten. Die den Antragsun-
terlagen zu entnehmende Bilanzierung und Bewer-
tung des Eingriffs entspricht den naturschutzrechtli-
chen Vorgaben, ist nachvollziehbar und wird seitens 
der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Harz, bis auf die Bewertung der Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild, bestätigt (Stellungnahme aus 
2021). 

Der Unterlage B1 Erläuterungsbericht RST DK 0 S. 
67 (ähnlich auch auf S. 78) ist zu entnehmen, dass 
mit dem Errichten der Deponie keine wesentliche 
Veränderung des Landschaftsbildes verbunden ist. 
Dies ist seitens der Unteren Naturschutzbehörde 
nicht nachvollziehbar. Das Errichten einer Anlage mit 
den dargestellten Abmaßen im Vorhabenraum wird 
seitens der Unteren Naturschutzbehörde als wesent-
liche Veränderung des Landschaftsbildes eingestuft. 
Das dadurch erheblich beeinträchtigte Landschafts-
bild kann nicht durch Ausgleichsmaßnahmen kom-
pensiert werden. Insofern sind Ersatzmaßnahmen 
vorzusehen. Die abschließende Begrünung der De-
ponie kann als entsprechender Ersatz anerkannt 
werden. Insofern sind zusätzliche Maßnahmen zur 
Kompensation der erheblichen Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes nicht erforderlich. 

(GMA) besitzt nach dem Bewertungsmodell 
Sachsen-Anhalt einen Planwert von 16 Bio-
topwertpunkten. Die Differenz aus den 7 Bio-
topwertpunkten / m², für die nach den Vorga-
ben der DepV mindestens zu erfüllenden tech-
nischen Eigenschaften und den 16 Bio-
topwertpunkten für die zusätzliche ökologi-
sche Aufwertung der Rekultivierungsfläche 
beträgt 9 Biotopwertpunkte / m². Selbst wenn 
das vorgetragene Sachargument, die Min-
destansaat wäre nicht anzurechnen, zutreffen 
würde, wäre der Biotopwertverlust mehr als 
ausgeglichen.  

Der LBP enthält auf Seite 62 Angaben zur 
Saatgutmischung, inkl. Kostenschätzung. 

Zu Abs. 5): In den überarbeiteten Antragsun-
terlagen (LBP: Stand November 2020) finden 
sich detaillierte Aussage zu den geplanten 
Gehölzen. Weiterhin ist ein entsprechender 
Pflanzplan (Anlage A7-2) enthalten. 

Zu Abs. 6): Alle Flächen für die Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen befinden sich im Ei-
gentum des Antragstellers. Konkrete Aussa-
gen zur Umsetzung sind im LBP enthalten. 

Zu Abs. 7): Durch die Errichtung und den Be-
trieb der Deponie wird das Landschaftsbild er-
heblich beeinträchtig. Diese Beeinträchtigung 
wird mit Abschluss der Renaturierung gemäß 
§ 15 Abs. 2 BNatSchG durch Neugestaltung 
der Landschaft ausgeglichen. 

  

2.4.3 LBP / Ein-
griffsregelungen / 

T20 Die bergbauliche Tätigkeit im Kiessandtagebau Fro-
ser Berg ist im geplanten Bereich weitestgehend be-
endet. Die Vorhabenfläche soll bis zum Beginn der 

Nach Beendigung der Kiessandgewinnung 
und Verfüllung des Tagebaus, bzw. der vom 
Deponievorhaben beanspruchten Flächen, 

Die Einwendungen/Stellungnahmen werden zur Kenntnis genom-
men und im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  
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Ausgleichsmaß-
nahmen 

101 Eingriffskom-
pensation (Stel-
lungnahme 1. Tek-
tur) 

Errichtung der Deponie (März 2022) als landwirt-
schaftliche Fläche rekultiviert werden. Daher muss 
der landschaftspflegerische Begleitplan (LBP), der 
zum Tagebau erstellt wurde, als Bewertungsgrund-
lage für die jetzt geplante Deponie angewendet wer-
den. Das heißt, im Tagebau müssen die praktischen 
Maßnahmen realisiert sein, die für die jetzt geltende 
Genehmigung zur Rekultivierung des Kiessandtage-
baues erforderlich sind und diese dann als Grundlage 
für eine Bewertung herangezogen werden. Eine sol-
che Bewertung ist nicht Teil der Unterlagen. Der ak-
tuell vorliegende Antrag möchte dieselbe Fläche, die 
nach Beendigung des Bergbaus gemäß LBP wieder 
als landwirtschaftliche Fläche hergestellt werden soll, 
als Deponie nutzen. Das heißt, der Ausgleich des 
Kiessandtagebaus soll demnach, wenn überhaupt, 
nur kurzzeitig stattfinden. Die Fläche wird stattdessen 
als Deponie einer neuen Nutzung zugeführt. Das be-
deutet, dass der Eingriff, den die bergbauliche Tätig-
keit hervorrief, nicht langfristig ausgeglichen, sondern 
stattdessen das o.g. Vorhaben umgesetzt wird. Der 
Eingriff, der durch die Deponie zu erwarten ist, ist da-
her neu auf der Basis des LBP und der jetzt vorhan-
denen Biotopstruktur, entsprechend den gesetzli-
chen Vorschriften des BNatschG und des BBodSchG 
zu bewerten. 

werden diese für die landwirtschaftliche Nut-
zung wiederhergestellt und aus der Bergauf-
sicht entlassen. Die Anforderungen aus der 
bergrechtlichen Genehmigung betreffen aus-
schließlich die Wiederherstellung und werden 
vollumfänglich erfüllt. Der Eingriff des Tage-
baubetreibers ist damit vollständig ausgegli-
chen. 

Eine Regelung, die eine bestimmte Dauer der 
landwirtschaftlichen Nachnutzung erfordert, 
bevor die betreffenden Flächen einer anderen 
Nutzung zugeführt werden kann, existiert 
nicht. 

Das Deponievorhaben beansprucht landwirt-
schaftliche Nutzflächen, die nicht mehr der 
bergrechtlichen Überwachung unterliegen. 

Der LBP für die bergbauliche Tätigkeit und der 
LBP für das Deponievorhaben betreffen zwei 
voneinander unabhängige Vorhaben.  

Der LBP des Deponievorhabens berücksich-
tigt die Situation des vollständig rekultivierten 
Zustands des Tagebaus im Bereich der Depo-
nie. Dies ist auch im LBP so dargestellt (Kapi-
tel 4.4.1.2, Seite 19 und Anlage A2.2).  

2.4.3 LBP / Ein-
griffsregelungen / 
Ausgleichsmaß-
nahmen 

102 Herstellung der 
Rekultivierungs-
schicht 

T5 Auf S. 40 der Anlage B1 wird unter Punkt 8.3 darge-
stellt, dass die Deponie ggf. unter Verzicht der Her-
stellung der Rekultivierungsschicht erfolgt. Der Land-
schaftspflegerische Begleitplan sowie alle arten-
schutzrechtlichen Angaben beziehen sich auf die An-
nahme, dass nach Abschluss des Tagebaus der-
selbe verfüllt, mit einer Mutterbodenschicht abge-
deckt und anschließend wieder als Acker genutzt 
wird. Sofern die Abdeckung mit Mutterboden nicht 
vorgenommen und die Fläche nicht als Acker bewirt-
schaftet würde, wäre von einem vollkommen anders 
zu bewertenden Ausgangszustand auszugehen. 
Dies würde ebenfalls zu völlig anderen Ergebnissen 

Der Erläuterungsbericht wurde vollständig 
überarbeitet. Die Errichtung der Deponie er-
folgt erst nach vollständiger Rekultivierung, 
Wiederherstellung der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche und nach der Entlassung aus der 
Bergaufsicht. 

Die Stellungnahme hat sich mit Überarbeitung der Unterlagen und 
Einreichung der 1. Tektur erledigt.  
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bei der Eingriffsbewertung sowie bei artenschutz-
fachlichen Belangen führen. 

2.4.4 SAP 

103 SAP (speziel-
ler Artenschutz-
rechtlicher Fach-
beitrag) 

T5 Der vorgelegte spezielle Artenschutzrechtliche Fach-
beitrag (SAP) ist auf Grund von Mängeln zu überar-
beiten. Der SAP ist so aufzubereiten, dass er als ei-
genständiger Teil der Antragsunterlagen zu lesen ist. 
Die ständigen Verweise auf andere Teile der An-
tragsunterlagen (wie auf LBP) erschweren die Les-
barkeit, das Verständnis und die Beurteilung. 

Die Untere Naturschutzbehörde (UNB) stimmt dem 
Spektrum der untersuchten Artengruppen zu, auch 
wenn der Abschichtungsprozess der dann endgültig 
zu untersuchenden Arten nur sehr knapp erläutert 
wurde. Die angewandten Erfassungsmethoden ent-
sprechen den fachlichen Standards, müssen aller-
dings im SAP dargestellt werden und nicht im LBP.  

Die Vermeidungsmaßnahme V02 (Baufeldfreima-
chung während der brutfreien Zeit) ist geeignet, die 
Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG in 
Bezug auf die festgestellten betroffenen Vogelarten 
Grauammer und Feldlerche zu vermeiden. 

Eine große Schwierigkeit für den SAP ist, dass er 
Aussagen für einen Ausgangszustand bei Baubeginn 
treffen soll, der noch gar nicht vorhanden ist. Auf S. 1 
SAP wird dazu ausgeführt: „Die auf der späteren De-
poniefläche durchgeführte Bestandserhebung wider-
spiegelt somit nicht den Artenbestand, der zu Baube-
ginn, d. h. während einer landwirtschaftlichen Inten-
sivnutzung anzutreffen ist.“ Damit wird bereits deut-
lich, dass die Untersuchungen eingeschränkt belast-
bar sind. Im Moment ist auf der späteren Deponieflä-
che noch Rohboden mit einem sehr hohen natur-
schutzfachlichen Wert. Hier reproduzieren derzeit 
Amphibien, v. a. Wechsel- und Knoblauchkröte, 
wahrscheinlich auch der Steinschmätzer und Fluss-
regenpfeifer. Untersuchungen auf der eigentlichen 
Deponiefläche fanden jedoch, v. a. in Bezug auf Am-
phibien, nicht statt. Im Moment ist das 

Zu 1-8): Die Einwände betreffen den SAP der 
ersten Auslegung. Im Rahmen der Überarbei-
tung der Antragsunterlagen wurde auch der 
SAP vollständig überarbeitet. Dabei wurden 
die durch die UNB bemängelten Punkte im Er-
gebnis der Besprechung beim LK Harz vom 
12.03.2020 berücksichtigt und entsprechend 
umgesetzt. 

  

  

Keine weitere Kommentierung. 
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Deponiegelände nicht wie im SAP immer wieder be-
tont nur Wanderkorridor, sondern definitiv Sommer-, 
sehr wahrscheinlich auch Winterlebensraum und vor 
allem Reproduktionsgebiet für viele Arten, v. a. auch 
für die FFH-Anh. IV - Arten Knoblauch- und Wechsel-
kröte. Der SAP hat sich damit auseinanderzusetzen, 
welche Arten jetzt vorkommen, auf die Naturdynamik 
bei geplanter Verfüllung und Herstellung eines 
Ackers. Insbesondere ist dies Prüfgegenstand der 
UVS. Allerdings sind die oben angerissenen arten-
schutzrechtlichen Probleme zunächst v. a. ein Prob-
lem, welches im Rahmen des Kiesabbaus bei der 
Verfüllung des Kiesabbaus unter Bergrecht dringend 
zu bewältigen ist.  

Auch wird die zukünftige Deponie in großer Nähe 
zum Kiesabbau (geplante Erweiterung der Kies-
grube) liegen und daher tatsächlich für viele arten-
schutzrechtlich relevante Arten einen (Zwischen-)Le-
bensraum oder Wanderkorridor darstellen. Durch die 
unmittelbar angrenzenden Tagebaue im Süden und 
im Westen werden die hier lebenden artenschutzre-
levanten Arten auch auf dem Deponiegelände auftre-
ten. Zumal das Deponiegelände sich im Verlauf der 
Deponieentwicklung auch wieder in einen attraktive-
ren Lebensraum für die genannten Arten (Amphibien, 
Zauneidechse, Vögel) entwickeln wird (vgl. z. B. De-
poniegelände bei Westdorf mit hohem Rohbodenan-
teil). 

Der SAP entwickelt daher auch Vermeidungsmaß-
nahmen für die Amphibien. So ist als Vermeidungs-
maßnahme für die Amphibien ein Amphibien/Reptili-
ensperrzaun geplant, um die Tiere davon abzuhalten, 
wieder ins Vorhabengebiet einzuwandern. Die Wirk-
samkeit dieser Maßnahme wird durch die UNB ange-
sichts der großen attraktiven Flächen für diese Arten 
im unmittelbaren Umland bezweifelt. Ein dauerhafter, 
langer Sperrzaun kann vielmehr eine Falle für die 
Tiere darstellen, die, ohne ausweichen zu können, 
am Zaun entlangwandern und so Prädatoren, wie 
dem Waschbären, zum Opfer fallen oder sich nicht 
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verstecken können und z. B. in der Sommerhitze ein-
gehen. 

Ebenso sollen lt. Vermeidungsmaßnahmen im SAP 
evtl. vorhandene Tiere im Vorhabengebiet gefangen 
und umgesetzt werden. Abgesehen davon, dass im 
SAP nicht darauf eingegangen wird, wohin die Tiere 
umgesetzt werden sollten, wird auch die Wirksamkeit 
und Umsetzbarkeit dieser Maßnahme bezweifelt. Zu-
mal der Sperrzaun ebenso wie das Umsetzen der 
Tiere über die gesamte geplante Laufzeit der Depo-
nie von 22 Jahren gewährleistet sein müsste. Beide 
Maßnahmen werden als ungeeignet betrachtet, den 
Verboten des § 44 BNatSchG entgegenzuwirken. 

Aus Sicht der UNB werden sowohl in den angrenzen-
den Tagebauen wie auch bei der Entstehung der De-
poniegelände wieder attraktive Lebensräume für Am-
phibien wie auch bestimmte Vogelarten (Bienenfres-
ser, Uferschwalbe, Regenpfeifer, etc.) entstehen. 
Diese attraktiven Lebensräume entstehen gerade 
durch den aktiven Betrieb von Kiesabbau und Depo-
nieerrichtung. Wichtig für die Vermeidung der Ver-
botstatbestände des § 44 BNatschG ist es, realisti-
sche Vermeidungsmaßnahmen für den aktiven Be-
trieb zu entwickeln. Das Ziel dieser Maßnahmen 
muss sein, ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko zu 
vermeiden. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko, 
verbunden auch mit Auswirkungen auf den Erhal-
tungszustand der Population liegt z. B. u. U. dann vor, 
wenn Gewässer im Gebiet nach dem Ablaichen der 
Tiere verkippt oder zerstört werden. Eine voraus-
schauende Planung, basierend auf geeigneten anzu-
wendenden Maßnahmen, kann dies verhindern. 
Diese Maßnahmen müssen im aktiven Betrieb ein-
fach einzusetzen und zielführend umzusetzen sein. 
Beispielsweise sind potentielle Laichgewässer im ak-
tiven Verfüllungsbereich vor Besatz durch Amphibien 
zu verfüllen und dafür aber eine ausreichende Anzahl 
Gewässer/ wassergefüllte Fahrspuren in ruhigen Be-
reichen zu belassen und die Tiere so dort versuchen 
zu konzentrieren. Die CEF-Maßnahmen 02 und 03 
(Anlage eines Laichgewässers und von 
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Landlebensraum) sind, bei nachgewiesener Funkti-
onstüchtigkeit, ein geeigneter Beitrag dazu, allein je-
doch nicht ausreichend, den Verboten des § 44 
BNatSchG entgegenzuwirken.  

Hinweis: Die artenschutzrechtlichen Nachforderun-
gen der Unteren Naturschutzbehörde des Landkrei-
ses Harz (2021) sind nach der Überarbeitung der Un-
terlagen erfüllt.  

2.4.4 SAP 

104 Artenschutz-
rechtlicher Fach-
beitrag 

T5 Der vorgelegte artenschutzrechtliche Fachbeitrag 
(AFB) umfasst alle relevanten und vom Vorhaben tat-
sächlich und auch potentiell betroffenen Artengrup-
pen. Die Gutachter setzen sich auch mit dem arten-
schutzrechtlichen Konfliktpotential, welches dem be-
antragten Vorhaben aus dem benachbarten aktiven 
Kiesabbau entstehen kann, auseinander, indem sie 
die dort auftretenden Amphibien einbeziehen und 
Maßnahmen entwickeln, dieses Konfliktpotential zu 
bewältigen. Die Wirkfaktoren des Vorhabens auf die 
Arten sind dargestellt und erläutert. Die Erfassungs-
methoden entsprechen den fachlichen Standards. 
Die Daten, auf denen der AFB und seine Schlussfol-
gerungen beruhen, stammen von 2017 und entspre-
chen damit den Aktualitätsanforderungen an faunisti-
sche Daten. Die Abschichtung der vertiefend zu prü-
fenden besonders geschützten Tierarten erfolgte 
fachlich und bezogen auf ihre tatsächliche Betroffen-
heit durch das beantragte Vorhaben nachvollziehbar. 

Die im AFB auf Grundlage der Datenerhebung und -
auswertung entwickelten Vermeidungsmaßnahmen 
VAFB 01 bis VAFB 04 sind fachlich geeignete Maß-
nahmen. Bei fachlich korrekter Umsetzung dieser 
Vermeidungsmaßnahmen kann das Eintreten der ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände wirksam 
vermieden werden. 

Hinweise und Nachforderungen zum vorgelegten ar-
tenschutzrechtlichen Fachbeitrag: 

- In der Vermeidungsmaßnahme VAFB 04 (Abfangen 
und Umsetzen von Amphibien/Reptilien) sollen im 

Zu 3): Die Nachforderungen wurden bereits 
umgesetzt und in der Fassung vom 
31.03.2022 nachgereicht. 

Bezüglich der Amphibien und Reptilien wurde 
eine geeignete Fläche südlich des Plangebie-
ten (im Tagebaubereich der RKW GmbH) aus-
gewählt, auf denen sich mehrere Kleingewäs-
ser und Strukturen finden, bei denen eine Be-
siedlung durch Reptilien und Amphibien be-
reits nachgewiesen wurde. Die Fläche ist im 
Maßnahmeblatt VAFB04 dargestellt. 

Bezüglich der Hamster werden die im Süd-
westen gelegenen Ackerflächen vorgeschla-
gen (s. Maßnahmeblatt VAFB05). 

Die Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen 
VAFB01 bis VAFB05 wurde in den Maßnah-
meblättern dargestellt. 

Die Anlage der Strauch-Hecken wurde als 
Kompensationsmaßnahme KLBP02 im LBP 
dargestellt. 

Die Anlage des mesophilen Grünlandes wurde 
als Kompensationsmaßnahme KLBP01 im 
LBP dargestellt. 

  

  

Keine weitere Kommentierung. 
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Vorhabenbereich gefangenen Amphibien/Reptilien 
zu ihrem Schutz gefangen und umgesetzt werden. 
Vom Antragsteller ist bereits jetzt eine Fläche zu be-
nennen, auf die ggf. gefundene Hamster und Amphi-
bien/Reptilien umgesetzt werden können. Die Fläche 
muss den ökologischen Ansprüchen der Arten genü-
gen und den Tieren mindestens 1 Saison zur Verfü-
gung stehen. 

- Die Kontrolle vor Baufeldfreimachung auf die ggf. 
Neuansiedlung von Feldhamstern ist als Vermei-
dungsmaßnahme VAFB 05 aufzunehmen und ent-
sprechend auszuformulieren. 

- Die entwickelten Vermeidungsmaßnahmen VAFB 
01 bis (dann) VAFB 05 und der konkrete zeitlich und 
fachlich korrekte Ablauf ihrer Umsetzung sind in 
Maßnahmenblättern umsetzungsorientiert darzustel-
len. 

- Die im AFB und LBP als CEF deklarierte Maßnahme 
ACEF01 ist keine artenschutzrechtliche Vermei-
dungsmaßnahme. Sie sollte als eine weitere Aus-
gleichsmaßnahme im LBP geführt werden. 

- Die im AFB und LBP als FCS deklarierte Maßnahme 
EFCS01 ist keine FCS-Maßnahme. FCS-Maßnah-
men werden nur im Zusammenhang mit Ausnahme-
verfahren nach § 45 Abs. 7 BNatSchG festgesetzt 
und durchgeführt. Diese hier beschriebene Maß-
nahme (Anlage eines mesophilen Grünlandes …) 
sollte als eine weitere Ausgleichsmaßnahme im LBP 
geführt werden. 

  

  

2.5 Immissionsbe-
lastung 

    

2.5.1 Verkehrslärm 

105 Zunahme Ver-
kehrslärm 

E10, E100, E101, 
E102, E103, E105, 
E106, E114, E115, 
E116, E121, E123, 
E128, E148, E152, 

Es wird eine Zunahme des Verkehrslärmes aufgrund 
des geplanten Vorhabens (u. a. in Reinstedt und 
Hoym) (und das über 22/30 Jahre für ca. 16 h am 
Tag) angenommen. Hierdurch wird die Lebensquali-
tät von Menschen und Tieren negativ beeinflusst. 

Zu Abs. 1+2): Die Deponie soll in Erster Linie 
die Abfallmengen aufnehmen, die aufgrund 
der Änderung des Sonderbetriebsplans Verfül-
lung zukünftig nicht mehr im Kiestagebau 
Reinstedt zur Verfüllung genutzt werden 

Die Bewertung des zusätzlichen Lärms, in diesem Rahmen hier 
die Zunahme des Verkehrslärms, wird Bestandteil der weiteren 
grundsätzlichen Zulassungsprüfung sein und selbstverständlich 
auch in der Abwägung berücksichtigt.  
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E155, E160, E161, 
E166, E167, E168, 
E169, E173, E178, 
E179, E180, E183, 
E189, E193, E20, 
E200, E221, E222, 
E223, E227, E228, 
E259, E29, E30, 
E302, E307, E308, 
E31, E360, E361, 
E386, E402, E405, 
E451, E454, E457, 
E459, E460, E461, 
E463, E464, E465, 
E466, E468, E469, 
E470, E474, E478, 
E479, E480, E481, 
E482, E483, E485, 
E487, E488, E489, 
E494, E497, E50, 
E505, E506, E507, 
E508, E510, E511, 
E512, E513, E514, 
E515, E520, E527, 
E530, E538, E547, 
E55, E550, E551, 
E552, E553, E555, 
E556, E557, E558, 
E559, E56, E569, 
E57, E570, E572, 
E573, E574, E579, 
E580, E581, E582, 
E583, E585, E586, 
E587, E588, E590, 
E594, E603, E611, 
E625, E626, E627, 
E628, E630, E633, 
E634, E635, E639, 
E645, E659, E663, 
E664, E665, E668, 
E670, E672, E673, 
E674, E675, E676, 

Einige befürchten, dass der Nachtschlaf durch den 
Lärm gefährdet wird.  

Die jetzige Lärmbelastung (Verkehr, Kartbahn, Wind-
kraftanlagen, Industriebetriebe etc.) reicht vielen 
schon. 

In den Unterlagen (Erläuterungsbericht B1, Seite 49) 
wird eine Betriebszeit der Deponie von Montag bis 
Freitag 06.00 bis 22.00 Uhr und samstags 07.00 bis 
13.00 Uhr angegeben. In den angegebenen Zeitfens-
tern ist mit einer Lärmbelastung durch den Betrieb 
und den Transportverkehr zu rechnen. Die Zu- und 
Abfahrt der LKW erfolgt durch das Kieswerk. Die Um-
schlag- und Transportvorgänge und der Einbau der 
angelieferten Stoffe werden zu Geräuschvorbelas-
tungen führen. Die tatsächliche Geräuschvorbelas-
tung kann erst im Betrieb der Anlagen ermittelt wer-
den. Da derzeit auch schon andere "Quellen" für eine 
Geräuschvorbelastung in Reinstedt verantwortlich 
sind, wird sich die Belastung durch den hinzukom-
menden Lärm weiter verstärken. Insbesondere die 
geplante Betriebszeit am Samstag (07.00 bis 13.00 
Uhr) ist im Hinblick auf die damit verbundene Ge-
räuschbelästigung nicht akzeptabel. 

dürfen. Daraus ergibt sich keine Erhöhung der 
Verkehrsmengen, sondern nur eine Verlage-
rung vom Tagebau auf die Deponie. Zusätz-
lich soll die Deponie nur noch von Norden, 
über die L85 und die K1368 aus angefahren 
werden, so dass die Verkehrsbelastung in der 
Ortslage Reinstedt sich zukünftig verringern 
wird. 

Zu Abs. 3): Die Öffnungszeiten der Deponie 
wurden von Montag bis Freitag, jeweils 06:00 
Uhr bis 18:00 Uhr festgelegt (s. aktuelle An-
tragsunterlagen vom Juni 2021. Samstags 
und Sonntags bleibt die Deponie geschlossen. 

Die Zu- u. Abfahrten zur Deponie erfolgen 
nicht durch das Kieswerk, sondern von der 
L85 aus über die K1368. Eine Durchfahrt der 
Ortslage Reinstedt soll damit vermieden wer-
den. 

Für alle, in der Schallimmissionsprognose de-
finierten Immissionsorte werden die gebiets-
spezifischen Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm eingehalten. Zusätzlich wurden an allen 
Immissionsorten die Irrelevanzschwellen der 
TA Lärm unterschritten. 
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E683, E691, E692, 
E693, E694, E697, 
E7, E712, E717, 
E723, E726, E730, 
E731, E733, E743, 
E749, E75, E752, 
E753, E754, E756, 
E76, E762, E765, 
E77, E773, E776, 
E777, E778, E780, 
E781, E782, E783, 
E784, E786, E787, 
E789, E79, E791, 
E794, E796, E797, 
E799, E8, E800, 
E801, E805, E806, 
E807, E808, E81, 
E816, E817, E82, 
E824, E826, E833, 
E835, E846, E853, 
E856, E858, E864, 
E866, E871, E875, 
E876, E880, E903, 
E904, E905, E91, 
E916, E917, E920, 
E923, E924, E925, 
E928, E93, E931, 
E932, E933, E936, 
E939, E940, E941, 
E943, E952, E956, 
E96, E960, E961, 
E962, E99, T20, T21, 
T23 

2.5.1 Verkehrslärm 

106 Lärmschutz 

E627 Es wird ein Fahrverbot für LKW in den Abendstun-
den, alternativ ein Tempolimit gefordert, um die 
Lärmbelästigung zu reduzieren. 

Die Öffnungszeiten der Deponie sind jeweils 
von Montag bis Freitag, 06:00 Uhr bis 18:00 
Uhr. 

Die An- u. Abfahrten zur Deponie erfolgen nur 
noch von Norden, über die L85 und die K1368 
und nicht mehr durch die Ortslage Reinstedt. 

Der hier aufgeworfene Einwand und Hinweis, bez. eines abendli-
chen Fahrverbot für LKW`s wird zur Kenntnis genommen und im 
weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  
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2.5.1 Verkehrslärm 

107 Lärmgutachten 

E796, T21, T22 Die Kapazität und Leistung der geplanten Deponie 
werden mit einem zusätzlichen LKW- Aufkommen 
von 24 LKW/Tag bzw. 6 LKW/h angegeben. Zu Spit-
zenzeiten können es bis zu 40 LKW/ Tag bzw. 10 
LKW/h werden. Die Zufahrt soll über die K 1358 und 
L 85 erfolgen. Die K 1369 (Reinstedt nach Hoym) 
wurde in dieser Betrachtung komplett außen vorge-
lassen. Diese Strecke wird derzeit bereits durch das 
Kieswerk genutzt und sollte mit betrachtet werden. Im 
Lärmgutachten wurde die zusätzlichen Verkehrsbe-
lastungen in den unmittelbaren Ortslagen nicht be-
rücksichtigt.  

Das mittlere LKW-Aufkommen von 24 
Stück/Tag bzw. 40 Stück/Tag maximal sind 
kein Zusatzaufkommen, sondern lediglich eine 
Verlagerung vom Kieswerk auf die Deponie. 
Für die Schallimmissionsprognose werden 
diese Daten im Sinne einer worst-case-Be-
trachtung als Zusatzbelastung gerechnet. 
Trotzdem wird die Irrelevanzschwelle der TA 
Lärm nicht überschritten. 

Im Rahmen des Deponiebetriebs wird festge-
legt, dass alle Zufahrten ausschließlich über 
die L85 und die K1368 von Norden aus erfol-
gen. Somit ist eine Ortsdurchfahrt durch 
Reinstedt nicht mehr gegeben. 

Für den nicht den Deponiebetrieb betreffen-
den Verkehr ist der Deponiebetreiber nicht 
verantwortlich. 

Auch der Verkehrslärm wird in der weiteren Zulassungsprüfung 
und in der Abwägung weiterhin Berücksichtigung finden, die Ein-
wendungen und Stellungnahmen werden insoweit zur Kenntnis 
genommen.  

2.5.1 Verkehrslärm 

108 Verstärkung 
der Lärmimmissio-
nen (Stellung-
nahme der Unteren 
Immissionsschutz-
behörde des Land-
kreises Harz) 

T3 Mittels der „Schallimmissionsprognose für die Errich-
tung und den Betrieb einer Deponie DK 0 ‚Froser 
Berg‘ in 06463 Reinstedt“ der öko-control GmbH vom 
16.04.2021, Berichts-Nr.: 1 – 17 – 05 – 362 – 1Rev02 
führte die Antragstellerin den Nachweis, dass bei Be-
trieb der Deponie schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Geräusche nicht hervorgerufen werden kön-
nen. Die gegen die Geräuschimmissionen gerichtete 
Einwendung ist daher unbegründet. 

Sowohl in der Fassung vom 27.04.2018, als auch in 
der überarbeiteten Fassung der Schallimmissions-
prognose vom 16.04.2021 ging die Sachverständige 
der öko-control GmbH von 40 Lkw je Tag aus. Auch 
ist in beiden Prognosen die gleiche Jahresannah-
memenge aufgeführt. Eine Reduzierung der Ablager-
menge ergab sich durch eine Umplanung. 

Für die Beurteilung von Geräuschen sind die tägli-
chen Annahmemengen aus immissionsschutzrechtli-
cher Sicht entscheidend. Die von den Einwendern 
angegebenen Zahlen scheinen einer früheren Fas-
sung des Antrags entnommen, die auch durch die 

Kein Kommentar. Keine weitere Kommentierung.  
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Untere Immissionsschutzbehörde bemängelt wur-
den. Der aktuellen Beurteilung lagen überarbeitete 
Unterlagen zu Grunde, welche diese Diskrepanzen 
nicht mehr aufweisen. 

2.5.1 Verkehrslärm 

109 Tiere 

E596, E607, E627 Es wird befürchtet, dass die Schleiereulen, die seit 
Jahren auf dem Friedhof leben, ihr Gebiet zur Nah-
rungssuche ausweiten müssen, wenn Lärm, Staub 
und teilweise höheres Verkehrsaufkommen die Tiere 
stören werden. Die Tiere könnten das Gebiet verlas-
sen. Gleiches gilt für die Turmfalken und Uhus.  

Im Ergebnis der durchgeführten Schall- und 
Staubimmissionsprognose führt der Deponie-
betrieb nicht zu einer Überschreitung von Im-
missionswerten. 

Durch die Zufahrt zur Deponie von Norden 
aus, wird das Verkehrsaufkommen durch 
Reinstedt sogar reduziert. 

Sowohl die Schleiereule als auch der Uhu sind 
nachtaktive Jäger und jagen daher außerhalb 
der Betriebszeiten der Deponie. Ein Konflikt ist 
daher schon allein durch die unterschiedlichen 
Aktivitätszeiten auszuschließen. 

Turmfalken sind Kulturfolger, die sich Stadtge-
biete als Lebensraum erobert haben und sich 
durch menschliche Aktivitäten nicht stören las-
sen. Da sie sich überwiegend von Kleinsäu-
gern wie Wühlmäusen und anderen Mäusen 
ernähren, ist davon auszugehen, dass große 
Bereiche der Deponie aufgrund ihres fehlen-
den Bewuchses durch die Turmfalken als 
Jagdrevier genutzt werden. 

Für das Verfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem UVPG notwendig.  

Diese Prüfung stellt fest, welche Auswirkungen der Bau und die 
Errichtung der Deponie auf die Umwelt, unter anderem auf Tiere, 
Gewässer, Boden, etc. hat.  

Im Rahmen dieser Prüfung und der weiteren Abwägung durch die 
Zulassungsbehörde werden die Argumente dieser Einwendung 
berücksichtigt werden.  

2.5.2 Betriebslärm 

110 Betriebslärm 

E10, E114, E115, 
E121, E123, E128, 
E152, E161, E166, 
E167, E168, E173, 
E179, E180, E189, 
E20, E200, E221, 
E222, E223, E227, 
E29, E30, E302, 
E307, E308, E361, 
E386, E402, E454, 
E459, E463, E466, 
E468, E474, E480, 

Es wird eine Zunahme des (Betriebs-/Maschinen-
)Lärmes aufgrund des geplanten Vorhabens (und 
das über 22/30 Jahre für ca. 16 h am Tag) angenom-
men. Die bereits vorhandene Lärmbelastung (u. a. 
durch Kartbahn und Windkraftanlagen) wird schon 
als belastend angesehen.  

Die Lebensqualität wird sich durch die erwartete Zu-
nahme an Lärmbelastung mindern. Auch wird der 
Tourismus hierdurch gefährdet werden.  

Die durch die Deponie verursachte Lärmzu-
satzbelastung liegt im Bereich der Irrelevanz-
schwelle der TA Lärm (s. Schallimissionsgut-
achten). 

  

Zum Zweck der Bewertung wurden Lärmschutzgutachten gefor-
dert.  

Die Zunahme des Lärms wird demnach in der weiteren Zulas-
sungsprüfung Berücksichtigung finden.  

Die Einwendungen zum Lärm, incl. der damit im Zusammenhang 
befürchteten Lebensqualitätsminderung und Gefährdungen bzw. 
Beeinträchtigungen des Tourismus werden zur Kenntnis genom-
men und berücksichtigt werden.  
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E481, E482, E483, 
E488, E489, E494, 
E497, E50, E505, 
E506, E507, E510, 
E511, E512, E513, 
E514, E515, E547, 
E551, E552, E553, 
E555, E556, E559, 
E56, E569, E570, 
E573, E574, E579, 
E580, E581, E582, 
E585, E587, E603, 
E611, E625, E626, 
E627, E628, E630, 
E633, E634, E635, 
E645, E663, E664, 
E673, E674, E676, 
E691, E692, E697, 
E7, E717, E723, 
E730, E731, E743, 
E75, E752, E754, 
E756, E76, E765, 
E77, E773, E777, 
E778, E780, E783, 
E786, E787, E79, 
E791, E796, E797, 
E799, E8, E800, E81, 
E816, E833, E835, 
E845, E853, E858, 
E864, E866, E871, 
E875, E876, E916, 
E917, E920, E923, 
E924, E925, E928, 
E932, E936, E940, 
E941, E952, E96, 
E99, T21 

2.5.2 Betriebslärm 

111 Gesundheit 

E167, E168, E228, 
E459, E460, E461, 
E627, E96 

Lärm macht krank. Durch die Erhöhung der Lärmbe-
lastung bei Umsetzung des geplanten Vorhabens ist 
die Gesundheit der betroffenen Bevölkerung gefähr-
det.  

Die durch die Deponie verursachte Lärmzu-
satzbelastung liegt im Bereich der Irrelevanz-
schwelle der TA Lärm (s. Schallimissionsgut-
achten). 

Die Auswirkungen des Lärms auf die menschliche Gesundheit 
werden im weiteren Verfahren berücksichtigt werden, die Einwen-
dungen werden diesbezüglich zur Kenntnis genommen. 
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Es wird befürchtet, dass die Bevölkerung mit der 
Dauerbelastung und fehlender Ruhe nicht umgehen 
können und krank werden. 

   

2.5.2 Betriebslärm 

112 Sport 

E627 Der Sportplatz befindet sich in sehr geringer Nähe 
zum geplanten Vorhaben. Sport- und Freizeit wird 
durch Lärm (sowie Staub und Feinstaub) belastet. 
Die Vereinsarbeit könnte hierdurch beeinträchtigt 
werden.  

Im Ergebnis der durchgeführten Schall- und 
Staubimmissionsprognose führt der Deponie-
betrieb nicht zu einer Überschreitung von Im-
missionswerten. 

Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen und bei der Ent-
scheidung berücksichtigt. 

Dabei ist die örtliche Lage des Sportplatzes neben der Motorsport-
anlage Harz-Ring sowie der Recyclinganlage der Bauschuttrecyc-
ling Reinstedt GmbH & Co. KG ebenso zu berücksichtigen wie der 
nördlich angrenzende Lärm- und Staubschutzwall. 

2.5.3 Schadstof-
femissionen und 
Gerüche 

113 Luftverschmut-
zung 

E112, E113, E116, 
E119, E131, E134, 
E146, E167, E168, 
E178, E206, E22, 
E228, E23, E329, 
E357, E361, E363, 
E377, E477, E481, 
E486, E492, E494, 
E5, E504, E515, 
E551, E554, E556, 
E558, E566, E59, 
E602, E605, E627, 
E635, E674, E675, 
E693, E732, E747, 
E757, E76, E77, 
E776, E80, E81, 
E819, E822, E830, 
E84, E845, E846, 
E869, E92, E920, 
E923, E930, E940, 
E941, E943, E972, 
E973, T21 

Durch den zunehmenden LKW-Verkehr und die da-
mit verbundenen Abgase wird es zu Luftverschmut-
zung kommen. Hierbei sind als Emissionen sowohl 
(Fein-)Staub als auch Stickoxide und CO2 zu nen-
nen. 

Weiterhin entstehen Staubemissionen / Schmutz 
durch Abwehung von Material beim Transport und 
durch das abgelagerte Material auf der Deponie. 

Die Deponie soll in Erster Linie die Abfallmen-
gen aufnehmen, die aufgrund der Änderung 
des Sonderbetriebsplans Verfüllung zukünftig 
nicht mehr im Kiestagebau Reinstedt zur Ver-
füllung genutzt werden dürfen. Daraus ergibt 
sich keine Erhöhung der Verkehrsmengen, 
sondern nur eine Verlagerung vom Tagebau 
auf die Deponie. Zusätzlich soll die Deponie 
nur noch von Norden, über die L85 und die 
K1368 aus angefahren werden, so dass die 
Verkehrsbelastung in der Ortslage Reinstedt 
sich zukünftig verringern wird. 

Im Ergebnis der durchgeführten Schall- und 
Staubimmissionsprognose führt der Deponie-
betrieb nicht zu einer Überschreitung von Im-
missionswerten. 

Die Einwendungen und Stellungnahme wurden zur Kenntnis ge-
nommen. Für die nach Abschluss der Anhörungsphase beginnende 
weitere Prüfung werden auch diese Belange berücksichtigt wer-
den.  

2.5.3 Schadstof-
femissionen und 
Gerüche 

114 Vorbelastung 

E20, E509, T21 Die Vorbelastung durch Industrieanlagen in 
Reinstedt ist erheblich. Eine weitere Erhöhung ist 
nicht mehr zumutbar.  

Im Ergebnis der durchgeführten Schall- und 
Staubimmissionsprognose führt der Deponie-
betrieb nicht zu einer Überschreitung von Im-
missionswerten. 

Die Einwendungen und Stellungnahme werden zur Kenntnis ge-
nommen, im weiteren Verfahren geprüft sowie bei der abschlie-
ßenden Entscheidung berücksichtigt werden. 
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2.5.3 Schadstof-
femissionen und 
Gerüche 

115 CO2-Belas-
tung 

E118, E120, E124, 
E14, E140, E148, 
E156, E166, E167, 
E168, E173, E175, 
E176, E206, E215, 
E216, E218, E219, 
E24, E242, E243, 
E258, E259, E29, 
E291, E30, E301, 
E338, E351, E352, 
E353, E356, E361, 
E37, E374, E376, 
E379, E38, E382, 
E391, E402, E405, 
E406, E44, E442, 
E449, E453, E454, 
E456, E47, E479, 
E482, E483, E490, 
E491, E492, E493, 
E509, E514, E525, 
E528, E549, E554, 
E555, E566, E569, 
E570, E571, E574, 
E577, E580, E6, 
E605, E606, E608, 
E61, E615, E637, 
E658, E660, E678, 
E679, E69, E690, 
E698, E70, E703, 
E704, E705, E706, 
E707, E708, E709, 
E710, E711, E72, 
E730, E747, E773, 
E777, E778, E79, 
E802, E808, E809, 
E823, E830, E832, 
E833, E840, E845, 
E847, E848, E849, 
E855, E865, E870, 
E878, E881, E889, 

Durch den zunehmenden LKW-Verkehr (teilweise 
aus der gesamten Republik mit langen Strecken) wird 
es zu einer Erhöhung der CO2-Belastung kommen. 
Die CO2-Emissionen müssen zum Klimaschutz redu-
ziert werden. 

Die Errichtung regionaler Deponien verringert 
die CO2-Belastung sogar deutlich, da die 
Fahrstrecken vom Anfallort der Abfälle zum 
Ablagerungsort sich reduzieren. Allein für die 
RST GmbH würden sich die Fahrstrecken pro 
Jahr um über 250.000 km reduzieren, da die 
nächstgelegene DK0-Deponie “Am Warberg” 
von Thale aus 82 km entfernt ist, die geplante 
Deponie in Reinstedt lediglich 29 km. Dies 
entspräche einer Verringerung des CO2-Aus-
stoßes von -211.000 kg. 

LKW-Verkehr aus der gesamten Bundesre-
publik kann schon allein deswegen ausge-
schlossen werden, weil ab einer Entfernung 
von ca. 50-60 km zur Deponie die reinen 
Transportkosten so hoch wären, dass dadurch 
ein marktüblicher Entsorgungspreis für Abfälle 
der Klasse DK0 nicht mehr erreicht werden 
kann. Die Herkunft der Abfälle wird daher 
überwiegend aus dem unmittelbaren Umfeld 
der Deponie stammen. 

Die Einwendung werden zur Kenntnis genommen und im weiteren 
Verfahren berücksichtigt werden.  
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E930, E933, E942, 
E962, E98 

2.5.3 Schadstof-
femissionen und 
Gerüche 

116 Reifenabrieb 

E509 Es wird auch eine Umweltbelastung durch den Rei-
fenabrieb des vermehrten LKW-Verkehrs befürchtet.  

Die Deponie soll in Erster Linie die Abfallmen-
gen aufnehmen, die aufgrund der Änderung 
des Sonderbetriebsplans Verfüllung zukünftig 
nicht mehr im Kiestagebau Reinstedt zur Ver-
füllung genutzt werden dürfen. Daraus ergibt 
sich keine Erhöhung der Verkehrsmengen, 
sondern nur eine Verlagerung vom Tagebau 
auf die Deponie. Zusätzlich soll die Deponie 
nur noch von Norden, über die L85 und die 
K1368 aus angefahren werden, so dass die 
Verkehrsbelastung in der Ortslage Reinstedt 
sich zukünftig verringern wird. 

Der Einwand wird im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  

2.5.3 Schadstof-
femissionen und 
Gerüche 

117 Bienen 

E146 Ein Imker fürchtet wegen der Vergiftung seiner Bie-
nenvölker um seinen Beruf.  

Auf der Deponie werden lediglich mineralische 
Abfälle mit gering erhöhten Schadstoffgehal-
ten abgelagert. Inwiefern dies zu einer Vergif-
tung von Bienen führen kann, ist fraglich. Eine 
erhebliche Gefährdung von Bienen erfolgt 
durch die Anwendung von Pestiziden, insbe-
sondere aus der Gruppe der stark bienenge-
fährdenden Neonikotinoide, die in der konven-
tionellen Landwirtschaft eingesetzt werden. 

 Der Einwand wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Ver-
fahren geprüft.  

2.5.3 Schadstof-
femissionen und 
Gerüche 

118 Tiere / Land-
wirtschaft / Garten-
bau 

E100, E200, E303, 
E627, E767 

Es wird eine Gefahr für Tiere befürchtet. Durch Ver-
wehungen von Stäuben beim Abkippen, Verdichten, 
gelangen Partikel auf die angrenzenden Felder, Wie-
sen, Bäume, Hecken. Es könnte in die Nahrungskette 
der Tiere (und Menschen) gelangen. Es wird auch 
eine höhere Schadstoffbelastung der Ackerflächen 
befürchtet.  

Die Flächen rund um Reinstedt sind schon durch in-
tensive Landwirtschaft belastet. Die Nitrat- / Nitrit-
werte sind bedenklich. 

Weiterhin besteht die Sorge, dass der Verzehr des 
Anbaues von Obst und Gemüse im Garten wegen 

Zu Abs. 1+3): Im Ergebnis der durchgeführten 
Staubimmissionsprognose führt der Deponie-
betrieb nicht zu einer Überschreitung von Im-
missionswerten. 

Zu Abs. 2): In mineralischen Bau- und Ab-
bruchabfällen befinden sich keine erhöhten 
Nitrit- oder Nitratkonzentrationen. 

  

Für das Verfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem UVPG notwendig.  

Diese Prüfung stellt fest, welche Auswirkungen der Bau und die 
Errichtung der Deponie auf die Umwelt, unter anderem auf Tiere, 
Gewässer, Boden, etc. hat.  

Im Rahmen dieser Prüfung durch die Zulassungsbehörde und 
die Abwägung werden die Argumente dieser Einwendung berück-
sichtigt werden.  

Auch Staubbelastungen/Staubverwehungen/Staubausträge wur-
den fachgutachterlich bewertet. Unter Hinzuziehung der entspre-
chenden Fachgutachten werden die Einwendungen zur Kenntnis 
genommen und finden weiter Berücksichtigung im Verfahren.  
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möglicher Immissionsbelastungen aus Gesundheits-
gründen nicht mehr zu empfehlen ist. 

2.5.3 Schadstof-
femissionen und 
Gerüche 

119 Geruch 

E107, E108, E146, 
E147, E166, E173, 
E181, E27, E28, 
E300, E309, E310, 
E328, E330, E331, 
E342, E346, E360, 
E386, E478, E510, 
E515, E550, E552, 
E553, E583, E586, 
E587, E590, E619, 
E634, E661, E730, 
E731, E793, E815, 
E826, E84, E869, 
E908, E916, E921, 
E922, E940, E941, 
E955, E956, E957 

Es wird eine zunehmende Geruchsbelastung durch 
die geplante Deponie befürchtet.  

Auf der Deponie werden ausschließlich mine-
ralische Bau- und Abbruchabfälle abgelagert, 
die i. d. R. keinen auffälligen Geruch aufwei-
sen. Auf die Ablagerung von Gießereisanden 
wurde aus dieserm Grund verzichtet. 

Im Übrigen lässt die Deponieverordnung in §7, 
Abs. 6 Abfälle, die zu erheblichen Geruchsbe-
lästigungen für die auf der Deponie Beschäf-
tigten und die Nachbarschaft führen, nicht zu. 

Die Annahme, Einlagerung, als auch (nur kurzzeitige) Zwischenla-
gerung von geruchsintensiven sowie zur Deponiegasbildung nei-
genden Abfällen ist nicht zulässig. Sofern angelieferte Abfallchar-
gen im Rahmen der Eingangskontrolle Geruchsemissionen oder 
organische Anteile aufweisen, ist die Anlieferung zurückzuweisen. 
Zeigen sich Geruchsemissionen oder organische Anteile erst nach 
dem Abladen, sind diese Abfallchargen umgehend wieder aufzu-
nehmen und abzufahren. 

Darüber hinaus wird bereits unter 10.4 des Erläuterungsberichts 
die Annahme geruchsintensiver Abfälle durch den Betreiber aus-
geschlossen. Die noch in der 1 Auslegung im Annahmekatalog 
vorhandenen Gießereisande, welche Geruchsemmissionen auf-
weisen können, wurden in der überarbeiteten 1. Tektur (2. Ausle-
gung) aus dem Annahmekatalog gestrichen. 

Eine abschließende Prüfung erfolgt jedoch erst nach Abschluss 
der Anhörungsphase, sodass die Einwendung dann (auch in der 
Abwägung) berücksichtigt wird und eine Geruchsbelastung dann 
nochmal geprüft wird. 

2.5.3 Schadstof-
femissionen und 
Gerüche 

120 Austritt Depo-
niegas 

E781, E834 Es wird befürchtet, dass Deponiegas austreten und 
die Luft verschmutzen könnte.  

Bei der geplanten DK0-Deponie handelt es 
sich um eine sog. Inertabfalldeponie. 

Inertabfälle sind Abfälle, die keinen wesentli-
chen physikalischen, chemischen oder biologi-
schen Veränderungen unterliegen. Inertabfälle 
lösen sich nicht auf, sind nicht brennbar und 
bauen sich nicht biologisch ab. Sie beeinträch-
tigen andere Materialien, mit denen sie in Be-
rührung kommen, nicht in einer Weise, die zu 
einer Umweltbeeinträchtigung führen oder 
sich negativ auf die menschliche Gesundheit 
auswirken könnte. Ihre Auslaugbarkeit ist ge-
ring und der Schadstoffgehalt sowie die 
Ökotoxizität des Sickerwassers müssen uner-
heblich sein. 

Für die Inertstoffdeponie sind nur inerte, nichtorganische, minerali-
sche Abfälle zugelassen.  

Die Annahme, Einlagerung, als auch (nur kurzzeitige) Zwischenla-
gerung von geruchsintensiven sowie zur Deponiegasbildung nei-
genden Abfällen ist nicht zulässig und wird auch in den Antragsun-
terlagen seitens des Betreibers ausgeschlossen. 

Eine Deponiegasbildung ist somit nicht zu befürchten. 

Trotzdem werden die Einwendungen zur Kenntnis genommen und 
im weiteren Verfahren berücksichtigt werden. Eine abschließende 
Prüfung ergeht erst nach Abschluss der Anhörungsphase. 
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2.5.3 Schadstof-
femissionen und 
Gerüche 

121 Gesundheit 

E100, E478, E627, 
E674, E798 

Durch die zunehmende Luftverschmutzung kommt 
es zu einer Gefährdung der Gesundheit. 

In diesem Zusammenhang wird angenommen, dass 
gesundheitsschädigende und erbgutverändernde / 
fibrogene Stoffe in der Luft sein könnten. 

Es wird auch befürchtet, dass durch das erhöhte Auf-
kommen an Schadstoffen das (Lungen-)Krebsrisiko 
steigt. 

Zu Abs. 1): Im Ergebnis der durchgeführten 
Staubimmissionsprognose führt der Deponie-
betrieb nicht zu einer Überschreitung von Im-
missionswerten. 

Zu Abs. 2+3): Auf Inertabfalldeponien werden 
keine gefährlichen Abfälle abgelagert. Inertab-
fälle sind Abfälle, die keinen wesentlichen 
physikalischen, chemischen oder biologischen 
Veränderungen unterliegen. Inertabfälle lösen 
sich nicht auf, sind nicht brennbar und bauen 
sich nicht biologisch ab. Sie beeinträchtigen 
andere Materialien, mit denen sie in Berüh-
rung kommen, nicht in einer Weise, die zu ei-
ner Umweltbeeinträchtigung führen oder sich 
negativ auf die menschliche Gesundheit aus-
wirken könnte. Ihre Auslaugbarkeit ist gering 
und der Schadstoffgehalt sowie die Ökotoxizi-
tät des Sickerwassers müssen unerheblich 
sein. 

Sowohl für die Zulassungsentscheidungen als auch für die Abwä-
gung spielen die Fragen nach gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen eine entscheidende Rolle. Im Ergebnis der Auswertungen vie-
ler Einwendungen nach der 1. Auslegung wurde deutlich, dass 
diesbezüglich Unterlagen nachgefordert werden mussten, auch 
unter Einbeziehung der dafür zuständigen Immissionsschutzbe-
hörde. 

Dahingehend wurden in den aktualisierten Unterlagen der 1. Tek-
tur bereits eine umfangreiche Staubimmissionsprognose beige-
legt, die Bestandteil der 2. Auslegung und Öffentlichkeitsbeteili-
gung war.  

Die Einwendungen zu dieser Thematik werden daher selbstver-
ständlich weiter betrachtet werden und Berücksichtigung finden.   

Zur Bewertung dieser Beeinträchtigung wurden durch den Vorha-
benträger Gutachten eingereicht, um mögliche Stasubbealstun-
gen/Verwehungen, liegen der Genehmigungsbehörde mehrere  

2.5.3 Schadstof-
femissionen und 
Gerüche 

122 Arbeitsplatzbe-
lastung 

E627 Den Mitarbeitern werden Halbmasken mit Partikelfil-
ter P2 zum Atemschutz angeraten, wenn sich in der 
Umgebungsluft hinsichtlich der Art und Menge der 
Partikel / Schadstoffe Überschreitungen des Arbeits-
platzgrenzwertes ergeben. Bei Überschreitung des 
Arbeitsplatzgrenzwertes sind Atemschutzmasken 
verpflichtend. Es wird gefragt, ob in der Arbeitsumge-
bung Partikelmessungen, bzw. Luftmessungen vor-
genommen werden. 

Die Halbmasken mit Partikelfilter P2 dienen 
ausschließlich dem Schutz vor Staubbelastun-
gen. Bei Arbeiten zur Staubbekämpfung vor 
Ort, die ergriffen werden, um die Immissions-
werte einzuhalten und die Staubbelastungen 
so gering wie möglich zu halten, sind die mit 
den Maßnahmen betrauten Mitarbeiter einer 
unmittelbaren Staubbelastung ausgesetzt, vor 
der sie sich durch das Tragen der Masken 
schützen müssen. 

Zur Überprüfung der Einhaltung der Immissi-
onsgrenzwerte ist vorgesehen, auch Staub-
messungen auf der Deponie bzw. im Umfeld 
der Deponie durchführen zu lassen. 

Zum Schutz der Arbeitnehmer wurde auch das dafür zuständige 
Landesamt für Verbraucherschutz, also das Gewerbeaufsichts-
amt, einbezogen. Notwendige Nebenbestimmungen zum Thema 
Arbeitsschutz würden in einem eventuell möglichen Planfeststel-
lungsbeschluss mit aufgenommen werden und dementsprechend 
Berücksichtigung finden.   

Die Einwendungen werden daher selbstverständlich im Anschluss 
an die Anhörungsphase weiter berücksichtigt werden. 
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2.5.3 Schadstof-
femissionen und 
Gerüche 

123 Arbeitsplatzbe-
lastung (Stellung-
nahme der Unteren 
Immissionsschutz-
behörde des Land-
kreises Harz) 

T3 Die im Verfahren vorgelegte Staubimmissionsprog-
nose weist die Einhaltung des Irrelevanzwertes für 
Schwebstaub (Jahreswert) am Immissionsort Froser 
Straße 5 in Reinstedt nach. Da die Arbeitsplatzgrenz-
werte nach Aussage des LAV nicht zum Ansatz kom-
men, ist allein auf die Regelung der TA Luft bzw. der 
39. BImSchV abzustellen. Der danach zulässige Im-
missionswert für das Jahresmittel wird erheblich un-
terschritten. Auch der Tagesmittelwert der 
Staubimmissionen liegt mit maximal 11 µg/m³ unter-
halb des in Tabelle 1 der TA Luft genannten Immissi-
onswertes von 50 µg/m³. Durch den Deponiebetrieb 
werden folglich keine schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Schwebstaub hervorgerufen. 

Kein Kommentar. keine weitere Erörterung 

2.5.3 Schadstof-
femissionen und 
Gerüche 

124 Luftqualitäts-
kontrolle 

E512 Es wird gefragt, wer die Luftqualität kontrolliert. Zur Überwachung der Luftqualität betreibt das 
Landesamt für Umweltschutz das Lufthygieni-
sche Überwachungssystem Sachsen-Anhalt 
(LÜSA). 

Unabhängig von LÜSA-Messungen beabsich-
tigt die Antragstellerin in der Betriebsphase 
der Deponie freiwillig Messungen durchführen 
zu lassen, um die Maßnahmen zur Minimie-
rung der Staubfreisetzung zu optimieren. 

keine weitere Kommentierung.  

2.5.3 Schadstof-
femissionen und 
Gerüche 

125 Tourismus 

E559 Es wird befürchtet, dass der Tourismus durch den 
vermehrt auftretenden Schmutz negativ beeinträch-
tigt wird. 

Im Zu- bzw. Ausfahrtsbereich der Deponie be-
findet sich eine Reifenwaschanlage. Alle Fahr-
zeuge mit verschmutzten Reifen, die das De-
poniegelände wieder verlassen wollen, müs-
sen zuvor über die Reifenwaschanlage fahren, 
um eine Verschmutzung der öffentlichen Stra-
ßen zu verhindern. 

Die Einwendung wird im weiteren Verfahren berücksichtigt wer-
den.  

2.5.3 Schadstof-
femissionen und 
Gerüche 

126 Schadstoffe 

E141, E156, E16, 
E186, E187, E192, 
E194, E201, E205, 
E242, E32, E341, 
E373, E416, E419, 
E441, E45, E49, 
E490, E491, E492, 

Es wird durch den verstärkt zu befürchtenden Eintrag 
von Abfall der Klasse 1.1 und 1.2 ein erhöhtes Auf-
kommen an Schadstoffen und Metallen in der Umge-
bung / in Boden und Grundwasser befürchtet. 

Es wird auch die (illegale) Einlagerung von toxischen 
Stoffen erwartet. 

Zu Abs. 1): DK-0-Deponien, sogenannte 
Inertabfalldeponien, stellen die niedrigste De-
ponieklasse dar. Auf ihr werden nur unbelas-
tete bzw. gering schadstoffhaltige Abfälle ab-
gelagert. Ihre Auslaugbarkeit ist gering und 

Um Umweltauswirkungen zu vermeiden, sind die Errichtung und 
der Betrieb einer Deponie umfassend durch die hierfür geltenden 
bundesrechtlichen Regelungen reglementiert. Die umweltverträgli-
che Ablagerung von Abfällen auf Deponien ist insbesondere mit 
der Deponieverordnung geregelt. Abhängig von den zulässigen 
Schadstoffgehalten der Abfälle, die abgelagert werden dürfen, 
werden die Deponieklassen unterschieden. In diesem Fall wird 
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E493, E496, E504, 
E510, E515, E520, 
E549, E554, E58, 
E59, E61, E625, 
E626, E627, E678, 
E686, E690, E698, 
E70, E703, E704, 
E705, E706, E707, 
E708, E709, E710, 
E711, E714, E715, 
E754, E772, E822, 
E836, E839, E847, 
E848, E849, E858, 
E87, E870, E878, 
E885, E919, E931, 
E932, E933, E934, 
E938, E942, E98 

der Schadstoffgehalt sowie die Ökotoxizität 
des Sickerwassers müssen unerheblich sein. 

Im Rahmen des Deponiebetriebs und wäh-
rend der Nachsorge findet ein regelmäßiges 
Grundwassermonitoring statt, bei dem die 
Grundwasserbeschaffenheit überwacht wird. 

Zu Abs. 2): Gemäß §6, Abs. 1 DepV dürfen 
Abfälle auf Deponien oder Deponieabschnit-
ten nur abgelagert werden, wenn die jeweili-
gen Annahmekriterien eingehalten werden. 
Die Einhaltung der Zuordnungswerte ist durch 
den Abfallerzeuger durch eine Deklarations-
analytik nachzuweisen. Durch den Deponiebe-
treiber erfolgt unmittelbar bei der Anlieferung 
des Abfalls eine Annahmekontrolle und nach-
folgend eine zweite Analytik zur Überprüfung 
der durch den Erzeuger gelieferten Deklarati-
onsanalytik. 

Durch die zuständige Überwachungsbehörde 
erfolgt im Rahmen der Überwachung die Kon-
trolle und Überprüfung der Einhaltung der Zu-
ordnungswerte.  

eine Deponie der Deponieklasse 0 (DK0) geplant. An die verschie-
denen Deponieklassen werden unterschiedliche Anforderungen 
hinsichtlich der technischen Sicherungssysteme gestellt. Die 
rechtlich vorgeschriebenen Sicherungssysteme und sonstigen 
Vorkehrungen sind darauf ausgerichtet, angepasst an die Depo-
nieklasse die jeweilig zugelassene Schadstofffracht sicher und 
dauerhaft abzulagern. Verfrachtungen von möglichen Schadstof-
fen in den Boden oder den Untergrund werden aufgrund der beab-
sichtigten Abfallarten der DK0 und der damit verbundenen “Siche-
rungssysteme” im Untergrund der Deponie und der Deponieabde-
ckung ausgeschlossen. Im Zulassungsverfahren werden die hier-
für vorgegebenen fachtechnischen Anforderungen geprüft und die 
erforderlichen Festlegungen/Anordnungen im Planfeststellungsbe-
schluss festgelegt. Danach wird die Deponie durch die zuständige 
Überwachungsbehörde regelmäßig und auch anlassbezogen auf 
die Einhaltung der umweltrechtlichen Anforderungen und der im 
Planfeststellungsbeschluss fixierten Bedingungen kontrolliert. Mit 
Blick hierauf kann davon ausgegangen werden, dass bei rechts-
konformer Errichtung und Betrieb der Deponie keine unzulässigen 
Umweltauswirkungen verursacht werden. 

Die Einwendungen werden im weiteren Verfahren selbstverständ-
lich berücksichtigt werden.  

2.5.3 Schadstof-
femissionen und 
Gerüche 

127 Gutachten 

E793, E796 Es wird angemerkt, dass in dem Gutachten die zu-
sätzlichen Verkehrsbelastungen in den unmittelbaren 
Ortslagen nicht berücksichtigt werden. Die Betrach-
tung beschränkte sich auf die Immissionen direkt auf 
der geplanten Anlage. Das Immissionsmaximum tritt 
auf dem Betriebsgelände auf und nimmt mit zuneh-
mender Entfernung ab. 

In dem Gutachten wird auch nicht auf den Einfluss 
der in unmittelbarer Nachbarschaft stehenden Wind-
räder und der von ihnen verursachten Verwirbelun-
gen eingegangen. 

Im Ergebnis der durchgeführten Staubimmissi-
onsprognose wurde festgestellt, dass der De-
poniebetrieb nicht zu einer Überschreitung 
von Immissionswerten führt. Somit ist gemäß 
Nr. 4.2.1 bzw. 4.3.1 der TA Luft und §4 der 39. 
BImSchV der Schutz vor Gesundheitsgefah-
ren bzw. erheblichen Belästigungen / Nachtei-
len sichergestellt. Infolge des Deponiebetriebs 
treten in der Ortslage Reinstedt keine zusätzli-
chen Verkehrsbelastungen auf, da die Depo-
nie ausschließlich über die L85 und die K1368 
von Norden aus angefahren wird. 

Bezüglich der Windkraftanlagen östlich der 
geplanten Deponie ist anzumerken, dass 
diese aufgrund der vorherrschenden West-
windlage am Standort keinen relevanten 

Nach Auswertung der Einwendungen und Stellungnahmen aus 
der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung wurden Unterlagen nachgearbei-
tet und aktualisiert.  

Die eingereichten Gutachten wurden auch Fachbehörden als Trä-
ger öffentlicher Belange im Rahmen der 2. Auslegung übergeben. 
Im Rahmen dieses Anhörungsverfahrens wurden die Unterlagen 
und Gutachten als plausibel und vollständig bewertet.    

Eine abschließende Prüfung der vom Betrieb der Deponie ausge-
henden Beeinträchtigungen erfolgt erst nach Abschluss der Anhö-
rungsphase. Dann werden auch die hierzu getroffenen Einwen-
dungen und Stellungnahmen weiter berücksichtigt werden. 

Die Gutachten dienen der weiteren grundsätzlichen Zulassungs-
prüfung. Sollte im Detail festgestellt werden, dass in den Gutach-
ten weitere Angaben fehlen, werden diese nachgefordert. 
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Einfluss auf die Staubemissionen von der De-
ponie haben. Aufgrund der tendenziell boden-
nahen Ausbreitung von Staub und der Höhe 
der Anlagen ist ein generellel Einfluss als un-
wahrscheinlich anzusehen.  

Selbstverständlich werden diese Einwendungen und Hinweise da-
her im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  

2.5.4 (Fein)Staub 

128 Belastung 
durch Staub 

E1, E10, E100, E101, 
E102, E103, E109, 
E112, E113, E114, 
E115, E116, E118, 
E119, E120, E121, 
E123, E124, E125, 
E126, E129, E132, 
E134, E138, E139, 
E14, E140, E144, 
E145, E148, E149, 
E15, E150, E151, 
E152, E155, E156, 
E160, E161, E162, 
E164, E166, E167, 
E168, E17, E170, 
E173, E175, E176, 
E177, E179, E18, 
E184, E185, E19, 
E200, E203, E204, 
E206, E207, E21, 
E216, E218, E219, 
E22, E229, E258, 
E29, E291, E298, E3, 
E30, E302, E307, 
E308, E309, E31, 
E311, E339, E340, 
E342, E344, E350, 
E355, E356, E359, 
E360, E361, E362, 
E37, E374, E379, 
E380, E381, E382, 
E384, E385, E386, 
E387, E388, E389, 
E390, E393, E397, 
E398, E40, E409, 
E416, E42, E423, 

Es wird eine weiter zunehmende Belastung durch 
Feinstaub- und Staub sowie Schmutz / Dreck be-
fürchtet. Folgende Staubquellen werden als Verursa-
cher identifiziert: 

 LKW-Verkehr und Verkehr (LKW, Radla-
der, Raupe) auf der Deponie (vor allem 
Feinstaub), 

 Abwehungen von Deponie / Baufeldern 
(insbesondere bei Trockenheit (vermehr-
tes Auftreten durch Klimawandel), Torna-
dos und Starkwinde) und beim Transport, 

 Handling des Deponiegutes auf der Halde 
(Abkippen etc.) und 

 Verschmutzte Straßen aufgrund des 
LKW-Verkehrs des Kieswerks und der ge-
planten Deponie. 

Im Ergebnis der durchgeführten Staubimmissi-
onsprognose führt der Deponiebetrieb nicht zu 
einer Überschreitung von Immissionswerten. 

Die Einwendungen, welche sich auf die Feinstaub- und Staubbe-
lastungen beziehen, werden im weiteren Verfahren berücksichtigt 
werden.    
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E430, E431, E432, 
E433, E434, E436, 
E441, E442, E448, 
E449, E45, E451, 
E452, E454, E456, 
E457, E46, E460, 
E461, E462, E463, 
E464, E465, E466, 
E467, E47, E473, 
E474, E479, E485, 
E490, E491, E492, 
E493, E494, E497, 
E498, E499, E50, 
E500, E501, E502, 
E506, E507, E508, 
E51, E510, E511, 
E513, E514, E515, 
E520, E525, E528, 
E530, E531, E538, 
E548, E549, E55, 
E551, E554, E556, 
E558, E559, E562, 
E565, E569, E570, 
E572, E573, E579, 
E58, E583, E584, 
E585, E586, E588, 
E59, E591, E596, 
E598, E599, E6, 
E600, E603, E604, 
E605, E607, E608, 
E609, E61, E611, 
E616, E617, E620, 
E623, E624, E627, 
E628, E630, E631, 
E632, E637, E638, 
E639, E645, E65, 
E659, E66, E667, 
E668, E671, E673, 
E674, E675, E676, 
E678, E683, E684, 
E686, E689, E69, 
E690, E691, E693, 
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E697, E698, E7, 
E701, E719, E72, 
E721, E723, E726, 
E73, E730, E731, 
E747, E756, E762, 
E763, E765, E768, 
E771, E776, E777, 
E778, E780, E781, 
E782, E791, E793, 
E796, E797, E798, 
E799, E802, E804, 
E815, E816, E82, 
E824, E832, E84, 
E844, E846, E847, 
E848, E849, E850, 
E851, E852, E853, 
E855, E856, E858, 
E859, E86, E860, 
E862, E863, E864, 
E865, E866, E869, 
E870, E871, E872, 
E873, E874, E875, 
E878, E881, E883, 
E891, E895, E900, 
E903, E904, E905, 
E906, E909, E91, 
E910, E912, E915, 
E916, E92, E920, 
E923, E924, E925, 
E926, E927, E929, 
E93, E933, E935, 
E936, E937, E939, 
E940, E941, E942, 
E952, E955, E957, 
E958, E960, E962, 
E963, E965, E966, 
E98, T21 

2.5.4 (Fein)Staub E13, E133, E137, 
E14, E167, E168, 
E24, E25, E27, E28, 
E357, E454, E459, 

Die Folgen an Schäden für den Menschen, die Tiere, 
die Natur, die landwirtschaftlich genutzte Flächen 
und das Grundwasser sowie dem Tourismus durch 
die Staubbelastung sind nicht absehbar. Durch die zu 

Im Ergebnis der durchgeführten Staubimmissi-
onsprognose führt der Deponiebetrieb nicht zu 
einer Überschreitung von Immissionswerten. 

Die Einwendungen und Stellungnahmen, welche sich auf die Fein-
staub- und Staubbelastungen beziehen, werden im weiteren Ver-
fahren berücksichtigt werden.    
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129 Folgen der 
Staubbelastung 

E464, E465, E476, 
E479, E480, E481, 
E482, E483, E486, 
E505, E512, E56, 
E57, E589, E59, 
E596, E597, E60, 
E607, E627, E664, 
E67, E671, E674, 
E68, E692, E72, 
E731, E733, E777, 
E778, E786, E789, 
E791, E795, E796, 
E8, E800, E835, 
E841, E842, E845, 
E85, E88, E889, E96, 
E962, E966, E97, T21 

erwartende zusätzliche Staubentwicklung werden die 
Nutzung der bestehenden Fotovoltaikanlagen und 
WKA zusätzlich beeinträchtigen werden. 

Es werden gesundheitliche Beeinträchtigungen 
durch die (Fein-)Staubbelastung / durch den Stra-
ßenabrieb erwartet. Ebenso wird ein erhöhtes Aller-
gie-, Asthma- und Krebsrisiko (Lungenkrebs) be-
fürchtet. 

Der Aufenthalt im Freien wird durch die Staubbelas-
tung gestört und die Wohn- und Lebensqualität nega-
tiv beeinflusst. 

Die jetzige Staubbelastung ist bereits grenzwertig 
bzw. zu hoch. Eine weitere Zunahme der Belastung 
wird von vielen Einwendern abgelehnt. 

Eine weitere Ansiedlung von Gewerbebetrieben in 
der Staubfahne einer Schutthalde ist fast ausge-
schlossen. 

2.5.4 (Fein)Staub 

130 Verschmut-
zung Straßen 

E102, E103, E104, 
E106, E109, E112, 
E116, E119, E121, 
E123, E124, E125, 
E127, E128, E130, 
E135, E139, E142, 
E148, E151, E154, 
E157, E167, E168, 
E169, E170, E206, 
E207, E216, E217, 
E218, E223, E27, 
E28, E30, E307, 
E308, E32, E345, 
E375, E436, E438, 
E44, E441, E452, 
E456, E458, E46, 
E463, E469, E470, 
E474, E479, E482, 
E483, E488, E489, 
E490, E491, E492, 
E493, E498, E499, 

Es wird eine Verschmutzung der Straßen (beispiels-
weise B6, B6n) durch den LKW-Verkehr, der von der 
Deponie verursacht wird, erwartet. Hierdurch werden 
auch die privaten Fahrzeuge verschmutzt. Auch kann 
es zu Steinschlägen kommen. 

Die Straßen sind bereits seit 20 Jahren aufgrund des 
Betriebs des Kieswerks verdreckt. Die bisherigen 
Maßnahmen seitens des Kieswerks zur Säuberung 
sind jetzt schon unzureichend. Es wird angenommen, 
dass die Verantwortlichen nicht in der Lage sind, eine 
vernünftige Reifenwaschanlage zu installieren.  

Einige empfinden die jetzige Situation bereits als 
grenzwertig. Eine weitere Steigerung wollen sie nicht 
hinnehmen. Die Staub-, Feinstaub- und Schmutzbe-
lästigung für umliegende Orte wird voraussichtlich 
über das zugelassene Maß hinausgehen. 

Im Zu- bzw. Ausfahrtsbereich der Deponie be-
findet sich eine Reifenwaschanlage. Alle Fahr-
zeuge mit verschmutzten Reifen, die das De-
poniegelände wieder verlassen, müssen zuvor 
die Reifenwaschanlage benutzen, um eine 
Verschmutzung der öffentlichen Straßen zu 
verhindern. 

Zur Minimierung von Verschmutzungen der öffentlichen Verkehrs-
wege durch Anhaftungen an den Reifen der Fahrzeuge ist durch 
den Vorhabenträger geplant, eine Reifenwaschanlage zu betrei-
ben. Ob dies eine im Rahmen der Einwendungen beschriebene 
zusätzliche Straßenverschmutzung mit den dadurch bedingten 
Nachteilen (verschmutze Fahrzeuge, Staubverschleppung in 
die umliegenden Ortschaften und Verunreinigung von Fassaden, 
et.) durch LKW so wirksam verhindert werden kann, wird im An-
schluss an die Anhörungsphase geprüft werden. Die Verpflichtung 
zur Nutzung einer Reifenwaschanlage könnte durch Nebenbestim-
mungen in einem Planfeststellungsbeschluss festgelegt werden.  

Die Einwendungen und Stellungnahmen dazu werden selbstver-
ständlich im weiteren Verfahren berücksichtigt werden. 
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E500, E501, E502, 
E503, E509, E510, 
E516, E527, E53, 
E532, E557, E56, 
E571, E596, E604, 
E606, E607, E612, 
E614, E619, E623, 
E625, E626, E628, 
E65, E66, E663, 
E665, E670, E672, 
E678, E689, E69, 
E690, E694, E696, 
E697, E699, E70, 
E703, E704, E705, 
E706, E707, E708, 
E709, E71, E710, 
E711, E712, E717, 
E718, E721, E73, 
E76, E769, E773, 
E777, E778, E78, 
E780, E781, E783, 
E787, E79, E797, 
E801, E813, E823, 
E827, E828, E844, 
E86, E861, E862, 
E863, E865, E869, 
E87, E870, E872, 
E874, E878, E88, 
E89, E91, E914, E92, 
E93, E94, E96, E962, 
E97, E98, T21, T3 

Auch wird eine Verschmutzung von Fassaden und 
Gegenständen, die sich draußen befinden, befürch-
tet. 

Durch die von der Unteren Immissionsschutzbehörde 
des Landkreises Harz geforderten Nebenbestimmun-
gen (siehe Sachargument 1004A) ist der Einsatz ei-
ner Reifenwaschanlage vorgeschrieben. Eine zu-
sätzliche Straßenverschmutzung durch Lkw wird so 
wirksam verhindert und ist nicht zu erwarten. 

  

2.5.4 (Fein)Staub 

131 Staubimmissi-
onsprognose 

E476, E596, E607, 
E789, E796, T1, T22, 
T23 

Bei der Staubimmissionsprognose wird unter 2.2 be-
hauptet, dass es keine Vorbelastung im Untersu-
chungsbereich gibt und eine Betrachtung der Vor- 
und Hintergrundbelastung nicht notwendig sei. Die-
ses wird kritisiert, da es in dem geplanten Bereich in 
unmittelbarer Nähe eine Bauschuttrecyclingfirma, 
eine Kartbahn sowie Photovoltaikanlagen gibt. Au-
ßerdem existiert das Kieswerk, welches im Sommer 
schon von Weitem durch Staubwolken zu erkennen 

Zu Abs. 1): Die Aussage ist nicht zutreffend. In 
Punkt 2.2 der 1. Auslegung wird lediglich be-
schrieben, dass bei einer Irrelevanz der Zu-
satzbelastung durch eine neu geplante Anlage 
die Betrachtung der Vor- und Hintergrundbe-
lastung nicht notwendig ist. 

Zu Abs. 2): In der Immissionsprognose wurde 
für die der Deponie nächstgelegenen Immissi-
onspunkte bereits eine Irrelevanz der 

Nach Auswertung der Einwendungen und Stellungnahmen der 1. 
Auslegung in 2019 wurde festgestellt, dass weitere Untersuchun-
gen und Bewertungen hinsichtlich des Staubs und damit verbun-
dener Schadstoffdepositionen notwendig sind.  

Diese wurden nunmehr nachgeholt. Für die Prüfung der Plausibili-
tät der Unterlagen wurde und wird auch zukünftig die Immissions-
schutzbehörde des Landkreises einbezogen.  
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ist und im Herbst/Winter Schlammmassen auf die öf-
fentliche Straße bringt.  

Die von der Anlage ausgehenden Emissionen von 
Staub und Verwehungen sind näher zu untersuchen, 
inwieweit es negative Auswirkungen auf die Umge-
bung und der touristischen Nutzung geben kann. Im 
Staubgutachten wurde die zusätzlichen Verkehrsbe-
lastungen in den unmittelbaren Ortslagen nicht be-
rücksichtigt. Die Zusatzbelastung an Schwebstaub 
und Staubdeposition für die Ortschaften Frose und 
Stadt Hoym/Anhalt wurde nicht geprüft. Bei vorherr-
schenden Winden aus West bzw. Südwest im flachen 
Gelände kann es in den Orten zu negativen zusätzli-
chen Staubbelastungen kommen. 

Die auf Seite 21 der Immissionsprognose angesetzte 
Zahl von 2,5 LKW- Fahrten pro Stunde ist unrealis-
tisch. Das LKW-Aufkommen wurde mit 6 LKW/h bzw. 
zu Spitzenzeiten mit 10 LKW/h in den Antragsunter-
lagen angegeben. 

An der geplanten Deponie soll eine mittlere Windge-
schwindigkeit von 3,4 m/s vorherrschen. Die Wind-
messpunkte sind jedoch in Quedlinburg und Aschers-
leben, also jeweils im Windschatten einer Stadt und 
sollen auf eine hoch gelegene Ebene angewendet 
werden. Dieses wird für nicht richtig gehalten. Ein ge-
ografisch besserer Messpunkt ist der Flugplatz 
Cochstedt. Das Gelände gleicht dem der geplanten 
Deponie. Der Jahresmittelwert des Windes ist dort 
aber 5 m/s und somit ist, wie in der Anlage C 8 be-
schrieben, eine starke Staubimmission und eine hö-
here Abwehung vorprogrammiert. 

Die unterschiedlichen Dichten und Mengenanteile 
der Abfallarten haben zudem einen entscheidenden 
Einfluss auf die Staubprognose. Differenzierten Be-
trachtungen sind aus den Planunterlagen nicht zu 
entnehmen. 

Die Aussagen zur Unerheblichkeit von Zusatzbelas-
tungen in der Staubprognose lassen nur eine 

Zusatzbelastung durch Staub festgestellt. Für 
weiter entfernte Punkte sind die Zusatzbelas-
tungen durch die Deponie folglich ebenfalls ir-
relevant. 

Zu Abs. 3): Die Aussage betrifft die alte 
Staubimmissionsprognose vom 24.11.2017. 
Die Prognose wurde vollständig überarbeitet. 

Zu Abs. 4): Durch die argusim Umwelt Consult 
GmbH wurde im Gutachten: “Übertragbar-
keitsprüfung meteorologischer Daten gemäß 
VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 für ein Prüfgebiet 
bei Reinstedt (Harz)” festgestellt, dass die Da-
ten der Stationen Quedlinburg (DWD 193701) 
oder Aschersleben (MM 94610) mit hinrei-
chender Genauigkeit, d. h. im Sinne der Auf-
gabenstellung gemäß TA Luft, Anhang 3 über-
tragbar sind. 

Zu Abs. 5): Die überarbeitete Fassung der 
Staubimmissionsprognose (Version vom 
22.04.2021) enthält detaillierte Angaben zur 
Dichte der Schüttgüter. 

Zu Abs. 7): Zur Kontrolle der Einhaltung der 
Immissionsgrenzwerte der TA Luft ist vorgese-
hen regelmäßige Staubmessungen vorneh-
men zu lassen. 

Zu Abs. 8): Befeuchtungsmaßnahmen zur 
Staubminderung erfolgen ausschließlich mit 
dem im gedichteten Bereich des Versicke-
rungsbeckens gesammelten Niederschlags-
wasser bzw. mit Trinkwasser, bei Bedarf zu-
sätzlich mittels einer speziellen Mg-Cl-Lösung. 

Zu Abs. 9): Im Ergebnis der durchgeführten 
Staubimmissionsprognose (aktuelle Version: 
22.04.2021) führt der Deponiebetrieb nicht zu 
einer Überschreitung von Immissionswerten. 
Zur Kontrolle der Einhaltung der Grenzwerte 

Die Einwendungen zu dieser Thematik werden zur Kenntnis ge-
nommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt.  
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ironische Interpretation der gegenwärtigen Verhält-
nisse erkennen. 

Um die Anwendung technischer Lösungen strikt zu 
überwachen, ist es nicht ausreichend, ein Anemome-
ter zu errichten. Vielmehr sollte eine Messstation zur 
Messung und Aufzeichnung der absoluten Staubbe-
lastungen an den aufgelisteten Immissionsorten in-
stalliert werden. Nur auf diesem Wege ist eine hinrei-
chende Genauigkeit zur Einhaltung der Grenzwerte 
für die gesamte umliegende Umgebung dauerhaft si-
chergestellt. Ein Gutachten, wie vorliegend, ist also 
nicht aussagekräftig und wird durch die Realität ad 
absurdum geführt. 

Da gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 und Anhang 5 Nr. 6 der 
DepV das gesammelte Sickerwasser nicht wieder-
verwendet werden darf, kann das Sickerwasser wäh-
rend der Betriebsphase nicht für die Befeuchtung der 
Einbaubereiche als Staubminderungsmaßnahme ge-
nutzt werden. Die Angaben in der Staubimmissions-
prognose sind entsprechend anzupassen. 

In den Unterlagen (Erläuterungsbericht B 1 > Seite 
52) wird unter Punkt 10.7 Organisatorische und tech-
nische Regeln auch auf „Arbeiten mit hohem Stau-
banfall“ eingegangen. Weiterhin wird auch auf „Emis-
sionen durch Staubabwehungen“ verwiesen. Auf 
Seite 61, Punkt 11.2, ist lediglich von geringfügige 
Staubemissionen beim Betrieb (Abladen und Einbau) 
die Rede. Es wird weiterhin ausgeführt: „Infolge des 
nach dem Stand der Technik vorgesehenen Einsat-
zes von entsprechenden Verdichtungs- und Einbau-
geräten und Befeuchtung der Einbaubereiche wer-
den diese Emissionen weitgehend minimiert.“ Diese 
Aussagen werden bezweifelt, da sie die tatsächlich 
zu erwartende Staubbelastung nicht korrekt wieder 
geben. Hier wird von einem schematischen Idealfall 
ausgegangen.  

Der Betrieb der Deponie und die Auswirkungen auf 
verschiedene Emissionsquellen wird zwangsläufig 
Wind und Wetter und anderen Faktoren ausgesetzt 

ist vorgesehen, regelmäßige Staubmessun-
gen durchführen zu lassen. 

Zu Abs. 10): Alle Berechnungen sind in der 
aktuellen Staubimmissionsprognose (C8) ent-
halten. 
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sein (siehe auch Erläuterungsbericht B1 Seite 61 
Punkt 11.1). „Das Ausmaß ist stark von den Randbe-
dingungen (Witterung, Oberflächenfeuchte, Fahrge-
schwindigkeit der Fahrzeuge, Anzahl der Fahrzeuge 
usw.) abhängig.“ Der Staub bzw. die gefährlichen 
Stoffe werden von der Witterung freigesetzt und vom 
Wind in die Umgebung getragen. Es wird nach den 
entsprechenden Ausbreitungsberechnungen gefragt. 

2.5.4 (Fein)Staub 

132 Staubimmissi-
onsprognose (Stel-
lungnahme der Un-
teren Immissions-
schutzbehörde des 
Landkreises Harz) 

T3 Einfluss der Dichte des abzulagernden Materials: Die 
Aussage der Einwender, die Dichte der abzulagern-
den Materialien wäre in der Staubimmissionsprog-
nose der öko-control GmbH nicht berücksichtigt, ist 
falsch. Unter Nr. 5.1 der Staubimmissionsprognose 
der öko-control GmbH vom 22.04.2021 nimmt die 
Sachverständige Bezug auf die DIN ISO 3435. In die 
Berechnung floss die Schüttdichte der abzulagern-
den Abfälle ein. Beim Betrieb der Deponie ist es sinn-
voll lediglich die zulässigen Abfallarten festzulegen. 
Eine Mengenfestlegung für die Ablagerung einzelner 
Abfallarten ist unsinnig und nicht umsetzbar. Durch 
die Einschränkung der für eine Annahme zugelasse-
nen Abfallarten lässt sich auf die zugehörigen Abfall-
dichten aus der Literatur abstellen. Die von der Sach-
verständigen angenommene mittlere Schüttdichte ist 
nicht in Zweifel zu ziehen. Die Vorgehensweise ent-
spricht dem Stand der Technik. 

Windstärke und Feinstaubanteil: Windstärke und -
richtung sowie Staubneigung fanden in der 
Staubimmissionsprognose Berücksichtigung (Ge-
nehmigungsphase). Die Aufzeichnung im laufenden 
Betrieb ergibt sich aus der DepV (Überwachungs-
phase). Ein Bezug zum bestehenden Kiestagebau ist 
nicht sachgerecht. 

Verschmutzung von Fahrzeugen (Staubdeposition): 
Der Schutz gemäß BImSchG vor schädlichen Um-
welteinwirkungen setzt erst ab erheblichen Belästi-
gungen und erheblichen Nachteilen ein (§§ 1 und 3 
BImSchG). Das BImSchG legt bezüglich des Staub-
niederschlags selbst keine verbindliche 

Anmerkungen zur Stellungnahme der Unteren 
Immissionsschutzbehörde: 

 Der nächstgelegene Immissionsort 
ist nicht Froser Str. 5, sondern Fro-
ser Str. 6. 

 Die höchste berechnete Zusatzbe-
lastung PM Dep tritt in Variante 1 
mit 2,4 mg/m²*d auf. 

Keine weitere Kommentierung. 
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Erheblichkeitsgrenze fest. Dies erfolgt normkonkreti-
sierend durch die TA Luft als allgemeine Verwal-
tungsvorschrift nach § 48 BImSchG. Bezug zu neh-
men ist auf Abschnitt 4.3.1 „Schutz vor erheblichen 
Belästigungen oder erheblichen Nachteilen durch 
Staubniederschlag. Es gilt ein im Regelfall einzuhal-
tender Depositionswert von 0,35 g/(m²*d) – Mitte-
lungszeitraum 1 Jahr, d. h., dass oberhalb dieses 
Wertes im Regelfall vom Vorliegen erheblicher Beläs-
tigungen bzw. erheblicher Nachteile auszugehen ist. 
Gemäß der Staubimmissionsprognose der öko-con-
trol GmbH ist am Immissionsort Froser Straße 5, 
Reinstedt mit einer Zusatzbelastung für die Staubde-
position von maximal 2,7 mg/(m²*d) zu rechnen. 
Summiert mit dem Ergebnis im „Messbericht über die 
Ermittlung der Immissionen von Staubniederschlag 
im Umfeld der ACZ Transport GmbH am Anlagen-
standort in Falkenstein, OT Reinstedt / Harz“ der AN-
ECO vom 15.06.2022, Bericht Nr. 18782-001 für den 
genannten Immissionsort (Vorbelastung) ist eine 
Überschreitung des zulässigen Depositionswertes 
nicht zu erwarten. Das BImSchG schützt die Nach-
barschaft und die Allgemeinheit nur vor erheblichen 
Belästigungen oder erheblichen Nachteilen durch 
Staubniederschlag. Für unterhalb dieser Erheblich-
keitsschwelle stattfindende Belästigungen oder 
Nachteile verbleibt nur der Zivilrechtsweg. Die Stau-
bablagerungen auf den Fahrzeugen der Mitarbeiter 
oder eigenen Firmenfahrzeugen stellen keine schäd-
lichen Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG 
dar. 

Schwebstaub: Entsprechend der Staubimmissions-
prognose der öko-control GmbH sind Immissionen 
durch Schwebstaub bis maximal der Irrelevanzs-
schwelle der Nr. 4.2.2 a) TA Luft 2002 am Immission-
sort Froser Straße 5, Reinstedt zu erwarten. Die Vor-
belastung durch Bestandsbetriebe ist bei der Beurtei-
lung des Vorhabens im Genehmigungsverfahren da-
her nicht relevant. Bei den in der Staubimmissions-
prognose der öko-control GmbH betrachteten und 
durch die TA Luft bzw. die 39. BImSchV 
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reglementierten Staubfraktionen handelt es sich um 
einatembaren Schwebstaub, also keinesfalls um 
Stäube, welche zwischen „den Zähnen knirschen“. 
Derartige Stäube sind eher im Bereich der Staubde-
position zu betrachten. 

Unerheblichkeit der Zusatzbelastung: Laut Nr. 
4.6.4.1 TA Luft 2002 sind die Kenngrößen für die Zu-
satzbelastung durch eine rechnerische Immissions-
prognose zu bilden. Die einzuhaltenden Anforderun-
gen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen der Nr. 4.1 bis 4.5 TA Luft bilden dabei die zuge-
hörige Vergleichs- und Beurteilungsgrundlage. Nur 
so ist eine objektive Prüfung der Vorhaben möglich. 
Ist nach den Nrn. 4.1 bis 4.5 TA Luft ein Irrelevanz-
kriterium eingeführt, entspricht dessen Prüfung und 
Bewertung der guten fachlichen Praxis. Ein danach 
möglicher Verzicht der Beurteilung einer etwaigen 
Bestandssituation (Vorbelastung) kann daher nicht 
als „ironische Interpretation der gegenwärtigen Ver-
hältnisse“ betrachtet werden. Der Einwand ist subjek-
tiv, unsachlich und unangemessen; somit nicht rele-
vant. 

Anemometer: Hinsichtlich der Einlassung zum Ein-
satz eines Anemometers liegt ein Missverständnis 
seitens der Einwender vor. Der „Einsatz“ eines 
Anemometers dient lediglich der Übertragung der 
Winddaten des Anemometerstandortes auf den Vor-
habenstandort im Zuge der zuvor beschriebenen 
rechnerischen Immissionsprognose und ist keines-
falls mit der Aufstellung von kontinuierlich betriebe-
nen Staubmesseinrichtungen zu verwechseln. Konti-
nuierlich betriebene Messeinrichtung zur Erfassung 
der Staubimmissionen sind im Rahmen eines Geneh-
migungsverfahrens dem allgemeinen Verständnis 
nach nur zur Erfassung der Ist-Situation geeignet. Ein 
geplanter Anlagenbetrieb kann nicht abgebildet wer-
den. Bezieht sich die Einwendung dagegen auf eine 
spätere Überwachung der Anlage, sollte den Einwen-
dern bewusst sein, dass das von Ihnen angegriffene 
Gutachten bereits über die Zulässigkeit der Anlage 
aus immissionsschutzrechtlicher Sicht entscheidet. 
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Zeigt dieses schon vor der Errichtung der Anlage die 
Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen bei de-
ren Betrieb an, bedarf es im Nachgang auch keiner 
Überwachungsmessung. Denn dann wäre die Anlage 
nicht genehmigungsfähig. Dies ist vorliegend aller-
dings nicht so. 

Dieselabgase: Die Staubimmissionsprognose der 
öko-control GmbH berücksichtigt die Emission an 
Dieselabgasen durch auf dem Deponiegelände be-
triebene Baumaschinen. Diese überwiegen die in-
folge der geringen Fahrgeschwindigkeiten auf dem 
Deponiegelänge hervorgerufenen Emissionen durch 
Reifen- und Bremsabrieb erheblich. Eine Berücksich-
tigung ist daher nicht erforderlich, zumal auf der öf-
fentlichen Straße entstehende Emissionen nicht dem 
Anlagenbetrieb zuzuordnen sind. Genauer gesagt 
stellen Lkw keine Anlagen im Sinne des BImSchG 
dar, weil Sie allein eine Verkehrsfunktion innehaben 
(vgl. Jarass. Bundes-Immissionsschutzgesetz – 
Kommentar. 13. Auflage, § 3, Rn. 78). Anders gela-
gert ist es bei den für den Einbau der Abfälle genutz-
ten Maschinen. Bei antragsgemäßem Einsatz von 
maximal sechs Maschinen ist nicht mit relevanten 
Emissionen an Brems- und Reifenabrieb und aus der 
Kraftstoffverbrennung zu rechnen.  

Reifen- und Bremsabrieb: Emissionen durch Reifen- 
und Bremsabrieb infolge des Lkw-Verkehrs auf der 
öffentlichen Straße entsprechen dem üblichen Maß 
und sind in Folge des öffentlichen Gebrauchs der 
Straße kein Hinderungsgrund für das Vorhaben. 

2.5.4 (Fein)Staub 

133 Staubinhalts-
stoffe 

E156, E505, E789, 
T23 

Es wird auf mögliche (gefährliche) Staubinhaltsstoffe 
hingewiesen. In den Antragsunterlagen finden sich 
keine Hinweise dazu, wie sich diese Stoffe langfristig 
und bei andauernder Einwirkung (auch unter den zu-
lässigen Grenzwerten) auf Menschen, Tiere und Um-
welt auswirken. Die möglichen ökotoxikologischen 
Wirkungen sollten untersucht werden und hätten Ein-
gang in die Antragsunterlagen finden müssen. 

In der TA Luft werden Immissionswerte zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit im 
Punkt 4.2 definiert. Nach 4.2.1 TA Luft ist der 
Schutz vor Gefahren für die menschliche Ge-
sundheit durch die in Tabelle 1 der TA Luft be-
zeichneten luftverunreinigenden Stoffe sicher-
gestellt, wenn die ermittelte Gesamtbelastung 
(Zusatzbelastung + Vorbelastung) die 

Die Einwendungen, welche sich auf die Feinstaub- und Staubbe-
lastungen beziehen, werden im weiteren Verfahren berücksichtigt 
werden.   

Die hier zitierten Einwendungen und die Stellungnahme wurden 
im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung abgegeben.  

In der Auswertung aller Einwendungen und Stellungnahmen wur-
den Unterlagen, auch zu den Staubbelastungen und den darin 
enthaltenen möglichen Schadstoffen und den Massenströmen 
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In diesem Zusammenhang wird auch gefragt, wer die 
Stäube auf Toxizität untersucht. 

definierten Immissionswerte an keinem Beur-
teilungspunkt überschreitet. 

Sofern die durch die zu genehmigende Anlage 
entstehende Zusatzbelastung durch die Emis-
sionen der Anlage an den Beurteilungspunk-
ten 3,0 Prozent des Immissions-Jahreswertes 
nicht überschreitet, gilt diese als vernachläs-
sigbar gering. In diesem Fall kann davon aus-
gegangen werden, dass eine Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit über Staubemissio-
nen durch die Anlage nicht hervorgerufen wer-
den können. 

nachgefordert. Für die Bewertung der diesbezüglichen Auswirkun-
gen werden verschiedene Fachbehörden einbezogen, unter ande-
rem die Immissionsschutzbehörde des Landkreises Harz. Die 
Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Umwelt werden auch in 
der im Verfahren notwendigen Umweltverträglichkeitsprüfung be-
rücksichtigt. Die Einwendungen und Stellungnahmen hierzu wer-
den daher zur Kenntnis genommen und im Verfahren an verschie-
denen Stellen weiter bewertet.  

   

2.5.4 (Fein)Staub 

134 Staubminde-
rungsmaßnahmen 

E454, E466, E476, 
E509, E628, E689, 
E720, E789, E791, 
E792, E793 

Im Punkt 13 des Planfeststellungsantrages werden 
allgemein Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher 
Auswirkungen auf die Umwelt erläutert, wie regelmä-
ßige Reinigung und Befeuchtung der innerbetriebli-
chen Wege und Befeuchtung des Abfalls. Die Durch-
führung dieser Maßnahmen wird in Frage gestellt, da 
die Firma RKW GmbH der Verpflichtung zur Reini-
gung der Straßen nicht nachkommt (mangelnde Zu-
verlässigkeit der Antragstellerin). 

In diesem Zusammenhang wird gefragt, welche Maß-
nahmen zur Unterbindung der Staub- und Feinstaub-
belastung umgesetzt werden. 

Als Staubminderungsmaßnahme wird die Anlegung 
eines breiten Baumgürtels um die geplante Deponie 
und eine schrittweise, aber letztlich komplette Be-
pflanzung der Deponie mit geeigneten Gehölzen auf 
geeignetem Untergrund gefordert. 

Unter 5.3 der Staubimmissionsprognose wird eine 
Verringerung der Staubentwicklung durch Fahren in 
Schrittgeschwindigkeit aufgeführt. In der Praxis wird 
diese Maßnahme sicher nicht umgesetzt werden 
können und sie wird auch von Niemandem zu kon-
trollieren sein. 

Zu Abs. 1): Die Firma RKW ist nicht Betreiber 
der beantragten Deponie. 

Zu Abs. 2): Alle emissionsmindernden Maß-
nahmen sind im Kapitel 12.1 des Erläute-
rungsberichtes B1 aufgeführt. 

Zu Abs. 3): Gemäß LBP (C6) ist umlaufend 
um die gesamte Anlage die Pflanzung einer 
Strauch-Hecke vorgesehen. Diese wird bau-
abschnittsweise vorgenommen. Auf der rekul-
tivierten Deponie erfolgt die Anlage eines me-
sophilen Grünlandes mit Gebüschen (s. Maß-
nahmekarte A7_2 in C6). 

Zu Abs. 4): Eine Reduzierung der Fahrge-
schwindigkeit ist nur auf unbefestigten Flä-
chen und nur bei anhaltend trockener Witte-
rung erforderlich, also nicht permanent. Ent-
scheidend ist auch nicht, ob alle Fahrer tat-
sächlich die vorgegebene Geschwindigkeit 
einhalten, sondern, ob durch das jeweilige 
Fahrzeug eine relevante Staubentwicklung 
eintritt. Dies wird durch die auf der Deponie 
beschäftigten Mitarbeiter kontrolliert. Sobald 
eine erhöhte Staubentwicklung festgestellt 
wird, werden die Fahrer bereits an der Waage 
darauf hingewiesen.   

Die derzeit vom Vorhabenträger geplanten Maßnahmen zur Unter-
bindung der Staub- und Feinstaubbelastungen sind den aktuellen 
Unterlagen, hier insbesondere Erläuterungsbericht B 1 zu entneh-
men.  

Sollte im Rahmen der weiteren Prüfung des Antrages festgestellt 
werden, dass weitere Maßnahmen notwendig sind, so könnten 
diese über Nebenbestimmungen in einem eventuell möglichen 
Planfeststellungsbeschluss festgesetzt werden.   

Eine abschließende Prüfung erfolgt nach Ende der Anhörungs-
phase. Die Einwendungen werden daher im weiteren Verfahren 
berückaichtigt.  
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2.5.4 (Fein)Staub 

135 Staubminde-
rungsmaßnahmen 
(Stellungnahme der 
Unteren Immissi-
onsschutzbehörde 
des Landkreises 
Harz) 

T3 Gegenüber der Fassung von März 2019 hat die An-
tragstellerin den Erläuterungsbericht von Juni 2021 
auf S. 105 ergänzt. Es sind zusätzliche Minderungs-
maßnahmen angegeben. Diese entsprechen dem 
Abschnitt 5.2.3 TA Luft 2002 und stellen somit den 
Stand der Technik dar. Demnach werden sowohl für 
die Fahrwege als auch die Einbaubereiche technisch 
mögliche Maßnahmen ergriffen, um Abwehungen 
aus dem Anlagenbetrieb soweit möglich zu vermei-
den. Da es sich bei der Deponie um eine im Sinne §§ 
4 Abs. 1, 22 BImSchG nicht genehmigungsbedürftige 
Anlagen handelt, gilt an dieser Stelle mithin nur der 
Grundsatz der Minderung unvermeidbarer schädli-
cher Umwelteinwirkungen auf das Mindestmaß (vgl. 
§ 22 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG). Eine Vorsorge gegen 
Emissionen bzw. Immissionen ist nicht zu fordern. 
Folglich sind vom Betrieb der Deponie ausgehende 
unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen in 
Form von Staub zu tolerieren. 

Die Deponie befindet sich derzeit in der Genehmi-
gungsphase. Ein etwaiger Bezug zu ggf. vorhande-
nen oder erforderlichen Anlagen zur Reduzierung der 
durch den Kiestagebau bereits hervorgerufenen 
Staubemissionen ist daher nicht sachgerecht. 

Der Betrieb technischer Anlagen ist zwangsläufig mit 
technischen Maßnahmen zur Emissionsminderung 
verbunden. Auf S. 105 des Erläuterungsberichts vom 
Juni 2021 sind grundlegende Maßnahmen angege-
ben, ohne jedoch auf die jeweilige Technik oder die 
Art der Umsetzung einzugehen. Die Umsetzung 
bleibt dem Betreiber überlassen. Dennoch fanden die 
Minderungsmaßnahmen Eingang in die immissions-
schutzrechtliche Beurteilung. 

Kein Kommentar. Keine weitere Kommentierung 

2.5.4 (Fein)Staub E508, E596, E607, 
T21 

Wenn die Problematik der Staubemissionen, die mit 
großer Sicherheit dauerhaft die zulässigen Grenz-
werte überschreiten, schon seit Jahren nicht in den 
Griff zu bekommen ist, lässt dies nur den logischen 

Die durch die RKW GmbH durchgeführten 
Staubmessungen, die der Unteren Immiossi-
onsschutzbehörde vorliegen, belegen die Ein-
haltung der Immissionswerte der TA Luft für 

Staubemmissionen, ausgehend vom derzeitigen Kiesgrubenbe-
trieb, sind in diesem Verfahren nicht zu beurteilen. 
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136 Beschränkung 
Emissionsbelas-
tung auf 22 Jahre 

Schluss zu, dass mit der beantragten Deponie die zu-
sätzlichen Staubemissionen zu einer drastischen 
Verschärfung der Zustände führen werden. Es ist 
keine akzeptable Aussage, dass die Emissionsbelas-
tungen nur auf ca. 22 Jahre beschränkt sind, da den 
Bürgerinnen und Bürgern, ob Arbeitnehmer, Fahrrad-
tourist oder Einwohner der Ortslage ständig ohne 
Zeitbegrenzung Luftverhältnisse, die den gesetzli-
chen Vorgaben entsprechen, garantiert werden müs-
sen. 

den Betrieb des Kieswerkes. Der Vorwurf der 
Überschreitung von “Grenzwerten” ist somit 
unzutreffend. 

Im Ergebnis der durchgeführten Staubimmissi-
onsprognose (aktuelle Version: 22.04.2021) 
führt der Deponiebetrieb ebenfalls nicht zu ei-
ner Überschreitung von Immissionswerten. 

Die darüberhinausgehenden Argumente der hier zusammenge-
fassten Stellungnahmen und Einwendungen werden im weiteren 
Verfahren berücksichtigt. 

Die Einwendungen und Stellungnahmen hinsichtlich der Forde-
rung nach einer Garantie von Luftverhältnisse, die gesetzlichen 
Vorgaben entsprechen, werden zur Kenntnis genommen.  

Hinsichtlich der Forderungen nach Luftverhältnissen im Rahmen 
gesetzlicher Vorgaben möchte ich erörternd erwähnen, dass die 
Unterlagen auch der Immissionsschutzbehörde des Landkreises 
Harz zur Prüfung vorgelegt wurden und im Anschluss an die An-
hörungsphase selbstverständlich ausreichend geprüft werden.  

2.5.4 (Fein)Staub 

137 Feinstaubprob-
lematik in Aschers-
leben 

E596, E607 Es ist zu prüfen, ob die bestehenden Emissionen 
nicht auch zur oft beklagten Feinstaubproblematik 
der Stadt Aschersleben einen wesentlichen Beitrag 
leisten. Dazu sind bislang keine Auswertungen be-
kannt.  

Im Ergebnis der durchgeführten Staubimmissi-
onsprognose (aktuelle Version: 22.04.2021) 
führt der Deponiebetrieb nicht zu einer Über-
schreitung von Immissionswerten. Weder am 
nächstgelegenen Immissionsort (Büroge-
bäude Deutsche Post Verteilzentrum, Froser 
Str. 6: Entfernung: ca. 185 m) noch in der ca. 
5 km entfernt liegenden Stadt Aschersleben. 

Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt 
werden.  

2.5.4 (Fein)Staub 

138 Feinstaubprob-
lematik in Aschers-
leben (Stellung-
nahme der Unteren 
Immissionsschutz-
behörde des Land-
kreises Harz) 

T3 Neben der Staubimmissionsprognose der öko-con-
trol GmbH lag für die Beurteilung des Vorhabens 
auch der Bericht über Immissionsmessungen der 
ANECO vor. Beide Unterlagen weisen ein deutliches 
Unterschreiten der Immissionsgrößen an den jeweilig 
gewählten Immissionsorten nach. Für das Deponie-
vorhaben wurde zudem der Nachweis der Einhaltung 
der Irrelevanz in unmittelbarer Nachbarschaft gelege-
ner zum längeren Aufenthalt von Menschen dienen-
der Nutzungen erbracht. Infolge der Entfernung des 
Deponiestandortes von der Ortslage Aschersleben 
ist mit einer zusätzlichen Verdünnung der Emissio-
nen zu rechnen. Der Deponiebetrieb hat daher kei-
nen wesentlichen Einfluss auf die Luftbelastungssitu-
ation in Aschersleben.  

An dieser Stelle ist erneut darauf hinzuweisen, dass 
der bestehende Kieswerksbetrieb lediglich als Vorbe-
lastung zu betrachten und bei Einhaltung der 

Kein Kommentar. Keine weitere Kommentierung. 
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Irrelevanzwerte für die Zusatzbelastung aus immissi-
onsschutzrechtlicher Sicht auch gänzlich unbeacht-
lich bleibt. 

2.5.4 (Fein)Staub 

139 Messung 
Staubwerte 

E607, E689, E695, 
E790, E864, E871, 
E971 

Es wird gefragt, ob es statistische Messungen über 
die aktuelle Staub- und Feinstaubbelastung gibt. 

Es wird angenommen, dass Staubmessungen nicht 
die reale Staubverhältnisse abbilden. 

Seit einigen Monaten stehen „Staubmessstationen“ 
an einigen Stellen rund um das Kiesabbau- und Ver-
füllungsgebiet. Trotz der laufenden Messungen wird 
der Bewässerung der Fahrwege im Bereich des Kies-
werkes weiter kaum Beachtung geschenkt. Die Er-
gebnisse der kurzzeitigen Staubmessung werden in 
ihrer Aussagekraft angezweifelt, da für den kurzen 
Erhebungszeitraum kein korrektes Langzeitgesche-
hen kommender Jahre abgebildet werden kann, ins-
besondere im Anbetracht des diesjährigen recht re-
genreichen Sommers. 

Zu Abs. 1): Durch die Aneco Institut für Um-
weltschutz GmbH & Co. KG erfolgten von Ap-
ril 2021 bis April 2022 Staubmessungen an 
vier verschiedenen Immissionsorten im Be-
reich des Kieswerks. Dabei wurde keine Über-
schreitung der zulässigen Immissionswerte 
festgestellt. 

Zu Abs. 2+3): Die durchgeführten, kontinuierli-
chen Staubmessungen bilden die realen Ver-
hältnisse an den Immissionsorten über ein 
Messjahr ab und sind somit nicht als kurzzeitig 
zu bezeichnen. Die im Messzeitraum 
01.04.2021 bis 31.03.2022 an der Station 
Aschersleben-Mehringen ermittelte Nieder-
schlagsmenge betrug für diesen Messzeit-
raum 513,3 mm und lag damit knapp unter-
halb des Mittelwertes der letzten 20 Jahre. 
Der Betrachtungszeitraum ist daher als reprä-
sentativ für den Zeitraum der letzten 20 Jahre 
anzusehen. 

Zu Abs. 3): Im Rahmen des Deponiebetriebs 
werden begleitende Messungen an den rele-
vanten Immissionsorten durchgeführt, um die 
Einhaltung der Immissionswerte zu überprü-
fen. 

Die Fragestellungen wurden durch den Vorhabenträger beantwor-
tet. Die anderweitigen Argumente in diesem zusammengefassten 
Sachargument werden im weiteren Verfahren berücksichtigt wer-
den.  

2.5.4 (Fein)Staub 

140 Parallelbetrieb 
Kieswerk und De-
ponie 

E596, E607 Durch die wahrscheinlich geplante Fortsetzung der 
Synergieeffekte, Anliefern Abfall und Abtransport von 
Kies, ergibt sich ein zusätzlicher Verkehr quer durch 
das Kieswerksgelände, der im Antrag nirgendwo als 
Zusatzbelastung auftaucht. Die Ausfahrt aus dem jet-
zigen Kieswerksgelände in Ortsnähe bliebe den Bür-
gern als Zusatzbelastung ebenfalls erhalten. 

Die Deponie soll in Erster Linie die Abfallmen-
gen aufnehmen, die aufgrund der Änderung 
des Sonderbetriebsplans Verfüllung zukünftig 
nicht mehr im Kiestagebau Reinstedt zur Ver-
füllung genutzt werden dürfen. Daraus ergibt 
sich keine Erhöhung der Verkehrsmengen, 
sondern nur eine Verlagerung vom Tagebau 
auf die Deponie. Zusätzlich soll die Deponie 
nur noch von Norden, über die L85 und die 
K1368 aus angefahren werden, so dass die 

Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen und bei der Abwä-
gung und Entscheidung berücksichtigt werden. 
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Verkehrsbelastung in der Ortslage Reinstedt 
sich zukünftig verringern wird. 

2.5.4 (Fein)Staub 

141 Parallelbetrieb 
Kieswerk und De-
ponie (Stellung-
nahme der Unteren 
Immissionsschutz-
behörde des Land-
kreises Harz) 

T3 Durch Trennung des Deponie- und Kieswerkbetriebs 
sind Auswirkung auf die Synergieeffekte in Form von 
Abfallablagerung und Kiesabtransport auf dem Kies-
werksgelände nicht zu erwarten. Die Deponie wird 
unabhängig vom Kiestagebau betrieben und verfügt 
über eine separate Zufahrt. Zum beschriebenen 
Durchqueren der Kiesgrube, wodurch zusätzliche 
Stäube aufgewirbelt werden, kommt es folglich nicht. 
Daher war dieser Sachverhalt auch nicht in der 
Staubimmissionsprognose der öko-control GmbH zu 
berücksichtigen. 

Die Staubdepositionsmessung der ANECO erfolgte 
nicht in Zusammenhang mit dem Deponievorhaben. 
Unabhängig von der Einschätzung der für die Über-
wachung der Kiesgrube zuständigen Überwachungs-
behörde liefert die Messung wertvolle Erkenntnisse 
für die Beurteilung des beantragten Vorhabens. 

Eine wiederholte Vermischung beider Anlagen aus 
subjektiven Beweggründen ist nicht dazu geeignet, 
die Ergebnisse der Messung in Zweifel zu ziehen 
oder eine andere Entscheidung zu treffen. 

Kein Kommentar. Es handelt sich hier nicht um einer Einwendung. 

2.5.4 (Fein)Staub 

142 Windräder 

E794 Es wird gefragt, welchen Einfluss der Windpark bzw. 
die einzelnen Windräder in Bezug auf Transport/Ver-
teilung von Staub- und Schadstoffpartikel mit den ein-
zelnen Luftströmungen hat. Im Gutachten wird eine 
mögliche Verbreitung von unterschiedlichen Staub-
formen und Korngröße durch Winde erwähnt.  

Die Windräder des Windparks Reinstedt befin-
den sich westlich bzw. südwestlich der ge-
planten Deponie in einer Entfernung >600 m. 
Gemäß Staubimissionsprognose treten am 
nächstgelegenen Immissionpunkt “Froser Str. 
6” (ca. 185 m südwestlich) bereits keine Über-
schreitungen der Immissionswerte auf. 

Die deutlich weiter entfernten Windräder besit-
zen eine Turmhöhe zwischen 74 und 138 m. 

Staubpartikel breiten sich in Windrichtung bo-
dennah aus. Sofern sich temporär Staubparti-
kel bis in die Nähe der Windräder ausbreiten 
sollten, ist aufgrund der Höhe der 

Grundsätzlich wird dem Wortlaut nach die Frage so verstanden, 
dass der Einfluss der Windräder und deren Luftströme AUF Trans-
port/Verteilung von Staub und Schadstoffpartikel einer möglichen 
zukünftigen Deponie hinterfragt wird.  

Nach Einbeziehung der Immissionsschutzbehörde unter Auswer-
tung der vorgelegten Gutachten des Antragstellers möchte ich 
dazu wie folgt erläutern: Der Windpark und die einzelnen Windrä-
der haben keinen Einfluss auf die Verteilung und den Transport 
von Staub.  

Die grundsätzliche Staub- und Schadstoffabwehung auf verschie-
dene Schutzgüter wird aber auch weiterhin Bestandteil der Zulas-
sungs- und Abwägungsprüfungen sein. Für die Verteilung von 
Staub (-Partikeln) und somit möglichen Schadstoffen wurde durch 
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Windkraftanlagen keine relevante Beeinflus-
sung der in Bodennähe befindlichen Staubpar-
tikel zu erwarten. 

den Vorhabenträger eine Staubimmissionsprognose (Anlage C8 
der aktuellen Antragsunterlagen) erstellt. Im Ergebnis der Auswer-
tung der Stellungnahmen von Fachbehörden und Einwendungen 
Privater hinsichtlich der Staub- bzw. Schadstoffverteilungen wurde 
eine Ergänzung dieser Staubimmissonsprognose C8 gefordert. In-
halt des Berichts soll unter anderem sein, ob durch den Betrieb 
der beantragten Deponie Auswirkungen auf die Umwelt, auf die 
Gesundheit und auf das Schutzgut Boden durch Schadstoffdepo-
sitionen über den Staubpfad zu befürchten sind.   

Diese Unterlagen werden hinsichtlich Plausibilität und Korrektheit 
im Rahmen der weiteren Prüfung durch die Zulassungsbehörde 
unter Einbeziehung von Fachbehörden geprüft, so dass diesbe-
zügliche Auswirkungen sowohl in der Zulassungsprüfung als auch 
in der Abwägung weiter Berücksichtigung finden.   

2.5.4 (Fein)Staub 

143 Belastung B6 / 
B6n 

E757 Laut Planfeststellungsantrag sind die Staubimmissio-
nen für die B6 u. B6n (A36) nicht relevant, da die Ent-
fernung mehr als 600 m beträgt. Diese Aussage ist 
nicht korrekt. Die B6 ist nur etwa 200 m von der ge-
planten Deponie entfernt. Da in diesem Gebiet vor-
rangig West und Südwest-Winde vorherrschen, ist 
von einer hohen Staubbelästigung und Sichtbehinde-
rung in diesem Bereich der Bundesstraße auszuge-
hen. 

Die L85 ist zwischen 400 und 500 m von der 
geplanten Deponie entfernt, die A36 zwischen 
950 und 1.000 m. Die B6 führt überhaupt nicht 
an Reinstedt vorbei. 

Gemäß Staubimmissionsprognose werden die 
Immissionswerte an allen betrachteten Immis-
sionsorten eingehalten. 

Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen und in der weiteren 
Prüfung berücksichtigt.  

2.5.4 (Fein)Staub 

144 Belastung Fir-
men am Froser 
Berg 

T11, T7 Mehrere Firmen (Card-Bahn, WIDEWA Wasserver-
sorgung in Mitteldeutschland mbH, eine Baumschule, 
eine Firma, die sich mit Strahltechnologie beschäftigt, 
ein Transportunternehmen und die Deutsche Post) 
sind am Froser Berg ansässig. Bei Aufschüttung der 
Deponie und entsprechender Windrichtung ist für die 
Firmen u. U. mit Staubbelastungen und Windabtra-
gungen zu rechnen. Ob eine relevante Beeinträchti-
gung der Firma vorliegt, muss untersucht werden. 

Es muss der Nachweis erbracht werden, dass sich 
die Deponie nicht negativ auf den im REPHarz fest-
gelegten Vorrangstandort für Industrie und Gewerbe 
im OT Reinstedt auswirken kann, zumal sich dieser 
auch in der Hauptwindrichtung zur Deponie befindet. 
Durch die Planung ist sicherzustellen, dass es zu 

Zu Abs. 1): Im Ergebnis der durchgeführten 
Staubimmissionsprognose (aktuelle Version: 
22.04.2021) führt der Deponiebetrieb nicht zu 
einer Überschreitung von Immissionswerten. 
Weder am nächstgelegenen Immissionsort 
(Bürogebäude Deutsche Post Verteilzentrum, 
Froser Str. 6: Entfernung: ca. 185 m) noch an 
den weiter entfernten Immissionsorten. 

Zu Abs. 2): Gemäß Staubimmissionsprognose 
führt der Deponiebetrieb nicht zu einer Über-
schreitung von Immissionswerten. Somit ist 
gemäß Nr. 4.2.1 bzw. 4.3.1 der TA Luft und §4 
der 39. BImSchV der Schutz vor 

Die Stellungnahmen werden berücksichtigt. Hinsichtlich des gefor-
derten Nachweises, dass die die Deponie sich nicht auf den im 
REPHarz festgelegten Vorrangstandort für Industrie und Gewerbe 
im OT Reinstedt auswirken kann, wird auf die in der 1. Tektur vor-
gelegte Staubimmissionsprognose verwiesen.   
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keinen Beeinträchtigungen für ansiedlungswillige In-
dustrie- oder Gewerbetreibende kommen kann (z. B. 
durch Staubbelastungen).  

Gesundheitsgefahren bzw. erheblichen Beläs-
tigungen / Nachteilen sichergestellt. 

2.5.4 (Fein)Staub 

145 Schädigung 
der Ackerflächen 
auf den Flurstü-
cken 51 und 565, 
Flur 4, Gemarkung 
Reinstedt durch 
Staubdeposition 
und Staubinhalts-
stoffe (Stellung-
nahme Untere Im-
missionsschutzbe-
hörde des Land-
kreises Harz) 

T3 Mit der „Stellungnahme zu Schadstoffdepositionen 
auf unmittelbar angrenzenden landwirtschaftlichen 
Nutzflächen während des Baus und des Betriebs der 
DK0 in Reinstedt“ legte die RST Recycling und Sa-
nierung Thale GmbH im Februar 2022 einen ergän-
zenden Untersuchungsbericht vor. 

Die Ergebnisse unter Nr. 8 der Staubimmissionsprog-
nose und der darauf aufbauenden Betrachtungen 
sind nur mittelbar für die Betrachtung der angrenzen-
den Flächen geeignet. Die Rasterkartendarstellung 
der Anlagen zur Staubimmissionsprognose, welche 
die betreffenden Flächen darstellen und einen 
Staubimmissionswert ausgeben, sind für die Betrach-
tung allerdings geeignet. 

Für die Flächen der Flurstücke 51 und 565, Flur 4, 
Gemarkung Reinstedt weist die Prognose der öko-
control GmbH sehr geringe Staubdepositionswerte 
nach. Diese liegen weit unterhalb des nach Nr. 4.3.1 
TA Luft 2002 zulässigen Immissionswertes. In den 
verschiedenen Bauphasen kann jedoch bis zu einer 
Tiefe von 60 m in das Grundstück hinein der Irrele-
vanzwert nach Nr. 4.3.2 a) TA Luft 2002 überschritten 
sein. Für diese Standorte liegen keine Kenntnisse 
über Staubdepositionswerte auf Grund der Vorbelas-
tung vor. Insbesondere das Kieswerk ist hier als Ver-
ursacher der Vorbelastung zu benennen. Der in die-
sem Zusammenhang erstellte „Messbericht über die 
Ermittlung der Immissionen von Staubniederschlag 
im Umfeld der ACZ Transport GmbH am Anlagen-
standort in Falkenstein, OT Reinstedt / Harz“ der AN-
ECO vom 15.06.2022, Bericht Nr. 18782-001, weist 
für die bei dieser Erhebung betrachteten Immission-
sorte 1 (Froser Straße 7, Reinstedt) und 2 (Froser 
Straße 5, Reinstedt) Jahresmittelwerte für die Staub-
deposition von 0,193 bzw. 0,084 g/(m²d) aus. Diese 
als Vorbelastung zu betrachtenden Messgrößen 

Anmerkung zur Stellungnahme der Unteren 
Immissionschutzbehörde: 

Es wurden die beiden Immissionsorte IO1 
(Froser Str. 7, Gelände ACZ GmbH) und IO2 
(Froser Str. 6, Bürogebäude Deutsche Post 
AG und Froser Str. 5, Wohngebäude Fa. Klug 
Metallbau) betrachtet. 

Keine weitere Kommentierung. 
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unterschreiten den nach Nr. 4.3.1 TA Luft 2002 zu-
lässigen Immissionswert in Höhe von 0,35 g/(m²d) er-
heblich. Eine Interpolation auf die betrachteten Flä-
chen ist nicht möglich, so dass konkrete Aussagen 
zur Vorbelastung für die Teilflächen nicht möglich 
sind. 

Der Immissionswert der Nr. 4.3.1 TA Luft 2002 dient 
dem Schutz vor erheblichen Belästigungen oder er-
heblichen Nachteilen durch Staubniederschlag. Da 
auf den betrachteten Flächen keine dauerhafte An-
wesenheit von Personen zu erwarten ist (Ackerflä-
chen), sind erhebliche Belästigungen grundlegend 
auszuschließen. 

Wie erwähnt sind laut Immissionsprognose im Nah-
feld der Deponie Staubdepositionen bis zum 5-fa-
chen des Irrelevanzwerts nach Nr. 4.3.2 a) TA Luft 
2002 bei Betrieb der Deponie nicht ausgeschlossen. 
Gemessen an der Größe des an die Deponie angren-
zenden Ackers sind im Verhältnis gesehen keine er-
heblichen Nachteile für den Eigentümer der betrach-
teten Flächen zu erwarten, auch wenn der Staubnie-
derschlag nachteilig auf die Pflanzenentwicklung wir-
ken kann. Ferner sind etwaige versäumte Staubmin-
derungsmaßnahmen beim Kiesabbaubetrieb der An-
tragstellerin nicht anzulasten. Sie hat keinen Einfluss 
auf den benachbarten Anlagenbetrieb. Hier ist durch 
die zuständige Genehmigungs- und Überwachungs-
behörde entsprechend zu handeln. 

Für den Fall, dass nach anderer Ansicht hinter den 
erhöhten Staubdepositionswerten schädliche Um-
welteinwirkungen im Sinne § 3 Abs. 1 BImSchG zu 
vermuten seien, ist in diesem Zusammenhang auf § 
22 Abs. 1 BImSchG abzustellen. Denn bei der Depo-
nie handelt es sich um eine im Sinne §§ 4 Abs. 1, 22 
BImSchG nicht genehmigungsbedürftige Anlage. Für 
derartige Anlagen gilt lediglich der Grundsatz der 
Minderung unvermeidbarer schädlicher Umweltein-
wirkungen auf das Mindestmaß (vgl. § 22 Abs. 1 Nr. 
2 BImSchG). Bei Einhaltung des Standes der Tech-
nik der Luftreinhaltung, welches antragsgemäß 



Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb einer Deponie DK 0 in der Gemarkung Reinstedt, „Froser Berg“ 

 

Seite 143 von 291 

Themenbereich Einwendung/TÖB Sachargument Stellungnahme Vorhabenträgerin Stellungnahme Behörde 

umgesetzt wird, sind die Immissionen bei einer Ab-
wägung der Größe der Fläche und der möglichen 
Staubdeposition auf die benachbarten Bereiche der 
Ackerflächen zu tolerieren, sofern diese unvermeid-
bar sind. Ein Versagungsgrund für das Vorhaben 
wird daher nicht gesehen. 

Die Stäube aus dem Kiesabbaubetrieb sind im Hin-
blick auf ihre Zusammensetzung grundlegend unbe-
lastet und enthalten lediglich standortbedingte In-
haltsstoffe. Für das beim Deponiebetrieb abgelagerte 
Material erfolgte eine Betrachtung anhand der Immis-
sionsprognose in Verbindung mit durchschnittlichen 
Abfallinhaltsstoffen gemäß der ABANDA-Datenbank. 
Entsprechend der Beurteilung der Staubinhaltstoffe 
vom September 2021, ergänzt durch die Abhandlung 
von Februar 2022, ist das Vorliegen schädlicher Um-
welteinwirkungen durch Deposition der Staubinhalts-
stoffe Arsen, Blei, Cadmium, Nickel, Quecksilber und 
Thallium nicht zu erwarten. Die Betrachtungen sind 
nicht zu bemängeln. Schädigungen des Eigentums 
sowie eine Einschränkung der Grundstücksnutzung 
sind aus immissionsschutzrechtlicher Sicht ausge-
schlossen. Andere Staubinhaltsstoffe sind nicht reg-
lementiert und nicht zu betrachten. Für das Flurstück 
122 gilt das zuvor gesagte. Soll es jedoch wieder als 
Weg in Benutzung gehen, sind Auswirkungen auf die 
Fläche durch Staubimmissionen nicht relevant. 

In Folge der am Standort vorwiegend vorherrschen-
den Windrichtung wirken wesentliche Depositions-
mengen bei allen gerechneten Varianten vor allem im 
Nordosten des Deponiegeländes auf die dort angren-
zenden Nutzungen (Acker) ein. Diese befinden sich, 
mit einer Ausnahme, gemäß der aktuellen ALK im Ei-
gentum der Kieswerksbetreiberin. Dessen ungeach-
tet sind die maximal zulässigen Depositionswerte aus 
Tabelle 8 Nr. 4.8 TA Luft 2002 auch an dieser Stelle 
unterschritten. Gleiches gilt nach einer Sonderfallprü-
fung auch für den nicht in Tabelle 8 aufgeführten Stoff 
Nickel. Mit Staubdepositionsmengen von bis zu 140 
mg/(m²d) im Nahbereich (Zusatzbelastung) wird der 
Wert für die Irrelevanz erst ab ca. 120 m von der 
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Deponie entfernt sicher unterschritten. Kenntnisse 
über die für die Gesamtbelastungsberechnung erfor-
derliche Vorbelastung liegen nicht vor. Gemessen an 
der Einschätzung zu den Staubinhaltsstoffen sowie 
der Größe der angrenzenden Ackerflächen sind aber 
keine erheblichen Nachteile und damit auch keine 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch den Depo-
niebetrieb zu erwarten. 

2.5.5 Klimaschutz 

146 Trockenheit 

E185, E560, E607, 
E627, E695, E795, 
E850, E864, E870, 
E960, E967, E971, 
T21 

Durch den Klimawandel kommt es vermehrt zu Tro-
ckenheit und Dürren, wodurch der Boden / die Depo-
nieabdeckung / der Bewuchs austrocknen kann. Bei 
Wind würde es dann zu Staubabwehungen und somit 
zur Belastung der umliegenden Ortschaften kom-
men. Bei starken Niederschlägen könnte dann Erosi-
onsrinnen entstehen. Der Klimawandel begünstigt re-
genarme und regenreiche Wetterwechsel. 

Im Rahmen der Rekultivierung erfolgt die An-
lage eines mesophilen Grünlandes mit Sträu-
chern auf der Deponie. Die dauerhafte Verge-
tationsdecke dient als Erosionsschutz. 

Im Gegensatz zu intensiv genutzten Ackerflä-
chen, die insbesondere nach der Ernte im 
Sommer über eine längere Zeit brach liegen 
und somit der Winderosion ungeschützt aus-
gesetzt sind, bietet die Anlage eines mesophi-
len Grünlandes einen ganzjährigen Schutz vor 
Austrocknung und Abwehung von Staubemis-
sionen. Selbst wenn einzelne Pflanzen in län-
geren Trockenperioden vertrocknen bieten die 
Wurzeln der Pflanzen immer noch einen ho-
hen Schutz vor Wind- und Wassererosion des 
Bodens. 

Es wird auf die Erwiderungen des Vorhabenträgers hinsichtlich 
der Begrünung der Deponie verwiesen, welche grundsätzlich auch 
einem ganzheitlichen Erosionsschutz (Wasser und Wind) dient.  

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt.  

2.5.5 Klimaschutz 

147 Starkregener-
eignisse 

E627, E628, E958 Durch den Klimawandel kann es vermehrt zu Starkre-
genereignissen kommen. Hierdurch kann die Stand-
sicherheit der Deponie beeinträchtigt werden.  

Starkregenereignisse beeinträchtigen nicht die 
Standsicherheit der Deponie. Sie können im 
Einzelfall dazu führen, dass sich an den noch 
nicht rekultivierten steilen Böschungsflanken 
Erosionsrinnen bilden. Potentielle Beschädi-
gungen werden im Betrieb umgehend besei-
tigt. 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt.  

2.5.5 Klimaschutz 

148 Klimawandel 

E433, E438, E492, 
E493, E495, E596, 
E607, E627, E689, 
E769, E794, E795, 
E968 

Der Klimawandel muss gestoppt werden. Auch das 
geplante Vorhaben trägt zum Klimawandel bei. Die 
Rückführung der Fläche zu Ackerland wäre ein Bei-
trag zum Klimaschutz.  

Zu 1): Hauptursache für den Klimawandel ist 
der hohe Ausstoß von Treibhausgasen (v. a. 
Methan und Kohlendioxid). Daher sollte die 
Reduzierung oder gar Vermeidung des 
Schadstoffausstosses oberste Priorität haben. 
Mit der Errichtung regionaler Deponien für 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt.  
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In den Antragsunterlagen wird der Klimawandel nicht 
(ausreichend) berücksichtigt. 

Alte Lehrbuchweisheiten zu „trockenen Wintern und 
feuchten Sommern“ (S. 29, Erläuterungsbericht) der 
Region greifen angesichts der deutlich sichtbaren Kli-
maveränderungen nicht mehr. 

gering belastete Bau- und Abbruchabfälle, die 
nicht verwertet werden können, verringert sich 
der CO2-Ausstoß deutlich, da die Fahrstre-
cken vom Anfallort der Abfälle zum Ablage-
rungsort sich deutlich reduzieren. Allein für die 
RST GmbH würden sich die Fahrstrecken pro 
Jahr um über 250.000 km reduzieren, da die 
nächstgelegene DK0-Deponie “Am Warberg” 
von Thale aus 82 km entfernt ist, die geplante 
Deponie in Reinstedt lediglich 29 km. Dies 
entspräche einer Verringerung des CO2-Aus-
stoßes von -211.000 kg. 

Zu 2): Leider ist der Einwendung nicht zu ent-
nehmen, über welche Expertise im Bereich 
der Klimaforschung der Einwender / die Ein-
wenderin verfügt, noch wird erklärt, was nach 
Auffassung des Einwenders / der Einwenderin 
eine ausreichende Berücksichtigung wäre. Die 
Antragstellerin geht daher bis auf weiteres da-
von aus, dass die Belange des Klimawandels 
in einem für das Vorhaben angemessenen 
Umfang berücksichtigt worden sind (z.B. Re-
duzierung von Treibhausgasemissionen durch 
geringeren Transportaufwand). 

Zu 3): Das Untersuchungsgebiet befindet sich 
trotz des Klimawandels nach wie vor im Be-
reich des mitteldeutschen Binnenklimas, wel-
ches geprägt ist durch den Übergang von 
westeuropäischem Maritimklima zu osteuropä-
ischem Kontinentalklima. Im langjährigen Mit-
tel der letzten 20 Jahre zeichnet sich die Re-
gion durch im Allgemeinen regenreiche Som-
mer und vergleichsweise trockene Winterperi-
oden aus. Auch wenn die Jahresnieder-
schlagsmengen tendenziell zurückgehen und 
die Temperaturen im Jahresdurchschnitt an-
steigen, wird sich daran vorerst nichts ändern. 
Negative Auswirkungen auf den Deponiebe-
trieb lassen sich daraus nicht ableiten. 
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2.5.5 Klimaschutz 

149 Mikroklima 

E494 Es wird befürchtet, dass das Mikroklima durch die Er-
richtung der Deponie / des Deponiehügels beein-
trächtigt wird.  

Durch die mit der Ablagerung von Abfällen auf 
der Deponie DK 0 verbundene Veränderung 
der Oberflächenkontur verändert sich das ur-
sprüngliche Relief am Standort. Der Deponie-
körper wird auf Grund seiner geplanten Aus-
maße geringe Beschleunigungs- und Ablen-
kungseffekte des Windes verursachen. Die 
Beeinflussung ist als kleinräumig zu bezeich-
nen. 

Großräumige klimatische Faktoren wie Wind-
feld, Durchlüftung und Sonneneinstrahlung 
werden durch den geplanten Deponiekörper 
nicht erheblich verändert. Auswirkungen auf 
das Klima sind deshalb als nicht relevant ein-
zuschätzen. 

Die Einwendung hinsichtlich der Beeinträchtigung des Mikroklimas 
wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren berück-
sichtigt.  

2.5.5 Klimaschutz 

150 Zunahme der 
CO2-Belastung im 
Widerspruch zum 
Klimaschutz 

E118, E120, E124, 
E14, E140, E148, 
E156, E166, E167, 
E168, E173, E175, 
E176, E206, E215, 
E216, E218, E219, 
E24, E242, E243, 
E258, E259, E29, 
E291, E30, E301, 
E338, E351, E352, 
E353, E356, E361, 
E37, E374, E376, 
E379, E38, E382, 
E391, E402, E405, 
E406, E44, E442, 
E449, E453, E454, 
E456, E47, E479, 
E482, E483, E490, 
E491, E492, E493, 
E509, E514, E525, 
E528, E549, E554, 
E555, E566, E569, 
E570, E571, E574, 
E577, E580, E6, 
E605, E606, E608, 

Es wird zu einer Erhöhung der CO2-Belastung (u. a. 
durch den vermehrten LKW-Verkehr) kommen. Die 
CO2-Emissionen müssen zum Klimaschutz reduziert 
werden. 

Mit der Errichtung regionaler Deponien für ge-
ring belastete Bau- und Abbruchabfälle, die 
nicht verwertet werden können, verringert sich 
der CO2-Ausstoß deutlich, da die Fahrstre-
cken vom Anfallort der Abfälle zum Ablage-
rungsort sich deutlich reduzieren. Allein für die 
RST GmbH würden sich die Fahrstrecken pro 
Jahr um über 250.000 km reduzieren, da die 
nächstgelegene DK0-Deponie “Am Warberg” 
von Thale aus 82 km entfernt ist, die geplante 
Deponie in Reinstedt lediglich 29 km. Dies 
entspräche einer Verringerung des CO2-Aus-
stoßes von -211.000 kg. 

Die Einwendungen werden im Zuge der Abwägung und der weite-
ren Prüfung angemessen berücksichtigt werden. 
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E61, E615, E637, 
E658, E660, E678, 
E679, E69, E690, 
E698, E70, E703, 
E704, E705, E706, 
E707, E708, E709, 
E710, E711, E72, 
E730, E747, E773, 
E777, E778, E79, 
E802, E808, E809, 
E823, E830, E832, 
E833, E840, E845, 
E847, E848, E849, 
E855, E865, E870, 
E878, E881, E889, 
E930, E933, E942, 
E962, E98 

2.5.5 Klimaschutz 

151 Zunahme der 
CO2-Belastung im 
Widerspruch zum 
Klimaschutz (Stel-
lungnahme Untere 
Immissionsschutz-
behörde des Land-
kreises Harz) 

T3 Etwaig erhöhte CO2-Emissionen sind für das Vorha-
ben aus immissionsschutzrechtlicher Sicht nicht prüf-
relevant. Das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) gibt 
seit 2020 zwar Höchstmengen für Treibhausgase 
vor, diese schließen neben CO2 aber auch andere 
Treibhausgase ein. Zudem gelten diese Höchstmen-
gen für die gesamte Bundesrepublik. Gemessen am 
gesamten jährlichen Verkehrsaufkommen in der Bun-
desrepublik sind die (wenigen) Fahrzeuge, welche 
die Deponie anfahren nicht dazu geeignet einen we-
sentlichen Beitrag an CO2 zur zulässigen Gesamt-
menge zu liefern. Außerdem ist zu bemerken, dass 
auf Grund marktwirtschaftlicher Gegebenheiten und 
der noch immer vorherrschenden geringen Akzep-
tanz von Recyclingbaustoffen die abzulagernden Ma-
terialien ohne die beantragte Deponie über eine er-
heblich größere Entfernung einer geordneten Besei-
tigung zugeführt werden müssten. Die geplante De-
ponie kann somit durchaus einen positiven Einfluss 
auf die Menge der CO2-Emissionen haben. 

Kein Kommentar. Es handelt sich nicht um eine Einwendung sondern eine fachliche 
Stellungnahme, welche nicht erörtert werden muss. 

2.6 Gewässer-
schutz 
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2.6.1 Grundwas-
serbelastung 

152 Verunreinigung 
Grundwasser 

E10, E101, E102, 
E103, E104, E117, 
E118, E119, E120, 
E121, E13, E130, 
E132, E134, E135, 
E137, E139, E140, 
E143, E144, E146, 
E148, E149, E150, 
E151, E152, E154, 
E155, E156, E157, 
E16, E163, E165, 
E166, E167, E168, 
E169, E17, E170, 
E173, E175, E176, 
E177, E178, E18, 
E188, E19, E195, 
E196, E197, E198, 
E199, E2, E200, 
E202, E203, E204, 
E206, E209, E21, 
E210, E211, E212, 
E214, E22, E220, 
E223, E228, E229, 
E23, E234, E235, 
E236, E237, E238, 
E239, E24, E240, 
E241, E242, E243, 
E244, E245, E246, 
E247, E248, E249, 
E250, E251, E252, 
E253, E254, E255, 
E256, E257, E260, 
E261, E262, E263, 
E264, E265, E266, 
E267, E268, E269, 
E270, E271, E272, 
E273, E274, E275, 
E276, E277, E278, 
E279, E280, E281, 
E282, E283, E284, 
E285, E286, E287, 
E288, E289, E29, 

Es wird die (unwiederbringliche / über Jahre anhal-
tende) Verunreinigung / Verseuchung / Belastung 
von Grundwasser (durch die kontaminierten Abfälle / 
Chemikalien / Sickerwasser) und in der Folge durch 
die Grundwasservernetzung auch der Oberflächen-
gewässer in der Umgebung (Concordia See, Selke, 
Froser See, Ascherslebener See, etc.) nach Umset-
zung des geplanten Vorhabens befürchtet. Auch wird 
erwartet, dass die Grundwasserqualität schlechter 
werden wird. Einige Einwender befürchten auch eine 
Gefahr für das Trinkwasser und für die Gesundheit 
von Menschen und Tieren. 

Es ist kein ausreichender Schutz / Basisabdichtung 
vorhanden, damit die Schadstoffe aus dem Deponie-
gut nicht in das Grundwasser gelangen können. Die 
geologische Barriere wird als nicht ausreichend be-
trachtet. In diesem Zusammenhang wird auch zum 
Schutz eine Abdeckung der Deponie von oben gefor-
dert. 

Es ist davon auszugehen, dass sich der Sohlebereich 
der Hochdeponie durch die stetig steigenden Lasten 
der Verfüllmassen im Laufe der Jahre setzen bzw. 
verändern wird. Daraus folgen zwangsläufig Verfor-
mungen und Rissbildungen innerhalb der Sohle, was 
zur Durchlässigkeit und Versickerung des anfallen-
den Wassers in den Untergrund führt. 

Weiterhin besteht die Gefahr der Verunreinigung des 
Grundwassers durch das Deponiegut als Folge von 
Niederschlägen oder Starkregenereignissen. Eine 
Garantie, dass eine Kontamination des Grundwas-
sers ausgeschlossen werden kann, kann laut Ansicht 
einiger Einwender keiner geben. 

Es wird die Erstellung eines Notfallkonzeptes für den 
Fall der (Gefahr einer) Kontamination des Grundwas-
sers gefordert.  

Zu Abs.1): DK-0-Deponien, sogenannte 
Inertabfalldeponien, stellen die niedrigste De-
ponieklasse dar. Auf ihr werden nur unbelas-
tete bzw. gering schadstoffhaltige Abfälle ab-
gelagert. Ihre Auslaugbarkeit ist gering und 
der Schadstoffgehalt sowie die Ökotoxizität 
des Sickerwassers müssen unerheblich sein. 

Im Rahmen des Deponiebetriebs und wäh-
rend der Nachsorge findet ein regelmäßiges 
Grundwassermonitoring statt, bei dem die 
Grundwasserbeschaffenheit überwacht wird. 

Zu Abs. 2): Gemäß DepV ist bei Inertabfallde-
ponien (DK0) keine Basisabdichtung erforder-
lich. Es gibt lediglich Anforderungen an die ge-
ologische Barriere, um einen dauerhaften 
Schutz des Grundwassers zu gewährleisten. 
Die geologische Barriere ist bei einer DK0 mit 
einer Mindestmächtigkeit von 1,0 m auszufüh-
ren und muss einen Durchlässigkeitsbeiwert 
von kf ≤1*10-7 m/s aufweisen. 

Die Einhaltung der definierten Mindestanfor-
derungen an die geologische Barriere wird 
durch geeignete geotechnische Untersuchun-
gen nachgewiesen. Die Überwachung / Quali-
tätskontrolle für sämtliche Bauteile der Depo-
nie erfolgt durch die Eigenprüfung der bauaus-
führenden Firma, durch die Fremdüberwa-
chung durch eine akkreditierte Inspektions-
stelle und durch die Überwachung der zustän-
digen Behörde. 

Die Deponieverordnung sieht für Deponien 
der Klasse 0 außer der Rekultivierungsschicht 
keine weitere Komponente bezüglich eines 
Oberflächenabdichtungssystems vor. 

Zu Abs. 3): Die Setzungen wurden in der Set-
zungsberechnung (Anlage C1) für den Endzu-
stand der Deponie berechnet. Die Berechnung 
weist für den Untergrund der Deponie einen 

Um Umweltauswirkungen zu vermeiden, sind die Errichtung und 
der Betrieb einer Deponie umfassend durch die hierfür geltenden 
bundesrechtlichen Regelungen reglementiert. Die umweltverträgli-
che Ablagerung von Abfällen auf Deponien ist insbesondere mit 
der Deponieverordnung geregelt. Abhängig von den zulässigen 
Schadstoffgehalten der Abfälle, die abgelagert werden dürfen, 
werden die Deponieklassen unterschieden. An die verschiedenen 
Deponieklassen werden unterschiedliche Anforderungen hinsicht-
lich der technischen Sicherungssysteme gestellt. Die rechtlich vor-
geschriebenen Sicherungssysteme und sonstigen Vorkehrungen 
sind darauf ausgerichtet, angepasst an die Deponieklasse die je-
weilig zugelassene Schadstofffracht sicher und dauerhaft abzula-
gern. Im Zulassungsverfahren werden die hierfür vorgegebenen 
fachtechnischen Anforderungen geprüft und die erforderlichen 
Festlegungen/Anordnungen im Planfeststellungsbeschluss festge-
legt. Danach wird die Deponie durch die zuständige Überwa-
chungsbehörde regelmäßig und auch anlassbezogen auf die Ein-
haltung der umweltrechtlichen Anforderungen und der im Planfest-
stellungsbeschluss fixierten Bedingungen kontrolliert. Mit Blick hie-
rauf kann davon ausgegangen werden, dass bei rechtskonformer 
Errichtung und Betrieb der Deponie keine unzulässigen Umwelt-
auswirkungen verursacht werden. 

Ob eine Deponie an dieser Stelle rechtskonform errichtet und be-
trieben werden kann, wird im Anschluss an die Anhörungsphase 
abschließend geprüft werden. 

In Bezug auf eine mögliche Beeinträchtigung der Trinkwasserqua-
lität aus vorhandenen WVA muss sichergestellt werden, dass ein 
Durchsickern von belasteten Wässern bis in das Grundwasser 
ausgeschlossen wird.  

Dies wird insbesondere durch die Anforderungen der Basisabdich-
tung am Grund der Deponie entsprechend der DepV gewährleis-
tet. Die hier geplante technische Barriere, das Deponiebasis-Ent-
wässerungssystem, bestehend aus Entwässerungsschicht, die Si-
ckerrohre inkl. Rigolen, die Sickerwassersammelleitungen außer-
halb des Ablagerungsbereiches (Vollrohre), die Sammel- und Kon-
trollschächte (Sickerwasserschacht) sowie das Sickerwassersam-
melbecken werden ausführlich unter 6.6 ff des aktuellen Erläute-
rungsberichtes beschrieben und entsprechen den gesetzlichen 
Anforderungen, so dass Sickerwasser durch die technische Barri-
ere aufgefangen wird und demnach nicht in das Grundwasser 
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E290, E291, E292, 
E293, E294, E295, 
E296, E297, E299, 
E3, E30, E300, E301, 
E302, E303, E304, 
E305, E310, E312, 
E313, E314, E315, 
E316, E317, E318, 
E319, E32, E320, 
E321, E322, E323, 
E324, E325, E326, 
E327, E33, E333, 
E334, E335, E336, 
E34, E340, E341, 
E342, E343, E346, 
E35, E354, E355, 
E356, E36, E361, 
E363, E364, E365, 
E366, E367, E368, 
E369, E37, E370, 
E371, E374, E377, 
E385, E387, E389, 
E39, E392, E40, 
E402, E403, E404, 
E407, E408, E409, 
E410, E411, E412, 
E414, E416, E417, 
E42, E421, E422, 
E425, E426, E427, 
E428, E43, E430, 
E438, E44, E440, 
E442, E448, E456, 
E459, E460, E461, 
E462, E463, E466, 
E467, E47, E472, 
E473, E475, E476, 
E478, E479, E482, 
E483, E484, E485, 
E49, E490, E491, 
E492, E493, E494, 
E496, E498, E499, 
E5, E500, E501, 

maximalen Setzungsbetrag von 71,1 cm im 
Deponiezentrum aus. Bei der Herstellung der 
Basisabdichtung (geologische Barriere) soll 
daher im Zentrum der Deponie eine Überhö-
hung von mindestens 80 cm realisiert werden, 
um nach dem Abklingen der Setzungen noch 
ein ausreichendes Gefälle in der Entwässe-
rungsschicht zu bekommen, damit dass Si-
ckerwasser dem Gefälle folgend zu den Rän-
dern abfließen kann und so die Sickerwasser-
fassung langfristig gesichert wird. 

Zu Abs. 4): Aufgrund des geringen Schadstoff-
potentials und der geringen Auslaugungsfä-
higkeit dieser Abfälle besteht auch nur ein ge-
ringes Belastungspotentials für das Sicker-
wasser. Starkregenereignisse haben auf das 
Elutionspotential der Abfälle keinen relevanten 
Einfluss. Das Sickerwasser wird durch die Si-
ckerwasserfassung vollständig gefasst. Eine 
Gefährdung für das Grundwasser ist daher 
nicht gegeben. Im Rahmen des Deponiebe-
triebs und während der Nachsorge findet ein 
regelmäßiges Grundwassermonitoring statt, 
bei dem die Grundwasserbeschaffenheit konti-
nuierlich überwacht wird. 

Zu Abs. 5): Vor Beginn der Ablagerungsphase 
werden durch die zuständige Behörde, unter 
Berücksichtigung der jeweiligen hydrologi-
schen Gegebenheiten am Standort der Depo-
nie und der Grundwasserqualität, Grundwas-
serüberwachungswerte (sog. Auslöseschwel-
len) festgelegt, bei deren Überschreitung 
Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers 
eingeleitet werden müssen. 

durchsickern kann. Die auf der technischen Barriere befindliche 
Entwässerungsschicht fasst das aus dem Abfallkörper kommende 
Sickerwasser und leitet dieses über die Sickerrohre in den am 
Tiefpunkt befindlichen Schacht. Von hier aus wird das Sickerwas-
ser über die Sickerwassersammelleitung in das Sickerwassersam-
melbecken abgeführt.  

Dieses muss baulich so ausgeführt werden, dass es auch hier 
nicht zu einer Versickerung und somit einer Verunreinigung des 
Grundwassers kommen kann.  

Das darin gesammelte “Sickerwasser” muss im Anschluss ord-
nungsgemäß und schadlos entsorgt werden. Vor den jeweils mög-
lichen Entsorgungen wird eine Beprobung dieser Wässer stattfin-
den. Der Beprobungsumfang richtet sich nach dem beabsichtigten 
Entsorgungsweg.  

Zusätzlich zu dem Niederschlagswasser, welches durch den De-
poniekörper sickert und durch bauliche Maßnahmen vollständig 
aufgefangen wird, kann es auch Niederschlagswasser geben, wel-
ches nach vollständiger Abdeckung der Deponie von der Deponie-
oberfläche über eine Entwässerungsrinne gefasst wird und in ein 
Versickerungsbecken geleitet wird. Dazu nähere Erläuterungen 
sind dem Erläuterungsbericht B1 6.8.45 und den dort genannten 
Anlagen (insbesondere D22) zu entnehmen.  

Diese Niederschlagswässer werden nicht durch die Abfälle gelei-
tet und dadurch in deren (chemischen) Eigenschaften auch nicht 
verändert. Dieses Niederschlagswasser trifft auf die Abdeckung, 
auf die sogenannte Rekultivierungsschicht. Die Materialien der 
Rekultivierungsschicht müssen die strengen Vorsorgewerte der 
BBodSchV einhalten, daher ist das darauf abströmende Nieder-
schlagswasser schadstofffrei. 

Für diese Niederschlagswasser wird nach dem geltenden (Ab-
)Wasserrecht trotzdem eine Wasserrechtliche Erlaubnis zur Versi-
ckerung erforderlich. Somit bleibt eine Überwachung durch die zu-
ständige Wasserbehörde möglich.  

Zur Forderung nach einem Notfallkonzept für den Fall (der Gefahr) 
einer Kontamination des Grundwassers:  

Gem. § 12 DepV legt die Behörde vor Beginn der Ablagerungs-
phase unter Berücksichtigung der jeweiligen Hydrologischen 
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E502, E503, E504, 
E506, E507, E508, 
E509, E510, E512, 
E513, E514, E515, 
E52, E520, E527, 
E529, E530, E538, 
E546, E547, E548, 
E55, E552, E553, 
E554, E555, E556, 
E557, E558, E559, 
E560, E562, E563, 
E565, E567, E568, 
E570, E572, E573, 
E574, E575, E576, 
E578, E579, E58, 
E580, E581, E582, 
E583, E584, E585, 
E586, E587, E588, 
E590, E591, E592, 
E593, E596, E6, 
E602, E604, E607, 
E608, E609, E61, 
E610, E611, E615, 
E617, E624, E627, 
E630, E64, E643, 
E645, E646, E647, 
E648, E649, E65, 
E650, E651, E652, 
E653, E654, E655, 
E656, E657, E658, 
E659, E661, E663, 
E667, E669, E671, 
E673, E675, E676, 
E678, E679, E686, 
E689, E690, E691, 
E692, E693, E696, 
E697, E698, E699, 
E70, E700, E701, 
E703, E704, E705, 
E706, E707, E708, 
E709, E710, E711, 
E712, E716, E718, 

Gegebenheiten und der Grundwasserqualität “Auslöseschwellen” 
fest. Weiterhin hat der Dep.-Betreiber Maßnahmepläne bei Über-
schreitung der Auslöseschwellen zu erarbeiten und der Behörde 
zur Zustimmung vorzulegen. Während des Deponiebetriebes über 
die Stilllegungsphase bis zum Abschluss der Nachsorgephase fin-
det ein Grundwassermonitoring statt. Dazu werden viertel – bzw. 
halbjährlich der Grundwasserzustand anhand ausgewählter Para-
meter und der Grundwasserstand beprobt. Sollte im Rahmen die-
ses Monitorings festgestellt werden, dass die vorher festgelegte 
Auslöseschwellen erreicht werden, so sind durch den Betreiber 
die vorher festgelegten Maßnahmen unverzüglich zu vollzie-
hen. Bei Erreichen bestimmter festgelegter Auslöseschwellen ist 
die zuständige Behörde sofort zu informieren.  

Trotz dessen werden die Einwendungen zum Schutz des Grund-
wassers, zum Schutz der Oberflächengewässer und der Trinkwäs-
ser in der Abwägung weiterhin Berücksichtigung finden.  
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E72, E723, E725, 
E727, E728, E729, 
E730, E731, E732, 
E736, E737, E738, 
E739, E740, E741, 
E743, E746, E749, 
E750, E751, E755, 
E756, E759, E76, 
E765, E77, E770, 
E771, E777, E778, 
E780, E781, E782, 
E783, E785, E789, 
E79, E790, E791, 
E793, E794, E796, 
E797, E798, E799, 
E803, E804, E809, 
E814, E816, E817, 
E819, E820, E821, 
E822, E823, E824, 
E830, E831, E833, 
E834, E836, E844, 
E845, E846, E847, 
E848, E849, E85, 
E851, E852, E853, 
E856, E858, E859, 
E86, E864, E865, 
E866, E868, E87, 
E870, E876, E877, 
E878, E88, E882, 
E889, E898, E903, 
E904, E905, E909, 
E913, E917, E92, 
E920, E921, E922, 
E923, E926, E927, 
E930, E933, E934, 
E935, E937, E938, 
E940, E941, E942, 
E943, E947, E952, 
E955, E957, E962, 
E963, E964, E975, 
E98, T21, T23 
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2.6.1 Grundwas-
serbelastung 

153 Brunnennut-
zung 

E138, E208, E474, 
E548, E602, E627, 
E665, E691, E703, 
E704, E705, E706, 
E707, E708, E709, 
E710, E711, E767, 
E797, E799, E844, 
E859, E909 

Es wird befürchtet, dass ein eigener Brunnen auf-
grund der Verunreinigung des Grundwassers nicht 
mehr genutzt werden kann. 

Im Rahmen des Deponiebetriebs und wäh-
rend der Nachsorge findet ein regelmäßiges 
Grundwassermonitoring statt, bei dem die 
Grundwasserbeschaffenheit kontinuierlich 
überwacht wird. 

Davon abgesehen befinden sich alle Brunnen 
in der Ortslage Reinstedt im Grundwasserzu-
strom zur Deponie. Eine Beeinflussung durch 
den Deponiebetrieb ist daher per se ausge-
schlossen. 

Um Umweltauswirkungen zu vermeiden, sind die Errichtung und 
der Betrieb einer Deponie umfassend durch die hierfür geltenden 
bundesrechtlichen Regelungen reglementiert. Die umweltverträgli-
che Ablagerung von Abfällen auf Deponien ist insbesondere mit 
der Deponieverordnung geregelt. Abhängig von den zulässigen 
Schadstoffgehalten der Abfälle, die abgelagert werden dürfen, 
werden die Deponieklassen unterschieden. An die verschiedenen 
Deponieklassen werden unterschiedliche Anforderungen hinsicht-
lich der technischen Sicherungssysteme gestellt. Die rechtlich vor-
geschriebenen Sicherungssysteme und sonstigen Vorkehrungen 
sind darauf ausgerichtet, angepasst an die Deponieklasse die je-
weilig zugelassene Schadstofffracht sicher und dauerhaft abzula-
gern. Im Zulassungsverfahren werden die hierfür vorgegebenen 
fachtechnischen Anforderungen geprüft und die erforderlichen 
Festlegungen/Anordnungen in einem möglichen Planfeststellungs-
beschluss festgelegt. Danach wird die Deponie durch die zustän-
dige Überwachungsbehörde regelmäßig und auch anlassbezogen 
auf die Einhaltung der umweltrechtlichen Anforderungen und der 
im Planfeststellungsbeschluss fixierten Bedingungen kontrolliert. 
Außerdem verpflichtet § 22 DepV die zuständige Behörde ihre Zu-
lassungsentscheidung alle vier Jahre zu überprüfen, ob mit Blick 
auf die Einhaltung des Standes der Technik und die Anforderun-
gen aus § 36 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 5 KrWG die getroffenen An-
ordnungen bestehen bleiben können oder ergänzt werden müs-
sen. Mit Blick hierauf kann davon ausgegangen werden, dass bei 
rechtskonformer Errichtung und Betrieb der Deponie keine unzu-
lässigen Umweltauswirkungen verursacht werden. Dazu gehört 
selbstverständlich auch der Schutz des Grundwassers. Bei einer 
entsprechenden Umsetzung der Vorgaben der DepV ist mit einer 
Verunreinigung des Grundwassers nicht zu rechnen, zumal durch 
die Herstellung einer technischen Barriere kein belastetes Sicker-
wasser in das Grundwasser gelangen kann. 

Ob die Deponie rechtskonform errichtet werden kann nach den 
vorgelegten Unterlagen, wird im weiteren Verfahren geprüft wer-
den. 

Auch die Veränderung des Grundwasserspiegels durch die Flu-
tung des Concordiasees wird Bestandteil der abschließenden Prü-
fung sein.  

Inwieweit durch das Deponievorhaben ein Absinken des Grund-
wasserspiegels zu befürchten ist, wurde nicht dargelegt. 
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Regenwasser, welches auf den fertig abgedeckten / rekultivier-
ten Bereich der Deponie fällt und nicht mit Schadstoffen in Berüh-
rung kommt wird vor Ort der Versickerung zugeführt und würde 
damit dem Wasserhaushalt erhalten bleiben. Sickerwasser, wel-
ches den Deponiekörper durchströmt, wird gefasst und geson-
dert entsorgt. Diesbezügliche Auswirkungen auf das Grundwasser 
werden im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  

Darüber hinaus werden die geäußerten Bedenken und Einwen-
dungen aber berücksichtigt und in die abschließende Bewertung 
und Entscheidung mit einbezogen. 

2.6.1 Grundwas-
serbelastung 

154 Untersuchun-
gen zur Beeinträch-
tigung von Trink-
wasserbrunnen 

T9 Im OT Reinstedt werden die folgenden Brunnen für 
Trinkwasserzwecke genutzt: 

 Wasserversorgungsanlage der Mitteldeut-
sche Baumschulen GmbH, Ascherslebe-
ner Straße 1, 06463 Falkenstein/Harz OT 
Reinstedt (Der Brunnen weist eine Tiefe 
von 33 Meter auf.), 

 Wasserversorgungsanlage der Biogasan-
lage, Fröser Straße 10, 06463 Falken-
stein/Harz OT Reinstedt (Der Brunnen 
weist eine Tiefe von 94 Meter auf.), 

 Wasserversorgungsanlage der Spedition 
Baumann GmbH, Dornbergsweg 4, 06463 
Falkenstein/Harz OT Reinstedt (Der Brun-
nen weist eine Tiefe von 13 Meter auf.), 

 Wasserversorgungsanlage der Neu-See-
land Agrar GmbH / Olandgestüt Reinstedt, 
Am Oland 21, 06463 Falkenstein/Harz, 
(Der Brunnen weist eine Tiefe von 6 Meter 
auf.), 

 Wasserversorgungsanlage der „Rein-
Bau“- MS Transport GmbH, Ermslebener 
Str. 1a, 06463 Falkenstein/Harz OT 
Reinstedt (Der Brunnen weist eine Tiefe 
von 5,5 Meter auf.) und 

Im Rahmen des Deponiebetriebs und wäh-
rend der Nachsorge findet ein regelmäßiges 
Grundwassermonitoring statt, bei dem die 
Grundwasserbeschaffenheit kontinuierlich 
überwacht wird. 

Davon abgesehen befinden sich alle aufgelis-
teten Brunnen entweder im Grundwasserzu-
strom oder lateral zur Deponie. Eine Beein-
flussung durch den Deponiebetrieb ist daher 
per se ausgeschlossen. 

Um Umweltauswirkungen zu vermeiden, sind die Errichtung und 
der Betrieb einer Deponie umfassend durch die hierfür geltenden 
bundesrechtlichen Regelungen reglementiert. Die umweltverträgli-
che Ablagerung von Abfällen auf Deponien ist insbesondere mit 
der Deponieverordnung geregelt. Abhängig von den zulässigen 
Schadstoffgehalten der Abfälle, die abgelagert werden dürfen, 
werden die Deponieklassen unterschieden. An die verschiedenen 
Deponieklassen werden unterschiedliche Anforderungen hinsicht-
lich der technischen Sicherungssysteme gestellt. Die rechtlich vor-
geschriebenen Sicherungssysteme und sonstigen Vorkehrungen 
sind darauf ausgerichtet, angepasst an die Deponieklasse die je-
weilig zugelassene Schadstofffracht sicher und dauerhaft abzula-
gern. Im Zulassungsverfahren werden die hierfür vorgegebenen 
fachtechnischen Anforderungen geprüft und die erforderlichen 
Festlegungen/Anordnungen im Planfeststellungsbeschluss festge-
legt. Danach wird die Deponie durch die zuständige Überwa-
chungsbehörde regelmäßig und auch anlassbezogen auf die Ein-
haltung der umweltrechtlichen Anforderungen und der im Planfest-
stellungsbeschluss fixierten Bedingungen kontrolliert. Mit Blick hie-
rauf kann davon ausgegangen werden, dass bei rechtskonformer 
Errichtung und Betrieb der Deponie keine unzulässigen Umwelt-
auswirkungen verursacht werden. 

In Bezug auf eine mögliche Beeinträchtigung der Trinkwasserqua-
lität aus vorhandenen WVA muss sichergestellt werden, dass ein 
Durchsickern von belasteten Wässern bis in das Grundwasser 
ausgeschlossen wird.  

Dies wird insbesondere durch die Anforderungen der Basisabdich-
tung am Grund der Deponie entsprechend der DepV 
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 Kleinanlage zur Eigenversorgung der Fa-
milie Schräpler, Ermslebener Str.1, 06463 
Falkenstein/Harz OT Reinstedt (Der Brun-
nen weist eine Tiefe von ca. 10 Meter 
auf.). 

Es handelt sich um Wasserversorgungsanlagen 
(WVA) - Dezentrale kleine Wasserwerke nach § 3 
Nummer 2 Buchstabe b der TrinkwV und einer Klein-
anlage zur Eigenversorgung nach § 3 Nummer 2 
Buchstabe c der TrinkwV in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 459), 
die zuletzt durch Artikel 99 der Verordnung vom 19. 
Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist. 

Es ist zu prüfen, ob das Vorhaben die Trinkwasser-
qualität der Brunnen beeinträchtigt. Zum Schutz der 
Trinkwasserqualität sind nachteiligen Beeinflussun-
gen der Wasserversorgungsanlagen auszuschlie-
ßen. 

gewährleistet. Die hier geplante technische Barriere, das Deponie-
basis-Entwässerungssystem, bestehend aus Entwässerungs-
schicht, die Sickerrohre inkl. Rigolen, die Sickerwassersammellei-
tungen außerhalb des Ablagerungsbereiches (Vollrohre), die Sam-
mel- und Kontrollschächte (Sickerwasserschacht) sowie das Si-
ckerwassersammelbecken werden ausführlich unter 6.6 ff des ak-
tuellen Erläuterungsberichtes beschrieben und entsprechen den 
gesetzlichen Anforderungen, so dass Sickerwasser durch die 
technische Barriere aufgefangen wird und demnach nicht in das 
Grundwasser durchsickern kann. Die auf der technischen Barriere 
befindliche Entwässerungsschicht fasst das aus dem Abfallkörper 
kommende Sickerwasser und leitet dieses über die Sickerrohre in 
den am Tiefpunkt befindlichen Schacht. Von hier aus wird das Si-
ckerwasser über die Sickerwassersammelleitung in das Sicker-
wassersammelbecken abgeführt.  

Dieses wird baulich so ausgeführt, dass es auch hier nicht zu ei-
ner Versickerung und somit einer Verunreinigung des Grundwas-
sers kommen kann.  

Das darin gesammelte “Sickerwasser” muss im Anschluss ord-
nungsgemäß und schadlos entsorgt werden. Vor den jeweils mög-
lichen Entsorgungen wird eine Beprobung dieser Wässer stattfin-
den. Der Beprobungsumfang richtet sich nach dem beabsichtigten 
Entsorgungsweg.  

Zusätzlich zu dem Niederschlagswasser, welches durch den De-
poniekörper sickert und durch bauliche Maßnahmen vollständig 
aufgefangen wird, kann es auch Niederschlagswasser geben, wel-
ches nach vollständiger Abdeckung der Deponie von der Deponie-
oberfläche über eine Entwässerungsrinne gefasst wird und in ein 
Versickerungsbecken geleitet wird. Dazu nähere Erläuterungen 
sind dem Erläuterungsbericht B1 6.8.45 und den dort genannten 
Anlagen (insbesondere D22) zu entnehmen.  

Diese Niederschlagswässer werden nicht durch die Abfälle gelei-
tet und dadurch in deren (chemischen) Eigenschaften auch nicht 
verändert. Dieses Niederschlagswasser trifft auf die Abdeckung, 
auf die sogenannte Rekultivierungsschicht. Die Materialien der 
Rekultivierungsschicht müssen die strengen Vorsorgewerte der 
BBodSchV einhalten, daher ist das darauf abströmende Nieder-
schlagswasser schadstofffrei. 
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Für diese Niederschlagswasser wird nach dem geltenden (Ab-
)Wasserrecht trotzdem eine Wasserrechtliche Erlaubnis zur Versi-
ckerung erforderlich. Somit bleibt eine Überwachung durch die zu-
ständige Wasserbehörde möglich.  

Darüber hinaus findet während des Deponiebetriebes über die 
Stilllegungsphase bis zum Abschluss der Nachsorgephase ein 
Grundwassermonitoring statt. Dazu werden viertel – bzw. halb-
jährlich der Grundwasserzustand anhand ausgewählter Parameter 
und der Grundwasserstand beprobt. Bei Erreichen bestimmter 
festgelegter Auslöseschwellen ist die zuständige Behörde sofort 
zu informieren.   

2.6.1 Grundwas-
serbelastung 

155 Grundwasser-
spiegel 

E101, E108, E124, 
E144, E156, E16, E2, 
E243, E337, E356, 
E39, E49, E490, 
E491, E6, E607, 
E627, E671, E690, 
E698, E784, E796, 
E819, E832, E847, 
E848, E849, E881, 
E910, E942, E975, 
E98 

Die Auswirkungen einer solchen Deponie auf den 
Grundwasserspiegel ist nicht absehbar. 

Es wird befürchtet, dass der Grundwasserspiegel sin-
ken / sich ändern wird und dieses auch Einfluss auf 
das Seeland und die umliegenden Seen haben 
könnte.  

Es sollen die Pumpen am Concordiasee abgestellt 
werden. Aus diesem Grund ist mit einem Anstieg des 
Grundwasserspiegels zu rechnen. 

Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel 
sind im Deponiebetrieb nicht zu erwarten, da 
kein Grundwasser entnommen wird. Bei dem 
im Versickerungsbecken aufgefangenen Was-
ser handelt es sich um Niederschlagswasser, 
welches an Ort und Stelle wieder versickert 
wird. Lediglich das anfallende während des 
Betriebs in den noch nicht rekultivierten Berei-
chen anfallende Sickerwasser muss in Abhän-
gigkeit der ermittelten Stoffbelastungen ggf. 
entsorgt werden und geht daher der GW-Neu-
bildung verloren. 

Im Bereich des Concordiasees beträgt der ak-
tuelle Wasserstand momentan noch etwa 84,4 
mNHN (Stand: 12/2022). Gemäß LMBV wird 
die Erreichung des Endwasserstandes, in Ab-
hängigkeit der Rahmenbedingungen nicht vor 
2036 erreicht werden. Infolge der langsamen 
Flutung des Concordiasees wird sich das hyd-
raulische Gefälle im Grundwasser sukzessive 
verringern, infolge der verringerten GW-Fließ-
geschwindigkeit wird sich nach dem hydroge-
ologischen Modell der LMBV im Bereich des 
Kiestagebaus bzw. des Deponiestandortes ein 
stationärer Grundwasserspiegel zwischen 127 
mNHN und 130 mNHN einstellen. Damit 
würde der Wasserstand um ca. 2-4 m anstei-
gen. Das Planum der Deponie liegt mit ca. 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt werden.  



Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb einer Deponie DK 0 in der Gemarkung Reinstedt, „Froser Berg“ 

 

Seite 156 von 291 

Themenbereich Einwendung/TÖB Sachargument Stellungnahme Vorhabenträgerin Stellungnahme Behörde 

140 mNHN ca. 10 m oberhalb des höchsten 
prognostizierten GW-Standes. 

2.6.1 Grundwas-
serbelastung 

156 Haftung für 
Grundwasserscha-
den 

E484, E790 Es wird gefragt, wer im Fall der Kontamination des 
Grundwassers für den Schaden haftet / die Kosten 
übernimmt. In diesem Zusammenhang wird befürch-
tet, dass die Kosten durch den Steuerzahler getragen 
werden müssen. 

Im Rahmen des Deponiebetriebs bzw. der 
Nachsorge erfolgt ein Grundwassermonito-
ring, bei dem die Grundwasserbeschaffenheit 
kontinuierlich überwacht wird. Ausgehend vom 
Status Quo der Grundwasserbeschaffenheit 
werden durch die zuständige Behörde Über-
wachungswerte festgelegt, bei deren Über-
schreitung Maßnahmen eingeleitet werden 
müssen. 

Sofern die Überschreitung der Überwachungs-
werte eindeutig durch den Deponiebetrieb ver-
ursacht wird, hat der Deponiebetreiber Maß-
nahmen zur Begrenzung der Beeinträchtigung 
des Wohls der Allgemeinheit zu ergreifen und 
diese auch zu finanzieren. 

Grundsätzlich hat dafür der Deponiebetreiber die Kosten zu tra-
gen. Dies nicht nur während der Betriebsphase, sondern auch 
noch Jahre/Jahrzehnte darüber hinaus in den sogenannten Stillle-
gung- und Nachsorgephasen. Durch das umfangreiche Grund-
wassermonitoring könnten Kontaminationen des Grundwassers 
festgestellt werden.  

Hier soll kurz erläutert werden, wie durch den Gesetzgeber und ei-
nem gesetzeskonformen Deponiebau bereits diesbezügliche Ge-
fahren ausgeschlossen werden sollen: Aufgrund der künstlich her-
gestellten Barriere am Untergrund der Deponie mitsamt Sicker-
wasserauffang- und Ableitsystemen und den Abfallarten, welche 
in einer Deponie der Deponieklasse 0 nur eingelagert werden dür-
fen, wird schon während des Baus, der Errichtung und der Be-
triebsphase eine Grundwasserbeeinträchtigung ausgeschlossen 
und ist im ordnungsgemäßem Betrieb nicht zu befürchten.   

Sollte die Frage auf eine mögliche Zahlungsunfähigkeit des Depo-
niebetreibers gerichtet sein, so möchte ich wie folgt erörtern:   

Im Falle einer Insolvenz des Deponiebetreibers kann die genau 
dafür gedachte sogenannte Sicherheitsleitung genutzt werden.  

Diese wird in einem möglichen Planfeststellungsbeschluss festge-
setzt und ist noch vor Errichtung und Betrieb einer Deponie zu er-
bringen und bei der zuständigen Behörde zu hinterlegen. Gem. § 
18 DepV hat ein Deponiebetreiber vor Beginn der zuständigen Be-
hörde die Sicherheit für die Erfüllung von Inhaltsbestimmungen, 
Auflagen und Bedingungen zu leisten, die mit dem Planfeststel-
lungsbeschluss für die Ablagerungs-, Stilllegungs- oder Nachsor-
gephase zur Verhinderung oder Beseitigung von Beeinträchtigun-
gen des Wohls der Allgemeinheit angeordnet wird. Die Sicher-
heitsleistung dient demnach dazu, sämtliche rechtliche Verpflich-
tungen, die sich aus einer möglichen Zulassung ergeben, erfüllen 
zu können, wenn ein Betreiber dazu selbst, zum Bsp. aus Insol-
venzgründen, nicht in der Lage ist.  
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2.6.1 Grundwas-
serbelastung 

157 Fließrichtun-
gen des Grundwas-
sers / Grundwas-
serstände 

E494, E513, E596, 
E607, E627, E671, 
E681, E760, E780, 
E789, E796, E936 

Es wird gefragt, wie sich die unterirdischen Strö-
mungsverläufe verhalten. 

Die Auswirkungen der Gewichtsbelastung des Depo-
niekörpers auf den Untergrund und auf die wasser-
führenden Schichten konnten den Planunterlagen 
nicht entnommen werden. Die Einflüsse und die 
Wechselwirkungen mit der Umgebung (Condordia-
see, Kieswerk Hoym, Selke) auch unter Berücksich-
tigung des Klimawandels sind zu untersuchen.  

Die Planunterlagen zum Planfeststellungsverfahren 
„Gewässerherstellung der Tagebauseen 
Nachterstedt und Königsaue“ werden überarbeitet 
und ergänzt und die Wiederaufnahme des Wasser-
rechtsverfahrens wird durch die LMBV vorbereitet. 
Basis der Antragsaktualisierung ist auch die Überar-
beitung des Fachgutachtens „Hydrogeologisches 
Modell NACH2Q04“. Diese Antragsaktualisierung 
liegt nicht vor. Im Bereich der Stadt Seeland ist mit 
sehr hohen Grundwasserständen und Vernässungen 
zu rechnen. Auf S. 34 des Erläuterungsberichtes wird 
im Absatz 3 Zeile 6 u. a. ausgesagt, dass bei höheren 
Wasserständen der Selke innerhalb des untersuch-
ten Gebietes eine Speisung von Oberflächenwasser 
in den Grundwasserleiter erfolgt. Wegen eines Fließ-
hindernisses im GW-Leiter und durch eine aufra-
gende Festgesteinsschwelle ändert sich die Fließ-
richtung in nordwestliche Richtung. Die Fließrichtung 
des Grundwassers ist in Richtung Concordia See und 
Königsauer See gerichtet. Vor Frose befindet sich 
der Froser See. 

Der künftige Grundwasserwiederanstieg zwischen 
der Selke und dem Concordia See, Froser See und 
Königsauer See kann Einfluss auf das Schichtenwas-
ser haben und zu Veränderungen des Grundwasser-
flurabstandes sowie des Deponiesickerwassers füh-
ren. Aus diesem Grund wird eine konkretere hydro-
geologische Untersuchung unter Beachtung der ho-
hen Grundwasserdrücke, des Schichtenwassers so-
wie des Setzungsfließens in Richtung Concordia See 
und Froser See und unter Betrachtung aller 

Zu Abs. 1): Die hydrodynamische Situation am 
Standort ist detailliert im Erläuterungsbericht 
(B1) beschrieben und in der Anlage C17 Geo-
logie-Hydrogeologie grafisch dargestellt. 

Zu Abs. 2): Die Auswirkungen auf den Unter-
grund durch den Deponiekörper werden in der 
Setzungsberechnung (C2) detailliert betrach-
tet und dagestellt. 

Zu Abs. 3): Zur Feststellung der hydrodynami-
schen Situation im Untersuchungsgebiet er-
folgten mehrere Stichtagsmessungen an ver-
schiedenen Grundwassermessstellen, Brun-
nen sowie in der Selke. Dabei wurde festge-
stellt, dass der Wasserspiegel in der Selke im-
mer oberhalb der ermittelten Grundwasser-
stände liegt, d. h. es findet dauerhaft eine 
Speisung des Grundwasserleiters durch Ober-
flächenwasser der Selke statt. Die generelle 
Fließrichtung ist nach NNW in Richtung Con-
cordiasee gerichtet, da dieser aufgrund des 
abgesenkten Wasserspiegels eine hydrauli-
sche Senke darstellt. Infolge der morphologi-
schen Aufragung des Festgesteins im Unter-
grund ergibt sich ein Fließhindernis für das 
Grundwasser, welches umströmt werden 
muss. 

Zu Abs. 4): Der langsame Anstieg des Grund-
wasserspiegels, infolge der geplanten Flutung 
des Concordiasees, welche in Abhängigkeit 
der Rahmenbedingungen nicht vor 2036 ab-
geschlossen sein wird, führt dazu, dass sich 
das hydraulische Gefälle im Grundwasser 
sukzessive verringern wird. Infolge der verrin-
gerten GW-Fließgeschwindigkeit wird sich 
nach dem hydrogeologischen Modell der 
LMBV im Bereich des Kiestagebaus bzw. des 
geplanten Deponiestandortes ein stationärer 
Grundwasserspiegel zwischen 127 mNHN 
und 130 mNHN einstellen. Damit würde der 
Wasserstand um ca. 2-4 m ansteigen. Das 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt.  
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angrenzenden betroffenen Gebiete und der Hoch-
wasseranfälligkeit der Selke gefordert. Es wird auch 
gefragt, ob es Untersuchungen zum Grundwasser 
und den Wechselbeziehungen zu anderen Gebieten, 
auch im Salzlandkreis gegeben hat. Auch kommt der 
Wiederanstieg des Grundwassers zwischen der 
Selke und den Seen im Stadtgebiet Seeland hinzu. 

Es fehlen die Nachweise, dass der Pumpenbetrieb im 
Kieswerk HOYM und die sich damit auswirkende Än-
derung der Fließrichtung des Grundwassers im Gut-
achten des Antragsverfahrens berücksichtigt wurden. 

Gegenwärtig wird durch den Erdrutsch von 
Nachterstedt am Concordia See eine Wasserhaltung 
durch die LMBV vorgenommen. Nach Abschluss der 
Sanierungsarbeiten wird wieder geflutet und es er-
folgt der natürliche Wasseraufgang im Concordia 
See. Im Pkt. 8.2.3. zeitliche Entwicklung der Grund-
wasserstände wurde die Grundwasserhaltung nicht 
ausreichend berücksichtigt. Es wird Bezug genom-
men auf das hydrologische Modell (BWHM 2008) der 
LMBV. 

Es wird gefragt, ob der fehlende Deckstauer Einfluss 
auf den Wasserhaushalt, das Grundwasser, den 
Grundwasserspiegel hat. 

Weiterhin wurden in den Unterlagen keine Hinweise 
darauf gefunden, ob der Pumpbetrieb des Kieswer-
kes in Hoym und die sich daraus ergebenden Auswir-
kungen auf die Grundwassersituation in der Geneh-
migungsplanung für die Deponie Berücksichtigung 
gefunden haben. 

Planum der Deponie liegt mit ca. 140 mNHN 
ca. 10 m oberhalb des höchsten prognostizier-
ten GW-Standes. Ein Einfluss auf die Deponie 
lässt sich daraus nicht ableiten. Der Deponie-
betrieb selber führt weder zu einer Änderung 
der Grundwassermenge noch zu einer Verän-
derung der Grundwasserfließrichtung. 

Zu Abs. 5+8): Der Grundwasserspiegel im Be-
reich des Kieswerks Hoym liegt etwa zwi-
schen 120 und 124 mNHN. Der geplante End-
wasserspiegel im Concordiasee soll 103 
mNHN betragen. Derzeit liegt er noch bei 84,4 
mNHN. Aufgrund des deutlich geringeren 
Wasserspiegelniveaus im Bereich des Con-
cordiasees fließt das Grundwasser vom 
Standort der geplanten Deponie direkt in Rich-
tung Concordiasee. Eine Beeinflussung durch 
den ca. 2 km westlich befindlichen Kiestage-
bau Hoym kann somit ausgeschlossen wer-
den. 

Zu Abs. 6): Im Erläuterungsbericht B1, Kapitel 
7.2.2 Hydrodynamik wird detailliert die hydro-
dynamische Situation am Standort beschrie-
ben. Im Kapitel 7.2.3 erfolgt eine Beschrei-
bung der zeitlichen Entwicklung der Grund-
wasserstände über im Zeitraum 1998 - 2018, 
die die aktuelle abgesnkte Situation im Be-
reich des Concordiasees berücksichtigt. Be-
züglich der geplanten Flutung des Tagebaus 
bis 2036 wurde das Modell der LMBV berück-
sichtigt, welches für den Bereich des Kiesta-
gebaus Reinstedt und der geplanten Deponie 
einen quaistationären GW-Spiegel zwischen 
127 mNHN und 130 mNHN erwartet. 

Zu Abs. 7): Ein Deckstauer schützt das darun-
ter befindliche Grundwasser vor Schadstoffe-
inträgen, da Niederschlagswasser nur in ge-
ringen Mengen und stark verzögert versickern 
kann. In Bezug auf die Deponie hat dies je-
doch keine Relevanz, da unterhalb des 
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Bauwerks eine geologische Barriere errichtet 
wird, die als Grundwasserstauer fungiert. Da-
rauf erfolgt die Anlage der Entwässerungs-
schicht, durch die das sich auf dem Stauer 
sammelnde Sickerwasser abgeführt und ins 
Sickerwassersammelbecken geleitet wird. Der 
Deponiekörper selber wird im Rahmen der 
Rekultivierung vollständig mit einem wasser-
speichernden, kultutrfähigen Boden abge-
deckt, dessen Aufgabe es ist Niederschlags-
wasser aufzunehmen, zu speichern und so die 
darauf wachsenden Pflanzen mit Wasser zu 
versorgen. Gleichzeitig wird dadurch die Ver-
sickerung von Niederschlagswasser durch 
den Deponiekörper und somit die Sickerwas-
serbildung stark reduziert. 

2.6.1 Grundwas-
serbelastung 

158 Fließrichtun-
gen des Grundwas-
sers / Grundwas-
serstände (1. Tek-
tur) 

T16 Es wird zugestimmt, dass trotz der sukzessiven Ver-
ringerung des hydraulischen Gefälles im Grundwas-
ser im Zuge der Tagebauflutung des Concordiasees 
weiter nördlich, sich die GW-Fließrichtung auch nach 
dem Erreichen des Endwasserstandes nicht nen-
nenswert ändern wird. Die Prognose wird durch das 
derzeitig vorliegende hydrologische Modell der LMBV 
im Betrachtungsgebiet der Deponie bestätigt, wobei 
im südlichen Teil ein Grundwasserspiegel von maxi-
mal ca. 130 m NHN zu erwarten sei. Dies erscheint 
plausibel. 

Kein Kommentar. Keine weitere Kommentierung.  

2.6.1 Grundwas-
serbelastung 

159 Unglückszena-
rien 

E505, E508, E509, 
E627 

Es wird gefragt, wohin das Sickerwasser und eventu-
ell toxisch belastetes Sickerwasser gelangen, wenn 
das Sammelbecken bricht. 

Wer garantiert, dass der Druck der Deponie das Bau-
werk nicht ins Rutschen bringt, wenn sich das Grund-
wassersystem verändert. 

Was passiert, wenn 3 Mio. Tonnen Last auf einer 
Grundwasserblase lasten und diese ins Rutschen 
kommt. 

Zu Abs. 1): Das Sickerwassersammelbecken 
wird vertieft in die derzeitige Geländeoberflä-
che integriert. Ein Bruch ist daher nicht mög-
lich. Das Becken selber wird durch eine Ton- 
oder Asphaltdichtung oder eine Kunststoff-
dichtungsbahn gedichtet, so dass eine Versi-
ckerung des gesammelten Wassers ausge-
schlossen ist. 

Zu Abs. 2+3): Die Standsicherheit der Depo-
nie gegen Böschungs- und Grundbruch wurde 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt werden.  
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in einem Standsicherheitsgutachten (C2) 
nachgewiesen. 

Zu Abs. 3): Grundwasser wird nach DIN 4049 
definiert als unterirdisches Wasser, das die 
Hohlräume der Erdrinde zusammenhängend 
ausfüllt und dessen Bewegung ausschließlich 
oder nahezu ausschließlich von der Schwer-
kraft und den durch die Bewegung selbst aus-
gelösten Reibungskräften bestimmt wird. Das 
Gewicht eines Bauwerkes lastet nicht auf dem 
Grundwasser, sondern auf dem Boden, im 
Falle des Standortes Reinstedt auf dem Lo-
ckergesteinskörper der verfüllten Kiesgrube 
bzw. dem darunter befindlichen Restkies der 
Mittel- / Hauptterrasse. 

Aufgrund der morphologischen Hochlage der 
Tonschichten des unteren Keupers existiert 
derzeit im Bereich der geplanten Deponie kein 
Grundwasser. Perspektivisch wird sich nach 
der vollständigen Flutung des Concordiasees 
eine Erhöhung des Grundwasserspiegels um 
ca. 2-4 m auf 127 mNHN bis 130 mNHN erge-
ben. Die Unterkante der Verfüllbereiche liegt 
oberhalb von 131,5 mNHN und somit immer 
noch mindestens 0,5 m oberhalb des höchs-
ten prognostizierten Grundwasserstandes. 
Eine Beeinflussung des Verfüllmaterials durch 
ansteigendes Grundwasser ist somit ausge-
schlossen. 

2.6.1 Grundwas-
serbelastung 

160 Deponiegut 

E31, E446, E509, 
E51, E511, E596, 
E607, E629, E689, 
E793, E798, E824, 
T21 

Es wird eine Kontamination des Grundwassers auf-
grund des abgelagerten Deponiegutes erwartet: 

 Weil eine Kontrolle des Deponiegutes auf 
Schadstoffe bei der großen Dimension 
(2,2 Mio. m³) nicht möglich ist. 

 Weil abzulagernder Gleisschotter, der 
zwar oberflächlich gereinigt wurde, durch 

Zu Abs. 1): Die Kontrolle der abzulagernden 
Abfälle ergibt sich aus dem geltenden Recht 
(DepV) und erfolgt in den darin definierten Ab-
ständen. 

Gleisschotter besteht üblicherweise aus natür-
lichem Gestein. Infolge des Einsatzes im Be-
reich von Bahngleisen erfolgt im Laufe der 
Zeit oberflächlich eine Kontamination mit 
Schadstoffen aus dem Bahnbetrieb. Nach der 

Um Umweltauswirkungen zu vermeiden, sind die Errichtung und 
der Betrieb einer Deponie umfassend durch die hierfür geltenden 
bundesrechtlichen Gesetze und anderweitigen Normen reglemen-
tiert. Die umweltverträgliche Ablagerung von Abfällen auf Depo-
nien ist insbesondere mit der Deponieverordnung geregelt. Ab-
hängig von den zulässigen Schadstoffgehalten der Abfälle, die ab-
gelagert werden dürfen, werden die Deponieklassen unterschie-
den. An die verschiedenen Deponieklassen werden unterschiedli-
che Anforderungen hinsichtlich der technischen Sicherungssys-
teme gestellt. Die rechtlich vorgeschriebenen Sicherungssysteme 
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spätere Auswaschungsprozesse Schad-
stoffe freisetzen kann. 

 Weil durch den Radlader- und LKW-Ver-
kehr nicht unerhebliche Mengen an Rei-
fen- und Bremsabrieb entstehen werden, 
die in das Grundwasser gelangen können. 

 Weil Beton aus DDR-Altlasten mit Asbest 
verseucht sein kann. 

In diesem Zusammenhang wird gefragt, wer das ab-
zulagernde Material und das Grundwasser in welcher 
Häufigkeit und mit welchen Technologien untersucht 
und kontrolliert sowie ob der jetzige Grundwasserzu-
stand ausreichend gut dokumentiert ist.  

mechanischen Reinigung des Gleisschotters 
verbleibt eine gering belastete Feinfraktion 
und eine nicht belastete Grobfraktion (natürli-
ches Gestein). Die Grobfraktion wird üblicher-
weise recycelt und als RC-Baustoff wieder in 
den Verkehr gebracht. Die belastete Feinfrak-
tion muss einer ordnungsgemäßen Verwer-
tung / Beseitigung zugeführt. Sofern die analy-
sierten Schadstoffbelastungen eine Derponie-
rung auf einer DK0 zulassen, erfolgt die Abla-
gerung auf der Deponie im Rahmen des Be-
triebs. 

Reifen- und Bremsbelagabrieb fallen unter die 
Kategorie Feinstaub (PM2,5/PM10). Im Ergeb-
nis der durchgeführten Staubimmissionsprog-
nose führt der Deponiebetrieb nicht zu einer 
Überschreitung von Immissionswerten. Dabei 
wurden insbesondere die Feinstaubfraktionen 
PM2,5 und PM10 betrachtet. Die Feinstaub-
partikel breiten sich i. d. R. in der Luft aus und 
lagern sich im Boden und Oberflächengewäs-
sern ab. Ins Grundwasser gelangen sie jedoch 
nicht, da das Korngerüst des Bodens sie zu-
rückhält. Reifenabrieb entsteht darüber hinaus 
bei jedem Straßenfahrzeug (Fahrrad, Motor-
rad, PKW, LKW). Der weitaus höhere Anteil 
an Feinstaub wird allerdings nicht durch den 
Straßenverkehr erzeugt, sondern durch sog. 
Kleinfeuerungsanlagen. Laut aktuellen Zahlen 
des Umweltbundesamtes lag der Feinstau-
bausstoß (PM10) der Kleinfeuerungsanlagen 
im Jahr 2020 bei 17.300 t/a, der des Straßen-
verkehrs nur bei 5.800 t/a. 

Asbest wurde bis zu seinem Verbot im Jahre 
1993 in zahlreichen Produkten verarbeitet, so-
wohl in Ost- als auch in Westdeutschland. So-
fern bei Abfällen aufgrund ihrer Herkunft der 
Verdacht besteht, dass sie Asbest enthalten 
könnten, wird dieser Verdacht anhand einer 
speziellen Analytik überprüft. Enthalten Abfälle 
Asbest, dürfen sie nicht behandelt werden. 

und sonstigen Vorkehrungen sind darauf ausgerichtet, angepasst 
an die Deponieklasse die jeweilig zugelassene Schadstofffracht si-
cher und dauerhaft abzulagern. Im Zulassungsverfahren werden 
die hierfür vorgegebenen fachtechnischen Anforderungen geprüft 
und die erforderlichen Festlegungen/Anordnungen im Planfeststel-
lungsbeschluss festgelegt. Danach wird die Deponie durch die zu-
ständige Überwachungsbehörde regelmäßig und auch anlassbe-
zogen auf die Einhaltung der umweltrechtlichen Anforderungen 
und der im Planfeststellungsbeschluss fixierten Bedingungen kon-
trolliert. Außerdem verpflichtet § 22 DepV die zuständige Behörde 
ihre Zulassungsentscheidung alle vier Jahre zu überprüfen, ob mit 
Blick auf die Einhaltung des Standes der Technik und die Anforde-
rungen aus § 36 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 5 KrWG die getroffenen 
Anordnungen bestehen bleiben können oder ergänzt werden müs-
sen. Mit Blick hierauf kann davon ausgegangen werden, dass bei 
rechtskonformer Errichtung und Betrieb der Deponie keine unzu-
lässigen Umweltauswirkungen verursacht werden. 

Eine der grundlegenden Regelungen ist es unter anderem, dass 
Abfälle bereits vor der Annahme auf der Deponie einer ausrei-
chenden Analyse unterzogen wurden. Dabei spielt selbstverständ-
lich Abfallart und Abfallherkunft eine Rolle. Die notwendige Ana-
lyse nach Parametern, Anzahl und Häufigkeit ist auch abhängig 
von der Menge und wird bereits in der DepV, hier insbesondere § 
8 der DepV, geregelt.  

Bei der Annahme ist durch den Deponiebetreiber dann eine eben-
falls in § 8 DepV festgelegte Annahmekontrolle durchzuführen.  

Durch die zuständige Behörde wird der Deponiebetreiber regelmä-
ßig auf Einhaltung seiner Pflichten auch unter Vorlage der Analy-
sen, Probenahmeprotokolle und der anderen vorzuhaltenden Do-
kumentationen überwacht.  Dies trifft auch auf die Hinweise zu 
Gleisschotter und Beton zu.  

Zum Reifen- und Bremsabrieb des LKW- und Radladerverkehrs 
wurde eine Staubimmissionsprognose erarbeitet, welche durch die 
zuständige Fachbehörde für die weitere Zulassung und Abwägung 
bewertet wird. Der diesbezügliche Hinweis, der sich auf Staubbe-
lastungen und auf das Grundwasser bezieht, wird insofern weiter 
berücksichtigt werden.  
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Eine Ablagerung auf der Deponie Reinstedt 
wäre ebenfalls ausgeschlossen, da asbesthal-
tige Abfälle nicht zur Ablagerung beantragt 
wurden. 

Zu Abs. 2): Im Rahmen des Deponiebetriebs 
bzw. der Nachsorge erfolgt ein Grundwasser-
monitoring, bei dem die Grundwasserbeschaf-
fenheit kontinuierlich überwacht wird. Ausge-
hend vom Status Quo der Grundwasserbe-
schaffenheit werden durch die zuständige Be-
hörde Überwachungswerte festgelegt, bei de-
ren Überschreitung Maßnahmen eingeleitet 
werden müssen. Die Untersuchungsintervalle 
sind in Anhang 5 der DepV festgelegt. 

  

Zur Untersuchung des Grundwassers: Auch ein Grundwassermo-
nitoring ist gesetzlich vorgeschrieben. Nähere Angaben dazu ent-
hält insbesondere Anhang 5 Punkt 3.2 der DepV. Das Grundwas-
sermonitoring umfasst viertel-/ bzw. halbjährliche Messungen des 
Grundwasserstandes bzw. der Grundwasserbeschaffenheit und 
der Kontrolle vorher festgesetzter Auslöseschwellen sowohl in der 
Ablagerungs-, als auch in der Stilllegungs- und Nachsorgephase.  

Noch vor Beginn der Ablagerungsphase müssen unter Beachtung 
der hydrologischen Gegebenheiten am Standort und der vorhan-
denen Grundwasserqualität Auslöseschwellen und dauerhaft ein-
zurichtenden Grundwassermessstellen durch die zuständige Ab-
fallbehörde festgelegt werden. Die Grundwassermessstellen sind 
durch den Deponiebetreiber einzurichten und bis zum Ende der 
Nachsorgephase, also lange Zeit nach Schließung des Deponie-
betriebes zu erhalten.   

Für die Festlegung der Auslöseschwellen hat der Deponiebetrei-
ber noch vor Beginn der Ablagerungsphase eine “Nullmessung” 
durchzuführen, die den Grundwasserzustand genauestens doku-
mentiert. Dafür sind die “Technischen Regeln für die Überwa-
chung von Grund-, Sicker- und Oberflächenwasser sowie oberirdi-
scher Gewässer bei Deponien” zu beachten, welche von der 
Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Abfall herausgegeben wurde.  

Ob eine Deponie wie hier geplant überhaupt erreichtet und betrie-
ben werden darf, wird im weiteren Verfahren geprüft werden, da-
her werden die diesbezüglichen Einwendungen und Stellungnah-
men zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren berück-
sichtigt. 

2.6.1 Grundwas-
serbelastung 

161 Hydrogeologi-
sches Modell / hyd-
rogeologisches 
Gutachten 

E494, E596, E607, 
E627, E628, E630, 
E789, E796, E967, 
T22, T23 

Im Zuge der Sanierungsarbeiten des Concordiasees 
wurden umfangreiche Untersuchungen zur Grund-
wassersituation und zur Ursache des Unglücks ange-
stellt. Es ist zwingend erforderlich, die Wechselwir-
kungen mit dem Deponiestandort zu prüfen.  

Inwieweit das hydrologische Modell der LMBV 
BWHM 2008 angesichts des Erdrutschereignisses 
von Nachterstedt im Jahre 2009 noch herangezogen 
werden kann, ist nachdrücklich in Zweifel zu ziehen. 
Dies betrifft ebenso die Verwendung des Hydrogeo-
logischen Gutachtens der Fa. GFE Halle aus 1995. 

Zu Abs. 1): Der Concordiasee liegt ca. 4 km 
von der geplanten Deponie entfernt. Geolo-
gisch betrachtet befindet sich der Deponie-
standort zwischen den beiden Sattelstukturen 
des Quedlinburger Sattels und des Aschersl-
ebener Sattels. Der Concordiasee wird direkt 
durch die Ascherslebener Sattelstruktur durch-
zogen. Zwischen beiden Bereichen befinden 
sich mehrere geologische Störungszonen. Die 
beiden Standorte sind somit geologisch ein-
deutig voneinander getrennt. 

Die Einwendungen und Stellungnahmen werden zur Kenntnis ge-
nommen, im weiteren Verfahren geprüft sowie bei der abschlie-
ßenden Entscheidung berücksichtigt werden. 
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Hier bedarf es einer detaillierten Prüfung. Die im 
Punkt 8.2.2. zur Ermittlung der lokalen hydrodynami-
schen Situation aufgeführten Ergebnisse der Grund-
wasserstände mit der Stichtagsmessung vom 
29.08.2018 sollten nochmals näher betrachtet wer-
den. 

Stichtagsmessungen, insbesondere vor dem Hinter-
grund der besonderen klimatischen Verhältnisse des 
letzten Jahres, sind kein adäquates Mittel, die kom-
plizierte hydrodynamische Situation vor Ort zu beur-
teilen. Insbesondere wird nicht auf die Auswirkungen 
der temporären Pumptätigkeit des benachbarten Kie-
sabbaugebietes in westlicher Richtung, dessen Aus-
wirkungen auf die Grundwassersituation und die 
Fließrichtung auch im Hinblick auf die veränderte 
Wassersituation im Kontext mit dem „Concordiasee“ 
und der Selke als Fließgewässer der Kategorie 1 mit 
einem außerordentlichen Gefälle eingegangen. Die 
Effekte auf die komplizierte Grundwassersituation 
müssen in größerem Rahmen analysiert werden.  

2009 kam es zu einem verheerenden Unglück in 
Nachterstedt, bei dem durch Setzungsfließrutschun-
gen drei Doppelhaushälften und drei Bewohner in die 
Tiefe gerissen wurden. 2016 ereignete sich erneut 
eine Böschungsrutschung, die auch maßgeblich auf 
geologische Anomalien eines Grundwasserleiters zu-
rückzuführen ist. Eine Verkarstung des Caprocks am 
Ascherslebener Salzsattel im Bereich der Seelände-
reien wurde im Gutachten nachgewiesen. Die Entste-
hung von Höhlen bzw. Hohlräumen in den Anhydriten 
und Gipsen des Hutgesteins ist anzunehmen. Eine 
weitere Ursache der Böschungsrutschungen in 
Nachterstedt ist Iaut Gutachten auf einen unvorher-
sehbaren hohen artesischen Wasserüberdruck als 
Folge der anomalen Rinnenstruktur des Grundwas-
serleiters zurückzuführen. 

Basis der Antragsaktualisierung ist auch die Überar-
beitung des Fachgutachtens „Hydrogeologisches 

Die Schadensursache für die Böschungsbe-
wegung vom 18.07.2009 im Bereich des Con-
cordiasees ist auf ein Zusammentreffen eines 
dynamischen Initials (seismischer Energieein-
trag), in Verbindung mit einem hohen artesi-
schen Wasserdruck, als Folge einer Rinnen-
struktur im Grundwasserleiter zu sehen. Im 
Bereich der geplanten Deponie ist dagegen 
aufgrund der morphologischen Aufragung des 
Keupers lokal kein Grundwasser im oberen 
Grundwasserleiter vorhanden. 

Zu Abs. 2): Bis zur Vorlage des aktualisierten 
hydrogeologischen Modells durch die LMBV 
ist das aktuelle Modell nicht in Frage zu stel-
len. Für den Standort Reinstedt ist darin ledig-
lich der zu erwartende quasistationäre Grund-
wasserspiegel nach der vollständigen Flutung 
des Concordiasees relevant. Mit Ausnahme 
des Endzustandes der Flutung hat sich auch 
durch den Böschungsrutsch von 2009 nichts 
an den großräumigen Modellgrundlagen geän-
dert. Die Ergebnisse der durchgeführten Stich-
tagsmessungen spiegeln im Zusammenhang 
mit den langjährigen Messreihen der vor Ort 
befindlichen Grundwassermessstellen die 
hydrodynamische Situation in ausreichendem 
Umfang wider. 

Zu Abs. 3): Die durchgeführten hydrogeologi-
schen Betrachtungen erfassen alle für den 
Untersuchungsraum relevanten Daten. Ein-
zelne Wetterereignisse (Trockenperiode oder 
Starkregenereignisse) lassen sich im Grund-
wasser erst zeitlich stark verzögert und deut-
lich gepuffert erkennen. Klimatische Ereig-
nisse dagegen sind erst nach jahrzehntelan-
gen Messreihen erkennbar. 

Die hydrodynamische Situation am Standort 
kann mit den durchgeführten Messungen und 
ausgewerteten geologischen Daten mit hinrei-
chender Sicherheit widergegeben werden, die 
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Modell NACH2004“. Diese Antragsaktualisierung 
liegt nicht vor. 

Es wird eine Untersuchung der hydrologischen und 
hydrogeologischen Gegebenheiten durch ein Hydro-
logisches/Hydrogeologisches Büro gefordert.  

für die Betrachtung im Rahmen des Planfest-
stellungsantrags erforderlich ist. Der Einfluss 
des Kieswerks Hoym auf die GW-Fließrich-
tung im Bereich des Deponiestandortes ist ir-
relevant, da das Gefälle in Richtung Concordi-
asee sowohl momentan als auch nach voll-
ständiger Flutung um ein Vielfaches höher ist, 
als in Richtung Hoym. 

Zu Abs. 4): Im Gegensatz zum Standort 
Nachterstedt sind im Bereich Reinstedt keine 
unterirdischen Salzstrukturen bekannt. 

Zu Abs. 5): Im Rahmen des Planfeststellungs-
antrags wurden durch die LMBV Daten unter 
Berücksichtigung des aktuellen hydrogeologi-
schen Modell übergeben. 

Zu Abs. 6): Die geologischen und hydrogeolo-
gischen Betrachtungen im Rahmen der Erar-
beitung der Antragsunterlagen wurden durch 
einen Dipl.-Geologen mit mehr als 20-jähriger 
Berufserfahrung im Bereich Hydrogeologie 
durchgeführt. 

2.6.1 Grundwas-
serbelastung 

162 Grundwasser-
messstellen 

E596, E607, E627, 
E630, E781, T16 

Die geplante Anordnung der Grundwassermessstel-
len 2, 3 und 4 kann nicht nachvollzogen werden. Die 
Positionierung an einer Straße lässt keine differen-
zierte Beurteilung der Herkunft der zu bestimmenden 
Parameter im Grundwasser zu. Die Herstellung der 
Messstellen hat an repräsentative Messwerte liefern-
den Standorten zu erfolgen.  

Es wird gefragt, warum die untere Wasserbehörde 
die Standorte für Grundwassermessstellen nicht von 
Amtswegen festlegt, um eine bestmögliche Überwa-
chungsfunktion im Allgemeinen unter Berücksichti-
gung der ausgeprägten Verfüllungstätigkeit im Be-
sonderen auf dem Tagebaubetrieb sicher stellen zu 
können.  

Zu 1): Die Lage der drei Abstrommessstellen 
GWMS 1, GWMS 2 und GWMS 3 wurde im 
Ergebnis der festgestellten Grundwasserfließ-
richtung so gewählt, dass mit Ihnen eine Be-
obachtung der GW-Qualität im Betrieb der 
Bauabschnitte 1 bis 5 möglich ist. Während 
des Monitorings finden in definierten Abstän-
den Stichtagsmessungen an allen verfügbaren 
Messstellen statt, aus denen dann die jewei-
lige Grundwasserfließrichtung ermittelt wird. 
Sofern sich im Ergebnis der Messungen Hin-
weise ergeben, dass der Grundwasserab-
strom von der Deponie von der im Vorfeld er-
mittelten Fließrichtung abweicht, wird das be-
stehende Messsnetz in Abstimmung mit der 
zuständigen Behörde verdichtet bzw. ergänzt. 

Nach § 12 Abs. 1 DepV legt die zuständige Behörde vor Beginn 
der Ablagerungsphase unter Berücksichtigung der jeweiligen hyd-
rologischen Gegebenheiten am Standort geeignete Grundwasser-
Messstellen fest. Die in den Antragsunterlagen dargestellten 
Grundwassermessstellen stellen damit einen Vorschlag dar. Für 
die Festlegung der Standorte in einem eventuellen Planfeststel-
lungsbeschluss werden die jeweiligen Fachbehörden, dazu gehört 
auch die Untere Wasserbehörde des Landkreises, selbstverständ-
lich einbezogen.  

Die Einwendungen und Stellungnahmen werden im weiteren Ver-
fahren berücksichtigt werden. 
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Die Angabe der Lage der Kieswerkmessstellen 
B1/96, B2/96, B3/96 fehlt. 

Genügend Grundwassermessstellen zur Überwa-
chung der Grundwasserstände und -beschaffenheit 
sind an geeigneten Positionen im Grundwasseran- 
und Grundwasserabstrom vorhanden bzw. geplant. 
Sie sollten in das Monitoring einbezogen werden, so-
dass mögliche Einflüsse des Deponiebetriebes auf 
das Grundwasser (Grundwasserstand und -beschaf-
fenheit) erkannt und beurteilt werden können. Für 
das Monitoring der Grundwasserhöhen sollten die 
zugänglichen Messstellen herangezogen werden, die 
auch im aktuell vorliegenden Grundwassergleichen-
plan dargestellt sind. Ein aktueller Grundwasserglei-
chenplan sollte Bestandteil der Jahresberichte ge-
mäß Anhang 5 Nummer 2 der Deponieverordnung 
sein. Es wird zugestimmt, dass das Beschaffenheits-
messnetz den im Anstrom der Deponie befindlichen 
Pegel B1/96 sowie die lateral zur Deponie gelegene 
Messstelle B3/96 umfassen sollte, um die bereits im 
Zustrombereich vorliegende GW-Beschaffenheit 
charakterisieren zu können. 

Um eine mögliche Beeinflussung des Grundwassers 
durch den Deponiebetrieb beurteilen zu können, wird 
das Beschaffenheitsmessnetz mit der Inbetrieb-
nahme des BA1 um die östlich der umströmten 
Schwelle liegende GWMS 1 und im Abstrom um die 
Messstellen GWMS 2 und GWMS 3 erweitert. Die Er-
richtung der drei Messstellen wird als ausreichend für 
den Beginn des GW-Monitorings der Deponie erach-
tet. Die Errichtung der Messstelle GWMS 4 und In-
tegration in das bestehende Messnetz wird das Mo-
nitoring während des Fortschreitens der Deponie und 
der Bauabschnitte BA3 bis BA5 komplementieren. Es 
wird zugestimmt, dass sich die Untersuchungsinter-
valle sowie der Parameterumfang dabei nach den 
technischen Regeln für die Überwachung von Grund-
, Sicker- und Oberflächenwasser sowie oberirdischer 
Gewässer bei Deponien (LAGA M28) richten sollen. 

Zu 2): Nach §12, Abs. 1 DepV legt die zustän-
dige Behörde vor Beginn der Ablagerungs-
phase unter Berücksichtigung der jeweiligen 
hydrologischen Gegebenheiten am Standort 
der Deponie und der Grundwasserqualität ent-
sprechende Auslöseschwellen und geeignete 
Grundwasser-Messstellen zur Kontrolle dieser 
Schwellen fest. Sofern die zuständige Be-
hörde Zweifel an der korrekten Lage der Pegel 
hat, kann sie selbstverständlich eine abwei-
chende Position festlegen. 

Zu 3): Die Lage der Kieswerksmessstellen be-
findet sich in Anlage C17.5. 

Zu 6): Im Rahmen der Errichtung der Deponie 
erfolgt auch die Errichtung der neuen GWMS. 
Vor Beginn der Ablagerungsphase erfolgt eine 
Status Quo-Beprobung aller Messstellen im 
GW-Monitoring, die die Basis für die Bewer-
tung der GW-Qualität vor Ablagerungsbeginn 
darstellt. 
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Es wird empfohlen diese Messstellen noch vor der In-
betriebnahme der Deponie zu beproben. Im Rahmen 
der Grundwasserüberwachung der Deponie sind Auf-
fälligkeiten umgehend der zuständigen Unteren Was-
serbehörde mitzuteilen. 

2.6.1 Grundwas-
serbelastung 

163 erhöhte Sulfat- 
und Chloridwerte 

E596, E607, E627, 
E630, E789, T23 

Es soll eine Sondergenehmigung vorliegen, dass er-
höhte Sulfat- und Chloridwerte erlaubt werden. Auf-
grund der deutlich erhöhten Stoffkonzentration im 
Grundwasser beabsichtigt das LAGB, als zuständige 
Genehmigungsbehörde für den Kiestagebau 
Reinstedt, die Zulassung folgender Stoffkonzentrati-
onen bzw. Werte im Eluat des Verfüllmaterials (Ent-
wurf des Sonderbetriebsplanes Verfüllung vom 
13.03.2012 mit Chlorid von 240 mg/l und Sulfat von 
750 mg/l sowie einer Leitfähigkeit von 2.500 µS/cm). 
Für die im Rahmen des Deponiebetriebs abgelager-
ten Abfälle sollten daher identische Werte im Eluat 
zur Anwendung kommen. Die zulässigen Werte für 
DK 0-Deponien würden durch eine Sondergenehmi-
gung derart überhöht, dass die Deponie nicht mehr 
einer DK 0- Deponie-Kategorie entspricht. 

Es wird kritisiert, dass erhöhte Chlorid- und Sulfat-
werte als „natürlich vorkommende“ Werte deklariert 
und erhöhte Schadstoffeinträge in Grundwasser legi-
timieren. Eine vorhandene erhöhte Chlorid-Konzent-
ration an bzw. in der Nähe der Straßen liegenden 
Messstellen kann nicht den flächigen Eintrag erhöh-
ter Schadstoffwerte durch den Deponiebetrieb recht-
fertigen. Die festgestellten erhöhten Werte können 
durch den Deponiebetrieb zumindest in hohem Maße 
verursacht sein. Eine Untersuchung zu den Ursachen 
wurde nicht durchgeführt. Unbearbeitete Schlacke 
mit Abfallschlüssel 100202 weist hohe Schwankun-
gen in der Schadstoff-Zusammensetzung auf, insbe-
sondere gilt dies auch für Sulfate. Wenn bereits sol-
che Abfälle eingebracht wurden, kommen diese als 
Ursache erhöhter Werte in Betracht. Vermutungen 
anzustellen und darin Streusalze als Hauptursache 

Zu Abs. 1): Die im Rahmen der Erarbeitung 
der Antragsunterlagen für die Planfeststellung 
ausgewerteten und um eigene Messungen er-
gänzten Grundwasserdaten haben ergeben, 
dass sich das Grundwasser am Standort 
durch eine erhöhte Gesamtmineralisation aus-
zeichnet. Neben einer erhöhten elektrischen 
Leitfähigkeit fallen eine hohe Gesamthärte des 
Grundwassers sowie erhöhte Chlorid- und 
Sulfatkonzentrationen auf. Diese sind mit ho-
her Wahrscheinlichkeit primär geogenen Ur-
sprungs und auf aufsteigende Grundwässer 
der mesozoischen Gesteine zurückzuführen. 
Daneben sind anthropogene Einträge aus der 
Landwirtschaft (Düngemittel) sowie aus dem 
Einsatz von Auftaumitteln im Straßenbereich 
wahrscheinlich. 

Aufgrund der geogenen Vorbelastung des 
Grundwassers gelten für den Tagebau 
Reinstedt geänderte Eluatgrenzwerte für den 
Einbau von Verfüllmaterial. Dies lässt die 
BBodSchV in §8, Abs 7 ausdrücklich zu, wenn 
nachgewiesen ist, dass trotz der Überschrei-
tung eine ordnungsgemäße und schadlose 
Verwertung erfolgt. Dabei sind die Standort-
verhältnisse, insbesondere die geologischen 
und hydrogeologischen Bedingungen, die na-
türlichen Bodenfunktionen des Untergrundes 
und der Umgebung sowie etwa bereits vor-
handene Verfüllkörper zu berücksichtigen. 

Auch die Deponieverordnung lässt in Anhang 
3, Punkt 2 Abweichungen von den Zuord-
nungswerten der einzelnen Deponieklassen 
zu. Sofern der Deponiebetreiber nachweist, 

Seitens der Anhörungsbehörde wird wie folgt erläutert: Entspre-
chend der Voruntersuchungen für die damals genehmigte Verfül-
lung des Kiestagebaus im Zuge eines bergrechtlichen Sonderbe-
triebsplans wurden erhöhte Sulfat- und Chloridwerte festgestellt. 
Im Zuge dessen wurden durch das Landesbergamt auf Antrag 
entsprechend erhöhte Werte für diese Parameter einschließlich 
der damit korrelierenden Leitfähigkeit hinsichtlich der zur Einlage-
rung genehmigten Abfälle genehmigt, da trotz dieser erhöhten 
Werte damit keine Verschlechterung des Grundwassers zu be-
fürchten war.  

Korrigierend zu den Ausführungen im Erläuterungsbericht muss 
hier erwähnt werden, dass mit Erlass des benannten Sonderbe-
triebsplans für die Kiesgrube vom 13.03.2012 unter Punkt 1.3 
diese erhöhten Schadstoffkonzentrationen auch festgelegt wurden 
und seither bei der Zulassung der Verfüllung der bergrechtlichen 
Grube zu berücksichtigen waren. 

Die Möglichkeit, erhöhte Werte seitens der Genehmigungsbe-
hörde anzuerkennen bietet theoretisch auch die Deponieverord-
nung (Anhang 3 Nr. 2 der DepV).  

Trotzdem werden die Hinweise, Einwendungen und Stellungnah-
men auf mögliche Grundwasserveränderungen zur Kenntnis ge-
nommen und weiter berücksichtigt. 
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darzustellen, ist methodisch nicht korrekt und unwis-
senschaftlich. 

dass das Wohl der Allgemeinheit - gemessen 
an den 
Anforderungen der Deponieverordnung - nicht 
beeinträchtigt wird, dürfen Abfälle und Depo-
nieersatzbaustoffe im Einzelfall mit Zustim-
mung der zuständigen Behörde auch bei 
Überschreitung einzelner Zuordnungswerte 
abgelagert oder eingesetzt werden. Weiterhin 
können einzelne Parameter sowie Feststoff-
Gesamtgehalte ausgewählter Parameter von 
der zuständigen Behörde im Einzelfall, im Hin-
blick auf die Abfallart, auf Vorbehandlungs-
schritte und auf besondere Ablagerungs- oder 
Einsatzbedingungen festgelegt werden. 

Zu Abs. 2): Erhöhte Chlorid- oder Sulfatkon-
zentrationen können sowohl geogener als 
auch anthropogener Herkunft sein. Bei meso-
zoischen Gesteinen treten häufig erhöhte 
Chlorid- oder Sulfat- oder Karbonatkonzentra-
tionen im Grundwasser auf, die auf die Elu-
tion, der in den Gesteinen enthaltenen Mine-
rale zurückzuführen sind. Die hohe Sulfatbe-
lastung des Grundwassers ist nach Angaben 
des LHW (Landesbetrieb für Hochwasser-
schutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt) 
eindeutig geogenen Ursprungs und primär auf 
die sulfathaltigen Gesteine des Mesozoikums 
zurückzuführen. 

Die nach Meinung des Einwenders festgestell-
ten erhöhten Chloridwerte können nicht durch 
den Deponiebetrieb verursacht sein, da die 
Deponie ja noch gar nicht existiert, sondern 
erst geplant ist. 

Was den Abfallschlüssel 100202 (unbearbei-
tete Schlacke aus der Eisen- und Stahlindust-
rie) angeht, so zeigt eine Auswertung der Da-
tenbank ABANDA (Abfallanalysendatenbank 
des Landes NRW) eine mittlere Eluatkonzent-
ration an Sulfat von 50 mg/l, was der Hälfte 
des DK0-Zuordnungswertes entspricht. Da die 
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Deponie noch gar nicht existiert und nach 
Auswertung der Datenbank in unbearbeiteter 
Schlacke aus der Eisen- und Stahlindustrie 
auch gar keine erhöhten Sulfat-Konzentratio-
nen vorkommen, ist die vom Einwender vorge-
brachte potentielle Ursache der erhöhten Sul-
fat-Konzentrationen im Grundwasser eindeutig 
falsch. 

Bezüglich der Streusalzproblematik ist allge-
mein bekannt, dass gerade oberflächennah 
verfilterte Messstellen an Straßenrändern z. T. 
erhebliche Belastungen mit Chlorid aufweisen, 
die insbesondere im Rahmen der Frühjahrs-
beprobungen stark erhöht sind. Hier ist die 
Hauptursache eindeutig auf den massiven 
Eintrag von NaCl, CaCl2 oder MgCl2 aus dem 
Einsatz von Feuchtsalz zurückzuführen. Das 
ist keine Vermutung, sondern Fakt. 

2.6.2 Verunreini-
gung von Oberflä-
chengewässern 

164 Verunreinigung 
Oberflächengewäs-
ser 

E162, E355, E357, 
E398, E508, E51, 
E512, E538, E550, 
E553, E573, E629, 
E633, E733, E768, 
E777, E778, E793, 
E850, E928, E929 

Durch die Errichtung und den Betrieb der Deponie 
wird eine Verunreinigung der umliegenden Oberflä-
chengewässer (wie Froser Badesee, Concordiasee, 
Badesee in Hoym (in Planung), Selke) durch Abwäs-
ser und Schadstoffeintrag über die Luft (Staub, 
Schwermetalle aus dem Deponiegut etc.) befürchtet. 
Kein Gutachter kann über Jahrzehnte garantieren, 
dass kein Oberflächenwasser oder Sickerwasser aus 
dem Bereich der Bauschuttdeponie in dieses Gewäs-
ser gelangt. 

Möglicherweise kann es durch die hervorgerufene 
negative Belastung der Seen zu einem Badeverbot 
kommen. Die Nutzung der Seenlandschaft könnte 
eingeschränkt werden. 

Im Rahmen des Deponiebetriebs bzw. der 
Nachsorge erfolgt ein Grundwassermonito-
ring, bei dem die Grundwasserbeschaffenheit 
kontinuierlich überwacht wird. Ausgehend vom 
Status Quo der Grundwasserbeschaffenheit 
werden durch die zuständige Behörde Über-
wachungswerte festgelegt, bei deren Über-
schreitung Maßnahmen eingeleitet werden 
müssen. 

Sofern die Überschreitung der Überwachungs-
werte eindeutig durch den Deponiebetrieb ver-
ursacht wird, hat der Deponiebetreiber Maß-
nahmen zur Begrenzung der Beeinträchtigung 
des Wohls der Allgemeinheit zu ergreifen. 

Um Umweltauswirkungen zu vermeiden, sind die Errichtung und 
der Betrieb einer Deponie umfassend durch die hierfür geltenden 
bundesrechtlichen Regelungen reglementiert. Die umweltverträgli-
che Ablagerung von Abfällen auf Deponien ist insbesondere mit 
der Deponieverordnung geregelt. Abhängig von den zulässigen 
Schadstoffgehalten der Abfälle, die abgelagert werden dürfen, 
werden die Deponieklassen unterschieden. An die verschiedenen 
Deponieklassen werden unterschiedliche Anforderungen hinsicht-
lich der technischen Sicherungssysteme gestellt. Die rechtlich vor-
geschriebenen Sicherungssysteme und sonstigen Vorkehrungen 
sind darauf ausgerichtet, angepasst an die Deponieklasse die je-
weilig zugelassene Schadstofffracht sicher und dauerhaft abzula-
gern. Im Zulassungsverfahren werden die hierfür vorgegebenen 
fachtechnischen Anforderungen geprüft und die erforderlichen 
Festlegungen/Anordnungen im Planfeststellungsbeschluss festge-
legt. Danach wird die Deponie durch die zuständige Überwa-
chungsbehörde regelmäßig und auch anlassbezogen auf die Ein-
haltung der umweltrechtlichen Anforderungen und der im Planfest-
stellungsbeschluss fixierten Bedingungen kontrolliert. Mit Blick hie-
rauf kann davon ausgegangen werden, dass bei rechtskonformer 
Errichtung und Betrieb der Deponie keine unzulässigen Umwelt-
auswirkungen verursacht werden. Ob die Deponie wie geplant 
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rechtskonform errichtet werden kann, wird im Anschluss an die 
Anhörungsphase geprüft werden. 

In Bezug auf eine mögliche Beeinträchtigung von Gewässern, sei 
es von Grund- und/oder Oberflächenwasser, muss sichergestellt 
werden, dass ein Durchsickern von belasteten Wässern bis in das 
Grundwasser ausgeschlossen wird.  

Dies wird insbesondere durch die Anforderungen der Basisabdich-
tung am Grund der Deponie entsprechend der DepV gewährleis-
tet. Die hier geplante technische Barriere, das Deponiebasis-Ent-
wässerungssystem, bestehend aus Entwässerungsschicht, die Si-
ckerrohre inkl. Rigolen, die Sickerwassersammelleitungen außer-
halb des Ablagerungsbereiches (Vollrohre), die Sammel- und Kon-
trollschächte (Sickerwasserschacht) sowie das Sickerwassersam-
melbecken werden ausführlich unter 6.6 ff des aktuellen Erläute-
rungsberichtes beschrieben und entsprechen nach erster Vorprü-
fung den gesetzlichen Anforderungen, so dass Sickerwasser 
durch die technische Barriere aufgefangen wird und demnach 
nicht in das Grundwasser durchsickern kann. Die auf der techni-
schen Barriere befindliche Entwässerungsschicht fasst das aus 
dem Abfallkörper kommende Sickerwasser und leitet dieses über 
die Sickerrohre in den am Tiefpunkt befindlichen Schacht. Von 
hier aus wird das Sickerwasser über die Sickerwassersammellei-
tung in das Sickerwassersammelbecken abgeführt.  

Dieses muss baulich so ausgeführt werden, dass es auch hier 
nicht zu einer Versickerung und somit einer Verunreinigung des 
Grundwassers kommen kann.  

Das darin gesammelte “Sickerwasser” muss im Anschluss ord-
nungsgemäß und schadlos entsorgt werden. Vor den jeweils mög-
lichen Entsorgungen wird eine Beprobung dieser Wässer stattfin-
den. Der Beprobungsumfang richtet sich nach dem beabsichtigten 
Entsorgungsweg.  

Zusätzlich zu dem Niederschlagswasser, welches durch den De-
poniekörper sickert und durch bauliche Maßnahmen vollständig 
aufgefangen wird, kann es auch Niederschlagswasser geben, wel-
ches nach vollständiger Abdeckung der Deponie von der Deponie-
oberfläche über eine Entwässerungsrinne gefasst wird und in ein 
Versickerungsbecken geleitet wird. Dazu nähere Erläuterungen 
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sind dem Erläuterungsbericht B1 6.8.45 und den dort genannten 
Anlagen (insbesondere D22) zu entnehmen.  

Diese Niederschlagswässer werden nicht durch die Abfälle gelei-
tet und dadurch in deren (chemischen) Eigenschaften auch nicht 
verändert. Dieses Niederschlagswasser trifft auf die Abdeckung, 
auf die sogenannte Rekultivierungsschicht. Die Materialien der 
Rekultivierungsschicht müssen die strengen Vorsorgewerte der 
BBodSchV einhalten, daher ist das darauf abströmende Nieder-
schlagswasser schadstofffrei. 

Für diese Niederschlagswasser wird nach dem geltenden (Ab-
)Wasserrecht trotzdem eine Wasserrechtliche Erlaubnis zur Versi-
ckerung erforderlich. Somit bleibt eine Überwachung durch die zu-
ständige Wasserbehörde möglich.  

Darüberhinaus legt die Behörde gem. § 12 DepV vor Beginn der 
Ablagerungsphase unter Berücksichtigung der jeweiligen Hydrolo-
gischen Gegebenheiten und der Grundwasserqualität “Auslöse-
schwellen” für den Grundwasserzustand fest. Weiterhin hat der 
Dep.-Betreiber Maßnahmepläne bei Überschreitung der Auslöse-
schwellen zu erarbeiten und der Behörde zur Zustimmung vorzu-
legen. Während des Deponiebetriebes über die Stilllegungsphase 
bis zum Abschluss der Nachsorgephase findet ein Grundwasser-
monitoring statt. Dazu werden viertel – bzw. halbjährlich der 
Grundwasserzustand anhand ausgewählter Parameter und der 
Grundwasserstand beprobt. Sollte im Rahmen dieses Monitorings 
festgestellt werden, dass die vorher festgelegte Auslöseschwellen 
erreicht werden, so sind durch den Betreiber die vorher festgeleg-
ten Maßnahmen unverzüglich zu vollziehen. Bei Erreichen be-
stimmter festgelegter Auslöseschwellen ist die zuständige Be-
hörde sofort zu informieren.  

Eine Verschmutzung der umliegenden Oberflächengewässer 
durch Schadstoffeinträge über den Wasserpfad wäre damit nicht 
zu befürchten.  

Auch mögliche Staubverwehungen wurden gutachterlich bewertet, 
diese Gutachten wurden den Fachbehörden zur Stellungnahme 
vorgelegt und dienen sowohl der Prüfung der Umweltverträglich-
keit als auch der allgemeinen Zulassungsprüfung und der Abwä-
gung.  
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Die Einwendungen zum Schutz der Oberflächengewässer und ins-
besondere einer Beeinträchtigung der Nutzung der Seenland-
schaft wird daher auch weiterhin Berücksichtigung finden.  

2.6.2 Verunreini-
gung von Oberflä-
chengewässern 

165 Tierwelt und 
verschmutztes 
Oberflächenwasser 

E785 Die Tierwelt wird durch Verunreinigung der Gewäs-
ser unterschiedlich betroffen werden. Die von der Ge-
fährdung zu erwartende Wirkungen reichen von der 
Schädigung einzelner Arten bis zum Aussterben 
wichtiger Gruppen. Schadwirkungen gehen nicht nur 
direkt von Giftstoffen aus, sondern auch von der indi-
rekten Wirkung der Nährstoffe, wenn diese eine be-
stimmte Menge übersteigen und zur Eutrophierung 
führen. Schadstoffe werden von Land- und Wasser-
tieren unterschiedlich aufgenommen. Fische nehmen 
z. B. Schadstoffe im Wesentlichen über die Kiemen, 
nicht aber wie Landtiere über die Nahrung auf. Auf-
tretende Belastungen können fast nie auf nur eine 
Tierart beschränkt werden, da stets viele Arten über 
Nahrungsketten und Lebensgemeinschaften mitei-
nander verbunden sind.  

Im Rahmen des Deponiebetriebs bzw. der 
Nachsorge erfolgt ein Grundwassermonito-
ring, bei dem die Grundwasserbeschaffenheit 
kontinuierlich überwacht wird. Ausgehend vom 
Status Quo der Grundwasserbeschaffenheit 
werden durch die zuständige Behörde Über-
wachungswerte festgelegt, bei deren Über-
schreitung Maßnahmen eingeleitet werden 
müssen. 

Sofern die Überschreitung der Überwachungs-
werte eindeutig durch den Deponiebetrieb ver-
ursacht wird, hat der Deponiebetreiber Maß-
nahmen zur Begrenzung der Beeinträchtigung 
des Wohls der Allgemeinheit zu ergreifen und 
diese auch zu finanzieren. 

Für das Verfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem UVPG notwendig.  

Diese Prüfung stellt fest, ob die Auswirkungen aus Errichtung und 
Betrieb der Deponie auf die Umwelt, unter anderem auf Tiere, Ge-
wässer, Boden, etc. überhaupt umweltverträglich sind. 

Im Rahmen dieser Prüfung, der allgemeinen Zulassungsvorraus-
setzungen und der letztlichen Abwägung durch die Zulassungsbe-
hörde werden die Argumente dieser Einwendungen berücksichtigt 
werden.  

2.6.2 Verunreini-
gung von Oberflä-
chengewässern 

166 Selke 

E100, E328, E337, 
E530, E628, E793 

Es wird eine Beeinträchtigung des Flusses Selke an-
genommen. Auftretender Staub, der sich auf der Ge-
wässeroberfläche ablagert und dann absinkt, ist für 
dieses Gewässer, in dem sich Fischarten wie Äsche, 
Bachforelle, Elritze, Schmerle, Gründling und vor al-
lem die auf der roten Liste stehenden Bachneunau-
gen, sehr schädlich (evtl. Kiemenverunreinigung und 
damit Absterben der Fischarten). Die genannten 
Fischarten benötigen eine sehr gute sauerstoffreiche 
Wasserqualität. Weiterhin ist das gesamte Gewässer 
Selke stromaufwärts ab Gatersleben durch das Lan-
desverwaltungsamt als Salmonidenregion festgelegt 
worden. Ein Angelverein fürchtet um den gesunden 
Fischbestand in der Selke. 

Es wird kritisiert, dass sich in den Gutachten bzgl. un-
terirdischer Wasserführung nur auf das alte Selkebett 
bezogen hat. Das Selketal wird nicht berücksichtigt. 

In unmittelbarer Nachbarschaft der geplanten Depo-
nie, auch im Bereich des alten Selkebettes, ist bereits 

Zu Abs. 1): Die Selke wird durch den Deponie-
betrieb in keiner Weise beeinträchtigt. Im Er-
gebnis der durchgeführten Staubimmissions-
prognose (aktuelle Version: 22.04.2021) führt 
der Deponiebetrieb nicht zu einer Überschrei-
tung von Immissionswerten. Weder am 
nächstgelegenen Immissionsort (Büroge-
bäude Deutsche Post Verteilzentrum, Froser 
Str. 6: Entfernung: ca. 185 m), in Hauptwind-
richtung gelegen, noch an der über 1.000 m 
entfernten Selke. 

Zu Abs. 2): In den Antragsunterlagen erfolgt 
die Darstellung der lokalen hydrogeologischen 
und hydrodynamischen Sitauation unter Ein-
beziehung aller dafür relevanten Daten. In der 
FFH-Vorprüfung (C5) wird auch das FFH-Ge-
biet Selketal und Bergwiesen bei Stiege 
(FFH0096) betrachtet. 

Die Einwendungen, welche sich auf den Schutz der Selke, der da-
mit verbundenen Lebensräume für Tiere beziehen, werden selbst-
verständlich im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  
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eine große Wasserfläche durch den Kiesabbau der 
Fa. Neumann/ Schimmel entstanden. Diese Wasser-
fläche wird sich noch weiter vergrößern. 

Es wird befürchtet, dass die noch im Selketal nisten-
den Vögel, wie Pirole und Eisvögel, hier aussterben 
werden. 

Zu Abs. 3): Der geplante Deponiebetrieb übt 
weder Einfluss auf die Wasserflächen des 
Kieswerks Reinstedt noch auf die Wasserflä-
chen des Kieswerks Hoym aus.  

Zu Abs. 4): Im Rahmen der FFH-Vorprüfung 
wurde festgestellt, dass vorhabenbedingte 
Wirkfaktoren wie Staubimmissionen, Erschüt-
terungen, Lärm und optische Störwirkungen 
keinen Einfluss auf die mehr als 1 km entfern-
ten FFH-Gebiete haben. 

2.6.3 Entwässe-
rungsplanung 

167 Starkregener-
eignisse 

E479, E596, E607, 
E665, E784, E792 

Die Darstellung der Auswirkungen von Starkregener-
eignisse während der Einbauphase auf die Entwäs-
serung (beispielsweise Verschlammung und Abdich-
tungswirkung) ist unzureichend. 

Plötzlich auftretender Starkregen nach längerer Tro-
ckenheit kann bzgl. des Deponiegutes problematisch 
werden. Das Deponiegut, dass nach Aussagen im 
Textteil des Planfeststellungsverfahrens erdfeucht 
angeliefert wird, trocknet sehr schnell durch Hitze 
und Wind aus. Daraus folgt, dass im Fall von Stark-
regen diese ausgetrockneten Massen abge-
schwemmt werden und die umliegenden Ackerflä-
chen und Straßen überschwemmen und für längere 
Zeit unbrauchbar machen. 

Zu Abs. 1): Grundsätzlich kann es durch 
Starkregenereignisse an den Böschungsflan-
ken zu kleineren Ausspülungen kommen, wie 
man sie häufiger auch an Böschungen von 
Straßeneinschnitten oder Lärmschutzwällen 
beobachten kann. Diese lokalen Abspülungen 
werden durch den Randgraben der Deponie 
zurückgehalten. Erosionsschäden werden um-
gehend instandgesetzt. Auf die Entwässerung 
des Deponiekörpers haben Starkregenereig-
nisse keinen Einfluss. Es können sich aller-
dings auf stark schluffigem Bodenmaterial im 
Einbaubereich größere Pfützen bilden, da das 
Wasser nicht direkt versickern kann. Dies hat 
aber ebenfalls keine Auswirkungen auf den 
Deponiebetrieb. 

Zu Abs. 2): Eingebautes Bodenmaterial trock-
net nur an der Oberfläche aus. Nach ca. 10 - 
20 cm ist es auch nach längeren Trockenperi-
oden noch erdfeucht. Bei einsetzendem Re-
gen wird die Oberfläche des Bodens wieder 
benetzt. Dabei wird kein Material abge-
schwemmt. Abspülungen können lediglich an 
den Böschungsflanken der Deponie erfolgen. 
Das abgespülte Material wird dabei im Rand-
gräben zurückgehalten. Benachbarte Grund-
stücke werden davon nicht betroffen. 

Die diesbezüglichen Einwendungen werden zur Kenntnis genom-
men und im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.   



Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb einer Deponie DK 0 in der Gemarkung Reinstedt, „Froser Berg“ 

 

Seite 173 von 291 

Themenbereich Einwendung/TÖB Sachargument Stellungnahme Vorhabenträgerin Stellungnahme Behörde 

2.6.3 Entwässe-
rungsplanung 

168 Leitfähigkeit 
Entwässerungs-
schicht 

E596, E607 Für die Entwässerungsschicht wird ein kf-Wert >10-3 
m/s (gut leitfähiges Material) angegeben. Es wird 
nicht dargelegt, inwieweit (Verfahren, zeitliche Ab-
folge) dies hinreichend fest- und sichergestellt wird. 

Der Einbau der Materialien für die Deponie 
richtet sich nach den bundeseinheitlichen 
Qualitätsstandards (BQS). Diese stellen den 
aktuellen Stand der Technik dar und gelten 
unmittelbar für Deponiebaumaßnahmen. Die 
Anforderungen für die Qualitätskontrolle sind 
in Anhang 1 der DepV eindeutig beschrieben! 

Das Qualitätsmanagement besteht für die 
Bauausführung aus Eigenprüfung der ausfüh-
renden Firma, der Fremdprüfung durch einen 
beauftragten Dritten und aus der Überwa-
chung durch die zuständige Behörde. Die 
fremdprüfende Stelle muss als Inspektions-
stelle für die Fremdprüfung im Deponiebau 
nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07 (Kon-
formitätsbewertung –Anforderungen an den 
Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die 
Inspektionen durchführen) akkreditiert sein 
und über ein nach DIN EN ISO/IEC 
17025:2018-03 (Allgemeine Anforderungen an 
die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlabora-
torien) akkreditiertes Prüflaboratorium verfü-
gen. 

Wie bereits durch den VT ausgeführt, ist entsprechend der Vorga-
ben aus Anlage 1 der DepV für die Deponie (hier DK0) eine mine-
ralische Entwässerungsschicht mit einer Mindeststärke von 0,3 m 
und Körnung nach DIN 19667 herzustellen. Die DepV verweist bei 
Funktionsschichten auf die Einhaltung der bundeseinheitlichen 
Qualitätsstandards (BQS).  

Hier kämen die BQS 3-1 „Mineralische Entwässerungsschichten 
aus natürlichen Baustoffen in Basisabdichtungssystemen“ bzw. 
BQS 3-2 „Mineralische Entwässerungsschichten in Basisabdich-
tungssystemen aus nicht natürlichen Baustoffen“ in Frage. Dort 
wird darüber hinaus auf die ebenso gültigen GDA-Empfehlungen 
verwiesen, darauf verwiesen, welche die Anforderungen an die 
Konstruktion, die Bemessung, die Materialauswahl, den Einbau 
und das Qualitätsmanagement mineralischer Entwässerungs-
schichten regeln. 

Darüber hinaus wird in den BQS klargestellt, dass Entwässe-
rungsschicht Bestandteil des Basisabdichtungssystems ist und ist 
daher Gegenstand des Probefeldes nach Anhang 1 Nr. 2.1 Satz 
10 DepV. Die Überwachungsbehörde wird die im Zuge des Quali-
tätsmanagements durchgeführten Eigenprüfungen ebenfalls über-
wachen. 

2.6.3 Entwässe-
rungsplanung 

169 Beprobung 
Niederschlagswas-
ser 

E596, E607 Es fehlt in den Antragsunterlagen die Angabe, wer 
und in welchem Abstand das Niederschlagswasser, 
welches über die Entwässerungsrinne der Versicke-
rung zugeführt wird, beprobt, um den Nachweis der 
Nichtbelastung zu führen. 

Die Überwachung des von den Oberflächen 
abfließenden Niederschlagswassers (Oberflä-
chenwasser) erfolgt im Rahmen des Mess- 
und Kontrollprogramms der DepV, Anhang 5. 
Die Messungen erfolgen während der Ablage-
rungs- und Stillegungsphase vierteljährlich, 
während der Nachsorgephase halbjährlich. 

Allgemeine Erläuterungen: Entsprechend der Ausführung des An-
tragstellers ist die Beprobung des abfließenden Oberflächenwas-
sers (Niederschlagswasser, welches ohne Kontakt mit den Abfäl-
len auf der Rekultivierungsschicht abfließt) in der Deponieverord-
nung dahingehend geregelt, dass dieses Oberflächenwasser wäh-
rend der Ablagerungsphase vierteljährlich durch den Betreiber der 
Deponie zu beproben ist (Anhang 5, Nr. 3.2 – Punkt 2.3 der 
DepV). Da es sich diesbezüglich um eine gesetzliche Festlegung 
handelt, müsste dies nicht ausdrücklich in den Antragsunterlagen 
erscheinen. 

Entsprechend Fußnote werden zu messende Parameter in einer 
ggf. zu erteilenden Deponiegenehmigung festgelegt. Dabei wäre 
in einem solchen Fall die LAGA-Mitteilung 28 entsprechend heran-
zuziehen. 
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Die Einwendungen werden im Anschluss an die Anhörungsphase 
angemessen beachtet werden. 

2.6.3 Entwässe-
rungsplanung 

170 Starknieder-
schlagsauswertung 
Kostra 

E596, E607 Aus den Antragsunterlagen ist nicht ersichtlich, ob 
die aktuelle Fortschreibung von Kostra (Starknieder-
schlagsauswertung) aus dem Jahr 2017 „R“ in der 
Berechnung Anwendung findet.  

Für die Berechnungen wurde der Datensatz 
KOSTRA-DWD-2010R verwendet. 

Eine Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus der Erwiderung 
des Vorhabenträgers.  

Inwieweit die Starkniederschlagsauswertung damit ausreichend in 
den Antragsunterlagen betrachtet wurde, wird in den folgenden 
Verfahrensschritten geprüft werden.  

  

2.6.3 Entwässe-
rungsplanung 

171 Versickerungs-
becken 

E596, E607, E629 Durch die Abwehungen der Deponie während der 
Einbauphase und den Verwehungen durch den pa-
rallel betriebenen Kiesabbau sowie durchgeführter 
Verkippung entstehende Staubablagerungen sind 
nicht zu vernachlässigen und führen über die Jahre 
zu einer Beeinträchtigung der Versickerungsge-
schwindigkeit und damit zu einer Unterdimensionie-
rung des Versickerungsbeckens. Dieser Sonderein-
trag ist im Bewertungsverfahren nach DWA-M153 bei 
den Einflüssen aus der Luft nicht hinreichend berück-
sichtigt worden. Der auf dem gesamten Gelände und 
auf der Straße stattfindende LKW-Verkehr ist nicht 
als gering anzusetzen. Es wird die Durchführung eine 
auf den tatsächlichen Verhältnissen basierende Be-
rechnung der Versickerung gefordert. 

Die Berechnung des Versickerungsbeckens 
erfolgte nach dem Stand der Technik auf Ba-
sis der DWA-A138. Die Sickerrate eines Versi-
ckerungsbeckens lässt kontinuierlich nach, so-
bald Feinmaterial in das Becken eingetragen 
wird. Haupteintragsquelle ist jedoch nicht ein 
potentieller Staubeintrag, sondern ausgespül-
tes Feinmaterial aus der Rekultivierungs-
schicht. Lässt die Sickerrate des Beckens 
deutlich nach, erfolgt eine Entschlammung im 
Rahmen der regelmäßigen Kontroll- und In-
standsetzungsarbeiten. 

Das Merkblatt DWA-M153 enthält Empfehlun-
gen zur mengen- und gütemäßigen Behand-
lung von Regenwasser in modifizierten Ent-
wässerungssystemen oder in Trennsystemen. 

Der Hinweis bzw. die Einwendung wird im weiteren Verfahren be-
rücksichtigt werden. 

Zur Vermeidung der Kolmation (Verstopfung der Bodenporen 
durch Schwebstoffpartikel, Staub, etc.) und eines möglichen Rück-
staus im Versickerungsbecken für unbelastetes Niederschlags-
wasser können zum Bsp. Nebenbestimmungen aufgenommen 
werden. Festgelegt werden könnten zum Beispiel eine regelmä-
ßige Eigenüberwachung durch Kontrolle des Versickerungsbe-
ckens, regelmäßige Pflegemaßnahmen der Mutterbodenschicht 
im Versickerungsbecken, oder Ähnliches. Mit diesen Nebenbe-
stimmungen könnte der dauerhafte ordnungsgemäße Betrieb der 
Versickerungsanlage gewährleistet werden.  

2.6.4 Hochwasser-
risiko und -schutz 

172 Hochwasser-
schutz 

E494, E535, E539, 
E540, E541, E607, 
E627, E661, E695, 
E781, E795, E796, 
E864, E865, E870, 
E871, E877, E960, 
E961, E962, E963, 
E964, E966, E968, 
E969, E970, E971, 
T21, T22 

Es wird der fehlende Hochwasserschutz (Deponie, 
Bereich Falkenstein, Seeland, Hochwasserrückhalte-
becken in Straßberg) kritisiert. 

Durch die Lage der Deponie im Hochwassergebiet 
kann es bei Hochwasser zu einer starken Umweltver-
schmutzung und einer Naturkatastrophe kommen. 
Starkregen und Hochwasser können durch Überflu-
tungen und Unterspülungen die Standsicherheit der 
Deponie gefährden. Durch den Klimawandel kann es 
zukünftig häufiger zu solchen Ereignissen kommen.  

Eine Gefährdung der Deponie bzw. deren 
Standsicherheit durch Hochwasserereignisse 
ist ausgeschlossen. Die Hochwasserkarte ei-
nes Hochwasserereignisses mit niedriger 
Wahrscheinlichkeit (HQ200) ist in C17.6 dar-
gestellt. Aufgrund der Höhenlage der Depo-
niebasis (ca. 10-12 Höhenmeter oberhalb der 
Selkeaue) befindet sich die Deponie weit au-
ßerhalb der gefährdeten Gebiete. 

Die Einwendungen und Stellungnahmen werden im weiteren Ver-
fahren berücksichtigt werden. 
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Sollte es zum Bau der geplanten Hochdeponie bzw. 
zum Bau möglicher Hochdeponieerweiterungen kom-
men, ist die Standfestigkeit des/der Deponiekörper 
im Falle der Überflutung des Kieswerkes anzuzwei-
feln und von noch einer größeren Gefährdung von 
Menschen, Tieren sowie Hab und Gut durch Erd-
rutsch auszugehen. Die vorliegenden Antragsunter-
lagen enthalten in dieser Hinsicht keinerlei Aussa-
gen, Untersuchungen o.ä. und ignorieren die Hoch-
wassergefährdung durch Nichtbeachtung. 

2.6.4 Hochwasser-
risiko und -schutz 

173 Überschwem-
mung von Ackerflä-
chen 

E479 Bei Starkregenereignissen, die in den letzten Jahren 
in zunehmendem Maße aufgetreten sind, würde das 
Regenwasser Ackerflächen überspülen, die bisher 
rekultiviert wurden. Dabei würde Schaden an dem je-
weiligen Anbau entstehen. 

Der Deponiebetreiber ist nicht für die durch 
Starkregenereignisse überspülten Ackerflä-
chen verantwortlich. 

Die Fassung des Niederschlagswassers im 
Deponiebereich erfolgt über zwei getrennte 
Sammelsysteme. Das an der äußeren Bö-
schungen abfließende Niederschlagswasser 
wird in den Randgräben aufgefangen und in 
das Versickerungsbecken geleitet. Das durch 
den Deponiekörper versickernde Nieder-
schlagswasser wird durch die im Basisbereich 
befindliche Sickerwasserfassung aufgefangen 
und in das Sickerwasserbecken abgeleitet. 
Beide Becken weisen ausreichende Sicherhei-
ten auf, um auch Niederschläge aus Starkre-
genereignissen aufzunehmen. 

Die Einwendungen werden im weiteren Verfahren berücksichtigt 
werden. 

2.6.4 Hochwasser-
risiko und -schutz 

174 Versiegelung 
von Flächen 

E486, E790, E960 Durch die Errichtung der Deponie wird Boden versie-
gelt werden. Hierdurch kann der betroffene Boden 
seine Aufgabe der Wasserspeicherung und -filterung 
nicht mehr erfüllen. Wassermassen bei Starkregen 
können vom Boden nicht mehr aufgenommen wer-
den (Hochwasserrisiko). Auch gehen durch die Ver-
siegelung die Fruchtbarkeit des Bodens verloren, 
denn Wasser, Sauerstoff und Licht können durch die 
Versiegelung den Boden nicht erreichen. 

Diese Aussage gilt ausschließlich für die nicht 
rekultivierten Ablagerungsflächen während 
des Betriebszeitraums der Deponie. Das auf 
den aktiven Ablagerungsflächen versickernde 
Niederschlagswasser wird als Sickerwasser 
gefasst, gesammlt und entsorgt.  

Auf den rekultivierten Flächen (Teilflächen 
während des Betriebs, Gesamtfläche nach 
Beendigung des Deponiebetriebs) wird 
eine Rekultivierungsschicht aus kulturfähigem 
Boden hergestellt, auf dem sich ein mesophi-
les Grünland mit Hecken und Sträuchern 

Die Einwendungen werden im weiteren Verfahren berücksichtigt 
werden. 
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entwickeln wird. In der Rekultivierungsschicht 
wird einen Großteil der natürlichen Boden-
funktionen nach BBodSchG wieder herge-
stellt: 

 Lebensraum für Menschen, Tiere, 
Pflanzen und Bodenorganismen. 

 Bestandteil des Naturhaushalts mit 
seinen Wasser- und Nährstoffkreis-
läufen. 

 Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaume-
dium für stoffliche Einwirkungen auf 
Grund der Filter-, Puffer- und 
Stoffumwandlungseigenschaften, 
insbesondere auch zum Schutz des 
Grundwassers (eingeschränkt). 

Lediglich die Grundwasserneubildung wird im 
Deponiebereich deutlich reduziert, da nur 
noch das oberflächlich abströmende Wasser 
über das Versickerungsbecken dem Grund-
wasser zugeführt wird. Das durch den Depo-
niekörper versickernde Niederschlagswasser 
kann aufgrund des höheren Stoffinventars 
nicht mehr dem Grundwasser zugeführt wer-
den und geht daher für die Neubildung verlo-
ren. 

Die Aussage, dass Wassermassen bei 
Starkregeereignissen nicht mehr aufgenom-
men werden können ist falsch. Die Rekultivie-
rungsschicht der Deponie besitzt ein sehr ho-
hes Wasseraufnahme- und Speichervermö-
gen und kann mehr Niederschlagswasser auf-
nehmen als eine vergleichbare Ackerfläche. 

2.6.4 Hochwasser-
risiko und -schutz 

E685, E688, E796, 
E903, E904, E905, 
E975, T21, T22 

Diverse Hochwasserereignisse der letzten Jahre bil-
den direkte Wechselbeziehungen zwischen Oberflä-
chen- und Grundwasser. Gegenwärtig gibt es für den 
Bereich der Städte Falkenstein und Seeland noch 
keine Endlösung zum ausreichenden 

Eine Gefährdung der Deponie bzw. deren 
Standsicherheit durch Hochwasserereignisse 
ist ausgeschlossen. Die Hochwasserkarte ei-
nes Hochwasserereignisses mit niedriger 
Wahrscheinlichkeit (HQ200) ist in C17.6 

Die Einwendungen und Stellungnahmen werden im weiteren Ver-
fahren berücksichtigt werden. 
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175 Hochwassersi-
tuation Selke 

Hochwasserschutz der Selke. Es wird kritisiert, dass 
die Hochwassersituation der Selke nicht in die Be-
trachtung / in die hydraulischen Berechnungen ein-
geflossen ist. Die Wasserstände und somit auch die 
Grundwasserstände und das Schichtenwasser unter-
liegen einer ständigen Änderung bzw. einem ständi-
gen Pegelwechsel. Die direkten Wechselbeziehun-
gen zwischen Oberflächen- und Grundwasser müs-
sen auch unter dem Einfluss der Hochwasserereig-
nisse und Anfälligkeit der Selke betrachtet werden. 

In diesem Zusammenhang wird auch vorgeschlagen 
die Kiesgrube in den Hochwasserschutz der Selke 
mit einzubeziehen. 

dargestellt. Aufgrund der Höhenlage der De-
poniebasis (ca. 10-12 Höhenmeter oberhalb 
der Selkeaue) befindet sich die Deponie weit 
außerhalb der gefährdeten Gebiete. Weder 
der Tagebau noch der Deponiestandort wür-
den von einem Hochwasser HQ200 betroffen 
sein (s. Anlage C17.6) 

Im Falle eines HQ200 würde der Wasserstand 
in der Selke stark ansteigen und die tieferlie-
genden Gebiete in Reinstedt vollständig fluten 
(s. Anlage C17.6). Der Grundwasserspiegel 
würde im Überflutungsbereich bis auf Gelän-
deniveau ansteigen. Mit zunehmender Entfer-
nung zur Selke nimmt der GW-Spiegelanstieg 
sukzessive ab, da die gut leitenden Kieshori-
zonte das Wasser gut ableiten können. Im Be-
reich der geplanten Deponie würde sich der 
GW-Spiegelanstieg infolge der großen Entfer-
nung kaum auswirken. Die Hochlage der me-
sozoischen Gesteinsschichten würde weiter-
hin umströmt, auch wenn der umströmte, 
grundwasserfreie Bereich sich geringfügig ver-
kleinern würde. Die Standsicherheit der Depo-
nie wäre davon nicht beeinträchtigt. 

Anmerkung: Der Begriff des “Schichtenwas-
sers” existiert in der Hydrogeologie nicht. Die-
ser Begriff wird häufig in Baugrundgutachten 
verwendet und bezeichnet temporär auftreten-
des Grundwasser, welches sich nach stärke-
ren Niederschlägen vorübergehend auf stau-
enden Schichten sammelt, aber keinen eige-
nen Grundwasserleiter darstellt. 

2.7 Abfall/Altlas-
ten/Bodenschutz 

176 Bodenschutz 

E510, E691, E720, 
E799, E871 

Durch die Errichtung der Deponie wird hochwertiger 
Boden, der für die Landwirtschaft geeignet ist, ver-
nichtet werden. Böden sind auch ein wichtiger Le-
bensraum für Lebewesen. 

Umliegende landwirtschaftliche Flächen können 
nach Starkregenereignissen von dem deponierten 

Der Deponiestandort wurde unter anderem 
deshalb gewählt, weil auf der beanspruchten 
Fläche kein natürlicher Boden mehr vorhan-
den ist. Die gesamte beanspruchte Fläche 
wurde vollständig ausgekiest, verfüllt und mit 

Für den Bodenschutz wurde die Untere Bodenschutzbehörde des 
Landkreises Harz zur Bewertung der Umweltauswirkungen des 
Schutzgutes Boden einbezogen. 

Das Schutzgut Boden mitsamt den Auswirkungen auf den Boden 
und die entsprechenden Wechselbeziehungen und -
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Gut überschwemmt und für eine lange Zeit unbrauch-
bar werden.  

Es wird gefragt, wer den Bodenschutz kontrolliert.  

einer künstliche hergestellten Oberboden-
schicht versehen.  

Ein Verlust hochwertigen natürlichen Bodens 
wäre mit dem Vorhaben nur dann verbunden, 
wenn ein anderer Standort ohne vergleichbare 
Vornutzung gewählt worden wäre. 

Der zur Rekultivierung des Kiestagebaus ver-
wendete Oberboden wird vor Beginn der Ar-
beiten zur Errichtung der Deponie abgetragen 
und zur späteren Wiederverwendung als 
Oberboden so zwischengelagert, dass seine 
Kulturfähigkeit erhalten bleibt.   

Die Deponie am Standort Reinstedt wird wie 
jede andere neu zu errichtende Deponie nach 
dem Stand der Technik und den Anforderun-
gen aus allen einschlägigen Regelwerken er-
richtet und betrieben. Unter diesen Bedingun-
gen ist ein Austrag von deponierten Boden- 
und Bauschuttabfällen auf die umliegenden 
Flächen auch bei extremen Starkregenereig-
nissen ausgeschlossen. 

Für den Bodenschutz ist die untere Boden-
schutzbehörde des Landkreis Harz zuständig. 

wirkungen wird insbesondere in der Umweltverträglichkeitsstudie 
betrachtet.  

Eine Berücksichtigung erfolgt auch über die naturschutzfachliche 
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung.  

Die Einwendung wird in der weiteren Prüfung berücksichtigt wer-
den.  

2.7 Abfall/Altlas-
ten/Bodenschutz 

177 Bodengefüge 

T2 Die Emissionen, welche durch die Baufahrzeuge und 
Maschinen hervorgerufen werden, wirken auf den 
Boden ein. Schon für die Bauphase sind Maßnahmen 
zum Schutz des Bodengefüges des Oberbodens, 
welcher der zukünftigen Rekultivierung dienen soll, 
als Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen fest-
zulegen. Dies sind z. B. die Ausweisung von Lager-
flächen und die Gestaltung der Bodenmieten, bau-
zeitliche und maschinentechnische Vorgaben, aber 
auch Festlegungen zu Montage und Betankungsflä-
chen, um evtl. mögliche Störfälle zu vermindern. 

Maßnahmen zur qualitätssichernden Bewirt-
schaftung des Oberbodens wurden in die 
überarbeiteten Antragsunterlagen (2. Tektur, 
Erläuterungsbericht B1, Kap. 11.5, Unterab-
schnitt: Bodenmanagement) aufgenommen 
und werden beim Bau der Deponie umgesetzt. 

Stellungnahme UBB: Unter der Voraussetzung, dass das geplante 
Bodenmanagement entsprechend ausgeführt wird, hat sich mit 
Einreichung der Tekturunterlagen die Stellungnahme der UBB er-
ledigt.  
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2.7 Abfall/Altlas-
ten/Bodenschutz 

178 Bodenfunktion 
Verlustausgleich 

T2 Der nicht kompensierbare Verlust der stark anthropo-
gen beeinflussten, allerdings durch die bergrechtlich 
vorgeschriebenen Rekultivierungsmaßnahmen teil-
weise wiederhergestellten Bodenfunktionen nach Be-
endigung des Abbaus, ist beim Vorhaben zu beach-
ten. (Hinweis: Aus Sicht der Unteren Bodenschutzbe-
hörde des LK Harz ist die im bergrechtlich gesicher-
ten Sonderbetriebsplan vorgegebene landwirtschaft-
liche Rekultivierung bei einer Planfeststellung der 
Deponie DK 0 zukünftig nicht mehr erforderlich.) Ent-
sprechend dem Abbaufortschritt des Kiessandes soll 
ein entsprechender Volumenausgleich erfolgen, wel-
cher an die bauabschnittsweise Errichtung der Depo-
nie DK 0 anzupassen ist. Hierbei muss Oberboden 
nicht zusätzlich umgelagert / zwischengelagert und in 
seinen bodenphysikalischen Eigenschaften zusätz-
lich belastet werden. 

Sofern die Beräumung des Oberbodens auf 
neuen Abbauabschnitten des Kiessandtage-
baus und die unmittelbare Nutzung des abge-
tragenen Oberbodens zur Rekultivierung der 
Deponie in zeitlicher Nähe zueinander möglich 
ist, werden die erforderlichen Arbeiten selbst-
verständlich so aufeinander abgestimmt, dass 
eine Zwischenlagerung vermieden wird. 

Keine weitere Kommentierung.  

2.7 Abfall/Altlas-
ten/Bodenschutz 

179 Maßnahmen 
zum Bodenschutz 

T2 Maßnahmen zum Schutz des abgetragenen und für 
die Rekultivierungsschicht vorgesehenen Bodens 
werden nicht umfassend dargelegt. Hier sollte eine 
bauabschnittsweise Bodenmassebilanz, die Darstel-
lung der vorgesehenen Zwischenlagerflächen, Maß-
nahmen zum Bodenschutz und zur Erhaltung der bo-
denphysikalischen, -chemischen und -biologischen 
Eigenschaften dargelegt werden. Dies trifft insbeson-
dere auf Maßnahmen zur Vermeidung und Vermin-
derung schädlicher Bodenverdichtung, die boden-
kundliche Baubegleitung bei der Herstellung der Re-
kultivierungsschicht und die Qualitätssicherung bei 
zugelieferten Bodenmaterialien zu. In diesem Zu-
sammenhang wird auch auf die Bundesbodenschutz-
verordnung – Anhang 2 und auf die einschlägigen 
DIN – Vorschriften (DIN 18915; DIN 19731 und DIN 
18917) hingewiesen, die eingehalten werden müs-
sen. 

Eine bodenkundliche Baubegleitung und ein Boden-
management sind durchzuführen. 

Bauabschnittsweise Massenbilanzen mit Dar-
stellung der Zwischenlagerflächen können im 
Zuge der Ausführungsplanung erarbeitet und 
vorgelegt werden. 

Maßnahmen zum Erhalt der Kulturfähigkeit 
des abgetragenen Bodens wurden im Erläute-
rungsbericht C1 (2. Tektur), Kap. 11.5 Unter-
abschnitt Bodenmanagement beschrieben. 

Eine bodenkundliche Baubegleitung wird aus 
Sicht der Antragstellerin für die Herstellung 
der Rekultivierungsschicht vorgesehen. Für 
den Abtrag der künstlich hergestellten 
Oberbodenschicht des rekultivierten Tagebau-
bereichs aus bereits mindestens einmal um-
gelagertem Bodenmaterial wird eine boden-
kundliche Baubegleitung nicht für sinnvoll er-
achtet. 

  

Den in den Ausführungen zum Antrag auf Planfeststellung – 1. 
Textur – genannten Maßnahmen, wie bodenkundlicher Baubeglei-
tung und Bodenmanagement, die gezielte Einhaltung der boden-
bezogenen DIN-Vorschriften im Rahmen des Bodenabtrages 
oberhalb des Kiessandtagebaus (wiederhergestellte Acker bzw. 
Verfüllfläche vor Errichtung der Deponie DK 0 ) und des Boden-
auftrages zur Errichtung der Deponieabdichtung seitens des An-
tragstellers, wird von der UBB zugestimmt. 

Damit werden die bodenschutzbezogenen Vermeidungs- und Min-
derungsmaßnahmen entsprechend den gesetzlich bzw. fachspezi-
fisch vorgegebenen Grundlagen wirkungsvoll umgesetzt .  
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2.7 Abfall/Altlas-
ten/Bodenschutz 

180 Bodenuntersu-
chungen 

T2, T3 Als Ergebnis der Bodenbeprobung und -analytik 
durch die LUS GmbH vom 10.02.2022 (Probe-Num-
mern: P092132; P092133 und P092134) ist festzu-
stellen, dass keine der Bodenproben eine Über-
schreitung der Vorsorgewerte aufweist. Die zusätz-
lich noch durchgeführte Analytik gemäß Anhang 2 Nr. 
2 BBodSchV zum Wirkpfad Boden - Nutzpflanze also 
der eigentlichen Pflanzenverfügbarkeit (Stoffüber-
gang Boden - Nutzpflanze) weist ebenfalls keinerlei 
Überschreitung der Prüf- bzw. Maßnahmenwerte auf. 
Aufgrund dieser Beprobungsergebnisse sind die 
grundsätzlichen Voraussetzungen für eine weitere 
Prüfung gemäß § 11 BBodSchV nicht gegeben. So-
mit erfolgt die Bestimmung der unbedenklichen Zu-
satzfrachten aus dem Deponiebetrieb nach den in § 
3 Abs. 3 der Bundes- Bodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) aufgeführten immissionsschutzrechtli-
chen Bestimmungen. Diesen immissionsschutzrecht-
lichen Regelungen greift das BBodSchG nicht vor, 
somit bleiben die anlagenbezogenen Anforderungen 
Gegenstand der immissionsschutzrechtlichen Prü-
fung gem. § 3 Abs. 1 BImSchG bzw. § 5 Abs. 1 Nr. 1 
BImSchG. Die abschließende Prüfung, ob die Anlage 
und deren Betrieb dem Stand der Emissionsbegren-
zungstechnik nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG ent-
spricht, obliegt damit der Unteren Immissionsschutz-
behörde. 

Kein Kommentar. Die Immissionsschutzbehörde wird im weiteren Verfahren einbe-
zogen.  

2.7 Abfall/Altlas-
ten/Bodenschutz 

181 Subrosion 

T16 Durch Subrosion bedingte Beeinträchtigungen der 
Geländeoberfläche, bspw. in Form von Erdfällen, 
sind im Plangebiet nicht bekannt. Vom tieferen Unter-
grund ausgehende, durch Subrosion bedingte Beein-
trächtigungen der Geländeoberfläche sind im Plan-
gebiet auch nicht bekannt. 

Kein Kommentar. keine Kommentierung 

2.7 Abfall/Altlas-
ten/Bodenschutz 

182 Schutzgut Bo-
den 

T2 Gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 1 KrWG muss sichergestellt 
sein, dass auch für das Schutzgut Boden keine Ge-
fahren hervorgerufen werden können. Gleichzeitig 
muss gemäß § 36 Abs. 1b KrWG i.V.m. § 4 Abs. 1 
BBodSchG Vorsorge gegen das Entstehen schädli-
cher Bodenveränderungen getroffen werden. Es wird 

Kein Kommentar. Kein Kommentar 

Es handelt sich nicht um eine Einwendung, die erörtert werden 
muss. 
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angenommen, dass bei Einhaltung der DepV und 
Einhaltung des Stands der Technik und unter Einhal-
tung von noch nachzureichender Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen keine Gefährdungen für das 
Schutzgut Boden bestehen. 

2.7 Abfall/Altlas-
ten/Bodenschutz 

183 Geologische 
Barriere 

E466, E627, E695, 
E781, E791, E802, 
E864, E871, E968, 
E970, E971 

Es wird kritisiert, dass der geologische Untergrund 
der geplanten Deponiefläche nicht geeignet ist. Es 
fehlt die geologische Barriere. 

Nach § 3 Abs. 1 der Deponieverordnung 
(DepV) sind Deponien oder Deponieab-
schnitte so zu errichten, dass die Anforderun-
gen nach Anlage 1 an die geologische Barri-
ere eingehalten werden. 

Mangels einer natürlichen geologischen Barri-
ere werden in Übereinstimmung mit den An-
forderungen aus Anlage 1 Nr. 2 DepV techni-
sche Maßnahmen als Ersatz der geologischen 
Barriere ausgeführt.  

Durch welche technischen Maßnahmen die 
geologische Barriere ersetzt wird, ist im Erläu-
terungsbericht B1 Kap. 6.5 beschrieben. 

Allgemeine Erläuterungen zum Deponierecht: Die Deponieverord-
nung (DepV) gibt die Anforderungen an eine Deponie der Klasse 0 
(DK0) vor. Dementsprechend könnte eine (natürlich gegebene) 
geologische Barriere als Untergrund in Frage kommen, oder, 
wenn diese nicht vorhanden ist, auch eine solche technisch herge-
stellt werden. 

Hier wurde beantragt, die geologische Barriere technisch herzu-
stellen. Ob die geplante technisch herzustellende geologische 
Barriere den Anforderungen entspricht, wird im Anschluss an die 
Anhörungsphase geprüft werden.  

Die Einwendungen werden daher zur Kenntnis genommen und im 
weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  

2.7 Abfall/Altlas-
ten/Bodenschutz 

184 Eigenschaften 
zu deponierender 
Abfälle 

E509, E689, E790, 
E939, E943, E965 

Es wird gefragt, wie geprüft werden kann, ob die 
Inertabfälle sich chemisch, biologisch oder physika-
lisch nicht oder nicht wesentlich während der Depo-
nierung verändern. In diesem Zusammenhang wird 
angenommen, dass dies nur im Nachhinein nach der 
Deponierung durch Bohrungen o. ä. geprüft werden 
kann. Es ist unklar, ob es staatliche Kontrollbohrun-
gen und Messungen für die Deponie gibt. 

Es wird gefragt, warum eine Schutzschicht bei der 
Deponie eingebaut werden soll, wenn der Abfall doch 
ungefährlich sein soll.  

In diesem Zusammenhang wird auch gefragt, was mit 
Benzin- und Ölbelastetem Material passiert.  

Zu Abs. 1): Die grundlegende Eigenschaft von 
Inertabfällen ist es, dass sie sich chemisch, bi-
ologisch oder physikalisch nicht wesentlich 
verändern. Durch die Annahmekriterien, d.h. 
die zulässigen Abfallarten und die Einhaltung 
der Zuordnungswerte für die Deponieklasse 0 
nach Anlage 2 Tabelle 2 Spalte 5 wird sicher-
gestellt, dass auf Deponien der Klasse 0 aus-
schließlich Inertabfälle abgelagert werden. 

Um die vorhandenen Unklarheiten zu beseiti-
gen, die bezüglich der Art und der Maßnah-
men der Überwachung des Deponiebetriebs 
durch die zuständige Behörde vorhanden 
sind, wird dem Einwender / der Einwenderin 
empfohlen, sich mit den entsprechenden Re-
gelwerken vertraut machen. 

Zu Abs. 2): Gemäß DepV sind alle Deponien 
(auch Deponien der Klasse 0) mit einer 

Die geäußerten Fragen und Bedenken, welche zum Teil Einwen-
dungen darstellen, werden zur Kenntnis genommen und im Zuge 
der Abwägung und ggf. erfolgenden weiteren Prüfung berücksich-
tigt werden. 
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geologischen Barriere / Basisabdichtungssys-
tem und einem Oberflächenabdichtungssys-
tem zu errichten. Je höher die Deponieklasse, 
desto höher sind die Anforderungen an das je-
weilige Abdichtungssystem. Bei einer deponie 
der Klasse 0 ist lediglich eine geologische 
Barriere und eine mineralische Entwässe-
rungsschicht an der Basis erforderlich sowie 
eine Rekultivierungsschicht an der Oberflä-
che, da das Stoffinventar nur gering ist. 

Zu Abs. 3): Abfälle mit Kontaminationen durch 
Benzin oder andere Mineralölprodukte, die die 
entsprechenden Zuordnungswerte für die De-
ponieklasse 0 überschreiten, sind von der Ab-
lagerung ausgeschlossen.   

2.7 Abfall/Altlas-
ten/Bodenschutz 

185 Deponiegut 

E106, E119, E148, 
E149, E154, E158, 
E159, E213, E428, 
E459, E471, E510, 
E667, E680, E689, 
E790, E793, E835, 
E972, E973 

Waren früher Baustoffe überwiegend natürlich, mine-
ralischer Natur, finden sich heute immer mehr Kom-
binationen unterschiedlicher Baustoffe. Es wird ge-
fragt, wer das abzulagernde Deponiegut auf seine 
Zusammensetzung (Schadstoffe) hin kontrolliert (un-
abhängiges Umweltlabor, TÜV) und ob dieses bei der 
Menge an abzulagerndem Abfall und in den Abend- 
und Nachtstunden überhaupt möglich ist. (Die Praxis 
hat bewiesen, dass eine Eigenkontrolle gut ist, aber 
von Eigeninteressen beeinflusst werden kann. Eine 
behördliche Kontrolle ist aus Personalgründen selten 
und muss vorab angemeldet werden.) 

Weiterhin wird gefragt, wer die Klassifizierung des 
Abfalls vornimmt. 

Es wird angenommen, dass nicht gewährleistet wer-
den kann, dass nur unbelastetes Material abgelagert 
wird. Vielfach wird davon ausgegangen, dass auch 
belastetes Material zur Ablagerung kommt.  

Welche Abfallarten für die Ablagerung auf der 
Deponie der Klasse 0 abgelagert werden sol-
len, ist im Erläuterungsbericht B1 Kap. 9.1 be-
schrieben. Die Zusammensetzung des Abfalls 
und die Einhaltung der Zuordnungswerte für 
die Deponieklasse 0 ist vor der Anlieferung 
durch Deklarationsanalysen nachzuweisen. 
Die Annahme erfolgt erst nach Prüfung der 
Zulässigkeit der Entsorgung durch den Depo-
niebetreiber. 

Unterstellungen, dass die Deponie nicht ge-
setzes- und regelkonform betrieben wird (“Ei-
geninteresse”, “dass auch belastetes Material 
abgelagert wird”), weisen wir zurück. 

Die Aussage, dass natürliche Baustoffe gene-
rell und insbesondere in früheren Zeiten nicht 
schadstoffbelastet waren, ist nicht korrekt. Ein 
aus natürlichen Rohstoffen gebrannter Tonzie-
gel kann je nach Lagerstätte des Tons 
Schwermetalle und Sulfat enthalten, die eine 
Beseitigung auf einer DK0 häufig nicht zulas-
sen. Insbesondere die erhöhte Sulfatbelas-
tung bei Ziegelmaterial lässt eine Ablagerung 

Allgemeine Erläuterungen der Anhörungsbehörde zu den aufge-
worfenen Fragestellungen: 

Um Umweltauswirkungen zu vermeiden, sind die Errichtung und 
der Betrieb einer Deponie umfassend durch die hierfür geltenden 
bundesrechtlichen Regelungen reglementiert. Die umweltverträgli-
che Ablagerung von Abfällen auf Deponien ist insbesondere mit 
der Deponieverordnung geregelt. Abhängig von den zulässigen 
Schadstoffgehalten der Abfälle, die abgelagert werden dürfen, 
werden die Deponieklassen unterschieden. An die verschiedenen 
Deponieklassen werden unterschiedliche Anforderungen hinsicht-
lich der technischen Sicherungssysteme gestellt. Die rechtlich vor-
geschriebenen Sicherungssysteme und sonstigen Vorkehrungen 
sind darauf ausgerichtet, angepasst an die Deponieklasse die je-
weilig zugelassene Schadstofffracht sicher und dauerhaft abzula-
gern. In einem Zulassungsverfahren (Planfeststellungsverfahren) 
werden die vorgegebenen fachtechnischen Anforderungen ge-
prüft, notwendige weitergehende Regelungen könnten über Fest-
legungen/Anordnungen/Nebenbestimmungen im Planfeststel-
lungsbeschluss festgelegt werden. 

Auch danach wäre eine Deponie durch die zuständige Überwa-
chungsbehörde regelmäßig und auch anlassbezogen auf die Ein-
haltung der umweltrechtlichen Anforderungen und der im Planfest-
stellungsbeschluss fixierten Bedingungen zu kontrollieren.  
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auf einer DK0 ohne Ausnahmeregelung oder 
Einzelfallentscheidung in den meisten Fällen 
nicht zu. 

Älterer Beton kann beim Einsatz von chromat-
haltigen Zementen erhöhte Chromat-Konzent-
rationen aufweisen. Durch den Einsatz von 
chromatarmen Zementen ist dieses Problem 
bei der heutigen Betonherstellung nicht mehr 
gegeben. 

Teer, der aufgrund der darin enthaltenen Po-
lyzyklischen Kohlenwasserstoffe als krebser-
regend eingestuft wird, gehört zu den frühes-
ten künstlich hergestellten Materialien (Birken-
teer / -pech bereits im Neolithikum) und wurde 
als Dichtungsmaterial, Klebstoff und Schutz-
anstrich verwendet und kann selbst im Ab-
bruchmaterial mittelalterlicher Bausubstanz zu 
Schadstoffbelastungen führen..  

Außerdem verpflichtet § 22 DepV die zuständige Behörde ihre Zu-
lassungsentscheidung alle vier Jahre zu überprüfen, ob mit Blick 
auf die Einhaltung des Standes der Technik und die Anforderun-
gen aus § 36 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 5 KrWG die getroffenen An-
ordnungen bestehen bleiben können oder ergänzt werden müs-
sen. Mit Blick hierauf kann davon ausgegangen werden, dass bei 
rechtskonformer Errichtung und Betrieb der Deponie keine unzu-
lässigen Umweltauswirkungen verursacht werden. 

Eine der grundlegenden Regelungen im Deponierecht ist es unter 
anderem, dass Abfälle bereits vor der Annahme auf der Deponie 
einer ausreichenden Analyse unterzogen wurden. Dabei spielt 
selbstverständlich Abfallart und Abfallherkunft eine Rolle. Die not-
wendige Analyse nach Parametern, Anzahl und Häufigkeit ist 
auch abhängig von der Menge und wird bereits in der DepV, hier 
insbesondere § 8 der DepV, geregelt.  

Bei der Annahme wäre durch den Deponiebetreiber dann eine 
ebenfalls in § 8 DepV festgelegte Annahmekontrolle durchzufüh-
ren.  

Durch die zuständige Behörde wird der Deponiebetreiber regelmä-
ßig auf Einhaltung seiner Pflichten auch unter Vorlage der Analy-
sen, Probenahmeprotokolle und der anderen vorzuhaltenden Do-
kumentationen überwacht.   

Die Einwendungen an dieser Stelle werden zur Kenntnis genom-
men und im weiteren Verfahren selbstverständlich berücksichtigt 
werden.   

2.7 Abfall/Altlas-
ten/Bodenschutz 

186 bereits depo-
nierte Abfälle 

E509, E564, E628 Es wird gefragt, ob der bereits nach Bergrecht depo-
nierte Abfall belastet ist oder nicht. Es wird angenom-
men, dass diese Abfälle umweltbedenklich sind (Pro-
bebohrungen würde dieses beweisen). 

Bei der Verfüllung des Kiessandtagebaus 
Reinstedt wurden keine Abfälle deponiert. Es 
wurden mineralische Abfälle zur Wiedernutz-
barmachung der Fläche stofflich verwertet. 
Die Kontrolle der Einhaltung der im Sonderbe-
triebsplan festgelegten Zuordnungswerte ob-
liegt der zuständigen behörde (LAGB). In re-
gelmäßigen Abständen werden im Auftrag des 
LAGB in Tagebauen auch technische Maß-
nahmen (Schürfe, Bohrungen) als Kontrollun-
tersuchungen durchgeführt. 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt werden.  
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Die unbegründete Unterstellung, diese Abfälle 
wären umweltbedenklich, wird zurückgewie-
sen.  

2.7 Abfall/Altlas-
ten/Bodenschutz 

187 Abfallmengen 

E596, E607 Es wird befürchtet, dass die Errichtung der Deponie 
eine Überkapazität für Abfälle im Bundesland ent-
steht und somit Abfälle aus anderen Bundesländern 
(auch aus wirtschaftlichen Gründen) abgelagert wer-
den. 

Der Bedarf für die Deponie der Kasse 0 am 
Standort Reinstedt wurde in den Antragsunter-
lagen, Anlage C14 Planrechtfertigung, begrün-
det. 

Ein Abfallimport aus anderen Bundesländern 
kann schon allein deswegen ausgeschlossen 
werden, weil ab einer Entfernung von ca. 50-
60 km die reinen Transportkosten so hoch wä-
ren, dass dadurch ein marktüblicher Entsor-
gungspreis für Abfälle der Klasse DK0 nicht 
mehr erreicht werden kann. Die Herkunft der 
Abfälle wird daher überwiegend aus dem un-
mittelbaren Umfeld der Deponie stammen. 

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist durch den Vorha-
beträger eine Planrechtfertigung und damit auch eine Bedarfsprü-
fung, vorzulegen.  

Durch die Behörde wird der Bedarf und damit die Planrechtferti-
gung auch unter Berücksichtigung anderer, vorhandener Deponie-
standorte und prognostischer Abfallmengen geprüft werden. Die 
Einwendung wird demnach zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt.   

2.7 Abfall/Altlas-
ten/Bodenschutz 

188 Altlasten 

E627, E789, T23 Im Planungsgebiet bzw. im direkten Umfeld sollen 
Altlasten vorhanden sein. In diesem Zusammenhang 
wird eine Überprüfung gefordert, damit die Altlasten 
bzw. Verdachtsflächen saniert werden können. 

Die Existenz von Altlastenverdachtsflächen 
oder Altlasten im Umfeld des Standortes, so-
wie die Forderung nach Überprüfung und ggf. 
Sanierung umliegender Altlasten, steht in kei-
nem Zusammenhang mit der geplanten Depo-
nie am Standort Reinstedt. 

Für die Beurteilung von möglicherweise vorhandenen Altlasten 
wurde auch die Bodenschutzbehörde des Landkreises Harz als 
zuständige Behörde einbezogen. Nach dem dort geführten Altlas-
tenkataster befinden sich im Bereich der geplanten Deponie keine 
Altlasten. Auch im nahen Umfeld der geplanten Deponie sollen 
sich laut Altlastenkataster keine Altlasten bzw. Altlastenverdachts-
flächen befinden, welche von der Errichtung und dem Betrieb ei-
ner Deponie derartig beeinträchtigt sein könnten, dass eine Sanie-
rung durchgeführt werden müsste.  

Sollten den Einwendern bzw. Stellungnehmenden weitere Hin-
weise dazu vorliegen, so können diese für das weitere Verfahren 
durchaus hilfreich sein. Diesbezügliche Hinweise bitte ich daher 
gern im Rahmen der Erörterung nochmals vorzutragen.   

2.7 Abfall/Altlas-
ten/Bodenschutz 

189 Abfälle/Abfall-
verzeichnis 

E975, T1, T14, T18, 
T21 

In der Anlage B1 sind unter Nr. 10.1 die Abfälle auf-
geführt, deren Deponierung beabsichtigt ist. Neben 
den typischen mineralischen Bauabfällen werden 
auch Schlacken und Gießereiabfälle genannt. Eine 
genauere Beschreibung dieser Abfälle (Herkunft, Zu-
sammensetzung, prognostizierte Mengen) wurde 
entgegen den Vorgaben des § 19 Abs. 1 Nr. 6 DepV 

In der Planrechtfertigung (Anlage C14) wurde 
der grundsätzliche Bedarf für eine Deponie 
der Klasse 0 anhand der prognostizierbaren 
Abfallarten und -mengen nachgewiesen. 

Abfällen, die zur Ablagerung auf einer DK 0 
geeignet sind, von der Beseitigung auf der ge-
planten Deponie allein deshalb 

Zu Absatz 1.: Es handelte sich um eine Stellungnahme zum 1. An-
trag aus 2019. 

Die Annahme aller Abfälle unterliegt den Annahmebedingungen 
und Zuordnungswerten der DepV. So wird vor der Annahme eine 
grundlegende Charakterisierung und Deklarierung der Abfälle 
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nicht vorgenommen. Darüber hinaus bestehen Zwei-
fel, ob diese Abfälle, insbesondere die 10 02, 10 09 
und 10 10, die Zuordnungswerte der DepV einhalten 
können, da hier erfahrungsgemäß höhere Schad-
stoffgehalte zu erwarten sind. Betrachtungen dazu 
wurden nicht vorgelegt. Auch ein Bedarf für diese Ab-
fälle wurde nicht dargelegt. (Hinweis nach 1. Tektur: 
Die AS 10 10 06 (Gießformen und -sande vor dem 
Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 
fallen) und AS 10 10 08 (Gießformen und -sande 
nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 10 10 07 fallen) sind nicht mehr Bestandteil der 
beantragten Abfallarten.) 

Aus dem neuen Abfallverzeichnis wurde lediglich Ab-
fall aus Gießformen und Giessande Abfallschlüssel 
Nr. 10 10 06 herausgenommen. Die Industrieabfälle 
mit den Abfallschlüsselnummer AVV 10 02 Abfälle 
aus der Verarbeitung von Schlacke, AVV 10 09 Ab-
fälle aus thermischen Prozessen – Ofenschlacke, 
AVV 17 05 Bau- und Abbruchabfälle einschließlich 
Aushub von verunreinigten Standorten, AVV 19 12 
Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen z. B. Eisen 
oder andere Metalle, Kunststoffe und Gummi, Glas, 
Holz, welches gefährliche Stoffe enthalten, Hausmüll 
sowie Absiebungen des Hausmülls mit Kunststoffan-
teilen, Abfälle aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen (z. B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, 
Pelletieren) sind weiterhin Bestandteil der Antragstel-
lung und werden von einem TÖB abgelehnt. 

Die geplanten Verfüllmassen der Klasse DK 0 beste-
hen ausschließlich nur aus sogenannten Inertabfäl-
len, d. h. darunter fallen vor allem Bodenaushub und 
mineralische, vorsortierte und separierte Bau- und 
Abbruchabfälle mit nur geringfügig anhaftenden 
nichtmineralischen Fremdbestandteilen. Gemeinhin 
bezeichnet man Inertabfälle als Bodenaushub, 
Erdaushub, Bauschutt oder mineralischen Bauabfall. 
Somit sind Industrieabfälle ausgeschlossen. Das be-
deutet, dass die Genehmigungsbehörde für die Ge-
nehmigung und Freigabe der Abfallschlüsselnum-
mern nur Abfallnummern freigeben darf, welche 

auszuschließen, weil hierfür keine Prognose 
der ggf. anfallenden Mengen möglich 
war, steht im Widerspruch zu § 1 Nr. 6 und 7 
AbfG LSA, wonach nicht verwertbare oder 
nicht weiter zu behandelnde Abfälle gemein-
wohlverträglich in geeigneten Anlagen mög-
lichst in der Nähe ihres Entstehungsortes zu 
beseitigen sind.  

Wenn die betreffenden Abfälle in der Nähe der 
geplanten Deponie, z.B. in den Behandlungs-
anlagen der RST GmbH auch nur einmalig an-
fallen, wäre es nicht gemeinwohlverträglich, 
diese trotz verfügbarer geeigneter Beseiti-
gungsanlage in der Nähe des Entstehungsor-
tes auf einer anderen, weiter entfernten Depo-
nie zu beseitigen. Der Gemeinwohlverträglich-
keit stünden die zusätzliche Verkehrsbelas-
tung und die damit verbundenen Emissionen 
entgegen. 

Zweifel, ob bestimmte beantragte Abfallarten 
die Zuordnungswerte der Deponieklasse 0 
einhalten, sind unbegründet, da dies vor der 
Ablagerung durch Deklarationsanalysen nach-
zuweisen ist.  

Anders als die Formulierung des Sachargu-
ments vermuten lässt, wurden nicht alle Ab-
fälle der Gruppen 10 02, 10 09, 17 05 und 19 
12 zur Ablagerung beantragt sondern die ein-
zelnen im Erläuterungsbericht B1, Kap. 9.1 
Tabelle 10-1 aufgeführten Abfallarten. Bei den 
beantragten Abfallarten handelt es sich um 
Inertabfälle, die zur Beseitigung auf einer De-
ponie der Klasse 0 geeignet sind, sofern sie 
die Annahmekriterien der Deponieklasse 0 er-
füllen. Sofern Störstoffe in den abzulagernden 
Abfällen enthalten sind, ist deren Begrenzung 
auf die zu tolerierenden Anteile durch die Ein-
haltung der entsprechenden Zuordnungswerte 

gefordert. Das Überschreiten der vorgegebenen Schadstoffge-
halte kann somit ausgeschlossen werden. 

Zu Absatz 2, 3 und 4.: Bei der Bewertung der Abfälle wurde offen-
sichtlich nur auf die Obergruppen abgestellt, ohne dass erkannt 
wurde, dass hier nur die entsprechend aufgeführten Abfallschlüs-
sel für die Annahme vorgesehen sind. So wurde z. B. aufgezählt, 
welche Abfälle unter die Obergruppe AVV 1912 fallen könnten, 
dabei sind ausweislich der aufgelisteten Abfallarten (Nr. 9.1 des 
Erläuterungsberichts) lediglich die AVV 191209 (Mineralien) aus 
dieser Obergruppe für einen Annahme beantragt wurden. 

Im Übrigen sind Inertabfälle Abfälle, die keinen wesentlichen phy-
sikalischen, chemischen oder biologischen Veränderungen unter-
liegen. Darüber hinaus müssen diese Abfälle die in Anhang 3 der 
DepV aufgeführten Zulässigkeitskriterien für eine DK 0 erfüllen. 
Eine Zuordnung dieser Abfälle ausschließlich nach Herkunft bzw. 
Ausschluss deswegen ist nicht normiert. 

Die Stellungnahmen werden im weiteren Verfahren auch weiter 
berücksichtigt werden. 
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denen der Inertabfällen einer Deponie DK 0 entspre-
chen. Industrieabfälle mit folgenden Abfallschlüssel-
nummer dürfen beispielsweise nicht genehmigt und 
nicht eingebaut werden: AVV 10 02 Abfälle aus der 
Verarbeitung von Schlacke, AVV 10 09 Abfälle aus 
thermischen Prozessen – Ofenschlacke + Abfall aus 
Guß, AVV 17 05 Bau- und Abbruchabfälle einschließ-
lich Aushub von verunreinigten Standorten, AVV 19 
12 Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, z. B. Ei-
sen oder andere Metalle, Kunststoffe und Gummi, 
Glas, Holz, welches gefährliche Stoffe enthält, Haus-
müll sowie Absiebungen des Hausmülls mit Kunst-
stoffanteilen, Abfälle aus der mechanischen Behand-
lung von Abfällen (z. B. Sortieren, Zerkleinern, Ver-
dichten, Pelletieren) usw. (aus dieser Auflistung ist 
kein Vollständigkeitsanspruch abzuleiten). Biologo-
gisch abbaubare Abfälle, die zu einer Deponiegasbil-
dung führen können, sind ebenfalls nicht zulässig, 
ebenso Abfälle, die zu erheblichen Geruchsbelästi-
gungen für die Beschäftigten und die Nachbarschaft 
führen. Hierfür muss die Genehmigungsbehörde eine 
Fremdüberwachung zur Kontrolle und Einhaltung in-
stallieren. 

Es wird auf die fehlende Benennung der konkreten 
Abfallarten der Gruppe 20 01 „Getrennt gesammelte 
Fraktionen (außer 15 01)“ hingewiesen, welche im 
beantragten Annahmekatalog mit benannt sind. 

(z.B. TOC, Glühverlust und ggf. ergänzend 
Brennwert) gewährleistet. 

Der Hinweis, dass Abfälle von einem TÖB ab-
gelehnt werden, bleibt unklar, da weder TÖB 
noch der konkrete Abfall, der vom TÖB abge-
lehnt wird, benannt wird. Der öffentlich-rechtli-
che Entsorgungsträger verweist lediglich auf 
die Abfallarten 170302, 170301*, 190307 und 
190306*, die nicht von der Entsorgung ausge-
schlossen sind. Die Annahme dieser Abfälle 
auf der geplanten DK 0 würde gegen Sat-
zungsrecht verstoßen. Da diese Abfälle je-
doch nicht zur Ablagerung beantragt werden, 
liegt hier kein Konflikt mit dem örE vor. 

Die in der Stellungnahme / Einwendung Be-
schränkung des Begriffs „Inertabfall“ auf vor-
rangig Boden, Bauschutt und andere minerali-
sche Bauabfälle sowie der Ausschluss von In-
dustrieabfällen ist willkürlich und unzutreffend.  

Nach § 3 Abs. 6 KrWG sind Inertabfälle aus-
schließlich der dort angegebenen Eigenschaf-
ten definiert. Eine Kopplung des Begriffs 
Inertabfall an bestimmte Herkunftsbereiche 
oder der Ausschluss von Herkunftsbereichen 
(z.B. Industrie) ergibt sich aus der Legaldefini-
tion in § 3 Abs- 6 KrWG nicht.  

Abfälle aus der Industrie, wie die hier bean-
tragten Abfallarten 10 02 02 unbearbeitete 
Schlacke, 10 09 03 Ofenschlacke und 10 10 
03 Ofenschlacke, sind Inertabfälle, wenn sie 
die Anforderungen aus Artikel 2 der Richtlinie 
1999/31/EG erfüllen und sind zur Beseitigung 
auf der geplanten DK 0 geeignet, wenn sie die 
entsprechenden Zuordnungswerte einhalten.  

2.7 Abfall/Altlas-
ten/Bodenschutz 

T18 Die Errichtung und der Betrieb der DK 0 -Deponie 
„Froser Berge“ steht nicht im Widerspruch zum Ab-
fallwirtschaftskonzept 2019- 2024 sowie zu den sat-
zungsrechtlichen Regelungen der enwi. Auch das 

Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 KrWG sind Abfälle zur 
Beseitigung die Abfälle, die nicht verwertet 
werden. Eine Anforderung daran, dass Abfälle 
zu Beseitigung nicht potenziell verwertbar 

Hinsichtlich der aufgezählten Abfallarten ASN 17 03 02 „Bitumen-
gemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen“ und 
ASN 19 03 07 „stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
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190 Entsorgungs-
wirtschaft des 
Landkreises Harz 
(enwi) 

überarbeitete Abfallverzeichnis widerspricht nicht der 
derzeit geltenden Abfallentsorgungssatzung der 
enwi. Für alle Abfalle, die deponiert werden sollen, 
muss neben der Zulässigkeit der einzulagernden Ab-
fälle auch deren Nichtverwertbarkeit nachgewiesen 
werden. Ein entsprechendes Überwachungsma-
nagement ist einzurichten. Des Weiteren muss die 
Einhaltung des Ausschlusskataloges (AES) und der 
damit verbundenen Überlassungspflichten gegen-
über der enwi für diese Abfälle sichergestellt sein. Ab-
fälle, die im Landkreis Harz anfallen und der enwi zu 
überlassen sind, dürfen nicht als Beseitigungsabfall 
in der geplanten Anlage deponiert werden. Die davon 
betroffenen Abfallarten können sich während des 
Zeitraumes der Ablagerungsphase der Deponie auf-
grund von Änderungen der AES bzw. Veränderung 
des Annahmekataloges als Teil der Deponiegeneh-
migung ebenfalls verändern. Konkret sind nach der 
aktuell gültigen AES die beantragten Abfallarten ASN 
17 03 02 „Bitumengemische mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 17 03 01 fallen“ und ASN 19 03 07 
„stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 19 03 06 fallen“ nicht von der Entsorgung aus-
geschlossen. Insofern würde die Überlassung durch 
die Abfallerzeuger und eine Deponierung dieser Ab-
fälle auf der DK 0-Deponie, soweit sie im Landkreis 
Harz anfallen, einen Verstoß gegen geltendes Sat-
zungsrecht darstellen. 

Es wird gefordert, dass mit den Eingangskontrollen 
der geplanten neuen Deponie sichergestellt werden 
muss, dass die angelieferten Abfälle den zugelasse-
nen Abfallarten entsprechen. Weiterhin wird darauf-
hin hingewiesen, dass für die zur Deponierung vor-
gesehenen Abfälle neben der strikten Einhaltung der 
abfallrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der 
Zuordnungskriterien nach DepV DK 0, auch grund-
sätzlich die Nichtverwertbarkeit im Rahmen der ab-
fallrechtlichen Überwachung nachgewiesen werden 
sollte. 

sind, ergibt sich aus der Legaldefinition in § 
3 Abs. 1 nicht. 

Die Grundpflicht zur vorrangigen Verwertung 
entfällt nach § 7 Abs. 2 Satz 3 KrWG, wenn 
die Beseitigung der Abfälle den Schutz von 
Mensch und Umwelt nach Maßgabe des § 6 
Abs. 2 Satz 2 und 3 (Abfallhierarchie) am bes-
ten gewährleistet. 

Für Abfälle, die zwar potenziell verwertet wer-
den könnten, für die aber kein Verwertungs-
weg zur Verfügung steht, ist die Beseitigung 
auf einer Deponie nach § 3 Abs. 2 KrWG 
zwingend erforderlich. 

Die Forderung eines Nachweises der Nicht-
verwertbarkeit weisen wir zurück. 

Die vom Einwender / von der Einwenderin ge-
nannten Abfallarten AVV 170302, 170301*, 
190307 und 190306*, die nach der aktuell gül-
tigen AES nicht von der Entsorgung ausge-
schlossen sind, wurden durch den Antragstel-
ler nicht zur Ablagerung beantragt. 

unter 19 03 06 fallen“ wird darauf hingewiesen, dass diese laut ak-
tueller Unterlagen der 1. Tektur nicht beantragt wurden.  

Die Hinweise zur Abfallhierarchie (und Nichtverwertbarkeit) wer-
den zur Kenntnis genommen. Die Grundpflicht einer vorrangigen 
Verwertung vor der Beseitigung obliegt jedoch dem Abfallerzeu-
ger, siehe auch § 8 Abs. 1 Nr. 2a der DepV. Demnach hat der Ab-
fallerzeuger bzw. Einsammler das Ergebnis der Prüfung der Ver-
wertbarkeit und Verwertungsmöglichkeiten vor der ersten Anliefe-
rung als Bestandteil der Mindestangaben vorzulegen. Inwieweit 
dem Deponiebetreiber darüber hinaus eine Verpflichtung auferlegt 
werden kann, bei der Annahme im Einzelnen die Nichtverwertbar-
keit nachzuweisen, wird für das weitere Verfahren geprüft. Sollte 
durch den Vorhabenträger, wie in dessen Erwiderung zu lesen, 
“der Nachweis der Nichtverwertbarkeit” zurückgewiesen werden, 
so kann diese Forderung im Rahmen des Annahmeverfahrens 
mittels Nebenbestimmung dann festgesetzt werden.  

Sollte es zu einer Änderung des AES und damit des Neuentste-
hens von Überlassungspflichten kommen, so werden die im LK 
Harz erzeugten Abfälle bereits per Satzung von einer Direktanlie-
ferung zur Deponie ausgeschlossen.  Dies betrifft jedoch nicht die 
grundsätzliche Zulassung dieser Abfälle in einem möglichen Plan-
feststellungsbeschluss.  
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2.7 Abfall/Altlas-
ten/Bodenschutz 

191 Beantragte Ab-
fallarten (1. Tektur) 

T13 Für den Anlagenbetrieb werden nunmehr elf Abfallar-
ten (vgl. Tabelle 10-1, Erläuterungsbericht B1) bean-
tragt. Hierzu gibt es folgende Anmerkungen:  

1. Der beantragte Abfallschlüssel 17 01 01 Beton in 
Tabelle 10-1 des Erläuterungsberichtes B1 (Seite 52) 
steht in Widerspruch zu den Ausführungen in Kapitel 
2 des Anhangs C 14 (Planrechtfertigung, Seiten 24), 
wonach die Abfallart 17 01 01 grundsätzlich zur Her-
stellung von Ersatzbaustoffen geeignet und davon 
auszugehen ist, dass ein zunehmender Anteil durch 
Recycling verwertet wird, weshalb diese Abfallart bei 
der Ermittlung der auf der Deponie in Reinstedt zu 
beseitigenden Abfallmengen nicht weiter berücksich-
tigt wird. 

2. Bei der Abfallart 17 05 08 Gleisschotter wird auf 
Seite 53 des Erläuterungsberichtes B1 ausgeführt, 
dass es sich in der Regel, um den bei der Aufberei-
tung abgesiebten Feinanteil handelt. Da eine Abfal-
leinstufung gemäß AVV in der Regel herkunftsbezo-
gen zu erfolgen hat (hier Abfallbehandlung aus der 
mechanischen Behandlung), ist die Einstufung dieser 
Abfälle in das AVV-Kapitel 19 vorzunehmen. Konkret 
ist der abgesiebte Feinanteil des Gleisschotters der 
AVV-Gruppe 19 12 und somit dem beantragten Ab-
fallschlüssel 19 12 09 (Mineralien, z. B. Sand und 
Steine) zuzuordnen. Darüber hinaus ist es ratsam, 
dass bei einer Einstufung in die v. g. Abfallart in der 
Abfallbeschreibung der Bezug zur Herkunft aus dem 
Gleisbau bis zur endgültigen Entsorgung dokumen-
tiert wird, damit die Information auf eine mögliche Be-
lastung mit Herbiziden oder anderen Verunreinigun-
gen nicht verlorengeht. 

3. Bezüglich der Abfallart 17 05 08 Gleisschotter wird 
im Erläuterungsbericht B1 (Seite 53) weiterhin aus-
geführt, dass diese Abfallart auch in Ausnahmefällen 
(Grobanteil oder unbearbeiteter Abfall) abgelagert 
werden soll, wenn eine Verwertung nicht möglich ist. 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, 
dass ab 01.01.2024 der § 7 Abs. 3 der novellierten 
DepV in Kraft tritt und ebenfalls die im § 6 KrWG 

Zu 1): Die Tatsache, dass Beton in der Plan-
rechtfertigung als grundsätzlich geeignet für 
die Herstellung von Ersatzbaustoffen einge-
schätzt wird und daher in der Bedarfsrechtfer-
tigung nicht berücksichtigt wurde, steht nicht 
im Widerspruch zur Beantragung der Abfallart 
für die geplante Deponie. Nur weil die Abfallart 
17 01 01 Beton als Massenabfall grundsätz-
lich verwertbar ist, bedeutet dies nicht, dass 
jede Teilmenge dieses Abfalls tatsächlich ver-
wertet wird. Beton mit mangelnder Festigkeit, 
Frostbeständigkeit oder sonstigen Qualitäts-
mängeln, die einer Vermarktung als Ersatz-
baustoff entgegen stehen, ist nach § 3 Abs. 1 
KrWG ein Abfall zur Beseitigung. 

Zu 2): Die verbale Bezeichnung der AVV-
Gruppe 19 12 lautet “Abfälle aus der mechani-
schen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortie-
ren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. 
g.” A. n. g. steht für “anderweitig nicht ge-
nannt”. Gleisschotter wird in der AVV-Gruppe 
17 05 allerdings ausdrücklich als Abfallart 17 
05 08 - Gleisschotter genannt. 

Für die vermeintliche Logik, ein mineralischer 
Abfall bekannter Herkunft müsse nach einer 
einfachen Behandlung wie z.B. Sieben 19 12 
09 - Mineralien zugeordnet werden, fehlt jeder 
Beleg. Diese Zuordnung ist allein deshalb ab-
zulehnen, weil sonst keine stoffliche Verwer-
tung von 17 05 04 - Boden und Steine in Ver-
füllungen mehr möglich wäre, wenn irgendein 
Behandlungsschritt, wie z.B. das Aussortieren 
von Störstoffen eine Einstufung als Abfall 19 
12 09, die in Verfüllgenehmigungen regelmä-
ßig nicht enthalten ist, erfordern würde. 

Zu 3): Die Angabe im Erläuterungsbericht B1, 
S. 53 ist fehlerhaft, soweit sie sich auf den 
Grobanteil des Gleisschotters bezieht. Die An-
gabe ist korrekt, soweit sie sich auf unbearbei-
teten Abfall bezieht, da hierunter auch 

zu 1.) Es wird durch die Genehmigungsbehörde zu prüfen sein, 
ob alle Abfälle, welche dem Abfallschlüssel AVV 170101 unterfal-
len, einer hochwertigen Verwertung zugeführt werden können. 

Zu 2.) Seitens der Genehmigungsbehörde wird geprüft werden, 
ob für die aus der mechanischen Behandlung mineralischer Ab-
bruchabfälle einschl. Aushubmaterial und Gleisschotter resultie-
renden Fraktionen der ursprüngliche Abfallschlüssel weiterhin zu-
lässig ist. Dies könnte der Klarheit über den Ursprung des Materi-
als dienen. Hierzu wird auf die Aussage der Rundverfügung 
01/2009 vom 11.02.2009 verwiesen. Demnach können für die 
“...rein mechanische Behandlung von Aushubmaterial (z. B. Bo-
den, Baggergut, Gleisschotter), für dessen sortierte Fraktionen 
und Sortierreste entsprechend die Schlüssel in Gruppe 17 05 Ver-
wendung finden.” 

Sollte es diesbezüglich andere Auffassung geben, bitte ich um 
entsprechende Hinweise dazu.  

Zu 3.) Entsprechend der Erwiderung des VT ist die Angabe im Er-
läuterungsbericht fehlerhaft. Dies wird bei der Formulierung der 
Entscheidung berücksichtigt werden. Hinsichtlich der Umsetzung 
des zukünftigen § 7 Abs. 3 DepV wird ebenso auf die dort formu-
lierten Ausnahmetatbestände verwiesen, die sich auf für die Ver-
wertung ungeeignete Abfälle oder Fraktionen aus der Behandlung 
von Abfällen beziehen. Im Übrigen ist entsprechend des § 8 Abs. 
1 Nr. 2a der DepV durch den Abfallbesitzer bzw. Abfallerzeuger im 
Zuge der Annahme das Ergebnis der Prüfung der Verwertbarkeit 
und Verwertungsmöglichkeiten nachzuweisen. Diese Vorgabe 
könnte in einer möglichen Entscheidung auch in den Annahmebe-
dingungen gegenüber dem VT über Nebenbestimmungen nor-
miert werden. 

Zu 4.) Es handelt sich um einen offensichtlichen Fehler und wird 
bei der Entscheidung berücksichtigt. 

Zu 5.) Die benannten Abfallarten wurden im Zuge der Überarbei-
tung der Antragsunterlagen gestrichen und sind daher für eine Er-
örterung nicht mehr relevant. 

Zu 6.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, bedarf aber kei-
ner Erörterung. Es wird zusätzlich darauf hingewiesen, dass im 
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definierte Abfallhierarchie zu berücksichtigen ist. Mit 
dem Regelungsvorhaben der neuen DepV werden 
die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/850 und ferner 
die der Abfallhierarchie des KrWG eins zu eins um-
gesetzt. Gemäß § 7 Abs. 3 dürfen Abfälle, die zum 
Zweck der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder 
zum Zweck des Recyclings getrennt gesammelt wur-
den bzw. für das Recycling geeignet sind, nicht mehr 
auf Deponien abgelagert werden. Betroffen hiervon 
werden im vorliegenden Antrag im Wesentlichen die 
Abfälle 17 01 01 Beton (so denn tatsächlich bean-
tragt, vgl. Anmerkung Nr. 1) und 17 05 08 Gleisschot-
ter (Grobanteil, unbearbeitete Abfälle) sein. Hierzu ist 
dann insbesondere im Kapitel 1.3.2 (Restriktionen für 
die Verwertung) der Anlage C 14 (Planrechtfertigung) 
für die Abfallart 17 01 01 (so denn tatsächlich bean-
tragt, vgl. Anmerkung Nr. 1) zu begründen, warum 
eine Ablagerung entgegen der Abfallhierarchie und 
des zukünftigen § 7 Abs. 3 DepV erfolgen soll. Glei-
ches gilt für die Abfallart 17 05 08 Gleisschotter für 
die im Erläuterungsbericht genannten Ausnahmefälle 
(Grobanteil, unbearbeitete Abfälle). Hierzu liegt auf 
Seite 11/12 des Anhangs C 14 nur eine Begründung 
für die Feinfraktion vor, die bei der Aufbereitung von 
Gleisschotter zu Recyclingbaustoffen entsteht. 

4. Der in Kapitel 1.3.2 der Anlage C 14 auf Seite 12 
aufgeführte Abfallschlüssel 19 12 12 stimmt zudem 
nicht mit der Abfallbezeichnung gemäß Anlage der 
AVV überein. Ferner besteht eine Diskrepanz zu an-
deren Angaben in den Antragsunterlagen, z. B. Er-
läuterungsbericht B1, S. 52 (Tabelle 10-1). Dieser 
Sachverhalt ist zu korrigieren. 

5. Weiterhin werden in Kapitel 1.3.2 der Anlage C 14 
auf Seite 12 Abfallschlüssel (z. B. 16 11 04 und 16 11 
06) angeführt und hinsichtlich ihrer Nichtverwertbar-
keit thematisiert, die dann jedoch für die Beantrag ge-
mäß Erläuterungsbericht B1 scheinbar nicht relevant 
sind. 

Im Rahmen der Einstufungsthematik wird darauf hin-
gewiesen, dass punktuell gefährliche 

Material ohne verwertbare Grobanteile fällt, 
dass z.B. als Bettungsreinigungsmaterial unter 
dem Abfallschlüssel 17 05 08 entsorgt wird. 
Der Verweis auf § 7 Abs. 3 DepV n.F. ist in 
der im Sachargument vorgetragenen Formu-
lierung nicht korrekt. Auch Abfälle, die zum 
Zweck der Vorbereitung zur Wiederverwen-
dung oder zum Zweck des Recyclings ge-
trennt gesammelt wurden, dürfen zukünftig auf 
Deponien beseitigt werden, wenn sie “bei der 

anschließenden Behandlung getrennt gesam-

melter Abfälle entstehen” und deren “Ablage-

rung auf Deponien den Schutz von Mensch 

und Umwelt am besten oder in gleichwertiger 

Weise wie die Vorbereitung zur Wiederver-

wendung und das Recycling gewährleistet”. 
Grundsätzlich können bzw. müssen auch wei-
terhin Abfälle auf Deponien abgelagert wer-
den, die zwar zum Zweck der Vorbereitung 
zur Wiederverwendung oder zum Zweck des 
Recyclings getrennt gesammelt wurden und 
potenziell aufgrund ihrer chemisch-physikali-
schen Eigenschaften zur Wiederverwendung / 
zum Recycling geeignet wären, für die aber 
kein Markt / keine Nachfrage besteht. Ohne 
Markt / Nachfrage besteht objektiv keine Mög-
lichkeit für eine Wiederverwendung oder ein 
Recycling. Im Sinne der Abfallhierarchie wä-
ren diese Abfälle anderen Verwertungen, z.B. 
der Verfüllung, zuzuführen, wenn die Schad-
stoffbelastungen dies erlauben. Leider steht 
dieser Verwertung § 8 Abs. 1 BBodSchV n.F. 
entgegen, wonach künftig nur noch Bodenma-
terial mit max. 10 % mineralischer Fremdbe-
standteile zur Verfüllung verwertet werden 
darf (siehe hierzu Planrechtfertigung 
C14). Nach § 1 Abs. 1 Satz 2 KrWG sind 
diese Abfälle, da sie objektiv nicht der Wieder-
verwendung, dem Recycling oder einer ande-
ren Verwertung zugeführt werden können, Ab-
fälle zur Beseitigung.   

Zuge des Annahmeverfahrens die Einhaltung der Zuordnungs-
werte für eine DK0 zu belegen ist. 

  

Im Allgemeinen werden die Hinweise der Stellungnahme im weite-
ren Verfahren selbstverständlich berücksichtigt werden.  
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Verunreinigungen wie Schwermetalle, Herbizide, 
MKW oder PAK bei dem beantragten Abfall Gleis-
schotter vorliegen können. Die in der Regel gefunde-
nen Herbizidbelastungen liegen jedoch in einer Grö-
ßenordnung, die als ungefährlich angesehen werden 
können. Ausschlaggebend für eine Einstufung als ge-
fährlicher Abfall sind erfahrungsgemäß die Schwer-
metall-, PAK- und MKW-Gehalte. Die Prüfung, ob 
Gleisschotter (Grobanteil, unbearbeitete Abfälle) 
oder hier in diesem Fall auch die abgesiebte Feinfrak-
tion als gefährlich eingestuft werden müssen, kann 
anhand der „Technischen Hinweise zur Einstufung 
von Abfällen nach ihrer Gefährlichkeit“ der LAGA vor-
genommen werden. Diese ermöglichen eine verein-
fachte Prüfung der gefahrenrelevanten Eigenschaf-
ten, ohne dass ein aufwendiger analytischer Nach-
weis der jeweiligen Einzelverbindungen erforderlich 
ist. Für Sachsen-Anhalt gelten gemäß MULE-Erlass 
zum Vollzug der Abfallverzeichnis-Verordnung vom 
20.06.2019 (vgl. LVwA, RdVerf. 14/2019) dabei für 
Abfälle folgende Konkretisierungen: Abfälle, die ei-
nen Gehalt an mg/kg (0,1 M-%) an PAK und 2.500 
mg/kg (0,25 M-%) an MKW erreichen oder über-
schreiten werden einem gefährlichen Abfallschlüssel 
zugeordnet. 

Zu 4): Bei der in der Planrechtfertigung (C14) 
auf Seite 12 angegebenen Abfallart Mineralien 
wurde versehentlich die falsche Abfallschlüs-
selnummer zugeordnet. Die Abfallart Minera-
lien besitzt die ASN 191209. Diese wurde 
auch zur Ablagerung beantragt. 

Zu 5): Die Abfallarten 161104 und 161106 
werden nicht zur Ablagerung beantragt. 

2.7 Abfall/Altlas-
ten/Bodenschutz 

192 Landwirtschaft-
liche Nutzung 

T13, T7 Es bestehen gegen diesen anthropogen vorbelaste-
ten Standort aus Bodenschutzsicht folgende Beden-
ken: In den Antragsunterlagen wird zunächst darge-
legt, dass die Deponie DK 0 auf dem Gelände einer 
ehemaligen Kiesgrube errichtet werden soll. Diese 
Flächen werden jedoch zwischenzeitlich rekultiviert 
und bis zur Errichtung der Deponie als Landwirt-
schaftsfläche wieder genutzt. Aus Bodenschutzsicht 
besteht Unverständnis darüber, dass eine Kiesgrube 
rekultiviert und in landwirtschaftliche Nutzfläche über-
führt wird, um danach durch die Nutzung als Deponie 
die vorher wieder hergestellten natürlichen Boden-
funktionen erneut stark zu beeinträchtigen bzw. zu 
zerstören. 

Zu 1): Würde sich auf den zwischenzeitlich 
brachliegenden Flächen eine Ruderalflur ent-
wickeln, müsste mit der Ansiedlung geschütz-
ter und besonders geschützter Arten gerech-
net werden, deren Lebensraum durch die Er-
richtung der Deponie zerstört würde oder de-
ren Ansiedlung das Vorhaben erheblich behin-
dern oder verhindern könnte. 

Mit der zwischenzeitlichen landwirtschaftlichen 
Nutzung werden sowohl die Anforderungen 
aus der bergrechtlichen Genehmigung zur Re-
kultivierung der Flächen erfüllt, als auch der 
beschriebene Konflikt mit dem Natur- und Ar-
tenschutz vermieden. 

Erläuterung der Anhörungsbehörde: zu Absatz 1: Diese Verfah-
rensweise “Herstellung Ackerfläche” ist dem bestehenden Berg-
recht geschuldet, wonach vor der Entlassung aus dem Bergrecht 
die Wiederherstellung von Ackerfläche festgelegt ist.   

Die Stellungnahmen werden berücksichtigt werden.  
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Die Gesamtfläche für das geplante Vorhaben ist vor 
der Kiesgewinnung vermutlich landwirtschaftliche 
Fläche gewesen. Eine landwirtschaftliche Rückfüh-
rung dieser Fläche nach der Auskiesung erscheint je-
doch unter fachlichen Aspekten als wenig realistisch. 
Es würde ein Zeittraum von mindestens 15-25 Jahren 
benötigt werden, um hier wieder landwirtschaftliche 
Nutzung im Sinne von Ackerbau/Pflanzenproduktion 
zu ermöglichen. Die Fläche könnte u. U. in der Zwi-
schenzeit als Weideland genutzt werden. 

2.8 sonstige Ein-
wendungen 

    

2.8.1 Wirtschaftli-
che Aspekte 

193 Wertminde-
rung Eigentum 

E100, E105, E109, 
E111, E117, E125, 
E130, E132, E134, 
E138, E143, E144, 
E151, E164, E166, 
E167, E168, E173, 
E21, E223, E229, 
E27, E28, E31, E361, 
E383, E439, E441, 
E454, E456, E469, 
E470, E476, E478, 
E489, E5, E504, 
E506, E507, E508, 
E51, E510, E517, 
E566, E567, E568, 
E591, E597, E624, 
E625, E627, E628, 
E630, E663, E665, 
E67, E674, E677, 
E68, E69, E691, E71, 
E719, E731, E74, 
E740, E742, E756, 
E773, E783, E784, 
E79, E799, E815, 
E84, E853, E860, 
E862, E866, E869, 
E873, E876, E877, 

Es wird bei Umsetzung des geplanten Vorhabens 
eine Wertminderung / sinkender Wiederverkaufswert 
des Grundstücks / des Eigentums durch Dreck, Stau, 
Lärm, Beeinträchtigung des Landschaftsbildes / des 
Attraktivitätsverlust des Ortes etc. befürchtet. 

Auf die allgemein gehaltene Befürchtung mög-
licher Wertminderungen nicht näher bezeich-
neter Grundstücke kann die Antragstelle-
rin nur mit einer allgemein gehaltenen Stel-
lungnahme reagieren. 

Die Antragstellerin geht davon aus, dass die 
Planung der Deponie alle rechtlich geforderten 
und vernünftigerweise zu berücksichtigenden 
Bedingungen an die Genehmigungsfähigkeit 
des Vorhabens erfüllt. Wird die Genehmigung 
erteilt, erfolgt der Betrieb der Deponie unter 
Einhaltung aller einschlägigen Normen und 
Gesetze. 

Sofern sich aus dem, sich im Rahmen des 
gültigen Rechts bewegenden Deponiebetrieb 
tatsächlich quantifizierbare Wertminderungen 
für Grundstücke und anderes Eigentum erge-
ben sollten, bedauert die Antragstellerin dies. 
Die Antragstellerin verweist jedoch darauf, 
dass infrastrukturelle Entwicklungen regelmä-
ßig zu Veränderungen im Umfeld von Siedlun-
gen führen und dass außerhalb von entspre-
chenden Schutzbereichen kein Anspruch auf 
Unveränderbarkeit dieses Umfelds besteht.    

Da nicht unmittelbar durch das Vorhaben auf Grundstücke Dritter 
zugegriffen wird, blieben mittelbare Auswirkungen des Vorhabens 
auf das Grundeigentum Dritter zu prüfen. Die Belange der Wert-
minderung von Eigentum und Verringerung des Wohnwertes sind 
im Rahmen der Planfeststellung aufgrund der Reichweite und Be-
deutung des § 36 Abs. 1 Nr. 4 KrWG als entscheidungs- bzw. ab-
wägungserheblich einzustufen und finden daher im Verfahren wei-
ter Berücksichtigung.  
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E88, E958, E960, 
E962, E963, E966, 
T21 

  

2.8.1 Wirtschaftli-
che Aspekte 

194 Ferienwoh-
nung 

E966 Es wird befürchtet, dass nach Errichtung der Depo-
nie, die Ferienwohnung nicht mehr vermietet werden 
kann, welches zu Geldeinbußen führt.  

Diese Einwendung stellt einen Spezialfall der 
Einwendung Nr. 193 dar. Die Antragstellerin 
verweist auf die Stellungnahme zur Befürch-
tung allgemeiner Wertminderungen unter Nr. 
193.  

Die Belange der Wertminderung von Eigentum, auch als Ferien-
wohnung zur Vermietung, und Verringerung des Wohnwertes sind 
im Rahmen der Planfeststellung aufgrund der Reichweite und Be-
deutung des § 36 Abs. 1 Nr. 4 KrWG als entscheidungs- bzw. ab-
wägungserheblich einzustufen und finden daher im Verfahren wei-
ter Berücksichtigung.  

2.8.1 Wirtschaftli-
che Aspekte 

195 Insolvenz 

E133, E139, E156, 
E175, E228, E372, 
E376, E428, E442, 
E490, E491, E499, 
E500, E501, E502, 
E6, E66, E667, E671, 
E690, E698, E72, 
E74, E847, E848, 
E849, E870, E942, 
E95 

Es wird kritisiert, dass es keine Garantien (Haftung, 
Kostenübernahme) im Fall einer Insolvenz des Be-
treibers gibt. 

Die Einwendung ist gegenstandslos. 

In § 18 Abs. 1 regelt die Deponieverordnung, 
dass der Deponiebetreiber vor Beginn der Ab-
lagerungsphase der zuständigen Behörde die 
im Planfeststellungsbeschluss angeord-
nete Sicherheit zu leisten hat. 

Die Sicherheit kann z.B. durch Bankbürg-
schaft oder Garantie eines Kreditinstituts ge-
leistet werden.  

allgemeine rechtliche Erläuterungen der Anhörungsbehörde: 

Eine Garantie gegen Insolvenz kann nicht gegeben werden.  

Jedoch kann im Falle einer Insolvenz des Deponiebetreibers die 
genau dafür gedachte sogenannte Sicherheitsleitung genutzt wer-
den.  

Diese wird in einem möglichen Planfeststellungsbeschluss festge-
setzt und ist noch vor Errichtung und Betrieb einer Deponie zu er-
bringen und bei der zuständigen Behörde zu hinterlegen. Gem. § 
18 DepV hat ein Deponiebetreiber vor Beginn der zuständigen Be-
hörde die Sicherheit für die Erfüllung von Inhaltsbestimmungen, 
Auflagen und Bedingungen zu leisten, die mit dem Planfeststel-
lungsbeschluss für die Ablagerungs-, Stilllegungs- oder Nachsor-
gephase zur Verhinderung oder Beseitigung von Beeinträchtigun-
gen des Wohls der Allgemeinheit angeordnet wird. Die Sicher-
heitsleistung dient demnach dazu, sämtliche rechtliche Verpflich-
tungen, die sich aus einer möglichen Zulassung ergeben, erfüllen 
zu können, wenn ein Betreiber dazu selbst, zum Bsp. aus Insol-
venzgründen, nicht in der Lage ist.  

Trotz dieser Erläuterung werden die hierzu abgegebenen Einwen-
dungen selbstverständlich weiter berücksichtigt werden.  

2.8.1 Wirtschaftli-
che Aspekte 

196 Schaffung 
neuer Arbeitsplätze 

E119, E156, E202, 
E355, E399, E454, 
E456, E490, E491, 
E497, E555, E686, 
E687, E69, E690, 
E824, E846, E847, 

Für das Betreiben der Deponie werden fünf Arbeits-
plätze geschaffen, die wirtschaftliche Tätigkeit des 
Unternehmens wird mittel- bis langfristig gesichert, 
eine Kostenersparnis für Transportwege wird u. U. 
erzielt und kommt den Einlagernden zugute. 

Von der Betreiberin werden Arbeitsplätze in 
der Anzahl geschaffen, die für den Betrieb der 
Deponie erforderlich ist. Bei der Anzahl von 
fünf Arbeitsplätzen handelt es sich um eine 
qualifizierte Schätzung, die weder verbindlich 
ist noch irgend einen Anspruch von Seiten 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt werden.  
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E903, E904, E905, 
E936, T21, T7 

Es wird bezweifelt, dass durch die Umsetzung des 
geplanten Vorhabens (überhaupt) Arbeitsplätze (in 
der angegebenen Höhe) geschaffen werden, da die 
Betreiberfirma ihren Hauptsitz nicht im Landkreis der 
geplanten Deponie hat und Unternehmen am Betrieb 
der Deponie beteiligt sein werden, die bereits heute 
über Logistik, Technik und eben auch Personal ver-
fügen, um so ein Vorhaben umsetzen zu können. 

Einige Einwender finden, dass durch das geplante 
Vorhaben zu wenig Arbeitsplätze geschaffen werden 
(im Vergleich zu der entstehenden Belastung für die 
betroffene Bevölkerung / um die Nachteile, die der 
Region auferlegt werden, auszugleichen). 

Dritter begründet und sich durch geänderte 
Anforderungen aus Rechtsnormen als auch 
durch Entwicklungen in der Informationstech-
nologie sowohl in Richtung eines höheren als 
auch in Richtung eines geringeren Arbeitskräf-
tebedarfs entwickeln kann. 

Die Betreiberfirma REG Reinstedter Entsor-
gungsgesellschaft mbH hat Ihrem Firmensitz 
in der Froser Str. 7, 06463 Falkenstein Harz / 
OT Reinstedt. 

2.8.1 Wirtschaftli-
che Aspekte 

197 Allgemeinwohl 
versus privates 
Wohl 

E31, E466, E509, 
E51, E557, E596, 
E607, E662, E698, 
E732, E789, E791, 
E793, E798, E848, 
E849, E942, T23 

Es wird angenommen, dass das Allgemeinwohl (Be-
lastungen durch die geplante Deponie) dem privaten 
Wohl / privaten eigenwirtschaftlichen Interessen aus 
reiner Gier weichen soll. Weiterhin wird angenom-
men, dass es hier nur um Geld geht und nicht um 
eine umweltverträgliche Bewirtschaftung. 

In Sachsen-Anhalt werden nicht gefährliche 
mineralische Massenabfälle, die z.B. auf De-
ponien der Klasse 0 zu beseitigen sind, in den 
Satzungen der öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger von der Übernahme ausgeschlos-
sen. 

Die privatwirtschaftlich betriebenen Deponien 
übernehmen damit einen Teil der staatlichen 
Daseinsvorsorge und stellen sicher, dass alle 
Abfälle, die nicht verwertet werden, gemein-
wohlverträglich beseitigt werden. 

Bei den auf der geplanten Deponie in 
Reinstedt zur Beseitigung vorgesehenen Ab-
fällen handelt es sich ausschließlich um mine-
ralische Abfälle, die überwiegend aus Bau-
maßnahmen stammen, die von privaten oder 
öffentlichen Bauherren ausgeführt werden.  

Als Teil der unverzichtbaren Daseinsvor-
sorge dienen Deponien somit immer dem Ge-
meinwohl, unabhängig davon, ob sie privat-
wirtschaftlich oder von öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgern betrieben werden. 

Das privatwirtschaftliche Unternehmungen 
dem Zweck der Gewinnerwirtschaftung dienen 

Die Einwendungen und Stellungnahmen hierzu werden zur Kennt-
nis genommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.   
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ist selbstverständlich und berechtigt in keiner 
Weise dazu, den ordnungsgemäßen Umgang 
mit Abfällen in Frage zu stellen. 

2.8.1 Wirtschaftli-
che Aspekte 

198 Kosten für 
Kommunen und 
Bürger 

E119, E139, E156, 
E174, E233, E490, 
E491, E496, E498, 
E499, E500, E501, 
E502, E504, E512, 
E605, E67, E690, 
E698, E72, E73, 
E769, E78, E780, 
E790, E847, E848, 
E849, E859, E942, 
E95 

Es wird befürchtet, dass die Bürger für die durch den 
Betrieb entstehenden Kosten (beispielsweise Sanie-
rung der Straßen aufgrund des vermehrten Schwer-
lastverkehrs) in die Pflicht genommen werden. Auch 
das Argument eines höheren Steueraufkommens 
durch die Gewerbesteuer zählt nicht, da die Gewer-
besteuer an die Kommune fließt, die Baulast der Zu-
fahrtsstraße aber beim Landkreis liegt. 

Es wird angenommen, dass die Kommunen kein 
Geld erhalten werden. Insbesondere wird angenom-
men, dass es keine Sicherheit für die Gewerbesteuer 
für Falkenstein gibt, da der Betreiber seinen Sitz ver-
legen kann. 

Auch stellt sich die Frage, was mit den Fördergeldern 
für den Europaradweg erfolgt, wenn die Touristen 
ausbleiben. 

Es wird weiterhin angenommen, dass der Gewinn 
nicht in der Region verbleibt. 

Die Errichtung, der Unterhalt und die Repara-
turen von öffentlichen Straßen werden durch 
Steuern und damit tatsächlich durch die Bür-
ger finanziert. Die Verteilung der Belastung er-
folgt dabei auf alle Bürger, die die bean-
spruchten Steuern bezahlt haben in gleicher 
Weise. Für Reparaturen an Straßen in 
Reinstedt werden nicht speziell die Steuern 
der Reinstedter Bürger verwendet. 

Der Gesamtumfang der erforderlichen In-
standhaltung der Straßen, die von Abfalltrans-
porten beansprucht werden, ändert sich durch 
die Deponie Reinstedt allerdings tatsächlich. 
Durch die Verfügbarkeit einer Deponie in ei-
nem Bereich, in dem bislang keine Deponie 
verfügbar war, verkürzen sich die erforderli-
chen Transporte für regional anfallende Ab-
fälle. Dadurch werden die öffentlichen Straßen 
insgesamt weniger beansprucht, der Instand-
haltungsaufwand verringert sich und es wer-
den weniger Steuern für diesen Zweck benö-
tigt.  

Die angesprochene Verteilung des Steuerauf-
kommens liegt nicht im Verantwortungsbe-
reich der Antragsstellerinn.   

Die Behauptung, dass die Intensität des Tou-
rismus’ aufgrund der Existenz einer lokalen 
Einrichtung wie der Deponie am Standort 
Reinstedt und wegen ihrer optischen Wahr-
nehmbarkeit signifikant abnehmen, wird ohne 
jede Begründung aufgestellt. Diese Behaup-
tung lässt unbeachtet, dass sich die touristi-
sche Attraktion der Region aus dem Reiz der 
gesamten Region ergibt. Mit optischen Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes, 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt werden.  
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wie durch die A 36, die Anlagen der Novelis 
Deutschland GmbH in Nachterstedt oder 
Windkraft- und Photovoltaikanlagen, können 
Touristen offenbar umgehen. 

Seitens der Antragstellerin wird eingeschätzt, 
dass die Annahme, durch den zusätzlichen 
punktuellen Reiz der Deponie Reinstedt würde 
sich eine messbare Veränderung des Touris-
tenstroms ergeben, unplausibel und unbe-
gründet ist. 

2.8.1 Wirtschaftli-
che Aspekte 

199 Kosten für die 
Nachsorge / Stör-
fall (Deponie) 

E117, E513 Es wird gefragt, wer die Kosten für die Nachsorge der 
Deponie bzw. für einen Störfall (Abbruch der Depo-
nie) trägt. 

Die Einwendung Nr. 199 stellt einen Spezial-
fall der Einwendung Nr. 195 dar. Wir verwei-
sen auf unsere Stellungnahme zu Einwen-
dung Nr. 195. 

Allgemeine Erläuterung der Rechtslage durch die Anhörungsbe-
hörde auf die Fragestellungen: 

Die Nachsorge der Deponie obliegt in der sogenannten “Nachsor-
gephase” grundsätzlich dem Deponiebetreiber, so dass dieser die 
Kosten dafür zu tragen hat. Dies gilt auch für “Störfälle”.  

Sollte die Frage auf eine mögliche Zahlungsunfähigkeit im Rah-
men der Nachsorge bzw. bei Störfällen des Betreibers gerich-
tet sein, so möchte ich wie folgt erörtern:   

Im Falle einer Insolvenz des Deponiebetreibers kann die genau 
dafür gedachte sogenannte Sicherheitsleitung genutzt werden.  

Diese wird in einem möglichen Planfeststellungsbeschluss festge-
setzt und wäre noch vor Errichtung und Betrieb einer Deponie zu 
erbringen und bei der zuständigen Behörde zu hinterlegen. Gem. 
§ 18 DepV hat ein Deponiebetreiber vor Beginn der zuständigen 
Behörde die Sicherheit für die Erfüllung von Inhaltsbestimmungen, 
Auflagen und Bedingungen zu leisten, die mit dem Planfeststel-
lungsbeschluss für die Ablagerungs-, Stilllegungs- oder Nachsor-
gephase zur Verhinderung oder Beseitigung von Beeinträchtigun-
gen des Wohls der Allgemeinheit angeordnet wird. Die Sicher-
heitsleistung dient demnach dazu, sämtliche rechtliche Verpflich-
tungen, die sich aus einer möglichen Zulassung ergeben, erfüllen 
zu können, wenn ein Betreiber dazu selbst, zum Bsp. aus Insol-
venzgründen, nicht in der Lage ist.  

Diesbezügliche Einwendungen werden im weiteren Verfahren be-
rücksichtigt werden.   
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2.8.1 Wirtschaftli-
che Aspekte 

200 Kosten für Au-
towäsche 

E358, E537, E597, 
E784, E966 

Aufgrund der Verschmutzung der öffentlichen Stra-
ßen durch den Schwerlastverkehr wird eine Ver-
schmutzung des eigenen Fahrzeuges angenommen. 
Hierdurch entstehen Kosten für die Reinigung des 
Fahrzeuges (finanzielle Einbußen). 

Wie im Erläuterungsbericht (B 1), Kap. 11.3.2 
beschrieben, ist das aktuelle Verkehrsaufkom-
men auf der Kreisstraße K 1368 nach Aus-
kunft des Kreisstraßenbauhofs eher gering, 
mit einem LKW-Anteil von ca. 20%. Die ge-
plante Deponie dient vorrangig dazu, die Mas-
sen, die in der Vergangenheit zur Rekultvie-
rung des Kiessandtagebaus (Verfüllung) ver-
wertet werden konnten, die nach aktueller Ge-
nehmigungs- und Rechtslage jedoch künftig 
nicht mehr in der Verfüllung verwertet werden 
dürfen, gemäß der Anforderungen des Kreis-
laufwirtschaftsrechts gemeinwohlverträglich 
beseitigen zu können. Die Planung der Jah-
reskapazitäten beruht darauf, dass eben die 
Mengen, die früher im Tagebau Reinstedt ver-
füllt worden sind, künftig aber davon ausge-
schlossen sein werden, auf der Deponie abge-
lagert werden. Damit ergibt sich gegenüber 
dem Betriebszustand des Tagebaus mit Ver-
füllung und ohne Deponie, für den eine eher 
geringe Straßenbelastung festgestellt wurde 
(s.o.) keine signifikante Erhöhung des Ver-
kehrsaufkommens für einen Tagebaubetrieb 
mit reduzierter Verfüllung und Verlagerung der 
Mengenreduzierung auf die Deponie.  

Durch den Betreiber der Deponie wird sicher-
gestellt, dass der Fahrzeugverkehr von und 
zur Deponie nicht zu vermehrter Verschmut-
zung der öffentlichen K 1368 führen wird. 

Die Vermutung, dass dem Einwender oder der 
Einwenderin erhöhte Kosten für die Fahrzeug-
reinigung entstehen, wird zurückgewiesen. 

Die diesbezüglichen Einwendungen werden im weiteren Verfahren 
berücksichtigt werden.  

  

2.8.1 Wirtschaftli-
che Aspekte 

E514 Es wird gefragt, wie hoch der Anteil der Kostenstei-
gerungen für die Abfallentsorgung an den Kostenstei-
gerungen im Baugewerbe ist. 

Wenn die Einwendung so zu verstehen ist, 
dass hier nach der allgemeinen Korrelation 
zwischen Entsorgungs- und Baukosten ge-
fragt wird, so wird seitens der Antragstellerin 

Der Hintergrund dieser Fragestellung ist derzeit nicht deutlich er-
kennbar. Im Rahmen der Erörterung wird daher eine Vertiefung 
seitens des Einwenders erwünscht, um das Ansinnen ausreichend 
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201 Kostensteige-
rung Abfallentsor-
gung 

auf entsprechende Veröffentlichungen z.B. 
des Bauindustrieverbands hingewiesen. 
Grundsätzlich ist jedoch festzustellen, dass 
steigende Entsorgungskosten unmittelbar auf 
die Baukosten umgelegt werden. 

Die geplante Deponie in Reinstedt trägt die-
sem Problem Rechnung, in dem der erforderli-
che Deponieraum geschaffen wird, um regio-
nal anfallende mineralische Bau- und Ab-
bruchabfälle, für die keine Verwertungsmög-
lichkeiten zur Verfügung stehen, in der Nähe 
des Entstehungsortes der Abfälle beseitigen 
zu können. Durch die Verfügbarkeit ortsna-
her Entsorgungsanlagen werden die unmittel-
baren Transportkosten, die einen wesentli-
chen Teil der Entsorgungskosten ausma-
chen, reduziert, was unmittelbar zu Kostenein-
sparungen im Baugewerbe führt.  

Mittelbar führt eine Reduzierung des Trans-
portaufwandes zu verringerter Verkehrsbelas-
tung und damit zu geringerem Instandhal-
tungsaufwand für öffentliche Straßen. 

zu würdigen und im weiteren Verfahren als Einwendung korrekt 
berücksichtigen zu können.  

  

2.8.1 Wirtschaftli-
che Aspekte 

202 Rücklagen Re-
naturierung Kies-
werk 

E846, E903, E904, 
E905 

Es wird angenommen, dass die Genehmigung zum 
Kiesabbau unter der Auflage der Renaturierung nach 
Abbauende erfolgte. Für die Renaturierung wären 
Rücklagen zu bilden. (Außerdem erfolgten wahr-
scheinlich Umweltverträglichkeitsanalysen für die 
Renaturierung, die bei Errichtung der Deponie nicht 
mehr gelten würden.) Mit der Genehmigung zur De-
ponieerrichtung würden die bisherigen Rückstellun-
gen z. B. für die Renaturierung direkt in den Gewinn 
der Firma einfließen, denn Belastungen durch Ver-
kehr, Verschmutzung, Umweltbelastungen etc. wer-
den der Allgemeinheit auferlegt. Ein gesellschaftli-
cher Benefit findet nicht statt. 

Wie in den Antragsunterlagen beschrieben, 
erfolgt die Rekultivierung des Kiessandtage-
baus in der Form, die sich aus den Anforde-
rungen der bergrechtlichen Genehmigungen 
ergibt. Der verfüllte Tagebau wird für die land-
wirtschaftliche Nutzung vorbereitet und so 
lange landwirtschaftlich genutzt, bis die Flä-
chen für den Bau der jeweiligen Deponieab-
schnitte beansprucht werden. 

Die Frage möglicher Rückstellungen oder an-
derer wirtschaftlicher Belange im Zusammen-
hang mit dem Vorhaben ist lediglich für die 
Antragstellerin, die Kieswerksbetreiberin und 
die zuständigen Behörden von Belang, nicht 
jedoch für die Öffentlichkeit. 

Erläuterungen durch die Anhörungsbehörde: Der Kiesabbau er-
folgt unter der behördlichen Überwachung des Bergamtes. Ein-
wendungen, die sich auf den Kiesabbau, auf die in diesem Rah-
men notwendige Rekultivierung, auf mögliche Gewinnerwirtschaf-
tungen, und ähnliches beziehen, können in diesem Verfahren 
nicht berücksichtigt werden.  

Der Deponiebau erfolgt erst nach Beendigung des Kiesabbaus, 
nach vollständiger Rekultivierung der Flächen und nach der Frei-
gabe durch das Bergamt.  

Durch die Genehmigungsbehörde werden die diesbezüglichen 
Einwendungen im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  
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Der gesellschaftliche Nutzen liegt in der Ge-
währleistung der Entsorgungssicherheit für mi-
neralische Inertabfälle, die bei privaten und öf-
fentlichen Baumaßnahmen anfallen und für 
die keine Verwertungsmöglichkeiten bestehen 
sowie in der Reduzierung der Baukosten 
durch Reduzierung des Transportkostenan-
teils an den Entsorgungskosten für Bau- und 
Abbruchabfälle.  

2.8.1 Wirtschaftli-
che Aspekte 

203 Flurstücke 
(FS) 51 und 565 

E479 Ein Einwender ist gegen die Errichtung der Deponie, 
denn sie würde massiv in seine Eigentumsrechte 
bzgl. der Flurstücke 51 und 565 eingreifen. Die Flur-
stücke 51 und 565 stoßen auf der Nordseite direkt an 
die Südseite der geplanten Deponie. Die Umfläche 
der Deponie greift direkt auf die o.g. Flurstücke ein. 
Dieses bedeutet, dass die Deponiefläche um mindes-
tens 50 m nach Norden verschoben werden müsste, 
damit kein Feinstaub und Staub (belastet, unbelastet) 
auf diese Flächen kommen kann. 

Für die betreffenden Flurstücke wurde der 
Nachweis geführt, dass aus Errichtung und 
Betrieb der Deponie keine nachteiligen Aus-
wirkungen durch Staubdepositionen zu be-
fürchten sind. Siehe Sachargument Nr. 145. 

Hinsichtlich der Staubverwehungen, verbunden mit möglichen 
Schadstoffverfrachtungen auf umliegende Ackerflächen und hier 
speziell auf die Flurstück 51 und 565, wurden im Ergebnis der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung nach Auswertung der Einwendungen sei-
tens des Vorhabenträgers weitere Nachweise/Gutachten gefor-
dert. Die Unterlagen liegen vor als Nachreichung zur Unterlage C 
8 und können im Rahmen der Erörterung in den ausgelegten Un-
terlagen eingesehen werden.  

Seitens der Immissionsschutzbehörde und der Bodenschutzbe-
hörde wurde das Gutachten zu den “Schadstoffdepositionen auf 
unmittelbar angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen wäh-
rend des Baus und des Betriebs der DK 0 in Reinstedt” als plausi-
bel und vollständig eingeschätzt.  

Die Einwendung wird im weiteren Verfahren selbstverständlich be-
rücksichtigt werden.  

2.8.2 Lebensquali-
tät 

204 Negative Be-
einflussung der Le-
bensqualität 

E10, E102, E103, 
E117, E145, E150, 
E152, E154, E157, 
E158, E159, E160, 
E164, E166, E169, 
E170, E171, E173, 
E178, E179, E187, 
E192, E194, E215, 
E22, E226, E229, 
E23, E303, E308, 
E31, E339, E361, 
E363, E377, E383, 
E387, E389, E4, 
E401, E418, E430, 

Die Umsetzung des geplanten Vorhabens beeinflusst 
die Lebens- und Wohnqualität durch Lärm, Emissio-
nen (Staub etc.), Schlafstörungen, hohes Verkehrs-
aufkommen, Abgase, CO2-Belastung etc. der be-
troffenen Bevölkerung negativ und zwar mit Beginn 
der Maßnahmen (die Rekultivierung soll erst nach 21 
Jahren erfolgen) (und das über 22/30 Jahre für ca. 16 
h am Tag). Die Bevölkerung ist bereits jetzt schon 
durch diverse Einschränkungen in ihrer Lebensquali-
tät betroffen (Kieswerk, Baustoffdeponie, Windkraft-
anlagen, Solaranlagen, Recyclingfirma, Logistikun-
ternehmen, Motorsportanlage). Aufgrund dieser Akti-
vitäten und Anlagen ist der Gesamtraum Reinstedt 
bereits an einer Belastungsgrenze angelangt. Die 

Grundsätzlich gehen von einer Deponie der 
Klasse 0, die nach dem Stand der Technik 
und entsprechend der gesetzlichen Anforde-
rungen errichtet und betrieben wird, keine Ge-
fahren für Mensch oder Umwelt aus, die nicht 
durch Schutz-, Vermeidungs- oder Aus-
gleichsmaßnahmen verhindert oder kompen-
siert werden können. 

Die Planung der Deponie am Standort 
Reinstedt berücksichtigt die gesetzlichen und 
vernünftigerweise gebotenen 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen, im weiteren 
Verfahren geprüft sowie bei der abschließenden Entscheidung be-
rücksichtigt werden.   
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E432, E436, E439, 
E440, E442, E449, 
E454, E456, E459, 
E460, E468, E469, 
E470, E476, E480, 
E481, E482, E483, 
E485, E486, E487, 
E488, E490, E491, 
E492, E493, E495, 
E496, E498, E499, 
E500, E501, E502, 
E505, E508, E51, 
E511, E512, E515, 
E518, E529, E530, 
E56, E565, E567, 
E568, E57, E575, 
E576, E577, E578, 
E588, E59, E596, 
E602, E607, E625, 
E626, E627, E65, 
E672, E673, E674, 
E675, E686, E69, 
E690, E693, E694, 
E698, E700, E702, 
E712, E714, E715, 
E730, E732, E745, 
E748, E749, E75, 
E756, E769, E77, 
E780, E789, E79, 
E791, E795, E799, 
E8, E803, E81, E810, 
E812, E815, E816, 
E817, E822, E823, 
E825, E827, E828, 
E829, E830, E837, 
E841, E842, E846, 
E847, E848, E849, 
E855, E858, E86, 
E864, E875, E879, 
E88, E888, E890, 
E891, E903, E904, 
E905, E908, E909, 

Akzeptanz der Bevölkerung vor Ort ist ausgereizt und 
die Raumverträglichkeit steht bei einer weiteren, die 
Ortslage belastenden Anlage mit mindestens 15 Jah-
ren Laufzeit in Frage. 

Einige Einwender befürchten einen Wegzug der Be-
völkerung aus der Region oder bezweifeln, dass eine 
lebenswerte Zukunft in der Region dann noch mög-
lich ist. Kinder sollen in einer „sauberen“ und unver-
bauten Umwelt aufwachsen können. Eine Unver-
sehrtheit der Umwelt ist nach Umsetzung der Pla-
nung nicht mehr gegeben. 

Es wird kritisiert, dass die Menschen, die die Deponie 
beschließen, nicht in der Nähe der Deponie wohnen 
und den Lärm, Dreck, Aussicht / Anblick etc. nicht er-
tragen müssen.  

sonstigen Anforderungen an den Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
vollumfänglich. 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf Mensch 
und Umwelt, sowie die raumordnerischen Be-
lange wurden in Kap. 11 des Erläuterungsbe-
richts (B 1) beschrieben. 

Nach Einschätzung der Antragstellerin erge-
ben sich aus der geplanten Maßnahme keine 
Beeinträchtigungen für Mensch oder Umwelt, 
die über das zulässige Maß hinausgehen. 

Die abschließende Bewertung der Einflüsse 
auf Mensch und Umwelt erfolgt im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens durch die zu-
ständigen Fachbehörden. 
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E917, E938, E940, 
E941, E942, E952, 
E971, E974, E975, 
T21 

2.8.2 Lebensquali-
tät 

205 Gesundheit 

E166, E167, E168, 
E173, E23, E24, 
E418, E476, E479, 
E481, E487, E572, 
E573, E627, E633, 
E658, E659, E671, 
E744, E756, E781, 
E815, E822, E834, 
E855, E87, E939, 
E963, E966 

Es wird eine gesundheitliche Beeinträchtigung (see-
lisch, körperlich) der betroffenen Bevölkerung (und 
Tiere) durch die Umsetzung des geplanten Vorha-
bens befürchtet. Ebenso wird eine Belastung der 
Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit und ein 
Schlafmangel (verbunden mit Entwicklungsproble-
men bei Kindern) angenommen. 

Die Auswirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit wurden in den Antragsunterlagen 
(Erläuterungsbericht B1, Kap. 11) beschrie-
ben. 

Auswirkungen, wie vom Einwender / von der 
Einwenderin beschrieben, sind nach objekti-
ven Maßstäben nicht zu erwarten. 

  

Die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit wird im weite-
ren Verfahren mehrfach und ausführlich berücksichtigt werden. So 
darf ein Planfeststellungsbeschluss entsprechend § 36 Abs. 1 Nr. 
1 a) KrWG nur erlassen werden, wenn sichergestellt ist, dass 
keine Gefahren für die Schutzgüter des § 15 Absatz 2 S. 2 KrWG 
bestehen. Dort genanntes Schutzgut ist unter anderem auch die 
Gesundheit der Menschen.  

Die Einwendungen werden daher zur Kenntnis genommen, im 
weiteren Verfahren geprüft sowie bei der abschließenden Ent-
scheidung berücksichtigt werden.    

2.8.2 Lebensquali-
tät 

206 Erholung 

E459, E627, E858, 
E948 

Es wird befürchtet, dass mit der Umsetzung des ge-
planten Vorhabens die Erholung der betroffenen Be-
völkerung bzw. die Erholungsfunktion des Gebietes 
negativ beeinflusst wird.  

Wie im Erläuterungsbericht B1, Kap. 11.3.3 (2. 
Tektur) dargestellt, kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass die Deponie von Erholungssu-
chenden als störendes Element in der Land-
schaft wahrgenommen wird, insbesondere 
wenn die Erholungssuchenden ausdrücklich 
darauf aufmerksam gemacht werden.  

Die Existenz einer, auf die Landschaftswahr-
nehmung bezogenen, punktuellen Anlage als 
störendes Element, wird seitens der Antrag-
stellerin jedoch als nicht derartig erheblich be-
wertet, dass dadurch die Erholungsfunktion 
beeinträchtigt wird. Diese Einschätzung beruht 
auf der Tatsache, dass nur sehr wenige Erho-
lungsgebiete völlig unbeeinflusst von optisch 
störenden Elementen sind und diese Gebiete 
dennoch weiter für die Erholung genutzt wer-
den. 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen, im weiteren 
Verfahren geprüft sowie bei der abschließenden Entscheidung be-
rücksichtigt werden. 

2.8.2 Lebensquali-
tät 

E627, E674, E691 Es sind Konflikte durch das geplante Vorhaben im Ort 
entstanden, die eine Lösbarkeit erschweren bzw. 
eine Spaltung befördern. Somit ist das Gemeinwohl 
in Gefahr. 

Für die Art und Weise, in der unterschiedliche 
Positionen zur geplanten Deponie diskutiert 
werden, ist die Vorhabensträgerin nicht ver-
antwortlich. 

Die Einwendung wird im Entscheidungsprozess berücksichtigt 
werden. 
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207 Gefährdung 
Gemeinwohl 

2.8.3 Landschafts-
bild und Tourismus 

208 Verschande-
lung Landschafts-
bild 

E107, E116, E119, 
E129, E13, E134, 
E145, E146, E147, 
E151, E157, E160, 
E161, E165, E175, 
E20, E23, E301, E33, 
E34, E35, E358, E36, 
E382, E400, E415, 
E423, E43, E454, 
E456, E460, E463, 
E466, E467, E471, 
E476, E479, E484, 
E487, E490, E491, 
E494, E496, E498, 
E499, E500, E501, 
E502, E507, E508, 
E51, E511, E513, 
E514, E515, E516, 
E529, E530, E533, 
E556, E560, E575, 
E576, E580, E596, 
E601, E607, E611, 
E613, E62, E625, 
E626, E627, E629, 
E630, E634, E639, 
E641, E642, E65, 
E662, E664, E667, 
E670, E672, E673, 
E675, E680, E683, 
E684, E686, E687, 
E690, E691, E697, 
E698, E7, E713, 
E714, E715, E724, 
E731, E734, E735, 
E76, E762, E763, 
E764, E766, E77, 
E770, E780, E784, 
E786, E788, E789, 
E790, E791, E795, 

Die Errichtung der Deponie / des Deponiebergs stellt 
einen erheblichen Eingriff in das Landschaftsbild dar. 
Die Eigenart des Landschaftsbildes ginge verloren. 
Die Landschaft verliert Ihren Charakter durch die ho-
hen Bauschuttberge. Es kommt zu Sichteinschrän-
kungen durch den Deponieberg. 

Die Deponie wird auch zu nah am Dorfrand errichtet. 
Das Umfeld des Dorfes wird verschandelt. Einige fin-
den, dass die derzeitige Beeinträchtigung durch 
Windkraftanlagen, Kartbahn, Photovoltaikanlage etc. 
schon grenzwertig ist. 

Die Bevölkerung ist bereits jetzt schon durch diverse 
Einschränkungen in ihrer Lebensqualität betroffen 
(Kieswerk, Baustoffdeponie, Windkraftanlagen, So-
laranlagen, Recyclingfirma, Logistikunternehmen, 
Motorsportanlage). 

Dass die Errichtung und der Betrieb der Depo-
nie einen erheblichen Eingriff in Natur und 
Landschaft darstellen ist unbestritten. Dies ist 
die unvermeidbare Begleiterscheinung einer 
obertägigen Deponie, die an jedem Standort 
einen Eingriff in Natur und Landschaft darstel-
len würde. 

Weil dies an jedem anderen Standort eben-
falls erforderlich wäre, wird der Eingriff ent-
sprechend der Anforderung aus § 15 Abs. 2 
BNatSchG durch landschaftsgerechte Neuge-
staltung des Landschaftsbildes ausgeglichen. 
Die renaturierte Deponie wird ebenso zu ei-
nem Teil des Landschaftsbildes wie die we-
sentlich höhere und sich über eine wesentlich 
größere Fläche erstreckende Abraumhalde 
zwischen Nachterstedt und Frose. 

Die Betroffenheit des Landschaftsbildes wird im weiteren Verfah-
ren mehrfach berücksichtigt werden. So darf ein Planfeststellungs-
beschluss entsprechend § 36 Abs. 1 Nr. 1 a) KrWG nur erlassen 
werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Gefahren für die 
Schutzgüter des § 15 Absatz 2 S. 2 KrWG bestehen. Schutzgüter 
sind zum Bsp. Belange der Raumordnung und des Städtebaus, zu 
denen auch die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes gehö-
ren können. 

Darüber hinaus wird das Landschaftsbild auch im Rahmen der 
Feststellung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens beachtet. 

Letztlich werden die Einwendungen und Stellungnahmen diesbe-
züglich auch in der Abwägung berücksichtigt werden.  
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E796, E798, E799, 
E80, E800, E802, 
E810, E815, E82, 
E822, E823, E824, 
E825, E827, E828, 
E830, E84, E846, 
E847, E848, E849, 
E851, E855, E859, 
E862, E865, E867, 
E868, E869, E878, 
E882, E887, E888, 
E89, E890, E893, 
E897, E9, E902, 
E903, E904, E905, 
E906, E907, E908, 
E913, E915, E937, 
E938, E942, E948, 
E949, E950, E958, 
E96, E960, E961, 
E963, E966, E972, 
E973, E974, E975, 
T11, T21, T22, T23 

2.8.3 Landschafts-
bild und Tourismus 

209 Tourismus 

E102, E103, E117, 
E119, E129, E161, 
E162, E163, E20, 
E21, E29, E30, E311, 
E328, E330, E331, 
E401, E414, E456, 
E462, E464, E465, 
E466, E479, E480, 
E492, E493, E494, 
E503, E508, E515, 
E521, E524, E556, 
E557, E559, E560, 
E561, E562, E563, 
E566, E569, E572, 
E573, E574, E575, 
E576, E577, E578, 
E588, E594, E595, 
E596, E598, E605, 
E607, E618, E625, 

Durch die Errichtung der Hochdeponie wird befürch-
tet, dass der Tourismus in der Region (u. a. im Be-
reich Froser See, Schadelebender See und Con-
cordia See / im Seenland) gefährdet wird / zurück 
geht / sich nicht weiter entwickeln kann. Auch werden 
die Naherholungsgebiete gefährdet werden. Es be-
steht eine Kollision zwischen dem Vorbehaltsgebiet 
im direkt angrenzenden Seeland für den Tourismus 
und die Erholung und der Errichtung der Hochdepo-
nie. 

Die Errichtung und der Betrieb einer weithin sichtba-
ren Hochdeponie widerspricht den Zielen des Städte-
verbundes der Städte Seeland, Falkenstein/Harz, 
Aschersleben und Arnstein.  

Direkt an der Deponie würde der Weg der Südroute 
der „Straße der Romanik“ von Ermsleben über 
Reinstedt nach Frose vorbeiführen. Es wird 

Wie bereits zu Sachargument 206 mit Verweis 
auf den Erläuterungsbericht, Kap. 11.3.3 er-
läutert, wird seitens der Antragstellerin einge-
schätzt, dass ein in der Landschaft bis auf den 
Nahbereich nur punktuell wahrnehmbares stö-
rendes Element nicht geeignet ist, die von den 
Einwendern / Einwenderinnen befürchteten 
katastrophalen Auswirkungen auf den Touris-
mus hervorzurufen. 

Zur Sichtbarkeit der Deponie verweisen wir 
auf die Visualisierung (Anlage C3) und zur Be-
einflussung des Landschaftsbildes auf den Er-
läuterungsbericht, Kap. 11.9 und die darin vor-
genommene Bewertung. 

Auch der Tourismus und dessen Entwicklung ist ein wichtiger Be-
lang, den es in der weiteren Prüfung zu bewerten gilt.   

Die Stellungnahmen und Einwendungen werden daher zur Kennt-
nis genommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  
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E626, E627, E628, 
E629, E63, E630, 
E631, E632, E64, 
E664, E665, E666, 
E674, E684, E689, 
E695, E696, E698, 
E731, E734, E753, 
E756, E763, E769, 
E780, E784, E786, 
E790, E795, E796, 
E800, E818, E823, 
E850, E851, E852, 
E86, E861, E864, 
E865, E870, E896, 
E903, E904, E905, 
E907, E908, E913, 
E919, E928, E929, 
E936, E939, E940, 
E941, E943, E948, 
E950, E956, E962, 
E963, E967, E970, 
E971, E972, E973, 
E975, T21, T22, T7 

befürchtet, dass die Touristen vor Staub und Depo-
niehügel die reizvolle Harzlandschaft nicht mehr se-
hen könnten. In diesem Zusammenhang wird auch 
das Harzer Landwirtschaftsfest mit rund 10.000 Be-
suchern in Reinstedt erwähnt. 

Durch die enormen Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild würden zudem die regionalen und überre-
gionalen Rad- und Wanderwege, wie der Europarad-
weg R1, der Radweg Deutsche Einheit, die Oranier 
Route, der Harzrundweg, der Seelandrundweg, 
Deutsche Alleenstraße, Straße der Romanik usw. an 
Attraktivität und Anziehung verlieren. Der Europarad-
weg soll direkt an der Deponie lang geführt werden. 

2.8.3 Landschafts-
bild und Tourismus 

210 Einbindung 
Deponie in Land-
schaft 

E466 Es wird eine sofortige Anlegung eines breiten Baum-
gürtels um die geplante Deponie und eine schritt-
weise, aber letztlich komplette Bepflanzung der De-
ponie mit geeigneten Gehölzen auf geeignetem Un-
tergrund gefordert. Dies könnte Grundlage für eine 
erträgliche Staubbelastung sein, gleichzeitig ein 
neues, naturnahes Biotop schaffen und würde die op-
tische Beeinträchtigung der Landschaft wesentlich 
verringern. 

Dem Einwender / der Einwenderin wird von 
der Antragstellerin versichert, dass alle erfor-
derlichen Maßnahmen zur Minimierung der 
Staubbildung sowie zur Renaturierung des 
Standortes und zum Ausgleich und Ersatz des 
Eingriffs in Natur und Landschaft ergriffen 
werden. 

Im Ergebnis der Einwendungen und Stellungnahmen wurden 
mehrere Nachforderungen auch zu diesem Punkt an den Vorha-
benträger gerichtet.   

Die derzeitigen Planungen hinsichtlich beabsichtigter Pflanzungen 
sind in den aktuellen Planunterlagen der 1. Tektur Anlage C6, 
Landschaftspflegerischer Begleitplan, insbesondere Karten 7.1 
und 7.2, zu erkennen.  

Auf der abgedeckten Deponiefläche soll mesophiles Grünland ent-
stehen, es gibt mehrere Pflanzbereiche für Gebüsche. Die nördli-
che (tlw.), die südliche und die westliche Begrenzung soll bereits 
als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme als Strauch-Hecke ange-
legt werden.  

Die Forderung nach Bepflanzung der Deponie und des nahen Um-
feldes wird auch als Einwendung im weiteren Verfahren berück-
sichtigt werden. 
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2.8.3 Landschafts-
bild und Tourismus 

211 Visualisierung 
der Deponie in An-
tragsunterlagen 

E479, E596, E607, 
E629, E685, E796, 
T21, T22, T7 

Den eingereichten Unterlagen ist eine Visualisierung 
der Deponie beigefügt, die in ihrem Erscheinungsbild 
sehr flach und kaum wahrnehmbar erscheint. Nach 
einer Ortsbesichtigung ist zu klären, ob die darge-
stellte Visualisierung in den Planungsunterlagen als 
realistisch eingeschätzt werden kann. Es ist mit einer 
Sichtbeeinträchtigung bzw. mit Beeinträchtigungen 
der Sichtachsen zu rechnen.  

Die Visualisierungen können nicht wirklich aufzeigen, 
inwieweit die Sichtachsen in Richtung Ortslage 
Reinstedt, Konradsburg, Burg Falkenstein oder Bro-
cken beeinträchtigt werden bzw. wie sich der Depo-
niekörper in die Landschaft einfügen wird. 

Die vorgestellte Visualisierung der Deponie und de-
ren Sichtachsen stellen das Ausmaß nicht richtig dar. 
Die Verhältnisse zur Sichtachse Aschersleben in 
Richtung Harz sowie Frose in Richtung Selketal und 
Ermsleben usw. sind nicht ausschöpfend betrachtet 
und untersucht worden. Weiterhin sind die Aufbau-
stufen in den Folgejahren bis zur Fertigstellung ein-
schließlich der Oberbodenabdeckung in ca. 22 Jah-
ren nicht dargestellt. 

Im vorgelegten Planfeststellungsverfahren wird im 
geologischen Profilschnitt im Bereich der geplanten 
Deponie Reinstedt (DKO) (Datei: C17.3 Geologi-
scher Profilschnitt.pdf) von der geplanten Deponie 
nur eine Höhe von ca. 3 m von 140 m bis 143 m bild-
lich dargestellt, obwohl sie 9mal so hoch werden soll. 
Es wird angenommen, dass dies eine vorsätzliche 
Fehldarstellung ist, um die Deponie zu „verniedli-
chen“. 

Es wird angenommen, dass die in den Bildern einge-
fügte Deponie das Landschaftsbild nicht richtig wie-
dergibt. Auf den Abbildungen wird die Deponie viel zu 
klein dargestellt. Dieses wird an den vorhandenen 
Bäumen an der Kreisstraße nach Reinstedt K 1368 
(Abb. 3) und den vorhandenen Windrädern 

Die Visualisierungen stellen die vollständig ab-
gedeckte Deponie in ihrer Form, ihren Propor-
tionen und ihren maximalen Ausmaßen kor-
rekt dar. Jedem Einwender / jeder Einwende-
rin steht es frei, eine Ortsbesichtigung vorzu-
nehmen und sich ein Bild zu machen. 

Dass die Visualisierungen nicht aufzeigen 
können, in wie weit die Sichtachsen zur Kon-
radsburg oder zur Burg Falkenstein beein-
trächtigt werden liegt daran, dass keine 
Sichtachsen zu den genannten Burgen exis-
tieren, die gestört werden könnten. Zur Klä-
rung dieses Sachverhalts wird eine Ortsbe-
sichtigung empfohlen. 

Die Sichtachse zum Brocken wird lediglich auf 
der Froser Straße / Kreisstraße K1368 gestört, 
genau auf der Strecke, auf der diese Straße 
am Deponiefuß entlang führt. Da allen Perso-
nen, die sich auf dieser Straße / diesem Stra-
ßenabschnitt bewegen dringend zu empfehlen 
ist, sich auf den Verkehr zu konzentrieren, 
stellt die Störung der genannten Sichtachse 
keine wesentliche Beeinträchtigung dar.  

Der Hinweis, dass die Höhe der Deponie 
im geologischen Profilschnitt C17.3 nicht rich-
tig dargestellt ist, ist zutreffend. Hierzu ist er-
klärend anzumerken, dass es sich um eine 
symbolische Darstellung der Deponie handelt. 
Aufgrund des Längenmaßstabs von 1:10.000 
und des Höhenmaßstabs von 1:320, die ge-
wählt wurden, um den Profilschnitt in einem 
praktikablen Format darstellen zu können, 
hätte die Deponie bei Anwendung der korrek-
ten Längen- und Höhenmaße stark verzerrt, 
als Turm dargestellt werden müssen und hätte 
das Blattformat gesprengt, ohne dass diese 
Darstellungsform einen Informationswert 

Die Einwendungen und Stellungnahmen werden zur Kenntnis ge-
nommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  
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(Nabenhöhe von rd. 138 m) ersichtlich. Der Einfluss 
und die Wirkung auf das Landschaftsbild wurden so-
mit nicht richtig dargestellt. 

Die Ausführungen zum Landschaftsbild in der Plan-
begründung sind irreführend. Die Deponie wird min-
destens 22 Jahre aus der Ferne und Nähe gut wahr-
nehmbar sein, da sich der Bauschutt nicht ganzjährig 
hinter 1,20 m hohen blühenden Rapsfeldern oder 
Maispflanzen, aus bodennaher Position blickend, 
verstecken kann und zudem in seiner Grundfärbung 
nicht hellgrün eingefärbt ist. 

gehabt hätte. Der geologische Profilschnitt 
dient dazu, die lokalen geologischen und hyd-
rogeologischen Verhältnisse visuell darzustel-
len, was mit Anlage C17.3 korrekt erfolgt. Für 
die Darstellung des Deponiekörpers in der 
Landschaft, dienen die Visualisierungen in An-
lage C3. 

Das Phänomen, dass die Bäume am Straßen-
rand höher erscheinen lässt als die Depo-
nie und welches die Windkraftanlagen in den 
Abbildungen der Standorte 1, 2, 12 und 14 op-
tisch dominant erscheinen lässt, nennt sich 
Perspektive. Durch dieses Phänomen erschei-
nen Objekte, die sich näher am Betrachter be-
finden größer, als Objekte, die weiter vom Be-
trachter entfernt sind. Wie bereits weiter oben 
festgestellt, geben die Visualisierungen die 
Größenverhältnisse der Deponie und der um-
gebenden Landschaft korrekt wieder.  

Der Vorwurf, die Bilder der Visualisierung wür-
den Raps- und Maispflanzen als Deckung zur 
Verfälschung der Wahrnehmbarkeit nutzen, ist 
absurd. Ein Rapsfeld im Vordergrund zeigt nur 
die Standorte 6 und 37. Mais mit einer Wuchs-
höhe von ca. 1 m bis 1,2 m zeigen die Bilder 
der Standorte 3, 10, 17, 18, 20 und 21. Alle 
Bilder wurden mit einer Kamera in Augenhöhe 
aufgenommen, die Bilder der Standorte 5 und 
8 von erhöhten Positionen aus. 

Die Einwendung, dass die Grundfärbung der 
Deponie nicht hellgrün sein wird, ist korrekt. 
Tatsächlich wird die Färbung der Deponie im 
abgebildeten renaturierten Zustand der Fär-
bung entsprechen, die sich aus dem Bewuchs 
ergibt und sich farblich in die Landschaft ein-
passen. Die hellgrüne Färbung des Deponie-
körpers in den Visualisierungen dient allein 
der besseren Erkennbarkeit im Vergleich zur 
Umgebung.  
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2.8.3 Landschafts-
bild und Tourismus 

212 Aussichtspunkt 

E596, E607, E629, 
E795 

Es darf die Aussage, dass nach Rekultivierung der 
Deponie und deren Entlassung aus der Nachsorge 
die Deponie als Aussichtspunkt als nicht wirklich 
ernst gemeint zu werten ist, da zum einen fremdes 
Eigentum zu betreten wäre und zum anderen sich 
kaum ein Mensch eine ausgebeutete Landschaft, die 
vom Kiesabbau und Verkippung von Abfall geprägt 
ist, auch noch von einem Aussichtspunkt betrachten 
möchte. 

Nach Abschluss des Deponiebetriebs und der 
Renaturierung ist der Deponiekörper nur noch 
als begrünter Hügel erkennbar und unter-
scheidet sich nur durch das deutlich geringere 
Volumen und einen geringeren Baumbe-
stand von der Abraumhalde nordöstlich von 
Nachterstedt und nordwestlich von Frose. 

Sofern das Angebot ernst gemeint ist, die be-
grünte Deponie als Aussichtspunkt zu nutzen, 
steht einer Freigabe der Betretung durch die 
Eigentümerin nicht im Wege, sofern die zu-
ständige Genehmigungsbehörde dem nicht 
widerspricht. 

Die Einwendungen werden im weiteren Verfahren berücksichtigt 
werden.   

2.8.3 Landschafts-
bild und Tourismus 

213 Widersprüchli-
che Aussagen zum 
Landschaftsbild in 
den Antragsunter-
lagen 

T11, T15, T5, T7 Im Umweltbericht wird die Deponie als „unwesentli-
cher“ Eingriff (S. 78) bezeichnet, „da sich die rekulti-
vierte Deponie gut in das bestehende Landschafts-
bild einfügt“. Ebenso wird die Beeinflussung des 
Landschaftsbildes aufgrund der Visualisierungen 
(Anlage C) als „unwesentlich" eingestuft. Diese Aus-
sage lässt sich auf S. 4 der Anlage C3 (Landschafts-
bild) ebenfalls wiederfinden. Im Gegensatz dazu wird 
im landschaftspflegerischen Begleitplan im Pkt. 
5.3.6. Landschaftsbild (S.42) folgende Bewertung 
vorgenommen: „"Mit der anlage- und betriebsbeding-
ten Überbauung ... wird ein höhenwirksames Ele-
ment geschaffen (max. 27 m über GOK). Eine we-
sentliche dominierende Wirkung im Nahbereich der 
DK 0 ist zu erwarten. Lokal gehen die Strukturvielfalt 
und Eigenart des betrachteten Landschaftsaus-
schnittes in Teilen verloren. Nur mittels der Durchfüh-
rung geeigneter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
können die hier eintretenden erheblichen Beeinträch-
tigungen auf das Landschaftsbild kompensiert wer-
den.“ S. 47: „Der Eingriff in das Schutzgut Land-
schaftsbild wird über eingriffsnahe Pflanzungen als 
vollständig kompensierbar bewertet.“ Auf S. 44 des 
landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) wird 
der Eingriff in das Landschaftsbild als „erheblich“ be-
wertet. 

Die fehlerhafte Beschreibung als unwesentli-
cher Eingriff in Natur und Landschaft wurde in 
den überarbeiteten Antragsunterlagen ersetzt. 
Errichtung und Betrieb der Deponie stellen ei-
nen wesentlichen Eingriff in Natur und Land-
schaft dar. 

Der Eingriff wird der gemäß der Anforderun-
gen des § 15 Abs. 2 BNatSchG durch die 
Neugestaltung des Landschaftsbildes im Zuge 
der Renaturierung ausgeglichen. 

Siehe hierzu Erläuterungsbericht /B1, Kap. 
11.09. 

Die tatsächliche Betroffenheit und Bewertung des Landschaftsbil-
des wird im weiteren Verfahren mehrfach berücksichtigt werden. 
So darf ein Planfeststellungsbeschluss entsprechend § 36 Abs. 1 
Nr. 1 a) KrWG nur erlassen werden, wenn sichergestellt ist, dass 
keine Gefahren für die Schutzgüter des § 15 Absatz 2 S. 2 KrWG 
bestehen. Schutzgüter sind zum Bsp. Belange der Raumordnung 
und des Städtebaus, zu denen auch die Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes gehören können. 

Darüber hinaus wird das Landschaftsbild auch im Rahmen der 
Feststellung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens beachtet.  

Letztlich werden die Einwendungen und Stellungnahmen diesbe-
züglich auch in der Abwägung berücksichtigt werden.  

Hinsichtlich der widersprüchlichen Aussagen zum Landschaftsbild 
wird auf die Erwiderung des Vorhabenträgers verwiesen, dem-
nach wurde die fehlerhafte Beschreibung in den überarbeiteten 
Antragsunterlagen berichtigt.  
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2.8.3 Landschafts-
bild und Tourismus 

214 Eingriffskom-
pensierung Land-
schaftsbild 

T11, T15, T21, T7 Es wird gefordert, dass die Bewertung, ob über ein-
griffsnahe Baum- und Strauchpflanzungen der Ein-
griff in das Landschaftsbild ausgleichbar ist durch die 
zuständigen Umweltbehörde erfolgen soll. Ggf. ist 
eine Schwerpunktsetzung der Ausgleichsmaßnah-
men (speziell auf die Eingriffskompensierung Land-
schaftsbild) bereits jetzt zu planen und auch standort-
bezogen festzuschreiben. Es ist unstrittig, dass ins-
besondere bei den Blickpunkten im Nahbereich nörd-
lich der Deponie der Deponiekörper aufgrund der 
Höhe und Konfiguration eine Beeinträchtigung der 
Blickbeziehungen auf den Harz und den hier ausge-
wiesenen raumordnerischen Vorbehaltsgebietsfunk-
tionen „Tourismus und Erholung“ (hier Nr. 1 „Harz 
und Harzvorländer“) und den „Aufbau eines ökologi-
schen Verbundsystems“ (hier Nr. 4 „Bode-und Sel-
keaue“ darstellt. Von den südlichen und östlich der 
Deponie gelegenen Blickpunkten ist die Deponie we-
nig wahrnehmbar bzw. sind die Anlagen des vorhan-
denen Windparkes dominierend und die Deponie 
wird optisch kaum wahrgenommen. Hier bietet die 
enthaltene Visualisierung die Grundlage, insbeson-
dere Standorte für geeignete Gehölzpflanzungen als 
Sichtschutz, bereits jetzt als Kompensationsmaß-
nahme für den Eingriff in das Landschaftsbild, konk-
ret festzuschreiben. 

Die geplanten Begrünungsmaßnahmen dienen der 
Gestaltung der Deponie und werden aus Sicht der 
Regionalplanung auch begrüßt. Sie können den er-
heblichen Eingriff in das Schutzgut Landschaftsbild 
keinesfalls vollständig kompensieren, wie im LBP 
aufgeführt wird. Hierfür sollten weitere, räumlich-
funktionale Kompensationsmaßnahmen zur Kom-
pensation des Eingriffs in das Landschaftsbild zwin-
gend geplant und nicht nur an den Ausgleich von Bi-
otopwertpunkten gedacht werden. Um den Eingriff zu 
minimieren und somit den vorgenannten Grundsät-
zen der Raumordnung zu entsprechen, sollte die 
Höhe der Deponie erheblich verringert werden. Da 
die Kiesabbaufläche wesentlich größer ist als die De-
poniefläche sollte überlegt werden, die Deponie in 

Aus dem ersten Absatz des Sacharguments 
214 ist nicht klar ersichtlich, wann Bezug auf 
den Eingriff in Natur und Landschaft und wann 
Bezug auf die Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes genommen wird. 

Unter Verwendung des Bewertungsmodells 
Sachsen-Anhalt ergibt sich für den durch das 
Vorhaben verursachten Eingriff in Natur und 
Landschaft ein Biotopwertverlust von 729.890 
Biotopwertpunkten. Allein durch die geplante 
Begrünung der abgedeckten Deponie ergibt 
sich ein Biotopwert von 1.852.672 Biotopwert-
punkten. Damit ergibt sich für die renaturierte 
Deponie ein Biotopwertüberschuss von 
1.122.782 Biotopwertpunkten. 

Die mit der geplanten Maßnahme verbundene 
erhebliche Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes wird gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG 
durch Neugestaltung der Landschaft ausgegli-
chen (siehe Erläuterungsbericht B1, Kap. 
11.9).  

  

  

Die Stellungnahmen und Einwendungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  

Erläuternd möchte ich ausführen, dass der Ausgleich des Eingriffs 
in das Landschaftsbild durch die Genehmigungsbehörde im Rah-
men der Umweltverträglichkeitsprüfung sowie bei der abschlie-
ßenden Entscheidung berücksichtigt wird.  
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Richtung Süden zu erweitern und dafür eine deutlich 
geringere Höhe (z.B. 15 m statt 27 m Höhe) zu reali-
sieren, in Richtung Reinstedt dann evtl. mit flacherem 
Böschungswinkel. (Die Darstellung der zulässigen 
Immissionsrichtwerte nach TA Lärm für die angren-
zenden Bebauungen ließe vermutlich eine gewisse 
Ausdehnung der Deponie in südliche Richtung zu.) 
(Ergänzung zu 1. Tektur: Dem Vorschlag, die Höhe 
der Deponie zu verringern, um somit den Eingriff in 
das Landschaftsbild zu vermindern, wurde nicht ge-
folgt. Insbesondere zum Schutz des Landschaftsbil-
des wäre eine Abflachung der Deponiehöhe bei Bei-
behaltung der Grundfläche wesentlich gewinnbrin-
gender und sollte auf Realisierbarkeit geprüft wer-
den.) 

Zusätzliche Gehölzpflanzungen im Bereich der A 36 
und/oder im Bereich der alten B 6 könnten als Sicht-
schutz angelegt werden. Die Visualisierungen in den 
Bildern Standort 4 und 5 zeigen, wie wirksam diese 
sein können, zumindest von der A 36 aus betrachtet. 
Weitere Kompensationsmaßnahmen zur Aufwertung 
des Landschaftsbildes, möglicherweise auch in an-
grenzenden Landschaftsräumen, sollten gesucht 
werden. 

Ergänzung nach 1. Tektur: Es wird kritisiert, dass im 
Umweltbericht weiterhin der Eingriff in das Land-
schaftsbild nach Abschluss der geplanten Eingrü-
nungsmaßnahmen als „ausgeglichen“ beurteilt wird, 
obwohl es sich gemäß Landschaftspflegerischem 
Begleitplan um eine „erhebliche“ Veränderung des 
Landschaftscharakters handelt. Ob diese allein mit 
Eingrünungsmaßnahmen ausgeglichen werden 
kann, wird weiterhin in Frage gestellt, zumindest für 
die nächsten 10-20 Jahre.  

2.8.3 Landschafts-
bild und Tourismus 

215 Tourismus 

T15, T7 Eine Betroffenheit besteht aus raumordnerischer 
Sicht zu den im Planungsbereich befindlichen Vorbe-
haltsgebieten für Tourismus und Erholung „See-
land“region Nachterstedt (LEP-LSA 2010) bzw. „Harz 
und Harzvorländer“ (REPHarz) und dem 

Die Auswirkungen der geplanten Deponie be-
schränken sich auf die Wahrnehmung der De-
ponie als störendes Element in der Land-
schaft. 

Die Auswirkungen auf den Tourismus werden geprüft und die 
hierzu eingegangen Stellungnahmen werden im weiteren Verfah-
ren Berücksichtigung finden.   
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Vorbehaltsgebiet für den Aufbau eines ökologischen 
Verbundsystems „Selke und Bode“ (REPHarz). 

Vorhaben zur Errichtung von Deponien sind natürlich 
auch aus Sicht des Tourismus, insbesondere im 
Landkreis Harz mit seiner touristischen Ausrichtung, 
grundsätzlich differenziert zu betrachten, da die un-
terschiedlichsten Belange aller betroffenen Kommu-
nen und Zielgruppen mit ihren Interessen und Bedar-
fen sorgfältig abgewogen werden müssen. Gemäß 
Regionalem Entwicklungsplan Harz (RepHarz, siehe 
Link Regionale Planungsgemeinschaft unter 
https://www.rpgharz.de/seite/241777/regionalplan-
harz-2009-(repharz).html) befindet sich das be-
troffene Gebiet im Vorranggebiet für Rohstoffgewin-
nung (VII „Kiessandlagerstätte Reinstedt-Hoym“). Es 
ist nicht als Vorbehaltsgebiet für touristische Entwick-
lung ausgewiesen. Nichtsdestotrotz ist eine fundierte 
Folgeabschätzung zur weiteren touristischen Ent-
wicklung in der Stadt Falkenstein (Harz), speziell im 
Ortsteil Reinstedt, und in den betroffenen Anrainer-
ortsteilen und -kommunen in und außerhalb des 
Landkreises Harz (z. B. Stadt Seeland/Salzlandkreis 
mit den weiteren geplanten touristischen Vorhaben 
rund um den Concordiasee) unbedingt notwendig. 

Wie bereits zu Sachargument 206 erläutert, 
wird die Existenz eines störenden Elements in 
der Landschaft seitens der Antragstellerin 
als nicht derartig erheblich bewertet, dass 
dadurch die Erholungsfunktion beeinträchtigt 
wird. Diese Einschätzung beruht auf der Tat-
sache, dass nur sehr wenige Erholungsge-
biete völlig unbeeinflusst von optisch stören-
den Elementen sind und diese Gebiete den-
noch weiter für die Erholung genutzt werden. 

2.8.4 Regionalent-
wicklung 

216 Attraktivitäts-
verlust der Ort-
schaften 

E119, E134, E152, 
E162, E169, E172, 
E177, E188, E195, 
E196, E197, E198, 
E199, E228, E229, 
E234, E235, E236, 
E237, E238, E239, 
E240, E241, E244, 
E245, E246, E247, 
E248, E249, E250, 
E251, E252, E253, 
E254, E255, E256, 
E257, E260, E261, 
E262, E263, E264, 
E265, E266, E267, 
E268, E269, E27, 

Es wird befürchtet, dass das Ansehen der betroffe-
nen Ortschaften (Reinstedt, Hoym. Nachterstedt, Fal-
kenstein, Aschersleben, Arnstein, Seeland etc.) 
durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens be-
einträchtigt wird. Auch werden die Kunden im Gewer-
begebiet Hoym beeinträchtigt werden. 

Es wird eine Verödung des Umfeldes befürchtet.  

Die zukünftige Entwicklung der Ortschaften wird als 
gefährdet angesehen. 

Einige Einwender finden, dass so nah an einem Dorf 
/ an einem Gewerbegebiet keine Deponie gehört.  

Die Antragstellerin bedauert, dass die Einwen-
der / Einwenderinnen es als Verlust des Anse-
hens betrachten, wenn sie ihren Teil zur Ge-
währleistung der Entsorgungssicherheit für die 
Abfälle übernehmen, die durch Errichtung, Un-
terhalt und Ertüchtigung privater und öffentli-
cher Gebäude und Infrastruktureinrichtungen 
entstehen.  

Die geplante Deponie befindet sich ca. 1 km 
nordöstlich der Ortslage Reinstedt.  

Attraktivitätsverlust der Ortschaften ist ein Belang, welcher in der 
weiteren Prüfung bewertet wird. 

Die Einwendungen und die Stellungnahme wird daher zur Kennt-
nis genommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  
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E270, E271, E272, 
E273, E274, E275, 
E276, E277, E278, 
E279, E28, E280, 
E281, E282, E283, 
E284, E285, E286, 
E287, E288, E289, 
E290, E292, E293, 
E294, E295, E296, 
E297, E304, E305, 
E307, E31, E312, 
E313, E314, E315, 
E316, E317, E318, 
E319, E320, E321, 
E322, E323, E324, 
E325, E326, E327, 
E333, E334, E335, 
E336, E354, E361, 
E364, E365, E366, 
E367, E368, E369, 
E370, E371, E390, 
E392, E393, E403, 
E404, E407, E408, 
E410, E411, E412, 
E417, E421, E422, 
E423, E426, E427, 
E429, E439, E443, 
E466, E467, E488, 
E489, E503, E504, 
E508, E51, E515, 
E583, E584, E624, 
E628, E629, E646, 
E647, E648, E649, 
E650, E651, E652, 
E653, E654, E655, 
E656, E657, E677, 
E69, E694, E721, 
E722, E74, E754, 
E80, E820, E821, 
E871, E948, E951, 
E958, E975, T21 
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2.8.4 Regionalent-
wicklung 

217 Wegzug von 
Bürgern 

E117, E26, E329, 
E441, E489, E503, 
E51, E510, E558, 
E559, E566, E590, 
E591, E596, E607, 
E628, E629, E671, 
E677, E69, E691, 
E754, E799, E815, 
E855, E952, E961 

Es wird befürchtet, dass junge Bürger / Jugendliche / 
junge Familie / Bürger allgemein aufgrund der Errich-
tung der Deponie wegziehen werden und ein Zuzug 
neuer Bürger verhindert wird. Ggf. werden nur noch 
sozialschwache Bürger in die Region ziehen.  

Der Standort der geplanten liegt ca. 1 km 
nordöstlich der Ortslage Reinstedt. Es han-
delt sich um die niedrigste Deponieklasse (DK 
0), auf der ausschließlich Inertabfälle abgela-
gert werden, die bei öffentlichen und privaten 
Baumaßnahmen anfallen. 

Das von den Einwendern / Einwenderinnen 
prognostizierte Szenario steht in keinem Ver-
hältnis zu den tatsächlichen Auswirkungen der 
Errichtung und des Betriebs einer DK 0. 

Die Einwendungen wurden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren geprüft werden.  

2.8.4 Regionalent-
wicklung 

218 Mülltourismus 

E177, E179, E457, 
E596, E607, E795 

Sachsen-Anhalt / die betroffene Region soll nicht als 
Opfer für die Ablagerung der Abfälle der restlichen 
Republik dienen. Die Deponie kann auch in anderen 
Regionen errichtet werden. Der Mülltourismus hierhin 
darf nicht erfolgen.  

Bei der geplanten Deponie handelt es sich um 
eine Deponie der Klasse 0 (DK 0), d.h. eine 
Deponie der niedrigsten Klasse, auf der aus-
schließlich Inertabfälle abgelagert werden dür-
fen und abgelagert werden. 

Inertabfälle sind Abfälle, die keinen wesentli-
chen physikalischen, chemischen oder biologi-
schen Veränderungen unterliegen, sich nicht 
auflösen, nicht brennen und nicht in anderer 
Weise physikalisch oder chemisch reagieren, 
sich nicht biologisch abbauen und andere Ma-
terialien, mit denen sie in Kontakt kommen, 
nicht in einer Weise beeinträchtigen, sie zu 
nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt 
oder die menschliche Gesundheit führen 
könnte. Die gesamte Auslaugbarkeit und der 
Schadstoffgehalt der Abfälle und die Ökotoxi-
zität des Sickerwassers müssen unerheblich 
sein und dürfen insbesondere nicht die Quali-
tät von Oberflächen- und Grundwasser ge-
fährden. 

Die Zuordnungswerte, d.h. die zulässigen 
Schadstoffwerte für Deponien der Klasse 0 
wurden so festgelegt, dass die der Definition 
von Inertabfällen entsprechen. 

Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen und im Verfahren 
berücksichtigt werden.  
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Die Hauptmasse der DK 0-Abfälle sind Boden 
und Steine, Bauschutt sowie untergeordnet 
Inertabfälle anderer Herkunft. 

Grundsätzlich können Inertabfälle auch auf 
Deponien beseitigt werden, für die höhere 
Schadstoffgrenzen gelten, (DK I, DK II, DK III). 
Da diese Deponien aber mit deutlich höherem 
Rohstoffeinsatz und Energieaufwand errichtet 
und betrieben werden müssen als Deponien 
der Klasse 0, würde die Entsorgung von DK 0-
Abfällen auf DK I oder höher die Verschwen-
dung von Ressourcen zur Folge haben und 
somit nicht gemeinwohlverträglich sein. Für 
den Abfallbesitzer stellt sich die Frage nach 
diesem spezifischen Aspekt der Gemeinwohl-
verträglichkeit erst an zweiter Stelle, nach den 
Gesamtkosten der Entsorgung, die sich aus 
dem Annahmepreis der Deponie und den 
Transportkosten zusammensetzen. Liegt eine 
DK I soviel näher am Ort der Abfallentste-
hung, dass die Einsparung bei den Transport-
kosten den höheren Annahmepreis der DK I 
überwiegt, wird der Abfall nicht zu höheren 
Gesamtkosten auf eine weiter entfernt lie-
gende DK 0 entsorgt.  

Die geplante Deponie am Standort Reinstedt 
wird somit nicvht “Opfer für die Ablagerung 
der Abfälle der restlichen Republik”, sondern 
stellt die Entsorgungssicherheit für einen Teil 
der regional anfallenden Inertabfälle sicher, so 
dass diese nicht auf eine DK I-Deponie ent-
sorgt oder in andere Bundesländer exportiert 
werden müssen.  

2.8.4 Regionalent-
wicklung 

219 LEP und REP 

E476, T11, T15, T2, 
T21, T7 

Die Errichtung der Deponie widerspricht den Grunds-
ätzen des LEP LSA und dem REPHarz. Der Landes-
entwicklungsplan Sachsen- Anhalt (LEP LSA 2010) 
weist als raumordnerische Festlegung das Plange-
biet als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft – Nr. 3. 
“Nördliches Harzvorland” aus. Mit der Errichtung und 

Zu Abs. 2 und 5 bis 8: Kein Kommentar. 

Zu Abs. 1, 3 und 4: Die Antragstellerin ver-
weist auf die Landesplanerische Stellung-
nahme, in der die oberste Landesentwick-
lungsbehörde keine grundsätzlichen 

Die Belange der Raumordnung werden im weiteren Verfahren 
selbstverständlich berücksichtigt werden.   
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dem Betrieb der DK 0 werden etwa 21,5 ha Fläche, 
die nach der Rekultivierung des Kies-Sand Tage-
baues entsteht, dauerhaft der landwirtschaftlichen 
Nutzung entzogen. Dies widerspricht den Zielen bzw. 
Grundsätzen des LEP zum betroffenen Vorbehalts-
gebiet. (Eine Betroffenheit müsste durch die zustän-
dige Behörde, hier das MLV, geprüft werden.)  

Im Regionalen Entwicklungsplan Harz (REP) ist das 
Gebiet der geplanten DK 0 als Vorranggebiet für die 
Rohstoffgewinnung ausgewiesen. In diesen Vorrang-
gebieten stellt der Abbau von Rohstoffen das über-
wiegende öffentliche Interesse dar. Diese Bereiche 
sind von Nutzungen freizuhalten, die den Abbau we-
sentlich erschweren oder verhindern würden. An die-
ser Stelle sei auch auf G 1, Pkt. 5.12 Lagerstätten des 
REPHarz verwiesen, wonach aufgeschlossenen La-
gerstätten möglichst vollständig ausgebeutet werden 
sollen, um die Flächeninanspruchnahme durch Roh-
stoffgewinnung zu minimieren. Die geplante Depo-
nieerrichtung im Vorranggebiet für Rohstoffgewin-
nung würde formal einen Zielkonflikt darstellen. Ge-
mäß den vorliegenden Planfeststellungsunterlagen 
ist beabsichtigt erst nach der vollständigen Aus-
kiesung und teilweisen Verfüllung des Tagebaus im 
Bereich der zu errichtenden Deponie mit den ent-
sprechenden Deponiearbeiten zu beginnen. Somit ist 
eine notwendige Zielabweichung im Vorfeld der Plan-
feststellung entbehrlich (Schreiben der RegPlG Harz 
vom 27.02.2018). 

Der REPHarz legt im Pkt. 5.12. „Lagerstätten" die 
weiteren einzelfachlichen Grundsätze unter G 4 fest: 
„Die dem Abbau oberflächennaher Rohstoffe nach-
folgenden Nutzungen sollen der regionalen Gesamt-
entwicklung dienen; die Entwicklungsbedürfnisse der 
betroffenen Gemeinden sowie die Vorgaben der 
Landschafts- und Regionalplanung sind dabei ange-
messen zu berücksichtigen." Im Pkt. 5.14. „Abfallwirt-
schaft“ ist unter G 2 festgelegt: „Abfälle, die nicht ver-
mieden oder verwertet werden können, sind gemein-
wohlverträglich zu beseitigen." § 15 Abs. 2 Satz 2 des 
KrWG sagt aus, dass Abfälle so zu beseitigen sind, 

Bedenken gegen das Vorhaben hat und aus-
führt, dass die Errichtung und der Betrieb der 
DK 0 nicht im Widerspruch zu den Erfordernis-
sen der Raumordnung stehen (siehe Abs. 6). 
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dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt 
wird. Eine Beeinträchtigung liegt u. a. auch dann vor, 
wenn „die Ziele oder Grundsätze und sonstige Erfor-
dernisse der Raumordnung nicht beachtet oder die 
Belange des Naturschutzes, der Landschaftspflege 
sowie des Städtebaus nicht berücksichtigt werden“.  

Der Regionale Entwicklungsplan für die Planungsre-
gion Harz legt in den allgemeinen Grundsätzen der 
Raumordnung für die Planungsregion außerdem un-
ter G 3-1 und G 3-4 auch fest, dass eine großräumige 
und übergreifende Freiraumstruktur zu erhalten und 
zu entwickeln ist und dass ebenso die spezifischen 
und landschaftlichen Werte und natürlichen Ressour-
cen der Planungsregion Harz zu schützen und zu ent-
wickeln sind, wobei der Erhalt zusammenhängender 
Freiräume zu gewährleisten ist. 

Die Planung steht dem Arbeitsstand der derzeitigen 
Teilfortschreibung des sachlichen Teilplans „Erneu-
erbare Energien-Windenergienutzung" des REPHarz 
nicht entgegen. (Mit Bekanntmachung vom 19.12.15 
wurde die Planungsabsicht zur (Teil-) Fortschreibung 
des REPHarz zum Sachlichen Teilplan „Erneuerbare 
Energien-Windenergienutzung“ öffentlich bekannt 
gemacht. Am 06.07.2021 hat die Regionalversamm-
lung den Entwurf dieses Sachlichen Teilplanes mit 
Umweltbericht für das Anhörungs- und Beteiligungs-
verfahren freigegeben. Damit haben die im Entwurf 
des Teilplanes enthaltenden in Aufstellung befindli-
chen Ziele der Raumordnung den Charakter von 
sonstigen Erfordernissen der Raumordnung gemäß 
§ 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG.) 

In Bezug auf die geplante Deponie ergeben sich un-
ter Berücksichtigung der landes- und regionalplaneri-
schen Vorgaben für den Planungsraum aus Sicht der 
obersten Landesentwicklungsbehörde (Sachsen-An-
halt) keine grundsätzlichen Bedenken, da die ge-
plante Deponie nur in bereits abgebauten und voll-
ständig verfüllten Abbauflächen in verschiedenen 
Teilabschnitten entwickelt werden soll und damit der 
Rohstoff Kiessand dort nicht mehr existiert. Nach 
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Prüfung der Unterlagen wird festgestellt, dass die ge-
plante Errichtung und der Betrieb einer Deponie der 
Deponieklasse DK 0 nicht im Widerspruch zu den Er-
fordernissen der Raumordnung steht. 

Der Standort der geplanten Deponie befindet sich 
vollständig im Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung 
Nr. VII „Kiessandlagerstätte Reinstedt- Hoym“, Pkt. 
4.3.5., Z 4 des rechtskräftigen REPHarz. Hier stellt 
der Abbau von Rohstoffen das überwiegende öffent-
liche Interesse dar. Diese Bereiche sind gemäß Z 3 
des Pkt. 4.3.5. von Nutzungen freizuhalten, die den 
Abbau wesentlich erschweren oder behindern wür-
den. Gemäß LEP-LSA 2010, Z 134, dienen Vorrang-
gebiete für Rohstoffgewinnung dem Schutz von er-
kundeten Rohstoffvorkommen insbesondere vor Ver-
bauung und somit der vorsorgenden Sicherung der 
Versorgung der Volkswirtschaft mit Rohstoffen (La-
gerstättenschutz). Dem Rohstoffabbau nachfolgende 
Nutzungen sollen der regionalen Gesamtentwicklung 
dienen. Es ist darauf hinzuwirken, dass der Rohstoff-
abbau mit sukzessiven Rekultivierungsmaßnahmen 
einher geht. Die Entwicklungsvorstellungen der be-
troffenen Gemeinden sind dabei angemessen zu be-
rücksichtigen (LEP-LSA 2010, G 129). 

Im Gegensatz dazu steht im Landesentwicklungsplan 
des Landes Sachsen-Anhalt (LEP 2010), dass darauf 
hinzuwirken ist, dass der Rohstoffabbau mit sukzes-
siven Rekultivierungsmaßnahmen einhergeht. Die 
Entwicklungsvorstellungen der betroffenen Gemein-
den sind dabei angemessen zu berücksichtigen. Es 
wird auf die Bindungswirkung der Erfordernisse der 
Raumordnung gemäß § 4 ROG hingewiesen. 

2.8.4 Regionalent-
wicklung 

220 Raumbedeut-
same Einstufung 
des Vorhabens 

T15, T7 Das Vorhaben wird als raumbedeutsam im Sinne von 
raumbeeinflussend und raumbeanspruchend einge-
stuft, sodass eine landesplanerische Abstimmung er-
forderlich ist. Die Raumbedeutsamkeit ergibt sich ins-
besondere aus der vorgesehenen Größe der Depo-
nie und den mit dem Vorhaben verbundenen Auswir-
kungen auf die Erfordernisse der Raumordnung. Die 

Mit Schreiben vom 12.01.2018 wurde durch 
die für die Raumordnung zuständige Landes-
behörde (Ministerium für Landesentwicklung 
und Verkehr Sachsen-Anhalt, Referat 24) mit-
geteilt, dass die landesplanerische Abstim-
mung in Form einer landesplanerischen 

Keine weitere Erörterung.  
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vorgesehene raumbedeutsame Planung/Maßnahme 
ist mit den Erfordernissen der Raumordnung verein-
bar. 

Über die Art der landesplanerischen Abstimmung 
entscheidet die Oberste Landesentwicklungsbe-
hörde. 

Stellungnahme im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens erfolgt. 

Mit Stellungnahme der Landesbehörde vom 
20.08.2019 wurde festgestellt, dass die vorge-
sehene raumbedeutsame Planung/Maßnahme 
mit den Erfordernissen der Raumordnung ver-
einbar ist. 

2.8.4 Regionalent-
wicklung 

221 Aufhaldung 
und raumordneri-
sche Beurteilung 

T11, T21 Eine geländegleiche Verfüllung der Kiessandlagerflä-
che kann aus raumordnerischer Sicht zugestimmt 
werden. Eine Aufhaldung von ca. 27 m über der der-
zeitigen Geländekante wird aufgrund der beigefügten 
Visualisierungen und damit verbundenen erhebli-
chen Eingriffe in das Landschaftsbild als sehr kritisch 
angesehen. Eine planerische Auseinandersetzung 
mit dieser Problematik ist in den vorliegenden Unter-
lagen nicht erkennbar. Eine Nachnutzung des 
Kiessandtagebaues durch eine landwirtschaftliche 
Nutzung wäre im Fall einer Hochdeponie generell 
verhindert. 

Mit Schreiben vom 12.01.2018 wurde durch 
die für die Raumordnung zuständige Landes-
behörde (Ministerium für Landesentwicklung 
und Verkehr Sachsen-Anhalt, Referat 24) mit-
geteilt, dass die landesplanerische Abstim-
mung in Form einer landesplanerischen Stel-
lungnahme im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens erfolgt. 

Mit Stellungnahme der Landesbehörde vom 
20.08.2019 wurde festgestellt, dass die vorge-
sehene raumbedeutsame Planung/Maßnahme 
mit den Erfordernissen der Raumordnung ver-
einbar ist. 

Die Stellungnahmen bzw. Einwendung hier beziehen sich vor al-
lem auf die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die 
“Hochdeponie” und ein Entfall der ursprünglich geplanten landwirt-
schaftlichen Nachnutzung. 

Dies wird im weiteren Verfahren selbstverständlich berücksichtigt 
werden.    

2.8.4 Regionalent-
wicklung 

222 Beurteilung 1. 
Tektur aus raum-
ordnerischer Sicht 

T11 Die wesentlichen Änderungen der Antragsunterlagen 
der 1. Tektur sind aus raumordnerischer Sicht, dass 
die Gesamtfläche der Deponie von ca. 18 auf ca. 15 
ha und das Einlagerungsvolumen der Deponie von 
ca. 2,2 auf ca. 1,52 Mio. m³ verringert wurde sowie 
dass die prognostizierte Laufzeit der Deponie von 22 
auf 15 Jahre reduziert wurde. 

Kein Kommentar Keine weitere Kommentierung. 

2.8.5 Straßenschä-
den 

223 Erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen 

E10, E101, E104, 
E109, E11, E112, 
E113, E114, E115, 
E117, E119, E12, 
E121, E122, E123, 
E124, E125, E128, 
E129, E13, E130, 
E132, E133, E137, 
E144, E148, E15, 

Das Verkehrsaufkommen wird teilweise jetzt schon 
als zu hoch empfunden. Eine weitere Zunahme ist 
nicht erwünscht / unzumutbar (beispielsweise im Be-
reich zwischen der A36 und der geplanten Deponie, 
Umgehung der Autobahnmaut, in den Orten Hoym, 
Ermsleben-Strecke und Reinstedt). Einige Einwen-
der wünschen in diesem Zusammenhang die Festle-
gung von Fahrrouten, um Ortschaften vor zu viel 
LKW-Verkehr zu schützen.  

Wie zu Sachargument Nr. 200 mit Verweis auf 
den Erläuterungsbericht (B 1), Kap. 11.3.2 be-
schrieben, ist das aktuelle Verkehrsaufkom-
men auf der Kreisstraße K 1368 nach Aus-
kunft des Kreisstraßenbauhofs eher gering 
und es ist nicht mit einer signifikanten Verän-
derung des Verkehrsaufkommens zu rechnen. 
Für die Ortslage Reinstedt ergibt sich durch 
die Nutzung der Deponiezufahrt, die für den 

Die Einwendungen und Stellungnahmen werden zur Kenntnis ge-
nommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  
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E150, E152, E154, 
E155, E156, E16, 
E166, E167, E168, 
E17, E173, E175, 
E18, E184, E188, 
E195, E196, E197, 
E198, E199, E20, 
E202, E206, E207, 
E208, E209, E21, 
E210, E211, E213, 
E216, E218, E22, 
E223, E225, E228, 
E229, E23, E233, 
E234, E235, E236, 
E237, E238, E239, 
E24, E240, E241, 
E244, E245, E246, 
E247, E248, E249, 
E25, E250, E251, 
E252, E253, E254, 
E255, E256, E257, 
E260, E261, E262, 
E263, E264, E265, 
E266, E267, E268, 
E269, E270, E271, 
E272, E273, E274, 
E275, E276, E277, 
E278, E279, E280, 
E281, E282, E283, 
E284, E285, E286, 
E287, E288, E289, 
E29, E290, E291, 
E292, E293, E294, 
E295, E296, E297, 
E298, E30, E301, 
E302, E304, E305, 
E309, E31, E310, 
E311, E312, E313, 
E314, E315, E316, 
E317, E318, E319, 
E320, E321, E322, 
E323, E324, E325, 

Durch die Zunahme des Schwerlastverkehrs und den 
damit verbundenen Erschütterungen werden Schä-
den an der Bausubstanz von Häusern befürchtet.  

Durch das erhöhte Verkehrsaufkommen aufgrund 
des Deponiebetriebes (Schwerlastverkehr) wird eine 
weitere Verschmutzung und Zerstörung / Verschleiß 
der Straßen (u. a. Straßen in Richtung Frose, B6; 
K1368, Straße zur Kreuzung Frose/Reinstedt zur L85 
(alte B6)) befürchtet, die bereits jetzt schon teilweise 
in einem schlechten Zustand sind. Die Straßen sind 
für den (zusätzlichen) Schwerlastverkehr nicht aus-
gelegt. 

Der geplante Betrieb der Deponie DK 0 soll für eine 
Betriebsdauer von 22 Jahren bei 150.000 t/a ausge-
legt werden. Hier stellt sich auch die Frage der Prog-
nosesicherheit sowie zu den laut den Planungsunter-
lagen möglichen Abweichungen von der jeweils dar-
gestellten Vorgehensweise (z. B. Errichtung und Be-
trieb der sechs vorgesehenen Bauabschnitte im vor-
gesehenen Zeitplan bzw. dessen Unterschreitung in 
Verbindung mit lukrativen Auftragslagen). Daraus 
folgt ein erhöhtes, möglicherweise dann auch variie-
rendes Verkehrsaufkommen, verbunden mit weiteren 
Lärm- und Staubbelästigungen (und ggf. Einfluss auf 
das Grund- und Schichtenwasser). (In diesem Zu-
sammenhang wird nach der Kontrolle und Begren-
zung des Abfallaufkommens gefragt.)  

Für die Instandhaltung der Straßen entstehen Kosten 
bei den betroffenen Landkreisen / werden Steuermit-
tel verwendet. 

Die Auswirkungen des zu erwartenden zusätzlichen 
LKW-Aufkommens von 30 bis 40 Fahrzeugen/Tag ist 
nochmals in Bezug auf die Aufnahmekapazität der 
vorhandenen Straßen zu prüfen und Ausbauvor-
schläge darzulegen. 

Hauptteil des Lieferverkehrs über die L 85 und 
dann von Norden kommend über die K 1368 
günstiger zu erreichen ist, eine Entlas-
tung. Die Befürchtung von Gebäudeschäden 
durch zunehmenden Verkehr ist damit unbe-
gründet. 

Die in Frage gestellte Prognosesicherheit ist 
soweit gegeben und die Prognose so belast-
bar, wie dies durch Extrapolation vorhandener 
Daten und unter qualifizierter Berücksichti-
gung der, in Folge der Novellierung der 
BBodSchV und der neuen Ersatzbaustoffver-
ordnung zu erwartenden Stoffstromverschie-
bungen möglich ist. 

Wie bereits zu Sachargument Nr. 198 erläu-
tert, wird die Steuerlast zur Finanzierung von 
Errichtung, Unterhalt und Reparaturen gleich-
mäßig auf die jeweils Steuerpflichtigen verteilt. 
Insgesamt ergeben sich durch die Nutzung re-
gionaler, d.h. in der Nähe der Abfallentste-
hung verfügbarer Entsorgungsanlagen, wie 
z.B. einer Deponie am Standort Reinstedt, 
kürzere Transportstrecken und damit insge-
samt weniger Straßenschäden, wodurch sich 
die Steuerlast für Reparaturen sogar redu-
ziert.   
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E326, E327, E328, 
E33, E333, E334, 
E335, E336, E339, 
E34, E341, E345, 
E35, E350, E354, 
E358, E359, E36, 
E361, E362, E363, 
E364, E365, E366, 
E367, E368, E369, 
E370, E371, E372, 
E377, E378, E379, 
E38, E383, E385, 
E386, E387, E388, 
E390, E392, E393, 
E397, E399, E401, 
E403, E404, E407, 
E408, E409, E41, 
E410, E411, E412, 
E415, E421, E422, 
E423, E426, E427, 
E428, E437, E439, 
E440, E442, E443, 
E449, E452, E454, 
E456, E457, E459, 
E462, E463, E464, 
E465, E468, E469, 
E470, E472, E473, 
E474, E478, E479, 
E48, E482, E483, 
E485, E488, E489, 
E490, E491, E494, 
E498, E499, E5, 
E500, E501, E502, 
E504, E506, E507, 
E508, E51, E510, 
E511, E512, E513, 
E514, E515, E516, 
E519, E520, E521, 
E522, E523, E527, 
E531, E532, E534, 
E538, E542, E543, 
E547, E551, E555, 



Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb einer Deponie DK 0 in der Gemarkung Reinstedt, „Froser Berg“ 

 

Seite 219 von 291 

Themenbereich Einwendung/TÖB Sachargument Stellungnahme Vorhabenträgerin Stellungnahme Behörde 

E556, E557, E559, 
E561, E563, E564, 
E567, E568, E569, 
E571, E574, E575, 
E578, E580, E581, 
E591, E594, E596, 
E599, E60, E602, 
E603, E604, E605, 
E607, E609, E611, 
E613, E615, E616, 
E617, E619, E621, 
E622, E623, E625, 
E626, E627, E628, 
E634, E635, E636, 
E637, E641, E644, 
E646, E647, E648, 
E649, E650, E651, 
E652, E653, E654, 
E655, E656, E657, 
E66, E661, E663, 
E664, E665, E667, 
E67, E670, E672, 
E675, E676, E679, 
E682, E685, E688, 
E689, E69, E690, 
E691, E692, E694, 
E695, E697, E698, 
E70, E701, E703, 
E704, E705, E706, 
E707, E708, E709, 
E710, E711, E717, 
E718, E72, E721, 
E723, E727, E728, 
E729, E730, E731, 
E732, E733, E736, 
E737, E738, E74, 
E740, E741, E747, 
E75, E750, E751, 
E752, E753, E754, 
E756, E76, E761, 
E765, E77, E770, 
E771, E773, E775, 
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E777, E778, E780, 
E783, E784, E786, 
E787, E794, E795, 
E796, E797, E799, 
E80, E801, E811, 
E818, E82, E820, 
E821, E822, E823, 
E825, E833, E843, 
E844, E846, E847, 
E848, E849, E850, 
E851, E852, E855, 
E856, E859, E862, 
E864, E868, E872, 
E876, E878, E892, 
E894, E90, E900, 
E903, E904, E905, 
E906, E91, E910, 
E912, E915, E918, 
E921, E922, E928, 
E929, E93, E930, 
E932, E934, E937, 
E939, E94, E940, 
E941, E942, E952, 
E954, E957, E958, 
E962, E972, E973, 
E975, E99, T21, T22 

2.8.5 Straßenschä-
den 

224 Verschmutzte 
Straßen 

E1, E113, E120, E14, 
E156, E19, E218, E3, 
E39, E40, E416, 
E490, E491, E515, 
E56, E574, E698, 
E73, E847, E848, 
E849, E876, E889, 
E90, E942, T21 

Es wird angemerkt, dass die Straßen schon bereits 
seit über 20 Jahren (extrem) verschmutzt sind. Hier-
durch kam es auch schon zu Lackschäden / beschä-
digten Frontscheiben (Steinschlag) bei Autos. 

Eine ständige Reinigung der Straßen ist bisher trotz 
Beschwerden beim Umweltamt noch nicht erfolgt. 
Der Betreiber des Kieswerkes wurde in der Vergan-
genheit seitens der Stadtverwaltung bereits mehrfach 
aufgefordert, seinen Pflichten zur Reinigung der ver-
schmutzten Fahrbahnen rund um das Kieswerk und 
an der Ausfahrt ist in ausreichendem Maße nachzu-
kommen. 

Das Sachargument bezieht sich auf Zustände 
/ Sachverhalte aus der Vergangenheit und 
dem Kieswerksbetrieb. 

Der Kieswerksbetreiber hat zwischenzeitlich 
ein modernes Straßenreinigungsfahrzeug er-
worben und führt damit regelmäßige Straßen-
reinigungen durch. 

Im Zu- bzw. Ausfahrtsbereich der Deponie be-
findet sich eine Reifenwaschanlage. Alle Fahr-
zeuge mit verschmutzten Reifen, die das De-
poniegelände wieder verlassen wollen, müs-
sen zuvor über die Reifenwaschanlage fahren, 
um eine Verschmutzung der öffentlichen 

Die Einwendungen mit Hinweisen zu den derzeitigen Verschmut-
zungen der Straße und dadurch bedingten Schäden an Fahrzeu-
gen kann hier nicht berücksichtigt werden, da Sie nicht das hier zu 
bewertende Verfahren betrifft. 

Erörternd möchte ich ausführen, dass durch den Vorhabenträger 
eine Reifenwaschanlage geplant ist, durch die eine Verunreini-
gung der Straße entgegengewirkt werden kann.   

Einwendungen, die sich auf Straßenverschmutzungen durch Bau 
und Betrieb der Deponie beziehen, werden selbstverständlich im 
späteren Verfahren berücksichtigt werden.  
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Straßen zu verhindern. Für darüber hinausge-
hende Straßenverschmutzungen infolge des 
Deponiebetriebs wird durch die Betreiberin si-
chergestellt, dass die Zufahrt und die Straße 
in erforderlichem Umfang gereinigt wird. 

2.8.6 Verkehrssi-
cherheit 

225 Unfallgefahr 

E100, E101, E104, 
E105, E115, E116, 
E119, E121, E122, 
E123, E131, E135, 
E137, E14, E143, 
E144, E15, E156, 
E17, E175, E176, 
E18, E184, E19, 
E204, E207, E21, 
E212, E216, E217, 
E218, E219, E220, 
E243, E258, E298, 
E306, E338, E340, 
E355, E356, E358, 
E359, E375, E38, 
E382, E396, E406, 
E41, E42, E428, 
E442, E447, E45, 
E478, E479, E482, 
E483, E488, E489, 
E490, E491, E504, 
E508, E513, E514, 
E520, E521, E526, 
E527, E53, E530, 
E531, E549, E55, 
E556, E558, E559, 
E56, E58, E582, 
E587, E59, E595, 
E597, E602, E603, 
E604, E605, E606, 
E61, E627, E641, 
E65, E663, E665, 
E678, E68, E686, 
E687, E69, E690, 
E698, E70, E703, 
E704, E705, E706, 

Aufgrund des zunehmenden LKW-Verkehrs bei Um-
setzung des geplanten Vorhabens wird mit einer er-
höhten Unfallgefahr (insbesondere auch für Kinder, 
Rollstuhlfahrer, und Haustiere, auf Schul- und Ar-
beitswegen, auf der B6, im Kreuzungsbereich 
Reinstedt - Frose, in Aschersleben, in Hoy und wei-
teren Ortslagen, auf den Straßen in Richtung Froser 
See und Concordia See durch Wildwechsel) gerech-
net.  

Die Geschwindigkeitsbegrenzungen werden nicht im-
mer eingehalten / eingehalten werden, sodass sich 
auch hierdurch die Unfallgefahr erhöht. In diesem Zu-
sammenhang wir ein erweitertes Tempo-Limit gefor-
dert, um die Unfallgefahr (insbesondere für die Kin-
der) zu minimieren.  

An einigen Stellen (u. a. Froser Weg, K1368, Ort 
Reinstedt) gibt es keine Rad- und Fußwege zum 
Schutz vor dem LKW-Verkehr. 

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt finden einige Einwen-
der, dass die Straßen nicht mehr sicher sind. Einige 
Straßen (u. a. Schielestraße) sind so schmal, dass 
zwei LKWs nicht aneinander vorbeikommen. 

Genau gegenüber der geplanten Deponie befindet 
sich die Cardbahn. Standorttechnisch wäre die Ein-
fahrt so lange eine Gefahrenquelle, bis die direkte Zu-
fahrt von der K1368 fertiggestellt wäre.  

Wie bereits zu verschiedenen Sachargumen-
ten erläutert (z.B. Nr. 200 und 223) ergibt sich 
durch Errichtung und Betrieb der Deponie 
keine signifikante Änderung des Verkehrsauf-
kommens. Für die Ortslage Reinstedt redu-
ziert sich das Verkehrsaufkommen durch die 
Nutzung der Deponiezufahrt gegenüber der 
aktuellen Nutzung der Tagebauzufahrt sogar 
perspektivisch. 

Hinsichtlich Geschwindigkeitsübertretungen, 
Geschwindigkeitsbegrenzungen, fehlender 
Rad- und Fußwege oder mangelnder Straßen-
breite stellt die Antragstellerin fest, dass diese 
Probleme nicht ursächlich mit dem geplanten 
Vorhaben in Verbindung stehen.   

Die Kartbahn befindet sich nicht gegenüber 
der Deponie, sondern ca. 800 m südwestlich 
der Deponiezufahrt. 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und bei der 
Entscheidung über das Vorhaben angemessen berücksichtigt. 
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E707, E708, E709, 
E710, E711, E718, 
E72, E723, E724, 
E730, E736, E74, 
E76, E768, E772, 
E777, E778, E780, 
E782, E783, E784, 
E789, E793, E795, 
E803, E804, E811, 
E813, E82, E823, 
E831, E835, E836, 
E837, E840, E843, 
E845, E846, E847, 
E848, E849, E853, 
E859, E860, E861, 
E863, E866, E869, 
E872, E873, E874, 
E878, E879, E88, 
E880, E881, E882, 
E884, E886, E899, 
E903, E904, E905, 
E906, E909, E911, 
E935, E938, E939, 
E940, E941, E942, 
E95, E963, E966, 
E97, E972, E973, 
T23, T7 

2.8.6 Verkehrssi-
cherheit 

226 Gefahr durch 
Verschlechterung 
des Straßenzustan-
des 

E69, T21 Es wird eine erhöhte Unfallgefahr durch die Ver-
schlechterung des Straßenzustandes aufgrund des 
sich erhöhenden LKW-Verkehrs befürchtet. Insbe-
sondere kommt es durch die sich bildenden Spurril-
len durch den Schwerlastverkehr bei Regenwetter zu 
einer erhöhten Gefahrenlage (Aquaplaning, Glatteis 
im Winter). Auch wird eine erhöhte Unfallgefahr auf-
grund der verschmutzten Straßen angenommen.  

Wie bereits zu anderen Sachargumenten er-
läutert (z.B. Nr. 225) ändert sich das Ver-
kehrsaufkommen durch das Deponievorhaben 
nicht signifikant. An verschiedenen Stellen be-
reits darauf hingewiesen, dass die K1368 eine 
eher geringe Verkehrsdichte aufweist. 

Wenn bei nicht signifikant erhöhtem Verkehrs-
aufkommen durch die Deponie und damit im-
mer noch geringer Verkehrsdichte Schäden 
am Straßenbelag auftreten, liegt dies nicht in 
der Verantwortung der Deponiebetreiberin. 

Die Einwendungen und Bedenken werden zur Kenntnis genom-
men und auch im Zuge der Abwägung durch die Genehmigungs-
behörde angemessen berücksichtigt werden. 
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2.8.6 Verkehrssi-
cherheit 

227 Fahrrouten 

E454, E793, T20 Es wird kritisiert, dass die Aussage von Herrn Rainer 
Gösel, dass die geplante Deponiefläche über vorhan-
dene Straßen (A36 und alte B6) erreichbar sei, so 
nicht korrekt ist. Die Fahrtstrecke von der Aufberei-
tungsanlage der Firma RST in Thale führt durch die 
Orte Thale, Neinstedt, Morgenrot und Hoym. Diese 
Strecke ist mautbefreit und wird bereits seit mehreren 
Jahren von den Fahrzeugen der Firma RST und an-
deren angemieteten Speditionen benutzt. Fahr-
zeuge, welche aus Richtung Goslar / Braunschweig 
kommen, benutzen auf der A 36 die Abfahrt Hoym. 

Eine Zufahrt über den Witteanger wird sich ebenfalls 
nicht verbieten lassen, da es eine öffentliche Straße 
ist. 

Im vorliegenden Fall wurde in den Unterlagen darge-
stellt, dass die Hauptanlieferung über die B6n (A 36) 
erfolgt und damit Ortsdurchfahrten nicht zwingend er-
forderlich sind. Um den Ort Hoym vor Lärmimmissio-
nen durch den Anlieferverkehr des Hauptlieferanten, 
der Recycling u. Sanierung Thale GmbH zu schüt-
zen, ist eine Anweisung bzgl. der Zufahrt zur Deponie 
erforderlich. Insbesondere ist darin zu regeln, dass 
nicht die Abfahrt von der B 6n (A 36) nach Hoym, 
sondern erst die Abfahrt Aschersleben West und 
dann die L 85 zu benutzen sind. Der Rückweg muss 
auf derselben Strecke erfolgen. Nur durch eine sol-
che Regelung kann gewährleistet werden, dass die 
Ortschaften wirklich vor hohem LKW-Verkehr ge-
schützt werden. 

Die eingangs kritisierte Aussage von Herrn 
Gösel ist korrekt. Die geplante Deponie ist von 
der A36 und B6 alt (jetzt L85) erreichbar. 

Wie bereits zu verschiedenen anderen Sach-
argumenten erläutert, wird sich das Verkehrs-
aufkommen durch die Errichtung und den Be-
trieb der Deponie nicht signifikant verändern. 
Der Verkehr von und zur Deponie wird sich 
weiterhin Rahmen der üblichen Straßenbenut-
zung halten. 

Sofern die Einwender / Einwenderin-
nen Durchfahrtsverbote für bestimmte Stra-
ßenabschnitte für erforderlich halten, wird sei-
tens der Antragstellerin empfohlen, sich dies-
bezüglich an die zuständige Behörde zu wen-
den.  

  

  

  

  

Die Einwendungen/Stellungnahmen und Forderungen hinsichtlich 
der Verkehrsführung werden im weiteren Verfahren berücksichtigt 
werden.  

2.8.6 Verkehrssi-
cherheit 

228 Abbiegemög-
lichkeiten 

E793 Auf Grund der Ampelanlage in Hoym ist es schon 
jetzt ein Problem von der Froser-Straße auf die 
Nachterstedter-Straße zu fahren. Damit verbunden 
ist das, dass Überqueren der Nachterstedter-Straße 
zum Brunnenweg für Fußgänger und Radfahrer, falls 
möglich, mit erheblichen Risiken verbunden ist. 

Der vom Einwender / der Einwenderin be-
schriebene Sachverhalt betrifft ein offenbar 
bereits bestehendes Problem, das zunächst 
nichts mit dem geplanten Deponievorhaben zu 
tun hat. 

Da als Einwendung vorgetragen ist zu vermu-
ten, dass der Einwender / die Einwenderin da-
von ausgeht, dass sich die beschriebene Situ-
ation durch den Transportverkehr von und zur 

Die Einwendung wird im weiteren Verfahren berücksichtigt wer-
den.  
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Deponie verschlechtert. Wie in der Planrecht-
fertigung (C14) dargelegt dient die geplante 
Jahreskapazität der Deponie vorrangig dazu, 
die zukünftig nicht für die Verfüllung im 
Kiessandtagebau Reinstedt zugelassenen 
Materialien gemeinwohlverträglich beseitigen 
zu können. Da es sich um die Nutzung einer 
andere Anlage am Standort der früheren Ver-
füllung handelt, in die Abfälle in vergleichba-
ren Mengen angeleifert werden, findet keine 
signifikante Veränderung des Verkehrsauf-
kommens statt..   

Zur Lösung des vom Einwender / der Einwen-
derin beschriebenen Problems kann die An-
tragsstellerin nichts beitragen und empfiehlt, 
sich an die zuständigen Institutionen zu wen-
den.  

2.8.6 Verkehrssi-
cherheit 

229 Entlastung Ort 
Reinstedt 

E104, E113, E355, 
E464, E465, E476, 
E69, E775, E780, 
E862, E90, E914, 
E966, T7 

Mit der geplanten direkten Zufahrt von der K 1368 
(von der A 36 und L 85) in die Deponie wäre der 
Standort straßentechnisch sehr günstig erschlossen 
und die unmittelbare Belastung der Ortslage 
Reinstedt im Bereich der Einfahrt zur Kiesgrube und 
zum Motorcrosspark gemindert. Diese Zufahrt sollte 
mit Beginn der Arbeiten zur Einrichtung der Deponie 
wirksam werden. 

Um den Ort Reinstedt von zusätzlichem LKW-Ver-
kehr zu entlasten, wird eine Verlegung der Zufahrt 
zum Kieswerk/Deponie, die sich gegenwärtig gegen-
über der Kart-Bahn befindet, für unbedingt erforder-
lich gehalten. Die Einfahrt könnte nach Prüfung aller 
verkehrsrelevanten Punkte und Sicherheitsüberle-
gungen (Verkehr-Gefahrenstelle, ggf. Ampelsystem 
notwendig) zum Beispiel über die Parallelstraße zur 
A 36 von Hoym aus gesehen, geplant werden. Damit 
würde die Ortslage Reinstedt sowohl von den Kies-
transporten als auch von Deponie-LKWs weitestge-
hend entlastet werden. 

Die Zufahrt zur Deponie wird im Zuge der 
Baumaßnahmen zu einem geeigneten Zeit-
punkt hergestellt und nachfolgend für die wei-
teren Arbeiten zur Errichtung und zum Betrieb 
der Deponie genutzt. Die Zufahrt zur Kartbahn 
befindet sich nicht gegenüber der Deponie, 
sondern ca. 800 m südwestlich der geplanten 
Deponiezufahrt. 

Die Zufahrt zum Kieswerk ist nicht Gegen-
stand des Antragsverfahrens für die Deponie 
am Standort Reinstedt. 

  

Die Einwendungen und Stellungnahme hinsichtlich der Straßensi-
tuation werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfah-
ren geprüft und berücksichtigt werden.   
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2.8.7 Windräder 

230 Verschleiß- 
und Reparaturkos-
ten 

E156, E24, E441, 
E490, E491, E6, E60, 
E690, E698, E810, 
E847, E848, E849, 
E942 

Durch den Betrieb der Deponie kommt es zu höheren 
Verschleiß- und Reparaturkosten bei den Windkraft-
anlagen. 

Da diese Behauptung nicht begründet wird, 
kann hierzu nur vermutet werden, dass der 
Einwender / die Einwenderin vermutet, dass 
Staubemissionen aus dem Deponiebetrieb zu 
Schäden an Windkraftanlagen führen. 

Hinsichtlich der Staubemissionen verweisen 
wir auf Anlage C8. darin wird nachgewiesen, 
dass an den nächstgelegenen Immissionsor-
ten alle Grenz- und Immissionswerte eingehal-
ten. Zudem verweisen wir darauf, dass die 
verschleißsensiblen Anlagenteile von Wind-
kraftanlagen hinreichend sicher eingehaust 
und gekapselt sind, um z.B. den erheblichen 
Staubbelastungen standhalten zu können, die 
während der Ernte, der Bodenbearbeitung und 
in der Zeit des offen liegenden Ackerbodens 
auftreten. 

Die Behauptung, den Betreibern von Wind-
kraftanlagen würden durch die geplante Depo-
nie erhöhte Kosten entstehen, wird von der 
Antragstellerin zurückgewiesen. 

Die Einwendungen zu diesem Thema wurden zur Kenntnis genom-
men und im Anschluss an die Anhörungsphase im weiteren Verfah-
ren berücksichtigt werden.  

2.8.7 Windräder 

231 Windräder all-
gemein 

E420, E423, E81 Durch die vielen Windkraftanlagen (ca. 30 Stück) am 
Ort werden die Anwohner u. a. durch Lärm bereits 
belastet. 

Die Belastungen durch Windkraftanlagen sind 
nicht Gegenstand des Genehmigungsverfah-
rens für die Deponie am Standort Reinstedt. 

Die Windkraftanlagen und die von diesen ausgehenden Belastun-
gen sind nicht Bestandteil dieses Verfahrens.  

Die Zusatzbelastungen einer möglichen Deponie werden jedoch in 
verschiedenen Bereichen mit berücksichtigt, zum Bsp. auch bei 
der Betrachtung des Lärms.  

2.8.7 Windräder 

232 Beeinträchti-
gung Windkraft- 
und PV-Anlagen 

E121, E156, E175, 
E22, E24, E338, 
E356, E464, E465, 
E479, E490, E491, 
E50, E532, E60, 
E606, E690, E698, 
E831, E847, E848, 
E849, E878, E94, 
E942, T11 

Bei den Windrädern kann der Staub in das Getriebe 
eindringen und bei den Solarzellen sich auf der Ober-
fläche ablagern. Die Windräder und Solarfelder wer-
den somit durch den Feinstaub belastet und können 
so weniger Energie erzeugen.  

Es wird ein Nachweis gefordert, dass sich die Depo-
nie nicht negativ auf das östlich der Planfläche gele-
gene Vorranggebiet für die Nutzung der Windenergie 
Reinstedt-Ermsleben auswirkt.  

Zur Annahme des Einwenders / der Einwen-
derin, behauptete Staubbelastungen würden 
die Windkraftanlagen beeinträchtigen, ver-
weist die Antragstellerin auf die Stellung-
nahme zu Nr. 230. 

Die Auswirkungen des Vorhabens wurden in 
den Antragsunterlagen ausführlich beschrie-
ben und bewertet. Da, wie in der Stellung-
nahme zu Nr. 230 beschrieben, keine nachtei-
ligen Auswirkungen auf Windkraftanlagen 

Zu den Bedenken, hinsichtlich der Beeinträchtigung der Windkraft-
anlagen und der PV-Anlagen wurde zur Erörterung auch die Immis-
sionsschutzbehörde einbezogen, welche auf die vorgelegte 
Staubimmissionsprognose der Anlage C 8 der aktuellen Unterlagen 
der 1. Tektur verweist. Von dort ergehen folgende Erläuterungen: 

Windkraftanlagen: “In Punkt 7.2.1 auf S. 36” der dem Antrag beilie-
genden Staubimmissionsprognose sagt die Gutachterin aus: „Die 
Emissionen durch Abwehung auf einer Hügeldeponie werden we-
gen der Strömungsbeschleunigung über dem Hügel erhöht. Der 
Deponiekörper wirkt jedoch aufgrund der erhöhten 
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durch Staubemissionen zu befürchten sind 
und andere Auswirkungen aus Sicht der An-
tragstellerin nicht erkennbar sind und vom Ein-
wender / der Einwenderin auch nicht benannt 
wurden, weist die Antragstellerin die erhobene 
Forderung zurück. 

Windgeschwindigkeit über der Deponiefläche auch verdünnend 
durch zusätzliche Turbulenz“. 

Der benachbarte Windpark ist ca. 300 m vom Vorhaben entfernt. 
Nach Aussage der für die Genehmigung und Überwachung der 
Windkraftanlagen (WKA) zuständigen Sachbearbeiterin der Unte-
ren Immissionsschutzbehörde im September 2019 verfügen die An-
lagen über eine Nabenhöhe von 130 m über Grund. In dieser Höhe 
befindet sich auch der Generator der WKA. Die Rotorlänge gibt die 
Sachbearbeiterin mit 50 m an. Die unterste Spitze des Rotors be-
findet sich somit ca. 80 m über Gelände. Die Deponie soll eine Höhe 
über dem anstehenden Gelände von maximal 27 m aufweisen. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Auch wenn der Wind durch 
den Deponiekörper abgelenkt wird und durch die verstärkten Strö-
mungen über dem Deponiekörper Abwehungen zu erwarten sind, 
ist eine erhebliche Beeinflussung der WKA durch von der Deponie 
ausgehende Stäube nicht zu erwarten. Denn einerseits ist der Hö-
henunterschied zwischen Quell- und Immissionsort erheblich (bis 
ca. 100 m). Der Höhenunterschied lässt auf Grund der am Standort 
vorherrschenden Windereignisse einen maßgeblichen Austausch 
der Staubemissionen in höhere Luftschichten nicht vermuten. An-
dererseits wirken sich die durch den Deponiekörper verursachten 
zusätzlichen Turbulenzen verdünnend aus. Die von den Einwen-
dern vermuteten Schädigungen der WKA werden nicht hervorgeru-
fen.” 

PV – Anlagen:  

“Einflüsse auf den Betrieb der ebenfalls benachbarten PV-Anlagen 
sind zwar theoretisch möglich, aber nicht zu erwarten. Wie bereits 
unter 1.1 b) beschrieben, wurde die Vorbelastung durch Staubde-
position durch Messung bestimmt. Der im zugehörigen Messbericht 
mit IO_2 bezeichnete Immissionsort ist unweit von der bestehenden 
PV-Anlage entfernt gelegen. Ermittelt ist hier ein Jahresmittelwert 
für die Staubdeposition von 0,084 g/(m²d). Infolge der noch größe-
ren Entfernung zur Kiesgrube ist für die PV-Anlage folglich mit ei-
nem geringeren Depositionswert als Vorbelastung zurechnen. 

In ihrer Stellungnahme 1-17-05-362-3Rev01 vom 14.01.2021 zeigt 
die öko-control GmbH für die Fläche der PV-Anlage eine 
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Zusatzbelastung für die Staubdeposition durch das Deponievorha-
ben von kleiner 2 mg/(m²d) an. 

Prognostisch überschreitet damit die Gesamtbelastung (Vor- + Zu-
satzbelastung) den für erhebliche Nachteile geltenden Staubdepo-
sitionswert nicht. Außerdem ist der Schwellenwert für die Irrelevanz 
beim Deponievorhaben erheblich unterschritten, was eine Ermitt-
lung der Vorbelastung an dieser Stelle entbehrlich macht.” 

Die Erläuterungen der Immissionsschutzbehörde stellen zum der-
zeitigen Verfahrensstand keine abschließende Prüfung dar und die-
nen ausschließlich der näheren Erläuterung für die Einwender. Die 
Einwendungen werden daher im weiteren Verfahren angemessen 
berücksichtigt werden. 

2.8.7 Windräder 

233 Beeinträchti-
gung Windkraft- 
und PV-Anlagen 
(Stellungnahme der 
Unteren Immissi-
onsschutzbehörde 
des Landkreises 
Harz) 

T3 In Punkt 7.2.1 auf S. 36 der dem Antrag beiliegen-
den Staubimmissionsprognose sagt die Gutachterin 
aus: „Die Emissionen durch Abwehung auf einer Hü-
geldeponie werden wegen der Strömungsbeschleu-
nigung über dem Hügel erhöht. Der Deponiekörper 
wirkt jedoch aufgrund der erhöhten Windgeschwin-
digkeit über der Deponiefläche auch verdünnend 
durch zusätzliche Turbulenz“. Der benachbarte 
Windpark ist ca. 300 m vom Vorhaben entfernt (Ge-
nerator der WKA und Nabenhöhe von 130 m über 
Grund, Rotorlänge von 50 m, unterste Spitze des 
Rotors von ca. 80 m über Gelände). Die Deponie 
soll eine Höhe über dem anstehenden Gelände von 
maximal 27 m aufweisen. Zusammenfassend bleibt 
festzuhalten: Auch wenn der Wind durch den Depo-
niekörper abgelenkt wird und durch die verstärkten 
Strömungen über dem Deponiekörper Abwehungen 
zu erwarten sind, ist eine erhebliche Beeinflussung 
der WKA durch von der Deponie ausgehende 
Stäube nicht zu erwarten. Denn einerseits ist der 
Höhenunterschied zwischen Quell- und Immissions-
ort erheblich (bis ca. 100 m). Der Höhenunterschied 
lässt auf Grund der am Standort vorherrschenden 
Windereignisse einen maßgeblichen Austausch der 
Staubemissionen in höhere Luftschichten nicht ver-
muten. Andererseits wirken sich die durch den De-
poniekörper verursachten zusätzlichen Turbulenzen 

Kein Kommentar. Keine weitere Erörterung an dieser Stelle. 
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verdünnend aus. Die vermuteten Schädigungen der 
WKA werden nicht hervorgerufen. 

 
Einflüsse auf den Betrieb der ebenfalls benachbar-
ten PV-Anlagen sind zwar theoretisch möglich, aber 
nicht zu erwarten. Wie bereits unter 1.1 b) beschrie-
ben, wurde die Vorbelastung durch Staubdeposition 
durch Messungen bestimmt. Der im zugehörigen 
Messbericht mit IO_2 bezeichnete Immissionsort 
liegt unweit der bestehenden PV-Anlage. Ermittelt 
ist hier ein Jahresmittelwert für die Staubdeposition 
von 0,084 g/(m²*d). Infolge der noch größeren Ent-
fernung zur Kiesgrube ist für die PV-Anlage folglich 
mit einem geringeren Depositionswert als Vorbelas-
tung zurechnen. In ihrer Stellungnahme 1-17-05-
362-3Rev01 vom 14.01.2021 zeigt die öko-control 
GmbH für die Fläche der PV-Anlage eine Zusatzbe-
lastung für die Staubdeposition durch das Deponie-
vorhaben von kleiner 2 mg/(m²*d) an. Prognostisch 
überschreitet damit die Gesamtbelastung (Vor- plus 
Zusatzbelastung) den für erhebliche Nachteile gel-
tenden Staubdepositionswert nicht. Außerdem ist 
der Schwellenwert für die Irrelevanz beim Deponie-
vorhaben erheblich unterschritten, was eine Ermitt-
lung der Vorbelastung an dieser Stelle entbehrlich 
macht. 

2.8.7 Windräder 

234 Staubbelas-
tung durch Wind-
kraftanlagen 

E104, E440 Es wird befürchtet, dass die mit Staub verunreinigte 
Luft durch die Windkraftanlagen noch intensiver in 
das Dorf gedrückt wird. 

Die Windkraftanlagen befinden sich westlich 
der Deponie und westlich sowie nordwestlich 
der Ortslage Reinstedt. 

Auch ungeachtet der Tatsache, dass Wind-
kraftanlagen vom Wind angetrieben werden 
und keinen Wind erzeugen, der Staub in ir-
gend eine Richtung drücken könnte, ist die 
Einwendung allein auf Grund der räumlichen 
Lage von Ort, Deponie und Windkraftanlagen 
unbegründet. 

  

Nach Einbeziehung der Immissionsschutzbehörde unter Auswer-
tung der vorgelegten Gutachten des Antragstellers möchte ich 
dazu wie folgt erläutern: Der Windpark und die einzelnen Windrä-
der haben keinen Einfluss auf die Verteilung und den Transport 
von Staub.  

Die grundsätzliche Staub- und Schadstoffabwehung auf verschie-
dene Schutzgüter wird aber auch weiterhin Bestandteil der Zulas-
sungs- und Abwägungsprüfungen sein. Für die Verteilung von 
Staub (-Partikeln) und somit möglichen Schadstoffen wurde durch 
den Vorhabenträger eine Staubimmissionsprognose (Anlage C8 
der aktuellen Antragsunterlagen) erstellt. Im Ergebnis der Auswer-
tung der Stellungnahmen von Fachbehörden und Einwendungen 
Privater hinsichtlich der Staub- bzw. Schadstoffverteilungen wurde 
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eine Ergänzung dieser Staubimmissonsprognose C8 gefordert. In-
halt des Berichts soll unter anderem sein, ob durch den Betrieb 
der beantragten Deponie Auswirkungen auf die Umwelt, auf die 
Gesundheit und auf das Schutzgut Boden durch Schadstoffdepo-
sitionen über den Staubpfad zu befürchten sind.   

Diese Unterlagen werden hinsichtlich Plausibilität und Korrektheit 
im Rahmen der weiteren Prüfung durch die Zulassungsbehörde 
unter Einbeziehung von Fachbehörden geprüft, so dass diesbe-
zügliche Auswirkungen sowohl in der Zulassungsprüfung als auch 
in der Abwägung weiter Berücksichtigung finden. 

2.8.8 Bauphase 

235 Lage der Bau-
stelle 

T1 Es wird angemerkt, dass die Lage der Baustelle nicht 
der Kalksteintagebau Walbeck ist (Anlage C13 Nr. 
2.1). 

Der Fehler wurde korrigiert. Keine Kommentierung. 

2.8.8 Bauphase 

236 Bauaufsicht 

T7 Es wird bei der Errichtung der Infrastruktur für die De-
ponie, insbesondere bei der Kunststoffdichtungs-
bahn / Schutzfliese, beim Bau der Sickerwasserlei-
tungen, Oberflächenentwässerung usw. empfohlen 
einen externen Baubetreuer als Bauaufsicht einzu-
setzen, der während der Bauarbeiten permanent vor 
Ort sein sollte. 

Kein Kommentar. Die Stellungnahme wird im weiteren Verfahren berücksichtigt wer-
den.  

2.8.9 Sonstiges 

237 Zuverlässigkeit 
des Betreibers 

E510, E793, E939 Es wird an der Zuverlässigkeit des Betreibers ge-
zweifelt.  

Auch ist bekannt, dass die Firma massiven Druck auf 
die Bürger in Form von Verweigerung dort Kies zu 
bekommen ausübt. In diesem Zusammenhang wird 
auch eine Spaltung der Dorfgemeinschaft befürchtet, 
weil Leute aus Reinstedt dort arbeiten und unter 
Druck gesetzt werden, auf die restliche Bevölkerung 
Einfluss zu nehmen. 

Die Unterstellung fehlender Zuverlässigkeit 
wird von der Antragstellerin zurückgewiesen. 
Die daran anschließenden Behauptungen 
werden ohne Beleg vorgetragen und betreffen 
nicht das beantragte Deponievorhaben. 

Ein Planfeststellungsbeschluss zur Errichtung und Betrieb von De-
ponien darf gem. § 36 Abs. 1 Nr. 2 KrWG nur erlassen werden, 
wenn keine Tatsachen bekannt sind, aus denen sich Bedenken 
gegen die Zuverlässigkeit des Betreibers oder der für die Errich-
tung, Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche 
Personen ergeben. Entsprechend § 36 Abs. 1 Nr. 3 KrWG und § 4 
Nr. 1 – 3 DepV ist weiterhin Genehmigungsvoraussetzung, dass 
diese Personen über entsprechende Fach- und Sachkunde verfü-
gen und ihr Wissensstand über regelmäßige Lehrgänge und Wei-
terbildungen aktuell bleibt.  

Die Prüfung der Zuverlässigkeit ist daher Bestandteil der weiteren 
Prüfung im Verfahren. Die hier im Rahmen der Einwendungen ge-
gebenen Hinweise auf mangelnde Zuverlässigkeit, auf “massive” 
Ausübung von Druck auf Bürger in Form von Verweigerungen, 
dort Kies zu bekommen” wurden mir erstmalig in diesem Verfah-
ren bekannt und ausschließlich im Rahmen dieser Einwendungen. 
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Für die weitere Prüfung bitte ich daher durch die Einwender um 
Vertiefung der Argumentation, um die Zuverlässigkeit weiter prü-
fen zu können.  

Ansonsten werden die Einwendungen selbstverständlich weiterhin 
im Verfahren berücksichtigt.  

2.8.9 Sonstiges 

238 Nicht Betrof-
fenheit Planer und 
Genehmiger 

E27, E31, E788 Es wird kritisiert, dass die Planer und die Genehmiger 
des Vorhabens nicht in der Nähe der Deponie woh-
nen und somit von den Belastungen nicht betroffen 
sind. 

Die Planer und die Vertreter der Antragstelle-
rin bearbeiten verschiedenste Projekt an un-
terschiedlichen Standorten. Es ist nicht realis-
tisch anzunehmen, die betreffenden Personen 
würden ihre Wohnsitze regelmäßig an die be-
treffenden Orte verlegen.  

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt werden.  

2.8.9 Sonstiges 

239 Belastung Ort-
schaft 

E136, E148, E153, 
E165, E308, E372, 
E423, E444, E445, 
E446, E448, E471, 
E54, E613, E62, 
E624, E625, E626, 
E627, E673, E675, 
E68, E69, E771, 
E799, E81, E856, 
E864, E936, E962, 
T21 

Die jetzige Belastung im Ort ist schon ausreichend 
(Kartbahn, Windkraftanlage, Verkehr, Deponie, Re-
cyclinganlage, Kieswerk etc.). Eine weitere Belas-
tung durch die Deponie wird abgelehnt. Weiterer Müll 
wird nicht gebraucht. Eine weitere Ansiedlung von 
Gewerbe wird nicht kampflos hingenommen. 

Reinstedt hat sich mit der Ansiedlung von Windrä-
dern, Solarfelder und Bauschutt-Recycling ausrei-
chend zur Nachhaltigkeit positioniert. 

Die Planung des Vorhabens hat alle Anforde-
rungen aus Recht und Stand der Technik, ein-
schließlich Planrechtfertigung, Bedarfsermitt-
lung und Bewertung der Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt berücksichtigt. 

Die Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Vorhabens obliegt der zuständigen Genehmi-
gungsbehörde.  

Die Einwendungen und Stellungnahme diesbezüglich werden zur 
Kenntnis genommen, im weiteren Verfahren geprüft sowie bei der 
abschließenden Entscheidung berücksichtigt werden. 

2.8.9 Sonstiges 

240 Ungeziefer 

E27, E28 Es wird das Auftreten von Ungeziefer befürchtet. Auf der geplanten Deponie sollen ausschließ-
lich Inertabfälle abgelagert werden. Inertab-
fälle sind definiert als Abfälle, die keinen we-
sentlichen physikalischen, chemischen oder 
biologischen Veränderungen unterliegen. 
Inertabfälle enthalten demzufolge keine orga-
nischen Bestandteile, die irgendwelchen In-
sekten, Nagetieren oder anderen Tiergruppen, 
die umgangssprachlich als Ungeziefer be-
zeichnet werden, Nahrung bieten. 

Die Einwendung ist somit unbegründet. 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt werden.    
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2.8.9 Sonstiges 

241 Vertretung der 
Bürgerinteressen 

E119, E154, E163, 
E23, E357, E454, 
E456, E467, E477, 
E486, E51, E510, 
E513, E515, E660, 
E69, E695, E756, 
E781, E809, E81, 
E829, E864, E871, 
E943, E966, E972, 
E973, T21 

Es wird gefordert, dass die Interessen der Bürger die-
ser Landkreise vertreten werden. Es sollte zu Guns-
ten der Anwohner und Bürger und nicht zu Gunsten 
ein paar weniger, gewinnsüchtiger Unternehmer ent-
schieden werden. Das Recht auf eine saubere Um-
welt und eine Zukunft muss bei der Entscheidung be-
achtet werden. Anstatt das Problem mit dem Betrei-
ber und den anderen in der Verantwortung stehen-
den Institutionen in dieser neuen Wahlperiode offen 
anzugehen, soll jetzt dem Betreiber noch hofiert wer-
den. Ihm jetzt eine Genehmigung zu erteilen, die Ge-
duld und Nerven der Anwohner weiter zu strapazie-
ren, ist der falsche Weg. In Zeiten zunehmenden Um-
weltbewusstseins durch alle Bevölkerungsgruppen 
hindurch, sollte dabei nicht nur an der zukünftigen 
Wählerstamm gedacht werden. 

Wenn alle Gewalt vom Volk ausgeht und wir eine De-
mokratie sind, hat das Volk das Recht zu entschei-
den, was zwischen ihren Wohnsiedlungen passiert. 

Es wird befürchtetet, dass die Reinstedter mit dem 
„Problem“ allein gelassen werden. Wie groß das In-
teresse der Reinstedter Bürger und deren Besorgnis 
bei der Errichtung der Deponie ist, zeigt auch die Bil-
dung einer Bürgerinitiative „Nein zur Deponie“ im Be-
reich Falkenstein/Harz und der Stadt Seeland. Auch 
wurde eine Online-Petition zur Sammlung der Ein-
wände gestartet. Diese mit 1.000 Unterschriften un-
terstützte Petition sollte am 26.09.2019 in Magdeburg 
übergeben werden.  

Auch führen die fehlenden Einnahmen bei den durch 
die überwiegende Anzahl der Betreiber zugesicher-
ten Gewerbesteuereinnahmen (20% von 100%) im 
Bereich der 36 Windanlagen zu einer starken Ab-
nahme der Akzeptanz der emissionsbelasteten Ge-
werbe. 

Es wird auch die Suche nach einer alternativen Lö-
sung gefordert, die die Bürger nicht belastet. 

Bei den hier von den Einwendern / Einwende-
rinnen vorgetragenen Forderungen handelt es 
sich im wesentlichen um politische Forderun-
gen, die im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens für die beantragte Deponie nicht erfüllt 
werden können und demzufolge nicht zu be-
rücksichtigen sind. 

Auf einige Aspekte wird seitens der Antrag-
stellerin wie folgt eingegangen. 

Das angesprochene Recht auf eine saubere 
Umwelt und eine Zukunft wird hier dem An-
schein nach mit dem Recht verwechselt, von 
den konkreten Maßnahmen zum Schutz der 
Umwelt und für die Daseinsvorsorge nicht be-
helligt zu werden. 

Um die Umwelt zu schützen ist es notwendig 
und unvermeidbar, Abfälle, für die keine Ver-
wertungsmöglichkeiten bestehen, gemein-
wohlverträglich auf Deponien zu beseitigen. 
Die Abfälle, für deren Entsorgung die Deponie 
am Standort Reinstedt vorgesehen ist, entste-
hen überall dort, wo bei privaten oder öffentli-
chen Baumaßnahmen mineralische Bau- und 
Abbruchabfälle anfallen. Bei diesen Baumaß-
nahmen handelt es sich um Einfamilienhäu-
ser, Schulen, Krankenhäuser, Gewerbeimmo-
bilien oder andere Infrastrukturmaßnahmen. In 
jedem Fall handelt es sich um Baumaßnah-
men die einzelnen Bürgern oder der Gesamt-
gesellschaft nützen. 

Der Hinweis auf die Gewinnsucht von Unter-
nehmern ist hier in mehrfacher Hinsicht unred-
lich. Privatwirtschaftliche Unterneh-
men sind die Grundlage unseres Wirtschafts-
systems, ob dies den Einwendern / Einwende-
rinnen gefällt oder nicht. Der aus der Wahl der 
Formulierung zu erahnende Vorwurf, der Be-
trieb der Deponie durch die Antragstellerin 
wäre in irgendeiner Weise anrüchig oder 

Diese allgemeinen Einwendungen werden zur Kenntnis genom-
men und im weiteren Verfahren Berücksichtigung finden.  



Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb einer Deponie DK 0 in der Gemarkung Reinstedt, „Froser Berg“ 

 

Seite 232 von 291 

Themenbereich Einwendung/TÖB Sachargument Stellungnahme Vorhabenträgerin Stellungnahme Behörde 

unethisch zeugt davon, dass sich die Einwen-
der / Einwenderinnen nicht mit der Organisa-
tion der Bewirtschaftung mineralischer Bau- 
und Abbruchabfälle in Sachsen-Anhalt be-
schäftigt haben. 

2.8.9 Sonstiges 

242 Derzeitige Ab-
lagerung 

E514, E71, E857 Es wird angenommen, dass jetzt schon still und heim-
lich deponiert / illegal kontaminiertes Material abge-
lagert wird. 

Es wird weiterhin angenommen, dass ohne Wahrung 
der Öffentlichkeit bei der Nutzungsveränderung in-
zwischen schleichend einfach veränderte Tatsachen 
geschaffen worden sind. 

Die Antragstellerin weist darauf hin, dass die 
Behauptung, am Standort der beantragten De-
ponie wäre illegal kontaminiertes Material ab-
gelagert worden, eine Verleumdung darstellt, 
die strafrechtlich verfolgt werden kann. 

Die im Tagebau Reinstedt verwerteten Bau- 
und Abbruchabfälle entsprechen hinsichtlich 
ihrer Zusammensetzung und ihres Stoffinven-
tars der Genehmigung. Überwachung und 
Kontrolle des Tagebaus obliegen der zustän-
digen Behörde. 

Erläuterungen der Anhörungsbehörde: Auf dem für die Deponieer-
richtung geplanten Bereich befindet sich derzeit eine bergrechtlich 
genehmigte Kiesgrube, welche unter den Bedingungen des dafür 
aufgestellten bergrechtlichen Sonderbetriebsplans verfüllt wird. 
Die Kontrolle der Einhaltung der Genehmigung wird sowohl durch 
das Landesbergamt Sachsen-Anhalt als auch durch die Untere 
Abfallbehörde überwacht. Über eine illegale Verkippung von unzu-
lässig kontaminiertem Material liegen diesbezüglich keine Informa-
tionen vor. Die bergrechtliche Verfüllmaßnahme ist formell dem 
Planfeststellungsverfahren der Deponie nicht zuzuordnen.  

Die Einwendungen könnten auch auf einen nicht genehmigten 
vorzeitigen Baubeginn gerichtet sein.   

Die Argumente werden zur Kenntnis genommen und im weiteren 
Verfahren berücksichtigt werden.  

2.8.9 Sonstiges 

243 Aussichtsturm 

E471, E788 Es wird gefragt, welcher Statiker das Errichten eines 
Aussichtsturms über 47 m auf einer aufgeschütteten 
Deponie erlaubt. 

In der Planung wurde auf die Möglichkeit hin-
gewiesen, die Oberfläche der renaturierten 
Deponie perspektivisch als Aussichtspunkt 
nutzen zu können. Ein Aussichtsturm ist nicht 
vorgesehen. 

Die Antragstellerin ist selbstverständlich be-
reit, Vorschläge zur Errichtung eines Aus-
sichtsturms durch die Gemeinde Reinstedt 
konstruktiv zu prüfen und unterstützt die Ge-
meinde gern bei der Suche nach geeigneten 
Planern / Statikern. 

Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen und im weiteren 
Verfahren berücksichtigt werden.  

2.8.9 Sonstiges 

244 Kooperations-
vereinbarung zur 
Zusammenarbeit / 

E480, T21 Die Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit 
der Städte ASL, Falkenstein, Seeland und Arnstein 
von 2013/2016 soll konsequent umgesetzt werden. 

Das geplante Vorhaben im Ortsteil Reinstedt hat ne-
gative Auswirkungen auf die interkommunale 

Die Antragstellerin begrüßt die interkommu-
nale Zusammenarbeit. Es ist jedoch nicht er-
kennbar, weshalb die Zusammenarbeit zwi-
schen den genannten Städten unter dem De-
ponievorhaben leiden sollte. 

Im Rahmen der Erörterung wird an dieser Stelle gebeten, die Ko-
operationsvereinbarungen von 2013/2016 und vor allem die nega-
tiven Auswirkungen auf die interkommunale Zusammenarbeit im 
Städteverbund nochmals zu erläutern und zu vertiefen, um diese 
Belange tiefgründig betrachten zu können.  
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interkommunale 
Zusammenarbeit 

Zusammenarbeit im Städteverbund der Stadt Falken-
stein/Harz mit den Städten Seeland, Aschersleben 
und Arnstein und somit auf die gemeinschaftlichen 
Interessen. 

Wenn die Antragstellerin beim Ausgleich von 
Interessenkonflikten helfen kann, wird sie ent-
sprechende Anfragen konstruktiv prüfen. 

Die Thematik wird selbstverständlich im weiteren Verfahren be-
rücksichtigt werden.  

  

2.8.9 Sonstiges 

245 Lichtimmissio-
nen 

E52, E627, T23 Die geplante Betriebszeit der Deponie von Montag 
bis Freitag (06.00 bis 22.00 Uhr) verlangt insbeson-
dere im Winterhalbjahr eine Ausleuchtung des Ge-
ländes. Diese Beleuchtung wird dann auch auf das 
Umfeld der Deponie Einfluss nehmen und sich damit 
auf Menschen, Tiere und Umwelt auswirken. 

Die Betriebszeiten der Deponie sind von Mon-
tag bis Freitag, jeweils von 06:00 bis 18:00 
Uhr. 

Die während der Arbeitszeiten nach Sonnen-
untergang erforderliche Beleuchtung wird sich 
auf das für die Orientierung und den Arbeits-
schutz notwendige Maß in den Bereichen Zu-
fahrt, Waage und Deponiewege beschränken. 
Insgesamt ist dabei von einer geringeren Be-
leuchtungsintensität als in der Ortslage 
Reinstedt auszugehen. 

Im unmittelbaren Umfeld der Deponie ist mit 
einer diffusen Lichtstreuung zu rechnen, für 
die anzunehmen ist, dass sich die lokale 
Fauna daran ebenso anpasst wie an jedem 
anderen Standort, an dem menschliche Sied-
lungen und gewerbliche Tätigkeiten eine Be-
leuchtung erfordern. 

Im Ergebnis der Einwendungen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 
wurden durch den Vorhabenträger bereits mit den aktualisierten 
Unterlagen Änderungen eingereicht, die auch diese Einwendung 
betreffen.  

So wurde die geplante Betriebszeit der Deponie auf einen von 
Montag bis Freitag 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr von vormals 06:00 
– 22:00 Uhr reduziert. Damit wird auch eine notwendige Beleuch-
tung während der Betriebszeiten um 4 Stunden arbeitstäglich re-
duziert.  

Die Einwendung zu den möglichen Auswirkungen des Ausleuch-
tens des Geländes hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Tier 
und Umwelt wird trotz dessen im weiteren Verfahren ausreichend 
Berücksichtigung finden.    

2.8.9 Sonstiges 

246 Überwachung 

E51 Es wird gefragt, ob es dieselben überwachenden Äm-
ter und Institutionen sind, die die Baumaßnahmen 
zum Lärmschutz der Anwohner überwachen sollen. 

Kein Kommentar. Bei der Fragestellung handelt es sich formell um keine Einwen-
dung, Belange, die durch das Vorhaben berührt werden, werden 
hier nicht erkannt.  

Um eine ausreichende Berücksichtigung und Würdigung im weite-
ren Verfahren vorzunehmen, bitte ich um weitere Vertiefung der 
beabsichtigten Einwendung.  

2.8.9 Sonstiges 

247 Bauindustrie 

E513, E514 Es wird angenommen, dass bei Genehmigung der 
Deponie die Bauindustrie zum weiteren Abriss, an-
stelle einer Wiederverwertung aufgerufen wird.  

Deponien sind unverzichtbarer Bestandteil der 
Abfallbewirtschaftung. Der Vorrang der Ver-
wertung von Bau- und Abbruchabfällen ist 
nicht nur eine Grundpflicht der Kreislaufwirt-
schaft (§ 7 Abs. 2 Satz 1), die Verwertung ist 
gegenüber der Deponierung in jedem Fall die 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt werden.  
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ökonomisch vorteilhaftere Art der Abfallbewirt-
schaftung. 

Die Annahme, die Schaffung von Deponieka-
pazitäten würde zu mehr Beseitigung führen 
ist absurd. Die Schaffung von Deponiekapazi-
täten, d.h. einer ausreichenden Anzahl von 
Deponien in angemessener Verteilung, führt 
lediglich dazu, dass Abfälle, für die keine Ver-
wertungswege zur Verfügung stehen, ord-
nungsgemäß und gemeinwohlverträglich be-
seitigt werden können, ohne dass die Abfälle 
über unnötig lange Strecken transportiert oder 
illegal in nicht dafür zugelassenen Anlagen 
entsorgt werden.  

2.8.9 Sonstiges 

248 Erwerb von 
Ackerflächen 

E627 Es ist nicht verständlich, dass die Reinstedter Kies-
werke so viele Ackerflächen erwerben konnten bzw. 
von dieser erworben werden, ohne große Aufmerk-
samkeit zu erreichen. Der Erwerb erfolgte zur Kies- 
und Sandgewinnung. 

Kein Kommentar. Hierbei handelt es sich formell um keine Einwendung, insbeson-
dere da keine Belange erkannt werden, die durch das Vorhaben 
berührt werden. Zur weiteren Berücksichtigung und Würdigung im 
Verfahren bitte ich um Vertiefung der vom Einwender beabsichtig-
ten Belange im rahmen der Erörterung.  

  

2.8.9 Sonstiges 

249 Salze des ge-
waschenen Kieses 

E628 Es wird gefragt, wohin die Salze kommen, die aus 
dem Kies ausgewaschen werden. 

Die Frage betrifft nicht das beantragte Depo-
nievorhaben. 

Die Frage betrifft nicht das beantragte Vorhaben, zumindest wer-
den seitens der Anhörungsbehörde keine Belange erkannt, die 
durch das Vorhaben berührt werden. Im Rahmen der Erörterung 
wird daher um Vertiefung der Einwendung und Darlegung der 
durch das Vorhaben berührten Belange gebeten.    

2.8.9 Sonstiges 

250 Steuergelder 
für Seenland 

E793 Es wurden sehr viele Steuergelder in das Projekt 
"Seeland" investiert. Es wird nun die Frage an die Po-
litiker gestellt, ob dieser Aufwand umsonst gewesen 
sein soll, ob die Bedenken und der Wille der Bevöl-
kerung ignoriert wird und ob nur noch wirtschaftliche 
Interessen im Vordergrund stehen.  

Die Frage ist ausdrücklich an Politiker adres-
siert und damit keine Einwendung zum bean-
tragten Deponievorhaben. 

Fragen an Politiker zum Verbleib von Steuergeldern im Sinne von 
Investitionsförderungen für das Projekt Seeland stellen formell 
keine Einwendung dar, zumindest werden derzeit durch die Anhö-
rungsbehörde keine Belange erkannt, welche durch das Vorhaben 
berührt werden. Um ausreichend Berücksichtigung und Würdi-
gung im weiteren Verfahren zu finden bitte ich daher um Vertie-
fung der Einwendung und Erläuterung der berührten Belange.    

2.8.9 Sonstiges E479 In einem Vertrag mit dem Reinstedter Kieswerk 
(RKW) von 2004 über die Verpachtung von Acker-
land zur Entnahme sowie zur Rekultivierung dieses 

Zu Abs. 1: Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren Verfahren berücksichtigt werden.  
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251 Landwirtschaft-
liche Nutzung 

Ackerlandes ist unter §10 (2e) festgelegt, dass die 
Rekultivierung der Pachtfläche mit unbelastetem Bo-
den vorzunehmen ist, so dass eine landwirtschaftli-
che Nutzung nach dem Abbau wieder erfolgen kann. 
Das geplante Vorhaben der Errichtung einer Deponie 
widerspricht der geplanten Nachnutzung der Kiesab-
baufläche, der Festlegung im Planfeststellungsbe-
schluss für das Kieswerk und dem Flächennutzungs-
plan. 

Weiterhin beabsichtigt die REG an der Grenze zu 
Flurstück 51 und 565 eine Böschung von 2,10 m 
Westseite bis 7,71 m Ostseite zu errichten. Das wi-
derspricht ebenfalls dem Vertrag vom 06.04.2004, “§ 
10 Abbau der Bestandteile und Rekultivierung der 
Pachtfläche, Abs. (2e) die Rekultivierung der Pacht-
fläche mit unbelastetem Boden vorzunehmen, so 
dass eine landwirtschaftliche Nutzung nach dem Ab-
bau wieder erfolgen kann. 

Südlich der Deponiefläche ist die geleerte Kiesfläche 
zu rekultivieren (s. Vertrag von 2004) und nicht als 
Ruderalfläche zu nutzen bzw. auszuweisen. (Der ge-
planten Nutzung widerspricht der Eigentümer der 
Fläche.) Der Pachtvertrag mit dem Kieswerk ist 
ebenso wie der Abstand zur Deponiefläche einzuhal-
ten. 

Die rekultivierte Fläche (C16, S.4) wird der landwirt-
schaftlichen Nutzung entzogen. 

Dieses Gebiet ist neben dem Vorranggebiet für Roh-
stoffgewinnung auch ein Vorranggebiet für landwirt-
schaftliche Nutzung, deshalb wurde die Schließung 
des Kiestagebaues zwingend vorgeschrieben. 

Die Deponiefläche von 14,6 (22) ha wird bei Umset-
zung des geplanten Vorhabens der landwirtschaftli-
chen Nutzung für immer entzogen und steht nicht 
wieder für die landwirtschaftliche Nutzung / Ackerbau 
zur Verfügung. Ein weiterer unwiederbringlicher Ver-
brauch von Ackerland ist zu verhindern.  

Die vom Deponievorhaben beanspruchten, 
ausgekiesten und verfüllten Teile des 
Kiessandtagebaus Reinstedt werden für eine 
landwirtschaftliche Nutzung vorbereitet, da-
nach aus der Bergaufsicht entlassen und bis 
zum Beginn der Bauarbeiten zur Errichtung 
der jeweiligen Deponieabschnitte landwirt-
schaftlich genutzt. 

Für Reinstedt existiert nach Kenntnis der An-
tragstellerin lediglich der Entwurf eines Flä-
chennutzungsplans aus dem Jahr 2010, in 
dem für die vom Deponievorhaben bean-
spruchten Flächen keine Planung ausgewie-
sen werden. 

Zu Abs. 2: 

Bei der in Anlage D5 (Lageplan OK Planum) 
an der Südseite der geplanten Deponie darge-
stellten Böschung handelt es sich um eine 
symbolische Darstellung die notwendig war, 
da der für die Darstellung verwendete Plan 
(Risswerk) den noch nicht verfüllten Tagebau 
zeigt und die zeichnerisch korrekte Darstel-
lung einen Höhenausgleich zwischen der im 
Risswerk dargestellten Abbausohle von 
137,00 m NHN und der Deponiebasis, mit Hö-
hen zwischen ca. 140 m NHN und ca. 145 m 
NHN, erforderte. Dass es sich dabei nicht um 
die Darstellung einer realen Böschung han-
deln kann, ist aus der Form der Böschung er-
sichtlich, deren Fuß zum Ausgleich der Hö-
henunterschiede im Ostteil einen völlig ande-
ren Verlauf nehmen müsste. Ebenso endet die 
dargestellte Böschung an ihrer Westseite mit-
ten im ausgekiesten Tagebau, ohne den erfor-
derlichen Höhenausgleich nach Westen fort-
zusetzen. 

Die Rekultivierung des Tagebaus Reinstedt, 
einschließlich der vollständigen Verfüllung zur 
Wiederherstellung der ursprünglichen 
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Durch die verfehlte Kommunalpolitik des Ortes 
Reinstedt in den vergangenen 27 Jahren sind bereits 
wertvolle Ackerflächen vernichtet worden, wie z. B. 
durch die Errichtung eines Windparks unmittelbar am 
Rande des Ortes / durch den Bau einer Kartbahn / 
durch den Bau einer Biogasanlage / einer Recycling-
anlage / von Photovoltaikanlagen und durch das 
Kieswerk (Anlagen zum Betrieb, wie Waage, Förder-
bänder). 

Geländeoberfläche erfolgt sowohl für die vom 
Deponievorhaben beanspruchten Flächen wie 
auch für alle anderen Tagebauflächen, ein-
schließlich der Flurstücke 51, 564 und 565, 
vollständig unter Bergaufsicht und so, wie im 
Abschlussbetriebsplan festgelegt. Die Depo-
nie wird ausschließlich auf vollständig verfüll-
ten, aus der Bergaufsicht entlassenen und 
zwischenzeitlich landwirtschaftlich genutzten 
Flächen errichtet. Böschungen, die außerhalb 
der vom Deponievorhaben beanspruchten 
Flächen hergestellt werden, um die Höhenun-
terschiede zwischen dem noch nicht oder 
noch nicht vollständig verfüllten Tagebau und 
den bereits für die Rekultivierung wiederher-
gestellten Geländeoberflächen auszugleichen, 
sind unabhängig von der Nachnutzung erfor-
derlich und werden ausschließlich im Rahmen 
der unter Bergrecht ausgeführten Verfüllung 
hergestellt. 

Durch das Deponievorhaben werden keine 
Nachbarflächen durch Böschungen oder an-
dere Bauwerke oder sonstige Eingriffe bean-
sprucht! Der im Sachargument zitierte Forde-
rung des § 10 des Vertrags vom 06.04.2004 
wird vollständig erfüllt.  

Zu Abs. 3 bis 7:  

Um die Entsorgungssicherheit für Abfälle zu 
Beseitigung zu gewährleisten, sind Deponien 
unverzichtbar. Die hierfür zwingend erforderli-
chen Flächen sollten dabei so gewählt wer-
den, dass keine Biotope (Wiesen, Wälder 
usw.) oder hochwertige Böden beansprucht, 
d.h. zerstört werden. Die Nutzung eines Stan-
dortes, auf dem der natürliche Boden bereits 
einmal vollständig beseitigt und durch künstli-
che Auffüllung wiederhergestellt worden ist, ist 
gegenüber der Nutzung alternativer Standorte 



Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb einer Deponie DK 0 in der Gemarkung Reinstedt, „Froser Berg“ 

 

Seite 237 von 291 

Themenbereich Einwendung/TÖB Sachargument Stellungnahme Vorhabenträgerin Stellungnahme Behörde 

mit ungestörten oder gering beeinflussten Bö-
den die ökologisch sinnvollere Variante.  

2.8.9 Sonstiges 

252 Überregionale 
Planung 

T7 Der Fachdienst Standortförderung, Tourismus und 
Kultur wünscht eindeutige Vorgaben, Hinweise und 
Rahmenbedingungen vom Land Sachsen-Anhalt, für 
die Errichtungen bzw. örtliche Ansiedlung von DK0-
Deponien. Neben der Antragstellung auf Planfeststel-
lung Deponie DK0 Reinstedt gibt es auch in Bezug 
auf Ballenstedt (Brenn- und Baustoffhandel GmbH 
Badeborn), in geographischer Nähe, Antragsberatun-
gen zur Vorbereitung eines entsprechenden Geneh-
migungsverfahrens. Über entsprechende Anträge 
aus anderen Landkreisen liegen dem Fachdienst 
keine Informationen vor. Diese Problematik kann 
nicht nur lokal diskutiert werden. Hier sind klare über-
regionale Planungen notwendig. 

Kein Kommentar. Erläuterung dazu: Der derzeit gültige Abfallwirtschaftsplan des 
Landes Sachsen-Anhalt wurde zum einen nicht für verbindlich er-
klärt und weist darüber hinaus keine Standorte für die Errichtung 
Deponien in Sachsen-Anhalt aus. Insofern ist eine überregionale 
Planung in Sachsen-Anhalt nicht vorhanden. Zuständig für die Ge-
nehmigung einer DK0-Deponie sind die jeweiligen Landkreise 
bzw. kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt. 

  

2.8.9 Sonstiges 

253 Kontrollfunk-
tion des Landkrei-
ses Harz 

T7 Es wird gefordert, dass der Landkreis Harz u.a. im 
Rahmen seiner Kontrollfunktionen die Überwachung 
der Deponietätigkeiten garantieren und ein Miss-
brauch weitgehend ausgeschlossen werden kann so-
wie die Haftungsrisiken zweifelsfrei geklärt werden 
können.  

Kein Kommentar. Keine weitere Kommentierung. 

2.8.9 Sonstiges 

254 Hinweise zur 
Abfallwirtschafts-
planung 

T14 In Bezug auf die Variantenprüfung in Anlage C 16 
wird erwähnt, dass es sich bei der Abfallwirtschafts-
planung um eine überörtliche Fachplanung handelt, 
die sich auf die fachspezifische Aufgabe der Abfall-
wirtschaft konzentriert. 

Kein Kommentar. Der Hinweis wird registriert und zur Kenntnis genommen.  

2.8.9 Sonstiges 

255 Bergbaube-
rechtigung Nr.: ll-B-
f-55/92- „Froser 
Berg“ 

T16 Es ist anzumerken, dass die Bewilligung der Berg-
bauberechtigung Nr.: ll-B-f-55/92- „Froser Berg“ am 
30.10.2027 endet. Hinweise auf mögliche Beein-
trächtigungen durch umgegangenen Altbergbau lie-
gen dem Landesamt für Geologie und Bergwesen 
Sachsen-Anhalt nicht vor. Rechtsinhaber ist die 
Reinstedter Kieswerk GmbH, Froser Straße 7 in 
06463 Falkenstein/Harz OT Reinstedt. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Rechte des Inhabers der Be-
willigung berücksichtigt werden und von diesem eine 

Kein Kommentar. Die Hinweise bzw. die Stellungnahme zum Rechteinhaber der 
Bergbauberechtigung werden zur Kenntnis genommen und im 
weiteren Verfahren berücksichtigt werden.   
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entsprechende Stellungnahme zu dem geplanten 
Vorhaben vorliegt. 

2.8.9 Sonstiges 

256 Weitere Ergän-
zungen 

T23 Ein Träger öffentlicher Belange hält sich weitere Er-
gänzungen seiner Stellungnahme vor. 

Kein Kommentar. Keine weitere Kommentierung. 

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

257 Eigentumsver-
hältnisse 

T1, T21 Im Erläuterungsbericht auf S. 13 unter 6.1 Grund-
stücksverzeichnis wird dargestellt, dass die zu bean-
spruchenden Flächen sich im Eigentum des Antrag-
stellers befinden bzw. über Pacht und Nutzungsver-
träge gesichert sind. In der Anlage D 3 werden die 
beabsichtigten, zu beanspruchenden und planfestzu-
stellenden Flächen dargestellt. Daraus geht hervor, 
dass die Flurstücke der Flur 3, Flurstück 274,319/5 
sowie Flurstücke in der Flur 4, die Flurstücke 120 und 
122 in Anspruch genommen werden sollen. Hierbei 
handelt es sich um Eigentum der Separationsinteres-
senten von Reinstedt. Auf der Grundlage des Art 233 
§ 10 EGBGB ist somit die Kommune verfügungsbe-
fugt. Die Stadt Falkenstein/Harz als Verfügungsbe-
rechtigte für die o. g. Grundstücke stimmt dem Antrag 
auf Planfeststellung zur Errichtung einer Deponie 
nicht zu. 

Die Aussage, dass die RKW Reinstedter Kieswerke 
GmbH Eigentümerin der beanspruchten Flächen ist 
bzw. diese von ihr erworben werden, wird angezwei-
felt (Anlage B1 – Nr. 5.1 bzw. 6.1). Es wird gefordert, 
dass die Eigentumsverhältnisse sowohl für die Vor-
habenfläche als auch für die Flächen, die für Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen genutzt werden sol-
len, bis zum Erörterungstermin nachzuweisen sind. 
Erwerbsmöglichkeiten sind durch entsprechende ver-
tragliche Bindungen zu belegen. Dies gilt auch für 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. 

Die Planung wurde so überarbeitet, dass aus-
schließlich Flächen in Anspruch genommen 
werden, über die die Antragstellerin eigen-
tumsrechtlich verfügen kann. 

Mit der 1. Tektur wurden die Unterlagen so überarbeitet, dass 
nach erster Prüfung durch die Anhörungsbehörde ausschließlich 
Flächen in Anspruch genommen werden, über die die Antragstel-
lerin eigentumsrechtlich verfügen kann. 

Die diesbezüglichen Einwendungen bzw. Stellungnahmen werden 
jedoch im weiteren Verfahren durch die Planfeststellungsbehörde 
ausführlich geprüft.  

3 Forderungen 
nach 

T1 Es wird gefordert, dass die Nutzungsrechte für die 
REG vertraglich geregelt werden müssen, da die 
RKW Reinstedter Kieswerke GmbH nicht selbst 

Betreiberin der Deponie wird die REG 
Reinstedter Entsorgungsgesellschft mbH sein. 
Gesellschafterinnen der REG sind die RKW 

keine Kommentierung 
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Nebenbestimmun-
gen und sonstige 
Forderungen 

258 Regelung Nut-
zungsrechte 

Betreiberin ist, sondern allenfalls Gesellschafter der 
Betreibergesellschaft. Die entsprechenden Verträge 
sind vorzulegen.  

Reinstedter Kieswerk GmbH und die RST Re-
cycling und Sanierung Thale GmbH. 

Die Nutzungsrechte werden zwischen der 
Grundeigentümerin, der RKW GmbH, und der 
REG mbH vertraglich geregelt. 

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

259 Geotechni-
scher Bericht 

T1 Es wird die Erstellung eines geotechnischen Berich-
tes gefordert. Dieser Bericht muss entsprechend 
GDA E1-1 Abschn. 7 mindestens folgende Gesichts-
punkte behandeln: 

 Beschreibung und Darstellung des Unter-
grundaufbaus (Mächtigkeit, Tiefe, Hori-
zontbeständigkeit, Gebirgsdurchlässigkeit, 
Schadstoffrückhaltevermögen), 

 Entsprechend GDA 1-5 sind historische 
Informationen über die zeitlichen Abbau-, 
Verfüllungszustände und -abfolgen sowie 
deren Geometrie zusätzlich erforderlich. 
Dies gilt auch für Art und Zusammenset-
zung der verfüllten Materialien sowie Art 
des Einbaus. 

 Grundwasserverhältnisse am Standort 
und dessen Umfeld, mit Interpretation in 
einem konzeptionellen hydrogeologischen 
Modell, ggf. Grundwassermodell, 

 Standsicherheit und Verformungsverhal-
ten des Untergrundes, entsprechend GDA 
E 1-1 Abschn. 4 i. V. m. GDA E1-5 Ab-
schn. 2.2 kommen diverse Felduntersu-
chungen für den Nachweis der Eignung 
des Untergrunds und des Setzungsverhal-
tens in Frage.  

 Tektonische Verhältnisse, mögliche Berg-
senkungen, Erdfallgefährdung und Erdbe-
benrisiko 

Die Forderungen des Sacharguments 259 
wurden mit Überarbeitung der Antragsunterla-
gen (2. Tektur) erfüllt.  

Keine weitere Kommentierung. 
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Zu o. g. Gesichtspunkten wurden entweder keine 
oder unzureichende Angaben gemacht. Insbeson-
dere Felduntersuchungen wie Bohrungen, Schürfe 
und Druck- oder Rammsondierungen sind nicht er-
folgt oder wurden nicht nachgewiesen. Die geotech-
nische Planung, siehe auch GDA E 2 – 1 ist von ei-
nem anerkannten, unabhängigen Prüfgutachter für 
Geotechnik mit vertieften Kenntnissen auf dem Ge-
biet der Deponietechnik zu prüfen und mit einem 
Prüfvermerk zu versehen (GDA E 5 – 1).  

Im Übrigen wurde bereits in den Auswertungen zu 
den Antragsunterlagen (Stand 12/2017) von der Un-
teren Abfallbehörde des Landkreises Harz darauf 
hingewiesen, dass die Beschreibung der Untergrund-
verhältnisse und rechnerische Berechnung des Set-
zungsverhaltens nicht ausreichend ist.  

Die Errichtung einer Deponie auf verfülltem Bergbau-
gelände sieht laut den vorliegenden Empfehlungen 
der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e.V. eine 
Bestandsaufnahme sowie Aufschlüsse, Feld- und La-
borversuche zur Beurteilung des Setzungsverhaltens 
insbesondere unter zu erwartender Veränderung des 
Grundwasserstands vor. 

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

260 Schallgutach-
ten 

T3 Folgende Dinge werden bzgl. des Schallgutachtens 
nachgefordert: 

- Die Häufigkeit der SW-Entsorgung (Abpumpen 
durch Saugfahrzeuge bzw. Abfahrt) ist anzugeben, 
da eine Verregnung offensichtlich nicht erlaubt ist. In 
diesem Zusammenhang wird gefragt, ob es sich um 
ein seltenes Ereignis im Sinne der TA Lärm handelt.  

- Es fehlen Aussagen, wie die Druckerzeugung für die 
Berieselung organisiert (Art und Standort der Pum-
pen, Aussagen zu einer möglichen Geräuschentwick-
lung) ist. 

- Lärmprognose gibt weiterhin keinen Aufschluss 
über die Anzahl der berücksichtigten Maschinen und 

Die Schallimmissionsprognose wurde für die 
2. Tektur um die geforderten Angaben er-
gänzt. 

Keine weitere Kommentierung.   
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Fahrzeuge (lt. Erläuterungsbericht 5 AN im Deponie-
betrieb, worst case Ansatz). 

Ggf. haben die Nachforderungen Einfluss auf die 
Darstellung des Vorhabens im UVP-Bericht. Die Aus-
führungen im UVP-Bericht sind folglich ggf. entspre-
chend zu ergänzen/abzuändern. 

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

261 Nebenbestim-
mung Lärm 

T3 Nachfolgende Nebenbestimmungen und Hinweise 
sind in den Planfeststellungsbescheid zum Thema 
Lärm aufzunehmen: 

1.1. Die Anlage darf je Arbeitstag (Montag – Freitag) 
maximal 12 Stunden in der Zeit zwischen 6 Uhr und 
22 Uhr betrieben werden (Materialannahme, maschi-
nelle Einlagerung oder Deponiebau). Eine Material-
annahme oder dessen Einbau sind in der Zeit zwi-
schen 22 Uhr und 6 Uhr nicht zulässig. 

1.2. Im Anlagenbetrieb dürfen nur Maschinen und 
Geräte zum Einsatz kommen, welche laut Hersteller-
angabe folgende Anforderungen an den Schallleis-
tungspegel (Lw) erfüllen: Radlader Lw ≤ 101 dB (A), 
Raupe Lw ≤ 108 dB (A), Walze Lw ≤ 104 dB (A). 

Während der Arbeitszeit dürfen von den genannten 
Maschinen und Geräten maximal sechs gleichzeitig 
betrieben werden. Davon dürfen aber lediglich zwei 
dem gleichen Maschinen-/ Gerätetyp entsprechen. 
Diese beiden Maschinen bzw. Geräte dürfen zudem 
nur getrennt voneinander in den Bereichen Deponie-
bau und Verfüllung in Betrieb sein. 

1.3. Je Arbeitstag dürfen maximal 40 Lkw die Anlage 
anfahren. Dies gilt für den Deponiebau, als auch die 
Verfüllung gemeinsam. 

1.4. Über die eingesetzten Maschinen und Geräte, 
als auch deren jeweilige Betriebszeiten sowie die An-
zahl der täglichen Anlieferungen ist Buch zu führen. 
Das Betriebstagebuch ist auf Verlangen der zustän-
digen Überwachungsbehörde vorzulegen. Hersteller-
nachweise über die Schallleistungspegel der 

Bezüglich Sachargument 261, Nr. 1.3, geht 
die Antragstellerin davon aus, dass Änderun-
gen der im Sachargument aufgeführten Bedin-
gungen, insbesondere der maximalen tägli-
chen LKW-Transporte, möglich sind, wenn 
durch ein Schallgutachten nachwiesen wird, 
dass hierdurch unter den tatsächlichen Be-
triebsbedingungen keine Überschreitungen 
von Immissionswerten zu befürchten sind. 

Die Stellungnahme wird Berücksichtigung finden.  
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eingesetzten Maschinen und Geräte sind Teil des 
Betriebstagebuchs und ständig am Betriebsort vorzu-
halten. 

1.5. Geräuschverursachende Verschleißerscheinun-
gen an den Maschinen und Geräten sind durch regel-
mäßige Wartungen zu vermeiden und zu beheben. 
Über die Wartungen und Instandsetzungen sind im 
Betriebstagebuch Betriebsaufzeichnungen zu füh-
ren. Die Aufzeichnungen sind nach der letzten Eintra-
gung mindestens drei Jahre aufzubewahren. 

1.6. Lärmerzeugende Anlagenteile sind nach dem 
derzeitigen Stand der Lärmschutztechnik entspre-
chend auszuführen und zu warten. 

Begründung: 

Lärmimmissionen zählen zu den schädlichen Um-
welteinwirkungen i.S. § 3 BImSchG i.V.m. Punkt 2.1 
der TA Lärm. Das beantragte Vorhaben erfüllt den 
Anlagenbegriff nach § 3 Abs. 5 BImSchG. Betreiber 
solcher Anlagen haben gemäß den in § 22 BImSchG 
i.V.m. Punkt 4.1 der TA Lärm formulierten Pflichten 
die Anlage so zu errichten und zu betreiben, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
verhindert werden, die nach dem Stand der Technik 
vermeidbar sind und nach dem Stand der Technik un-
vermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 
Schädlich sind die durch Geräusche verursachten 
Immissionen dann, wenn sie erhebliche Belästigun-
gen hervorrufen. Dies ist immer dann der Fall, wenn 
die gebietsbezogenen Lärmimmissionsrichtwerte der 
Ziffer 6.1. der TA Lärm überschritten werden. Im vor-
liegenden Fall sind die umliegenden/angrenzenden 
schutzbedürftigen Nutzungen Reinstedt, Froser Str. 
6 (Büro) und Reinstedt, Froser Str. 5 (Wohnen) laut 
Bebauungsplan Gewerbe- und Industriepark 
Reinstedt der Stadt Falkenstein/Harz in einem In-
dustriegebiet gelegen. Die schutzbedürftigen Nutzun-
gen am Rand der Ortslage Reinstedt, Siedlung 10B 
(Wohnen), Siedlung 15 (Wohnen) und Siedlung 
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13/14 (Wohnen) befinden sich in Anlehnung an die 
BauNVO in einem Mischgebiet. Es finden daher die 
Immissionsrichtwerte der Nr. 6.1 a) und d) TA Lärm 
Anwendung. 

Gemäß dem Erläuterungsbericht zum Vorhaben wird 
die Deponie Montag bis Freitag ausschließlich in der 
Zeit zwischen 6 Uhr und 22 Uhr (Tag) betrieben. Da-
her finden die Lärmimmissionsrichtwerte für den 
Nachzeitraum (22 Uhr - 6 Uhr, vgl. Nr. 6.4 TA Lärm) 
keine Anwendung. 

Die Antragstellerin hat durch Vorlage der „Schal-
limmissionsprognose für die Errichtung und den Be-
trieb einer Deponie DK 0 ‚Froser Berg‘ in 06463 
Reinstedt“ der öko control GmbH vom 16.04.2021, 
Berichts-Nr.: 1 – 17 – 05 – 362 – 1Rev02 nicht nur 
den Nachweis der Einhaltung der genannten Immis-
sionsrichtwerte für den Tageszeitraum erbracht. Viel-
mehr zeigt die vorgelegte Schallimmissionsprognose 
die sehr sichere Unterschreitung der zulässigen Im-
missionsrichtwerte (Irrelevanz im Sinne Nr. 3.2.1 
Abs. 2 TA Lärm bzw. Lage der Immissionsorte außer-
halb des Einwirkungsbereichs einer Anlage im Sinne 
Nr. 2.2 a) TA Lärm). Dies lässt sich allerdings nur 
durch die zuvor in den Nebenbestimmungen 1.1 bis 
1.3 formulierten Betriebseinschränkungen erreichen. 
Diese sind daher Voraussetzung für die immissions-
schutzrechtliche Zulässigkeit. 

Ein Betrieb von mehr Maschinen und Geräten wurde 
im Rahmen der Schallprognose nicht untersucht. Da-
her wurde die Maschinen-/Geräteanzahl entspre-
chend der vorgelegten Prognose geregelt. 

Auch die Dauer des Einsatzes wirkt sich auf die Höhe 
der Emissionen aus. Konservativ wurde ein Dauerbe-
trieb der Maschinen und Geräte über einen Zeitraum 
von 12 Stunden je Tag in der Prognose berücksich-
tigt. Dieser ist durch die vorige Nebenbestimmung fi-
xiert. 
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Für eine variable Gestaltung des Anlagenbetriebes 
wurde lediglich die maximale Einsatzdauer je Tag be-
stimmt. 

Da mögliche Lärmemissionen des Anlagenbetriebs 
im Nachtzeitraum nicht Gegenstand der Prüfung wa-
ren, ist ein Betrieb der Deponie in der Zeit 22 Uhr bis 
6 Uhr grundsätzlich nicht gestattet. 

In der Schallimmissionsprognose fanden ebenfalls 
die Lkw-Anlieferungen und -Fahrten Berücksichti-
gung, wobei die Antragstellerin die maximale Anlie-
ferhäufigkeit vorgab. Diese darf nicht überschritten 
werden, um die Aussage der Schallimmissionsprog-
nose nicht in Frage zu stellen. 

Nebenbestimmung 1.6 regelt den Fall einer mögli-
chen Notstromversorgung oder den ggf. erforderli-
chen Einsatz etwaiger Pumpentechnik. Getreu § 22 
Abs. 1 Nr. 2 BImSchG werden durch den Einsatz von 
Maschinen und Geräten, welche dem aktuellen 
Stand der Technik entsprechen, schädliche Umwelt-
einwirkungen auf das unvermeidbare Mindestmaß 
beschränkt. 

Hinweis: In der Schallprognose wurden die Immissi-
onsorte Reinstedt, Siedlung 10B und Reinstedt, Sied-
lung 15 (nur bei Variante 1) bzw. Reinstedt, Siedlung 
13/14 versehentlich mit Siedlung 12 bzw. Siedlung 9a 
bezeichnet. Es handelt sich dabei um Schreibfehler. 
Anhand der Geokoordinaten im Anhang zur Schall-
prognose konnte die korrekte Bezeichnung der Im-
missionsorte ermittelt werden, für welche die Prog-
nose durchgeführt wurde. Für die Richtigkeit der Er-
gebnisse der Schallimmissionsprognose ist dies aber 
nicht von Belang. Aufgrund der ähnlich weiten Entfer-
nung vom Anlagenbetrieb sowie der gleichen Einstu-
fung in die Baugebiete der BauNVO sind die Ergeb-
nisse der Schallimmissionsprognose auch auf die in 
der Schallimmissionsprognose benannten Immissi-
onsorte übertragbar. 



Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb einer Deponie DK 0 in der Gemarkung Reinstedt, „Froser Berg“ 

 

Seite 245 von 291 

Themenbereich Einwendung/TÖB Sachargument Stellungnahme Vorhabenträgerin Stellungnahme Behörde 

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

262 Staubgutach-
ten / Immissions-
prognose 

T3 Folgende Dinge werden bzgl. des Staubgutachtens 
nachgefordert: 

- Die maximale Einbaufläche wurde im Erläuterungs-
bericht auf 1.000 m² reduziert. Da im Verlauf des De-
ponieaufbaus neben dem Einbau der Ablagerungs-
materialien auch gleichzeitig eine Abdeckung bzw. 
Rekultivierung erfolgen kann (s. S. 12 Erläuterungs-
bericht), erscheint die berücksichtigte aktive Emissi-
onsfläche weiterhin zu gering. Die Annahme ist zu 
begründen und ggf. ist die Prognose anzupassen. 

- Die zur Sicherstellung der Anforderungen der TA 
Luft für den DA 6 als Maximalabschätzung geforderte 
Erweiterung der Ergebnisse für die Immissionsorte in 
der Ortslage Reinstedt erfolgte nicht. Auch liegt dem 
neuen Antrag keine dahingehende Stellungnahme 
der Sachverständigen bei. 

- Die Anzahl der LKW/h und offensichtlich daraus fol-
gende LKW/d wurde im Staubgutachten nicht den 
Angaben im Erläuterungsbericht angepasst. Gegen-
über dem Erläuterungsbericht wird weiterhin eine zu 
geringe Anzahl an LKW berücksichtigt (Die Saugfahr-
zeuge sind auch einzubeziehen). 

- Unter Verweis auf das Verbot der Sickerwasserver-
regnung auf dem Deponiekörper ist nicht erläutert, 
wie das Wasser für die Berieselung der Fahrwege 
und Einbauflächen bereitgestellt werden soll. 

- Gemäß dem Erläuterungsbericht fahren die Fahr-
zeuge abgeplant / abgedeckt auf dem Betriebsge-
lände zum Einbauort. Es wird gefragt, ob die Plane / 
Abdeckung bei der Anlieferung an der Waage aufge-
bracht wird oder wie dies tatsächlich umgesetzt wer-
den soll. In diesem Zusammenhang wird auch ge-
fragt, welche Auswirkungen sich auf die Staubprog-
nose ergeben. 

- In der Staubprognose ist eine Betriebszeit der An-
lage von Mo - Fr 6 Uhr bis 20 Uhr angegeben. Der 
Erläuterungsbericht erwähnt dagegen einen Betrieb 

Die Staubimmissionsprognose wurde für die 
2. Tektur um die geforderten Angaben er-
gänzt. 

Laut Einschätzung der Immissionsschutzbehörde sind die aktuel-
len Unterlagen der 1. Tektur nunmehr plausibel und vollständig.  
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an den gleichen Wochentagen von 6 Uhr - 22 Uhr und 
auch an Samstagen. Die Zeiten, in denen aktive 
Emissionen durch den Betrieb vorliegen, sind augen-
scheinlich nicht ausreichend berücksichtigt.    

- Die Staubprognose gibt keinen Aufschluss über die 
Anzahl der berücksichtigten Maschinen und Fahr-
zeuge (lt. Erläuterungsbericht 5 AN im Deponiebe-
trieb, worst case Ansatz). 

- Der Immissionspunkt Froser Str. 7 (Sitz der Antrag-
stellerin) ist kein Immissionsort. 

Ggf. haben die Nachforderungen Einfluss auf die 
Darstellung des Vorhabens im UVP-Bericht. Die Aus-
führungen im UVP-Bericht sind ggf. entsprechend zu 
ergänzen / abzuändern. 

Auf Grund neuer Erkenntnisse sind auch in Bezug auf 
Emissionen an Stickoxiden durch den anlagenbe-
dingten Verkehr (Lkw, mobile und stationäre Maschi-
nen) Aussagen zu treffen. Eine entsprechende Im-
missionsprognose ist vorzulegen. 

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

263 Nebenbestim-
mungen Luftverun-
reinigung 

T3 Nachfolgende Nebenbestimmungen und Hinweise 
sind in den Planfeststellungsbescheid aufzunehmen: 

1.1. Die Annahme, Einlagerung, als auch (nur kurz-
zeitige) Zwischenlagerung von geruchsintensiven so-
wie zur Deponiegasbildung neigenden Abfällen ist 
nicht zulässig. Sofern angelieferte Abfallchargen im 
Rahmen der Eingangskontrolle Geruchsemissionen 
oder organische Anteile aufweisen, ist die Anliefe-
rung zurückzuweisen. Zeigen sich Geruchsemissio-
nen oder organische Anteile erst nach dem Abladen, 
sind diese Abfallchargen umgehend wieder aufzu-
nehmen und abzufahren. Entsprechende Vorkomm-
nisse sind im Betriebstagebuch zu vermerken. 

1.2. Auf dem Deponiegelände eingesetzte Maschi-
nen und Geräte sind regelmäßig durch Fachbetriebe 
zu warten. Wartungsnachweise sind im Betriebstage-
buch abzulegen. Die Aufzeichnungen sind nach der 

Bezüglich Sachargument 263, Nr. 1.3, geht 
die Antragstellerin davon aus, dass Änderun-
gen der jährlichen Einbau- und Ablagerungs-
mengen möglich sind, wenn durch ein Staub-
gutachten nachwiesen wird, dass unter den 
tatsächlichen Betriebsbedingungen keine 
Überschreitungen von Immissionswerten zu 
befürchten sind. 

Die Forderungen der Immissionsschutzbehörde zur Aufnahme von 
Nebenbestimmungen wird im Anschluss an die Anhörungsphase 
geprüft werden.  
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letzten Eintragung mindestens drei Jahre aufzube-
wahren. 

1.3. Die kalenderjährlichen Annahmemengen für De-
poniebaustoffe sowie abzulagernde Abfälle werden 
wie folgt beschränkt: 

- Errichtung Bauabschnitt (BA) 1 und BA 2; kein Ein-
bau: 111.358 t/a Deponiebaustoffe (Deponiebau), 0 
t/a Abfall zur Verfüllung, 

- Errichtung BA 3 und Einbau in den BA 1 und BA 2; 
teilweise Befestigung der Fahrwege auf dem Depo-
niekörper: 64.658 t/a Deponiebaustoffe (Deponie-
bau), 80.000 t/a Abfall zur Verfüllung, 

- Errichtung BA 4 und Einbau in BA 3: 73.168 t/a De-
poniebaustoffe (Deponiebau), 80.000 t/a Abfall zur 
Verfüllung, 

- Errichtung BA 5 und Einbau in BA 4: 52.918 t/a De-
poniebaustoffe (Deponiebau), 100.000 t/a Abfall zur 
Verfüllung, 

- Einbau der Abfälle in allen BA ab einer Höhe aller 
BA von mindestens 155 m ü. NHN: 0 t/a Deponiebau-
stoffe (Deponiebau), 150.000 t/a Abfall zu Verfüllung. 

Lage, Größe und Ausdehnung der einzelnen BA be-
stimmt „Zeichnung-Nr.: 04-05“, Stand 10/2020 der 
Antragsunterlagen. 

1.4. Die Einlagerungshöhe von 155 m ü. NHN ist 
durch ein zugelassenes Vermessungsbüro für die 
einzelnen BA zu bestimmen. Die eingemessenen BA 
sind in geeigneter Weise dauerhaft auf dem Deponie-
körper zu kennzeichnen bis die Deponie vollflächig 
(BA 1 – 5) das Höhenniveau von 155 m ü. NHN er-
reicht hat. Bis dahin sind beschädigte Markierungen 
allein durch ein zugelassenes Vermessungsbüro zu 
erneuern. Das/die Ergebnis/se der Vermessung/en 
ist/sind im Betriebstagebuch zu vermerken. 
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1.5. Eine Vermischung der Annahmemengen entge-
gen 1.3 ist nicht zulässig. Es gilt jeweils die Annah-
memenge des in der Ziffer niedrigeren BA als Annah-
mehöchstmenge für das Kalenderjahr. 

1.6. Die Deponiezufahrt sowie ebenerdig gelegene 
Fahrstraßen (Deponieumfahrung, Waage etc.) sind 
mit einer Decke in bituminöser Bauweise oder in Ze-
mentbeton zu befestigen. 

1.7. Befestigte Fahrwege und Zwischenlagerflächen 
sind wiederkehrend, ggf. mehrmals am Tag, zu reini-
gen, so dass transportbedingte Staubaufwirbelungen 
weitestgehend minimiert werden. 

1.8. Unbefestigte Fahrwege auf dem Deponiege-
lände sind bei langanhaltender Trockenheit (≥ 5 
Tage) zu befeuchten oder mit Calcium-Magnesium-
Acetat (CMA) staubbindend zu besprühen. Alterna-
tive Minderungsmaßnahmen sind vorher der Unteren 
Immissionsschutzbehörde vorzuschlagen. Deren 
Wirksamkeit ist nachzuweisen. Die alternativen Maß-
nahmen dürfen erst nach Bestätigung durch die Un-
tere Immissionsschutzbehörde eingesetzt werden. 

1.9. Die Fahrgeschwindigkeit auf dem Deponiege-
lände ist auf 10 km/h zu begrenzen. 

1.10 Der Anlagenbetrieb ist mit einer Reifenwasch-
anlage auszurüsten. Sämtlicher die Anlage verlas-
sender Schwerverkehr (Lkw, Baumaschinen etc.) ist 
über die Reifenwaschanlage zu leiten. Die Reifen-
waschanlage ist so zu betreiben, dass Reifenver-
schmutzungen möglichst vollständig entfernt werden. 

1.11 Die Reifenwaschanlage ist durch entspre-
chende Maßnahmen nach dem Stand der Technik so 
zu errichten und zu betreiben, dass ihre Funktion 
stets, auch bei Frost oder kalter Witterung, gewähr-
leistet ist. 

1.12 Die Reifenwaschanlage ist sorgfältig zu betrei-
ben, regelmäßig auf Funktionstüchtigkeit zu prüfen 
und zu warten. Über die Wartung, Funktionsprüfung 
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und Instandsetzung sind im Betriebstagebuch Be-
triebsaufzeichnungen zu führen. Die Aufzeichnungen 
sind nach der letzten Eintragung mindestens drei 
Jahre aufzubewahren. 

Begründung: 

Zu den schädlichen Umwelteinwirkungen zählen ne-
ben Geräuschen auch Luftverunreinigungen (vgl. § 3 
Abs. 1, 2 BImSchG). Als für den Deponiebetrieb rele-
vante Luftverunreinigungen lassen sich gemäß § 3 
Abs. 4 BImSchG Staub, Gase sowie Geruchsstoffe 
benennen. 

Im Hinblick auf Luftverunreinigungen formuliert die 
TA Luft als normkonkretisierende Verwaltungsvor-
schrift Anforderungen an die Errichtung und den Be-
trieb genehmigungsbedürftiger Anlagen im Sinne des 
BImSchG. Für nicht genehmigungsbedürftige Anla-
gen im Sinne des BImSchG, wie den hier zu prüfen-
den Deponiebetrieb, ist diese dagegen lediglich als 
Erkenntnisquelle heranzuziehen (vgl. Nr. 1 Abs. 5 TA 
Luft 2002 bzw. Nr. 1 Abs. 6 TA Luft 2021). Da grund-
legend nicht auszuschließen war, dass der Deponie-
betrieb in relevanter Weise zur Entstehung schädli-
cher Umwelteinwirkungen beiträgt, erfolgte die Unter-
suchung und Bewertung möglicher emittierter Luft-
verunreinigungen anhand der Maßstäbe der TA Luft. 

Am 01.12.2021 trat die TA Luft in der Fassung vom 
18.08.2021 in Kraft. Entsprechend Nr. 8 TA Luft 2021 
sind Verfahren, für welche zum 01.12.2021 ein voll-
ständiger Genehmigungsantrag gestellt wurde, nach 
den Vorgaben der TA Luft 2002 zu Ende zu führen. 
Dies ist vorliegend der Fall. 

Unter 10.4 des Erläuterungsberichts wird die An-
nahme geruchsintensiver Abfälle ausgeschlossen. 
Nebenbestimmung 1.1 greift diesen freiwilligen An-
nahmeausschluss auf und legt dies verbindlich fest. 
Denn weil im Zuge der Antragsstellung keine detail-
lierten Untersuchungen zu möglichen Geruchsemis-
sionen/-immissionen erfolgten, vermag allein dieser 
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vollständige Ausschluss der Einlagerung geruchsbe-
ladener oder zur Deponiegasbildung neigender Ab-
fälle die Betreiberpflichten des § 22 Abs. 1 BImSchG 
sicherstellen. Um einen rechtssicheren Anlagenbe-
trieb zu gewährleisten, ist die verbindliche Festle-
gung des Annahmeverbots geboten. 

Für die Prüfung etwaiger Beschwerden, als auch die 
Regelüberwachung ist eine Dokumentation in den 
Betriebsunterlagen erforderlich. 

Als relevant sind neben Staubemissionen Stickstof-
foxide (Gase) zu betrachten. Im Erläuterungsbericht 
wurden unter Punkt 10.5 glaubhaft die im Rahmen 
des Deponiebetriebs möglichen Mengen an Stick-
stoffoxidemissionen dargelegt. Schädliche Umwelt-
einwirkungen sind durch diesen Stoff nicht zu erwar-
ten. Voraussetzung ist jedoch der Einsatz emissions-
armer Fahrzeuge, welche regelmäßig einer fachli-
chen Wartung unterzogen werden müssen. Um dies 
sicherzustellen, war Nebenbestimmung 1.2 zu formu-
lieren. 

Um das Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen 
durch Stäube bewerten zu können, legte die Antrag-
stellerin die „Staubimmissionsprognose für die Er-
richtung und den Betrieb einer Deponie DK 0 ‚Froser 
Berg‘ in 06463 Reinstedt“ der öko control GmbH vom 
22.04.2021, Berichts-Nr. 1 - 17 - 05 - 362 - 3Rev01 
vor. Gegenstand der Untersuchung war die durch 
das Vorhaben verursachte Immission von Staub in 
Form von Schwebstaub, als auch Staubdeposition. In 
Verbindung mit der Stellungnahme zum Bericht vom 
14.10.2021 weist die Staubimmissionsprognose die 
Unterschreitung der jeweiligen Irrelevanzschwellen 
der Nr. 4.2.2 a) und 4.3.2 a) der TA Luft 2002 nach. 
Die Bestimmung der Vorbelastung durch den Kiesab-
bau ist damit entbehrlich (vgl. Nr. 4.6.1.1 TA Luft 
2002). Die Anlage führt bei Einhaltung der Nebenbe-
stimmungen 1.3 bis 1.12 somit generell nicht zum 
Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen am 
maßgeblichen Immissionsort durch Schwebstaub 
oder Staubniederschlag. Als maßgeblichen 



Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb einer Deponie DK 0 in der Gemarkung Reinstedt, „Froser Berg“ 

 

Seite 251 von 291 

Themenbereich Einwendung/TÖB Sachargument Stellungnahme Vorhabenträgerin Stellungnahme Behörde 

Immissionsort nahm die Gutachterin die nächstgele-
gene schutzbedürftige Nutzung Reinstedt, Froser 
Straße 6 (Büro) an. Unweit davon entfernt befindet 
sich das Wohnhaus Reinstedt, Froser Straße 5. Die 
Ergebnisse der Staubimmissionsprognose sind in 
Folge der unmittelbaren Nachbarschaft der beiden 
Nutzungen auch auf die schutzbedürftige Wohnnut-
zung übertragbar. Die Wahl des Immissionsortes ist 
nicht zu beanstanden. 

In der Staubimmissionsprognose geht die Gutachte-
rin von maximalen Annahmemengen aus. Lediglich 
im Fall der Einhaltung dieser Annahmemengen, sind 
die in der Staubimmissionsprognose ermittelten irre-
levanten Immissionsmengen nicht überschritten. Hö-
here Annahmemengen durch z. B. Kombination der 
Einzelmengen verschiedener BA stellen dies nicht 
mehr sicher. Dies ist daher grundsätzlich auszu-
schließen (siehe Nebenbestimmungen 1.3 und 1.5). 
Dieser Umstand hätte eine andere Herangehens-
weise bei der Erarbeitung der Staubimmissionsprog-
nose erfordert. 

Laut der Staubimmissionsprognose kann die maxi-
mal beantragte Annahmemenge in Höhe von 
150.000 t Abfällen je Jahr durch die Antragstellerin 
erst ausgenutzt werden, wenn die Deponie vollflächig 
eine Einbauhöhe von 155 m ü. NHN erreicht hat. Dies 
regelt Nebenbestimmung 1.4. Für einen rechtssiche-
ren Betrieb der Deponie ist die Höhenfeststellung 
zwingend durch ein zugelassenes Vermessungsbüro 
vorzunehmen. Sollten im Zuge der Einlagerung ge-
setzte Markierungen beschädigt oder gar zerstört 
werden, darf auch nur ein zugelassenes Vermes-
sungsbüro diese Markierungen ersetzen. Auch dies 
dient der Rechtssicherheit. Entsprechende Nach-
weise über die Einmessung sind selbstredend im Be-
triebstagebuch für die Überwachung des Anlagenbe-
triebs niederzulegen. 

Neben den Annahmemengen bestimmt insbeson-
dere der tatsächliche Betriebsablauf auf dem Depo-
niegelände die verursachten Staubemissionen. Laut 
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der Staubimmissionsprognose ist dabei weniger die 
Emission durch Windverwehung entscheidend. Viel-
mehr gehen Staubemissionen von Fahrwegen sowie 
der Materialeinlagerung aus. Lässt sich letztere 
durch geringe Abwurfhöhen und schnellen Einbau 
bzw. Verdichtung beeinflussen, sind es vor allem die 
Fahrwege, von denen Staubemissionen verursacht 
werden. Dies regeln die Nebenbestimmungen 1.6 bis 
1.9. Durch die Befestigung wesentlicher Teile der 
Fahrwege auf dem Deponiegelände werden nicht nur 
ausreichend lange Abrollstrecken geschaffen. Auf 
Grund der geforderten reinigungsfähigen Ausgestal-
tung, lassen sich auch die verkehrsbedingten Stau-
bemissionen maßgeblich verringern. Fahrwege, wel-
che einlagerungsbedingt nicht sinnvoll befestigt wer-
den können, sind stattdessen bei langer Trockenheit 
zu befeuchten, um eine ausreichende Staubnieder-
haltung zu erreichen. Auch der Einsatz von CMA be-
wirkt dies. Die Wirksamkeit anderer Verfahren zur 
Vermeidung von Staubemissionen auf Fahrwegen ist 
im Vorfeld mit der Unteren Immissionsschutzbehörde 
abzuklären. Eine Anwendung ggf. kostengünstigerer 
Alternativen wird so nicht von vornherein für die Zu-
kunft ausgeschlossen. 

Trotz Reinigung befestigter Wege, als auch der Be-
feuchtung unbefestigter Wege sind Staubemissionen 
durch den Anlagenverkehr nicht gänzlich auszu-
schließen. Im Sinne des Gebotes der Beschränkung 
schädlicher Umwelteinwirkungen auf ein Mindest-
maß (§ 22 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG) ist darüber hinaus 
eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit auf dem 
Deponiegelände unumgänglich. 

Zur Verhinderung des Austrags von Abfallstoffen 
über Fahrzeuge ist der Einsatz einer Reifenwaschan-
lage erforderlich. Daneben verhindert diese wirksam 
die Ablagerung von staubenden Gütern auf der Zu-
wegung zur Anlage sowie auf öffentlichen Straßen. 
Nur so lässt sich die Entstehung von Staubemissio-
nen aus dem Deponiebetrieb auf Flächen außerhalb 
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des Deponiegeländes verhindern. Hierzu dienen die 
Nebenbestimmungen 1.10 bis 1.12. 

Neben der Ermittlung und Bewertung möglicher 
Staubimmissionen aus dem Deponiebetrieb am maß-
geblichen Immissionsort in ihrer Gesamtheit wurde 
im Verfahren ebenfalls die Einwirkung möglicher 
Staubinhaltstoffe geprüft. Das Augenmerk lag dabei 
auf den Stoffen in Tabelle 6 der Nr. 4.5.1 TA Luft 
2002. In ihrer „Bewertung der Staubdeposition und 
Schadstoffmassenströme während des Baus und 
des Betriebs der DK 0 in Reinstedt“ vom September 
2021 kommt die RST Recycling und Sanierung Thale 
GmbH zu dem Schluss, dass ausgehend von den Er-
gebnissen der Staubimmissionsprognose mit keinen 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch besondere 
Inhaltsstoffe in den abzulagernden Abfällen zu rech-
nen ist. Diese Bewertung ist nicht anzuzweifeln. Auch 
in dieser Hinsicht ist nicht mit dem Entstehen schäd-
licher Umwelteinwirkungen für die benachbarten Nut-
zungen (Büro, Wohnen, Bodennutzungen etc.) zu 
rechnen. 

Andere, als die abgeprüften Emissionen / Immissio-
nen im Sinne § 3 Abs. 2, 3 BImSchG sind beim Vor-
haben als nicht relevant zu betrachten. Eine dahinge-
hende Prüfung war nicht erforderlich. 

Hinweis: 

Eine im Antrag erwähnte nachträgliche Aufhebung 
oder Neufestlegung der jährlich begrenzten Annah-
memengen kann in Erwägung gezogen werden, 
wenn ausgehend von einer über ein gesamtes Kalen-
derjahr durchgeführten gutachterlichen Messung der 
Staubemissionen/-Immissionen, verbunden mit einer 
Rückrechnung auf die Quellstärke bzw. einer Aus-
breitungsrechnung durch den Gutachter geringere 
Staubimmissionen an den Immissionsorten nachge-
wiesen werden können, als die TA Luft 2021 vorgibt. 
Für die Ermittlung und die Bewertung der 
Staubimmissionen sind die Anforderungen der TA 
Luft 2021 maßgeblich. Kann die Vorbelastung durch 
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andere Betriebe oder die Landwirtschaft nicht ausrei-
chend sicher abgegrenzt werden, muss unverändert 
die Irrelevanz des Deponiebetriebs auch bei einer er-
höhten Annahmemenge nachgewiesen sein. Soweit 
erforderlich, wäre in diesem Fall der Deponiebetrieb 
durch die Messungen weiterhin zu begleiten. Zeigt 
sich im Nachgang eine Überschreitung der prognos-
tizierten Staubimmissionen, wäre eine Reduzierung 
auf die ursprünglich beantragte Annahmemengen 
(Nebenbestimmung 1.3) erforderlich. 

Diese Vorgehensweise wird aufgrund nicht zu unter-
schätzender Einflüsse durch die Landwirtschaft so-
wie den benachbarten Kiesabbau aktuell als wenig 
erfolgsversprechend angesehen. 

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

264 Geruchsimmis-
sionsprognose 

T3 Gemäß dem Hinweis der Unteren Abfallbehörde sol-
len auf die Deponie auch Gießereisande aus der Nut-
zung vor dem Gießen verbracht werden. Derartige 
Gießereisande sind jedoch geruchsbehaftet. Der Er-
läuterungsbericht zum Vorhaben behandelt Ge-
ruchsemissionen lediglich „verbal-argumentativ“. 
Mengenprognosen für Gießereisande aus der Nut-
zung vor dem Gießen und/oder eine gutachterliche 
Geruchsimmissionsprognose, die eine immissions-
schutzrechtliche Einschätzung zulassen, sind dem 
Antrag nicht beigelegt. 

Die Geruchsimmissionsprognose (Ausbreitungsrech-
nung nach Anhang 3 der TA Luft) ist wie folgt zu er-
stellen: 

 mittels Rechenprogramm AUSTAL 2000, 
aktuelle Version, 

 unter Berücksichtigung von Gelände und 
Bebauung, 

 detaillierter Berücksichtigung der vorhan-
denen oder rechtlich zulässigen Geruchs-
vorbelastung aus anderen Anlagen, 

In den überarbeiteten Antragsunterlagen (2. 
Tektur) sind die genannten geruchsverdächti-
gen Abfallarten nicht mehr enthalten. Zur Ab-
lagerung werden ausschließlich Abfälle bean-
tragt, die keine Geruchsemissionen befürch-
ten lassen.  

keine Kommentierung 
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 Rechnung mit geschachtelten Netzen und 
Qualitätsstufe qs 2, 

 Verwendung einer aktuellen Ausbrei-
tungsklassenstatistik (AKS) oder Zeitreihe 
(AKTerm) mit qualifizierter Prüfung der 
Übertragbarkeit der verwendeten Wetter-
daten durch den DWD. 

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

265 Erschütterun-
gen 

T3 Der Erläuterungsbericht äußert sich nicht zu mögli-
chen Erschütterungen, z. B. durch das Einbaugerät. 
Im Erläuterungsbericht ist dieses zu erläutern. 

Die eingesetzten Baugeräte entsprechen im 
Wesentlichen denen, die bereits bei der Ver-
füllung des Tagebaus zum Einsatz kamen und 
kommen. 

Darüber hinaus finden sämtliche Erarbeiten 
auf Verfüllungen aus Lockergestein (Deponie-
körper) oder auf natürlich anstehendem Lo-
ckergestein (Zufahrt) statt, in dem lediglich mit 
geringer Reichweite von Erschütterungen zu 
rechnen ist.  

Keine weitere Kommentierung.  

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

266 Grundwasser-
messstellen 

T20, T4 Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Harz 
fordert: 

 Die 4 empfohlenen Grundwassermess-
stellen im GW-Ab- und Anstrom der Depo-
nie (Pkt. 8.2.5. der Vorhabensbeschrei-
bung) sind zur Überwachung hinsichtlich 
einer möglichen Beeinflussung des 
Grundwassers zu errichten. Die genauen 
Standorte und der Ausbau sind vorab mit 
der Unteren Wasserbehörde abzustim-
men.  

Gem. § 48 (2) S. 1 WHG dürfen Stoffe nur so abge-
lagert werden, dass eine nachteilige Veränderung 
der Grundwasserbeschaffenheit nicht zu besorgen 
ist. Spezialisiert wird dieser Grundsatz hier durch das 
Abfallrecht in § 15 (2) S. 2 Nr. 3 KrWG und die Depo-
nieverordnung, welche hier dem § 48 WHG vorge-
hen. 

Kein Kommentar. Die Forderungen zu den Grundwassermessstellen werden geprüft 
und könnten bei Notwendigkeit in einem möglichen Planfeststel-
lungsbeschluss mittels Nebenbestimmungen umgesetzt werden.   
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Gem. § 12 (1) DepV legt die zuständige Behörde zur 
Feststellung, ob von einer Deponie die Besorgnis ei-
ner schädlichen Verunreinigung des Grundwassers 
oder sonstigen nachteiligen Veränderung seiner Ei-
genschaften ausgeht, vor Beginn der Ablagerungs-
phase unter Berücksichtigung der jeweiligen hydrolo-
gischen Gegebenheiten am Standort der Deponie 
und der Grundwasserqualität entsprechende Auslö-
seschwellen und geeignete Grundwassermessstel-
len zur Kontrolle dieser Schwellen nach Anhang 5 
Nummer 3.1 Ziffer 1 fest. Gem. Anhang 5 Nummer 
3.1 Ziffer 1 sind zur Grundwasserüberwachung min-
destens eine Messstelle im Grundwasseranstrom 
und eine ausreichende Zahl im Grundwasserab-
strom, jedoch mindestens 2, zu errichten. 

Die Grundwasserfließrichtung ist in Richtung Norden, 
wobei die Festgesteinsschwelle in nordwestlicher 
Richtung umströmt wird. Im Süden der Deponie wer-
den für den Grundwasseranstrom die bereits vorhan-
dene GWMS B 1/96 und die südwestlich der Deponie 
gelegene GWMS B 3/96 genutzt. Da beide Messstel-
len bereits vom Kiesabbau beeinflusst sein können, 
soll östlich des Kieswerks- bzw. Deponiebetriebs die 
GWMS 1 errichtet werden, um eine unbeeinflusste 
GW-Beprobung durchführen zu können. Im Abstrom 
der Deponie sollen im Norden die GWMS 2 – 4 er-
richtet werden. Mit Errichtung der der GWMS 1 - 4 
und Nutzung der GWMS B 1/96 und 3/96 kann eine 
ausreichende Überwachung des Grundwassers si-
chergestellt werden.  

 Die Errichtung der Grundwassermessstel-
len ist einen Monat vor Bohrbeginn bei der 
Unteren Wasserbehörde anzuzeigen.  

Die Errichtung der geplanten GWMS ist gem. § 49 (1) 
WHG mindestens einen Monat vor Beginn der Arbei-
ten der Wasserbehörde anzuzeigen. Der Anzeige 
sind die zur Überwachung des Vorhabens erforderli-
chen Unterlagen (Pläne, Beschreibungen) beizufü-
gen. Die Wasserbehörde kann dem Anzeigenden ei-
ner Bohrung Maßnahmen auferlegen, die schädliche 
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Auswirkungen auf das Grundwasser verhüten oder 
ausgleichen. 

Für die Anzeige der Bohrung ist das Anzeigeformular 
(http://www.kreis-hz.de/de/wasser.html unter dem 
Reiter Grundwasserentnahme und Bohrungen) zu 
verwenden und gegebenenfalls durch Anlagen (Kar-
tenauszüge, Lagepläne) zu ergänzen.  

 Die Beprobung der Grundwassermess-
stellen und die Durchführung des GW-Mo-
nitorings hat entsprechend Anhang 5, Pkt. 
3.2 sowie der LAGA M 28 zu erfolgen. 
Das Messnetz ist wie in Pkt. 8.2.5 der 
Vorhabensbeschreibung zu errichten und 
zu betreiben. In die Nullmessung ist die 
geplante GWMS 1 mit einzubeziehen. 

Die Durchführung des GW-Monitorings hat nach dem 
Stand der Technik zu erfolgen und entsprechend des 
Anhangs 5, Pkt. 3.2 der DepV sowie der LAGA M 28. 
Gem. des Anhangs 5, Pkt. 3.2 DepV ist das Monito-
ring entsprechend LAGA Richtlinie WÜ 98 durchzu-
führen. Diese wurde 2014 durch die LAGA M 28 er-
setzt, weshalb das Monitoring nach der neueren 
Richtlinie durchzuführen ist. Um Aussagen über die 
Qualität des Grundwassers außerhalb der Kiesgrube 
zu bekommen, ist die GWMS 1 mit in die Nullbepro-
bung einzubeziehen. 

 Der Betreiber hat Sorge zu tragen, dass 
die Grundwassermessstellen des Mess-
netzes unterhalten werden. Fällt eine 
Messstelle aus, ist dies der Unteren Was-
serbehörde anzuzeigen und es wird in Ab-
sprache mit der Unteren Wasserbehörde 
über das Erfordernis einer Ersatzmess-
stelle oder einer Ertüchtigung der Mess-
stelle entschieden. 

Um das Monitoring auf Dauer gewährleisten zu kön-
nen, ist es erforderlich die GWMS des Messnetzes in 
Stand zu halten. Sollten einzelne GWMS defekt sein 
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muss, um ein ordnungsgemäßes Monitoring weiter-
hin gewährleisten zu können, im Einzelfall über die 
Errichtung einer neuen GWMS oder die Ertüchtigung 
entschieden werden.  

Die Untere Wasserbehörde des Salzlandkreises for-
dert: 

Zur vollständigen Erfassung des Grundwasserab-
stroms sind aufgrund der Größe der Deponie sowie 
der Grundwasserdynamik drei Abstrommessstellen 
einzurichten. Diese sind im Abstrom am westlichen 
und östlichen Ende der Deponie sowie mittig anzu-
ordnen. 

Die Grundwassermessstellen im An- und Abstrom 
sind gemäß der DepV2 Anhang 5 Nr. 2 zu prüfen und 
zu dokumentieren. Die Dokumentation ist ebenfalls 
der Unteren Wasserbehörde des Salzlandkreises zu 
übergeben, um mögliche Einflüsse auf die Gewässer 
im Salzlandkreis zu ergründen. 

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

267 Antrag auf In-
direkteinleitung und 
wasserrechtliche 
Verfahren 

T4 Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Versickerung 
von Niederschlagswasser und die Genehmigung zur 
Indirekteinleitung des Deponiesickerwassers können 
unter Auflagen erteilt werden. 

Mit dem Schreiben vom 05.03.2018 hat der Zweck-
verband Wasserversorgung und Abwasserentsor-
gung Ostharz (ZVO) eine Stellungnahme zur Ab-
nahme von Deponiesickerwasser abgegeben. Wie 
vom Antragsteller dargestellt, bestätigte der ZVO, 
dass eine generelle Annahme des Deponiesicker-
wassers möglich ist, sofern gesetzliche Grenzwerte 
und Grenzwerte der Verbandssatzung eingehalten 
werden. Es wurde seitens des ZVO darauf hingewie-
sen, dass bei einer Überschreitung eines Satzungs-
wertes wie z. B. Sulfat, welcher gemäß der vom An-
tragsteller beigebrachten Muster-Sickerwasserana-
lyse einer anderen DK 0 Deponie möglich bzw. zu er-
warten ist, die Abnahme des Sickerwassers durch 
den ZVO bzw. die Einleitung in eine Abwasseranlage 

Die in Sachargument 267 unter “Antrag auf In-
direkteileitung” aufgestellten Forderungen 
wurden mit der überarbeiteten Anlage A3 (An-
trag auf Indirekteinleitung) vom 22.06.2021 
und mit Anlage C18 (Gutachten zur Versicke-
rung von Niederschlagswasser im Verfüllma-
terial des Kiestagebaus Reinstedt) erfüllt. 

Die Hinweise zu den Nebenbestimmungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Die vor Erlass wasserrechtlicher Erlaubnisse bzw. Genehmigun-
gen notwendigen Unterlagen wurden nachgefordert und werden 
im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.  
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des ZVO vom Verband abgelehnt bzw. untersagt 
wird. 

Für das wasserrechtliche Verfahren sind noch die fol-
genden Unterlagen zu übermitteln: 

- Die im Dokument „Position der REG GmbH zu Stel-
lungnahmen“ von Jan.2021 unter Pkt.4 - Abwasser - 
Seite 13 - Abs.1, Satz 2 angeführte alternative Besei-
tigung des Sickerwassers als Abfall „in einer geeig-
neten Entsorgungsanlage für flüssige Abfälle“ ist mit 
einem Nachweis (Mustervertrag/ Angebot/ Zusage 
etc.) einer solchen Anlage über die potentielle Ab-
nahme zu ergänzen. Nach Prüfung der vom Antrag-
steller am 28.02.2022 nachgereichten Unterlagen 
kann festgestellt werden, dass der Antragsteller mit 
dem Schreiben der Fa. Zimmerman vom 28.02.2022 
die im Dokument „Position der REG GmbH zu Stel-
lungnahmen“ von Jan. 2021 unter Pkt.4 – Abwasser 
- Seite 13 - Abs.1, Satz 2 angeführte alternative Be-
seitigung des Sickerwassers als Abfall „in einer ge-
eigneten Entsorgungsanlage für flüssige Abfälle“ ei-
nen hinreichenden Nachweis (Mustervertrag/ Ange-
bot/ Zusage etc.) einer solchen Anlage über die po-
tentielle Abnahme erbracht hat. 

- Die widersprüchlichen Angaben zum Sickerwasser-
becken bzw. zu dessen Bemessung (z. B. angesetz-
ter Sickerwasseranfall, Beckengröße und -anzahl, 
Pufferzeit) im Antrag auf Indirekteinleitergenehmi-
gung (Anlage A3 Nr.12), im Erläuterungsbericht (An-
lage B1 Nr.6.7.7), in der Entwässerungsberechnung 
(Anlage C9 Nr.3.6) und im Antrag auf Indirekteinlei-
tung beim TV Ostharz vom 18.03.2018 sind klarzu-
stellen und in den Antragsunterlagen zu vereinheitli-
chen, um eine Prüfung des Sachverhaltes zu ermög-
lichen. Der Antragsteller hat mit dem Schreiben der 
RST GmbH vom 10.02.2022 die widersprüchlichen 
Angaben zum Sickerwasserbecken bzw. zu dessen 
Bemessung (z. B. angesetzter Sickerwasseranfall, 
Beckengröße und -anzahl, Pufferzeit) im Antrag auf 
Indirekteinleitergenehmigung (Anlage A3 Nr.12), im 
Erläuterungsbericht (Anlage B1 Nr.6.7.7), in der 
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Entwässerungsberechnung (Anlage C9 Nr.3.6) und 
im Antrag auf Indirekteinleitung beim TV Ostharz vom 
18.03.2018 detailliert klargestellt. 

Antrag auf Indirekteinleitung: 

Der Antrag auf Indirekteinleitung (Anlage A3) ist mit 
dem Nachweis der Einhaltung der Anforderungen ge-
mäß der Abwasserverordnung (AbwV) Anhang 51 zu 
vervollständigen. Der Hinweis unter Nr. 6.7.8 der An-
lage B1 auf Einhaltung der Einleitwerte der Kläran-
lage ist nicht ausreichend. Deponiesickerwasser, 
auch von DK 0 - Deponien wird entsprechend seiner 
Herkunft dem Anhang 51 der AbwV zugeordnet. Die 
potentielle Sickerwasserbeschaffenheit und betriebli-
che Abwasserbehandlungsanlagen (hier: Aktivkohle-
filter) sind zu konkretisieren. Gemäß § 55 WHG 
Abs. 1 sind Abwässer so zu beseitigen, dass das 
Wohl der Allgemeinheit und Dritter nicht beeinträch-
tigt wird. 

Hinweise: 

1. Gemäß DWA Arbeitsblatt A138 „Planung, Bau und 
Betrieb von Anlagen zu Versickerung von Nieder-
schlagswasser“ S. 15 Nr. 3.1.3 dürfen sich im hyd-
raulischen Einflussbereich der Versickerungsanlage 
keine Verunreinigungen befinden. Im vorliegenden 
Fall ist es daher erforderlich mittels einer geeigneten 
Vorerkundung nachzuweisen, dass keine anthropo-
genen Stoffanreicherungen mit hohem Freisetzungs-
potential stattfinden. Weiter muss durch geeignete 
Voruntersuchungen oder Qualitätsprüfungen sicher-
gestellt sein, dass sämtliche in den Sickerraum der 
Anlage eingebauten Materialien im Dauerbetrieb der 
Anlage keine nachteiligen Veränderungen des Si-
cker- und Grundwassers hervorrufen können. Der 
Umfang dieser Vorerkundungen und -untersuchun-
gen ist vorab mit der UWB abzustimmen. 

2. Vor Errichtung der Betriebsgebäude sind die ent-
wässerungstechnischen Anlagen (Schmutz- und Re-
genwasserableitung, Kleinkläranlage bzw. 
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abflusslose Sammelgrube) gemäß DIN 1986-100, 
DIN EN 12566 und DIN 4261 anzuzeigen. 

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

268 Zielkonflikt 
Zeitfolge Deponie-
betrieb und Aus-
kiesung 

T11, T15, T7 Die geplante Deponieerrichtung im Vorranggebiet für 
Rohstoffgewinnung würde formal einen Zielkonflikt 
darstellen. Gemäß den vorliegenden Planfeststel-
lungsunterlagen ist beabsichtigt erst nach der voll-
ständigen Auskiesung und teilweisen Verfüllung im 
Bereich der zu errichtenden Deponie mit den ent-
sprechenden Deponiearbeiten zu beginnen. Somit ist 
eine notwendige Zielabweichung im Vorfeld der Plan-
feststellung entbehrlich (Schreiben der RegPlG Harz 
vom 27.02.2018). 

Es wird gefordert, dass die Zeitfolge Errichtung und 
Betrieb der Deponie erst nach erfolgter Auskiesung 
der betreffenden Rohstoffflächen als zwingend bin-
dende Maßgabe in den Planfeststellungsbescheid 
aufzunehmen ist. 

Die für das geplante Vorhaben beanspruchten 
Flächen wurden vollständig ausgekiest und 
verfüllt. Die Forderung aus Sachargument 268 
ist damit erfüllt. 

Der Forderung wird gefolgt.  

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

269 Vorgaben Bau 

T8 Die Untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises 
Harz fordert folgende Punkte: 

- Angaben zum Entwurfsverfasser für die nachfolgen-
den Bauvorlagen, hier: Gebäude, Container und bau-
liche Anlage Zaun (Grundstückseinfriedung) (3-fach), 

- Lageplan im Maßstab 1:1.000 mit Darstellung der 
Ver- und Entsorgungsleitungen, hier: Trinkwasser, 
Schmutzwasser und Elektroenergie (entsprechend § 
11 Abs. 2 und 3 BauVorlVO) (3-fach), 

- Abstandsflächenplan: Lageplan im Maßstab 
1:1.000 mit Darstellung der Abstandsflächen sowie 
der Abstände der geplanten Anlage zu anderen An-
lagen auf dem Baugrundstück und zu den Grund-
stücksgrenzen (entsprechend § 11 Abs. 3 Nr. 16 Bau-
VorlVO), 

Dem Abstandsflächenplan ist eine Berechnung der 
Abstandsflächen beizufügen (entsprechend § 67 

Die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde des 
Landkreises Harz geforderten Punkte können 
erst nach Kenntnisnahme ggf. relevanter Auf-
lagen der erwarteten Planfeststellung und der 
darauf aufbauenden Ausführungsplanung er-
füllt werden. Die geforderten Unterlagen und 
Nachweise werden mit den Bauantragsunter-
lagen vorgelegt. 

Die geforderten Unterlagen betreffen die Ausführungsplanung und 
wird in diesem Rahmen nachgereicht. Für die Bauausführungspla-
nung werden die Forderungen übernommen.  
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Abs. 2 BauO LSA bzw. § 11 Abs. 4 BauVorlVO) (3-
fach), 

- Ansichten im Maßstab 1:100 (entsprechend § 12 
Abs. 1 BauVorlVO), Gebäude, Container und bauli-
che Anlagen Zaun (3-fach), 

- Grundrisse im Maßstab 1:100 (entsprechend § 12 
Abs. 1 BauVorlVO) Gebäude, Container und bauliche 
Anlagen Zaun (3-fach), Schnitt(e) mit NN-Angaben 
im Maßstab 1:100 (entsprechend § 12 Abs. 1 Bau-
VorlVO), hier: Gebäude, Container und bauliche An-
lagen Zaun (3-fach), 

- Baubeschreibung (§ 13 Abs. 1 BauVorlVO) mit Ori-
ginalunterschrift Entwurfsverfasser. Es kann der Vor-
druck Nr. 240 002 - Baubeschreibung - veröffentlicht 
im MBl. LSA Nr. 30/2014 vom 10.09.2014 verwendet 
werden (http://www.mlv.sachsen-anhalt.de/ser-
vice/formulare/baugenehmigung/#c74329), (3-fach). 

Weiterhin sind in der Baubeschreibung Angaben 
über: 

- die gesicherte Erschließung hinsichtlich der Versor-
gung mit Trinkwasser und Energie sowie der Entsor-
gung von Abwasser (Schmutz- und Niederschlags-
wasser) und der verkehrsmäßigen Erschließung, so-
weit das Bauvorhaben nicht an eine öffentliche Was-
ser- oder Energieversorgung oder eine öffentliche 
Abwasserentsorgungsanlage angeschlossen werden 
kann oder nicht in angemessener Breite an einer be-
fahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegt, 

- die Gebäudeklasse entsprechend § 2 Abs. 3 BauO 
LSA, 

- den anrechenbaren Bauwert, einschließlich detail-
lierter Ermittlung (die Ermittlung ist auf einem geson-
derten Blatt darzustellen) zu machen. 

- Betriebsbeschreibung (entsprechend § 13 Abs. 1 
BauVorlVO) mit Originalunterschrift Entwurfsverfas-
ser. Es kann der Vordruck Nr. 240 014 - 
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Betriebsbeschreibung - veröffentlicht im MBl. LSA Nr. 
30/2014 vom 10.09.2014 verwendet werden 
(http://www.mlv.sachsen-anhalt.de/service/formu-
lare/baugenehmigung/#c74329), (3-fach), 

- Berechnung der Nutzfläche (entsprechend § 17 
Bundesstatistikgesetz) (3-fach), 

- Berechnung des umbauten Raumes getrennt nach 
Nutzung (entsprechend § 13 Abs. 1 Nr. 3 BauVor-
lVO), Gebäude, Container und bauliche Anlagen 
Zaun (3-fach), 

- Erklärung des Entwurfsverfassers, dass der Wär-
meschutznachweis für dieses Bauvorhaben erstellt 
worden ist (entsprechend § 16 BauVorlVO). Diese 
Erklärung ist spätestens mit der Baubeginnsanzeige 
der Bauaufsichtsbehörde vorzulegen (§ 18 Abs. 2 
BauVorlVO), für Gebäude und Container (1-fach), 

- Standsicherheitsnachweis einschl. Nachweis der 
Feuerwiderstandsdauer der tragenden Bauteile mit 
Originalunterschrift(en) (entsprechend § 14 Abs.2 
BauVorlVO) Entwurfsverfasser und Fachplaner (Auf-
steller des Nachweises) Gebäude, Container und 
bauliche Anlagen, Zaun (3-fach), 

- Angaben zum Aufsteller, der für dieses Bauvorha-
ben erforderlichen Nachweise der Standsicherheit 
und der Feuerwiderstandsdauer der tragenden Bau-
teile, (1-fach): 1. Name, Vorname, Berufsbezeich-
nung und Anschrift, 2. Angabe, ob der Aufsteller die-
ser Nachweise a) eine Person, die in einer von der 
Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt bzw. in einem an-
deren Bundesland geführten Liste der Nachweisbe-
rechtigten für Standsicherheit eingetragen ist oder b) 
ein Prüfingenieur für Standsicherheit ist. Für den Fall, 
dass der Aufsteller der Nachweise Standsicherheit 
und Feuerwiderstandsdauer der tragenden Bauteile 
zu einer unter Anstrich 2a) oder 2b) genannten Per-
sonengruppe angehört, entfällt nach § 65 Abs. 2 
BauO LSA eine kostenpflichtige Prüfung dieser 
Nachweise durch die Bauaufsichtsbehörde. Weitere 
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Voraussetzung für den Entfall dieser Prüfung ist es 
jedoch, dass dieser Aufsteller gegenüber der Bauauf-
sichtsbehörde nach § 65 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 Nr. 
3 BauO LSA i.V.m. § 18 Abs. 2 BauVorlVO spätes-
tens vor Baubeginn erklärt, dass die im Kriterienkata-
log angeführten Kriterien ausnahmslos erfüllt wer-
den. Hinweis: Sollten die zuvor genannten Voraus-
setzungen nicht erfüllt werden, so sind der Nachweis 
der Standsicherheit und der Feuerwiderstandsdauer 
der tragenden Bauteile der Bauaufsichtsbehörde be-
reits vor Erteilung der Baugenehmigung vorzulegen, 
um eine Prüfung der Nachweise durch die Bauauf-
sichtsbehörde zu ermöglichen. 

- Nach § 65 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 Nr. 3 BauO LSA 
i.V.m. § 18 Abs. 2 BauVorlVO hat der Aufsteller der 
Nachweise der Standsicherheit und der Feuerwider-
standsdauer der tragenden Bauteile spätestens vor 
Baubeginn eine Erklärung gegenüber der Bauauf-
sichtsbehörde abzugeben, dass die im Kriterienkata-
log angeführten Kriterien ausnahmslos erfüllt wer-
den. 

Es ist der Vordruck Nr. 240 009 - Erklärung zum Kri-
terienkatalog veröffentlicht im MBl. LSA Nr. 30/2014 
vom 10.09.2014 zu verwenden (http://www.mlv.sach-
sen-anhalt.de/service/formulare/baugenehmi-
gung/#c74329), (1-fach). 

Hinweise zur Anwendung des Kriterienkataloges fin-
den Sie im Ministerialblatt Nr. 41/2006 vom 
16.10.2006 (Bek. des MLV vom 11.09.2006 – 44-
24213-1) und unter dem o. g. Link (Vordruck Nr. 240 
012), 

- Brandschutznachweis (entsprechend § 15 BauVor-
lVO) mit Originalunterschrift(en) Entwurfsverfasser 
und Fachplaner (Aufsteller des Nachweises), (3-
fach), 

- Löschwasserversorgung:  
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- Ermittlung der erforderlichen Löschwassermenge 
gemäß W 405 DVGW, 

- Angabe der zur Verfügung stehenden Löschwas-
sermenge im Löschbereich (Umkreis von 300 m) ein-
schließlich Bestätigung der Richtigkeit dieser Angabe 
durch die Gemeinde (diese ist für eine ausreichende 
Löschwasserversorgung gemäß Brandschutzgesetz 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 verantwortlich). 

- Die Löschwassermenge ist in m³/h über einen Zeit-
raum von 2 Stunden anzugeben, (1-fach). 

Folgende Auflagen werden gefordert: 

1. Nachweis der Standsicherheit einschließlich Nach-
weis der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile für Ge-
bäude und Container: 

Mit der Bauausführung darf erst begonnen werden, 
wenn die nach Maßgabe des § 65 BauO LSA erfor-
derliche bauaufsichtliche Prüfung (#) des o. g. Nach-
weises mängelfrei abgeschlossen wurde und die 
Bauaufsichtsbehörde dies schriftlich bestätigt hat. 

oder 

der o.g. Nachweis nach Maßgabe des § 65 BauO 
LSA bauaufsichtlich nicht zu prüfen ist, dieser Nach-
weis der Bauaufsichtsbehörde spätestens mit der 
Baubeginnanzeige nach § 71 Abs. 8 BauO LSA vor-
gelegt wurde (§ 18 Abs. 1 BauVorlVO). 

Der Nachweis muss vom jeweiligen Fachplaner (Auf-
steller des Nachweises) und Entwurfsverfasser un-
terschrieben sein (§ 67 Abs. 4 BauO LSA). 

(#) Eine bauaufsichtliche Prüfung des Nachweises 
für Standsicherheit ist nach § 65 BauO LSA erforder-
lich, wenn dieser Nachweis nicht von einer Person 
mit einer Qualifikation nach § 65 Abs. 2 Satz 1 Buch-
stabe a) oder b) BauO LSA erstellt worden ist oder 
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wenn die Kriterien des Kriterienkataloges nicht aus-
nahmslos erfüllt werden.  

Nachweis der Standsicherheit einschließlich der Feu-
erwiderstandsdauer der Bauteile. 

Die Genehmigung wird unter dem Vorbehalt der 
nachträglichen Aufnahme von Auflagen erteilt, deren 
Notwendigkeit sich aus dem Ergebnis einer erforder-
lichen bauaufsichtlichen Prüfung des Standsicher-
heitsnachweises einschließlich Feuerwiderstands-
dauer der Bauteile ergibt. 

Brandschutz 

Der vorgesehene Löschwassertank ist entsprechend 
der DIN 14230 „unterirdischer Löschwasserbehälter“ 
herzustellen. 

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

270 Auflagen der 
Unteren Denkmal-
schutzbehörde 

T8 Die Untere Denkmalschutzbehörde fordert folgende 
Auflagen: 

1. Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten sind archäologi-
sche Ausgrabungen und fachgerechte Dokumentati-
onen in den bisher unverritzten Arealen zu tätigen. 

2. Die fachgerechte Dokumentation umfasst auf der 
Grundlage der gültigen Grabungsstandards des Lan-
desamtes für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) 
Ausgrabungen (Freilegen und Präparieren von Be-
funden und Funden auf verschiedenen Dokumentati-
onsebenen), Bergung, Inventarisierung und Konser-
vierung von Funden. Zu den Dokumentationsstan-
dards gehören ferner die fotografische, planzeichne-
rische und beschreibende Fassung aller aufgedeck-
ten Befunde und die Erfassung der Funde im Boden. 
Weiterhin eine archäologisch-wissenschaftlich Maß-
stäben genügende Beschreibung der Grabung sowie 
eine archäologische Bewertung der Ausgrabung und 
der aufgedeckten Kulturdenkmale. 

3. Art, Dauer und Umfang der Dokumentationen sind 
rechtzeitig mit der Unteren Denkmalschutzbehörde, 

Da alle vom geplanten Vorhaben betroffenen 
Flächen bereits einmal vollständig abgegra-
ben und rückverfüllt worden sind, kann das 
Auftreten von Bodendenkmalen / Kulturdenk-
malen ausgeschlossen werden. 

Die Nebenbestimmungen gelten ausschließlich für unverritzte Be-
reiche, ein Vorhandensein wird nochmals geprüft. Im Falle des 
Vorhandenseins unverritzter Bereiche werden die Forderungen 
der Denkmalschutzbehörde im weiteren Verfahren geprüft und be-
rücksichtigt werden.   



Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb einer Deponie DK 0 in der Gemarkung Reinstedt, „Froser Berg“ 

 

Seite 267 von 291 

Themenbereich Einwendung/TÖB Sachargument Stellungnahme Vorhabenträgerin Stellungnahme Behörde 

Sachgebiet Bodendenkmalpflege/Archäologie des 
Landkreises Harz (Friedrich-Ebert-Straße 42, 38820 
Halberstadt, Tel.: 03941/5970 5509) abzustimmen, 
Email: oliver.schleqel@kreis-hz.de. 

Begründung: Das o.g. Vorhaben befindet sich im Be-
reich mehrerer Kulturdenkmale gemäß § 2 Abs. 2, Nr. 
3 - 5 DenkmSchG LSA (hier: Einzelfunde- Neolithi-
kum, Mittelalter; Körpergräber- Neolithikum; Sied-
lung- prähistorisch; Befestigung- undatiert). Es ist da-
her davon auszugehen, dass im Zuge von Erdarbei-
ten oder Tiefbaumaßnahmen archäologische Funde 
und Befunde zerstört werden. 

Auf der Grundlage des o. g. Planwerkes zum Bauvor-
haben tangiert das Vorhaben zur Errichtung und Be-
trieb einer Deponie DK 0 am Standort Reinstedt meh-
rere hochrangige Bodendenkmale. Eine exakte Ab-
grenzung der Befundflächen ist im Planungsbereich 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich, da sich 
die Denkmalsubstanz noch unter der rezenten Ober-
fläche verbirgt. 

Kulturdenkmale sind grundsätzlich etwa im Sinne der 
§§ 1 (2) und (3) sowie 9 (1) und (2) DenkmSchG LSA 
zu nutzen. Erweisen sich Eingriffe als unvermeidbar 
ist davon auszugehen, dass den eigentlichen Erdar-
beiten archäologische Untersuchungen voranzuge-
hen haben. 

Die o. g Baumaßnahme führt zu Eingriffen, Verände-
rungen und Beeinträchtigungen der ausgewiesenen 
Kulturdenkmale. Gemäß § 1 (2) und § 9 (1) Denk-
mSchG LSA ist die Erhaltung von Kulturdenkmale im 
Rahmen des Zumutbaren zu sichern, (substanzielle 
Primärerhaltungspflicht). Aus archäologischer Sicht 
kann dem Bauvorhaben dennoch zugestimmt wer-
den, wenn gemäß § 14 (9) DenkmSchG LSA durch 
Nebenbestimmungen gewährleistet ist, dass das Kul-
turdenkmal vor der Veränderung / Umgestaltung in 
Form einer fachgerechten Dokumentation der Nach-
welt erhalten bleibt (Sekundärerhaltungspflicht). 
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Regelungen zur Dokumentation und deren Kosten-
übernahme trifft der § 14 Abs. 9 DenkmSchG LSA. 
Gemäß § 14 Abs. 9 Satz 1 DenkmSchG LSA kann 
die Untere Denkmalschutzbehörde verlangen, dass 
der Eigentümer oder der Veranlasser von Verände-
rungen und Maßnahmen an Kulturdenkmalen diese 
dokumentiert. 

Entsprechend § 14 Abs. 9 Satz 2 DenkmSchG LSA 
sind: "Art und Umfang der Dokumentation im Rah-
men von Auflagen festzulegen." Art und Umfang der 
Dokumentation sind in den Dokumentationsstan-
dards (Vademecum) der Fachaufsichtsbehörde, des 
Landesamtes für Archäologie und Denkmalpflege 
Sachsen-Anhalt, niedergelegt (siehe Auflage Pkt. 2). 

Ableitend aus dem Erhaltungsgrundsatz aus § 2 Abs. 
1 Satz 1 DenkmSchG LSA liegt auch die Ausführung 
einer archäologischen Dokumentation im öffentlichen 
Interesse. In Abwägung dieses öffentlichen Interes-
ses mit dem vorgetragenen Interesse des Veranlas-
sers zur Errichtung und Betrieb einer Deponie DK 0 
wird festgestellt, dass das öffentliche Interesse vor-
liegend höher zu bewerten ist. Die in dieser Stellung-
nahme getroffene Aussage zur Ausführung der Do-
kumentation ist geeignet, den erstrebten Zweck der 
Überlieferung zu erreichen. Sie ist auch erforderlich. 

Mit dem Bodeneingriff im Bereich der archäologi-
schen Denkmale ist zu erwarten, dass Teile des Kul-
turdenkmals unwiederbringlich verloren gehen. An 
die nachfolgenden Generationen kann der Eindruck 
vom Denkmalwert der Funde oder Befunde nur durch 
die Dokumentation weitergegeben werden. Die 
Durchführung einer archäologischen Grabung ist 
auch angemessen. Es besteht gegenüber dem Denk-
malschutz kein anderes schwerwiegendes Interesse. 

Gemäß § 14 Abs. 9 Satz 3 kann der Veranlasser von 
Veränderungen und von Maßnahmen an Denkmalen 
im Rahmen des Zumutbaren zur Übernahme der Do-
kumentationskosten verpflichtet werden. 
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Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises 
Harz als Genehmigungsbehörde ist ermächtigt zu 
prüfen, ob der Veranlasser / Bauherr grundsätzlich 
zur Kostentragung verpflichtet werden können. Ge-
mäß § 40 VwVfG hat sie festzustellen, in welcher 
Höhe der Veranlasser zur Kostentragung in An-
spruch genommen werden kann. 

Der Veranlasser / Bauherr wird nach dem Verursa-
cherprinzip zur Tragung der Kostenlast herangezo-
gen. Mit dem geplanten Vorhaben gibt der Veranlas-
ser / Bauherr für die Maßnahme an den Denkmalen 
Anlass. 

Die erteilten Auflagen in dieser Stellungnahme sind 
somit unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit angemessen und geeignet, den 
angestrebten Zweck zu erreichen. Das Hauptziel und 
der Schwerpunkt aller denkmalpflegerischen Aufga-
ben ist die Erhaltung originaler „Zeugnisse menschli-
chen Lebens aus vergangener Zeit“. Bei unvermeid-
baren Eingriffen in Bodendenkmale ist daher beson-
derer Wert auf die fachgerechte Dokumentation der 
Befundsituation zu legen. Im Zuge der Ausübung des 
Auswahlermessens reduziert die Rechtsnorm des § 
14 Abs. 9 Satz 1 DenkmSchG LSA die Auswahl der 
Entscheidungsmöglichkeiten einzig auf die Ausfüh-
rung einer Dokumentation. Die Entscheidung erfolgt 
somit auf der gesetzlichen Grundlage und dem 
Schutzzweck der Ermächtigung des § 14 Abs. 9 Satz 
1 DenkmSchG LSA, Veränderungen und Maßnah-
men an Kulturdenkmalen vor deren Realisierung zu 
dokumentieren, um in den Fällen unvermeidbarerer 
Veränderungen oder Umgestaltungen das Kultur-
denkmal nachfolgenden Generationen zu überlie-
fern. 

In § 14 Abs. 9 Satz 3 DenkmSchG LSA finden die 
allgemeinen Grundsätze zur Tragung der Kosten in-
soweit ihre Einschränkung, als dass eine Verpflich-
tung des Veranlassers zur Übernahme der Doku-
mentationskosten nur im Rahmen der wirtschaftli-
chen Zumutbarkeit in Betracht zu ziehen ist. Die 
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Unzumutbarkeitsgrenze im Falle der Dokumentation 
ist in der Regel erreicht, wenn durch die Dokumenta-
tion die gesamte Maßnahme um einen unangemes-
senen Prozentsatz verteuert wird. Die Untere Denk-
malschutzbehörde des LK Harz geht davon aus, dass 
ein entschädigungspflichtiger Eingriff dann vorliegt, 
wenn die Dokumentationspflicht die Kosten der Ge-
samtmaßnahme um 10 bis 15 von Hundert erhöht. In 
dem vorliegenden Fall ist nicht zu erwarten, dass die 
Unzumutbarkeitsgrenze überschritten wird. 

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

271 Bauleitplanung 

T8 Die Errichtung und der Betrieb der Deponie in 
Reinstedt stellt ein fachplanerisches Vorhaben dar, 
welches im Sinne des § 38 Baugesetzbuch (BauGB) 
privilegiert wird. Bei hiernach geltenden Vorhaben 
finden die §§ 29 bis 37 BauGB keine Anwendung. 
Hinsichtlich dieser fachplanerischen Privilegierung 
stellt jene Deponie maßgeblich auf den Vorhaben- 
bzw. Anlagenbegriff des Fachplanungsrechts ab.       

Weiterführend wird darauf hingewiesen, dass für das 
Gebiet der geplanten Deponie keine relevanten Bau-
leitplanungen, insbesondere kein rechtskräftiger Flä-
chennutzungsplan bzw. Bebauungsplan, vorliegen. 

Die Planungshoheit der Stadt Falkenstein/Harz ist 
nach Erfordernis zu beachten. 

kein Kommentar. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

272 Vorbeugender 
Brandschutz 

T8 Aus dem Bereich des vorbeugenden Brandschutzes 
werden folgende Auflagen gefordert: 

1. Bestehende und entstehende Nutzungsgebiete 
und Anlagen müssen so beschaffen sein, dass der 
Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch 
vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung 
von Menschen und Tieren sowie eine wirksame 
Brandbekämpfung möglich sind. 

2. Bei Objekten mit einer Entfernung > 50 m zur öf-
fentlichen Verkehrsfläche und Objekten mit erforder-
lichen Aufstellflächen sind Zu- und Durchfahrten 

Die Anforderungen des vorbeugenden Brand-
schutzes wurden in der Überarbeitung der An-
tragsunterlagen berücksichtigt (z.B. Lösch-
wasserbereitstellung, Erläuterungsbericht B1, 
Kap. 8.3) oder werden im Rahmen der Aus-
führungsplanung konkretisiert und und bei Er-
richtung und Betrieb der Deponie umgesetzt. 

Die hier formulierten brandschutztechnischen Auflagen werden 
seitens zur Kenntnis genommen und fließen in die Entscheidung 
ein. Der Vorhabenträger hätte diese Auflagen insbesondere bei 
der Errichtung der Deponie im Zuge der hierfür erforderlichen Aus-
führungsplanung umzusetzen.  
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sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für Feuer-
wehrfahrzeuge zu gewährleisten. 

Bewegungs- und Aufstellflächen sind durch Schilder 
DIN 4066 – D 1 mit der Aufschrift „Fläche(n) für die 
Feuerwehr“, Zufahrten sind durch Schilder DIN 4066 
– D 1 mit der Aufschrift „Feuerwehrzufahrt“ in der 
Mindestgröße 594 mm x 210 mm (Breite x Höhe) zu 
kennzeichnen. Die Kennzeichnung von Zufahrten 
muss von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sicht-
bar sein. Die Flächen für die Feuerwehr müssen eine 
jederzeit deutlich sichtbare Randbegrenzung haben. 

Sperrvorrichtungen (z. B. Schrankenanlagen) in Feu-
erwehrzufahrten müssen von der Feuerwehr gewalt-
frei geöffnet werden können. 

Die Flächen für die Feuerwehr sind entsprechend der 
„Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ auszufüh-
ren. 

3. Bei der Durchführung von Baumaßnahmen ist eine 
jederzeitige Zufahrt, insbesondere für Fahrzeuge der 
Feuerwehr, zu anliegenden Grundstücken und zur 
Baustelle zu gewährleisten. Bei Straßensperrungen 
und damit verbundenen Umleitungen sind die Inte-
grierte Leitstelle Feuerwehr / Rettungsdienst des 
Landkreises Harz (Tel. 03941/69999) sowie die ört-
lich zuständige Feuerwehr zu informieren. 

4. Die Löschwasserversorgung* (Grundschutz) ist 
entsprechend der geplanten Nutzung gemäß der 
Technischen Regel des DVGW-Arbeitsblatts W405 
von der Gemeinde zu gewährleisten. 

4A. Für die Löschwasserversorgung sind bei einer 
kleinen Gefahr der Brandausbreitung normgerechte 
Löschwasserentnahmestellen mit einem Leistungs-
vermögen von 48 m³/h (entspricht 800 l/min) über 2 
Stunden erforderlich. 

Die max. zulässigen Entfernungen von Löschwasser-
entnahmestellen zu den Objekten und Anlagen sind 
einzuhalten (Löschbereich im Umkreis von max. 300 
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m). Die Regelwerke des DVGW sind einzuhalten. 
Löschwasserentnahmestellen sind durch Schilder 
nach DIN 4066 zu kennzeichnen. 

*Die Beschreibung der Löschwasserversorgung 
muss mind. folgende Angabe enthalten: 

- Art/Ausführung der Löschwasserbevorratung (z. B. 
Löschwasserteich nach DIN 14210, Löschwasser-
brunnen nach DIN 14220, unterirdischer Löschwas-
serbehälter nach DIN 14230, Trinkwasserrohrnetz);  

Bei der Verwendung des Trinkwasserrohrnetzes be-
darf es zusätzlich des Nachweises des Wasserver-
sorgungsunternehmens, ob Löschwasser und wel-
che Löschwassermenge aus dem Rohrnetz unter 
Gewährleistung der Trinkwasserversorgung entnom-
men werden darf (gem. dem Arbeitsblatt W 405 des 
DVGW-Regelwerkes ist beim Nachweis der Lösch-
wassermenge zu berücksichtigen, dass auch wäh-
rend der Entnahme von Löschwasser die Trinkwas-
serversorgung gewährleistet sein muss). 

- Art/Ausführung der Löschwasserentnahmestellen 
(z. B. Unterflurhydrant, Saugschacht, Saugstelle);  

Bei Löschwasserentnahmestellen, die als Saugstel-
len (z. B. Saugrohr/-schacht) ausgeführt sind, bedarf 
es zusätzlich des Nachweises der Erreichbarkeit die-
ser für Fahrzeuge der Feuerwehr (Nachweis einer 
Bewegungsfläche an der Entnahmestelle und Feuer-
wehrzufahrt zu dieser). 

- Entfernung (vom Objekt) und Lage der Löschwas-
serentnahmestellen;  

Bei unüberwindbaren Hindernissen zwischen Objekt 
und Löschwasserentnahmestellen, wie z. B. 
Bahntrassen, mehrspurigen Kraftfahrstraßen, Flüs-
sen sowie großen, lang gestreckten Gebäudekom-
plexen, ist als Entfernung die tatsächliche Wegstre-
cke für die Schlauchleitungsverlegung anzugeben. 
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- Leistungswerte (Durchflussmengen und Druckver-
hältnisse) bzw. Ergiebigkeit der Entnahmestellen; 

Jede Entnahmestelle muss einzeln ein Leistungsver-
mögen von mind. 800 l/min aufweisen.  

Für das Objekt ist eine Brandschutzordnung auf der 
Grundlage der DIN 14096 durch eine fachkundige 
Person erstellen zu lassen. Der Teil A ist gut sichtbar 
auszuhängen. 

Die Beschäftigten sind bei Beginn des Arbeitsverhält-
nisses und danach mind. einmal jährlich über den In-
halt der Brandschutzordnung zu belehren. 

Das Objekt ist zur Ermöglichung einer wirksamen 
Brandbekämpfung von Entstehungsbränden mit ei-
ner ausreichenden Anzahl geeigneter Feuerlöschein-
richtungen (z. B. Feuerlöscher) auszustatten. Feuer-
löscher sind hierbei u. a. so anzuordnen, dass diese 
gut sichtbar (ggf. durch entsprechende Kennzeich-
nung) und leicht erreichbar sind und die Entfernung 
von jeder Stelle zum nächstgelegenen Feuerlöscher 
möglichst nicht mehr als 20 m (tatsächliche Lauf-
länge) beträgt. 

Hinsichtlich der Ausstattung wird die Anwendung der 
ASR A2.2 empfohlen. 

Die Prüfung zum Brandschutz der einzelnen Anlagen 
kann nur auf der Grundlage der konkreten Bauunter-
lagen erfolgen. 

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

273 Kreisstraße K 
1368 

T10 Grundsätzlich ist das Anbauverbot an der K 1368 
nach § 24 Abs. 1 Straßengesetz Land Sachsen-An-
halt (StrG LSA) zu beachten, wonach Hochbauten 
und bauliche Anlagen in einer Entfernung von bis zu 
20 m längs der Kreisstraßen gemessen vom äußeren 
Rand der befestigten Fahrbahn außerhalb der Orts-
durchfahrten grundsätzlich nicht errichtet werden 
dürfen. Entsprechend vorliegender Planung ist das 
Betriebsgebäude mit Parkplatzfläche innerhalb der 
20 m Grenze von der Oberfläche der befestigten 

Sachverhalte / Forderungen aus Sachargu-
ment 273, die durch die überarbeiteten An-
tragsunterlagen (2. Tektur) noch nicht erfüllt 
worden sind, werden in der Ausführungspla-
nung erfüllt. 

Für die Zufahrt wird der geforderte Sondernut-
zungsantrag gestellt. 

  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Notwendige Nebenbestimmungen können in einem eventuellen 
Planfeststellungsbeschluss Berücksichtigung finden und werden 
daher selbstverständlich in der weiteren Prüfung berücksichtigt 
werden.  
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Fahrbahn eingezeichnet. Damit wäre vorliegend das 
Anbauverbot zu beachten. Alternativ bestehen zwei 
Möglichkeiten das Betriebsgebäude im geplanten 
Standort zu belassen: 

1. Durch die Gemeinde kann ein Antrag auf Verset-
zung des OD Steins beim Amt für Kreisstraßen ge-
stellt werden. Bei einer Versetzung des OD Steins an 
das Ende des Plangebietes würde dieses Anbauver-
bot nach § 24 Abs. 1 entfallen. 

2. Gem. § 24 Abs. 9 StrG LSA kann die Straßenbau-
behörde im Einzelfall Ausnahmen von dem Anbau-
verbot nach Abs. 1 zulassen, wenn die Durchführung 
der Vorschriften im Einzelfalle zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führen würde und die Abwei-
chung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist 
oder wenn die Gründe des Wohls der Allgemeinheit 
die Abweichung erfordern. Ausnahmen können mit 
Bedingungen und Auflagen versehen werden. 

Ob vorliegend das Anbauverbot eine nicht beabsich-
tigte Härte in diesem Planverfahren hervorrufen 
würde, ist aus den Unterlagen nicht erkennbar. Dazu 
müssten noch weiterreichende Erklärungen einge-
reicht werden. 

Aus diesem Grund wird von Seiten des Amtes für 
Kreisstraßen die Variante 1 bevorzugt, d. h. die OD 
Grenze neu zu bestimmen. 

Im Übrigen bedürfen nach § 24 Abs. 2 StrG LSA bau-
liche Anlagen bis zu 40 m längs der Kreisstraßen au-
ßerhalb der Ortsdurchfahrten der Zustimmung der 
Straßenbaubehörde (hier Amt für Kreisstraßen des 
Landkreises Harz). Dies betrifft entsprechend der 
vorgelegten Planung der eingezeichnete Bereich für 
die Waage und einem Teil des SiWa-Beckens auf 
dem Flurstück 121. Nach § 24 Abs. 3 StrG LSA darf 
die Zustimmung nach Abs. 2 nur versagt werden oder 
mit Bedingungen oder Auflagen erteilt werden, soweit 
dies wegen der Sicherheit oder Leichtigkeit des 
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Verkehrs, der Ausbauabsichten oder der Straßen-
baugestaltung nötig ist. 

Da durch die Waage und das Becken die Verkehrssi-
cherheit oder die Leichtigkeit des Verkehrs nicht ge-
stört wird, wird für den Standort der Waage in dem 
Verfahren zur Planfeststellung die Zustimmung er-
teilt.  

Hinweis: Da nach den vorliegenden korrigierten Plä-
nen das Betriebsgebäude im Bereich der 20 bis 40 m 
Zone liegt, bestehen zu diesem Vorgang keine Be-
denken mehr. 

Entsprechend der Planung ist ersichtlich, dass eine 
neue Zufahrt an der Kreisstraße geplant In diesem 
Zusammenhang sind die gesetzlichen Regelungen 
des § 22 StrG LSA zu beachten. Gemäß § 22 Abs. 2 
Satz 1 StrG LSA gelten Zufahrten zu „Kreisstraßen 
außerhalb der zur Erschließung bestimmten Teile der 
Ortsdurchfahrten … als Sondernutzung im Sinne des 
§ 18 StrG LSA, wenn sie neu angelegt oder geändert 
werden.“ Vorliegend ist nach bisherigen Planungs-
stand für den betroffenen Abschnitt an der Kreis-
straße der Antrag auf Sondernutzung spätestens drei 
Wochen vor Baubeginn beim Amt für Kreisstraßen zu 
stellen. 

Allgemeiner Hinweis:  

Die Rechtsprechung verlangt für die straßenmäßige 
Erschließung eines Plangebietes, dass das Bauvor-
haben einen gesicherten Zugang zu einer öffentli-
chen Straße hat, die eine Zufahrt mit Kraftfahrzeugen 
einschließlich öffentlichen Versorgungsfahrzeugen 
erlaubt. Weiterhin muss die Straße in der Lage sein, 
den vom Bauvorhaben verursachten zusätzlichen 
Verkehr ohne Beeinträchtigungen der Verkehrssi-
cherheit oder des Straßenzustands aufnehmen zu 
können. Bei der Straße muss es sich um eine öffent-
liche, dem Fahrzeugverkehr gewidmete Straße im 
Sinne des Straßenrechts handeln. Das Plangebiet 
liegt unmittelbar an der Kreisstraße 1368 und somit 
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auch an einer öffentlich gewidmeten Straße. Die 
Kreisstraße außerhalb der Ortsdurchfahrt Reinstedt 
bis zur L 85 wurde durch das Amt für Kreisstraßen 
saniert und ist auch dafür geeignet den zusätzlichen 
Verkehr schadlos aufzunehmen. Innerhalb der Orts-
lage ist der Straßenzustand der K 1368 und auch der 
K 1369 nicht dafür geeignet, den Verkehr ohne Sa-
nierung schadlos aufzunehmen. Die in den bisheri-
gen Stellungnahmen geforderte teilweise Kosten-
übernahme für den Gebrauch der Straßen nach § 16 
Abs. 1 StrG LSA wird hiermit aufgehoben, da durch 
die zwischenzeitlich erfolgte Sanierung der K 1368 
außerorts, die Anforderungen, die dem Gemeinge-
brauch für eine Kreisstraße entsprechen, hergestellt 
worden ist und diese dem regelmäßigen Verkehrsbe-
dürfnis entsprechen. Beim Betreiben der Deponie 
sollte darauf geachtet werden, dass bis zur Instand-
setzung der Kreisstraßen K 1368 innerorts und K 
1369 Reinstedt-Ermsleben so wenig wie möglich zu-
sätzlicher Schwerlastverkehr zur Deponie geführt 
wird, sondern die Strecke über die L 85/ K 1368 mög-
lichst genutzt wird. 

Der Standort befindet sich an der Kreisstraße (K) 
1368. Damit sind Kreisstraßenbelange betroffen. 
Dazu gibt es folgende Auflagen, Forderungen und 
Hinweise: 

1. Grundsätzlich ist zu gewährleisten, dass die K1368 
in ihrem Bestand und ihrer Funktion ausreichend und 
dauerhaft gesichert ist. 

Das Vorhaben hat den Regelungen des Straßenge-
setzes für das Land Sachsen-Anhalt sowie den gel-
tenden Regeln der Technik zu entsprechen. 

Die Bauverbotszone von 20 m StrG LSA ist einzuhal-
ten. Das bedeutet, dass in diesem Bereich auch 
keine Abgrabungen und Aufschüttungen erfolgen 
dürfen. 

Außerdem bedürfen nach § 24 StrG LSA bauliche 
Anlagen, Abgrabungen und Aufschüttungen in einer 
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Entfernung bis zu 40 m vom äußeren Fahrbahnrand 
der befestigten Fahrbahn der Zustimmung des Kreis-
straßenbaulastträgers. 

In den Unterlagen D6 und D14 wurde die planfestzu-
stellende Fläche mit Ausnahme der geplanten Zu-
fahrt in mind. 20 m vom äußeren Rand der befestig-
ten Fahrbahn der K1368 dargestellt, eine ergän-
zende Vermaßung fehlt. Deshalb ist dieser Abstand 
im Rahmen der Planfeststellung zu fixieren. 

2. Sollten Leitungsanschlüsse im Kreisstraßengrund-
stück erforderlich sein, ist das in den Unterlagen mit 
darzustellen. 

3. Nach den Planunterlagen ist eine Zufahrt von der 
K1368 auf dem Flurstück 122 geplant. Die Angaben 
zur verkehrlichen Erschließung in der Anlage B1 auf 
Seite 41 unter Pkt. 9.1 und 9.2 sind für eine abschlie-
ßende Beurteilung nicht ausreichend bzw. nicht de-
tailliert genug. Obwohl bereits mit der Stellungnahme 
vom 12.01.18 gefordert, fehlen entsprechende Plan-
unterlagen. Deshalb ist es erforderlich, für die Zufahrt 
beim Landkreis Harz, Amt für Kreisstraßen, separat 
eine Sondernutzung zu beantragen. Diesem Antrag 
sind beizufügen: Beschreibung, Angaben zur Befes-
tigungsart, zeichnerische Darstellung der Zufahrt mit 
genauer Lage, Längs- und Querschnitt, Entwässe-
rung, Schleppkurvennachweis, Nachweis der Sicht-
dreiecke, Beschilderung und dgl. 

Die Zufahrt ist so zu dimensionieren, dass es zu kei-
nem Rückstau auf der K1368 kommt und Ein- sowie 
Ausfahrten ohne Nutzung der Gegenfahrbahn erfol-
gen können. 

Außerdem ist die Durchgängigkeit des Entwässe-
rungsgrabens der K1368 mittels Durchlasses (mind. 
DN 300) zu gewährleisten. Der Bestand an Straßen-
bäumen im Zufahrtsbereich ist anzugeben und eben-
falls zu gewährleisten.       
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Vom Vorhabenträger sind auf seinem Baufeld geeig-
nete Maßnahmen vorzusehen, damit durch den Ver-
kehr die Kreisstraßenfahrbahn nicht verschmutzt 
wird. 

Unter der Voraussetzung, dass die vorgenannten 
Forderungen erfüllt und die Antragsunterlagen vom 
Amt für Kreisstraßen als zulässig beurteilt werden, 
kann eine Zustimmung für eine Zufahrt in Aussicht 
gestellt werden. Insofern bleiben weitere Auflagen 
und Hinweise vorbehalten. 

4. Gemäß Anlage C7, Seite 16/23, ist täglich mit max. 
40 LKW-Anlieferungen zu rechnen. Bereits im Sco-
pingtermin wurde auf den Zustand der K1368 hinge-
wiesen, die eine zusätzliche Verkehrsbelastung 
durch den Deponiebetrieb nur durch eine Sanierung 
inkl. Verbreiterung schadlos aufnehmen kann. Unter 
Beachtung des § 16 des Straßengesetzes für das 
Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) ist eine (zumindest 
teilweise) Finanzierung durch den Veranlasser zu 
prüfen. 

Hinweis: Die vorhandene Grenze der Ortsdurchfahrt 
(OD) befindet sich etwa mittig der gegenüberliegen-
den Ausfahrt der Fa. ACZ Transport GmbH. Straßen-
rechtlich ist dies ungünstig. Zu gegebener Zeit wird 
vom Amt für Kreisstraßen ein Verfahren zum Verset-
zen der OD-Grenze durchgeführt. 

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

274 Hinweise zur 
Maßnahme der 
Etablierung von 
mesophilem Grün-
land 

T13, T2 Zu der im Maßnahmenblatt 1 beschriebenen Etablie-
rung von mesophilem Grünland sind folgende Hin-
weise zu beachten: Ein starres Maßnahmenregime 
mit engen Zeitfenstern für die erforderliche Mahd ist 
in der Regel kontraproduktiv und den vielfältigen Um-
welteinflüssen nicht angemessen. So sollte sich die 
jährlich erforderliche Mahd in erster Linie nach dem 
jeweiligen Entwicklungsstand des Grünlandes und 
dem jeweiligen Zustand richten und somit zeitlich va-
riabel definiert werden. Vor allem in den Anfangsjah-
ren nach der Ansaat kann es auch sinnvoll sein, im 
Frühjahr eine zusätzliche Schröpfmahd 

Kein Kommentar. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, in der weiteren 
Prüfung berücksichtigt werden und bei Notwendigkeit durch Ne-
benbestimmungen in einem eventuellen Planfeststellungsbe-
schluss berücksichtigt.  
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durchzuführen, um eine mögliche Gräserdominanz 
zurückzudrängen und/oder Ruderalisierungserschei-
nungen zu beseitigen. Ansonsten sollten die be-
schriebenen Maßnahmen, wie dargestellt und in Ab-
stimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde, 
umgesetzt werden. 

Als multifunktionale Maßnahme sind hier durch den 
Einsatz von hochwertigem Saatgut (einheimisch) in 
Verbindungen mit den Gehölzpflanzungen deutliche 
Verbesserungen gegenüber der intensiven landwirt-
schaftlichen Bodenbearbeitung und -nutzung zu er-
warten. 

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

275 Raumord-
nungsinformations-
system inkl. Raum-
ordnungskataster 

T15 Der Obersten Landesentwicklungsbehörde obliegt 
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 Landesentwicklungsgesetz 
(LEntwG) die Führung des Amtlichen Raumord-
nungs- Informationssystems einschließlich des 
Raumordnungskatasters (ROK). Die Planungen und 
Maßnahmen der in § 16 Abs. 2 Nr. 1-15 LEntwG ge-
nannten Bereiche sind somit zwingend im ROK zu 
führen. Eine erste Erfassung dieser raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen erfolgt im Rahmen 
der Abstimmungspflicht gemäß § 13 Abs. 1 LEntwG. 
Zur sach- und fachgerechten Führung des ROK ist es 
darüber hinaus erforderlich, die oberste Landesent-
wicklungsbehörde vom Abschluss des jeweiligen 
Verfahrens in Kenntnis zu setzen. Hierzu ist mir das 
Datum der Genehmigung/ Zulassung mitzuteilen. So-
weit räumlich Änderungen im weiteren Verfahren vor-
genommen werden, ist die Zustellung des gültigen 
Lageplans der Genehmigungs-Zulassungsfassung 
notwendig. Auf Antrag werden die Inhalte des ROK 
für die Planung und Maßnahme bereitgestellt. 

Kein Kommentar. Die oberste Landesentwicklungsbehörde wird vom Abschluss des 
Verfahrens mit den geforderten Informationen in Kenntnis gesetzt 
werden.  

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

T16 Die für die Errichtung der Deponie zu beanspruchen-
den Flurstücke befinden sich im räumlichen Gel-
tungsbereich des bis zum 31.05.2018 zugelassenen 
Hauptbetriebsplanes für den Kiessandtagebau 
Reinstedt. Auf bereits ausgekiesten Flächen werden 
zurzeit auf der Grundlage eines Sonderbetriebspla-
nes zum Zwecke der Wiedernutzbarmachung 

Kein Kommentar. Es handelt sich um Hinweise eines Trägers öffentlicher Belange. 
Diese Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der Ent-
scheidung berücksichtigt. 
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276 Feststellung 
Ende der Bergauf-
sicht 

mineralische Abfälle in mehreren Kippscheiben ein-
gelagert. Zum Teil (zentralgelegene Flurstücke) sind 
diese Flurstücke bereits ausgekiest und entspre-
chend der planfestgestellten landschaftspflegeri-
schen Begleitplanung wieder verfüllt worden. Die 
nördlich gelegenen Flurstücke / Flurstückteile sind 
derzeit z. T. noch unverritzt. Bei gegenwärtigem 
Kenntnisstand ist wahrscheinlich, dass der Rohstoff-
abbau noch über den zugelassenen Geltungszeit-
raum hinaus erfolgen könnte. Dem Rohstoffabbau im 
Kiessandtagebau Reinstedt (siehe HBP) ist i.S. § 1 
BBergG Vorrang vor der Errichtung der Deponie zu 
geben. Vor Beginn der Errichtung der Deponie ist die 
Feststellung „Ende der Bergaufsicht“ durch das 
LAGB unabdingbar.       

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

277 LBP des berg-
baulichen Gewin-
nungsvorhaben 

T16 Entsprechend der vorliegenden Antragsunterlage be-
findet sich der vorgesehene Deponiestandort inner-
halb des nördlichen Bereiches der ursprünglich berg-
rechtlich planfestgestellten Abbauflächen im Vor-
ranggebiet für Rohstoffgewinnung Nr. VII des regio-
nalen Entwicklungsplans für die Planungsregion 
Harz. Der nördliche Teil der planfestgestellten berg-
baulichen Gewinnungsfläche und die am 22.07.2020 
bergrechtlich planfestgestellte Erweiterung der Ab-
baufläche sind nicht Bestandteil der planfestzustel-
lenden Betriebsfläche der DK 0 Deponie. Gemäß des 
bergrechtlich planfestgestellten landschaftspflegeri-
schen Begleitplans für das bergbauliche Gewin-
nungsvorhaben Kiessandtagebau Reinstedt ist im 
Bereich der geplanten Deponiefläche im Anschluss 
an die bergbauliche Gewinnung die Wiederherstel-
lung von Ackerfläche auf einer Geländehöhe von ca. 
137 m ü. NN planfestgestellt. Entsprechend den Aus-
führungen in Kapitel 5.6 auf Seite 14 der Antragsun-
terlage ist eine Zwischennutzung der wiedernutzbar-
gemachten vormals bergbaulich in Anspruch genom-
menen Flächen als landwirtschaftliche Nutzfläche 
vorgesehen. Insofern kann davon ausgegangen wer-
den, dass die im bergrechtlich planfestgestellten 
landschaftspflegerischen Begleitplan vorgesehenen 
Wiedernutzbarmachungsmaßnahmen vor der 

Kein Kommentar. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und im An-
schluss an die Anhörungsphase geprüft und berücksichtigt wer-
den.  
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Genehmigung des Deponievorhabens vollumfänglich 
umgesetzt werden. Somit besteht im Hinblick auf die 
geplante Folgenutzung der Vorhabenflächen seitens 
des LAGB kein Bedarf der Durchführung eines 
Planänderungsverfahrens. 

Sollte jedoch aufgrund des recht zeitnah geplanten 
Vorhabenbeginns des Deponievorhabens eine ab-
schließende Realisierung der planfestgestellten Wie-
dernutzbarmachungsmaßnahmen nicht möglich 
sein, stellt die beantragte Folgenutzung in Form einer 
DK 0 Deponie bzw. der Wegfall der vorgesehenen 
und planfestgestellten Wiedernutzbarmachungs-
maßnahmen eine Abweichung vom bergrechtlich 
planfestgestellten landschaftspflegerischen Begleit-
plan dar und bedarf daher zuvor der Durchführung ei-
nes Planänderungsverfahrens. Für die erforderliche 
Anpassung des landschaftspflegerischen Begleit-
plans ist beim Landesamt für Geologie und Bergwe-
sen Sachsen-Anhalt (LAGB) ein entsprechender An-
trag auf Planänderung einzureichen. Im Rahmen die-
ser Planänderung ist mittels einer Eingriffs-Aus-
gleichs-Bilanzierung (E/A-Bilanzierung) der Nach-
weis zu erbringen, dass der mit dem ursprünglich 
planfestgestellten bergbaulichen Vorhaben verbun-
dene Eingriff in Natur und Boden auch durch die im 
Rahmen der Planänderung vorgesehenen Ausgleich- 
und Ersatzmaßnahmen ausgeglichen werden kann. 
Die hierfür erforderliche E/A-Bilanzierung ist auf 
Grundlage des Bewertungsmodells Sachsen-Anhalt 
durchzuführen. 

Entsprechend des hydrogeologischen Gutachtens 
zum Rahmenbetriebsplans Reinstedt vom 
29.04.1997 und dem Grundwassergleichenplan der 
gegenständlichen Antragsunterlage (C17.4 GW-Glei-
chenplan vom 29.10.2018) für das Vorhabengebiet 
eine nach Norden bis Nordwesten ausgerichtet 
Grundwasserfließrichtung ausgewiesen. Nördlich der 
beantragten Vorhabenfläche des Deponievorhabens 
befinden sich in ca. 220 m Entfernung die Abbaufel-
der des ebenfalls bergrechtlich planfestgestellten 
Vorhabens Kiessandtagebau Frose / Aschersleben. 
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Eine negative Beeinträchtigung des bergrechtlich 
planfestgestellten bergbaulichen Gewinnungsvorha-
bens durch die Errichtung und den Betrieb der ge-
planten DK 0 Deponie sowie in diesem Rahmen be-
antragte die Versickerung von Niederschlagswasser 
im Verfüllmaterial des Kiessandtagebaus Reinstedt 
ist hierbei jederzeit vollständig auszuschließen.  

Die bergbauliche Rohstoffgewinnung im Kiessandta-
gebau Reinstedt soll entsprechend der mit Antrag 
vom 11.05.2020 beantragten und mit Entscheidung 
vom 22.07.2020 genehmigten Erweiterung des 
Kiessandtagebaus um 16,8 ha bis zum 30.10.2027 
nördlich und westlich des beantragten Deponiestand-
orts weitergeführt werden. Entsprechend der An-
tragsunterlage für die DK 0 Deponie ist gemäß Kapi-
tel 5.3.2 eine maximale Deponiehöhe von 27 m ü. 
GOK geplant. Aufgrund der unmittelbaren räumlichen 
Nähe des Deponievorhabens zum bestehenden 
bergrechtlich planfestgestellten Vorhaben Kiessand-
tagebau Reinstedt ist zur Gewährleistung der Sicher-
heit des bergbaulichen Gewinnungsvorhabens ein 
ausreichend groß dimensionierter Sicherheitsab-
stand zwischen dem Deponievorhaben und dem 
bergbaulichen Gewinnungsvorhaben einzuhalten. 
Die erforderlichen Standsicherheiten der bergbauli-
chen Gewinnungsböschungen und der Böschungen 
des Deponievorhabens sind dabei jederzeit zu ge-
währleisten. Eine negative Beeinträchtigung der im 
mittleren Bereich des Kiessandtagebaus Reinstedt 
befindlichen Absetzbeckens und damit des Prozess-
wassers für die Kieswäsche und Nassaufbereitung 
sowie des mit dem Grundwasserleiter im Kontakt ste-
henden Frischwasserbeckens ist durch hierfür geeig-
nete Maßnahmen jederzeit auszuschließen. 

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

T19 Folgende Forderungen werden von der Gewerbeauf-
sicht gestellt: 

Kein Kommentar. Die Forderungen des Landesamtes für Verbraucherschutz, hier 
Gewerbeaufsicht, werden als Stellungnahme von Trägern öffentli-
cher Belange im Rahmen der weiteren Prüfung selbstverständlich 
berücksichtigt werden.  
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278 Forderungen 
der Gewerbeauf-
sicht 

Bei der Aufstellung der Bürocontainer, Container mit 
Sanitärbereich und Aufenthaltsraum und Laborcon-
tainer sind folgende Punkte zu beachten: 

- Die Fluchtwege und Notausgänge müssen in ange-
messener Form und dauerhaft gekennzeichnet sein. 
Die Forderung ist erfüllt, wenn die Ausführungen ge-
mäß Arbeitsstättenrichtlinie - ASR A1.3 „Sicherheits- 
und Gesundheitskennzeichnung“ erfolgt. (§ 3 Ar-
bStättV i.V.m. Anhang Pkt. 1.3 und § 3a ArbStättV 
i.V.m. ASR A1.3), 

- Türen ins Freie sind so zu gestalten, dass sich diese 
jederzeit von innen ohne fremde Hilfe öffnen lassen. 
(§ 3 ArbStättV i.V.m Anhang Pkt. 2.3), 

- Die Container sind mit Einrichtungen für eine der Si-
cherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäftig-
ten angemessenen künstlichen Beleuchtung auszu-
statten. (§ 3 ArbStättV i.V.m Anhang Pkt. 3.4 und § 
3a Abs. 1 ArbStättV i.V.m ASR A3.4), 

- In Arbeitsräumen, Sanitär-, Pausen- und Bereit-
schaftsräumen muss unter Berücksichtigung des 
spezifischen Nutzungszwecks, der Arbeitsverfahren, 
der physischen Belastungen und der Anzahl der Be-
schäftigten sowie der sonstigen anwesenden Perso-
nen während der Nutzungsdauer ausreichend ge-
sundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein. (§ 
3 ArbStättV i.V.m. Anhang Pkt. 3.6 und § 3a Abs. 1 
ArbStättV i.V.m. ASR A3.6), 

- Für die Deponie ist ein Verkehrs- und Wegekonzept 
zu erstellen. Dabei ist zu beachten, dass Verkehrs-
wege so angelegt und bemessen sein müssen, dass 
sie je nach ihrem Bestimmungszweck leicht und si-
cher begangen oder befahren werden können. Bei 
der Planung und Ausführung ist die Technische Re-
gel ASR A1.8 „Verkehrswege“ zu beachten. (§ 4 Abs. 
4 ArbStättV, § 3 ArbStättV i.V.m. Anhang Pkt. 1.8 und 
§ 3a Abs. 1 ArbStättV i.V.m. ASR A1.8), die Techni-
sche Regeln für Arbeitsstätten ASR A1.3 – Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung – 
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Ausgabe Februar 2013 (GMBl 16/2013, S. 334), zu-
letzt geändert durch GMBl Nr. 22/2017 S. 398, in der 
zurzeit geltenden Fassung, die Verordnung über Ar-
beitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV) 
vom 12. August 2004 (BGBl. I S. 2179), zuletzt geän-
dert durch Art. 5 der Verordnung vom 18. Oktober 
2017 (BGBl. I S. 3584), in der zurzeit geltenden Fas-
sung, die Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR 
A3.4 – Beleuchtung - Ausgabe April 2011 (GMBl. 
Nr.16/2011, S. 303), zuletzt geändert durch GMBl Nr. 
13/2014 S. 287; in der zurzeit geltenden Fassung, die 
Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.6 – 
Lüftung - Ausgabe Januar 2012 (GMBl. Nr. 6/2012 S. 
92), zuletzt geändert durch GMBl Nr. 1/2017, S. 10; 
in der zurzeit geltenden Fassung und die Technische 
Regeln für Arbeitsstätten ASR A1.8 – Verkehrswege 
- Ausgabe: November 2012 (GMBl 62/2012, S. 
1210), zuletzt geändert durch GMBl Nr. 13/2014 S. 
284; in der zurzeit geltenden Fassung. 

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

279 Weitere Emp-
fehlungen 

T4 Es wird empfohlen für die Bereitstellung von Abfällen 
/ Stoffgemischen, welche nicht auf der geplanten An-
lage ordnungsgemäß entsorgt werden können, bei-
spielsweise ein Ölfass mit Restinhalten oder einen 
medienbeständigen Container mit Deckel aufzustel-
len. 

Kein Kommentar. Hinweis wird in den weiteren Planungen berücksichtigt. 

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

280 Artenschutz-
rechtliche Auflagen 

T5 Folgende Artenschutzrechtliche Auflagen werden ge-
fordert: 

 Die im überarbeitete Artenschutzfachbei-
trag von März 2022 entwickelten Vermei-
dungsmaßnahmen VAFB 01 bis VAFB 05 
sind vollumfänglich und fachlich korrekt 
umzusetzen. Nur dann wird das Eintreten 
der artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände nach § 44 (1) BNatSchG sicher 
vermieden.  

 Die Maßnahmenblätter VAFB 01 bis 
VAFB 05 sind Bestandteil des 

Kein Kommentar. Die Forderungen werden zur Kenntnis genommen im weiteren 
Verfahren geprüft und könnten tlw. in einem möglichen Planfest-
stellungsbeschluss aufgenommen werden.  
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Genehmigungsbescheides, die Vermei-
dungsmaßnahmen sind fachlich korrekt 
und zeitlich korrekt entsprechend vom An-
tragsteller umzusetzen.  

 Die Baufeldfreimachung darf nur in der 
Zeit vom 15.08. bis 28.02. bzw. 29.02. ei-
nes jeden Jahres erfolgen. 

 Vor Beginn der Baufeldfreiräumung sind 
die Flächen im Zeitraum von Ende Juli bis 
Ende September durch fachlich dafür qua-
lifizierte Personen auf die Anwesenheit 
von Feldhamstern zu überprüfen. Über die 
Ergebnisse dieser Begehung ist der Ge-
nehmigungsbehörde vom Antragsteller 
unaufgefordert ein schriftlicher Bericht 
vorzulegen.  

 Für die Zeit der Deponieerrichtung und 
des Deponiebetriebes ist zur korrekten 
Umsetzung der entwickelten artenschutz-
rechtlichen Vermeidungsmaßnahmen, ins-
besondere zur Umsetzung der Maßnahme 
VAFB 01 bis VAFB 05 ein fachlich dafür 
qualifiziertes Büro für eine ökologische 
Baubegleitung (ÖBB) zu binden. Die Auf-
gabe der ÖBB besteht darin, den Antrag-
steller fachlich darin zu unterstützen, 
durch die korrekte Umsetzung der arten-
schutzrechtlichen Vermeidungsmaßnah-
men VAFB 01 bis VAFB 05 ein Eintreten 
der artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände nach § 44 (1) BNatSchG zu ver-
hindern.  

 Des Weiteren ist durch die ÖBB die Um-
setzung der Vermeidungsmaßnahmen 
VAFB 01 bis VAFB 05 für die Dauer des 
Deponiebetriebes, beginnend ab dem 1. 
Bauabschnitt der Deponierrichtung, zu do-
kumentieren.  
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 Das mit der Abbaubegleitung beauftragte 
Büro legt der Genehmigungsbehörde alle 
2 Jahre, beginnend mit der Errichtung der 
Deponie, jeweils zum 15.12. einen Bericht 
über die umgesetzten artenschutzrechtli-
chen Vermeidungsmaßnahmen, den 
Stand der Maßnahmenumsetzung und 
ggf. fachlich notwendige Korrekturen der 
im Artenschutzfachbeitrag vom März 2022 
entwickelten Vermeidungsmaßnahmen, 
um deren Zielerreichung zu gewährleis-
ten, vor. 

Begründung: 

Nach § 44 (1) BNatSchG ist es verboten, wild leben-
den Tieren der besonders geschützten Arten nachzu-
stellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder 
ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören, sie während 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören 
sowie ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren. 

Vorhaben, die zur Verletzung dieser Verbotstatbe-
stände führen, ohne dass alle notwendigen und wirk-
samen Vermeidungsmaßnahmen ergriffen wurden, 
sind rechtswidrig. 

Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wurden die 
Auswirkungen des beantragten Vorhabens in Bezug 
auf die Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG 
untersucht. Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
werden, nach entsprechender Datenrecherche und -
interpretation, fachlich geeignete artenschutzrechtli-
che Vermeidungsmaßnahmen entwickelt, die bei 
fachgerechter Anwendung verhindern, dass die Ver-
botstatbestände des § 44 (1) BNatSchG eintreten. 

Die hier weiterhin formulierten Auflagen dienen der 
weiteren Präzisierung der artenschutzrechtlichen 
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Vermeidungsmaßnahmen (Präzisierung der arten-
schutzrechtlich möglichen Zeiträume für die Baufeld-
freimachung; Vorhalten einer ggf. notwendigen ge-
eigneten Umsetzungsfläche für die Amphibien / Rep-
tilien und den Feldhamster), der Sicherung ihrer fach- 
und fristgerechten Umsetzung (ökologische Baube-
gleitung) sowie der Dokumentation und Kontrolle ih-
rer fachgerechten Umsetzung. 

3 Forderungen 
nach Nebenbestim-
mungen und sons-
tige Forderungen 

281 Forderungen 
der Unteren Was-
serbehörde des 
Salzlandkreises 

T20 Der Schutz des Grundwassers spielt sowohl in der 
Bau- und Ablagerungsphase als auch in der Nach-
sorgephase eine wichtige Rolle. Auf Grundlage des § 
48 Abs. 2 WHG3 dürfen Stoffe nur so gelagert und 
abgelagert werden, dass eine nachteilige Verände-
rung der Grundwasserbeschaffenheit nicht zu besor-
gen ist. Darüber hinaus sind die allgemeinen Sorg-
faltspflichten des § 5 Abs. 1 WHG einzuhalten, wo-
nach bei Maßnahmen, die mit Einwirkungen auf ein 
Gewässer verbunden sein können, die nach den Um-
ständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden ist, um 
eine nachteilige Veränderung der Gewässereigen-
schaften zu vermeiden und die Leistungsfähigkeit 
des Wasserhaushalts zu erhalten. 

Folgende Nebenbestimmungen werden hierzu gefor-
dert: 

1. Allgemeine Auflagen: Während der Errichtung und 
des Betriebes der Deponie sind die allgemeinen 
Sorgfaltspflichten anzuwenden. Es ist auszuschlie-
ßen, dass es durch die Maßnahme zu nachteiligen 
Einwirkungen auf das Grundwasser kommt. Eventu-
ell vorhandene grundwasserschützende Deckschich-
ten dürfen nicht durchörtert werden. Das Betanken 
von Maschinen und Fahrzeugen sowie deren War-
tung und Instandsetzung muss so ausgeführt wer-
den, dass eine Gefährdung der Böden und des 
Grundwassers nicht zu befürchten ist. Die (Zwischen-
)Lagerung von Abfällen darf nur auf befestigten Flä-
chen sowie erst nach der Errichtung der Basisabdich-
tung erfolgen. Das anfallende Niederschlagswasser 
auf der Sicherstellungsfläche ist in das 

Kein Kommentar. Die Forderungen der Unteren Wasserbehörde des Salzlandkrei-
ses werden im Anschluss an die Anhörungsphase geprüft und 
könnten bei Notwendigkeit durch Nebenbestimmungen in einem 
möglichen Planfeststellungsbeschluss umgesetzt werden, sofern 
sie nicht bereits mit den Planunterlagen “beantragt” wurden.  
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Sickerwasserbecken abzuleiten und darf nicht in das 
Grundwasser versickert werden. 

2. Errichtung und Betrieb der Grundwassermessstel-
len: Die Grundwassermessstellen sind entsprechend 
den Anforderungen des technischen Regelwerkes 
DVGW W 121:2003-07 zu errichten. Die Errichtung 
der Grundwassermessstellen hat vor Inbetriebnahme 
der Deponie zu erfolgen. In allen Grundwassermess-
stellen sind die Grundwasserstände monatlich (mög-
lichst am ersten Werktag) zu erfassen und dokumen-
tieren. Eine leicht zugängliche und unfallsichere Pro-
benahmestelle ist zu gewährleisten. Die Grundwas-
sermessstellen sind so zu betreiben, zu unterhalten 
und zu warten, dass sie jederzeit ihren Zweck erfül-
len, einen ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisten 
und eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemein-
heit oder eine Belästigung Dritter vermieden werden. 

3. Grundwasserüberwachung: An allen Grundwas-
sermessstellen ist eine Grundwasserüberwachung 
durchzuführen. Diese Überwachung lehnt sich an die 
Mitteilung der Bund- und Ländergemeinschaft Abfall 
(LAGA) 285 an und unterteilt sich in ein Standard- so-
wie ein Übersichtsprogramm. Das Standardpro-
gramm ist in der Ablagerungs- und Stilllegungsphase 
alle 3 Monate und in der Nachsorgephase alle 6 Mo-
nate (Frühjahr und Herbst) durchzuführen. Das Be-
richtsprogramm hat vor Inbetriebnahme sowie im ers-
ten Jahr der Betriebsphase und dann alle 5 Jahre zu 
erfolgen. Ergeben sich bei der Wasseruntersuchung 
im Übersichtsprogramm (Paket BÜ) für die Deponie 
relevante Untersuchungsparameter, so obliegt der 
Planfeststellungsbehörde diese Parameter (Paket 
BS) in das Standardprogramm mit aufzunehmen. 
Während des Abpumpens der Messstelle ist der Ver-
lauf folgender Paramater kontinuierlich oder in kur-
zen Intervallen (Minutenbereich) aufzuzeichnen und 
mit den Analysen- und Messdaten zu dokumentieren: 
Wassertemperatur, pH-Wert, Leitfähigkeit (tempera-
turkorrigiert), Sauerstoff (gelöst), Trübung, Grund-
wasserstand, Förderstrom (und Dauer). Über die 
Probenahme ist ein qualifiziertes Protokoll gemäß 
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DIN 38402-13:1985-12 anzufertigen und dem Unter-
suchungsbericht beizufügen. Ergeben sich bei den 
Screening-Verfahren Hinweise auf relevante Einzel-
verbindungen, so sind diese, nach Abstimmung mit 
der Planfeststellungsbehörde, einzeln nach dem je-
weiligen DIN-Verfahren (gem. LAGA 28) zu bestim-
men und in das Standardprogramm zu übernehmen. 
Die Probenahme ist von Personen durchzuführen, 
die über die für die Durchführung der Probenahme 
erforderliche Fachkunde verfügen. Die Untersuchun-
gen sind durch für die betreffenden Untersuchungen 
akkreditierte (DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03) und 
nach landesspezifischen Vorgaben notifizierte Prüfla-
boratorien durchzuführen. Im Übrigen gelten die An-
forderungen nach dem Anhang 4 der DepVO. 

4. Mitteilungspflicht: Die Dokumentation der Grund-
wasserstände sowie der Beprobungsergebnisse des 
Grundwassers sind als Jahresberichte bis zum 
31.03. des Folgejahres an die Planfeststellungsbe-
hörde zu übergeben. Weiterhin ist die ordnungsge-
mäße Errichtung und der Betrieb der Grundwasser-
messstellen sowie die Mitteilungspflicht notwendig, 
damit die zuständige Behörde Ihre Aufgaben als Ge-
wässeraufsicht gem. § 100 WHG wahrnehmen kann. 
Gemäß § 100 Abs. 1 WHG bestimmt die zuständige 
Behörde nach pflichtgemäßem Ermessen die Maß-
nahmen, die im Einzelfall notwendig sind, um Beein-
trächtigungen des Wasserhaushalts zu vermeiden 
oder zu beseitigen oder die Erfüllung von Verpflich-
tungen nach Satz 1 sicherzustellen. Die Grundwas-
serüberwachung unter Punkt 3 entspricht den Vorga-
ben der Mitteilung der Bund- und Ländergemein-
schaft Abfall (LAGA) 28. 

4 Ablehnung des 
Vorhabens ohne 
Angabe von Grün-
den 

E129, E169, E20, 
E23, E302, E307, 
E308, E356, E358, 
E361, E378, E395, 
E419, E437, E454, 
E456, E457, E458, 
E461, E466, E479, 

Der Einwender / Träger öffentlicher Belange ist ge-
gen die Errichtung der Deponie (mit und ohne An-
gabe von weiteren Gründen). 

Kein Kommentar. Die Ablehnung des Deponievorhabens von einer Vielzahl von Ein-
wendern und/oder Trägern öffentlicher Belange wird seitens der 
Genehmigungsbehörde zur Kenntnis genommen und im weiteren 
Verfahren berücksichtigt werden.  
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282 Ablehnung des 
Vorhabens 

E485, E487, E504, 
E508, E515, E536, 
E542, E543, E544, 
E557, E601, E627, 
E630, E644, E673, 
E675, E681, E696, 
E702, E71, E716, 
E734, E75, E770, 
E789, E796, E8, 
E815, E827, E854, 
E868, E871, E911, 
E913, E939, E943, 
E951, E963, E966, 
E975, T21, T22, T23, 
T7 

4 Ablehnung des 
Vorhabens ohne 
Angabe von Grün-
den 

283 Gremienvorbe-
halt / ausstehende 
Beschlussfassung 
Stadtrat / sonstige 
Gründe 

T17, T21, T22 Die Stellungnahme der Stadt Falkenstein steht noch 
unter Gremienvorbehalt. 

Die Stellungnahme der Stadt Seeland ist noch vorbe-
haltlich der Beschlussfassung des Stadtrates. 

Aufgrund personeller Engpässe kann derzeit keine 
Stellungnahme abgegeben werden. 

Kein Kommentar. Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und entspre-
chend bei der Entscheidung berücksichtigt. Gleichwohl wird auf 
die Fristenregelungen verwiesen, vgl. § 73 Abs. 4 VwVfG bzw. § 
42 Abs. 3 UVPG.  

5 Zustimmung 
ohne Vorbehalte 

285 Keine Beden-
ken 

T12, T13, T16, T19, 
T20, T24, T25, T4, T6, 
T8 

Aus wasserrechtlicher Sicht / Sicht der SG Wasser 
und der Unteren Denkmalschutzbehörde des Land-
kreises Harz / des Amts für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten Mitte, der Unteren Landesent-
wicklungsbehörde, der Unteren Abfallbehörde, der 
Unteren Landesentwicklungsbehörde und der Unte-
ren Abfallbehörde bestehen gegen die antragsge-
mäße Errichtung einer Deponie DK 0 keine Beden-
ken, die nicht durch Nebenbestimmungen ausge-
räumt werden können.  

Aus Bodenschutzsicht bestehen gegen den geplan-
ten, anthropogen vorbelasteten Standort grundsätz-
lich keine Einwände unter Einhaltung der Vorgaben 
der Deponieverordnung für die Errichtung, den 

Kein Kommentar. Es handelt sich um keine Einwendung. 
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Betrieb sowie den Abschluss einer Deponie der De-
ponieklasse 0. 

Aus geologischer sowie hydro- und umweltgeologsi-
cher Sicht und weiterer Träger öffentlicher Belange 
(Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wassers-
wirtschaft Sachsen-Anhalts, Landesamt für Verbrau-
cherschutz, Gewerbeaufsicht, Untere Landesent-
wicklungsbehörde sowie die Untere Abfallbehörde 
und die Untere Immissionsschutzbehörde des Salz-
landkreises) bestehen unter Berücksichtigung der 
vorgebrachten Stellungnahmen keine Bedenken ge-
gen das geplante Vorhaben. 

Der Landesanglerverband Sachsen-Anhalt e.V. hat 
keine Einwendungen gegen das Vorhaben. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht wurden die natur-
schutzrechtlichen Vorgaben zur Eingriffsbewältigung 
und zum Artenschutz gesetzeskonform abgearbeitet. 

5 Zustimmung 
ohne Vorbehalte 

286 Keine Betrof-
fenheit / Verzicht 
auf Verfahrensbe-
teiligung 

T25, T6 Aus Sicht der Unteren Forstbehörde besteht gegen-
über dem geplanten Vorhaben keine Betroffenheit, 
da mit dem Vorhaben in der Gemarkung Reinstedt 
kein Wald im Sinne des § 2 Abs. 1 Waldgesetz für 
das Land Sachsen-Anhalt (LWaldG-LSA) in An-
spruch genommen wird. 

Der Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e. V. erklärt 
hiermit seinen Verzicht auf eine Verfahrensbeteili-
gung. 

Kein Kommentar. Es handelt sich um keine Einwendung. 


